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In aller Kürze 

• Sanktionen sollen Beziehende von Leistungen der Grundsicherung zur Mitwirkung bei der
Arbeitsmarktintegration bewegen. Der vorliegende Forschungsbericht gibt einen Überblick
über Forschungsergebnisse zu Sanktionen in der Grundsicherung und stellt Möglichkeiten
einer Reform der Sanktionsregeln vor. 

• Eine Reihe von Studien zeigt, dass Sanktionen wegen Pflichtverletzungen die Übergangsrate
in Beschäftigung erhöhen. Zwei Studien weisen jedoch nach, dass Sanktionen die
Beschäftigungsqualität verringern. Eine Studie zeigt zudem, dass die
Beschäftigungswahrscheinlichkeit nach einer Sanktion längerfristig niedriger ausfällt.

• Qualitative und quantitative Befragungsstudien liefern Hinweise darauf, dass Sanktionen mit
Nebenwirkungen verbunden sind. Sanktionierte berichten beispielsweise von einer
schlechteren psychischen Verfassung und einem Vertrauensverlust zur Beraterin/zum
Berater im Jobcenter. 

• Laut einigen Studien sind weniger gebildete Personen, Personen im Alter von unter 25
Jahren, Einheimische, Männer und Alleinstehende im Vergleich häufiger von Sanktionen 
betroffen.

• Es existieren verschiedene Ansätze und Vorschläge für eine Sanktionsreform, um möglichst 
starke Einschnitte in die Lebensbedingungen der Leistungsberechtigten aufgrund von
Sanktionen vermeiden zu können, gleichzeitig aber den Anreiz für das Befolgen von
arbeitsmarktpolitisch sinnvollen Pflichten zu erhalten. So sollten Sanktionen nicht zu starr
sein: Sie sollten im Einzelfall überprüft werden. Darüber hinaus könnten Sanktionen stärker
von der Art des Verstoßes abhängig gemacht werden.
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Zusammenfassung 

Sanktionen im Sozialgesetzbuch (SGB) II werden in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. 
Soweit erwerbsfähige Leistungsberechtigte nicht ohnehin ihren gesetzlich geregelten Pflichten 
nachkommen, sollen Sanktionen sie zur Mitwirkung bewegen. Grundsätzlich wird zwischen zwei 
Sanktionstypen unterschieden: Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen werden dadurch 
ausgelöst, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen Termin beim Jobcenter oder einen 
ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin nicht wahrnehmen. Sanktionen wegen 
anderer Pflichtverletzungen als der Meldepflicht treten ein, wenn beispielsweise Personen eine 
Arbeit, Ausbildung oder Maßnahmeteilnahmen nicht beginnen bzw. fortführen. Während für 
Meldeversäumnisse eine Minderung in Höhe von 10 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate 
vorgesehen ist, führten andere Pflichtverletzungen bis zu einem Sanktionsmoratorium, das im 
Juli 2022 in Kraft trat, zu einer höheren Leistungsminderung. Diese belief sich im Zeitraum nach 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit von Sanktionen vom 
November 2019 bis vor dem Eintreten des Sanktionsmoratoriums im Juli 2022 auf grundsätzlich 
30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate; allerdings konnte nach dem Urteil die Dauer bei 
nachträglicher Erfüllung der Pflichten verkürzt werden. Vor November 2019 waren hingegen für 
unter 25-Jährige schon bei einer ersten Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres und für ab 25-
Jährige bei wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres sehr viel höhere 
Minderungsbeträge vorgesehen.  

Dieser Bericht geht anfangs auf die möglichen Wirkungen von Sanktionen ein. Sodann werden 
zentrale Erkenntnisse der Forschung zu Sanktionswirkungen zusammengefasst. Zudem wird 
diskutiert, welche Personengruppen häufiger und welche weniger häufig sanktioniert werden. 
Zuletzt werden noch Möglichkeiten einer Reform der Sanktionsregeln vorgestellt. Die Studien, 
die hier zusammengefasst werden, untersuchen dabei nahezu alle Zeiträume vor dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit von Sanktionen vom November 2019. 

Eine Reihe von Kausalanalysen nutzte Befragungen und/oder Prozessdaten der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit, die am IAB für Forschungszwecke aufbereitet werden. Die Befunde 
dieser Analysen auf Basis von Individualdaten zu Wirkungen der Sanktionierung weisen einen 
beschleunigten Übergang der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Beschäftigung aufgrund 
verhängter Sanktion nach. Eine Studie kommt aber zu dem Schluss, dass Sanktionen, die wegen 
anderer Pflichtverletzungen als Meldeversäumnissen verhängt wurden, längerfristig nachteilige 
Beschäftigungswirkungen für die Betroffenen haben. Für diese Sanktionen wurden in zwei 
Studien auch nachteilige Wirkungen auf die Qualität der Beschäftigung der Betroffenen 
nachgewiesen. Neben diesen Kausalanalysen ergeben sich auch einige wichtige Hinweise auf 
Sanktionswirkungen und weitere Erkenntnisse zu Sanktionen im SGB II aus qualitativen und 
quantitativen Befragungen. Dabei werden vor allem einige Nebenwirkungen deutlich. So 
schränkt die Sanktionierung die materiell begründete Lebensqualität und die finanziellen 
Spielräume ein – und zwar tendenziell umso stärker, je höher die Leistungsminderung ausfällt. 
Angaben von Sanktionierten zufolge führen Sanktionen zum Teil zu einer Verschlechterung ihrer 
psychischen Verfassung. Sie können auch arbeitsmarktpolitisch fragwürdige Folgen haben. So 
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geben Leistungsberechtigte teils an, dass sie den Kontakt zum Jobcenter aufgrund einer 
Sanktion abbrechen oder Sanktionen zu einem Vertrauensverlust gegenüber den 
Beratungskräften im Jobcenter führen. 

Einige Studien haben untersucht, welche Personengruppen häufiger oder weniger häufig von 
Sanktionen betroffen sind. Dabei wird deutlich, dass Frauen weit seltener sanktioniert werden 
als Männer. Unter 25-Jährige sind zudem häufiger betroffen als Ältere. Personen mit 
ausländischer Staatsbürgerschaft werden seltener sanktioniert als deutsche Staatsbürger und 
weniger Gebildete häufiger als höher Gebildete. Die Ursachen für diese Unterschiede sind 
vielfältig; so führen beispielsweise unter Umständen Kinderbetreuungspflichten dazu, dass 
bestimmte gesetzlich geregelte Pflichten von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht 
wahrgenommen werden können, was zum Teil für die Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen verantwortlich ist.  

Auf Basis dieser empirischen Befunde wird abschließend diskutiert, wie die Sanktionsregeln und 
damit auch die gesetzlich definierten Pflichten für erwerbsfähige Leistungsberechtigte reformiert 
werden können, um allzu starke Einschnitte in die Lebensbedingungen der Betroffenen aufgrund 
von Sanktionen zu vermeiden, und zugleich einen Anreiz für das Befolgen von 
arbeitsmarktpolitisch sinnvollen Pflichten zu erhalten. 

Summary 

In German public discourse, benefit sanctions of the Social Code II (SC II) are a controversial 
topic. If recipients of unemployment benefit (UB) II would not comply with the benefit rules of 
the SC II anyway, benefit sanctions provide an incentive to comply with these rules. Broadly 
speaking, two types of benefit sanctions exist: 1) Mild sanctions due to missing appointments 
with the job centre or appointments for medical or psychological examinations; 2) relatively 
strong sanctions for other infringements such as refusing a job offer or to participate in an active 
labour market programme (ALMP) or terminating an ALMP participation before the programme is 
supposed to end. In case of a mild sanction a UB II recipient’s benefit is reduced by 10 percent of 
the full basic cash benefit for three months. The cut was 30 percent of the full basic cash benefit 
for three months for strong sanctions (due to other infringements than missing an appointment) 
in the period between the court decision on November 2019 of the German Federal 
Constitutional Court and June 2022. From July 2022 onwards, this type of sanction can no longer 
be applied (sanction moratorium). Since November 2019 the sanction duration can be reduced, if 
a sanctioned person starts to comply with the rules. Before the German Federal Constitutional 
Court ruled in November 2019 that strong sanctions were partly unconstitutional, these 
sanctions could lead to substantially higher benefit reductions than 30 percent of the full basic 
cash benefit. This was true already for the first infringement within one year for UB II recipients 
aged less than 25 and in case of repeated infringements within one year also for older UB II 
recipients.  

This report first discusses potential effects of benefit sanctions. It then sums up key results of 
research on effects of benefit sanctions of the SC II. Moreover, it discusses which socio-
demographic groups are frequently sanctioned and which socio-demographic groups are not so 
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frequently affected by benefit sanctions. Finally, against the background of these results, the 
report delineates possibilities to reform the sanction rules of the SC II. Almost all studies 
discussed in this report analysed periods prior to the court decision of November 2019 of the 
German Federal Constitutional Court. 

A number of causal studies analysed surveys and/or administrative data of the Department of 
Statistics of the German Federal Employment Agency that the Institute for Employment Research 
processes to conduct research. The analyses of individual data show that, as a consequence of 
being sanctioned, UB II recipients more rapidly transition from non-employment to employment. 
One study though shows that strong sanctions negatively affect the likelihood of being employed 
in the long run. For strong sanctions two studies also report negative effects on the quality of 
employment of those sanctioned. Apart from causal studies, important hints on effects of benefit 
sanctions were found in qualitative and quantitative surveys. In particular, side effects were 
highlighted by these studies. Studies on sanctioned respondents indicate that their quality of life 
and financial situation is negatively affected and the effects tend to be worse the higher the 
benefit sanction. Sanctioned respondents also report a worsening of their mental health due to 
sanctions. Moreover, they partly report to stop being in contact with their job centre or that they 
no longer trust their caseworker at the job centre, which can harm the process of integrating 
them into work. 

Some studies analysed which socio-demographic groups are less or more frequently affected by 
benefit sanctions. From the results it becomes clear that women are sanctioned far less 
frequently than men. UB II recipients aged less than 25 years are more frequently subject to a 
benefit sanction than UB II recipients who are older. UB II recipients who are foreigners are 
sanctioned less often than UB II recipients of German nationality. There are many reasons that 
contribute to explaining such differences. Childcare responsibilities are for example among the 
reasons why UB II recipients do not have to comply with benefit rules, which to some extent 
explains the above-mentioned differences between men and women. 

Against the background of these studies, the report discusses how sanctions and the related 
benefit rules could be reformed to avoid strong adverse effects on living conditions of UB II 
recipients, while keeping an incentive to comply with rules and thereby enhancing the process of 
integrating UB II recipients into work and strengthening their potential to achieve sufficient 
earnings. 
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1 Einleitung 
Die hier vorgelegte Zusammenfassung von wissenschaftlichen Studien zu Sanktionen im SGB II 
beschreibt ausgewählte Aspekte dieses Forschungszweigs, die arbeitsmarkt- und sozialpolitisch 
besonders relevant sind. Die Ausführungen in dieser Zusammenfassung beruhen in Teilen auf 
früheren Stellungnahmen des IAB (Wolff 2014, Bruckmeier et al. 2015, Bruckmeier et al. 2018, 
Knize et al. 2022), in denen bereits zentrale Erkenntnisse der Sanktionsforschung 
zusammengefasst wurden. Wörtliche Übernahmen aus diesen Stellungnahmen sind nicht eigens 
gekennzeichnet. 

Der Überblick über die Befunde ist nach verschiedenen Themenkomplexen gegliedert und nicht 
allein nach Studien, da in einzelnen Studien teils mehrere dieser Themenkomplexe untersucht 
wurden. Es wurden dabei nicht die Inhalte aller Studien zu den ausgewählten Themenkomplexen 
diskutiert, sondern die Inhalte einiger Studien weggelassen, weil entweder bei einigen 
quantitativen Studien die Vorgehensweise von erheblichen methodischen Mängeln 
gekennzeichnet war1 oder wie bei einigen qualitativen Studien sehr wenige Interviews (von 
weniger als 10 Personen) ausgewertet wurden. 

2 Mögliche Wirkungen von Sanktionen 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll dazu beitragen, dass erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt möglichst aus eigenen Mitteln und Kräften 
bestreiten können (§ 1 Abs. 2 SGB II). Daher ist es zentral, ihre Chancen auf eine Eingliederung in 
Arbeit oder Ausbildung zu erhöhen. Dazu bedarf es Eigenbemühungen um die Aufnahme einer 
Erwerbsarbeit oder Ausbildung und einer Kooperation mit den Fachkräften des Jobcenters.  

Sanktionen im SGB II sollen dazu beitragen, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte den für sie 
vorgesehenen Pflichten nachkommen. Dadurch sollte die Aufnahme einer Erwerbsarbeit oder 
einer Ausbildung schneller erfolgen. Soweit Personen nicht ohnehin ihren im SGB II geregelten 
Pflichten nachkommen, kann allein die Möglichkeit der Sanktionierung bewirken, dass 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte Pflichtverletzungen vermeiden und dadurch der Prozess der 
Integration in Arbeit und Ausbildung beschleunigt wird (Ex-ante-Wirkung). Das tatsächliche 

                                                                    
1 Die Studien von Hohenleitner/Hillmann (2019a, 2019b) ermittelten beispielsweise mit Personendaten Wirkungen von 
Sanktionen durch einen Vergleich zwischen Sanktionierten und sogenannten statistischen Zwillingen (Matching-Ansatz). Für 
die die statistische Zwillingsbildung verwendeten sie als Erwerbshistorieangaben nur Informationen über ein Jahr der 
Erwerbshistorie vor Beginn des Arbeitslosengeld-II-Bezugs. Dies ist unzureichend, um in Bezug auf ihre künftigen 
Arbeitsmarktchancen (ohne Sanktionierung) vergleichbare Personen für Sanktionierte zu bestimmen. Eine weitere Studie 
deren Befunde nicht überzeugen, ist die HartzPlus-Studie (Hobsch et al. 2022). Personen konnten sich für die Teilnahme an 
dieser Studie freiwillig melden. 585 dieser Personen wurden für eine Teilnahme ausgewählt und zufällig einer Kontrollgruppe 
und einer Treatmentgruppe zugewiesen. Die Personen in der Treatmentgruppe erhielten anders als die Personen in der 
Kontrollgruppe einen finanziellen Ausgleich für eine Sanktionierung im Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2021. Ein 
Vergleich zwischen beiden Gruppen (auf Basis von Befragungsdaten) in Bezug auf Ergebnisvariablen zur psychosozialen Lage 
und Gesundheit, zur sozioökonomischen Lage sowie Lebenslagen und Verwirklichungschancen konnte nahezu keine statistisch 
signifikante Wirkungen der Kompensation von Sanktionierungen nachweisen. Die Studie beruht allerdings auf einer sehr 
selektiven Stichprobe von Personen, die relativ häufig Sanktionen erhalten und ist daher nicht repräsentativ für die ALG-II-
Beziehenden. Sie beruht zudem auf so geringen Fallzahlen, dass es von vornherein sehr wahrscheinlich war, dass keine 
statistisch gesicherten Wirkungen nachweisbar sind. Daher sind die Befunde dieser Studie nicht aussagekräftig. 
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Eintreten einer Sanktion aufgrund einer Pflichtverletzung kann dazu führen, dass erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte künftig besser mit den Fachkräften des Jobcenters kooperieren und die 
Bemühungen um Aufnahme einer Erwerbsarbeit oder Ausbildung weiter verstärken (Ex-post-
Wirkung). 

Neben diesen intendierten Wirkungen sind allerdings nicht intendierte Wirkungen möglich. So 
kann eine Sanktion dazu führen, dass arbeitsuchende erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre 
Ansprüche an die Arbeitsbedingungen zurücknehmen. Infolgedessen kann zwar schneller eine 
Arbeit aufgenommen werden, allerdings auch zu geringerer Entlohnung. Sanktionen mit 
besonders hohen Leistungsminderungen wie bei wiederholten Pflichtverletzungen in der Zeit vor 
November 2019 können mit extremen Einschnitten in die Lebensbedingungen verbunden sein. 
Sie können für die Betroffenen unter anderem Verschuldung verstärken, zur Sperrung von Strom- 
und Warmwasserversorgung bis hin zu Wohnungslosigkeit und psychischen Belastungen oder 
auch dem Kontaktabbruch zum Jobcenter führen und ein Abdriften der Betroffenen in die 
Schattenwirtschaft bewirken. 

3 Zentrale Ergebnisse empirischer Studien 
zu Sanktionswirkungen im SGB II 

3.1 Übergänge in Beschäftigung, Rückzug vom Arbeitsmarkt und 
Mitwirkung 
Einige quantitative Analysen mit Personendaten aus administrativen Quellen oder Befragungen 
betrachten die Ex-post-Wirkungen von Sanktionen auf den Erfolg der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten am Arbeitsmarkt. Die Studien haben sich damit beschäftigt, inwieweit die 
Sanktionierung zu einem beschleunigten Übergang von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in 
Beschäftigung führt. Zwei Studien haben außerdem betrachtet, inwieweit sich die Betroffenen 
verstärkt aus dem Erwerbsleben zurückziehen. Auch Wirkungen der Sanktionierung auf die 
Arbeitsuchintensität und Anspruchslöhne wurden untersucht. Zudem haben zwei neuere Studien 
Auswirkungen auf die Beschäftigungsqualität in den Blick genommen. 

Die Auswertungen der IAB-Personenbefragung „Lebenssituation und soziale Lage 2005“ von 
Schneider (2008, 2010) zeigen Wirkungen der Sanktionierung auf Arbeitsuchintensität, 
Anspruchslöhne und die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Betroffenen im Zeitraum kurz 
nach der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Es wurden getrennt Wirkungen von 
Sanktionen bestimmt, die im ersten, zweiten, dritten und vierten Quartal nach dem Beginn des 
Bezugs von Arbeitslosengeld (ALG) II der Befragten eingetreten sind. Aufgrund beschränkter 
Fallzahlen wurde nicht zwischen Sanktionen wegen Meldeversäumnissen und wegen 
Pflichtverletzungen oder zwischen Personen im Alter unter und ab 25 Jahren differenziert.  

In diesen Studien konnten keine Wirkungen auf Arbeitsuchintensität und Anspruchslöhne 
nachgewiesen werden. Das kann damit zusammenhängen, dass diese Wirkungen nur 
vorübergehend sind und Arbeitsuchintensität und Anspruchslöhne nicht unmittelbar nach einer 
Sanktionierung gemessen wurden. Es konnte aber ein schnellerer Übergang in Beschäftigung 
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aufgrund der Sanktionierung nachgewiesen werden. Die Beschäftigtenquoten der Sanktionierten 
waren je nach untersuchter Gruppe zum Interviewzeitpunkt zwischen rund 2 und 8,6 
Prozentpunkte höher als die Beschäftigtenquoten nicht sanktionierter Vergleichspersonen 
(Schneider 2010). 

In einigen weiteren Studien wurden die Beschäftigungswirkungen einer Sanktionierung 
untersucht, ebenfalls ohne zwischen Meldeversäumnissen und sonstigen Pflichtverletzungen 
oder zwischen Personen im Alter von unter und ab 25 Jahren zu unterscheiden. Boockmann et al. 
(2009, 2014) analysierten Sanktionswirkungen auf Basis einer mit administrativen 
Personendaten verknüpften Personenbefragung (im Rahmen der Evaluation der 
Experimentierklausel nach § 6c SGB II, Untersuchungsfeld III) und einem 
Instrumentalvariablenansatz. Sie betrachteten Zeiträume von Ende des Jahres 2006 bis Anfang 
des Jahres 2008. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Sanktionierung erhöhte Eingliederungschancen 
bewirkte.  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Hillmann/Hohenleitner (2012, 2015)2 in ihrer 
Verweildaueranalyse auf Basis von Daten der Personenbefragung „Panel Arbeitsmarkt und 
soziale Sicherung“ (PASS) des IAB für den Betrachtungszeitraum von Anfang 2005 bis Mitte 2008. 
Die Studie zeigt einen erhöhten Abgang aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung aufgrund der 
Sanktionierung. Ihren Analysen zufolge kam es allerdings auch zu einem verstärkten Abgang aus 
Arbeitslosigkeit durch einen Rückzug vom Arbeitsmarkt. 

Zwei quantitative Studien haben sich speziell mit der Sanktionierung von unter 25-Jährigen im 
Betrachtungszeitraum Januar 2007 bis Dezember 2009 beschäftigt. Dafür wurden administrative 
Daten ausgewertet und eine Stichprobe unter 25-jähriger arbeitsuchender Männer in 
Westdeutschland untersucht.  

Die Verweildaueranalyse der ersten Studie (van den Berg et al. 2014) befasste sich getrennt mit 
Wirkungen nur einer ersten Sanktion sowohl aufgrund von Meldeversäumnissen als auch 
aufgrund anderer Pflichtverletzungen auf die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit in ungeförderte 
versicherungspflichtige Beschäftigung (ohne betriebliche Ausbildung). Meldeversäumnisse, die 
eine Leistungskürzung in Höhe von zehn Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate 
nach sich ziehen, erhöhten die Übergangsraten in Beschäftigung um knapp 37 Prozent. Bei 
Sanktionen wegen anderer Pflichtverletzungen, die dazu führen, dass die Leistungen auf die 
Kosten der Unterkunft und Heizung beschränkt werden, waren es sogar knapp 119 Prozent. Diese 
höhere Wirkung muss nicht allein auf die höhere Leistungsminderung zurückgehen, sondern 
könnte auch durch eine veränderte Betreuung oder Überwachung der sanktionierten 
Leistungsberechtigten durch Fachkräfte der Jobcenter mit verursacht werden. 

                                                                    
2 Genau genommen haben diese Studien versucht, auch Effekte differenziert nach Altersgruppen und nach Ausbildung zu 
schätzen. Allerdings haben sie in den unterschiedlichen Schätzgleichungen, die dies ausschließlich für unterschiedliche 
Altersgruppen durchführen, eine dafür notwendige Variable und den dazugehörigen Parameter weggelassen. In den 
Gleichungen, die versuchen, zusätzlich Effekte nach Ausbildung zu schätzen, wurde ebenso eine hierfür (zusätzlich) notwendige 
Variable und der dazugehörige Parameter nicht berücksichtigt. Daher sind diese differenzierenden Ergebnisse nicht 
interpretierbar. 

Mit dem Datensatz ihrer ersten Studie haben van den Berg et al. (2017, 2022) die Befunde 
dadurch erweitert, dass sie Wirkungen auch einer zweiten Sanktion (innerhalb eines Jahres) 
wegen anderer Pflichtverletzungen als Meldeversäumnisse ermittelten. Dabei wurden nicht nur 
die Wirkungen auf die Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit aufgrund eines Übergangs in 
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Die Untersuchung bestätigte die positiven Wirkungen einer ersten Sanktion auf die 
Übergangsraten in Beschäftigung. Die zweite Sanktion, bei der die ALG-II-Leistungen für drei 
Monate komplett entfallen, verstärkte den Effekt der ersten Sanktion weiter (siehe Abbildung 1). 
Auch die Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit durch einen Rückzug vom Arbeitsmarkt wurden 
durch die erste und zweite Sanktion deutlich erhöht, allerdings nur für alleinlebende Männer 
(siehe Abbildung 2). Für Männer in Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften waren keine 
Wirkungen nachweisbar. Die Tagesentgelte bei einer Beschäftigungsaufnahme fielen aufgrund 
der ersten, nicht aber der zweiten Sanktion, niedriger aus (um gut 5 Prozent für Männer in 
Einpersonen-Bedarfsgemeinschaften und gut 3 Prozent für Männer in Mehrpersonen-
Bedarfsgemeinschaften). Insgesamt waren die Sanktionswirkungen geringer für Männer in 
Mehrpersonen- im Vergleich zu Männern in Einpersonen-Bedarfsgemeinschaften. Das dürfte 
damit zusammenhängen, dass in Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften eine Sanktionierung 
durch die Ressourcen anderer Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft abgefedert wird.  

                                                                    
3 Der Rückzug vom Arbeitsmarkt bedeutet in der Studie, dass Personen bei diesem Übergang den ALG-II-Bezug verlassen haben 
und zudem weder arbeitslos noch arbeitsuchend gemeldet waren und auch keiner abhängigen Beschäftigung nachgingen bzw. 
an einer Fördermaßnahme teilnahmen, soweit diese in der verwendeten Datengrundlage der Integrierten Erwerbsbiographien 
erfasst war. 
4 In der Untersuchung von van den Berg et al.(2017) gingen die Personen in Einpersonen-Bedarfsgemeinschaften zu 33 Prozent 
in Beschäftigung über, und bei rund 6 Prozent kam es zu einem Rückzug vom Arbeitsmarkt. Für Personen in Mehrpersonen-
Bedarfsgemeinschaften lauten die entsprechenden Ziffern 38 Prozent und 5 Prozent. Hierbei wurden Übergänge von bis zu 32 
Monaten nach Beginn des Eintritts in eine Periode des ALG-II-Bezugs (ohne versicherungspflichtig beschäftigt zu sein) 
einbezogen. 

ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung (ohne betriebliche Ausbildung), sondern 
auch durch einen Rückzug aus dem Arbeitsmarkt betrachtet.  Ein Rückzug vom Arbeitsmarkt war 
dabei ein Ereignis, dessen Eintreten weit unwahrscheinlicher war als ein Übergang in eine 
Beschäftigung.  Zudem wurden Wirkungen auf das Tagesentgelt in der Beschäftigung ermittelt 
und zwischen Personen, die alleine oder in Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften leben, 
unterschieden. 

4

3
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Abbildung 1: Prozentuale Änderung der Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung aufgrund 
von Sanktionen für in Westdeutschland lebende Männer im Alter von unter 25 Jahren 
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Anmerkungen: 1) Statistisch signifikante Änderungen sind mit * gekennzeichnet (mind. 10 Prozent-Signifikanzniveau). 
2) Lesebeispiel: Die Übergangsrate in Beschäftigung fiel aufgrund einer ersten Sanktion für Personen in einer Einpersonen-
Bedarfsgemeinschaft um 108,9 Prozent höher aus als ohne erste Sanktion. Aufgrund einer zweiten Sanktion innerhalb eines 
Jahres nach der ersten erhöhte sie sich um weitere 151,3 Prozent. Beide Effekte sind statistisch signifikant. 
Quelle: van den Berg et al. (2017), Auswertungen administrativer Personendaten. © IAB 

Abbildung 2: Prozentuale Änderung der Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit durch einen Rückzug vom 
Arbeitsmarkt und ALG-II-Bezug aufgrund von Sanktionen für in Westdeutschland lebende Männer im 
Alter von unter 25 Jahren 

 
Anmerkung: Statistisch signifikante Änderungen sind mit * gekennzeichnet (mind. 10-Prozent-Signifikanzniveau). 
Quelle: van den Berg et al. (2017), Auswertungen administrativer Personendaten. © IAB 
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Eine Studie von Wolf (2021) untersuchte längerfristige Auswirkungen einer ersten Sanktion 
wegen einer Pflichtverletzung für über 25-Jährige auf die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Sanktionierten einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, und auf die 
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Beschäftigungsqualität. Letztere wurde anhand der Wahrscheinlichkeit gemessen, eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in niedrigeren und höheren Tagesentgeltkategorien 
und in (nicht) qualifikationsadäquaten Berufen auszuüben. Grundlage für die Analyse waren 
administrative Personendaten im Betrachtungszeitraum März 2012 bis Dezember 2018. Die 
Analyse basierte auf dem Vergleich von Sanktionierten mit einer Kontrollgruppe statistischer 
Zwillinge und unterschied Effekte für Männer und Frauen. 

Die Untersuchung bestätigte zum einen die Erkenntnisse früherer Studien. Untersucht wurden 
Effekte auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit und nicht auf die Übergangsrate in 
Beschäftigung, die in einigen der vorher genannten Studien analysiert wurde. In den ersten 
Monaten nach der Sanktion hatten Sanktionierte eine höhere Beschäftigungswahrscheinlichkeit 
als die Kontrollgruppe. Nach drei Monaten lag diese bei den sanktionierten Frauen um 22 Prozent 
und bei den sanktionierten Männern um 15 Prozent höher. Dabei zeigen sich kurzfristig negative 
Auswirkungen auf die Beschäftigungsqualität, da sanktionierte Frauen und Männer verstärkt in 
Beschäftigung mit vergleichsweise geringem Tagesentgelt arbeiteten. Zum anderen zeigt die 
Studie langfristig negative Auswirkungen auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der 
sanktionierten Leistungsberechtigten. Vier Jahre nach der Sanktion entsprach der Effekt einer 
um 5 Prozent für Frauen und 3,5 Prozent für Männer niedrigeren 
Beschäftigungswahrscheinlichkeit.5 Eine mögliche Erklärung für diese Effekte ist, dass 
sanktionierte Leistungsberechtige neu aufgenommene Beschäftigungsverhältnisse schneller 
verlassen als nicht-sanktionierte Leistungsberechtigte und anschließend keine neue 
Beschäftigung finden oder den Arbeitsmarkt verlassen. Darüber hinaus war auch die 
Wahrscheinlichkeit Beschäftigung mit vergleichsweise höherem Tagesentgelt nachzugehen vier 
Jahre nach der Sanktion um 20 Prozent bei sanktionierten Frauen und 13 Prozent bei 
sanktionierten Männern geringer als ohne Sanktionierung. Ähnlich war die Wahrscheinlichkeit in 
qualifikationsadäquater Beschäftigung zu sein um 9 Prozent für sanktionierte Frauen und 4 
Prozent für sanktionierte Männer geringer. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der hier diskutierten Wirkungsanalysen, dass Sanktionen mit 
Verhaltensänderungen und verstärkten Bemühungen um die Aufnahme einer Erwerbsarbeit 
einhergehen. Insofern entfalten sie eine Anreizwirkung, soweit Personen ihren im SGB II 
definierten gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen. Allerdings weist eine der Studien auf 
negative Auswirkungen auf die Beschäftigungsqualität hin, die langfristig Bestand haben. Hier 
deutet sich an, dass Sanktionen eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt erschwert 
haben. Jedoch waren diese nachteiligen Effekte im Vergleich zu den kurzfristigen Effekten in 
anderen Studien nicht sehr hoch. Ob sich angesichts der Größenordnung der Effekte in der 
Studie von Wolf (2021) die Ergebnisse in anderen Zeiträumen oder unter anderen Bedingungen 
(insbesondere anderen Sanktionsregeln), wie ab dem Ende des Jahres 2019, bestätigen, muss 
erst noch in weiteren Studien geklärt werden. 

                                                                    
5 Die angegeben relativen Effekte setzen die Wirkung ins Verhältnis zur durchschnittlichen Beschäftigungswahrscheinlichkeit in 
der Kontrollgruppe zum jeweiligen Zeitpunkt. Diese liegt für Frauen drei Monate nach der Sanktion bei 6,3 Prozent und vier 
Jahre nach der Sanktion bei 25,1 Prozent. Für Männer liegt sie drei Monate nach der Sanktion bei 9,3 Prozent und vier Jahre 
nach der Sanktion bei 29,5 Prozent. Die absoluten Effekte auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit betragen für Frauen nach 
drei Monaten 1,4 Prozentpunkte, nach vier Jahren -1,3 Prozentpunkte. Für Männer betragen diese nach drei Monaten 1,4 
Prozentpunkte, nach vier Jahren -1,0 Prozentpunkte. 
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Weitere Studien haben sich mit den Bewertungen von Sanktionen von Seite der Jobcenter und 
Leistungsberechtigten beschäftigt und geben unter anderem auch Hinweise zum Thema 
Mitwirkung. Einen Hinweis darauf, dass Sanktionen wichtig für eine effektive Arbeit der 
Jobcenter sind, wurde in einer quantitativen Befragungsstudie von sanktionierten Personen in 
Nordrhein-Westfalen (Apel/Engels 2013) erbracht.6 Der Aussage „Wenn das Jobcenter nicht die 
Möglichkeit hätte, Leistungen zu kürzen, würden alle Leistungsbezieher machen, was sie wollen" 
stimmten mehr als 70 Prozent der Befragten zu. Auch die Auswertung einer 
Organisationsbefragung des Jobcenters Kreis Recklinghausen (Beckmann et al. 2021a, b), die 
sich mit der „bedingungsarmen Grundsicherung“ infolge von § 67 SGB II befasste, geht in eine 
ähnliche Richtung. Die Antworten der Jobcenterbeschäftigten auf Fragen zu Einstellungen zur 
Verstetigung der SGB-II-Sonderregeln zeigen, dass 87 Prozent sich gegen die Beibehaltung des 
Aussetzens der Sanktionen aussprachen. Eine parallele Befragung bei Leistungsbeziehenden 
zeigt, dass eine Minderheit von rund 38 Prozent einen Verzicht auf Sanktionen begrüßte 
(Beckmann et al. 2021b). In einer weiteren Studie, in der Langzeitarbeitslose in acht Jobcentern 
in Nordrhein-Westfalen befragt wurden, haben Beckmann et al. (2022) weitere Evidenz 
vorgelegt. Dabei haben 53 Prozent der Befragten einen Verzicht auf Sanktionen befürwortet.7 
Auch wenn die eben genannten Befragungsergebnisse eher dafür sprechen, dass Sanktionen 
arbeitsmarktpolitisch zweckmäßig sind, bedeutet das nicht, dass dies auf jede Sanktionierung 
zutrifft. So weisen beispielweise Schilderungen in qualitativen Interviews von sanktionierten 
Personen in der Studie von Ames (2009) darauf hin, dass Leistungsbeziehende beispielsweise 
sanktioniert wurden, weil sie eine Maßnahmenteilnahme, deren Zweck ihnen nicht klar war bzw. 
nicht erläutert wurde, abgebrochen oder abgelehnt haben. Solche Fälle sollten soweit wie 
möglich vermieden werden. Es sollte schließlich um ein Mitwirken an der Erfüllung von für die 
eigenen Integrationsfortschritte zweckmäßigen Pflichten gehen und nicht um eine 
Sanktionierung von Verstößen gegen Pflichten, deren Zweck für die Integration der betroffenen 
Personen unklar bleibt. 

Auch die Sanktionshöhe kann eine Rolle dafür spielen, ob Sanktionen für arbeitsmarktpolitische 
Ziele zweckmäßig oder unter Umständen kontraproduktiv sind. Die besonders scharfen 
Sanktionen für unter 25-Jährige wurden von Fachkräften in Jobcentern durchaus kritisch 
gesehen. Eine qualitative Befragung von 26 Fachkräften aus Vermittlung und Fallmanagement in 
elf Jobcentern von Götz et al. (2010) untersuchte die Praxissicht der Fachkräfte auf die 
Sanktionen gegen Bezieherinnen und Bezieher von ALG II im Alter von weniger als 25 Jahren. 

Die Fachkräfte bewerteten Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen am ehesten positiv, 
zum Beispiel im Hinblick darauf, dass für den Einstieg in die Erwerbsarbeit wichtige 
Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gefördert werden, und dass die Beziehung 
zwischen Fachkraft und Klient oder Klientin verbindlicher und ernsthafter wird. Dies spricht 

6 Die Studie beschäftigt sich auch mit Sperrzeiten. Hier wird aber ausschließlich auf die Erkenntnisse zu Sanktionen im SGB II 
eingegangen. Dazu wurde im Zeitraum von 2012 bis 2013 eine Befragung von mehr als 1.800 erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten mit mehr als 1.200 Sanktionierten durchgeführt. 
7 Gleichzeitig stimmten in der Studie von Beckmann et al. (2022) 65 Prozent der Aussage „Es gibt viele Hartz IV Beziehende, die 
das System ausnutzen“ eher oder voll und ganz zu. Diesen hohen Zustimmungswerte deuten darauf hin, dass viele 
Leistungsbeziehende die Vorgabe von Regeln oder Pflichten und Sanktion bei Nichteinhaltung für die Arbeit der Jobcenter als 
zweckmäßig erachten. Allerdings stimmten 69 Prozent der Aussage „Es fällt mir schwer, die Vorschriften des Jobcenters immer 
einzuhalten“ eher nicht oder überhaupt nicht zu, was auf Widersprüche in der Eigen- und Fremdwahrnehmung hindeutet. Die 
abgefragten Items können durch stereotypische Wahrnehmungen und soziale Erwünschtheit verzerrt sein, was bei der 
Interpretation nicht vergessen werden sollte. 
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dafür, dass Sanktionen eine Mitwirkung herbeiführen, soweit einzelne Leistungsberechtigte sich 
nicht ohnehin an ihre Pflichten halten. Sanktionen wegen größerer Pflichtverletzungen (Verlust 
der Leistungen zur Deckung des Regelbedarfs) wurden kritischer eingeschätzt. Die Bewertungen 
reichen von Hinweisen auf Initialkraft8 für positive Veränderungen über keine Wirkungen bei 
bestimmten Personengruppen – wie (ehemaligen) Drogenabhängigen oder Personen mit 
anderen vermuteten Einkommensquellen wie Schwarzarbeit oder (Klein-)Kriminalität – bis hin zu 
negativen Auswirkungen auf Beschäftigungsqualität und nachhaltige Erwerbsintegration. 

Sanktionen wegen wiederholter größerer Pflichtverletzung (zusätzlich Verlust der Leistungen für 
Miete und Heizung) hielten nur vier von 26 Befragten für richtig, die anderen Befragten hielten sie 
für zu scharf und setzten diese Sanktionen nur ein, wenn ALG-II-Beziehende jegliche Mitarbeit 
verweigern. Ferner wurde teils ein Widerspruch zwischen Totalsanktionen und dem 
übergeordneten Ziel der Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere 
durch Eingliederung in Arbeit (§ 1 Abs. 2 SGB II) gesehen, etwa weil die Sanktion zur 
Obdachlosigkeit der Betroffenen führen kann, was die Eingliederung in Arbeit erheblich 
erschwert. 

Hinweise darauf, dass Sanktionen kontraproduktive arbeitsmarktpolitische Wirkungen haben 
können, liegen auch beim Thema Kontaktabbruch zum Jobcenter vor. Die Angaben 
sanktionierter Personen in der Befragung von Apel/Engels (2013) in Nordrhein-Westfalen 
konstatieren, dass 17 Prozent der sanktionierten unter 25-Jährigen den Kontakt zum Jobcenter 
abgebrochen haben – unabhängig davon, ob es sich um 10-Prozent- oder 100-Prozent-
Sanktionen handelte. Bei den ab 25-Jährigen variiert das Befragungsergebnis mit der Höhe der 
Sanktion. Um die 10 Prozent der Befragten mit Leistungsminderungen von 10 oder 30 Prozent 
gaben an, den Kontakt zum Jobcenter abgebrochen zu haben, während das für mehr als 20 
Prozent der Befragten mit Leistungsminderungen von 60 Prozent zutrifft.9 Solche Abmeldungen 
können unter Umständen aber auch vorübergehend sein, um zum Beispiel bei einer neuen 
Registrierung beim Jobcenter einen Wechsel der zuständigen Fachkraft zu bewirken, wie ein Fall 
einer qualitativen Studie von Zahradnik (2018) zeigt. Bei höheren Leistungsminderungen 
stimmen die Befragten zudem verstärkt der Aussage zu, dass sie kein Vertrauen mehr zum/zur 
Berater/in haben. Bei den unter 25-Jährigen stimmen 54 Prozent der Befragten mit einer 
Leistungsminderung von 100 Prozent dieser Aussage zu, während 31 Prozent der Befragten mit 
einer Leistungsminderung von 10 Prozent zustimmen. Bei den ab 25-Jährigen beträgt die 
Zustimmung 55 Prozent bei einer Leistungsminderung von ab 60 Prozent und 33 Prozent bei 
einer Leistungsminderung von 10 Prozent. 

                                                                    
8 Hierbei führen die AutorInnen folgende Aussage einer interviewten Fachkraft Interview an: „Eine junge Dame hat eine 
berufsvorbereitende Maßnahme abgebrochen, hat dann als Küchenhilfe gearbeitet. Da hat sie sich total reingehangen und 
nach 6 Wochen habe ich die Sanktion zurückgenommen. Jetzt hat sie eine Ausbildung als Restaurantfachfrau. Sie hat gemerkt, 
sie hat Mist gebaut und hat ihr Verhalten geändert.“ (Götz et al. 2010: 4) 
9 Die Angaben zum Abbruch des Kontaktes zum Jobcenter in der Studie von Apel/Engels(2013) sind nicht direkt vergleichbar mit 
den bereits zuvor gemachten Angaben zum Rückzug vom Arbeitsmarkt von van den Berg et al. (2017). Die Angaben von 
Apel/Engels (2013) beziehen sich auf eine Stichprobe für Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von Mitte November 2012 bis Anfang 
Februar 2013, während die Angaben von van den Berg et al. (2017) sich auf die alten Bundesländer und den Zeitraum von 
Januar 2007 bis August 2009 beziehen. Zudem bedeutet ein Kontaktabbruch zum Jobcenter nicht nur, dass Personen sich vom 
Arbeitsmarkt zurückgezogen haben. Sie könnten beispielsweise den Kontakt wegen der Aufnahme einer Beschäftigung 
abgebrochen haben oder sogar vor dem Kontaktabbruch bereits einer Beschäftigung nachgegangen sein, sodass 
Kontaktabbrüche häufiger zu verzeichnen sind, als ein Rückzug vom Arbeitsmarkt. 
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3.2 Materielle Lebensbedingungen und Verschuldung  
Studien, die Befragungen quantitativer und qualitativer Natur ausgewertet haben, liefern einige 
Befunde zur materiellen Lage während einer Sanktionierung. Die Studie von Löwe/Unger (2022) 
untersuchte, inwieweit eine erste Sanktion zu Deprivation führt. Die Untersuchung wertete dabei 
Daten des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS) der Jahre 2006 bis 2017 aus, die 
mit administrativen Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit verknüpft wurden. Die 
Analysen untersuchten nur die Wirkungen einer ersten Sanktion unabhängig davon, ob sie auf 
ein Meldeversäumnis oder eine Pflichtverletzung zurückzuführen war. Es geht in der Studie also 
um dreimonatige Sanktionen in Höhe von 10 oder 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs 
bzw. bei unter 25-Jährigen dem dreimonatigen Wegfall des Regelbedarfs.10 

Die Studie von Löwe/Unger (2022) wendete einen Propensity Score Matching-Ansatz an, um 
sanktionierte und nicht-sanktionierte statistische Zwillinge zu vergleichen und spezifizierte die 
Ergebnisvariablen in ersten Differenzen. Daher wird die Veränderung der Deprivation zwischen 
einem Zeitpunkt nach und vor einer Sanktion für sanktionierten Personen mit der 
entsprechenden Veränderung im gleichen Zeitraum für statistische Zwillinge verglichen, die nie 
sanktioniert wurden. Dadurch sollte für unbeobachtbare personenspezifische Unterschiede 
zwischen den Sanktionierten und ihren statistischen Zwillingen kontrolliert werden. Zu den 
sanktionierten Personen wurden nur Personen gezählt, die innerhalb der drei Monate vor ihrem 
Interview wenigstens zeitweise sanktioniert wurden. 

Die Deprivation wurde mit Hilfe eines Summenindexes erfasst, der 23 Güter und Aktivitäten 
berücksichtigt (u.a. zur Wohnung, verschiedene Konsumgüter, finanzielle Aspekte wie die 
Bildung von Ersparnissen und Aktivitäten wie Urlaubsreisen, etc.), für die eine Deprivation 
vorliegen kann. Ein Gut wurde in den Index aufgenommen, wenn es für wenigstens ein 
Haushaltsmitglied aus finanziellen Gründen nicht verfügbar war. Die Studie konnte keine 
statistisch signifikante Wirkung der Sanktionierung auf Deprivation nachweisen. Das gilt auch für 
Berechnungen, die für Single-Haushalte und Alleinerziehenden-Haushalte getrennt durchgeführt 
wurden. Aufgrund des Samplings der sanktionierten Beobachtungen (nur Beobachtung mit der 
allerersten Sanktion überhaupt) handelt es sich allerdings nur um eine sehr kleine Stichprobe 
von weniger als 290 sanktionierten Befragten, sodass keine sehr präzisen (statistisch gesicherten) 
Schätzungen erzielt wurden. Zudem handelt es sich bei den untersuchten Sanktionen tendenziell 
um relativ niedrige Leistungsminderungen, die das Haushaltseinkommen der Befragten nicht 
stark beeinflusst haben, wie in der Studie nachgewiesen wurde. 

Die Befragung von Sanktionierten in Nordrhein-Westfalen (Apel/Engels 2013) untersuchte unter 
anderem auch die materiellen Lebensbedingungen und Aspekte der Verschuldung. Sie kommt 
zum Ergebnis, dass die materiell begründete Lebensqualität und finanziellen Spielräume durch 
die Sanktionierung eingeschränkt wurden, und zwar tendenziell umso mehr, je höher die 
Leistungsminderung ausfiel. Soweit der Kauf bestimmter Güter oder das Begleichen von 
Rechnungen sanktionierter Personen aus finanziellen Gründen nicht möglich war, wurde auch 
danach gefragt, inwieweit das wegen der Leistungsminderung auftrat. Besonders häufig trat dies 
bei zwei Aspekten auf: 85 Prozent der unter 25-Jährigen und 86 Prozent der ab 25-Jährigen gaben 
dies für das pünktliche Zahlen der Miete bzw. Begleichen von Zinsen für das Wohneigentum an. 

                                                                    
10 Der dreimonatige Wegfall des Regelbedarfs konnte auf sechs Wochen verkürzt werden. 
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Beim pünktlichen Zahlen der Stromrechnung waren es 73 Prozent der unter 25-Jährigen und 66 
Prozent der ab 25-Jährigen. Die Befragung lieferte auch Hinweise auf eine verschärfte 
Verschuldungsproblematik aufgrund von Sanktionen. Mehr als 40 Prozent der befragten 
sanktionierten Personen gab an, wegen der Sanktionierung einen (weiteren) Kredit 
aufgenommen oder Schulden gemacht zu haben, wobei die Betroffenen sich vor allem von 
Freunden und/oder Familienmitgliedern Geld geliehen haben. 

Auswertungen von Schreyer et al. (2012) stützen sich auf eine qualitative Befragung von 15 ALG-
II-Bezieherinnen und -Beziehern eines Jobcenters im Alter von 20 bis 25 Jahren. Die Ergebnisse 
liefern klare Hinweise auf nicht intendierte Folgen einer Sanktion wie eine eingeschränkte 
Ernährung. Vier Befragte machten Angaben zu Zahlungsrückständen verbunden mit der 
Sperrung der Energieversorgung, und vier Totalsanktionierte vom Verlust ihrer Wohnungen und 
dem Umzug in Obdachlosenunterkünfte. Viele der Befragten hatten schon vor der Sanktion 
Schulden; die Sanktion hat die Verschuldungsproblematik verschärft, da weitere Schulden 
hinzukamen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für einzelne Sanktionierte Schwarzarbeit 
und Kleinkriminalität in Frage kommen. Auch die qualitative Studie von Ames (2009), die sich auf 
Interviews im Zeitraum von Februar bis Mai 2009 von 30 Sanktionierten (vor allem in Baden-
Württemberg) stützt, liefert ähnliche Erkenntnisse. Der Feldzugang lässt vermuten, dass die 
Studie eher Personen erreicht hat, bei denen besonders nachteilige Folgen der Sanktionierung 
eingetreten sind. Unter den 30 sanktionierten Befragungsteilnehmenden waren 13 Personen mit 
einer Sanktion oder mehreren Sanktionen in Höhe von 100 Prozent der Regelleistung (in einem 
Fall auch Streichung der Kosten der Unterkunft). In Ames (2009) finden sich Schilderungen des 
Verlusts des Telefonanschlusses, Abstellen der Stromversorgung oder Obdachlosigkeit im 
Zusammenhang mit der Sanktionierung. 

3.3 Psychische Belastungen und Teilhabe 
Die quantitative Befragung von Sanktionierten in Nordrhein-Westfalen (Apel/Engels 2013) liefert 
Indizien dafür, dass Sanktionen mit psychischen Belastungen verbunden sind: Eine große 
Mehrheit der Betroffenen machte sich seit der Sanktionierung Sorgen um die eigene Situation 
(insbesondere bei hohen Leistungsminderungen) und erlebte die Kürzung als belastend (siehe 
Abbildung 3 und Abbildung 4). Es fanden sich zudem Hinweise auf verstärkte seelische Probleme 
wie Angst und Niedergeschlagenheit. In diesem Zusammenhang wurden auch Angaben zu einem 
sozialen Rückzug seit dem Zeitpunkt der Kürzung erfragt. Der Aussage „Seit der Kürzung lebe ich 
zurückgezogener, treffe mich nicht mehr so oft mit Freunden“ stimmten von den 
unterschiedlichen befragten Gruppen zwischen 34 Prozent (unter 25-jährige Männer mit 10 
Prozent Kürzung) bis zu 56 Prozent (ab 25-jährige Männer mit mindestens 60 Prozent Kürzung) 
zu. Nur bei Männern gab es dabei eine klare Tendenz, dass diese Anteile mit der Höhe der 
Leistungsminderung größer wurden. 
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Abbildung 3: Zustimmung von unter 25-Jährigen zur Aussage „Seit dieser Kürzung mache ich mir mehr 
Sorgen um meine Situation“ 
in Prozent  
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Quelle: Apel/Engels (2013), Abbildung 15 - Befund einer Befragung von sanktionierten Personen in Nordrhein-Westfalen. © IAB 

Abbildung 4: Zustimmung von ab 25-Jährigen zur Aussage „Seit dieser Kürzung mache ich mir mehr 
Sorgen um meine Situation“ 
in Prozent 
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Anmerkung: Aufgrund zu geringer Fallzahlen können die Werte für Frauen ab 25 Jahren mit einer Leistungsminderung von 
60 Prozent und mehr nicht ausgewiesen werden. 
Quelle: Apel/Engels (2013), Abbildung 16 - Befund einer Befragung von sanktionierten Personen in Nordrhein-Westfalen. © IAB 

Schließlich können Sanktionen zu Existenzängsten, mehr Isolation und lähmender 
Überforderung beitragen, die der angestrebten Aktivierung junger Arbeitsloser ggf. gerade 
entgegenstehen (Schreyer et al. 2012). Auch die Auswertungen qualitativer Interviews von Ames 
(2009) verdeutlichen ähnliche Aspekte – allerdings nicht nur für unter 25-Jährige. 

Dennoch konnte die Wirkungsanalyse von Grüttner et al. (2016) mit Personendaten des PASS, das 
mit administrativen Daten verknüpft wurde, keine Effekte der Sanktionierung wegen 
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Meldeversäumnissen oder wegen Pflichtverletzungen auf das Teilhabeempfinden nachweisen. 
Dabei ging es um eine Selbsteinschätzung des soziale Teilhabeempfindens auf einer 10er-Skala. 
Die Frage lautet: „Man kann das Gefühl haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und 
dazuzugehören oder sich eher ausgeschlossen fühlen.“ Die Studie bezieht sich auf den 
Betrachtungszeitraum der Jahre 2007 bis 2011. Die nicht nachweisbaren Wirkungen selbst von 
Sanktionen aufgrund von Pflichtverletzungen liegen den Autoren zufolge vermutlich daran, dass 
entscheidende Teilhabeverluste schon vor einer Sanktionierung mit dem Eintritt in den 
Arbeitslosengeld-II-Bezug, dem Verbleiben im Leistungsbezug oder durch eine Ex-ante-Wirkung 
von Sanktionen entstanden sein könnten. 

4 Besonders betroffene und weniger 
betroffene Gruppen 
Einige Studien haben sich mit den Fragen beschäftigt, welche Personengruppen besonders 
häufig von Sanktionen erhalten und warum. Besonders betroffen sind weniger gebildete 
Personen, Personen im Alter von unter 25 Jahren, Einheimische, Männer und Alleinstehende 
(Knize 2021, Wolff/Moczall 2012, Zahradnik et al. 2016).  

Die Studie von Zahradnik et al. (2016) schätzte erstens durchschnittliche marginale Effekte mit 
Daten aus dem PASS, verknüpft mit administrativen Personendaten der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit, um mögliche Unterschiede in der Sanktionswahrscheinlichkeit zu 
untersuchen. Die Studie zeigt, dass Personen mit mittlerer Reife und Personen mit (Fach-)Abitur 
jeweils eine 2,5 und 4,2 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen, wegen einer 
Pflichtverletzung sanktioniert zu werden, als diejenigen mit Hauptschulabschluss oder keinem 
Bildungsabschluss. Personen mit (Fach-)Abitur haben zugleich eine niedrigere 
Sanktionswahrscheinlichkeit wegen Meldeversäumnissen als diese Personengruppe. Dabei 
wurden mögliche Unterschiede in der Motivation und der Konzessionsbereitschaft 
herausgerechnet. Zweitens wurden von Oktober 2007 bis April 2009 26 Fachkräfte in 11 
Jobcentern und 15 sanktionierte Personen interviewt. Die inhaltsanalytische qualitative Analyse 
weist daraufhin, dass wenig gebildete Personen Schwierigkeiten haben, die SGB-II-Regeln und 
die Konsequenzen von Meldeversäumnissen und anderen Pflichtverletzungen zu verstehen. 
Daher ist es möglich, dass sie ihre eigenen Rechte weniger kennen, bspw. um gegen eine 
Sanktion zu klagen.  

Weitere mögliche Erklärungen für die häufigere Sanktionierung von weniger hoch Gebildeten 
beruhen auf deren geringeren Chancen, einen Job zu finden. Für höher Gebildete kommen mehr 
Stellenangebote in Frage als für weniger hoch gebildete Personen, wodurch es letzteren 
tendenziell schwerer fallen könnte, ausreichende Arbeitsuchbemühungen zu erbringen und 
nachzuweisen. Auch gelingt es womöglich höher gebildeten Personen eher als weniger hoch 
Gebildeten, die Inhalte ihrer Eingliederungsvereinbarung zu beeinflussen (Wolff/Moczall 2012).  

Wolff/Moczall (2012) untersuchten mithilfe einer Zugangsstichprobe erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter zwischen April 2006 und März 2008 aus den administrativen Daten 
Übergänge in die erste Sanktion aufgrund von Pflichtverletzungen. Deskriptive Analysen von 
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Wolff/Moczall (2012) offenbarten eine höhere Wahrscheinlichkeit einer ersten Sanktion aufgrund 
von Pflichtverletzungen (innerhalb der ersten 120 Wochen nach Eintritt in den Leistungsbezug) 
bei Personen unter 25 Jahren. Sie wiesen eine Sanktionswahrscheinlichkeit von 6,9 Prozent im 
Fall von Personen unter 25 Jahren, von 5,6 Prozent bei 25- bis 34-Jährigen, 5,1 Prozent bei 35- bis 
49-Jährigen und 2,3 Prozent bei älteren Personen nach. Logistische Regressionen aus einer 
Studie, die administrative Daten aus den Jahren 2013-2016 verwendet, weisen darauf hin, dass 
Personen im Alter von unter 25 Jahren eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, 
wegen Meldeversäumnisse und auch Pflichtverletzungen sanktioniert zu werden als Ältere (Knize 
2021). 

Eine Erklärung für die häufigere Sanktionierung von Jüngeren ist die im Vergleich zu Älteren 
höhere Aktivierungsintensität. Personen unter 25 Jahren müssen besonders intensiv gefördert 
werden, damit sie schnell eine Ausbildung oder einen Job finden. Mit einer höheren Förderung 
oder mehr Fordern erhöht sich zugleich die Wahrscheinlichkeit, Pflichten nicht nachzukommen, 
und somit auch die Sanktionswahrscheinlichkeit (vgl. Götz et al. 2010, Schreyer et al. 2012). 
Zahradnik et al. (2012) weisen darauf hin, dass junge Personen mit ihren eigenen Biografien und 
den Anforderungen der Jobcenter überfordert sein können. Durch Pflichtverletzungen versuchen 
sie, ihre Autonomie zurückzugewinnen.  

Personen, die in Deutschland geboren wurden, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit einer 
Sanktionierung (aufgrund von Meldeversäumnissen und anderer Pflichtverletzungen) als 
Migrantinnen und Migranten, wie die Studie von Gschwind et al. (2022) zeigt. Diese Studie 
kombiniert qualitative und quantitative Methoden. Zum einen beruht sie auf insgesamt 105 
zwischen 2016 und 2017 in Berlin durchgeführten qualitativen Interviews mit 
Leistungsberechtigten, Jobcentermitarbeitenden, Trägern und Sozialpolitikexperten. Zum 
anderen nutzt die Studie Daten aus dem PASS aus 2006/2007 und 2009-2014, verknüpft mit 
administrativen Daten. Die Regressionsanalysen von Gschwind et al. (2022) zeigen, dass im 
Ausland geborene Personen eine 2,1 Prozentpunkte niedrigere Sanktionswahrscheinlichkeit (in 
einem Zeitraum von einem Jahr nach dem Befragungszeitpunkt) als im Inland geborene 
Personen haben, unter Kontrolle von möglichen Unterschieden aufgrund von Motivation, 
Bildungsniveau, Alter, Geschlecht und anderen Variablen. Spezifisch werden Migrantinnen und 
Migranten nur seltener sanktioniert, wenn sie erst seit kurzer Zeit in Deutschland wohnen (für 
weniger als 5 Jahre). Dies wird dadurch erklärt, dass es Jobcenter als gerecht und akzeptabel 
empfinden, Migrantinnen und Migranten mit SGB-II-Leistungen zu unterstützen und ihnen 
gegenüber toleranter zu sein, wenn sie die Hilfe genuin brauchen. Vor allem betrifft dies 
Personen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind. Ein weiterer nicht in der Studie diskutierter und 
nicht in der Regression berücksichtigter Aspekt ist, dass ALG-II-Beziehende mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit auch seltener als ALG-II-Beziehende mit deutscher Staatsangehörigkeit 
durch Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gefördert werden (Haepp et al. 2021). Das gilt 
insbesondere für betriebliche Maßnahmen und Arbeitsgelegenheiten. Daher erhalten ALG-II-
Beziehende mit ausländischer Staatsangehörigkeit vermutlich seltener Förderangebote als ALG-
II-Beziehende mit deutscher Staatsangehörigkeit, sodass erstere seltener wegen eines Abbruchs 
oder einer Ablehnung an einer Fördermaßnahme eine Sanktion erhalten. 

Weiterhin haben quantitative Studien darauf hingewiesen, dass Männer doppelt so häufig 
sanktioniert werden wie Frauen. Signifikante Unterschiede bestehen, auch wenn in den Analysen 
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für Haushaltssituation, Familienstand, Region und anderen Merkmalen kontrolliert wird 
(Wolff/Moczall 2012, Knize 2021, Zahradnik et al. 2016).  

Die Untersuchung Wolff/Moczall (2012) zu Übergängen in die erste Sanktion aufgrund von 
Pflichtverletzungen wendete Verweildauermethoden an. Sowohl in Ostdeutschland als auch in 
Westdeutschland waren die Übergangsraten von Männern in Sanktionen wegen 
Pflichtverletzungen „mehr als zwei bis zu etwas mehr als drei Mal so hoch wie die 
Übergangsraten der Frauen“ (S. 38).  

Die Studie von Knize (2021) basierte ebenso auf administrativen Personendaten. Sie untersuchte 
für die Jahre 2013 bis 2016 die Geschlechterunterschiede in der Sanktionierung aufgrund von 
Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen separat mit einer Zerlegungsanalyse. Die Studie 
zeigte, dass verfügbare Determinanten der Sanktionswahrscheinlichkeit einen guten Teil der 
Geschlechterunterschiede in der Sanktionswahrscheinlichkeit nicht erklären können. Dieser 
unerklärte Teil geht auf in den Daten nicht messbare Geschlechterunterschiede im Verhalten von 
Leistungsberechtigten, der Behandlung durch die Jobcenter und gegebenenfalls weiteren 
unbeobachtbaren Geschlechterunterschieden zurück. Mit Geschlechterunterschieden im 
Verhalten ist hauptsächlich gemeint, die Tendenz von Frauen die Betreuung von Kindern als 
Hauptaufgabe zu übernehmen, während Männer meistens für die Überwindung der 
Hilfebedürftigkeit der Familie zuständig sind. Daraus folgend sind Frauen seltener verfügbar für 
eine Integration in den Arbeitsmarkt. Von Seite der Fachkräfte in Jobcentern könnte eher von 
Vätern und weniger von Müttern erwartet werden, sich für Aktivierungsbemühungen verfügbar 
zu machen, wie die Studie von Bähr et al. (2019) in Bezug auf die Häufigkeit der Vergabe von 
Terminen nach Geschlecht gezeigt hat. Aus diesen Gründen werden Frauen nicht so häufig wie 
Männern Förderangebote unterbreitet, weshalb sie seltener gegen die Regeln verstoßen (vgl. 
auch Bähr et al. 2019, Wolff and Moczall 2012). Zudem werden Klagen gegen Sanktionen eher 
akzeptiert, wenn aufgrund von Kinderbetreuungsaufgaben Pflichten im SGB II nicht 
nachgekommen werden kann (Baethge-Kinsky et al. 2007, Bähr et al. 2019). 

Alleinstehende sind häufiger von Sanktionen betroffen als Personen, die zusammen mit einem 
Partner oder einer Partnerin und/oder mit eigenen Kindern eine Bedarfsgemeinschaft teilen. Eine 
mögliche Erklärung dafür ist, dass Alleinstehende keine Betreuungspflichten nachkommen und 
im Normalfall verfügbar für eine Integration in den Arbeitsmarkt sein müssen. Die 
Aktivierungsbemühungen von Jobcentern sollten daher höher bei Alleinstehenden als bei 
anderen Personen sein und somit ist es häufiger möglich, gegen die SGB-II Regeln zu verstoßen 
(Knize 2021).  

Forschung zur möglichen Diskriminierung der genannten Personengruppen wurde spezifisch in 
Bezug auf Sanktionen nicht durchgeführt. 

5 Folgerungen 
Die Folgerungen aus den bislang vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen würden nicht 
ein Sanktionsmoratorium oder eine Abschaffung der Sanktionen begründen. Auf 
Reformmöglichkeiten vor dem Hintergrund der vorliegenden wissenschaftlichen Befunde wurde 
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in den bereits erwähnten IAB-Stellungnahmen sowie in Wolff (2019) und Wolf (2021) hingewiesen, 
auf die hier noch einmal eingegangen wird, wobei Aussagen ohne Kennzeichnung wörtlich 
übernommen werden. Sie folgten dem Grundsatz, dass eine Reform sicherstellen sollte, dass die 
Anreizwirkungen von Sanktionen erhalten bleiben, zugleich aber sehr starke Einschränkungen 
der Lebensverhältnisse vermieden werden. Dadurch sollten Sanktionen auch seltener mit 
nachteiligen Wirkungen auf die Qualität aufgenommener Beschäftigungsverhältnisse verbunden 
sein und somit eher zu einer nachhaltigeren Arbeitsmarktintegration beitragen. 

Einige dieser Vorschläge wie eine (angemessene) Obergrenze für die Sanktionshöhe (derzeit bei 
faktisch 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs) sowie die Angleichung der Sonderregeln für 
unter 25-Jährige an die Regeln für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Alter von ab 25 Jahren 
sind bereits Ende des Jahres 2019 durch die Anpassungen infolge des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom November 2019 (Bundesverfassungsgericht 2019, 
Bundesagentur für Arbeit 2019a, 2019b) verwirklicht worden.  

Auch die weiteren Änderungen zur Berücksichtigung außergewöhnlicher Härten und einer nicht 
starren Sanktionsdauer, die auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom November 2019 
zurückgehen, stehen im Einklang mit dem oben formulierten Grundsatz: Die Sanktionen dürfen 
bei den Betroffenen zu keinen außergewöhnlichen Härten führen, was im Einzelfall überprüft 
werden muss. Die Sanktionsdauer darf nicht starr sein. Sie muss verkürzt werden, wenn die 
erwerbsfähigen Leitungsberechtigten nachträglich ihre Pflichten erfüllen oder eine ernsthafte 
und nachhaltige Bereitschaft zeigen, ihren Pflichten nachzukommen. Einige Studien lieferten 
Hinweise darauf, dass Spielräume bei der Sanktionierung durchaus schon vor den Änderungen 
zur Berücksichtigung außergewöhnlicher Härten vom 5. November 2019 existierten.11  

Soweit eine Reform eine verstärkte Sanktionierung aufgrund wiederholter Pflichtverletzungen 
innerhalb eines Jahres (oder eines anderen Zeitraums) vorsehen würde, sollte eher eine 
verlängerte Sanktionsdauer nicht aber ein höherer Kürzungsbetrag als bei Sanktionen für erste 
Pflichtverletzungen vorgesehen werden. So könnten die Anreizwirkungen von Sanktionen 
erhalten bleiben, zugleich aber sehr starke Einschränkungen der Lebensverhältnisse vermieden 
werden. 

Das Ausmaß der Sanktionen könnte zudem stärker mit der Art des Verstoßes variieren. 
Beispielsweise wären relativ strenge Sanktionen bei einer abgelehnten Arbeitsaufnahme 
denkbar, die eine deutliche Reduzierung der Hilfebedürftigkeit erbrächte. Die Ablehnung einer 
Fördermaßnahme, bei der nicht sicher von einer unmittelbaren Integrationswirkung 
ausgegangen werden kann, könnte hingegen weniger stark sanktioniert werden. Dabei könnten 
verschiedene Verstöße mit einer einheitlichen monatlichen Leistungsminderung, aber 
unterschiedlich langen Sanktionsdauern verbunden sein. Letztere könnten dabei durchaus über 
feste gesetzliche Vorgaben geregelt werden. Da den Betroffenen der Zweck einer Maßnahme, für 
deren Ablehnung oder Abbruch sie sanktioniert wurden, nicht immer klar zu sein scheint bzw. 
nicht erläutert wurde, ist noch ein weiterer Schritt zu diskutieren. Mit der Teilnahme an 

                                                                    
11 In der Praxis sollte dies auch umsetzbar sein, denn variierende Praktiken gab es schon früher. Baethge-Kinsky et al. (2007) 
sprechen in ihrer Studie mit drei SGB-II-Trägern von erheblichen Arbeitsspielräumen der Fachkräfte. Teils wurden Sanktionen 
als letztes Mittel eingesetzt. Es gab aber auch die Variante, dass Sanktionsrisiken nicht vermieden werden. Dennoch sahen 
Fachkräfte im Einzelfall von Sanktionen ab, weil ihnen die Dienstleistungsbeziehung wichtig war. Einige der qualitativen 
Interviews mit Fachkräften der Jobcenter in Karl et al. (2011) lassen auch auf Spielräume schließen, die zur Vermeidung von 
Sanktionen genutzt werden konnten. 
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entsprechenden Maßnahmen soll die Integration in Arbeit oder Ausbildung unterstützt oder 
zumindest der Weg dahin geebnet werden. Es sollte daher ohnehin Teil der Potenzialanalyse im 
Rahmen des Beratungsprozesses sein, gemeinsam mit den Betroffenen die Ziele und die 
notwendigen Schritte zur Zielerreichung zu entwickeln und festzulegen. Im Zuge der gesetzlich 
geregelten Eingliederungsvereinbarung kann auch festgestellt werden, in welche Tätigkeiten 
oder Tätigkeitsbereiche die Betroffenen vermittelt werden sollen. Hier könnte eine Reform der 
gesetzlichen Regelungen ansetzen: So sollte in diesem Prozess besprochen und in der 
Eingliederungsvereinbarung oder einem Beratungsprotokoll festgehalten und begründet 
werden, welche Fördermaßnahmen für einen zu spezifizierenden Zeitraum als zweckmäßig 
erachtet werden. Als Pflichtverletzung sollte dann die Verweigerung oder der Abbruch eben 
dieser Maßnahmen gelten.  

Eine ähnliche Vorgehensweise wäre gegebenenfalls auch bei der Ablehnung von 
Stellenangeboten denkbar, um negative Effekte auf die Beschäftigungsqualität abzumildern oder 
zu vermeiden. So könnte die Erwerbshistorie der Leistungsbeziehenden im 
Eingliederungsprozess stärker berücksichtigt und in Abstimmung mit den Leistungsbeziehenden 
die angestrebten Tätigkeiten definiert werden. Als Pflichtverletzungen würden dann lediglich 
Ablehnung oder Abbruch dieser vorher definierten Tätigkeiten gelten. Allerdings wäre es in der 
Praxis vermutlich nur sehr schwer zu bestimmen, welche Stellen konkret zu den 
Zieltätigkeitsbereichen gehören, in die der- oder diejenige vermittelt werden soll. Zudem müsste 
der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, die eine stärkere Berücksichtigung der 
Beschäftigungsqualität im Beratungsprozess ermöglichen. Die bestehenden strengen 
Zumutbarkeitsregelungen für ALG-II-Beziehende dürften hier momentan eher hinderlich sein. 
Eine Anpassung dieser Regelungen könnte deshalb die negativen Auswirkungen der Sanktion auf 
die Beschäftigungsqualität abmildern. Denkbar wäre beispielsweise eine Karenzzeit, während 
der die derzeit bestehenden Zumutbarkeitsregelungen ganz oder teilweise ausgesetzt sind. 
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Schneller ist nicht immer besser:
Sanktionen können sich längerfristig auf
die Beschäftigungsqualität auswirken
Markus Wolf

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können sanktioniert werden, wenn sie gegen die ihnen
obliegenden Pflichten verstoßen. Sanktionen können sich allerdings negativ auf die Qualität
der aufgenommenen Beschäftigung auswirken und damit eine nachhaltige
Erwerbsintegration erschweren. Eine neue IAB-Studie zeigt, dass solche Auswirkungen
langfristig Bestand haben: Rund fünf Jahre nach der Sanktionierung ist die
Beschäftigungsqualität bei Sanktionierten geringer als bei nicht Sanktionierten.

Für Menschen, die Arbeitslosengeld II (ALG II) – besser bekannt als „Hartz IV“ – beziehen,
bedeutet eine Sanktion, zumindest zeitlich begrenzt, ein Leben unter dem gesetzlich
definierten Existenzminimum. Wenig verwunderlich also, dass solche Kürzungen oder gar
Streichungen von Leistungen immer wieder im Zentrum politischer Debatten stehen.

Im Sozialgesetzbuch II (SGB II) sind Sanktionen eines der zentralen Instrumente, mithilfe
derer der Gesetzgeber das Prinzip des „Forderns“ durchsetzt: Im Gegenzug für die

https://www.iab-forum.de/glossar/arbeitslosengeld-i/
https://www.iab-forum.de/glossar/gesetze-fuer-moderne-dienstleistungen-am-arbeitsmarkt-hartz-i-iv/
https://www.iab-forum.de/glossar/sozialgesetzbuch-ii-sgb-ii/
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Leistungen müssen ALG-II-Beziehende alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihren
Lebensunterhalt selbst zu finanzieren. So müssen sie vorgegebene Pflichten erfüllen,
beispielsweise nach Arbeit zu suchen, an Maßnahmen teilzunehmen oder eine zumutbare
Beschäftigung aufzunehmen. Zumutbar ist grundsätzlich jede Arbeit, auch wenn diese nicht
der früheren beruflichen Tätigkeit entspricht.

Liegen Terminversäumnisse vor, wenn zum Beispiel ein Vermittlungsgespräch nicht
wahrgenommen wird, verhängt das Jobcenter für drei Monate eine Leistungskürzung um 10
Prozent des maßgebenden Regelbedarfs. Der maßgebende Regelbedarf entspricht dem
Betrag, den Beziehende von ALG II für Alltagsbedarfe erhalten, wenn sie über keine weiteren
Einkünfte verfügen. Bei einer Verletzung weitergehender Pflichten, zum Beispiel der
Arbeitsuche, fällt die Minderung deutlich höher aus.

Bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im November 2019 hing die
Höhe der Leistungsminderung vom Alter des Leistungsbeziehenden sowie von der Art und
Anzahl der Regelverstöße innerhalb eines Jahres ab. Bei über 25-Jährigen kürzte das
Jobcenter die Leistungen für den alltäglichen Bedarf für drei Monate um 30 Prozent des
maßgebenden Regelbedarfs, wenn es sich um die erste Pflichtverletzung innerhalb eines
Jahres handelte.

Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 5. November 2019 die bis dahin geltenden
Sanktionsregeln in Teilen als verfassungswidrig eingestuft. Mit neuen Fachlichen Weisungen
hat die Bundesagentur für Arbeit in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales Regelungen für den Übergangszeitrum bis zu einer noch ausstehenden gesetzlichen
Neuregelung getroffen. Seit dem Urteil sind beispielsweise keine Minderungen vorgesehen,
die 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes überschreiten.

Die vorgenannten Regeln galten noch im Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie,
der die Jahre von 2012 bis 2018 umfasst. Im Fokus stehen die Auswirkungen einer ersten
Sanktion innerhalb eines Jahres wegen anderer Pflichtverletzungen als Meldeversäumnissen.

Sanktionen erhöhen Übergänge in Beschäftigung,
wirken sich aber negativ auf die Qualität der
aufgenommenen Beschäftigung aus
Sanktionen sollen eine Verhaltensänderung der Betroffenen bewirken und ihre Kooperation
mit dem Jobcenter fördern, um die Arbeitsmarktintegration zu beschleunigen. Die
Arbeitsuchtheorie geht davon aus, dass Leistungsbeziehende infolge einer Sanktion nicht nur

https://www.iab-forum.de/glossar/jobcenter/
https://www.iab-forum.de/glossar/arbeitsagentur/
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verstärkt nach Arbeit suchen, sondern auch eher bereit oder gezwungen sind, eine qualitativ
schlechtere Beschäftigung anzunehmen – zum Beispiel niedrig entlohnte Arbeit oder Jobs im
Helfer- und Anlernbereich.

Empirische Analysen bestätigen diese Annahmen. In ihrer als IAB-Kurzbericht 5/2017
erschienenen Studie haben Gerard van den Berg, Arne Uhlendorff und Joachim Wolff die
Auswirkungen von Sanktionen für männliche Leistungsbeziehende unter 25 Jahren in
Westdeutschland untersucht. Demnach erhöhen sich die Übergänge in Beschäftigung nach
der ersten und zweiten Sanktion aufgrund einer Pflichtverletzung deutlich. Allerdings fällt
beim Übergang in eine ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung das tägliche
Erwerbsentgelt infolge der ersten Sanktion um circa 3 bis 5 Prozent geringer aus. Studien
zum System der Arbeitslosenversicherung in der Schweiz oder Schweden kommen zu
ähnlichen Ergebnissen.

Sind die Auswirkungen auf die Beschäftigungsqualität
nur kurzfristig oder von Dauer?
Die bisherige Forschungslage erlaubte keine Rückschlüsse darüber, ob die negativen
Auswirkungen von Sanktionen auf die Beschäftigungsqualität nur kurzfristig oder dauerhaft
bestehen. Einerseits ist denkbar, dass die Sanktionierten langfristig bessere Jobs finden, da
sie durch einen schnellen Übergang in Beschäftigung beruflich relevante Kenntnisse und
Fähigkeiten erhalten oder aufbauen können, anders als während Arbeitslosigkeit.
Andererseits sind langfristig negative Auswirkungen möglich, wenn sanktionierte
Leistungsbeziehende dauerhaft in instabiler und gering entlohnter Beschäftigung feststecken.

Das IAB ist dieser Frage nachgegangen und hat die längerfristigen Auswirkungen einer
Sanktion für erwerbslose ALG-II-Beziehende im Alter von 25 bis 57 Jahren auf die Qualität von
später aufgenommenen Beschäftigungsverhältnissen untersucht. Im Fokus der Untersuchung
steht die erste Sanktion innerhalb eines Jahres, die auf eine Pflichtverletzung zurückgeht. Die
Auswirkungen von Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen und von Sanktionen, die
auf die erste Sanktion folgen, wurden nicht analysiert.

Die Wirkung der Sanktion lässt sich bestimmen, indem der Arbeitsmarkterfolg derjenigen, die
eine Sanktion erhalten haben, mit dem Arbeitsmarkterfolg von nicht sanktionierten ähnlichen
Personen in einer Kontrollgruppe verglichen wird (siehe Infokasten „Daten und Methoden“).

Zunächst wird die Auswirkung einer Sanktion auf die Wahrscheinlichkeit, in
versicherungspflichtiger Beschäftigung zu sein, analysiert. Wie erwartet, ist die

https://www.iab-forum.de/glossar/helfer/
https://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k170120j03
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Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Sanktionierten in den ersten drei Monaten nach der
Sanktion um bis zu 1,4 Prozentpunkte höher (siehe Abbildung 1). Drei Monate nach der
Sanktion haben die Betroffenen im Vergleich zu nicht Sanktionierten bei den Männern eine
um 15 Prozent und bei den Frauen eine um 22 Prozent höhere
Beschäftigungswahrscheinlichkeit. Die Sanktion trägt also zu einer schnelleren
Beschäftigungsaufnahme bei. Auch über den dreimonatigen Zeitraum hinaus setzt sich die
höhere Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Sanktionierten fort.

Langfristig ist die Beschäftigungswahrscheinlichkeit für die Sanktionierten allerdings
geringer: Vier Jahre nach der Sanktion liegt sie für Männer um 3,5 Prozent und für Frauen um
5 Prozent niedriger. Das heißt, die zunächst positive und die langfristig negative Wirkung der
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Sanktion heben sich langfristig gegenseitig auf. Über die untersuchten fünf Jahre gesehen,
fällt die Gesamtdauer in Beschäftigung für die Sanktionierten sogar etwas geringer aus als
für die nicht Sanktionierten. Dieser Unterschied ist allerdings nur für Männer schwach
statistisch signifikant.

Eine mögliche Erklärung für diese langfristig negativen Auswirkungen ist, dass Sanktionierte
infolge der Sanktion eine schlechter bezahlte und weniger stabile Beschäftigung ausüben. Im
Folgenden wird deshalb dargestellt, ob und inwieweit sich die Wahrscheinlichkeit einer
sozialversicherungspflichtigen Voll- und Teilzeitbeschäftigung zwischen Sanktionierten und
Kontrollgruppe auch für verschiedene Entgeltgruppen unterscheidet (hier gemessen am
täglichen Bruttoentgelt). Das tägliche Bruttoentgelt lässt sich zwar nicht direkt als Lohn
interpretieren, da für dessen Berechnung Informationen zur Arbeitszeit benötigt würden,
welche die Daten nicht beinhalten. Dieser Wert lässt jedoch eine Annäherung an den Lohn
und damit an die Qualität der aufgenommenen Beschäftigung zu.

Die Analyse zeigt, dass die höhere Beschäftigungswahrscheinlichkeit (siehe Abbildung 1) in
den ersten Monaten zu einem guten Teil auf Beschäftigung zu einem niedrigeren täglichen
Bruttoentgelt zurückgeht (siehe Abbildung 2). So haben sanktionierte Männer nach drei
Monaten eine um circa 30 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, weniger als 45 Euro am Tag
(circa 1.370 Euro pro Monat) zu verdienen, als nicht sanktionierte Männer. Bei Frauen liegt
die Wahrscheinlichkeit um 37 Prozent höher.

Die Wahrscheinlichkeit, täglich 68 Euro oder mehr zu verdienen (ab circa 2.070 Euro pro
Monat), ist dagegen vom ersten Monat an geringer und sinkt im weiteren Zeitverlauf. Dieser
Unterschied bleibt langfristig bestehen: Er liegt für Männer vier Jahre nach der Sanktion bei
minus 13 Prozent, für Frauen bei minus 20 Prozent. Wird diese Analyse auf
Vollzeitbeschäftigte beschränkt, zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Dies verdeutlicht, dass
Leistungsbeziehende tatsächlich eher eine niedriger entlohnte Beschäftigung ausüben, und
nicht nur verstärkt einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen.
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Unterschiede zeigen sich jedoch langfristig sowohl für die beiden Kategorien mit niedrigerem
Tagesentgelt als auch zwischen den Geschlechtern: Für sanktionierte Männer ist die
Wahrscheinlichkeit, täglich zwischen 45 und 67 Euro zu verdienen, dauerhaft erhöht. Die
Unterschiede bei einem Tagesentgelt von unter 45 Euro verschwinden hingegen nach circa
drei bis vier Jahren. Möglicherweise sind diese Beschäftigungsverhältnisse weniger stabil.

Bei sanktionierten Frauen hingegen ist nach circa drei bis vier Jahren die
Beschäftigungswahrscheinlichkeit in allen drei Tagesentgelt-Kategorien geringer. Eine
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mögliche Erklärung dafür ist, dass Frauen infolge der Sanktion vermutlich eher eine
geringfügige Beschäftigung ausüben oder sich stärker vom Arbeitsmarkt zurückziehen.

Zudem hängt die Beschäftigungswahrscheinlichkeit auch von der Qualifikationsanforderung
des Jobs ab. Für die zugrunde liegende Analyse wurde verglichen, ob das sogenannte
Anforderungsniveau der Beschäftigung mit dem Berufsabschluss des Leistungsbeziehenden
übereinstimmt.

Das Anforderungsniveau beschreibt die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Ausübung
eines Berufs erforderlich sind. Dabei unterscheidet man beispielsweise zwischen
Helfertätigkeiten, die keinen beruflichen Abschluss voraussetzen, und Fachkräften, bei denen
ein Berufsabschluss vorausgesetzt wird. Dieser Indikator erlaubt somit eine Aussage darüber,
ob Sanktionierte eine Beschäftigung  ausüben, die ihrem Berufsabschluss entspricht, also
einer qualifikationsadäquaten Beschäftigung nachgehen. Der Indikator zeigt demzufolge auch
Helfertätigkeiten als qualifikationsadäquat an, wenn sie von Leistungsbeziehenden ohne
Berufsabschluss aufgenommen werden.

Die Wahrscheinlichkeit, eine qualifikationsadäquate Beschäftigung auszuüben, ist für die
Sanktionierten zunächst höher (siehe Abbildung 3). Langfristig geht sie jedoch zurück. Bei der
Wahrscheinlichkeit, eine nicht qualifikationsadäquate Beschäftigung aufzunehmen, stellt sich
der Verlauf hingegen anders dar: Sie ist für Sanktionierte auch langfristig tendenziell höher.
Unter dem Strich haben die Sanktionierten also langfristig eine vergleichsweise geringere
Wahrscheinlichkeit, qualifikationsadäquat beschäftigt zu sein.

https://www.iab-forum.de/glossar/anforderungsniveau/
https://www.iab-forum.de/glossar/fachkraft/
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Fazit
Die Ergebnisse bestätigen Erkenntnisse früherer Studien, wonach eine Sanktion den
Übergang in Beschäftigung beschleunigt. Allerdings wirkt sie sich mittel- bis langfristig
negativ auf die Beschäftigungsqualität aus: Rund fünf Jahre nach der Sanktion haben die
Sanktionierten eine höhere Wahrscheinlichkeit als nicht Sanktionierte, eine schlechter
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entlohnte und nicht qualifikationsadäquate Beschäftigung auszuüben. Zudem ist die
Beschäftigungswahrscheinlichkeit nach einer Sanktion langfristig niedriger, was
möglicherweise eine Folge geringerer Beschäftigungsstabilität ist.

Sanktionen können sich sowohl auf den Erwerbsverlauf der Sanktionierten als auch auf ihre
nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt negativ auswirken. Dies wiederum kann die in § 1
SGB II geforderte Stärkung der Eigenverantwortlichkeit von Leistungsbeziehenden und deren
langfristige Erwerbsintegration erschweren. Bei der Anwendung von Sanktionen besteht also
tendenziell ein Zielkonflikt zwischen schneller und nachhaltiger Beschäftigungsintegration.

Allerdings handelt es sich hier lediglich um erste Ergebnisse zu den langfristigen
Auswirkungen von Sanktionen auf die Beschäftigungsqualität. Ob sich die Befunde auch für
verschiedene Gruppen von Leistungsbeziehenden, für andere Zeiträume und für Sanktionen
aufgrund von Meldeversäumnissen oder bei Mehrfachsanktionen bestätigen oder gar
gegenläufig ausfallen, muss in weiteren Analysen geklärt werden.

In der hier vorgestellten Studie wurde darüber hinaus die Auswirkung einer verhängten
Sanktion untersucht, der sogenannte Ex-post-Effekt. Allerdings kann sich schon das Wissen
um die Existenz von Sanktionen auswirken, was als sogenannter Ex-ante-Effekt bezeichnet
wird. Diese Ex-ante-Wirkung, die einen größeren Kreis von Leistungsbeziehenden als die
Sanktionierten betrifft, kann insbesondere für Übergänge in Beschäftigung eine wichtige Rolle
spielen. Zu analysieren wäre daher, ob die Ex-ante-Wirkung von Sanktionen auf die
Beschäftigungsqualität ähnlich wie die Ex-post-Wirkung ausfällt oder ob sich gegenläufige
Effekte zeigen.

Auch wenn noch Fragen offen sind, liefern die bisherigen Ergebnisse dieser Analyse und
anderer Studien wichtige Hinweise für negative Auswirkungen von Sanktionen auf die
Beschäftigungsqualität. Insofern ist die im Urteil des BVerfG vom November 2019
angemahnte Einschränkung der Leistungsminderung durch Sanktionen zu begrüßen.

Eine Reform der Sanktionsregelungen könnte unerwünschte Auswirkungen von Sanktionen
auf die Beschäftigungsqualität, aber auch im Hinblick auf Einschnitte in die private
Lebenssituation der Betroffenen begrenzen und sich gleichzeitig positiv auf die
Erwerbsintegration auswirken. In diesem Fall könnten Sanktionen zu einer nachhaltigen
Integration in den Arbeitsmarkt beitragen.

Joachim Wolff hat in einem 2019 erschienenen Beitrag für das IAB-Forum bereits
Reformvorschläge formuliert: Da den Leistungsberechtigten der Zweck von
Fördermaßnahmen, für deren Ablehnung oder Abbruch sie sanktioniert wurden, nicht immer

https://www.iab-forum.de/sanktionen-in-der-grundsicherung-was-eine-reform-anpacken-muesste/
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klar zu sein scheint, sollten im Beratungsprozess gemeinsam die zu erreichenden Ziele und
die hierfür zweckmäßigen Fördermaßnahmen festgehalten werden. Als Pflichtverletzungen
würden dann lediglich Ablehnung oder Abbruch eben solcher Fördermaßnahmen gelten.

Ähnliche Reformvorschläge wären für die Sanktionierung bei Ablehnung oder Abbruch einer
Beschäftigung denkbar. So könnten Jobcenter im Eingliederungsprozess verstärkt die
Erwerbshistorie der Leistungsbeziehenden berücksichtigen und in Abstimmung mit den
Leistungsbeziehenden die angestrebten Tätigkeiten definieren. Als Pflichtverletzungen
würden dann lediglich Ablehnung oder Abbruch dieser vorher definierten Tätigkeiten gelten.

Hierfür müsste der Gesetzgeber jedoch Rahmenbedingungen schaffen, die eine stärkere
Berücksichtigung der Beschäftigungsqualität im Beratungsprozess ermöglichen. Die
bestehenden strengen Zumutbarkeitsregelungen für ALG-II-Beziehende dürften hier
momentan eher hinderlich sein. Eine Anpassung dieser Regelungen könnte deshalb die
negativen Auswirkungen der Sanktion auf die Beschäftigungsqualität abmildern. Denkbar
wäre beispielsweise eine Karenzzeit, während der die derzeit bestehenden
Zumutbarkeitsregelungen ganz oder teilweise ausgesetzt sind.

Daten und Methoden
Für die vorliegenden Analysen wurden Daten der Leistungshistorik Grundsicherung (LHG) und
der Integrierten Erwerbsbiografien (IEB) verwendet. Eine Zusatzdatei der LHG wurde für
Informationen zum Eintritt und Zeitraum der Sanktion und zur Art des Pflichtverstoßes
herangezogen. Aus der LHG wurde eine Zugangsstichprobe im Zeitraum von März 2012 bis
April 2013 gezogen. Die LHG beinhaltet Informationen zu Leistungsbeziehenden und deren
Haushaltsmitgliedern, die von den Jobcentern gesammelt werden.

Die Untersuchung beschränkt sich auf erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die als
arbeitsuchend gemeldet und parallel zum Leistungsbezug nicht in Beschäftigung oder
Maßnahmen sind. Analysiert werden die Auswirkungen der ersten Sanktion innerhalb eines
Jahres wegen anderer Pflichtverletzungen als Meldeversäumnisse mithilfe des sogenannten
Propensity Score Matching. Dabei werden Leistungsbeziehende, die eine Sanktion erhalten
haben, mit ihnen ähnlichen „statistischen Zwillingen“, die keine Sanktion erhalten haben,
verglichen.

Damit die Wirkung einer Sanktion unverzerrt geschätzt werden kann, müssen alle Faktoren,
welche die Sanktionswahrscheinlichkeit und die Ergebnisvariablen beeinflusen, berücksichtigt
werden. Die verfügbaren Daten beinhalten eine Vielzahl solcher Faktoren, können jedoch

https://www.iab-forum.de/glossar/integrierte-erwerbsbiographien-ieb/
https://www.iab-forum.de/glossar/erwerbsfaehig/
https://www.iab-forum.de/glossar/arbeitsuchende/
https://www.iab-forum.de/glossar/matching/
https://www.iab-forum.de/glossar/statistische-zwillinge/


Datum: 24. Juni 2021

Quelle:
https://www.iab-forum.de/schneller-ist-nicht-immer-besser-sanktionen-koennen-sich-laengerfr

istig-auf-die-beschaeftigungsqualitaet-auswirken/ | 11

bestimmte Eigenschaften wie Persönlichkeit oder Einstellungen der Person nicht abbilden.
Daher lässt sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass die vorliegenden Ergebnisse
verzerrt sein könnten. In verschiedenen Qualitätsprüfungen finden sich jedoch keine
Hinweise darauf, dass dies der Fall ist.

Literatur
Van den Berg, Gerard J.; Uhlendorff, Arne; Wolff, Joachim (2017): Wirkungen von Sanktionen
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In aller Kürze Sanktionen im SGB II

Unter dem Existenzminimum
von Susanne Götz, Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und Franziska Schreyer

	Im SGB II („Hartz IV“) wird norm
widriges Verhalten von erwerbsfä
higen Hilfebedürftigen mit Sanktio
nen geahndet. Für unter 25Jährige 
gelten besonders scharfe Regelungen. 

	Bei einer Pflichtverletzung wird 
ihnen die Regelleistung für maximal 
drei Monate ganz gestrichen. Im 
Wiederholungsfall werden auch Miet 
und Heizkosten nicht mehr übernom
men; der Krankenversicherungs schutz 
konnte bis 2007 entfallen, seit 2007 
kann er reduziert sein. Nur bei Mel
deversäumnissen wird – wie bei den 
Älteren – anteilig gekürzt.

	Junge Arbeitslose werden auch 
häu figer sanktioniert: Ihre Sanktions
quote lag im Dezember 2009 bei 
10,1 Prozent im Vergleich zu 3,2 Pro
zent bei den 25 bis 64Jährigen. 
Mehr als die Hälfte der Sanktionen 
geht auf Meldeversäumnisse zurück.

	Interviewte Fachkräfte aus ARGEn 
und Optionskommunen beurteilen 
die milden Sanktionen beim Melde
versäumnis eher positiv, die scharfen 
Sanktionen eher negativ. Teils massiv 
kritisieren sie die Streichung der Ko
stenübernahme für Miete und Hei
zung. Sie wünschen gestufte Sank
tio nen wie bei Älteren.

	Am Ende bleibt aber die norma
tive Frage: Darf Hilfebedürftigen die 
Grundsicherung, ob anteilig oder 
ganz, durch Sanktionen ent zogen 
werden? Oder muss Arbeitsmarktpo
litik das Existenzminimum respektie
ren – auch wenn sich Leistungsbe 
zieher/innen regelwidrig verhalten?

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II)  soll „im Rahmen des Arbeitslo-
sengeldes II das soziokulturelle Existenz-
minimum“ gewährleisten – so das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
(2006a). Das SGB II sieht aber auch Sank-
tionen in Form finanzieller Leistungskür-
zung oder gar -streichung vor. Für Hil-
febedürftige bedeuten sie – zumindest 
zeitlich begrenzt – ein Leben unter dem 
soziokulturellen Existenzminimum. Darin 
liegt die besondere Brisanz von Sanktio-
nen in der Grundsicherung.

Zum Kern des „Förderns und Forderns“ 
im Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II oder 
„Hartz IV“) gehören auch Sanktionen – und 
sie sind umstritten. Einerseits werden positive 
Aspekte der „Disziplinierung und Motivie-
rung der Leistungsempfänger“ ausgemacht 
(BA-Statistik 2007). Andererseits fordert ein 
Bündnis aus Politik, Wissenschaft, Kultur und 
Verbänden, Sanktionen in der Grundsiche-
rung auszusetzen, bedeuten diese doch die 
„Kürzung des Lebensnotwendigen“ (http://
www.sanktionsmoratorium.de).

Das Recht wird nicht automatisch wirksam, 
es muss von den Fachkräften in den Grund-
sicherungsträgern (insbesondere ARGEn und  

Optionskommunen) umgesetzt werden. 
Zwar ist juristisch bei Sanktionen kein Er-
messensspielraum vorgesehen. Aber ihre 
Umsetzung muss in der Praxis abgewogen 
werden. Denn ein Arbeitsloser, der etwa eine 
Arbeitsgelegenheit („Ein-Euro-Job“) ab-
bricht, soll nicht sanktioniert werden, wenn 
er „einen wichtigen Grund für sein Verhal-
ten nachweist“ (§ 31 Abs. 1 SGB II). Fach-
kräfte – in der Regel aus Vermittlung und 
Fallmanagement – befinden darüber, was 
als wichtig angesehen wird und was nicht. 

Wie sieht nun die Sanktionspraxis aus? 
Welche Erfahrungen machen Fachkräfte? 
Was wünschen sie sich und welche Einblicke 
haben sie in das Leben Sanktionierter? Diese 
Fragen werden in einem laufenden IAB-Pro-
jekt untersucht (vgl. Infokasten, Seite 4). Es 
richtet den Fokus auf eine Zielgruppe der Ar-
beitsmarktpolitik, die besonders scharf und 
vergleichsweise häufig sanktioniert wird: 
Arbeitslose Hilfebedürftige im Alter von 15 
bis 24 Jahren. Übergeordnetes Ziel gera-
de bei ihnen ist es, Langzeitarbeitslosigkeit 
und dauernde Abhängigkeit von staatlichen 
Transferleis tungen zu verhindern. Dies soll 
durch eine Ausgewogenheit des besonders 
intensiven Förderns wie auch Forderns un-
terstützt werden (BT-Drucksache 15/1516). 
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Im Folgenden werden zunächst die rechtlichen 
Regeln sowie Eckdaten zu Sanktionen skizziert. 
Anschließend werden Befunde aus 26 Intensivin-
terviews mit Fachkräften vorgestellt. Diese sind na-
türlich nicht repräsentativ, gewähren aber differen-
zierte Einblicke in das Sanktionsgeschehen. 

 

 � Das Sanktionsinstrumentarium bei  
 unter 25-Jährigen

Was führt zu Sanktionen und wie sehen diese aus? 
Dazu ein kurzer Überblick (ausführlicher vgl. Infoka-
sten unten).

Meldeversäumnis 

Nimmt ein Klient einen Termin etwa für eine Bera-
tung nicht wahr, so wird seine Regelleistung – also 

das Arbeitslosengeld II (ALG II) ohne Kosten für Un-
terkunft und Heizung – um 10 Prozent gekürzt. Mel-
deversäumnisse bilden die einzige Normverletzung, 
die bei Jüngeren nicht schärfer sanktioniert wird als 
bei 25-Jährigen und Älteren. Fast 60 Prozent aller 
Sanktionen bei Jüngeren gehen hierauf zurück (vgl. 
Tabelle 1).

Größere Pflichtverletzung

Weigert sich ein junger Klient, z. B. eine zumutba-
re Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit auf-
zunehmen, wird die Regelleistung ganz gestrichen. 
Lebensmittelgutscheine können beantragt, müssen 
aber nicht genehmigt werden. 

Gut ein Drittel (36 %) der Sanktionen bei jungen 
Arbeitslosen basiert auf solch größeren Pflichtver-
letzungen (vgl. Tabelle 1).

Mit dem SGB II wurden 2005 die Arbeitslo-
sen- und die Sozialhilfe zur „Grundsicherung 
für Arbeitsuchende“ zusammengeführt. Diese 
folgt zwei Leitlinien:

 � dem Primat fast jeder Erwerbsarbeit zur 
Sicherung des Lebensunterhalts und 

 � der Forderung nach Eigenverantwortung, 
die – ist sie nicht wie gewünscht vorhan-
den – durch Aktivierung realisiert werden soll 
(§ 1 SGB II).

Diese Forderung ist in hohem Maße sank-
tionsbewehrt: Erfüllt der Hilfebedürftige sie 
nicht, kann ihm, zeitlich begrenzt, die Grund-
sicherung gekürzt oder gestrichen werden. 
Parallel wurde die Zumutbarkeit ausgeweitet 
(§ 10 SGB II): Qualifikations- oder Berufs-
schutz besteht kaum mehr, ungünstige Ar-
beitsbedingungen sind in Kauf zu nehmen. 

Sanktioniert werden Meldeversäumnisse 
(§ 31 Abs. 2 SGB II): Wenn der Klient ohne 
wichtigen Grund (z. B. attestierte Erkran-
kung) einen Termin beim SGB-II-Träger nicht 
wahrnimmt, wird die Regelleistung bei Jün-
geren wie Älteren um 10 % gekürzt. 

Die anderen Regeln des § 31 SGB II zielen 
auf größere Pflichtverletzungen. Hier macht 
es einen Unterschied, ob man unter 25 Jah-
re alt oder 25 Jahre und älter ist. Begründet 
wird dies mit einer Ausgewogenheit des 
Förderns (vgl. hierzu § 3 Abs. 2 SGB II) und 
Forderns: „Der staatlichen Verpflichtung zur 
Beschäftigung jugendlicher Menschen auf 
der einen Seite stehen die schärferen Sank-
tionsregelungen (…) auf der anderen Seite 
gegenüber“ (BT-Drucksache 15/1516). 

Jüngeren wird die Regelleistung nicht nur 
wie bei Älteren um zunächst 30 % gekürzt, 
sondern für maximal drei Monate ganz ge-
strichen (§ 31 Abs. 5 SGB II). Beispiel: Eine 
Hilfebedürftige mit höchster Regelleistung 
(359 €) bricht ein Bewerbungstraining ohne 
wichtigen Grund ab. Ist sie 24 Jahre alt, 
werden die 359 € komplett gestrichen; ist 
sie 25 Jahre alt, erhält sie den um 30 % ge-
kürzten Betrag in Höhe von 251,30 €. 

Miete und Heizkosten werden während der 
Sanktion weiter erstattet, meist direkt an die 
Vermieter/-innen. Sachleistungen (etwa Le-
bensmittelgutscheine oder Kleidung) können 
auf Antrag gewährt werden; sie sollen ge-
währt werden, wenn Minderjährige in der Be-
darfsgemeinschaft leben (§ 31 Abs. 3 SGB II); 
ein Rechtsanspruch besteht jedoch nicht.

Diese schärferen Sanktionen werden ins-
besondere dann verhängt, wenn sich ein/e 
KlientIn trotz Rechtsfolgenbelehrung weigert

 � eine Eingliederungsvereinbarung abzu-
schließen (bis Ende 2008; Weisung der BA 
vom 20.12.2008),

 � die darin fixierten Pflichten zu erfüllen,
 � eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder 

Arbeitsgelegenheit aufzunehmen oder fort-
zuführen (§ 31 Abs. 1 SGB II).

Im Wiederholungsfall werden bei Jüngeren 
seit Januar 2007 auch die Kosten für Unter-
kunft und Heizung nicht mehr erstattet. Als 

„wiederholt“ gelten gleichartige Pflichtverlet-
zungen innerhalb eines Jahres. Erklärt sich 
der Hilfebedürftige nachträglich zur Pflicht-
erfüllung bereit, kann die Leistung für Unter-

kunft und Heizung wieder erbracht werden 
(§ 31 Abs. 5 SGB II). Bei Älteren wird bei der 
ersten Wiederholung die Regelleistung um 
60 % gekürzt; erst bei weiteren Pflichtverlet-
zungen wird totalsanktioniert. 

Werden während der Totalsanktion keine 
Gutscheine bezogen (weil sie nicht bean-
tragt oder bewilligt wurden), liegt kein Lei-
stungsbezug mehr vor. Dadurch erlischt für 
die Sanktionsdauer die Sozialversicherungs-
pflicht des SGB-II-Trägers. Bestand keine 
Familienversicherung, entfiel bis 2007 der 
Krankenversicherungsschutz; rechtlich gab 
es die Möglichkeit, „Hilfen zur Gesundheit“ 
des SGB XII in Anspruch zu nehmen. Seit 
April 2007 bleiben Totalsanktionierte for-
mal krankenversichert, müssten die Beiträge 
aber selber bezahlen (Strömer 2010). Da dies 
kaum möglich ist, besteht rechtlich nur ein 
reduzierter Anspruch auf medizinische Ver-
sorgung bei akuten Schmerzen oder Schwan-
gerschaft.

Sanktionen dauern grundsätzlich drei Mo-
nate. Seit 2006 kann die Dauer bei unter 
25-Jährigen auf sechs Wochen verkürzt wer-
den (§ 31 Abs. 6 SGB II). 

Explizit ausgeschlossen (§ 31 Abs. 6 SGB II) 
ist eine Abmilderung der Folgen der Sanktion 
durch „Hilfen zum Lebensunterhalt“ der Sozi-
alhilfe (SGB XII). Nicht explizit ausgeschlos-
sen ist die Jugendhilfe (SGB VIII); hier gibt es 
unterschiedliche Rechtsauffassungen.

Die Sanktionsregeln des SGB IIi
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Wiederholte größere Pflichtverletzung
Bei Wiederholung werden zusätzlich zur Streichung 
der Regelleistung die Kosten für Wohnung und Hei-
zung nicht mehr erstattet, das ALG II entfällt also 
ganz. Genaue Daten zu dieser „Totalsanktion“ liegen 
nicht vor. 

Nach Sonderauswertungen der BA-Statistik wur-
den zwischen Januar 2008 und Juli 2009 bei 30.278 
unter 25-jährigen Arbeitslosen Sanktionen verhängt, 
die zu völliger Leistungsstreichung führten; das sind 
19 Prozent aller sanktionierten jungen Arbeitslosen 
(insgesamt 156.552). Dahinter stehen aber verschie-
dene Gründe, nicht nur die hier interessierenden 
wiederholten größeren Pflichtverletzungen; statis-
tisch lassen sie sich nicht differenzieren. Zu den 
30.278 Fällen zählen zum Beispiel auch Arbeitslose 
mit vielen Meldeversäumnissen in kurzer Zeit; deren 
Sanktion kann kumuliert ebenfalls zum Wegfall der 
Leistung führen. Weiter zählen hierzu Sanktionierte, 
die mietfrei bei ihren Eltern wohnen; sie erhalten 
keinerlei Leistung mehr, auch wenn sie größere 
Pflich ten nicht wiederholt verletzt haben.

Bis 2007 entfiel zudem der Krankenversicherungs-
schutz, sofern Totalsanktionierte nicht familienversi-
chert waren und auch keine Lebensmittelgutscheine 
bezogen. Seit April 2007 besteht rechtlich Versiche-
rungspflicht bzw. mindestens Anspruch auf medizi-
nische Akutversorgung.

Bei allen Pflichtverletzungen gelten Sanktionen  
grundsätzlich für drei Monate; seit 2006 können 
sie auf sechs Wochen verkürzt werden. 

 � Eckdaten zu Sanktionen

Insgesamt werden nur wenige Arbeitslose sanktio-
niert: Die Sank tionsquote – hier das Verhältnis von 
Arbeitslosen mit mindestens einer Sanktion zu allen 
Arbeitslosen im SGB II – lag im Dezember 2009 bei 
3,7 Prozent. Der Wirkungsgrad geht jedoch über die 
unmittelbar Sanktionierten hinaus: Sanktionsregeln 
können allein schon durch ihre Existenz oder An-
drohung wirksam werden und zu regelkonformem 
Verhalten führen. Sie dürften bspw. „eine allgemeine 
Atmosphäre des Drucks erzeugen, in der die Konzes-
sionsbereitschaft von Arbeitslosen gegenüber poten-
ziellen Arbeitgebern erhöht wird“ (Kumpmann 2009).

Unter 25-jährige Arbeitslose werden gut dreimal 
so häufig sanktioniert wie 25-jährige und ältere 
(10,1 % zu 3,2 % im Dezember 2009) und ihre Sank-
tions quote ist über die Jahre hinweg relativ hoch 
(vgl. Abbildung 1). Im Dezember 2009 hatten 17.303 

junge Arbeitslose mindestens eine Sanktion; in drei 
Jahren (2007 bis 2009) wurden 305.366 Sanktionen 
gegen junge Arbeitslose erlassen. Junge Männer 
werden fast doppelt so oft sanktioniert wie Frauen 
(10,9 % zu 6,1 % im Juli 2009; Sonderauswertung 
der BA-Statistik).1

1 Die Gründe hierfür sind nicht erforscht. Allgemein ist die Fra-
ge in Deutschland noch wenig untersucht, ob bestimmte Kli-
entinnen und Klienten – etwa solche, die im Umgang mit Be-
hörden aufgrund von niedriger Bildung und sozialer Herkunft 
besonders ungeübt sind – erhöhte Gefahr laufen, sanktioniert 
zu werden (Schneider 2007; Institut für Arbeit und Qualifikation 
u. a. 2009). Anders in den USA: So weisen Schram u. a. (2009) 
nach, dass niedrige Bildung oder schwarze Hautfarbe die Wahr-
scheinlichkeit einer Sanktion steigern. Ein Grund könnten (unbe-
wusste) Vorurteile von Behördenmitarbeiter/-innen sein.

Sanktionsgrund 15- bis  
24-Jährige

25- bis  
64-Jährige

Meldeversäumnisse 59 52

Weigerung zum Abschluss einer  
Eingliederungsvereinbarung*

0 1

Pflichtverletzung bzgl. der  
Eingliederungsvereinbarung

14 19

Weigerung der Aufnahme oder Fortführung  
einer Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit 
oder sonstigen Maßnahme

22 23

Sonstiges 6 6

insgesamt** 100 100

Tabelle 1

Gründe für Sanktionen von Arbeitslosen im SGB II
nach Altersgruppen von Januar 2007 bis Juli 2009, in Prozent

* Sanktionsgrund bis Dezember 2008.

** Abweichungen von 100 Prozent durch Runden der Zahlen.

Quelle: Sonderauswertung der Statistik der BA (Zugänge auf Basis A2LL;  
ohne Optionskommunen; eigene Berechnungen).   © IAB

Abbildung 1

Sanktionsquoten von Arbeitslosen im SGB II 
nach Altersgruppen von Januar 2007 bis Dezember 2009, in Prozent

Quelle: Statistik der BA.   © IAB
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Die hohe Sanktionsquote Jüngerer hat mehrere 
Gründe. Zum Beispiel ist der Betreuungsschlüssel 
bei ihnen kleiner (1:91 im Vergleich zu 1:173 bei 
Älteren; Durchschnitt ohne Optionskommunen; De-
zember 2008). Je weniger Klientinnen und Klienten 
eine Fachkraft hat, desto öfter wird sanktioniert 
(Kumpmann 2009). Bei intensiverer Betreuung kön-
nen höhere Anforderungen an Arbeitslose gestellt 
werden; so kommt es öfter vor, dass diese nicht er-
füllt werden. Die bessere Kenntnis des Falls bietet der 
Fachkraft zudem höhere (Rechts-)Sicherheit bei der 
Sanktionierung. Junge Arbeitslose sind teils noch in 
der Adoleszenz bzw. am Beginn ihres Erwerbslebens. 
Wie vom Gesetzgeber gewollt, werden sie auch aus 
pädagogischen Motiven heraus sanktioniert – hie-
rauf deuten die Intensivinterviews mit Fachkräften 
im IAB-Projekt hin, die nun etwas genauer vorge-
stellt werden. 

 � Erfahrungen von Fachkräften mit  
 dem Sanktionsinstrumentarium

Fast alle interviewten Vermittler/-innen und Fall-
manager/-innen halten eine Sanktionsmöglichkeit 
grundsätzlich für sinnvoll – bei allen Unterschieden 
im Detail. Ihre Einschätzungen variieren aber deut-
lich je nach Sanktionsregel. 

Meldeversäumnis 

Diese relativ milde Sanktion (Kürzung des Regel-
satzes um 10 %) wird am häufigsten verhängt, denn 
anders als bei den scharfen Sanktionen verlange sie 

weniger eine „Gewissensentscheidung“ (Vermittler-
zitat). Auch wird die Sanktionierung von Meldever-
säumnissen am ehesten positiv bewertet. Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit würden gefördert, mithin 
also Tugenden, wie sie die jungen Klient/-innen auch 
im Arbeitsleben bräuchten. Dazu ein Interviewzitat:

Bei völlig Unstrukturierten denke ich: Auch gut, 
10 %-Kürzung, wenn es dir hilft, dann lass es dir über 
drei Monate hinweg einen Hunderter kosten, das ist 
gut investiertes Geld. 

Die Beziehung zwischen Fachkraft und KlientIn wür-
de dadurch häufig verbindlicher und ernsthafter. 
Aber schon eine Kürzung um 10 Prozent – beim 
Höchstsatz von 359 Euro sind dies 36 Euro im Monat 
weniger – treffe Hilfebedürftige sehr („Das sind ver-
armte Personen, die sind ganz schnell am Anschlag“). 

Größere Pflichtverletzungen

Gerade bei größeren Pflichtverletzungen ist es für  
die Interviewten schwierig, Verhaltensänderungen 
ursächlich auf Sanktionen zurückzuführen. Sie 
können auch mit der Reifung von Heranwachsen-
den zusammenhängen. Generelle Aussagen fallen 
Fachkräften auch deshalb schwer, weil die meisten 
sowohl positiv wie negativ bewertete Wirkungen be-
obachten. Unter diesem Vorbehalt schildern sie ein 
breites Erfahrungsspektrum. So können Sanktionen 
vereinzelt positive Initialkraft entfalten und den Be-
rufseinstieg fördern:

Eine junge Dame hat eine berufsvorbereitende Maß-
nahme abgebrochen, hat dann als Küchenhilfe gear-
beitet. Da hat sie sich total reingehangen und nach 
6 Wochen hab ich die Sanktion zurückgenommen. 
Jetzt hat sie eine Ausbildung als Restaurantfachfrau. 
Sie hat gemerkt, sie hat Mist gebaut und hat ihr Ver-
halten geändert. 

Das erzieherische Mittel Sanktion – eine Interviewte 
spricht von „Holzhammermethode“ – sei aber hart:

Er hat die Sanktion überstanden, im wahrsten Sinne 
des Wortes überlebt, mit Lebensmittelgutscheinen 
und allem Drum und Dran. So dass er sich das sicher 
vor der nächsten Sanktion überlegen wird.

Bei Manchen zeige sich aber keinerlei erzieherische 
Wirkung – etwa bei (ehemaligen) Drogenabhängigen 
oder Klientinnen und Klienten mit vermuteten an-
deren Einkommensquellen wie Schwarzarbeit oder 
(Klein-)Kriminalität. 

Leistungsbezieher/-innen sollen – dem SGB II ent-
sprechend – durch Sanktionen oder deren Androhung 
bewogen werden, auch niedrig entlohnte Arbeit an-
zunehmen, um den Leistungsbezug zu beenden oder 
zu reduzieren. Manche Interviewte betrachten dies 

Das Forschungsprojekt

Über Sanktionen in der Grundsicherung ist noch wenig bekannt. Im qualitativ-
explorativen IAB-Projekt „Sanktionen im SGB II“ werden sie für junge Arbeits-
lose näher beleuchtet und zwar aus zwei Perspektiven: 

1. Aus Sicht von Expert/-innen: Mit 26 Fachkräften aus Vermittlung und Fall-
management in neun ARGEn und zwei Optionskommunen wurden offene Leit-
fadeninterviews durchgeführt; ein Auswahlkriterium waren unterschiedlich 
hohe Sanktionsquoten. Die Intensivinterviews (durchschnittliche Dauer: 110 
Min.) erlauben differenzierte Einblicke ins Sanktionsgeschehen, nicht aber re-
präsentativ-verallgemeinerbare Aussagen. Zusätzlich zu diesem umfassenden 
Textmaterial wurden Gespräche etwa mit Führungskräften in SGB-II-Trägern 
oder Betreuer/-innen bei Maßnahmeträgern transkribiert. Das Material wurde 
durch qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Der IAB-Kurzbericht fußt, neben 
Sonderauswertungen der BA-Statistik, auf diesem Teil des Projekts; die Inter-
viewzitate wurden der Schriftsprache angeglichen. 

2. Aus Sicht von Betroffenen: Wie sehen sie die Sanktion? Warum haben sie 
sich regelwidrig verhalten? Wie leben sie während der Sanktion? Das sind Fra-
gen, die in diesen Interviews interessieren. Sie werden derzeit vorbereitet. 

i
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eher als unproblematisch („Ohne Sanktionen wäre 
eine Integration oft gar nicht möglich“), manche 
nachdenklich:

Wenn er ein Gehalt in Höhe des ALG II bekommt, 
ist es schwer, das als gutes Angebot zu bezeich-
nen. Wenn ich vernünftig bezahlte Arbeit anbieten 
könnte, müsste ich ihn nicht sanktionieren.

Wird von Arbeitsaufnahmen berichtet, so handelt es 
sich ganz überwiegend um unqualifizierte Zeitarbeit 
und Helfertätigkeit, instabil und schlecht entlohnt.2 
Einige der vom IAB Interviewten problematisieren, 
inwieweit solche Arbeitsaufnahmen wünschenswert 
sind - gerade bei jungen Menschen:

Sanktionen drängen manche dazu, sich schnell ir-
gendeinen Job zu suchen, irgendwas. Was aber bei 
unter 25-Jährigen bedenklich ist, sollte es doch um 
Qualifizierung gehen, um nachhaltige Integration. 
Und 19-Jährige bei einer Zeitarbeitsfirma, das geht 
nicht lange.

Auch ziehe die Sanktion einen „Überlebenskampf“ 
nach sich, der der angestrebten Integration ins Er-
werbsleben widerspräche, „da sie nur noch damit 
beschäftigt sind, sich über Wasser zu halten“. Le-
bensmittelgutscheine würden oft nicht beantragt, 
weil sie als entwürdigend und stigmatisierend erlebt 
würden: 

Die schämen sich mit diesem Lebensmittelgutschein 
ins Geschäft zu gehen, den Ausweis vorzuzeigen und 
zu sagen: Ich möchte damit bezahlen.

Wiederholte größere Pflichtverletzung 

Seit 2007 kann bei wiederholter Pflichtverletzung 
zusätzlich die Kostenerstattung für Miete und Hei-
zung eingestellt werden. Von den 26 Interviewten 
halten vier diese Regelung für richtig („Ja, es ist hart, 
aber bei diesem jungen Mann nicht hart genug!“). 
Alle anderen betrachten sie als zu scharf. Sie nutzen 
diese allenfalls im Ausnahmefall, also wenn Klien-
tinnen und Klienten „jegliche Mitarbeit verweigern“. 

Die meist ablehnende Haltung speist sich aus so-
zialen Motiven, aber auch aus der Wahrnehmung 
eines Widerspruchs zwischen Totalsanktion und 
übergeordnetem Ziel der „Beendigung oder Verrin-
gerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch 
Eingliederung in Arbeit“ (§ 1 Abs. 2 SGB II): 

Es ist zu hart, die fliegen aus der Wohnung und kom-
men keinen Schritt weiter. Welche Auffangmöglich-
keiten gibt es für solche jungen Leute? Wenn keine 
Miete mehr bezahlt wird, stehen sie auf der Straße 
- und dann? Ziel des SGB II ist Integration in den Ar-
beitsmarkt. Leute obdachlos zu machen, geht am Ziel 
vorbei, finde ich.

Daten zur sanktionsbedingten Wohnungslosigkeit 
liegen nicht vor. Die bundesweite Dachorganisation 
der Einrichtungen und sozialen Dienste der Woh-
nungslosenhilfe benennt einen „deutlich spürbaren 
Anstieg (der Wohnungslosigkeit, Anm. der Verf.) in 
der Altersgruppe der U-25-Jährigen“ und sieht dies 
als „direkte Folge der Verschärfung der Sanktionsre-
gelungen für diese Altersgruppe im SGB II“ (Presse-
mitteilung vom 3.6.2008).

Ein weiteres normativ-rechtliches Argument zielt 
implizit auf das soziokulturelle Existenzminimum 
bzw. auf die verfassungsrechtlich geschützte Men-
schenwürde (Art. 1 Grundgesetz):

Ich wüsste kein Beispiel, wo auch die Kosten der Un-
terkunft gekürzt wurden, weil wir alle sagen, das kön-
nen wir eigentlich nicht verantworten. Man nimmt 
nicht nur jemandem die Lebensgrundlage, sondern 
auch noch das Dach über dem Kopf. Jeder muss doch 
einen Rechtsanspruch auf eine Wohnung haben.

Diese Sanktion birgt noch ein Problem: Bezieht der 
Totalsanktionierte keine Sachmittelgutscheine – weil 
sie nicht beantragt oder genehmigt wurden – so er-
lischt in dieser Zeit die Krankenversicherungspflicht 
des Trägers. Bis 2007 waren Totalsanktionierte nicht 
krankenversichert, wenn sie nicht familienversichert 
waren – und das sei hart gewesen:

Abartig, manchmal erstaunt mich das. Die kriegen 
die 3 Monate rum und sind dann wieder krankenver-
sichert. Die brauchen dann keinen Arzt. Die sind hart 
im Nehmen, harte Jungs teils. Straßenkinder – so 
nenn ich sie manchmal für mich. 

Seit April 2007 haben Totalsanktionierte ohne Gut-
scheinbezug rechtlich mindestens Anspruch auf me-
dizinische Versorgung bei akuten Schmerzen oder 
Schwangerschaft.

In der Praxis scheinen diese Regelungen aber nur 
bedingt zu greifen – so Befunde aus unseren Inter-
views und andere Studien (Grießmeier 2009; Strömer 
2010). Fachkräfte sind nicht immer ausreichend über 
Fragen des Krankenversicherungsschutzes infor-
miert; zu bedenken ist die hohe Personalfluktua tion 
bei SGB-II-Trägern. So wissen auch Totalsank tio-
nierte nicht immer, dass sie Gutscheine beantragen 
sollten bzw. seit 2007 zumindest reduzierten Kran-
kenversicherungsschutz haben. Auch wenn in den 
Sanktionsbescheiden darüber informiert wird, ist 

2 Ähnlich eine quantitative Studie für die Schweiz: Hier zeigen 
sich zwar positive Effekte von Sanktionen auf Übergänge in Ar-
beit, aber negative auf Entlohnung und Stabilität der Beschäfti-
gung (Arni u. a. 2009).
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fraglich, inwieweit Laien juristische Schreiben im 
Detail verstehen. 

 � Besondere Risiken und Folgen

Über unerwünschte Nebenwirkungen berichten Fach-
kräfte sowohl in Bezug auf Sanktionen für einmalige 
als auch für wiederholte größere Pflichtverletzungen.

Gefahr von Kleinkriminalität,  
Schwarzarbeit oder Verschuldung

Die Sanktionierung von Pflichtverletzungen im 
SGB II könne weit kritischeres abweichendes Verhal-
ten produzieren: 

Hat mir eine Mutter schon vorgeworfen: Was kürzen 
Sie denn meinen Sohn, jetzt klaut er wieder.

Interviewte Fachkräfte verweisen ferner auf die 
Gefahr von Schwarzarbeit und (weiterer) Verschul-
dung. Letztere könne zu monatelanger Nachar-
beit für Sanktionierte und Beratungsstellen führen 
(Räumungsklagen, Kündigung von Bankkonten etc.; 
Grießmeier 2009). So würden Ressourcen vom Ziel 
der Arbeitsmarkt integration weggelenkt:

Kunden, die Raten bezahlen, und wenn es nur 10, 
20 Euro im Monat sind: Ich weiß, wenn er das nicht 
macht, platzt der Ratenvertrag und er muss wieder 
zur Schuldenberatung oder bekommt sonstige Pro-
bleme.

„Verschwinden“ von Hilfebedürftigen 

Im Umfeld von Sanktionen scheint es immer wieder 
zu einem „Verschwinden“ junger Hilfebedürftiger 
zu kommen: Der Kontakt zum SGB-II-Träger bricht 
vorübergehend oder längerfristig ab. Teils beruhe 
dies auf dem Missverständnis, aktuell Sanktionierte 
müssten nicht an Maßnahmen teilnehmen:

Wir hatten einen Fall, der ist nach der Sanktionie-
rung verschwunden. Der Bruder ist auch nicht mehr 
im Kurs aufgetaucht. Die haben gesagt: Wir haben 
nichts mehr zu essen, wir kriegen kein Geld, warum 
sollten wir noch zu euch kommen?

Das Verschwinden gründe aber auch auf Überforde-
rung und Resignation:  

Oft haben Jugendliche so viele Probleme, dass sie 
nicht wissen, wie sie die regeln können. Auch haben 
sie niemanden, der sie dabei unterstützt und sagen, 
das hat keinen Sinn mehr, da kann ich gleich zu Hau-

se bleiben. Ein Jugendlicher kam nicht mehr, auf den 
ist alles eingestürzt, der hatte ein Gerichtsverfahren 
anstehen. 

Problematisch sei ein Verschwinden nicht zuletzt für 
die berufliche Integration:

Ein Kunde mit einer 100 % Sanktion hat sich kom-
plett aus dem Leistungsbezug abgemeldet und ist 
in eine Wohnwagensiedlung gezogen. Da hat man 
keinen Einfluss mehr auf die berufliche Orientierung, 
wenn er sich zurückzieht und sagt: Ich schnorre mich 
bei anderen durch. Ich weiß nicht, ob das das Ziel ist.  

Fehlentscheidungen bei psychisch  
Beeinträchtigten 

Psychisch Kranke werden nicht sanktioniert, so In-
terviewte. Fraglich ist, inwieweit psychische Erkran-
kungen immer als solche erkannt werden können. 
Damit verbindet sich die Gefahr von Fehlentschei-
dungen:

Manchmal sind Pflichtverletzungen vielleicht mit 
einem Krankheitswert verbunden, der aber noch 
nicht manifest ist. Die Leute gehen nicht zum psy-
chologischen Dienst oder zum Arzt. 

Gesamte Bedarfsgemeinschaft betroffen

Mit Sanktionen sollen Einzelne bestraft werden. Aber 
jede zweite Sanktion bei jungen Arbeitslosen entfällt 
auf Personen, die etwa mit Eltern oder eigenen Kin-
dern zusammenleben (Juli 2009; Sonderauswertung 
der BA-Statistik). Sanktionen treffen so die gesamte 
Bedarfsgemeinschaft. 

 � Wünsche von Fachkräften zum  
 Sanktionsinstrumentarium

Ein Teil der Interviewten sieht insgesamt keinen grö-

ßeren Änderungsbedarf an den gesetzlichen Regeln 

bei Jüngeren. Viele bemängeln aber die Schärfe der 

Sanktion bei größeren Normverletzungen, Totalsank-

tionen werden teils massiv kritisiert.3

Statt kompletter Streichung wünschen sich die mei-

sten eine Kürzung der Regelleistung wie bei Älteren. 

Hier ein Beispiel für die grundsätzlich zustimmende, 

im Konkreten aber kritische Sicht auf Sanktionen:

100 %-Sanktionen sind einfach streng. Man hat so 
wenig Spielraum zu sagen, jemand hat zwar eine 
Vereinbarung nicht eingehalten und man möchte 
auch sanktionieren, um die Konsequenz aufzuzei-
gen, aber es ist ein sehr großer Schritt zu sagen, 
jetzt ist das ganze Geld weg. Ich wünsche mir einen 
Zwischenschritt, dass man kürzen könnte, dass es 
derjenige merkt, aber nicht direkt 100 %.

3 Kritische Sichtweisen scheinen nicht selten zu sein. So begrün-
det das BMAS (2006b) die Einführung einer auf sechs Wochen 
verkürzten Sanktionsdauer damit, dass die bisherige Regelung 
„in der Praxis (…) als zu hart empfunden“ wurde.
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 � Fazit und offene Fragen

Mit Ausnahme von Meldeversäumnissen werden jun-

ge Hilfebedürftige schärfer sanktioniert als ältere. Ein 

Blick in andere Rechtsgebiete und Länder zeigt, dass 

größere Strenge gegen Jugendliche nicht unbedingt 

üblich ist. Während das Jugendstrafrecht – auch aus 

pädagogischen Gründen – beansprucht, milder zu 

sein als das Erwachsenenstrafrecht, ist dieses Prinzip 

im SGB II umgedreht. Dabei scheint Deutschland eine 

Sonderstellung einzunehmen; Großbritannien und 

Frankreich etwa kennen keine strikteren Sanktionen 

für Jüngere (Bieback 2009). 

Junge Arbeitslose werden zudem häufiger sanktio-

niert als ältere: Ihre Sanktionsquote ist über die Jahre 

hinweg etwa dreimal so hoch. Meist stehen dahinter 

Meldeversäumnisse, bei Jüngeren noch etwas häu-

figer als bei Älteren. 

Bei den SGB-II-Trägern befinden Fachkräfte – in 

der Regel aus Vermittlung und Fallmanagement – 

über Sanktionen. Mit einer qualitativen Studie las-

sen sich keine gesicherten Aussagen treffen, wie die 

Fachkräfte insgesamt über Sanktionen bei Jüngeren 

denken. In den Intensivinterviews mit 26 Vermitt ler/-

innen und Fallmanager/-innen wird deutlich, dass 

fast alle die grundsätzliche Möglichkeit einer Sankti-

on begrüßen. Eher positiv wird die Sanktion beurteilt, 

die relativ mild und für alle Altersgruppen gleich ist: 

die Kürzung der Regelleistung um 10 Prozent beim 

Meldeversäumnis. 

Uneinheitlicher, insgesamt aber weitaus kritischer 

beurteilen sie die Streichung der gesamten Regellei-

stung bei größerer Pflichtverletzung. Die meisten In-

terviewten betrachten dies als zu hart und oft wenig 

sinnvoll in Hinblick auf eine nachhaltige Integration 

ins Erwerbsleben. Im Gegenteil können Sanktionen 

und ihre Folgen (Verschuldung, Ergreifen perspektiv-

loser Jobs etc.) diese sogar erschweren. Die Interview-

ten würden meist gestufte Sanktionen wie bei Älteren 

vorziehen. 
Am häufigsten und schärfsten kritisieren sie die 

Totalsanktion bei wiederholter größerer Pflichtver-
letzung, bei der nicht nur die Regelleistung, sondern 
auch die Leistung für Miete und Heizung gestrichen 
wird. Einige lehnen sie klar ab, weil sie sie nicht mit 
ihrem Gewissen vereinbaren können. 

Über die hier vorgestellte Sicht der Fachkräfte hin-

aus sollte eine Diskussion um Sanktionen weitere 

prinzipielle und normative Fragen berücksichtigen. 

Leistungskürzungen und -streichungen in der Grund-

sicherung bergen besondere Brisanz. Diese zeigt sich 

bei Jüngeren schärfer, besteht prinzipiell aber auch 

bei Älteren: Sanktionen bilden ein arbeitsmarkt-

politisches Instrument, durch das Hilfebedürftige 

zeitlich begrenzt unter dem soziokulturellen Exis-

tenzminimum leben müssen. 

Darf aber Hilfebedürftigen die Grundsicherung 

durch Sanktionen überhaupt entzogen werden – 

gleichgültig, ob teilweise oder ganz? Oder muss 

Arbeitsmarktpolitik das soziokulturelle Existenzmi-

nimum respektieren, auch bei regelwidrigem Verhal-

ten von Leistungsbezieher/-innen? Markiert dieses 

Existenzminimum also eine Grenze, die nicht unter-

schritten werden darf?4 

4 So wäre auch nach der Verfassungskonformität des § 31 SGB II 
zu fragen. Bei ihrer juristischen Erörterung der Neufassung des 
§ 31 zum 1. August 2006 kommen etwa Wunder/Diehm (2006) 
zum Schluss, dass sich diese „wohl gerade noch am Rande der 
Verfassungskonformität befindet“.

Die Autorinnen und der Autor danken allen Interviewten dafür, dass sie von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen berichtet haben. Den IAB-Projektmitarbeiter/-innen und 
Katharina Diener gilt der Dank für die Unterstützung bei den Interviews und der Statistik der BA für Sonderauswertungen.
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Diese Fragen stellen sich umso dringlicher, scheinen 

in der Sanktionspraxis doch immer wieder – gemes-

sen an der bestehenden Rechtslage – Fehler aufzu-

treten. Darauf deutet der hohe Anteil erfolgreicher 

Einsprüche von Betroffenen hin: Im Jahr 2008 wur-

de gegen 10 Prozent der Sanktionen Widerspruch 

eingelegt. 37 Prozent der Widersprüche wurde voll, 

weiteren 4 Prozent teilweise stattgegeben. Hohe 

Erfolgsquoten zeigen sich auch bei den Klagen vor 

Sozialgerichten (Kumpmann 2009). Aber auch wenn 

Sanktionierte schließlich Recht bekommen, müssen 

sie zunächst mit der Kürzung oder Streichung ihrer 

Grundsicherung leben.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Sanktions-

regeln im SGB II, gerade bei größeren Pflichtverlet-

zungen von Jüngeren, sind für die meisten Inter-

viewten „ein zu scharfes Schwert“ (Aussage einer 

Vermittlerin). Sie sollten aus Sicht der Autorinnen 

und des Autors dieses IAB-Kurzberichts grundlegend 

überdacht werden (ähnlich Kumpmann 2009); auch 

sollten einfache und unbürokratische Wege gefunden 

werden, den regulären Krankenversicherungsschutz 

aufrechtzu erhalten.5 

Letztlich darf aber bei der Diskussion um Sanktio-

nen viel Wichtigeres nicht aus dem Blick geraten, 

nämlich bessere berufliche Perspektiven für (junge) 

Arbeitslose. Dazu ein abschließendes Interviewzitat:

Die kennen ja nur von allen Seiten Sanktionen, du 
taugst nichts, du kannst nichts, du bist nichts, du bist 
der letzte Dreck. Es müssten mehr Ausbildungsplätze 
geschaffen werden. Damit Jugendliche das Gefühl 
haben, ich kann mit meinen Händen und meinem 
Kopf selbst für mein Leben sorgen, ich habe eine Per-
spektive. 
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Die Infoplattform bietet einen Literatur- und 
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Zusammenfassung 

In seiner Stellungnahme äußert sich das IAB zunächst zu dem Antrag „Rechte der 
Arbeitsuchenden stärken – Sanktionen aussetzen“ der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen (Bundestagsdrucksache 17/3207). Er sieht vor, durch eine Reihe von 
Maßnahmen die Eigeninitiative der Arbeitsuchenden zu fördern, die Möglichkeiten 
zur Selbstbestimmung der Arbeitsuchenden im Eingliederungsprozess zu stärken 
sowie verschiedene Maßnahmen für die Gewährleistung einer Zusammenarbeit von 
Jobcentern und Arbeitsuchenden auf Augenhöhe zu ergreifen. Darüber hinaus for-
dert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, ein Sanktionsmoratorium zu erlassen, die 
jetzt geltenden Sanktionsregeln zu ändern und nicht weiter zu verschärfen. Schließ-
lich sollen die Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Betreuung und ein 
individuelles Fallmanagement mit den dafür erforderlichen personellen Grundlagen 
geschaffen und in der Grundsicherung für Arbeitsuchende verschiedene fachliche 
Mindestanforderungen gesetzlich verankert werden. Zudem nimmt das IAB Stellung 
zu einem Antrag der Bundestagsfraktion Die Linke. Sie fordert, in der bestehenden 
Grundsicherung die Sanktionsregelungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) und die Leistungseinschränkungen im Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII) abzuschaffen (Bundestagsdrucksache 17/5174).  

 

Abstract 

In its statement, IAB comments first on the petition “Enforcing the rights of people in 
search of employment – defer sanctioning”, filed by the Green parliamentary party 
(Bündnis 90/Die Grünen) (parliamentary publication No. 17/3207). The petition envi-
sions a promotion of jobseekers’ own initiative by various measures, enforcing pos-
sibilities of self-direction in the process of reintegration into employment, and taking 
various means to ensure eye-level cooperation of jobcentres and jobseekers. Fur-
thermore, the Green party faction calls for a moratorium on sanctions, changes in 
the current regulation of sanctions, and for sanctions not to be further sharpened. 
Lastly, conditions for high-quality assistance of jobseekers should be created, as 
well as for individualised case management based on sufficient human resource 
endowment, and various minimum professional requirements for placement officers 
should be implemented by law in the realm of the Social Code II. Furthermore, IAB 
comments on a petition filed by the Left parliamentary party (Die Linke), which calls 
for abolishing the existing regulations on sanctioning according to the Social Code II 
and restriction of benefits according to Social Code XII (parliamentary publication 
No. 17/5174). 
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1 Stärkung der Rechte der Arbeitslosen 

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen fordert in ihrem Antrag „Rechte der Ar-
beitsuchenden stärken – Sanktionen aussetzen“ (Bundestagsdrucksache 
17/3207) unter Punkt II/1a), dass Arbeitsuchende zukünftig das Recht haben, 
zwischen angemessenen Maßnahmen zu wählen,  ihre Wünsche hinsichtlich 
der Gestaltung des Integrationsprozesses berücksichtigt und sie auf diese 
Rechte im Erstgespräch hingewiesen werden. 

Das IAB hatte in einer Bilanz vier Jahre nach Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs 
(SGB) II darauf hingewiesen, dass die Fallbearbeitung deutliche Mängel hat und 
dass die individuellen Problemlagen der Kundinnen und Kunden oft nicht hinrei-
chend berücksichtigt werden (Koch et al. 2009). Da Aktivierung die Selbständigkeit 
und Autonomie der Hilfeempfänger stärken soll, wäre eine entsprechende Ausge-
staltung des Betreuungsprozesses selbst zielkonform. Eine stärkere Beteiligung der 
Arbeitsuchenden an der Ausgestaltung des Prozesses und der Auswahl von Maß-
nahmen entspricht demnach einer reziproken Vorstellung von Aktivierung. Dabei 
kann es nur um angemessene Maßnahmen gehen: Die Jobcenter sollten nicht an-
gemessene Maßnahmen (zum Beispiel Unterstützung von Selbständigkeit bei prob-
lematischen Voraussetzungen) nach wie vor nicht unterstützen.  

Des Weiteren beantragt die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen unter Punkt II/ 
1c), dass eigene Vorschläge der Arbeitsuchenden, wie sie zum Nutzen der 
Gesellschaft beitragen und eine Gegenleistung erbringen können und wollen, 
Priorität in der Hilfeplanung haben müssen und bürgerschaftliches Engage-
ment als Gegenleistung anerkannt werden soll. 

Grundsätzlich ist es zweckmäßig, dass eigene Wünsche der Arbeitsuchenden stär-
ker als bislang üblich in die Fallbearbeitung eingebracht und dort berücksichtigt 
werden. Den Wünschen oberste Priorität einzuräumen, schießt allerdings über das 
sinnvolle Prinzip der Reziprozität hinaus und würde häufig zu unerwünschten Er-
gebnissen führen. Schließlich sind nicht alle Vorstellungen der Arbeitslosen zielfüh-
rend und es sind bei weitem nicht alle SGB-II-Kundinnen und -kunden in der Lage, 
sinnvolle Strategien ihrer Integration zu entwickeln. Neue Ergebnisse zur Fallbear-
beitung im SGB II weisen darauf hin, dass ein Teil der Defizite im Umgang mit Ar-
beitsuchenden darin besteht, dass man sie bei ihrer persönlichen Arbeitssuchstra-
tegie häufig zu lange gewähren lässt, obwohl es klare Anzeichen für dysfunktionales 
Verhalten und inadäquate Strategien der Arbeitsuchenden gibt, mit dem sie sich 
selbst schaden.  

Der Vorschlag, bürgerschaftliches Engagement stärker als bisher in den Aktivie-
rungsprozess einzubeziehen, erscheint grundsätzlich sinnvoll. Dabei kann es sich 
aber in aller Regel nur um eine temporäre Aktivität handeln, um soziale Teilhabe 
und Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Das Ziel, Selbständigkeit und soziale 
Integration in erster Linie durch Erwerbstätigkeit zu erreichen, bleibt indes vorrangig. 



IAB-Stellungnahme 5/2011 6 

Alle Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Gesund-
heit weisen darauf hin, dass Surrogate für Erwerbsarbeit wesentlich weniger zu 
Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit beitragen als Erwerbsarbeit selbst.  

In Punkt II/2 a) fordert die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, dass bei allen 
Trägern des SGB II unabhängige Ombudsstellen eingerichtet und finanziert 
werden sollen, die in Konfliktfällen zwischen Arbeitsuchenden und Trägern 
vermitteln. 

Es gibt keine Forschung des IAB, mit der sich eine solche einzelne Maßnahme be-
gründen ließe. Die Forschung zur Fallbearbeitung legt jedoch eine Dominanz der 
Fachkräfte im Beratungsprozess nahe sowie häufig eine fehlende Berücksichtigung 
der Kundenperspektive; darüber hinaus werden häufig Problemlagen nicht erkannt, 
die den Einsatz vermittlungsunterstützender Leistungen erfordern würden. Schließ-
lich zeigt sich in den Befunden gelegentlich die Verhängung von Sanktionen, die 
sich fachlich nur schwer rechtfertigen lassen. All diese Befunde sprechen eher für 
die Einrichtung von Ombudsstellen. Zudem wäre dies einerseits ein Beitrag zur 
Stärkung der Beteiligung der Arbeitsuchenden und ihres Gefühls, über eigene 
Handlungsoptionen zu verfügen, andererseits könnten solche Stellen ganz praktisch 
die Sozialgerichte entlasten. 

Des Weiteren wird durch die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen unter Punkt II/ 
2 b) gefordert, dass in Zukunft Arbeitsuchende die Möglichkeit haben müssen, 
den persönlichen Ansprechpartner bei schwerwiegenden Konflikten auf 
Wunsch zu wechseln. 

Die im Rahmen von IAB-Projekten ermittelte große Schwankungsbreite der Bera-
tungsqualität und die allgemeine Erkenntnis, dass es zum Gelingen einer Bera-
tungsinteraktion einer gewissen Passung zwischen beiden Seiten bedarf, befinden 
sich im Einklang mit einer solchen Möglichkeit. Allerdings erfordert sie eine klare 
Regelung, wann von einem schwerwiegenden Konflikt auszugehen ist, der dann 
auch durch einen Wechsel des Ansprechpartners behoben werden kann. Zu ver-
meiden wäre, dass Arbeitsuchende auf diese Weise die Ansprechpartner etwa bei 
unklarer Weisungslage oder mangelnder Kommunikation innerhalb der Dienststellen 
gegeneinander ausspielen oder sich jemanden suchen können, der ihre Wünsche 
leichter erfüllt. Die jüngste Forschung des IAB zu Dienstleistungsprozessen zeigte 
auch, dass zu einer angemessenen Beratung Konfliktfähigkeit gehört und die Be-
reitschaft, Arbeitsuchende gegebenenfalls mit dysfunktionalem Verhalten oder un-
realistischen Erwartungen zu konfrontieren.  

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen beantragt in Punkt II/2 c), dass bei den 
Trägern der Grundsicherung qualifizierte Anlaufstellen eingerichtet werden, 
die einen möglichen Rehabilitationsbedarf von Menschen mit Behinderung 
erkennt und an die zuständige Agentur für Arbeit weiterleiten. 
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Im Sozialgesetzbuch IX „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ (SGB 
IX) ist in § 104(4) festgelegt, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) für die Durch-
führung der ihr übertragenen Aufgabe zur Teilhabe behinderter und schwerbehin-
derter Menschen am Arbeitsleben besondere Stellen einzurichten hat. In den Agen-
turen für Arbeit finden sich daher sogenannte Reha-SB-Teams1. Auf die Träger der 
Grundsicherung wird in diesem Zusammenhang nicht verwiesen. Inwieweit diese 
Institutionen, das heißt die zugelassenen kommunalen Träger, flächendeckend ei-
gene Reha-SB-Teams implementiert haben, liegen dem IAB keine Informationen 
vor. Weiter legt das SGB IX fest, dass „für gesundheitlich beeinträchtigte Leistungs-
bezieher des SGB II die Bundesagentur für Arbeit als Rehabilitationsträger zustän-
dig (ist), wenn dies keinem anderen Rehabilitationsträger obliegt (§ 6a SGB IX). 
Gleichzeitig sind die Rehabilitationsleistungen an erwerbsfähig hilfebedürftige Per-
sonen vom Gesetzgeber mit einer Trennung von Prozess-, Leistungs- und Integrati-
onsverantwortung diversifiziert angelegt worden“ (Dornette et al. 2008). Zur Erken-
nung eines möglichen Rehabilitationsbedarfs soll der Kunde an die korrespondie-
rende Arbeitsagentur verwiesen werden. Diese unterrichtet dann die zuständige 
gemeinsame Einrichtung oder den zugelassenen kommunalen Träger und die Leis-
tungsberechtigten schriftlich über den festgestellten Rehabilitationsbedarf und ihren 
Eingliederungsvorschlag (§ 6a SGB IX). Die gemeinsame Einrichtung oder der zu-
ständige kommunale Träger entscheidet unter Berücksichtigung des Eingliede-
rungsvorschlages innerhalb von drei Wochen über die Leistungen zur beruflichen 
Teilhabe. Dabei ist zu beachten, dass dieses Vorgehen hauptsächlich im Bereich 
der beruflichen Wiedereingliederung (Erwachsener) greift. Im Bereich der berufli-
chen Ersteingliederung verbleibt in den meisten Fällen der Kunde bei der BA (zur 
geteilten Leistungsverantwortung vergleiche Bundesagentur für Arbeit 2006). 

Studien aus den Jahren 2007 und 2008 zeigen, dass „selbst drei Jahre nach Start 
des Grundsicherungssystems für Arbeitsuchende (…) das Erkennen und Einordnen 
von handlungsrelevanten Symptomen bei den Trägern noch als das Schlüsselprob-
lem in der Leistungsprozesskette bewertet (wurde, die Autoren)“ (ISR/infas/WZB 
2008, S. 185ff, zitiert in Schröder et al. 2009, S. 33; siehe auch Dornette et al. 
2008). Zudem ermöglichen oftmals „nur das rehabilitationsspezifische Fachwissen 
der Mitarbeiter und die gezielte Berücksichtigung gesundheitlicher Aspekte im Ge-
spräch […] das Erkennen gesundheitlicher Problemlagen. So üben die SGB-II-
Vermittler bei der Zugangssteuerung in die berufliche Rehabilitation eine Schlüssel-
funktion aus, denn ohne dieses Wissen ist das komplexe Geflecht von unterschied-
lichen Zuständigkeiten und Verfahrensabläufen nur schwer durchschaubar“ (Rauch 
et al. 2008, S. 6). Aktuellere Forschungsergebnisse stehen nicht zur Verfügung.  

Es lässt sich aber ableiten, dass spezialisierte Anlaufstellen in den jeweiligen regio-
nalen Einheiten zweckmäßig sind. Jedoch sollte das „Erkennen“ eines Rehabilitati-
onsbedarfes nicht ausschließlich auf eine spezialisierte Stelle innerhalb der Organi-

                                                 
1  Dabei steht „SB“ für „Schwerbehinderte“. 
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sation konzentriert sein. Wichtig wäre auch, dass das Wissen über die Unterstüt-
zungsleistungen bei allen Vermittlungskräften verankert ist, insbesondere weil diese 
die ersten Ansprechpartner der Kunden sind.  

In Punkt II/4 a) fordert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass Eingliede-
rungsvereinbarungen in Zukunft regelmäßig innerhalb von acht Wochen – 
beziehungsweise im Falle von unter 25-Jährigen innerhalb von drei Wochen – 
geschlossen werden müssen. 

Nach den Ergebnissen der Forschung zu Dienstleistungsprozessen lässt sich keine 
feste Grenze begründen, bis wann eine Eingliederungsvereinbarung (EGV) abge-
schlossen werden sollte. Möglicherweise könnte bei vielen Arbeitsuchenden sogar 
hierauf verzichtet werden. Entscheidend ist dagegen der Prozess, wie die EGV zu-
stande kommt. Die von uns häufig beobachtete Tendenz, dass das Profiling nicht 
mit einer Phase der gemeinsamen Zielbestimmung verknüpft wird und dementspre-
chend die EGV einseitig Verpflichtungen der Arbeitsuchenden festlegt, ist im Sinne 
des oben erwähnten Verständnisses von Aktivierung nicht akzeptabel. Anstelle ei-
ner Zeitschiene ist daher die Anforderung einer gemeinsamen Zielfindung unter 
Einbeziehung der Betroffenen – wie es der Gesetzgeber intendiert hat – bindend 
vorzuschreiben. Die EGV wäre dann abzuschließen, wenn man zu einem gemein-
samen Ergebnis gekommen ist. Anzumerken ist, dass dies mit der bevorstehenden 
Einführung der neuen Beratungskonzeption zumindest in den Jobcentern, an denen 
die BA beteiligt ist, verbindlicher Standard werden soll.  

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen erklärt in ihrem Antrag unter Punkt II/ 
4 b), dass der Eingliederungsprozess ausnahmslos auf einem individuellen 
Profiling mit den Elementen Beratung und Diagnose und einer auf den Einzel-
fall zugeschnittenen Eingliederungsstrategie mit Hilfeplanung und Zielverein-
barung sowie jeweils erreichbaren Zwischenzielen basieren soll. Auch die An-
forderungen an den Arbeitsuchenden, zum Beispiel hinsichtlich der Anzahl 
der erwarteten Bewerbungen, müssen auf den individuellen Fall zugeschnitten 
werden. Dabei müssen zukünftig die spezifischen Anforderungen von Frauen 
und Alleinerziehenden besser als bislang berücksichtigt werden. 

Die häufig fehlende Einbindung der Arbeitsuchenden in die Zielplanung, die Tatsa-
che, dass das Profiling häufig losgelöst vom übrigen Betreuungsprozess behandelt 
wird und damit seine Ergebnisse zu wenig berücksichtigt werden, sowie die häufig 
fehlende Berücksichtigung individueller Problemlagen gehören zu den konsolidier-
ten Ergebnissen der Forschung zu Fallbearbeitung und Dienstleistungsprozessen 
im SGB II. Hier gibt es aus Sicht des IAB Potentiale für die Verbesserung des (Wie-
der-)Eingliederungsprozesses. Diese können in der Festlegung verbindlicher Stan-
dards bestehen, welche aber auch auf der Ebene der Qualifizierung und der Einbet-
tung in die alltäglichen Arbeitsprozesse einer Konkretisierung bedürfen. Eventuell 
sind Steuerung und Controlling im Bereich der Fallbearbeitung entsprechend anzu-
passen. 
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Schließlich beantragt die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen  unter Punkt II/4 c), 
dass die fortlaufende Begleitung des Eingliederungsprozesses für alle Arbeit-
suchenden gewährleistet sein muss. Eine Einstellung des Fallmanagements 
auch und gerade im Falle des Nichterreichens bestimmter Integrationsziele 
oder Zwischenziele nach Ablauf bestimmter Zeiträume sei nicht hinnehmbar. 

Diesem Punkt ist aus Sicht des IAB im Wesentlichen zuzustimmen. Die Ergebnisse 
des IAB zu Zuweisungen in Maßnahmen deuten darauf hin, dass die Bedürfnisse 
der Arbeitsuchenden nicht im Vordergrund stehen. Gerade angesichts der Komple-
xität der Problemlagen vieler Arbeitsuchender im SGB II ist davon auszugehen, 
dass der Eingliederungsprozess langfristig anzulegen ist, aus einer Abfolge von 
aufeinander abgestimmten Maßnahmen und Aktivitäten besteht und dort, wo es 
notwendig ist, auch eine Phase nach dem (erstmaligen) Erreichen einer 
ungeförderten Beschäftigung einschließt.  

 

2 Verzicht auf bzw. Aussetzen von Sanktionen 

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen fordert in Punkt II/3 ihres Antrags ein Sankti-
onsmoratorium. Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag (Bundestagsdrucksa-
che 17/5174) eine Abschaffung von Sanktionen. 

Das IAB skizziert im Folgenden Forschungsbefunde zu Sanktionen im SGB II. Ab-
schnitt 2.1 befasst sich mit Wirkungen von Sanktionen und dabei insbesondere mit 
der Frage, inwieweit Sanktionen zum (Wieder-)Eintritt in Beschäftigung beitragen. 
Die hier vorgestellten Forschungen basieren auf quantitativen Methoden, die Ergeb-
nisse sind statistisch-repräsentativ. Abschnitt 2.2 befasst sich mit den schärferen 
Sanktionsregeln und deren Folgen bei unter 25-Jährigen. Basis sind hier vor allem 
qualitativ-explorative Interviews; diese Ergebnisse sind im statistischen Sinne nicht 
repräsentativ, gewähren aber einen relativ tiefen Einblick in das Sanktionsgesche-
hen.  

2.1 Wirkung von Sanktionen: Arbeitssuchtheorie und Ergebnisse 
quantitativer Studien  

Ziel eines arbeitsmarktpolitischen „Sanktionsinstrumentariums“ ist es, potentiellen 
Fehlanreizen in Arbeitslosenversicherungssystemen oder Sozialhilfesystemen ent-
gegenzuwirken und damit sicherzustellen, dass die Leistungsbezieher mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern von Arbeitsagenturen oder Jobcentern kooperieren. 

In der Arbeitssuchtheorie geht man davon aus, dass Sanktionen Fehlanreizen ent-
gegenwirken, indem sie das Arbeitssuchverhalten von Leistungsempfängern und 
-empfängerinnen beeinflussen. Hierbei werden zwei Wirkkanäle in Betracht gezo-
gen: die Wirkung der Sanktionen auf die Intensität, mit der Arbeitslose nach Arbeit 
suchen und die Wirkung der Sanktionen auf den Anspruchs- oder Reservationslohn, 
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also den Lohn, ab dem ein Arbeitsloser bereit wäre, zu arbeiten (zum Beispiel van 
den Berg/van der Klaauw/van Ours, 2004). In diesem theoretischen Rahmen sen-
ken Sanktionen den Anspruchslohn und erhöhen die Suchintensität, was insgesamt 
die Arbeitslosigkeitsdauer verkürzen sollte. 

Betrachtet man die Wirkung von Sanktionen, lassen sich zwei Effekte unterschei-
den: Ex-post-Effekte von Sanktionen entstehen durch die tatsächliche Verhängung 
einer Sanktion und beziehen sich somit auf das Verhalten von sanktionierten Perso-
nen nach der Sanktion. Ex-ante-Effekte hingegen entstehen dadurch, dass prinzipi-
ell Sanktionen möglich sind. Hieraus kann abgeleitet werden, dass allein aufgrund 
einer möglichen Sanktionierung die Arbeitssuchintensität nahezu aller Arbeitsloser 
höher ist und Anspruchslöhne geringer sind im Vergleich zu Systemen ohne Sankti-
onen (zum Beispiel Boone und van Ours 2006).  

Bislang gibt es für Deutschland kaum quantitative empirische Studien zu Wirkungen 
von Sanktionen in der Grundsicherung. Boockmann/Thomsen/Walter (2009) unter-
suchen den Ex-post-Effekt von Sanktionen auf die Beschäftigungswahrscheinlich-
keit und kommen zu dem Ergebnis, dass verhängte Sanktionen in der Grundsiche-
rung die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der sanktionierten Personen erhöhen. 

Schneider (2010) untersucht mit Befragungsdaten den Ex-post-Effekt von Sanktio-
nen auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit und den Reservationslohn. Auch ih-
ren Ergebnissen zufolge lassen sich positive Beschäftigungseffekte finden.2 Ein 
Nachweis, dass sanktionierte Grundsicherungsempfänger/innen ihren Anspruchs-
lohn senkten oder ihre Suchintensität erhöhten, gelingt allerdings nicht, was mit da-
ran liegen kann, dass Angaben dazu erst Monate nach einer Sanktion und gegebe-
nenfalls nach einer Beschäftigungsaufnahme vorliegen. Vorübergehend mögen sol-
che Effekte aufgetreten sein, so dass Sanktionierte eher bereit waren, ein Beschäf-
tigungsverhältnis aufzunehmen. Schneider (2010) betont, dass den gemessenen 
Beschäftigungseffekten auch andere Wirkungskanäle zugrunde liegen könnten und 
zeigt zwei mögliche auf: Im Mittel haben die untersuchten sanktionierten Personen 
entweder ihre nicht-monetären Erwartungen an eine Arbeitsstelle gesenkt oder sie 
erhielten durch das Jobcenter intensivere Betreuung, nachdem sie zuvor durch die 
Sanktionierung auffällig geworden waren. 

In einer weiteren Studie untersuchen Nivorozhkin/Romeu-Gordo/Schneider (2010) 
die Wirkung der 58er-Regelung auf das Arbeitssuchverhalten und Anspruchslöhne 
von älteren Arbeitslosengeld-II-Beziehern. Die Studie befasst sich nicht direkt mit 
Auswirkungen von Sanktionen, sondern indirekt mit den Wirkungen eines verringer-
ten Sanktionsrisikos. Bei einer Inanspruchnahme der 58er-Regelung waren Leis-
tungsbezieher nicht mehr dazu verpflichtet, Arbeit zu suchen oder an arbeitsmarkt-

                                                 
2  Zu beachten ist, dass weder bei Boockmann, Thomsen, Walter (2009) noch bei Schnei-

der (2010) der Fokus auf der Wirkung von Sanktionen auf der Qualität der aufgenomme-
nen Beschäftigung liegt. 
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politischen Maßnahmen teilzunehmen. Daher bestand auch kein Sanktionsrisiko 
aufgrund einer entsprechenden Pflichtverletzung. Die Studie kommt zu dem Ergeb-
nis, dass Arbeitslose, die – aufgrund der bis 2008 gültigen sogenannten 58er-
Regelung – dem Jobcenter keine Arbeitssuchanstrengungen nachweisen mussten, 
tatsächlich einen signifikant höheren Reservationslohn hatten. 

Neben intendierten Beschäftigungseffekten können Sanktionen jedoch möglicher-
weise nicht-intendierte Wirkungen entfalten. Zu nicht-intendierten Wirkungen von 
Sanktionen gibt es bislang ebenso wenig empirische Evidenz. Schneider/Reinhold 
(2010) untersuchen potentielle Nebenwirkungen des „Forderns“ von Arbeitssuchan-
strengungen bei älteren Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherungs-
leistungen auf die mentale Gesundheit. Auch in dieser Studie geht es um die Aus-
wirkungen der 58er-Regelung und damit verbunden auch eines verringerten Sankti-
onsrisikos. Den Ergebnissen zufolge waren Personen in Ostdeutschland, die auf-
grund der Inanspruchnahme der 58er-Regelung keine Suchanstrengungen nach-
weisen mussten, in besserer mentaler Verfassung als knapp unter 58-Jährige, für 
die die Inanspruchnahme der 58er-Regelung noch nicht in Frage kam. Für West-
deutschland konnten die Autoren keine negative Wirkung des „Forderns“ von Ar-
beitssuchanstrengungen auf die mentale Gesundheit finden. Die Autoren interpretie-
ren diesen Befund als Hinweis darauf, dass das „Fordern“ und damit auch Sanktio-
nen dann keine Gefährdung für die Gesundheit darstellen, wenn die Arbeitslosen 
durch verstärkte Suchanstrengungen in der Lage sind, tatsächlich Arbeit zu finden.  

Zusammenfassend gibt es also erstens eine gewisse empirische Evidenz dafür, 
dass Sanktionen in der Grundsicherung Fehlanreizen entgegenwirken und intendier-
te Beschäftigungseffekte entfalten können. Zweitens lassen sich negative Neben-
wirkungen nicht ausschließen. Drittens kann man jedoch davon ausgehen, dass 
sich Grundsicherungsempfänger/innen in einem System ohne Sanktionen im Ver-
gleich zu einem System mit Sanktionen ex ante anders verhalten und höhere An-
spruchslöhne sowie eine geringere Suchintensität aufweisen würden.  

2.2 Befunde zu den schärferen Sanktionsregeln bei unter  
25-Jährigen  

Sanktionen in der Grundsicherung des SGB II bedeuten für Sanktionierte ein zeitlich 
befristetes Leben unter dem soziokulturellen Existenzminimum. Unter 25-jährige 
Arbeitslose werden dabei mit rund zehn Prozent dreimal so häufig sanktioniert wie 
25-jährige und ältere (Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer 2010, S. 3f.). Vor allem 
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aber gelten für sie schärfere Sanktionsregeln (§31 SGB II bzw. – seit 01.04.2011 – 
§31a SGB II).3 

Eine wissenschaftlich fundierte Begründung dieser Sonderregeln bei Jüngeren fehlt 
unseres Wissens (vergleiche auch Berlit 2010, 2011). Empirische Belege für die 
Annahme, dass härtere Sanktionen gegen junge Arbeitslose tatsächlich zur Verhin-
derung von Langzeitarbeitslosigkeit (Bundestagsdrucksache 15/1516) beitragen, 
liegen nicht vor. Die im vorherigen Abschnitt skizzierten Forschungen von Schneider 
(2010) sowie Boockmann/Thomsen/Walter (2009) untersuchen altersgruppenüber-
greifend, ob Sanktionen die Eintrittswahrscheinlichkeit in Erwerbsarbeit, das Ar-
beitssuchverhalten oder die Lohnerwartungen von Arbeitslosen verändern. Vertiefte 
Analysen zur Frage solcher Sanktionswirkungen speziell für unter 25-Jährige liegen 
bislang für Deutschland nicht vor. Zudem mangelt es an Erfahrungen aus dem Aus-
land; so kennen England und Frankreich keine schärferen Sanktionen gegen junge 
Arbeitslose (Bieback 2009, S. 262).  

Um mehr über das Sanktionsgeschehen zu erfahren, wurden in einem qualitativ-
explorativen Forschungsprojekt des IAB 26 Fachkräfte aus Vermittlung und Fallma-
nagement zu ihren Erfahrungen mit den schärferen Sanktionen bei Jüngeren inter-
viewt4 (Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer 2010). Fast alle Interviewten halten eine 
Sanktionsmöglichkeit grundsätzlich für sinnvoll. Ihre Erfahrungen variieren aber 
deutlich je nach Sanktionsregel. 

Die milde Sanktion infolge eines Meldeversäumnisses greift aus Sicht der Interview-
ten am ehesten positiv, kann sie doch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bei jungen 
Hilfebedürftigen fördern. Weitaus negativer sind die Erfahrungen und Einschätzun-
gen der meisten Interviewten in Hinblick auf die scharfen Sanktionen größerer 
Pflichtverletzungen. Zwar können diese im Einzelfall zu Verhaltensänderungen bei-
tragen, die mittelfristig Integrationen in Ausbildung und Beschäftigung erleichtern. 
Kritisch reflektieren Interviewte aber, dass sie junge Arbeitslose damit vor allem in 
schlecht bezahlte, unqualifizierte und prekäre Erwerbsarbeit drängen müssten, was 
dem Ziel einer Qualifizierung und nachhaltigen Integration entgegen stünde. 

Besonders kritisch gesehen wird die zusätzliche Streichung der Kostenübernahme 
für Unterkunft und Heizung bei wiederholter größerer Pflichtverletzung (Totalsankti-
on). Nur wenige der Befragten halten diese Sanktionsmöglichkeit für richtig, der 
Großteil betrachtet sie als zu hart und kontraproduktiv in Hinblick auf die angestreb-

                                                 
3  Bereits bei der ersten größeren Pflichtverletzung – etwa dem Abbruch einer Maßnahme – 

wird unter 25-jährigen Hilfebedürftigen der Regelsatz gestrichen (und nicht, wie bei Älte-
ren, gekürzt). Bei wiederholter Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres werden auch die 
Kosten für Heizung und Miete nicht mehr erstattet. Lediglich Meldeversäumnisse werden 
altersunabhängig, und mit einer Kürzung des Regelsatzes um zehn Prozent relativ milde, 
sanktioniert. Sanktionen gelten für drei Monate; seit 2006 kann bei Jüngeren auf sechs 
Wochen verkürzt werden. 

4  Darüber hinaus wurden mit jungen Sanktionierten biografisch ausgerichtete Interviews 
durchgeführt; Veröffentlichungen hierzu sind in Arbeit. 
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te Integration ins Erwerbsleben  (Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer 2010, S. 5). 
Auch der Schutz der Menschenwürde und das Recht auf Wohnung sprechen aus 
Sicht der Befragten gegen besonders harte Sanktionen. 

Interviewte  Fachkräfte sehen infolge harter Sanktionierung die Gefahr von 
Schwarzarbeit oder Verschuldung und mit Blick auf einige Jugendliche auch die 
Gefahr von Kleinkriminalität (ähnlich für England: Machin/Marie 2006) oder Obdach-
losigkeit. Vereinzelt beobachten Interviewte, dass Sanktionierte aus dem Leistungs-
bezug (vorübergehend) verschwänden;  der Kontakt zu ihnen und damit die Mög-
lichkeit der Aktivierung können dann verloren gehen. Das Risiko von Fehlentschei-
dungen  bestehe gerade bei Jugendlichen mit nicht-manifesten psychischen Erkran-
kungen, die gegebenfalls gar nicht in der Lage seien, den Anforderungen nachzu-
kommen. Sanktionen träfen häufig nicht nur die jungen Sanktionierten allein, son-
dern gleichzeitig die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, zum 
Beispiel ihre Eltern oder Kinder. Darüber hinaus könne es zu Einschränkungen beim 
Krankenversicherungsschutz kommen (vergleiche Strömer 2010). Diese Erfahrun-
gen führen dazu, dass einige der interviewten Fachkräfte gerade die Totalsanktion 
bei wiederholter größerer Pflichtverletzung nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren 
können.  

Die meisten interviewten Fachkräfte sprechen sich gegen die harten Sonderregeln 
bei jungen Arbeitslosen im SGB II-Bezug aus und wünschen sich ein gestuftes 
Sanktionssystem wie bei den 25-Jährigen und Älteren. Sie befinden sich dabei in 
Einklang mit Davilla (2010) und Berlit (2010, 2011), die diese Sonderregeln aus ju-
ristischer Sicht als nach Alter diskriminierend einstufen und für deren Abschaffung 
plädieren. 

Schließlich scheinen hinter dem sanktionierten Verhalten oft nicht mangelnde Ar-
beitsbereitschaft, sondern „behindernde Lebensumstände und/oder Kompetenzdefi-
zite“ (Ames 2009, S. 171) zu stehen. Von Fachkreisen wird deshalb insbesondere 
für mehrfach benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene ein Vorrang der 
Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) gegenüber den Sanktionsregeln des SGB II ge-
fordert, um Ausgrenzung entgegenzuwirken (Der Paritätische 2010). 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die schärferen Sanktionsregeln bei unter 25-
Jährigen entbehren einer wissenschaftlichen Begründung. Die Verhinderung von 
Langzeitarbeitslosigkeit durch schärfere Sanktionen bei dieser Zielgruppe ist empi-
risch nicht nachgewiesen. In explorativen Interviews begrüßen Fachkräfte aus Ver-
mittlung und Fallmanagement grundsätzlich eine Sanktionsmöglichkeit. Die Sankti-
onsregeln bei Jüngeren seien aber zu hart und wenig zielführend. So trügen sie 
allenfalls zur Aufnahme von unqualifizierter und prekärer Erwerbsarbeit bei, kaum 
aber zur nachhaltigen Integration junger Menschen ins Erwerbsleben. 
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Zusammenfassung 

In dieser Stellungnahme äußert sich das IAB zu einem Antrag der Fraktion der Pira-
ten des Landtags von Nordrhein-Westfalen zur Aussetzung der Sanktionen im ALG-
II-Bezug (Drucksache 16/4162). Die Fraktion der Piraten fordert eine Aussetzung 
der Sanktionen im ALG-II-Bezug, weil ihrer Ansicht nach deren Effekte nicht bewie-
sen seien. Der Antrag unterstellt eine Vergeudung von Mitteln im Bereich der Bun-
desagentur für Arbeit und Jobcenter sowie im Justizbereich. Der Antrag betont ins-
besondere, dass es keinerlei wissenschaftliche Betrachtung über den „Erfolg“ von 
Sanktionsmaßnahmen gebe. Dass Wirkungen von Sanktionen im SGB II nicht wis-
senschaftlich untersucht wurden, kann das IAB allerdings nicht bestätigen. Die Stel-
lungnahme des IAB beschreibt potentielle Wirkungen von Sanktionen im ALG-II-
Bezug und stellt die zentralen Ergebnisse der Wirkungsforschung hierzu dar. 

Das Sozialgesetzbuch II sieht verschiedene Pflichten für erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte vor. Es geht insbesondere darum, dass sie sich eigenständig um die 
Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung bemühen, bei Schritten mitwirken, die ihre 
Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung erleichtern, und Termine mit dem Jobcenter 
wahrnehmen. Wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte ohne einen wichtigen 
Grund diesen Pflichten nicht nachkommen, werden ihre Leistungen (im Regelfall für 
drei Monate) gemindert. Die Befunde einiger quantitativer Studien weisen darauf 
hin, dass Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG) II aufgrund einer 
Leistungsminderung verstärkt in Beschäftigung übergehen. Eine Befragung von 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Nordrhein-Westfalen liefert ferner Anhalts-
punkte dafür, dass ein Teil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten den im Sozi-
algesetzbuch II festgelegten gesetzlichen Pflichten ohne die Sanktionsmöglichkeit 
nicht nachkommen würde. Verschiedene Befragungsstudien verdeutlichen aller-
dings, dass sehr hohe Leistungsminderungen in Höhe von 60 Prozent des Regel-
satzes, Wegfall des Regelsatzes bis hin zur „Totalsanktion“ besondere Einschrän-
kungen der Lebensbedingungen der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit sich 
bringen können. Darunter fallen unter anderem verschärfte seelische Probleme, 
eingeschränkte Ernährung, Sperren der Energieversorgung und in Einzelfällen Ob-
dachlosigkeit. 

Die Erkenntnisse sprechen nicht für ein generelles Aussetzen der Sanktionen im 
ALG-II-Bezug. Bei einer Reform der Sanktionsregeln sollte es vielmehr darum ge-
hen, sehr starke Einschränkungen der Lebensbedingungen durch Sanktionen zu 
vermeiden und gleichzeitig eine Anreizwirkung der Sanktionen im Blick zu behalten. 
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Abstract 

In this Statement the IAB is commenting on the motion of the parliamentary party 
Die Piraten (The Pirate Party) of the North Rhine-Westphalian Parliament which 
urges that the sanctions connected to unemployment benefit II (sanctions against 
welfare recipients) be suspended (parliamentary printed document 16/4162). The 
motion argues that there is no evidence to prove that the sanctions are effective and 
that sanctioning implies the waste of resources of the German Federal Employment 
Agency, of the job centres, and of the judiciary. The motion emphasizes that there 
has been a complete lack of research on the effects of the sanctions related to un-
employment benefit II. This Statement of the IAB describes the potential effects of 
unemployment benefit II sanctions and presents key research results on their ef-
fects. 

The Second Book of the Social Code specifies the obligations of unemployment 
benefit II recipients. In particular they have to actively search for work or apprentice-
ships, take steps that improve their prospects of finding work or apprenticeships, 
and attend appointments at their job centre. If unemployment benefit II recipients do 
not comply with such obligations without good cause, their benefit can be reduced 
temporarily (usually for three months). Some evaluation studies estimate ex-post 
effects of benefit sanctions and find that benefit recipients (on average) react to 
sanctions with a faster take-up of employment. Results from a survey of unemploy-
ment benefit II recipients in the State of North Rhine-Westphalia are in line with the 
view that a considerable part of unemployment benefit II recipients would not comply 
with their obligations without the sanction system. However, research based on sur-
vey studies demonstrates that when benefit sanctions are particularly high at a rate 
of 60 per cent of the basic cash benefit, or when the cash benefit is cancelled, or  
the entire benefit (including the benefit that covers the cost of accommodation and 
heating) is cancelled, this can severely affect the living conditions of sanctioned un-
employment benefit II recipients. For instance, the studies provide evidence for in-
creased emotional distress, a restricted diet, the cutting off of power supplies, and, 
in some cases, homelessness. 

The results of this body of research do not support a general suspension of unem-
ployment benefit II sanctions. A reform of the sanction system should rather be con-
cerned with avoiding the very severe effects on the living conditions of sanctioned 
unemployment benefit II recipients, while retaining substantial incentives to comply 
with the obligations of the benefit system. 

 

IAB-Stellungnahme 2/2014 
 

 

 

5 



1 Vorbemerkung 
Der Antrag der Fraktion der Piraten im Landtag von Nordrhein-Westfalen zur Aus-
setzung der Sanktionen im ALG-II-Bezug (Drucksache 16/4162) geht davon aus, 
dass die Wirkungen von Sanktionen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (Zweites Buch Sozialgesetzbuch/SGB II) nicht wissenschaftlich untersucht 
wurden. Der Antrag unterstellt eine Vergeudung von Mitteln im Bereich der Bunde-
sagentur für Arbeit und der Jobcenter sowie im Justizbereich. Da die Wirkungen von 
Sanktionen nach Ansicht der Fraktion der Piraten nicht erwiesen sind, soll eine Aus-
setzung der in den §§ 31; 31a; 31b; 32 und 39 des SGB II geregelten Sanktionen 
erfolgen. Dass Wirkungen von Sanktionen im SGB II nicht wissenschaftlich unter-
sucht wurden, trifft allerdings nicht zu.  

In dieser Stellungnahme werden zunächst wichtige potentielle Wirkungen von Sank-
tionen beschrieben und zentrale Ergebnisse von quantitativen und qualitativen em-
pirischen Studien dargestellt, die sich mit Wirkungen von Sanktionen im SGB II be-
fasst haben. Schließlich werden auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaftli-
chen Befunde einige Folgerungen zur Gestaltung der Sanktionen im SGB II skiz-
ziert. 

2 Mögliche Wirkungen von Sanktionen  
Sanktionen sollen einen (finanziellen) Anreiz für Bezieherinnen und Bezieher von 
Arbeitslosengeld (ALG) II darstellen, damit diese ihren im SGB II geregelten gesetz-
lichen Pflichten nachkommen. Insbesondere sollen sie sicherstellen, dass erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte sich um die Aufnahme von Arbeit oder Ausbildung be-
mühen und mit den Fachkräften ihres Jobcenters kooperieren, was dazu beitragen 
soll, ihre Chancen im Wettbewerb um Stellenangebote oder Ausbildungsangebote 
zu erhöhen. Im Ergebnis soll dies dazu führen, dass erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte schneller eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen. Eventuell wird durch 
das Prinzip des Forderns der Bezug von Arbeitslosengeld II sogar ganz vermieden, 
etwa indem sich Empfänger von Arbeitslosengeld I verstärkt um eine Arbeitsauf-
nahme bemühen, bevor der Bezug ausläuft. 

Diese Anreizwirkungen können schon durch die Möglichkeit einer Sanktionierung 
oder die Unterrichtung über eine bevorstehende Sanktionierung erzielt werden – 
und damit bereits bevor es überhaupt zu einer Leistungsminderung kommt (Ex-ante-
Wirkung). Das tatsächliche Eintreten der Leistungsminderung wegen eines Pflicht-
verstoßes kann die Wirkungen weiter verstärken (Ex-post-Wirkung). Diese Anreiz-
wirkungen betreffen selbstverständlich nur diejenigen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten, die nicht bereits ohne ein Sanktionssystem ihren Pflichten nachkommen 
würden. 
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Sanktionen können mit einigen nicht intendierten beziehungsweise nachteiligen 
Wirkungen verbunden sein. Durch Sanktionen wegen Pflichtverletzungen entsteht 
ein Anreiz für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, ihre Ansprüche an für sie in Fra-
ge kommende Arbeitsverhältnisse zurücknehmen und deswegen rascher eine Arbeit 
aufzunehmen und eher dazu bereit zu sein, eine vergleichsweise geringe Entloh-
nung zu erhalten. Allein die Möglichkeit der Sanktionierung kann das bewirken. Die-
se Wirkungen sollten für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, deren Leistungen tat-
sächlich durch eine Sanktion gemindert werden, noch stärker sein. 

Ob diese Wirkungen tatsächlich nachteilig für erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
sind, kann nicht allein durch die Betrachtung der Beschäftigungssituation direkt nach 
dem Verlassen des Arbeitslosengeld-II-Bezuges beantwortet werden. So könnten 
als Folge einer rascheren Arbeitsaufnahme kurzfristige Lohneinbußen mittelfristig 
durch höhere Erwerbseinkommen ausgeglichen werden. Ebenso könnten anfangs 
instabilere Beschäftigungsverhältnisse in der mittleren Frist in eine stabilere Be-
schäftigung münden. 

Weitere nicht intendierte Nebenwirkungen von Sanktionen können dann auftreten, 
wenn die Leistungsminderung sehr hoch ausfällt. Dies ist beispielsweise bei unter 
25-Jährigen der Fall, die bei bestimmten Pflichtverletzungen zunächst für drei Mona-
te keinen Regelsatz erhalten und denen bei einer wiederholten gleichartigen Pflicht-
verletzung innerhalb eines Jahres zusätzlich die Kosten der Unterkunft nicht erstat-
tet werden. Sehr hohe Sanktionen könnten nicht intendierte Wirkungen wie bei-
spielsweise Wohnungslosigkeit, verstärkte Verschuldung, eingeschränkte Ernäh-
rung oder seelische Probleme bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten auslösen. 
Das wird insbesondere dann der Fall sein, wenn eine hohe Leistungsminderung 
nicht durch die Ausübung/Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder auf anderem Wege 
– zum Beispiel durch die Unterstützung durch Familienmitglieder – wenigstens teil-
weise entschärft werden kann: Hohe Leistungsminderungen könnten dann bewir-
ken, dass ein Teil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Schwarzarbeit verrich-
tet oder dass für sie mangels anderer Optionen Kleinkriminalität in Frage kommt. 

3 Studien zu Sanktionswirkungen 

3.1 Erkenntnisse quantitativer Analysen zu Sanktionswirkungen 
Die bislang vorliegenden quantitativen Studien erlauben vor allem Aussagen über 
die Wirkungen tatsächlich ausgesprochener Sanktionen auf das Verhalten der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten. Zum Teil finden sich aber Indizien dafür, dass 
schon allein die Möglichkeit einer Sanktionierung bewirkt, dass erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte mit den Fachkräften in den Jobcentern kooperieren. Die vorliegen-
den quantitativen Wirkungsanalysen haben sich mit Auswirkungen der Sanktionie-
rung auf die Arbeitssuchintensität und Anspruchslöhne, auf den Abgang aus Ar-
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beitslosigkeit und aus dem Leistungsbezug sowie auf die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit befasst. 

Schneider (2008, 2010) untersucht mit Personendaten der IAB-Befragung „Lebens-
situation und soziale Lage 2005“ und Matching-Methoden Wirkungen einer tatsäch-
lichen Sanktionierung auf die Arbeitssuchintensität, Anspruchslöhne und die Be-
schäftigungswahrscheinlichkeit der Sanktionierten. Die Studie hat die Phase kurz 
nach der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bis zum Beginn des 
Jahres 2006 im Blick. Die Autorin unterscheidet zwischen Wirkungen von Sanktio-
nen, die im ersten, zweiten, dritten und vierten Quartal nach dem Beginn des Ar-
beitslosengeld-II-Bezugs der Befragten eingetreten sind. Wegen geringer Fallzahlen 
wurde aber weder zwischen Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen und 
härteren Sanktionen aufgrund anderer Pflichtverletzungen unterschieden noch zwi-
schen Personen im Alter von unter und über 25 Jahren. Die Autorin konnte nicht 
nachweisen, dass durch die Sanktionierung die Anspruchslöhne der Betroffenen 
niedriger ausfallen und diese verstärkt nach Arbeit suchen. Das mag daran liegen, 
dass die Interviews häufig mehrere Monate nach der Sanktionierung stattfanden 
und diese Effekte nur vorübergehend auftreten. Dass sich keine Wirkungen auf die 
Anspruchslöhne zeigen, hängt womöglich auch damit zusammen, dass diese von 
vornherein nicht sehr hoch waren. Die Befunde sprechen aber dafür, dass die 
Chancen zunehmen, dass Sanktionierte einer ungeförderten versicherungspflichti-
gen Beschäftigung nachgehen. Die Beschäftigtenquoten der Sanktionierten fallen je 
nach untersuchter Gruppe zwischen rund zwei und 8,6 Prozentpunkte höher aus als 
die Beschäftigtenquoten der Vergleichspersonen, die von keiner Leistungsminde-
rung betroffen waren (Schneider, 2010). 

Boockmann/Thomsen/Walter (2009) und Walter (2012) untersuchen mit Hilfe einer 
Personenbefragung (im Rahmen der Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c 
SGB II, Untersuchungsfeld III), die mit administrativen Personendaten verknüpft 
wurde, und einem Instrumentalvariablenansatz Sanktionswirkungen. Sie betrachten 
den Zeitraum von Ende 2006 bis Anfang 2008. „Konkret berechnen wir den Sankti-
onseffekt für diejenigen Hilfebedürftigen, die in einer Grundsicherungsstelle mit mo-
derater Sanktionspolitik nicht sanktioniert werden, aber eine Leistungskürzung hin-
nehmen müssten, wenn sich die Grundsicherungsstelle entscheiden würde, Sankti-
onen häufiger einzusetzen.“ (Boockmann/Thomsen/Walter, 2009, Das Wichtigste in 
Kürze). Um dies zu bestimmen, nutzen sie Ergebnisse einer Befragung der Ge-
schäftsführer der Jobcenter zur Sanktionsstrategie, aber auch Angaben über unter-
schiedliche Sanktionsquoten der Jobcenter. Auch diese Wirkungsanalysen unter-
scheiden nicht zwischen Wirkungen von Sanktionen wegen unterschiedlicher 
Pflichtverletzungen und Wirkungen für Personen im Alter unter beziehungsweise ab 
25 Jahren. Sie kommen zu folgendem Ergebnis und folgender Interpretation: „Eine 
Leistungskürzung erhöht die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von acht Monaten nach 
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der Sanktion aus dem Leistungsbezug abzugehen, um etwa 70 Prozentpunkte. 
Ebenso steigt die Wahrscheinlichkeit, eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zu finden, um mehr als 50 Prozentpunkte. Ein verstärkter Einsatz von Sanktio-
nen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben würde somit zu einer effektiveren Akti-
vierung der Hilfebedürftigen beitragen und die Übergangsraten aus der Hilfebedürf-
tigkeit hinaus in Beschäftigung deutlich erhöhen.“ (Boockmann/Thomsen/Walter, 
2009, Das Wichtigste in Kürze). Walter (2012) findet ganz ähnliche Ergebnisse für 
den Übergang in eine bedarfsdeckende Beschäftigung. 

Die Studien von Boockmann/Thomsen/Walter (2009) und Walter (2012) finden un-
realistisch hohe Sanktionseffekte für eine kleine Gruppe von Personen, die erst 
dann sanktioniert würden, wenn ihr Jobcenter von einer anfänglich moderaten zu 
einer strikteren Sanktionspolitik übergehen würde. Dabei vernachlässigen sie, dass 
eine solche strikte Sanktionspolitik auch das Drohpotential auf alle anderen ALG-II-
Bezieher erhöhen würde, woraus ebenfalls höhere Abgangsraten in Beschäftigung 
zu erwarten wären (Ex-ante-Wirkung). Die Erklärung für die unrealistisch hohen 
Sanktionswirkungen für die wenigen zusätzlich Sanktionierten könnte also darin 
liegen, dass eine moderate positive Ex-ante-Wirkung auf alle ALG-II-Bezieher 
fälschlicherweise als sehr hohe Ex-post-Wirkung für wenige zusätzlich Sanktionierte 
gemessen wird. 

Hillmann/Hohenleitner (2012) untersuchen den Effekt der ersten Sanktion auf Ab-
gangsraten von Arbeitslosengeld-II-Beziehern in Beschäftigung und auf den Rück-
zug aus dem Erwerbsleben. Sie verwenden Angaben der Personenbefragung „Pa-
nel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung“ (PASS) des IAB, die jährlich durchgeführt 
wird. Sie stützen ihre Analysen auf eine Stichprobe von Personen, die sowohl bei 
der ersten Welle als auch der zweiten Welle von PASS befragt wurden; ihr Betrach-
tungszeitraum erstreckt sich von Anfang 2005 bis Mitte 2008. Auch diese Untersu-
chung unterscheidet nicht zwischen Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen 
und aufgrund anderer Pflichtverletzungen. Hauptergebnis der Studie ist, dass Sank-
tionen die Abgangswahrscheinlichkeit von arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten aus Arbeitslosigkeit sowohl in Beschäftigung als auch durch einen Rück-
zug vom Arbeitsmarkt erhöht. Die Autorinnen verwenden eine Analysemethode 
(Verweildauermodelle), die ein spezifisches Stichprobendesign voraussetzt, um ver-
lässliche Ergebnisse zu liefern. Die Autorinnen wählten jedoch eine Stichprobe, die 
diese notwendigen Designvoraussetzungen nicht erfüllt, sodass die Resultate nur 
mit großen Einschränkungen zu interpretieren sind und deshalb hier nur qualitativ 
dargestellt wurden. 

Im Gegensatz zu den bereits genannten Studien betrachten van den 
Berg/Uhlendorff/Wolff (2014) speziell die Gruppe der unter 25-jährigen arbeitssu-
chenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Sie analysieren die Wirkungen ei-
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ner ersten Sanktion aufgrund von Meldeversäumnissen und einer ersten Sanktion 
aufgrund anderer Pflichtverletzungen auf die Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit in 
ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung (ohne betriebliche Ausbildung) 
für unter 25-jährige Männer in Westdeutschland. Sie betrachten einen Zeitraum von 
Anfang des Jahres 2007 bis zum Ende des Jahres 2009. Die Studie verwendet ad-
ministrative Personendaten und bestimmt die Wirkungen mit Hilfe einer Verweildau-
eranalyse. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass infolge von Sanktionen aufgrund 
von Meldeversäumnissen, die eine Leistungskürzung in Höhe von zehn Prozent des 
Regelbedarfs für drei Monate nach sich ziehen, die Übergangsraten in Beschäfti-
gung um knapp 37 Prozent steigen. Für eine erste Sanktion wegen anderer Pflicht-
verletzungen, die dazu führen, dass die Leistungen auf die Kosten der Unterkunft 
und Heizung beschränkt werden, sind es knapp 119 Prozent.1  Daher sind höhere 
Kürzungen mit stärkeren Wirkungen verbunden. Allerdings muss das nicht allein an 
den höheren Sanktionsbeträgen liegen, sondern kann auch mit der Pflichtverletzung 
selbst und einer veränderten Betreuung, aber womöglich auch Überwachung der 
sanktionierten Leistungsberechtigten durch Fachkräfte der Jobcenter zusammen-
hängen. Die Untersuchung kann nicht nachweisen, dass die Auswirkungen der 
Sanktionen auf die Übergangsraten in Beschäftigung schwächer oder stärker ausfal-
len, je später es zu einer ersten Sanktion nach dem Beginn der Arbeitssuchperiode 
kommt. 

Eine Studie zu den Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II 
und nach dem SGB III in Nordrhein-Westfalen wurde vom Institut für Sozial- und 
Gesellschaftspolitik (ISG) im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Hier wird ausschließlich auf 
die Erkenntnisse zu Sanktionen im SGB II eingegangen. Dazu wurde im Zeitraum 
von 2012 bis 2013 eine Befragung von mehr als 1.800 erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten mit mehr als 1.200 Sanktionierten durchgeführt. Die Studie des ISG 
(2013) wertet die Angaben häufig getrennt für Männer und Frauen aus und getrennt 
für Personen im Alter von unter und von mindestens 25 Jahren. Für die unter 25-
Jährigen wird zwischen Sanktionen mit einer Minderung von zehn Prozent und 100 

1 Anders als in einigen der bereits beschriebenen Studien handelt es sich hier um eine prozentuale 
Erhöhung einer Übergangswahrscheinlichkeit und nicht um eine Änderung in Prozentpunkten. Bei-
spielsweise würde der Effekt von 37 Prozent bei Sanktionen wegen Meldeversäumnissen für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte mit einer Übergangsrate in (ungeförderte versicherungspflichtige) 
Beschäftigung von monatlich vier Prozent ohne Sanktion (ein realistischer Wert für Personen aus 
der Stichprobe) folgendes bedeuten: Ohne die Sanktion würden innerhalb von acht Monaten knapp 
28 Prozent dieser Personen in eine Beschäftigung übergehen, mit einer Sanktion wären es hinge-
gen mehr als 36 Prozent. Daher liegt der Anteil der Übergänge in Beschäftigung aufgrund der 
Sanktion wegen Meldeversäumnissen nach acht Monaten um mehr als acht Prozentpunkte höher. 
Werden hingen die Sanktionen wegen anderer Pflichtverletzungen betrachtet, so würde der Effekt 
von 119 Prozent nach acht Monaten implizieren, dass der Anteil von Beschäftigungsübergängen 
aufgrund der Sanktion um rund 24 Prozentpunkte erhöht wurde. Die Wirkung nach acht Monaten 
wäre also in beiden Fällen viel niedriger als die Beschäftigungswirkungen, die Boock-
mann/Thomsen/Walter (2009) ausweisen. 
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Prozent unterschieden, für Personen im Alter von mindestens 25 Jahren zwischen 
Sanktionen mit einer Minderung von zehn Prozent oder 30 Prozent und bei Männern 
zusätzlich von 60 Prozent und mehr. In den Auswertungen werden die Sanktionier-
ten nicht mit statistischen Zwillingen verglichen, die nicht von Sanktionen betroffen 
waren und sich bezüglich persönlicher Merkmale von den Sanktionierten nicht we-
sentlich unterscheiden. Insofern ermittelt die Studie zwar keine kausalen Wirkungen 
und ist somit von beschreibender Natur; sie liefert aber wichtige Befunde und Hin-
weise im Hinblick auf (potentielle) Wirkungen von Sanktionen.  

Aus den Auswertungen des ISG (2013) geht hervor, dass ein großer Teil der Be-
fragten sich seit der Sanktionierung mehr Sorgen um die eigene Situation macht. 
Diese Einschätzung findet sich besonders häufig bei von hohen Leistungsminde-
rungen betroffenen Personen. Der Aussage stimmen von den unter 25-Jährigen mit 
einer 100-Prozent-Minderung beinahe 80 Prozent der Männer und mehr als 80 Pro-
zent der Frauen zu, ebenso wie fast 80 Prozent der befragten Männer im Alter von 
mindestens 25 Jahren, die von einer Minderung von 60 Prozent oder mehr betroffen 
waren. Es finden sich auch Hinweise, dass sich bei den Sanktionierten seit der Kür-
zung seelische Probleme wie Angst oder Niedergeschlagenheit verstärkt haben. 
Von den Sanktionierten im Alter von unter 25 Jahren mit einer Minderung von 100 
Prozent geben immerhin rund die Hälfte der Männer und Frauen an, dass diese 
Aussage eher oder sehr zutrifft. Ferner wurde danach gefragt, ob die Sanktionierten 
wegen der Kürzung ihres Arbeitslosengeldes II einen (weiteren) Kredit aufnehmen 
mussten oder Schulden machten. Auch hier zeigt sich häufiger eine Zustimmung bei 
Befragten mit hohen als bei Befragten mit niedrigen Leistungsminderungen. So 
stimmten von den unter 25-Jährigen 32 Prozent der Befragten mit einer Minderung 
von 10 Prozent zu und 56 Prozent der Personen mit einer Minderung von 100 Pro-
zent. Des Weiteren wird in der Studie verdeutlicht, dass die materiell begründete 
Lebensqualität und finanzielle Spielräume aufgrund der Sanktionierung einge-
schränkt werden und zwar tendenziell stärker, wenn die Leistungsminderung höher 
ausfällt.  

Die Studie des ISG (2013) erlaubt auch Aussagen über das Verhältnis zum Jobcen-
ter. Die Analysen zeigen, dass der Kontakt zum Jobcenter von 15 bis 18 Prozent 
der unter 25-jährigen Sanktionierten und von acht bis 24 Prozent der ab 25-jährigen 
Sanktionierten abgebrochen wurde. Niedriger fallen die Anteile der Personen aus, 
die angaben, dass sie nach der Sanktion keine Leistung mehr beantragen werden. 
Allerdings zeigt sich, dass insbesondere hohe Minderungen damit einhergehen, 
dass die Sanktionierten kein Vertrauen mehr zu ihrem Berater beziehungsweise 
ihrer Beraterin haben. Das trifft auf 54 Prozent der unter 25-Jährigen mit einer Min-
derung von 100 Prozent zu und auf 55 Prozent der ab 25-Jährigen mit einer Minde-
rung von mindestens 60 Prozent. Dennoch erhalten die Aussagen, dass das Job-
center mit einer Kürzung drohen muss und dass ohne die Androhung einer Kürzung 
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alle machten, was sie wollen, selbst bei einer 100-Prozent-Minderung eine sehr ho-
he Zustimmung unter allen Sanktionierten von mindestens 70 Prozent und teils 
mehr als 80 Prozent. Das spricht dafür, dass allein die Möglichkeit der Sanktionie-
rung dazu beiträgt, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Pflichten nach-
kommen und mit den Fachkräften ihres Jobcenters kooperieren. 

3.2 Erkenntnisse qualitativer Analysen zu Sanktionswirkungen 
Qualitative Studien beruhen auf Stichproben, die kein repräsentatives Bild des Un-
tersuchungsgegenstands liefern können. Sie können aber dennoch eine Spannbrei-
te von Reaktionen auf eine Sanktionierung abbilden, wenn die Fallzahlen der Befra-
gung nicht sehr klein ausfallen. Aus diesem Grund werden hier nur Studien darge-
stellt, die zehn oder mehr Interviews auswerten. Zudem werden wegen einer mögli-
chen selektiven Auswahl der Befragungspersonen auch genauere Angaben zum 
Stichprobendesign gemacht.  

Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer (2010) untersuchen die Praxissicht der Fachkräf-
te der Jobcenter auf die Sanktionen gegen Arbeitslosengeld-II-Bezieher im Alter von 
weniger als 25 Jahren. Es handelt sich um eine qualitative Befragung von 26 Fach-
kräften aus Vermittlung und Fallmanagement in elf Jobcentern, die von Oktober 
2007 bis April 2009 stattfand.  

Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen werden von den Fachkräften am 
ehesten positiv bewertet, zum Beispiel im Hinblick darauf, dass für den Einstieg in 
die Erwerbsarbeit wichtige Tugenden wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gefördert 
werden und dass die Beziehung zwischen Fachkraft und Klient oder Klientin ver-
bindlicher und ernsthafter wird. Sanktionen wegen größerer Pflichtverletzungen 
(Verlust der Leistungen zur Deckung des Regelbedarfs) werden hingegen tendenzi-
ell kritischer eingeschätzt. Die Bewertungen reichen von Hinweisen auf Initialkraft: 
„Da hat sie sich total reingehangen und nach sechs Wochen hab ich die Sanktion 
zurückgenommen.“ (Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer 2010, S. 4) bis zu keinen 
Wirkungen bei bestimmten Personengruppen wie (ehemaligen) Drogenabhängigen 
oder Personen mit anderen vermuteten Einkommensquellen wie Schwarzarbeit oder 
(Klein-)Kriminalität. 

Sanktionen wegen wiederholter größerer Pflichtverletzung (zusätzlich Verlust der 
Leistungen für Miete und Heizung) halten vier von 26 Befragten für richtig, die ande-
ren Befragten halten sie für zu scharf und setzen diese Sanktionen nur ein, wenn 
ein Arbeitslosengeld-II-Bezieher jegliche Mitarbeit verweigert. Ferner wird teils ein 
Widerspruch zwischen Totalsanktionen und dem übergeordneten Ziel der Beendi-
gung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in 
Arbeit (§ 1 Abs. 2 SGB II) gesehen, etwa weil die Sanktion zur Obdachlosigkeit der 
Betroffenen führen kann, was die Eingliederung in Arbeit erheblich erschwert. 
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Schreyer/Zahradnik/Götz (2012) führten eine qualitative Befragung von Arbeitslo-
sengeld-II-Beziehern im Alter von 20 bis 25 Jahren durch, die durch Fachkräfte ei-
nes Jobcenters benannt wurden. Insgesamt wurden von Mai bis November 2010 15 
Interviews geführt, in denen die unter 25-Jährigen die Wirkungen der Sanktionen auf 
ihre Lebensbedingungen bewertet haben. Dabei zeigten sich Hinweise auf eine ein-
geschränkte Ernährung als Sanktionsfolge (zum Beispiel reduzierte Ausgaben für 
gesunde, frische Lebensmittel, aber keine Hungererfahrungen). Vier Befragte be-
richteten von Zahlungsrückständen verbunden mit der Sperrung der Energieversor-
gung und vier Totalsanktionierte vom Verlust ihrer Wohnungen und dem Umzug in 
Obdachlosenunterkünfte. Viele der Befragten hatten schon vor der Sanktion Schul-
den; die Sanktion hat die Verschuldungsproblematik verschärft, da weitere Schulden 
hinzukamen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass infolge der Sanktion einige 
Befragte schwarzarbeiten oder für sie Betrug und Kleinkriminalität in Frage kom-
men. Schließlich finden sich Hinweise auf nachteilige Folgen der Sanktionierung auf 
psychosoziale Lebensbedingungen und Teilhabe. 

Ames (2009) untersucht in ihrer Studie Ursachen, die zur Sanktionierung führten. Es 
liegen aber auch deren Folgen für die Befragten im Mittelpunkt der Studie. Von Feb-
ruar bis Mai 2009 wurden 30 Sanktionierte, vor allem in Baden-Württemberg, be-
fragt. Der Zugang zu den Befragten erfolgte über verschiedene Wege, zum Beispiel 
über den Internetauftritt des Sozial- und Erwerbslosenhilfevereins Tacheles e.V. und 
über Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Der Feldzugang lässt vermuten, dass 
die Studie eher Personen erreicht hat, bei denen besonders nachteilige Folgen der 
Sanktionierung eingetreten sind. Viele Erkenntnisse aus der Studie von Schrey-
er/Zahradnik/Götz (2012) wurden bereits durch Ames (2009) verdeutlicht – aller-
dings nicht nur für unter 25-Jährige. Ames (2009) zeigt ferner, dass bei wiederholt 
eingeforderten Verpflichtungen die überwiegende Mehrheit der Befragten den Pflich-
ten ein weiteres Mal nicht nachkam. Darin sieht die Forscherin einen Beleg, dass 
die Sanktion kaum eine erzieherische Wirkung hat. Das und weitere Resultate könn-
ten aber an einer sehr selektiven Stichprobe liegen. Zudem entsteht die „erzieheri-
sche Wirkung“ womöglich schon, bevor es zu einer Sanktion kommt, was durch eine 
Befragung von sanktionierten Personen nicht festgestellt werden kann. 

3.3 Folgerungen 
Die Erkenntnisse der Studien sprechen nicht für eine Aussetzung der Sanktionen im 
Arbeitslosengeld-II-Bezug. Die Befunde weisen eher darauf hin, dass die Anreizwir-
kung der Sanktionen dazu beiträgt, dass Bezieher von Arbeitslosengeld-II-
Leistungen ihren im SGB II geregelten gesetzlichen Pflichten nachkommen und mit 
den Fachkräften ihres Jobcenters kooperieren. Allerdings zeigen die Befunde, dass 
teils besondere Einschränkungen der Lebensbedingungen der von Sanktionen Be-
troffenen auftreten. Sehr hohe Sanktionen können sich zudem kontraproduktiv auf 
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die Chancen einer Erwerbsintegration der von der Leistungsminderung Betroffenen 
auswirken, wenn dadurch einige erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Situationen 
wie Obdachlosigkeit geraten oder den Kontakt zum Jobcenter abbrechen. 

Aus den Ergebnissen ließe sich ableiten, dass es darum gehen sollte, sehr starke 
Einschränkungen der Lebensbedingungen durch Sanktionen zu vermeiden und 
gleichzeitig eine Anreizwirkung der Sanktionen im Blick zu behalten. Folglich sollte 
die Sanktionierung nicht zu hoch ausfallen, was beispielsweise gegen die Sonder-
regelungen für unter 25-Jährige und gegen den Wegfall des Arbeitslosengeldes II 
bei wiederholten Pflichtverletzungen spräche. Zudem könnte eine angemessene 
monatliche Obergrenze für die Summe aller Leistungsminderungen festgelegt wer-
den, von denen eine sanktionierte Person betroffen ist. Diese Obergrenze könnte so 
gewählt werden, dass im Regelfall besonders schwerwiegende Folgen einer Sankti-
onierung vermieden werden wie der Verlust der Wohnung, weil die Betroffenen ihre 
Miete nicht zahlen können. Denkbar wäre zusätzlich, dass härtere Sanktionen bei 
wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres nicht durch einen (viel) hö-
heren Sanktionsbetrag, sondern durch eine längere Dauer der Sanktion im Ver-
gleich zur Sanktion wegen der ersten Pflichtverletzung gewährleistet werden. Bei-
spielsweise könnte die Sanktion wegen einer ersten Pflichtverletzung weiter bei 30 
Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate liegen. Bei einer zweiten 
gleichartigen Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres könnte dagegen die Leis-
tungsminderung statt 60 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate 
weiterhin bei 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für fünf Monate oder bei 
40 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für vier Monate liegen. Dadurch bliebe 
ein besonderer Anreiz erhalten, die Pflichtverletzung nicht zu wiederholen, auch 
wenn pro Monat die Leistungen bei weitem nicht so stark gekürzt würden. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende IAB-Stellungnahme befasst sich mit dem Antrag der Bundestagsfrak-

tion Die Linke (Bundestagsdrucksache 19/103) zur Abschaffung sowohl der beste-

henden Sanktionsregelungen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) als auch 

der Einschränkung der Leistungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) so-

wie mit dem Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (Bundestags-

drucksache 19/1711).  

Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen sieht ebenfalls eine Abschaffung der Sankti-

onsregeln des SGB II vor und fordert zudem deutlich mehr Unterstützung und bessere 

Rahmenbedingungen für Langzeitarbeitslose. Dazu gehört, dass Steuern, Sozialab-

gaben und soziale Leistungen so aufeinander abgestimmt werden, dass (zusätzliche) 

Erwerbsarbeit die Menschen immer spürbar besser stellt. Die Jobcenter sollen be-

darfsdeckend mit Personal und Mitteln zur Eingliederung und für die Verwaltung aus-

gestattet und das Fallmanagement in den Jobcentern verbessert werden. Schließlich 

soll ein „Sozialer Arbeitsmarkt“ mit individuell geförderter, sozialversicherungspflichti-

ger und fair entlohnter Beschäftigung für über 25-Jährige, die bereits länger als 24 

Monate arbeitslos sind und absehbar keine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben, 

eingeführt werden.  

Das IAB geht in seiner Stellungnahme zunächst auf die möglichen Wirkungen von 

Sanktionen ein, nennt zentrale Ergebnisse empirischer Studien zu Sanktionen im 

SGB II und legt Folgerungen aus diesen Befunden dar. Auch relevante Befunde zu 

den Vorschlägen des Antrags von Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zur 

Stärkung der Position der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger wer-

den diskutiert und bewertet. 

 

Abstract 

The present IAB statement addresses the request of the German left-wing parliamen-

tary group the Left Party (Bundestag printed matter 19/103) regarding both the aboli-

tion of the existing sanction regulations in Book Two of the German Social Code (SGB 

II) and in Book Twelve of the German Social Code (SGB XII), as well as the request 

of the parliamentary group Alliance '90/The Greens (Bundestag printed matter 

19/1711). 

The Alliance '90/The Greens group also wants to abolish the sanction rules of the 

SGB II, and calls for significantly more support and better framework conditions for 

the long-term unemployed who qualify for means-tested unemployment benefit. As 

part of this, taxes, social security contributions and social services need to be coordi-

nated such that (additional) gainful employment palpably leads to higher income. The 

Jobcenters shall receive sufficient funding to finance their needs for personnel and 

means of integration (into work or training) as well as administrative services. The 
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case management in the Jobcenters shall be enhanced. Finally, a "social labour mar-

ket" shall be introduced that features individually supported, fair-pay employment sub-

ject to social insurance for means-tested benefit recipients aged over 25 years, who 

have been unemployed for more than 24 months and have no foreseeable prospects 

on the labour market. 

First, the statement of the IAB addresses potential effects of the sanctions, names the 

core results of empirical studies on sanctions as per SGB II, and presents key con-

clusions based on these results. Subsequently, it discusses and assesses findings of 

empirical studies that are related to the proposals of the Alliance '90/The Greens par-

liamentary group which aim at strengthening the position of beneficiaries under the 

Social Code II.  
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1 Einleitung  
Der Antrag der Fraktion Die Linke (Bundestagsdrucksache 19/103) sieht vor, die be-

stehenden Sanktionsregelungen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und die 

Einschränkung der Leistungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) abzu-

schaffen. Da die Regeln zu einer Unterschreitung des Existenzminimums führen, 

sieht der Antrag eine Unvereinbarkeit mit dem Grundrecht der Betroffenen auf Men-

schenwürde. Da die Kinder der Sanktionierten ebenfalls betroffen sind, wäre die Ab-

schaffung der Sanktionen auch ein Beitrag zur Bekämpfung von Kinderarmut. Es wird 

argumentiert, dass die Leistungseinschränkungen durch Sanktionen Menschen um 

jeden Preis in Erwerbsarbeit bringen sollen. Für die Sanktionen wird unter Berufung 

auf Aussagen des Deutschen Sozialgerichtstags eine arbeitsmarktpolitisch fragwür-

dige Wirkung unterstellt. Sie verschieben laut Aussagen des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes ferner die Machtasymmetrie am Arbeitsmarkt zuungunsten der Be-

schäftigten. Ferner wird darauf verwiesen, dass Sanktionen keine verhaltenssteu-

ernde Wirkung hätten (Ames 2009). In der Begründung werden verschiedene uner-

wünschte Wirkungen der Sanktionierung wie soziale Verelendung, eine massive Ver-

schlechterung des Gesundheitszustandes, eine Zunahme der Wohnungslosigkeit 

und unter Umständen den Abbruch des Kontaktes der Betroffenen zu den zuständi-

gen Behörden genannt. 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Bundestagsdrucksache 19/1711) 

sieht ebenfalls vor, dass die Sanktionsregeln des SGB II abgeschafft werden. Auch 

dieser Antrag beruft sich auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Selbst die ge-

ringste Kürzung schränke die Teilhabe der Arbeitslosengeld-Beziehenden ein. Es 

wird auf einen fehlenden Nachweis dafür hingewiesen, dass die Sanktionspraxis ei-

nen Beitrag zu einer nachhaltigen und langfristigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

leistet.  

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen geht allerdings weiter. Weil immer 

noch etwa eine Million Menschen länger als zwölf Monate ohne Erwerbsarbeit sind, 

fordert der Antrag für sie viel mehr Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen. 

Dazu gehört, dass Steuern, Sozialabgaben und soziale Leistungen so aufeinander 

abgestimmt werden, dass (zusätzliche) Erwerbsarbeit die Menschen immer spürbar 

besser stellt. Die Jobcenter werden bedarfsdeckend mit Personal und Mitteln zur Ein-

gliederung und für die Verwaltung ausgestattet. Ferner soll das Fallmanagement in 

den Jobcentern verbessert werden. Dabei sollen Arbeitsuchende passgenaue Hilfen 

und garantierte Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung erhalten, die individu-

ell auf sie zugeschnitten sind, sowie ein Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Maß-

nahmen und der Gestaltung des Integrationsprozesses. Schließlich soll ein „Sozialer 

Arbeitsmarkt“ mit individuell geförderter, sozialversicherungspflichtiger und fair ent-

lohnter Beschäftigung für über 25-Jährige, die bereits länger als 24 Monate arbeitslos 

sind und absehbar keine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben, eingeführt wer-

den. Dafür können die Jobcenter Regelbedarfe und Kosten der Unterkunft in einen 

Zuschuss zu den Lohnkosten umwandeln. 
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2 Zu den Vorschlägen der Anträge der Linken und von 
Bündnis 90/Die Grünen 

2.1 Sanktionen im SGB II abschaffen  
Die Ausführungen in diesem Abschnitt beruhen in weiten Teilen auf einer im Jahr 

2014 veröffentlichten Stellungnahme (Wolff 2014) und einer im Jahr 2015 veröffent-

lichten Stellungnahme des IAB (Bruckmeier et al. 2015) zu inhaltlich ähnlichen Anträ-

gen.1  

Mögliche Wirkungen von Sanktionen 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll dazu beitragen, dass erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte ihren Lebensunterhalt möglichst aus eigenen Mitteln und Kräften 

bestreiten können (§ 1 Abs. 2 SGB II). Daher ist es zentral, ihre Chancen auf eine 

Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung zu erhöhen. Dazu bedarf es Eigenbemühun-

gen um die Aufnahme einer Erwerbsarbeit oder Ausbildung und einer Kooperation 

mit den Fachkräften des Jobcenters.  

Sanktionen im SGB II sollen dazu beitragen, dass erwerbsfähige Leistungsberech-

tigte den damit verbundenen Pflichten nachkommen. Dadurch sollte die Aufnahme 

einer Erwerbsarbeit oder Ausbildung schneller erfolgen. Soweit Personen nicht ohne-

hin ihren im SGB II geregelten Pflichten nachkommen, kann allein die Möglichkeit der 

Sanktionierung bewirken, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte Pflichtverletzun-

gen vermeiden und dadurch der Prozess der Integration in Arbeit und Ausbildung 

beschleunigt wird (Ex-ante-Wirkung). Das tatsächliche Eintreten einer Sanktion auf-

grund einer Pflichtverletzung kann dazu führen, dass erwerbsfähige Leistungsberech-

tigte künftig besser mit den Fachkräften des Jobcenters kooperieren und die Bemü-

hungen um Aufnahme einer Erwerbsarbeit oder Ausbildung weiter verstärken (Ex-

post-Wirkung). 

Neben diesen intendierten Wirkungen sind allerdings nicht intendierte Wirkungen 

möglich. So kann eine Sanktion dazu führen, dass arbeitsuchende erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte ihre Ansprüche an die Arbeitsbedingungen zurücknehmen. In-

folgedessen kann zwar schneller eine Arbeit, allerdings auch zu geringerer Entloh-

nung, aufgenommen werden. Sanktionen mit besonders hohen Leistungsminderun-

gen wie bei wiederholten Pflichtverletzungen können mit extremen Einschnitten in die 

Lebensbedingungen verbunden sein. Sie können für die Betroffenen unter anderem 

Verschuldung verstärken, zur Sperrung von Strom und Warmwasserversorgung bis 

hin zu Wohnungslosigkeit und psychischen Belastungen oder auch dem Kontaktab-

bruch zum Jobcenter führen und ein Abdriften in die Schattenwirtschaft bewirken. 

Zentrale Ergebnisse empirischer Studien zu Sanktionen im SGB II 
Einige quantitative Analysen mit Personendaten aus administrativen Quellen oder Be-

fragungen betrachten die Wirkungen von Sanktionen auf den Erfolg am Arbeitsmarkt 

                                                

1 Wörtliche Übernahmen sind nicht eigens gekennzeichnet. 
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der erwerbsfähigen Leistungsberichtigten. Die Studien haben sich damit beschäftigt, 

inwieweit die Sanktionierung zu einem beschleunigten Übergang von erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten in Beschäftigung führt. Zwei Studien haben außerdem betrach-

tet, inwieweit sich die Betroffenen verstärkt aus dem Erwerbsleben zurückziehen. 

Auch Wirkungen der Sanktionierung auf die Arbeitssuchintensität und Anspruchs-

löhne wurden untersucht. 

Die Auswertungen der IAB-Personenbefragung „Lebenssituation und soziale Lage 

2005“ von Schneider (2008, 2010) ermittelten Wirkungen der Sanktionierung auf Ar-

beitssuchintensität, Anspruchslöhne und die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der 

Betroffenen kurz nach der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Es 

wurden getrennt Wirkungen von Sanktionen bestimmt, die im ersten, zweiten, dritten 

und vierten Quartal nach dem Beginn des Bezugs von Arbeitslosengeld (ALG) II der 

Befragten eingetreten sind. Aufgrund beschränkter Fallzahlen wurde nicht zwischen 

Sanktionen wegen Meldeversäumnissen und wegen Pflichtverletzungen oder zwi-

schen Personen im Alter unter und ab 25 Jahren differenziert.  

In diesen Studien konnten keine Wirkungen auf Arbeitssuchintensität und Anspruchs-

löhne nachgewiesen werden, was mit damit zusammenhängen kann, dass diese Wir-

kungen nur vorübergehend sind und Arbeitssuchintensität und Anspruchslöhne nicht 

unmittelbar nach einer Sanktionierung gemessen wurden. Es konnte aber ein schnel-

lerer Übergang in Beschäftigung aufgrund der Sanktionierung nachgewiesen werden. 

Die Beschäftigtenquoten der Sanktionierten waren je nach untersuchter Gruppe zum 

Interviewzeitpunkt zwischen rund 2 und 8,6 Prozentpunkte höher als die Beschäftig-

tenquoten nicht sanktionierter Vergleichspersonen (Schneider 2010). 

In einigen weiteren Studien wurden die Beschäftigungswirkungen einer Sanktionie-

rung untersucht, ebenfalls ohne zwischen Meldeversäumnissen und sonstigen 

Pflichtverletzungen oder zwischen Personen im Alter von unter und ab 25 Jahren zu 

unterscheiden. Boockmann/Thomsen/Walter (2009, 2014) analysierten auf Basis ei-

ner Personenbefragung (im Rahmen der Evaluation der Experimentierklausel nach 

§ 6c SGB II, Untersuchungsfeld III), die mit administrativen Personendaten verknüpft 

wurde, und einem Instrumentalvariablenansatz Sanktionswirkungen. Sie betrachte-

ten Zeiträume von Ende des Jahres 2006 bis Anfang des Jahres 2008. Ihre Ergeb-

nisse zeigten, dass die Sanktionierung erhöhte Eingliederungschancen bewirkte.  

Zu einem ähnlichen Ergebnis eines erhöhten Abgangs aus Arbeitslosigkeit in Be-

schäftigung aufgrund der Sanktionierung kamen Hillmann/Hohenleitner (2012, 2015) 

in ihrer Verweildaueranalyse auf Basis von Daten der Personenbefragung „Panel Ar-

beitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS) des IAB für den Betrachtungszeitraum von 

Anfang 2005 bis Mitte 2008. Ihren Analysen zufolge kam es allerdings auch zu einem 

verstärkten Abgang aus Arbeitslosigkeit durch einen Rückzug vom Arbeitsmarkt. 
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Zwei quantitative Studien haben sich speziell mit der Sanktionierung von unter 25-

Jährigen im Betrachtungszeitraum Januar 2007 bis Dezember 2009 beschäftigt. Da-

für wurden administrativen Daten ausgewertet und eine Stichprobe unter 25-jähriger 

arbeitsuchender Männer in Westdeutschland untersucht.  

Die Verweildaueranalyse der erste Studie (van den Berg/Uhlendorff/Wolff 2014) be-

fasste sich getrennt mit Wirkungen nur einer ersten Sanktion sowohl aufgrund von 

Meldeversäumnissen als auch aufgrund anderer Pflichtverletzungen auf die Ab-

gangsrate aus Arbeitslosigkeit in ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung 

(ohne betriebliche Ausbildung). Meldeversäumnisse, die eine Leistungskürzung in 

Höhe von zehn Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate nach sich 

ziehen, erhöhten die Übergangsraten in Beschäftigung um knapp 37 Prozent. Bei 

Sanktionen wegen anderer Pflichtverletzungen, die dazu führen, dass die Leistungen 

auf die Kosten der Unterkunft und Heizung beschränkt werden, waren es sogar knapp 

119 Prozent. Diese höhere Wirkung muss nicht allein auf die höhere Leistungsmin-

derung zurückgehen, sondern könnte auch durch eine veränderte Betreuung oder 

Überwachung der sanktionierten Leistungsberechtigten durch Fachkräfte der Jobcen-

ter mit verursacht werden.  

Mit dem Datensatz ihrer ersten Studie haben van den Berg/Uhlendorff/Wolff (2017) 

die Befunde noch dadurch erweitert, dass sie Wirkungen auch einer zweiten Sanktion 

(innerhalb eines Jahres) wegen anderer Pflichtverletzungen als Meldeversäumnisse 

ermittelten. Dabei wurden nicht nur die Wirkungen auf die Abgangsraten aus Arbeits-

losigkeit aufgrund eines Übergangs in ungeförderte versicherungspflichtige Beschäf-

tigung (ohne betriebliche Ausbildung), sondern auch durch einen Rückzug aus dem 

Arbeitsmarkt und ALG-II-Bezug betrachtet. Ein Rückzug vom Arbeitsmarkt und ALG-

II-Bezug war dabei ein Ereignis, dessen Eintreten weit unwahrscheinlicher war als ein 

Übergang in eine Beschäftigung. Zudem wurden Wirkungen auf das Tagesentgelt in 

der Beschäftigung ermittelt und zwischen Personen, die alleine oder in Mehrperso-

nen-Bedarfsgemeinschaften leben, unterschieden.  

Die Untersuchung bestätigte die positiven Wirkungen einer ersten Sanktion auf die 

Übergangsraten in Beschäftigung. Die zweite Sanktion, bei der die ALG-II-Leistungen 

für drei Monate entfallen, verstärkte den Effekt der ersten Sanktion weiter (siehe Ab-

bildung 1). Auch die Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit durch einen Rückzug vom 

Arbeitsmarkt wurden durch die erste und zweite Sanktion deutlich erhöht, allerdings 

nur für alleinlebende Männer (siehe Abbildung 2). Für Männer in Mehrpersonen-Be-

darfsgemeinschaften waren keine Wirkungen nachweisbar. Die Tagesentgelte bei ei-

ner Beschäftigungsaufnahme fielen aufgrund der ersten, nicht aber der zweiten Sank-

tion, niedriger aus (um gut 5 Prozent für Männer in Einpersonen-Bedarfsgemeinschaf-

ten und gut 3 Prozent für Männer in Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften). Insge-

samt waren die Sanktionswirkungen geringer für Männer in Mehrpersonen- im Ver-

gleich zu Männern in Einpersonen-Bedarfsgemeinschaften, was damit zusammen-

hängen dürfte, dass in Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften eine Sanktionierung 

durch die Ressourcen anderer Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft abgefedert wird. 
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Abbildung 1: Prozentuale Änderung der Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit in 
Beschäftigung aufgrund von Sanktionen für in Westdeutschland lebende Män-
ner im Alter von unter 25 Jahren1),2) 

 

1) Statistisch signifikante Änderungen sind mit * gekennzeichnet (mind. 10 %-Signifikanzniveau). 

2) Lesebeispiel: Die Übergangsrate in Beschäftigung fiel aufgrund einer ersten Sanktion für Personen 
in einer Einpersonen-Bedarfsgemeinschaft um 108,9 Prozent höher aus als ohne erste Sanktion. 
Aufgrund einer zweiten Sanktion innerhalb eines Jahres nach der ersten erhöhte sie sich um wei-
tere 151,3 Prozent. Beide Effekte sind statistisch signifikant. 

Quelle: van den Berg/Uhlendorff/Wolff (2017), Auswertungen administrativer Personendaten 

 

Abbildung 2: Prozentuale Änderung der Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit 
durch einen Rückzug vom Arbeitsmarkt und ALG-II-Bezug aufgrund von Sank-
tionen für in Westdeutschland lebende Männer im Alter von unter 25 Jahren1) 

 

1) Statistisch signifikante Änderungen sind mit * gekennzeichnet (mind. 10-%-Signifikanzniveau). 

Quelle: van den Berg/Uhlendorff/Wolff (2017), Auswertungen administrativer Personendaten 

 

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse der hier diskutierten Wirkungsanalysen, dass 

Sanktionen durchaus mit Verhaltensänderungen und verstärkten Bemühungen um 
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die Aufnahme einer Erwerbsarbeit einhergehen. Insofern entfalten sie eine Anreizwir-

kung, soweit Personen ihren im SGB II definierten gesetzlichen Pflichten nicht nach-

kommen. Dass Sanktionen wichtig für eine effektive Arbeit der Jobcenter sind, wurde 

in einer quantitativen Befragungsstudie von sanktionierten Personen in Nordrhein-

Westfalen (ISG 2013) deutlich. Der Aussage „Wenn das Jobcenter nicht die Möglich-

keit hätte, Leistungen zu kürzen, würden alle Leistungsbezieher machen, was sie wol-

len" stimmten mehr als 70 Prozent der Befragten zu. Insgesamt kann auf Basis dieser 

Ergebnisse nicht bestätigt werden, dass Sanktionen grundsätzlich arbeitsmarktpoli-

tisch zweckwidrig sind. 

Die bisher diskutierten Ergebnisse zeigten allerdings bereits, dass Sanktionen auch 

mit nicht-intendierten Wirkungen verbunden sind. So fallen akzeptierte Löhne niedri-

ger aus als ohne Sanktion, wobei allerdings noch nicht nachgewiesen wurde, ob das 

nur vorübergehend ist. Zudem steigt die Anzahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit 

durch einen Rückzug vom Arbeitsmarkt, wenn auch von einem sehr geringen Niveau 

aus.2  

Die Angaben sanktionierter Personen in der Befragung von ISG (2013) in Nordrhein-

Westfalen konstatieren, dass 17 Prozent der sanktionierten unter 25-Jährigen den 

Kontakt zum Jobcenter abgebrochen haben – unabhängig davon, ob es sich um 10-

Prozent- oder 100-Prozent-Sanktionen handelte. Bei den ab 25-Jährigen variierte das 

Befragungsergebnis mit der Höhe der Sanktion. Um die 10 Prozent der Befragten mit 

Leistungsminderungen von 10 oder 30 Prozent gaben an, den Kontakt zum Jobcenter 

abgebrochen zu haben, während das für mehr als 20 Prozent der Befragten mit Leis-

tungsminderungen von 60 Prozent zutraf. Solche Abmeldungen können unter Um-

ständen aber auch vorübergehend sein, um zum Beispiel bei einer neuen Registrie-

rung beim Jobcenter einen Wechsel der zuständigen Fachkraft zu bewirken, wie ein 

Fall einer qualitativen Studie von Zahradnik (2018) zeigt. 

Viele nicht intendierte Wirkungen von Sanktionen wurden in einigen qualitativen Stu-

dien deutlich, in denen Sanktionierte befragt wurden. Die Auswertungen von 

Schreyer/Zahradnik/Götz (2012) stützen sich auf eine qualitative Befragung von 15 

ALG-II-Bezieherinnen und -Beziehern eines Jobcenters im Alter von 20 bis 25 Jahren. 

Die Ergebnisse liefern klare Hinweise auf nicht intendierte Folgen einer Sanktion wie 

eine eingeschränkte Ernährung. Vier Befragte machten Angaben zu Zahlungsrück-

ständen verbunden mit der Sperrung der Energieversorgung, und vier Totalsanktio-

nierte vom Verlust ihrer Wohnungen und dem Umzug in Obdachlosenunterkünfte. 

Viele der Befragten hatten schon vor der Sanktion Schulden; die Sanktion hat die 

Verschuldungsproblematik verschärft, da weitere Schulden hinzukamen.  

                                                

2 In der Untersuchung von van den Berg/Uhlendorff/Wolff (2017) gingen die Personen in Ein-
personen-Bedarfsgemeinschaften zu 33 Prozent in Beschäftigung über, und bei rund 6 
Prozent kam es zu einem Rückzug vom Arbeitsmarkt. Für Personen in Mehrpersonen-
Bedarfsgemeinschaften lauten die entsprechenden Ziffern 38 Prozent und 5 Prozent. 
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Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für einzelne Sanktionierte Schwarzarbeit und 

Kleinkriminalität in Frage kommen. Schließlich können Sanktionen zu Existenzängs-

ten und lähmender Überforderung beitragen, die der angestrebten Aktivierung junger 

Arbeitsloser ggf. gerade entgegenstehen. Viele Erkenntnisse aus der Studie von 

Schreyer/Zahradnik/Götz (2012) wurden bereits durch die Studie von Ames (2009) 

auf Basis einer Befragung von 30 sanktionierten Personen verdeutlicht – allerdings 

nicht nur für unter 25-Jährige.  

Auch die quantitative Befragung von Sanktionierten in Nordrhein-Westfalen (ISG 

2013) liefert Indizien für die Einschnitte der Leistungsminderungen in die Lebensbe-

dingungen der Sanktionierten: Ein großer Teil der Betroffenen machte sich seit der 

Sanktionierung Sorgen um die eigene Situation (insbesondere bei hohen Leistungs-

minderungen). Es fanden sich Hinweise auf verstärkte seelische Probleme wie Angst 

und Niedergeschlagenheit oder einer verschärften Verschuldungsproblematik. Die 

materiell begründete Lebensqualität und finanziellen Spielräume wurden durch die 

Sanktionierung eingeschränkt, und zwar tendenziell umso mehr, je höher die Leis-

tungsminderung ausfiel. 

Die besonders scharfen Sanktionen für unter 25-Jährige werden von Fachkräften in 

Jobcentern kritisch gesehen. Eine qualitative Befragung von 26 Fachkräften aus Ver-

mittlung und Fallmanagement in elf Jobcentern von Götz/Ludwig-Mayer-

hofer/Schreyer (2010) untersuchte die Praxissicht der Fachkräfte auf die Sanktionen 

gegen Bezieherinnen und Bezieher von ALG II im Alter von weniger als 25 Jahren.  

Die Fachkräfte bewerteten Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen am ehes-

ten positiv, zum Beispiel im Hinblick darauf, dass für den Einstieg in die Erwerbsarbeit 

wichtige Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gefördert werden, und 

dass die Beziehung zwischen Fachkraft und Klient oder Klientin verbindlicher und 

ernsthafter wird. Sanktionen wegen größerer Pflichtverletzungen (Verlust der Leistun-

gen zur Deckung des Regelbedarfs) wurden kritischer eingeschätzt. Die Bewertungen 

reichen von Hinweisen auf Initialkraft: „Da hat sie sich total reingehangen und nach 

sechs Wochen hab ich die Sanktion zurückgenommen.“ (Götz/Ludwig-Mayer-

hofer/Schreyer 2010: 4) bis zu keinen Wirkungen bei bestimmten Personengruppen 

wie (ehemaligen) Drogenabhängigen oder Personen mit anderen vermuteten Ein-

kommensquellen wie Schwarzarbeit oder (Klein-)Kriminalität. 

Sanktionen wegen wiederholter größerer Pflichtverletzung (zusätzlich Verlust der 

Leistungen für Miete und Heizung) hielten vier von 26 Befragten für richtig, die ande-

ren Befragten hielten sie für zu scharf und setzten diese Sanktionen nur ein, wenn 

ALG-II-Beziehende jegliche Mitarbeit verweigern. Ferner wurde teils ein Widerspruch 

zwischen Totalsanktionen und dem übergeordneten Ziel der Beendigung oder Ver-

ringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit (§ 1 Abs. 

2 SGB II) gesehen, etwa weil die Sanktion zur Obdachlosigkeit der Betroffenen führen 

kann, was die Eingliederung in Arbeit erheblich erschwert. 
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Folgerungen aus den Befunden 
Die Forschungsergebnisse bestätigen, dass die Sanktionierung mit teils starken Ein-

schnitten in die Lebensbedingungen der Betroffenen einhergeht. Nicht intendierte 

Wirkungen wie Wohnungslosigkeit oder der Abbruch des Kontaktes der Betroffenen 

zu den zuständigen Behörden können die Folgen der Sanktionierung sein, worauf im 

Antrag der Fraktion Die Linke (Bundestagsdrucksache 19/103) hingewiesen wird. 

Die Befunde zeigen allerdings auch, dass Sanktionen mit intendierten arbeitsmarkt-

politischen Wirkungen einhergehen wie der rascheren Integration der Sanktionierten 

in Erwerbsarbeit, und dass Sanktionen auch aus Sicht der Betroffenen eine wichtige 

Rolle dafür spielen, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren im SGB II gere-

gelten gesetzlichen Pflichten nachkommen. Inwieweit die im Schnitt raschere Integra-

tion der Sanktionierten in Erwerbsarbeit auch nachhaltigere Eingliederungen implizie-

ren, kann mit dem derzeitigen Forschungsstand noch nicht beurteilt werden und soll-

ten abgewartet werden. 

Daher sprechen die Ergebnisse nicht für die Abschaffung der Sanktionen im ALG-II-

Bezug. Reformen mit dem Ziel, eine Anreizwirkung der Sanktionen beizubehalten und 

gleichzeitig sehr starke Einschränkungen der Lebensbedingungen durch leistungs-

mindernde Sanktionen zu vermeiden, wären mit den Befunden hingegen gut zu be-

gründen. Die Sonderregeln für unter 25-jährige Personen sollten daher an die Regeln 

für ab 25-Jährige angepasst werden. 

Um sehr hohe Leistungsminderungen aufgrund von kumulierten Sanktionen zu ver-

meiden, könnte eine angemessene monatliche Obergrenze für die Leistungsminde-

rungen festgesetzt werden, so dass schwerwiegende Folgen wie der Verlust der Woh-

nung nicht durch Sanktionen verursacht werden. Soweit bei wiederholten Pflichtver-

letzungen schärfere Sanktionen zur Anwendung kommen, sollte das nicht durch eine 

höhere Leistungsminderung erfolgen, sondern durch eine längere Dauer der Sank-

tion, zum Beispiel 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für vier oder fünf statt 

drei Monate.  

Ferner könnte das Ausmaß der Sanktionen stärker von der Art des Verstoßes abhän-

gen. Beispielsweise könnten erwerbsfähige Leistungsberechtigte wegen einer abge-

lehnten Arbeitsaufnahme, die eine deutliche Reduzierung der Hilfebedürftigkeit oder 

gar ein Ausscheiden aus dem Leistungsbezug bewirken würde, stärker sanktioniert 

werden als wegen der Ablehnung einer Teilnahme an einer Fördermaßnahme, wenn 

sie keine unmittelbare Integrationswirkung hat und ihre spätere Integrationswirkung 

zwar für die Geförderten im Schnitt, nicht aber im Einzelfall vorhersehbar ist. 

2.2 Steuern, Sozialabgaben und soziale Leistungen aufeinander 
abstimmen 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Bundestagsdrucksache 19/1711) 

thematisiert die monetären Anreize zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstä-

tigkeit von Personen, die nur einen geringen Stundenlohn erreichen können, Kinder 
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oder eine hohe Mietbelastung haben. Aufgrund der Belastung mit Sozialabgaben, ho-

her Transferentzugsraten und einer mangelhaften Abstimmung zwischen verschiede-

nen bedarfsgeprüften Leistungen ist eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit oft mit nur 

geringen oder in Einzelfällen auch ohne Nettoeinkommenssteigerungen im Haushalt 

verbunden.  

Im Unterschied zur Einkommensteuer belasten die Sozialabgaben Haushalte bereits 

bei deutlich geringeren Bruttomonatslöhnen. Da die Abgabenpflicht jedoch unabhän-

gig vom Haushaltseinkommen ist, werden dadurch nicht zwangsläufig nur Niedrigein-

kommenshaushalte belastet. Als Hinzuverdienst oder in einer Nebenerwerbstätigkeit 

werden niedrige Bruttomonatslöhne ebenso wie geringe Stundenlöhne auch in höhe-

ren Haushaltseinkommensklassen erzielt. Für Erwerbstätige aus einkommensschwa-

chen Haushalten ergibt sich im Vergleich zu den Sozialabgaben jedoch eine deutlich 

höhere Gesamtbelastung, wenn Leistungen der Grundsicherung nach SGB II, Wohn-

geld und/oder Kinderzuschlag bezogen werden können. Diese Transferleistungen 

werden mit steigendem Einkommen abgeschmolzen. 

In der Grundsicherung sind die ersten 100 Euro anrechnungsfrei, anschließend wer-

den bis zu einem Bruttoeinkommen von 1.000 Euro 80 Prozent des zusätzlichen Net-

toeinkommens auf die Transferleistung angerechnet. Zwischen 1.000 und 1.200 

Euro, beziehungsweise 1.500 Euro bei Haushalten mit Kindern, werden 90 Prozent 

angerechnet, bei allen höheren Einkommen 100 Prozent. Das heißt, eine Bruttolohn-

steigerung schlägt sich hier nicht in steigendem Haushaltsnettoeinkommen nieder.  

Die Ausgestaltung der Hinzuverdienstmöglichkeiten setzt damit vor allem Anreize zur 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mit eher niedrigem Stundenumfang (Bruckmeier et 

al. 2010). Beispielsweise beträgt bei einem Bruttomonatslohn von 200 Euro der Brut-

tolohnanteil, der sich im Haushaltsnettoeinkommen niederschlägt, 60 Prozent. Bei ei-

nem Bruttomonatslohn von 600 Euro sind es nur noch 33 Prozent. Je höher die (hy-

pothetische) Belastung des erreichbaren Bruttolohns ist, desto geringer ist unter sonst 

gleichen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen 

(Bartels/Pestel 2016). Alleinstehende, die zum Mindestlohn erwerbstätig sind, verblei-

ben bis zu einer Wochenarbeitszeit von circa 37 Stunden im Grundsicherungsbezug 

und erreichen den Bereich der Grenzbelastungen von 100 Prozent ab 1.200 Euro mit 

einer wöchentlichen Arbeitszeit von circa 31 Stunden (siehe Abbildung 3). Bei höhe-

ren anerkannten Kosten der Unterkunft verschiebt sich die Grenze zum Verlassen 

des Bezugs hin zu höheren Wochenarbeitszeiten und/oder höheren Stundenlöhnen.  
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Abbildung 3: Einkommenskomponenten, Alleinstehende 

 

Anmerkungen: Rechtsstand 2017, unterstellte Kosten der Unterkunft von 349 Euro/Monat und relative 
Armutsschwelle in Höhe von 1.063 Euro/Monat nach „Leben in Europa“, EU-SILC. 

Quelle: IAB-Mikrosimulationsmodell. 

 

Für Familien mit Kindern sind im unteren Einkommensbereich neben der Grundsiche-

rung auch der Kinderzuschlag und das Wohngeld relevant. Beim Kinderzuschlag und 

beim Wohngeld sind die Arbeitsanreize grundsätzlich höher: Beim Kinderzuschlag 

beträgt die Transferentzugsrate 50 Prozent, beim Wohngeld liegt sie in Abhängigkeit 

von der Miethöhe zum Teil deutlich unter 50 Prozent. Wenn jedoch Wohngeld und 

Kinderzuschlag parallel bezogen werden, ergibt sich eine deutlich höhere Gesamtbe-

lastung. Damit sind die monetären Anreize, eine zusätzliche Beschäftigung aufzuneh-

men oder eine bestehende auszuweiten, für diese Gruppe besonders gering. Mit Er-

reichen des Bruttoerwerbseinkommens, bei dem der Anspruch auf Kinderzuschlag 

durch Überschreiten der Höchsteinkommensgrenze oder fehlender SGB-II-

Bedürftigkeit entfällt („harte Abbruchkante“), kann das Haushaltsnettoeinkommen bei 

steigendem Bruttolohn auch abrupt zurückgehen (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Einkommenskomponenten, Paar mit zwei Kindern 

 

Anmerkung: Rechtsstand 2017, Paar mit einem Kind zwischen drei bis unter sechs sowie einem Kind 
zwischen sieben und unter zwölf Jahren, Unterstellte Kosten der Unterkunft von 649 Euro/Monat 
und relative monetäre Armutsschwelle in Höhe von 2.232 Euro/Monat nach „Leben in Europa“, 
EU-SILC. 

Quelle: IAB-Mikrosimulationsmodell. 

 

Um sicherzustellen, dass vor allem die unteren Einkommensgruppen von einer Re-

form profitieren, die die Arbeitsanreize im Steuer- und Transfersystem verbessern 

soll, sind Reformen innerhalb der Transfersysteme anderen Instrumenten, wie einer 

Reduzierung von Sozialabgaben für alle Geringverdiener oder einer Erhöhung des 

Mindestlohns, vorzuziehen. Da zum Beispiel der Mindestlohn am individuellen Lohn 

und nicht am Haushaltseinkommen ansetzt, können auch Haushalte aus höheren 

Einkommensklassen davon profitieren. 

Ausgehend von den hier umrissenen Befunden, sind Reformen innerhalb der einzel-

nen Leistungssysteme sowie eine verbesserte Abstimmung zwischen den Systemen 

zur Vermeidung hoher Grenzbelastungen mögliche Ansatzpunkte. Insbesondere ist 

die Aufnahme von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen mit 

höherem Stundenvolumen zu fördern. Dies ließe sich neben Verbesserungen bei den 

Hinzuverdienstmöglichkeiten auch durch ein verbessertes Ineinandergreifen der Leis-

tungen Wohngeld, Kinderzuschlag und Grundsicherung erreichen, um die Übergänge 

in das vorrangige Wohngeld und den Kinderzuschlag zu erleichtern. Dazu gehört 

auch eine Abstimmung der leistungsrechtlichen Voraussetzungen, wie beispielsweise 

die Überprüfung der derzeitigen Anrechnungsregeln von Unterhaltsleistungen im Kin-

derzuschlag, die den Bezug des Kinderzuschlags für Alleinerziehende stark ein-

schränken. 
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2.3 Bedarfsdeckende Ausstattung der Jobcenter, Fallmanage-
ment der Jobcenter/Beratung und Vermittlung 

Dank des historisch hohen Beschäftigungsstandes und der niedrigen Arbeitslosigkeit 

ist auch die Zahl von (Langzeit-)Arbeitslosen im SGB II zurückgegangen. Dies geht 

jedoch einher mit einer stärkeren Konzentration von Problemlagen bei den verblei-

benden Leistungsbeziehenden in der Grundsicherung. Verschiedene – teils ältere – 

Studien zeigen, dass es bei der Kommunikation zwischen Fachkräften und Arbeitsu-

chenden in den Jobcentern immer wieder beachtliche Verbesserungspotenziale gibt. 

Schütz, Steinwede et al. (2011) berichten von einer großen Dominanz der Fachkräfte 

bei der Redezeit wie bei der Themensetzung. Auch die Erstellung der Eingliederungs-

vereinbarung, in die die Kundenwünsche eigentlich eingehen müssten, entspricht oft 

nicht den Vorgaben. Sie werden meist von den Fachkräften allein erstellt und den 

„Kundinnen und Kunden“ zur Unterschrift vorgelegt (siehe auch Schütz, Kupka et al. 

2011). 

Eine Untersuchung von Leistungen des berufspsychologischen Service zeigt eben-

falls, dass es Fachkräften oft schwerfällt, stärken- und ressourcenorientiert zu beraten 

(Oschmiansky et al. 2014). Schließlich ergab eine Untersuchung der Betreuung von 

psychisch kranken Leistungsberechtigten im SGB II, dass das Bekanntwerden einer 

psychiatrischen Diagnose zu einem Rückfahren oder dem vorübergehenden Abbruch 

von Beratungsleistungen führt (Oschmiansky et al. 2017). 

Gleichzeitig berichten Fachkräfte, dass es ihnen an Maßnahmen fehlt, die für einen 

arbeitsmarktfernen Personenkreis geeignet sind. Dies hängt mit den starken Kürzun-

gen des Eingliederungstitels nach 2010 zusammen, die zu einem starken Rückgang 

geförderter Beschäftigung, von Gründungsförderung und Förderung beruflicher Wei-

terbildung geführt haben. Bestimmte Maßnahmen wie ein sozialer Arbeitsmarkt, der 

vielen Betroffenen Tagesstruktur, soziale Kontakte und das Gefühl von Teilhabe ge-

ben könnte, war nach Abschaffung des Beschäftigungszuschusses im Jahr 2012 

nicht mehr vorgesehen.  

Den positiven Einfluss individueller, personenzentrierter Beratung zeigt beispiels-

weise die Evaluation der Berliner Joboffensive, bei der in den 12 Berliner Jobcentern 

350 Vermittlerinnen und Vermittler eingestellt und 300 aus dem Bestand eingesetzt 

wurden, um marktnahe Leistungsberechtigte mit einem Schlüssel von 1:100 betreuen 

zu können.. Dies führte zu höheren Integrationsraten, einem geringeren Einsatz von 

Maßnahmen und einem deutlichen Kostenrückgang (Egenolf et al. 2014, Fertig 

2015). Auch die Studie zu psychisch Kranken zeigte, dass stärker personenzentrierte 

Angebote wie das spezialisierte Fallmanagement oder die Reha-Beratung von den 

Betroffenen gegenüber der allgemeinen Vermittlung als hilfreicher wahrgenommen 

wurde. 

Vor diesem Hintergrund ist dem Anliegen des Antrags von Bündnis 90/Grüne nach 

einer stärker personenzentrierten und passgenauen Betreuung von Erwerbslosen in 

den SGB-II-Jobcentern aus Sicht der Arbeitsmarktforschung zuzustimmen. Dies 
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schließt definitiv eine Beteiligung der Betroffenen an der Gestaltung des Integrations-

prozesses ein (Bundesagentur für Arbeit 2016). In einem solchen Konzept wären 

auch die Wünsche von Erwerbslosen hinsichtlich einer beruflichen Neuorientierung 

und der dafür notwendigen Qualifizierung zu berücksichtigen und hierzu zu beraten 

(§14 SGB II).

Wir interpretieren die Forschungsergebnisse in dem Sinne, dass in der Regel eine 

Ausgestaltung der Integrationsbemühungen als wechselseitiger, für beide Seiten ver-

bindlicher Prozess von Verpflichtung und Ermächtigung die besten Ergebnisse her-

vorbringen dürfte. Dies entspricht auch der fachlichen Weisung der Bundesagentur 

für Arbeit zu §15 SGB II (Bundesagentur für Arbeit 2016). Jobcenter müssten in die-

sem Zusammenhang sagen, zu welchen Leistungen sie sich verpflichten, hieraus 

könnten Erwerbslose eine Wahl treffen. 

Eine Ausgestaltung des Wahlrechts im Sinne von Maßnahmen, die die Jobcenter auf 

Antrag ohne eigene Beurteilung genehmigen müssten, scheint uns dagegen nicht 

sinnvoll zu sein. Die Jobcenter sollten weiterhin die Möglichkeit haben, den Sinn einer 

Maßnahme für die Integration wie auch die Voraussetzungen der Leistungsberech-

tigten für einen erfolgreichen Abschluss zu prüfen. 

2.4 Garantierte, individuell zugeschnittene Angebote zur Qualifi-
zierung und Weiterbildung 

Qualifikation ist ein wichtiger Baustein für die Integration in den Arbeitsmarkt. Feh-

lende oder im Zeitverlauf immer stärker entwertete Qualifikationen können diese In-

tegration besonders erschweren. Davon können insbesondere Menschen betroffen 

sein, die einhergehend mit Bedürftigkeit, aufgrund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit und 

bisher gescheitertem Ein- oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt (zum Beispiel 

nach einer Familienphase) entsprechende Leistungen der Grundsicherung beziehen. 

Hier ist Weiterbildung ein wichtiger Schlüssel – erst recht, wenn es sich dabei um 

Maßnahmen handelt, die zu einem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsbe-

ruf führen.  

Für letztgenannte Maßnahmen im Rechtskreis des SGB II zeigt Bernhard (2016), 

dass Teilnehmende anschließend eine um bis zu 22 Prozentpunkte höhere Beschäf-

tigungswahrscheinlichkeit haben als vergleichbare nicht teilnehmende Arbeitslose. 

Für Teilnehmende an geförderten Weiterbildungen, die nicht auf einen Abschluss in 

einem anerkannten Ausbildungsberuf zielen, liegt die Beschäftigungswahrscheinlich-

keit der Teilnehmenden immerhin um bis zu 13 Prozentpunkte höher als bei vergleich-

baren, nicht teilnehmenden Arbeitslosen (Ebenda). 

Dementsprechend ist es grundsätzlich wünschenswert, die Förderung mit Maßnah-

men zur beruflichen Weiterbildung zu verstärken. Um die individuelle Motivation und 

Akzeptanz – und damit die Teilnahmebereitschaft – zu erhöhen, sollten diese mög-

lichst passgenau zugeschnitten sein, indem institutionell nicht nur auf eine möglichst 

schnelle Integration in Arbeit gezielt, sondern verstärkt individuelle Kompetenzen, 
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Stärken und Entwicklungswünsche Berücksichtigung finden müssten. Gleichzeitig 

sollte ein Ziel sein, bestehende soziale Ungleichheit im Zugang zu Weiterbildung zu 

reduzieren. Hierzu braucht es jedoch nicht nur ein (verbessertes) Fallmanagement, 

sondern eine individuelle Weiterbildungsberatung, die gegebenenfalls zusätzlich auf 

eine Stärkung der Entscheidungsbefähigung zielt. Effekte einer solchen Weiterbil-

dungsberatung auf Arbeitsmarktergebnisse berichten zum Beispiel 

Schanne/Weyh (2014). Ein Wahlrecht ohne eine solche Grundlage könnte zu indivi-

duellen Fehlentscheidungen mit entsprechenden Frustrationen und Abbrüchen einer-

seits und falsch eingesetzten finanziellen Ressourcen anderseits führen. 

Ein garantiertes Angebot, gekoppelt an ein Recht auf Weiterbildung für Alle, wird zur-

zeit beispielsweise unter dem Stichwort Arbeitsversicherung diskutiert. Es singulär im 

Rechtskreis des SGB II einzuführen, führt neben Gerechtigkeitsproblemen auch zu 

Konflikten mit dem geltenden generellen Vorrang von Vermittlung in Arbeit, der im 

Rechtskreis des SGB III im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsschutz- und Wei-

terbildungsstärkungsgesetz im Zusammenhang mit Weiterbildung allerdings bereits 

relativiert wurde. 

Zusätzlich ist zu bedenken, dass garantierte Angebote faktisch darauf hinauslaufen, 

Maßnahmen nach dem „Gießkannenprinzip“ zu vergeben. Dies steht dem Ziel der 

Passgenauigkeit entgegen. Denn eine gute Beratung kann auch zu dem Ergebnis 

führen, dass eine Weiterbildung nicht sinnvoll ist oder zunächst eine andere Maß-

nahme (zum Beispiel Suchtberatung) vorgeschaltet sein sollte, die eine Wahrschein-

lichkeit einer erfolgreichen Teilnahme an einer Weiterbildung erhöht. 

2.5 Einführung eines „Sozialen Arbeitsmarkts“ 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Bundestagsdrucksache 19/1711) 

sieht die Einführung eines Sozialen Arbeitsmarkts für über 25-Jährige vor, die bereits 

länger als 24 Monate arbeitslos sind und absehbar keine Perspektive auf dem Ar-

beitsmarkt haben. Dabei sollen Regelbedarfe und Kosten der Unterkunft in einen Zu-

schuss zu den Lohnkosten umgewandelt werden. 

Das IAB hat sich mehrfach zu diesem Thema geäußert und stützte seine Argumen-

tation auf Befunde zur Wirkung und Umsetzung von Maßnahmen der öffentlich geför-

derten Beschäftigung. Soweit ALG-II-Bezieherinnen und -Bezieher auch bei guter Ar-

beitsmarktlage fast keine Integrationschancen haben, könnte ein Förderkonzept wie 

der Soziale Arbeitsmarkt eingesetzt werden. Hierbei geht es darum, ihre Beschäfti-

gungsfähigkeit zu verbessern, ihnen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermög-

lichen und ein Gefühl der Würde zu vermitteln (Kupka und Wolff, 2013). Das Instru-

ment, das einem Sozialen Arbeitsmarkt am nächsten kam, war der Beschäftigungs-

zuschuss nach §16e SGB II, der im Oktober 2007 eingeführt und im März 2012 ab-

geschafft wurde. 
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Zur Ausgestaltung eines Sozialen Arbeitsmarkts 
Der Soziale Arbeitsmarkt erfordert die Gewährung eines Lohnkostenzuschusses an 

Arbeitgeber, der recht hoch ausfallen muss, um einen Nachteilsausgleich für die ext-

rem geringe Produktivität der Geförderten zu ermöglichen. Da der Soziale Arbeits-

markt sich an Personen mit sehr geringen Eingliederungschancen und multiplen 

Problemlagen richtet, wird ein Coaching oder eine sozialpädagogische Begleitung der 

Geförderten häufig notwendig sein.  

Bei den „Modellprojekten öffentlich geförderte Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen 

wurde beispielsweise ein Jobcoaching erprobt. Eine Befragung der Jobcoaches hat 

dabei verdeutlicht, dass Schwierigkeiten in den betrieblichen Abläufen und in der Le-

bensführung der Geförderten häufige Anlässe für die Intervention von Jobcoaches 

darstellten: Knapp zwei Drittel der befragten Jobcoaches bestätigten einen erhebli-

chen Bedarf an intensiver Unterstützung durch den Jobcoach (Bauer/Fertig/Fuchs 

2016).  

Zudem ist zu beachten, dass bei einer Konzentration der Förderung auf Personen mit 

besonderen Problemlagen und zumindest vorerst geringer Leistungsfähigkeit beson-

dere Arbeitsbedingungen wichtig werden können. Es sollten also beispielweise Ar-

beitszeiten möglich sein, die mit einer Arbeitsfähigkeit einiger Geförderter von täglich 

nur drei bis sechs Stunden vereinbar sind. Zudem sollte es möglich sein, dass die 

Arbeitszeit im Falle einer im Förderverlauf steigenden Arbeitsfähigkeit der Geförder-

ten ausgedehnt werden kann. Die Förderbetriebe sollten dabei in der Lage sein, eine 

angemessene Steigerung der Anforderungen an die Geförderten im Zeitablauf zu er-

möglichen, um einen erfolgreichen Förderverlauf zu erzielen. Auswertungen einer 

qualitativen Befragung von Personen, die durch den Beschäftigungszuschuss geför-

dert wurden, lieferten zu diesem Thema deutliche Hinweise: „Stabile, stetige Integra-

tionsverläufe waren vor allem dort zu beobachten, wo die Arbeitsbedingungen so aus-

gestaltet waren, dass die Arbeitsanforderungen der jeweiligen Leistungsfähigkeit an-

geglichen wurden und so eine Über- ebenso wie eine Unterforderung der Beschäftig-

ten vermieden werden konnte.“ (ISG/IAB/RWI 2011: 129). 

Um negative Folgen einer sehr langen Arbeitslosigkeit abzufedern und soziale Teil-

habe zu ermöglichen, kann die Beschäftigungsdauer nicht nur sehr kurz angelegt 

sein. Denkbar wären längere Förderabschnitte zum Beispiel von zwei Jahren, an de-

ren Ende eine weitere Förderung anschließen kann, vorausgesetzt die Erwerbschan-

cen der Geförderten sind nach wie vor sehr gering. Die Ergebnisse der Evaluation 

des Beschäftigungszuschusses haben deutlich gemacht, dass die soziale Teilhabe 

der Geförderten durch die Förderung gesteigert werden kann, wie mit Hilfe von Be-

fragungsdaten und einem Vergleich von Geförderten und statistischen Zwillingen ge-

zeigt wurde. Abbildung 5 zeigt diese Ergebnisse.  

Die Förderung sollte aber nicht unbefristet und der Förderzeitraum beschränkt sein. 

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass alle verfügbaren Fördermittel auf lange Zeit 
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gebunden sind. Dann würden Personen, die zur Zielgruppe des Sozialen Arbeits-

markts gehören und bislang keine Förderung erhalten haben (zum Beispiel, weil sie 

erst seit kurzer Zeit die Kriterien für eine Förderung im Sozialen Arbeitsmarkt erfüllen), 

nicht zum Zuge kommen. 

Abbildung 5: Nettoeffekt des Beschäftigungszuschusses auf die Teilhabe der 
Geförderten am gesellschaftlichen Leben1),2),3) 

 

1) Die Teilnahmegruppen 2008 und 2009 repräsentieren Zufallsstichproben der Zugänge in den Be-
schäftigungszuschuss in der zweiten Jahreshälfte des entsprechenden Jahres; Ergebnisse einer 
Propensity-Score-Matching-Analyse; die Skala der Frage nach der Teilhabe am gesellschaftliche 
Leben reicht von 0 (ausgeschlossen) bis 10 (dazugehörig). 

2) Statistisch signifikante Änderungen sind mit * gekennzeichnet (mind. 10 %-Signifikanzniveau). 

3) Lesebeispiel: Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bzw. das Gefühl der Zugehörigkeit hat sich 
für die Geförderten im Schnitt um 1,1 bis 1,2 Punkte erhöht. Die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben bzw. das Gefühl der Zugehörigkeit wird in der Befragung auf einer 11er-Skala von 0 (ausge-
schlossen) bis 10 (dazugehörig) gemessen. 

Quelle: ISG/IAB/RWI (2011), Auswertungen einer Personenbefragung 

 

Bei Förderinstrumenten mit einer langen Förderdauer wie zum Beispiel dem Beschäf-

tigungszuschuss, bei dem häufig Förderungen mit einer Dauer von zwei Jahren vor-

lagen, muss sichergestellt werden, dass die Zielgruppe sich aus besonders arbeits-

marktfernen Personen zusammensetzt. Wenn zumindest teilweise arbeitsmarktnahe 

Personen gefördert werden, werden sie im Teilnahmezeitraum tendenziell infolge der 

Förderung von der Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung abgehalten, was als 

Einsperreffekt bezeichnet wird. 

Solche Effekte zeigen sich in Wirkungsanalysen auf Basis von Personendaten, wenn 

die Quote der ungefördert beschäftigten Personen in der Gruppe der Zugänge in die 

Förderung im potenziellen Teilnahmezeitraum deutlich niedriger ausfällt als die ent-

sprechende Quote einer Gruppe von „statistischen Zwillingen“ zum gleichen Zeit-

punkt. Statistische Zwillinge sind prinzipiell förderfähige Personen, die bezüglich ihrer 

persönlichen Merkmale und Eingliederungsaussichten ohne Förderung mit den Ge-

förderten gut vergleichbar sind.  
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Analysen zur Beschäftigungszuschussförderung (ISG, IAB, RWI 2011) wie auch zu 

anderen Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung, die lange Förderdauern 

ermöglichten, wie dem Kommunalkombi mit einer Förderdauer von bis zu drei Jahren 

(IAW, ISG 2013) weisen nicht vernachlässigbare Einsperreffekte nach. Daher sollte 

bei einem Sozialen Arbeitsmarkt durch eine restriktive Abgrenzung der Zielgruppe 

darauf geachtet werden, dass möglichst ausschließlich Personen mit extrem geringen 

Eingliederungschancen die Förderung erhalten. Dies könnte durch Fördervorausset-

zungen wie einer sehr langen Dauer der Erwerbslosigkeit sowie dem Vorliegen von 

weiteren Vermittlungshemmnissen gelingen. Die Auswahl geeigneter Personen stellt 

dabei auch eine Herausforderung für den Beratungs- und Vermittlungsprozess dar. 

Mögliche Größenordnung der Zielgruppe und Finanzierung 
Um für einen Sozialen Arbeitsmarkt eine Vorstellung über mögliche Größenordnun-

gen der Gruppe der förderfähigen Personen zu erhalten, definieren Kupka und Koch 

(2012) eine enge und eine weite Zielgruppe. Sie betrachten grundsätzlich nur Perso-

nen im Alter von mindestens 25 Jahren, die wenigstens zwei Jahre arbeitslos (gemel-

det) sind.  

Die enge Definition der Zielgruppe stellen dabei Personen mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen bei gleichzeitig fehlender Berufsausbildung dar: Ihre Auswertung von 

Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2010 weist für diese Gruppe 

eine durchschnittlichen Bestand von 51.000 Personen nach. Die weite Abgrenzung 

der Zielgruppe von Kupka und Koch (2012) verlangt, dass lediglich eines der eben 

genannten Vermittlungshemmnisse vorliegt, dabei kommen sie auf rund 280.000 Per-

sonen in der Zielgruppe. In den letzten Jahren wird die Zahl der Arbeitslosen mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit nicht 

mehr ausgewiesen, sodass die Zahlen von Kupka und Koch (2012) nicht aktualisiert 

werden können. Berechnungen von Wolff (2017) auf Basis von Angaben der Statistik 

der Bundesagentur für Arbeit weisen aber darauf hin, dass diese Zahlen bis zum Jahr 

2015 noch etwas zugenommen haben.  

Für den Sozialen Arbeitsmarkt sollte eine verlässliche Finanzierung über den Einglie-

derungstitel vorgesehen werden, sodass die arbeitsmarktpolitische Handlungsfähig-

keit der Jobcenter nicht beeinträchtigt wird. Ein Passiv-Aktiv-Transfer zur Finanzie-

rung, wie im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Bundestagsdrucksache 

19/1711) vorgesehen, beurteilt das IAB aufgrund seiner Fehlanreize kritisch. Ein sol-

ches Modell schafft Anreize, einen Zugang von Personen in geförderte Beschäftigung 

zu ermöglichen, obwohl eine Förderung durch andere, nicht durch einen Passiv-Aktiv-

Tausch begünstigte Instrumente individuell sinnvoller wäre. 
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Zusammenfassung 

Bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am 16.5.2022 äußerte sich 

das IAB mit dieser Stellungnahme (nach IAB-Stellungnahme 3/2022 zum Referentenentwurf) zum 

Entwurf der Bundesregierung für ein Elftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch – mit dem ein bis 31.12.2022 befristetes Sanktionsmoratorium bei Pflichtverletzungen der 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II eingeführt werden soll – und zum Änderungsantrag der 
Fraktion DIE LINKE. Thema der Anhörung war ferner ein Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP, der erst am Tag der Anhörung vorgelegt wurde und zu dem 

daher schriftlich nicht Stellung genommen wurde. Der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE for-
dert die komplette (dauerhafte) Streichung von Sanktionen und betont, dass Sanktionen nach dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwar in begrenztem Maß verfassungsrechtlich möglich sind, 
auf Sanktionen aber verzichtet werden kann. Die Stellungnahme behandelt zunächst Inhalt und 

Einordnung des Gesetzesentwurfs. Anschließend werden Inhalt und Einordnung des Änderungs-
antrags unter folgenden Aspekten erörtert: Mangellagen infolge von Sanktionen, kontraproduktive 

Wirkungen von Sanktionen auf arbeitsmarktpolitische Ziele und mittelbar diskriminierende Wir-
kungen von Sanktionen, sodass bestimmte Personengruppen häufiger als andere von Sanktionen 

betroffen sind. Aus den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen lasse sich weder ein Sank-
tionsmoratorium noch eine Abschaffung der Sanktionen im SGB II begründen; plädiert wird statt-
dessen für eine grundlegende Sanktionsreform. 

Abstract 

The public hearing of the German Bundestag’s Committee on Labour and Social Affairs 2022 was 

concerned with the Federal Government’s “Proposal of the 11th Law on Changing the Social Code II” 

(the IAB comment 3/2022 is concerned with an earlier version of this draft law) that would introduce 

a moratorium on benefit sanctions (except for sanctions due to missing an appointment) until the 

end of the year 2022 and a change request of the parliamentary group the Left Party. It was also 

concerned with a change request of the parliamentary groups of the Social Democratic Party, the 

Alliance ’90/The Greens, and the Free Democratic Party, which was only presented at the day of 
the public hearing and which is not discussed in this comment that had to be handed in earlier. 
The change request of the parliamentary group the Left Party proposes to permanently abolish 

all benefit sanctions for unemployment benefit II recipients. It emphasises that, according to the 

judgement of the Federal Constitutional Court from the 5th November 2019, benefit sanctions 

are – within certain limits – consistent with the constitutional law, although they can be abolished. 
This statement is first concerned with the draft law of the Federal Government. It then turns to 

the contents of the change request of the parliamentary group the Left Party and discusses the 

following aspects raised in the request: deprivation due to benefit sanctions and related issues, 
counterproductive effects of benefit sanctions on goals of labour market policies, and indirect 
discriminatory effects of benefit sanctions implying that specific groups of people are more often 

sanctioned then others. With the available scientific evidence on benefit sanctions, neither a 

benefit sanction moratorium nor the abolition of benefit sanctions can be justified. However, 
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against the background of this evidence, elements of a comprehensive reform of the benefit 
sanction system can be well justified. 
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1 Einleitung 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat am 16.5.2022 eine öffentliche Anhörung zum Gesetzent-
wurf der Bundesregierung (Entwurf der Bundesregierung eines Elften Gesetzes zur Änderung des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Bundestagsdrucksache 20/1413) und zum Änderungsantrag 

der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, Matthias W. Birkwald, Ates Gür-
pinar, Pascal Meiser, Sören Pellmann, Heidi Reichinnek, Dr. Petra Sitte, Kathrin Vogler und der Frak-
tion DIE LINKE (Ausschussdrucksache 20(11)77) durchgeführt. Als eingeladene Sachverständige hat 
das IAB folgende Stellungnahme abgegeben. 

2 Zum Entwurf der Bundesregierung eines 
Elften Gesetzes zur Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch 

Das IAB hat sich bereits in der IAB-Stellungnahme 3/2022 (Wolff 2022) zum Referentenentwurf eines 

Elften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch geäußert. Soweit die Inhalte 

dieser Stellungnahme weiter relevant sind, werden sie hier ohne Kennzeichnung übernommen. 

2.1 Inhalt des Gesetzentwurfs 

Der Entwurf der Bundesregierung sieht vor, die Sanktionen nach § 31a SGB II bis zum 31. Dezem-
ber 2022 auszusetzen. Es handelt sich um ein Moratorium für Sanktionen wegen Pflichtverlet-
zungen und wird im Entwurf als Sanktionsmoratorium der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

bezeichnet. Der Gesetzentwurf wird mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Novem-
ber 2019 zu Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende begründet (1 BvL 7/16), dem-
zufolge bestimmte Sanktionsregelungen mit dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenz-
minimum nicht vereinbar sind. Das Moratorium wird als ein Zwischenschritt bis zur gesetzlichen 

Neuregelung durch das vom Gesetzgeber angestrebte Bürgergeld angesehen. Mit dem Bürgergeld 

sollen auch die Mitwirkungspflichten neu geregelt werden. Dabei sollen die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen während der Covid-19-Pandemie berücksichtigt wer-
den. 

2.2 Einordnung des Gesetzentwurfs 

Da das IAB zum Thema Sanktionen vor und auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 5. November 2019 immer wieder auf der Basis wissenschaftlicher Studien Stellung genom-
men hat und die bereits getroffenen Aussagen auch in Hinblick auf den vorliegenden Gesetzentwurf 
relevant sind, werden hier ohne Kennzeichnung Passagen aus früheren Stellungnahmen wieder-
verwendet und ergänzt. Es wurden dabei mehrfach die Resultate der Sanktionsforschung darge-
stellt und betont, dass mit den vorliegenden Befunden weder ein Sanktionsmoratorium noch eine 

IAB-Stellungnahme 4|2022 6 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001413.pdf


3 Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

Abschaffung der Sanktionen zu begründen ist, sondern vielmehr eine grundlegende Reform der 
Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (siehe Bruckmeier et al. 2015; Bruckmeier 
et al. 2018; Bernhard et al. 2021). 

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 (Bundesverfassungsge-
richt 2019) wurde festgestellt, dass die zuvor geltenden Sanktionsregeln teilweise verfassungswid-
rig sind, und es wurden einige Neuregelungen unmittelbar wirksam. Zudem kam es Ende des Jah-
res 2019 zu weiteren Anpassungen (Bundesagentur für Arbeit 2019a, 2019b). Insbesondere können 

Sanktionen 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs nicht mehr überschreiten und zwar auch 

dann nicht, wenn mehrere Sanktionen gleichzeitig vorliegen. Die Sanktionen dürfen bei den Betrof-
fenen zu keinen außergewöhnlichen Härten führen, was im Einzelfall überprüft werden muss. Die 

Sanktionsdauer darf nicht starr sein. Sie muss verkürzt werden, wenn die erwerbsfähigen Leitungs-
berechtigten nachträglich ihre Pflichten erfüllen oder eine ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft 

zeigen, ihren Pflichten nachzukommen. Die Regeln für ab 25-Jährige werden auch für unter 25-
Jährige angewendet, soweit das nicht zu einer Schlechterstellung der unter 25-Jährigen führt. Bis 

zu einer endgültigen gesetzlichen Neuregelung der Sanktionen in der Grundsicherung sind mit den 

letzten drei Punkten aus Sicht des IAB bereits wichtige Reformschritte erfolgt. Damit war ein Zwi-
schenschritt bis zur gesetzlichen Neuregelung der Sanktionen im SGB II bereits Ende des Jahres 

2019 vollzogen. Aus der Begründung des Gesetzesentwurfs wird nicht deutlich, warum mit dem 

Sanktionsmoratorium ein derart weitgehender Zwischenschritt notwendig ist. 

Erste Erkenntnisse zur Sanktionspraxis während der Corona-Pandemie liegen bereits vor. Die Aus-
wertung einer Organisationsbefragung des Jobcenters Kreis Recklinghausen zum Thema „Erzwun-
gene Modernisierung – Arbeitsverwaltung und Grundsicherung in der Corona-Pandemie“ (Beck-
mann et al. 2021a, 2021b), die sich mit der „bedingungsarmen Grundsicherung“ infolge von § 67 

SGB II befasst, ändert nichts an den schon in früheren Stellungnahmen geäußerten Folgerungen zu 

einem Sanktionsmoratorium. Die Antworten der Jobcenterbeschäftigten auf Fragen zu einer mögli-
chen Verstetigung der SGB-II-Sonderregeln zeigen, dass sich 87 Prozent gegen die Beibehaltung des 

Aussetzens der Sanktionen aussprechen. Eine parallele Befragung bei Leistungsbeziehenden zeigt, 
dass nur eine Minderheit von rund 38 Prozent einen Verzicht von Sanktionen begrüßt (Beckmann 

et al. 2021b). Daher spricht auch diese Evidenz nicht für ein Sanktionsmoratorium. 

3.1 Inhalt des Änderungsantrags 

Der Änderungsantrag begrüßt, dass – vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts vom 5. November 2015 (1 BvL 7/16) – die Kritik an Sanktionen sich nun politisch durch-
setzt. Der Antrag betont, dass nach diesem Urteil Sanktionen zwar in begrenztem Maß verfassungs-
rechtlich möglich sind, aber auch komplett auf Sanktionen verzichtet werden kann und fordert 
die komplette Streichung von Sanktionen. Es wird auf verschiedene Gründe dafür hingewiesen. 
Diese Stellungnahme wird dabei zu folgenden Aspekten vor dem Hintergrund wissenschaftlicher 
Befunde treffen: Mangellagen infolge von Sanktionen, kontraproduktive Wirkungen von Sanktio-
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nen auf arbeitsmarktpolitische Ziele und eine mittelbare diskriminierende Wirkung von Sanktio-
nen, sodass bestimmte Personengruppen häufiger als andere von Sanktionen betroffen sind. 

3.2 Einordnung des Änderungsantrags 

Mangellagen infolge von Sanktionen 

Wie bereits in der Einordnung des Gesetzentwurfs erwähnt, hat das IAB die Resultate der Sankti-
onsforschung immer wieder dargestellt und betont, dass mit den vorliegenden Befunden ein Sank-
tionsmoratorium oder gar eine Abschaffung der Sanktionen nicht zu begründen sind, sondern viel-
mehr eine grundlegende Reform der Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende.1 Dabei 
wurden auch Forschungsergebnisse zu Hinweisen auf Mangellagen infolge von Sanktionen thema-
tisiert. Befragungen von Sanktionierten liefern Hinweise, dass ihre materiell begründete Lebens-
qualität und finanzielle Spielräume aufgrund der Sanktionierung eingeschränkt werden und zwar 
tendenziell stärker, wenn die Leistungsminderung höher ausfällt (Ames 2009; Apel/Engels 2013; 
Schreyer et al. 2012). Es existieren auch Hinweise auf das Sperren der Energieversorgung, einge-
schränkter Ernährung bis zum Wohnungsverlust als Folgen einer Sanktionierung von erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten, die aus qualitativen Befragungen von Sanktionierten hervorgehen 

(Ames 2009; Schreyer et al. 2012). Das Sperren der Energieversorgung und der Wohnungsverlust 
stehen aber im Zusammenhang mit sehr hohen Sanktionen, die nach den Anpassungen Ende des 

Jahres 2019 infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils nicht weiter relevant sind. 

Kontraproduktive Wirkungen auf arbeitsmarktpolitische Ziele 

Grundsätzlich sollen durch die Einhaltung von im SGB II spezifizierten Pflichten und Sanktionen 

im Falle von Pflichtverletzungen arbeitsmarktpolitisch wünschenswerte Wirkungen erzielt werden. 
Soweit Personen nicht ohnehin ihren im SGB II geregelten Pflichten nachkommen, kann die Mög-
lichkeit der Sanktionierung oder die Sanktionierung selbst bewirken, dass erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte Pflichtverletzungen vermeiden, besser mit ihrem Jobcenter kooperieren und dadurch 

der Prozess der Integration in Arbeit und Ausbildung beschleunigt wird. Dass Sanktionen kon-
traproduktive Wirkungen auf arbeitsmarktpolitische Ziele haben können, ist aber ebenso mög-
lich. So kann eine Sanktion dazu führen, dass arbeitsuchende erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

ihre Ansprüche an die Arbeitsbedingungen zurücknehmen. Infolgedessen kann zwar schneller eine 

Arbeit aufgenommen werden, allerdings auch zu geringerer Entlohnung. Sie könnten sich unter 
Umständen auch vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Aber selbst wenn kontraproduktive Wirkungen 

auf arbeitsmarktpolitische Ziele eine wichtige Folge bestehender Sanktionsregeln wäre, muss das 

nicht unter veränderten Bedingungen weiterhin so sein. Wie sich Sanktionen auswirken, hängt 
nicht zuletzt von der Ausgestaltung der Sanktionsregelungen und damit zusammenhängenden wei-
teren Regeln des SGB II ab. 

Viele quantitative Wirkungsanalysen belegen, dass infolge einer Sanktionierung erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte (im Schnitt der jeweils untersuchten Gruppe) rascher in versicherungspflichte 

oder sogar ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung übergehen (Boockmann et al. 2014; 

1 Die in dieser Stellungnahme erwähnten wissenschaftlichen Studien beziehen sich nahezu alle auf Untersuchungszeiträume vor 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von November 2019. Nur Beckmann et al. (2021a, 2021b) untersuchen einen Zeitraum 
danach, der bereits die Periode der Covid-19-Pandemie im Blick hat. 
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Schneider 2010; van den Berg et al. 2014, 2017, 2022; Walter 2012; Wolf 2021). Dabei kann es aber 
auch zu nachteiligen Wirkungen auf die Entlohnung oder die Qualität der aufgenommenen Beschäf-
tigungsverhältnisse kommen (van den Berg et al. 2017, 2022; Wolf 2021). Wie in dem Änderungsan-
trag erwähnt, zeigt eine Studie von Wolf (2021) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Alter von 

25–57 Jahren, dass sich eine erste Sanktion wegen einer Pflichtverletzung fünf Jahre nach der Sank-
tionierung negativ auf die Wahrscheinlichkeit, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

nachzugehen, und die Beschäftigungsqualität (gemessen am Tagesentgelt und der Passung zur 
Berufsausbildung) auswirkt. Diese Ergebnisse liefern Hinweise dafür, dass Sanktionen eine nach-
haltige Integration in den Arbeitsmarkt erschweren. Ob sich diese längerfristigen Auswirkungen 

von Sanktionen in weiteren Analysen für andere Untersuchungszeiträume und/oder mit anderen 

Untersuchungsansätzen bestätigen, muss sich noch zeigen. Möglich ist ferner, dass die Anpassun-
gen infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils bereits für spätere Untersuchungszeiträume ab 

November 2019 zu anderen Befunden führen. 

Befragungsstudien liefern weitere Hinweise auf mögliche arbeitsmarktpolitisch nachteilige Wir-
kungen wie die Abmeldung vom Jobcenter (Ames 2009; Apel/Engels 2013; Schreyer et al. 2012)2, 
die nicht dazu beiträgt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte besser in die Lage zu versetzen, ihren 

Lebensunterhalt (möglichst auch langfristig) ganz oder in höherem Umfang aus eigenen Mitteln 

zu bestreiten. Genauso gibt es aus solchen Befragungen auch Hinweise auf die Notwendigkeit 
von Sanktionen und arbeitsmarktpolitisch wünschenswerte Wirkungen. Dass Sanktionen wich-
tig für eine effektive Arbeit der Jobcenter sind, wurde in der quantitativen Befragungsstudie von 

sanktionierten Personen in Nordrhein-Westfalen (Appel/Engels 2013) deutlich. Der Aussage „Wenn 

das Jobcenter nicht die Möglichkeit hätte, Leistungen zu kürzen, würden alle Leistungsbezieher 
machen, was sie wollen” stimmten mehr als 70 Prozent der Befragten zu. Das spricht durchaus 

dafür, dass für eine effektive Arbeit der Jobcenter Sanktionen als relevant angesehen werden. Es 

ist auch ein Anhaltspunkt für ex-ante Wirkungen, da diese Aussage dafür spricht, dass Sanktionen 

zu einem Mitwirken der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten beitragen, soweit sie nicht ohnehin 

ihren gesetzlich geregelten Pflichten nachkommen. Auch die unter Abschnitt 2.2 erwähnten Befra-
gungsergebnisse von Beckmann et al. (2021b) gehen in diese Richtung. 

Mittelbar diskriminierende Wirkung von Sanktionen 

Die stärkere Betroffenheit bestimmter Personengruppen im Vergleich zu anderen Personen durch 

Sanktionen wie für Personen mit niedrigem Schulabschluss, Jüngere oder Männer wurde immer 
wieder nachgewiesen (Wolff/Moczall 2012, Zahardnik et al. 2016 oder Knize 2021). Für Personen im 

Alter unter 25 Jahren ist das leicht nachzuvollziehen, da sie aufgrund einer Sonderregelung bis Juli 
2018 unmittelbar nach Antragstellung auf SGB-II-Leistungen in Arbeit oder Ausbildung (vor April 
2012 in Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheiten) vermittelt werden sollten. Sie standen folg-
lich sehr viel stärker im Fokus der Aktivierung als andere Altersgruppen. Dabei ist generell klar, dass 

häufigere Angebote oder Teilnahmen an Fördermaßnahmen von erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, dann auch häufiger zu einer Pflichtverletzung wegen Ablehnung oder Abbruch einer Maß-
nahme führen können. Dafür sprechen Befunde einer Studie von Knize (2021). Sie zeigt, dass die 

2 Das steht auch im Einklang mit Befunden der Wirkungsanalyse von van den Berg et al. (2017, 2022), die für unter 25-jährige ALG-
II-Bezieher mit Wohnsitz im Westen Deutschlands einen beschleunigten Rückzug aus dem Erwerbsleben als Folge von Sanktio-
nen wegen Pflichtverletzungen nachweist. Der Rückzug aus dem Erwerbsleben spielt allerdings dabei eine viel geringere Rolle als 
Übergänge in ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung. 
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kumulierte Dauer von Teilnahmen an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 

sowie Vorgängerinstrumenten die Sanktionswahrscheinlichkeit wegen Pflichtverletzungen erhöht, 
wobei davon ausgegangen werden kann, dass höhere kumulierte Teilnahmedauern positiv mit der 
Häufigkeit von Maßnahmeangeboten, die die Leistungsberechtigten erhalten, zusammenhängen. 

Dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus unterschiedlichen Personengruppen in unterschied-
lichem Umfang Förderangebote oder Stellenangebote erhalten und es daher auch unterschiedlich 

häufig zu einer Ablehnung solcher Angebote oder den Abbruch einer Förderung und infolgedessen 

einer Sanktion kommt, ist allerdings für sich genommen noch kein Grund, von einer faktischen Dis-
kriminierung durch Sanktionen zu sprechen. Dass sich die Häufigkeit von Förder- oder Stellenan-
geboten zwischen Personengruppen unterscheiden, kann viele Gründe haben. Das mag mit daran 

liegen, dass aufgrund der Ergebnisse des Beratungsprozesses aus Sicht der zuständigen Fachkräfte 

in den Jobcentern bei bestimmten Personengruppen häufiger Förder- oder Stellenangebote als 

besonders wichtig erachtet werden, um sie zu unterstützen. Hiermit sollen sie in die Lage versetzt 
werden, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräf-
ten bestreiten zu können. Das heißt aber nicht, dass die Angebote im Einzelfall immer geeignet sind, 
diesem Ziel näher zu kommen. Darauf lassen beispielsweise die Ausführungen einiger erwerbsfähi-
ger Leistungsberechtigter in der Studie von Ames (2009) schließen, die wegen eines Abbruchs oder 
einer Ablehnung einer Fördermaßnahme eine Sanktion wegen Pflichtverletzungen erhalten haben. 
Diese Schilderungen sprechen dafür, die Verhältnismäßigkeit einer Sanktion und auch die Verhält-
nismäßigkeit der Sanktionshöhe und - dauer auf den Prüfstand zu stellen. 

Selbstverständlich können für unterschiedliche Sanktionshäufigkeiten verschiedener Personen-
gruppen auch unterschiedliches Wissen über bürokratische Vorgaben, unterschiedliche Fähigkei-
ten, sich zu erklären, eine sozio-kulturelle Distanz zu Jobcenter-Angestellten und die Einbettung in 

das Machtverhältnis zwischen Leistungsziehenden und Behördenmitarbeitenden eine Rolle spie-
len. Das spricht aber auch nicht für eine Abschaffung der Sanktionen, sondern für Schritte zu einem 

Beratungsprozess, der derartige Probleme angeht, zum Beispiel durch eine stärkere Beratung auf 
Augenhöhe. 

4 Grundlegende Sanktionsreform statt 
Sanktionsmoratorium oder Streichung der 
Sanktionen im SGB II 

Die Folgerungen aus den bislang vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen würden nicht ein 

Sanktionsmoratorium oder eine Abschaffung der Sanktionen begründen. Auf Reformmöglichkeiten 

vor dem Hintergrund der vorliegenden wissenschaftlichen Befunde wurde in den bereits erwähn-
ten IAB-Stellungnahmen sowie in Wolff (2019) und Wolf (2021) hingewiesen, auf die hier noch ein-
mal eingegangen wird, wobei Aussagen ohne Kennzeichnung wörtlich übernommen werden. Sie 

folgten dem Grundsatz, dass eine Reform sicherstellen sollte, dass die Anreizwirkungen von Sank-
tionen erhalten bleiben, zugleich aber sehr starke Einschränkungen der Lebensverhältnisse vermie-
den werden. Dadurch sollten Sanktionen auch seltener mit nachteiligen Wirkungen auf die Qualität 
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aufgenommener Beschäftigungsverhältnisse verbunden sein und somit eher zu einer nachhaltige-
ren Arbeitsmarktintegration beitragen. 

Einige dieser Vorschläge wie eine (angemessene) Obergrenze für die Sanktionshöhe (derzeit bei 
faktisch 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs) sowie die Angleichung der Sonderregeln für 
unter 25-Jährige an die Regeln für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Alter von ab 25 Jahren 

sind bereits Ende des Jahres 2019 durch die Anpassungen infolge des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom November 2019 verwirklicht worden. Auch die schon zuvor erwähnten weiteren 

Änderungen zur Berücksichtigung außergewöhnlicher Härten und einer nicht starren Sanktions-
dauer, die auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom November 2019 zurückgehen, stehen im 

Einklang mit dem oben formulierten Grundsatz. 

Soweit eine Reform eine verstärkte Sanktionierung aufgrund wiederholter Pflichtverletzungen 

innerhalb eines Jahres (oder eines anderen Zeitraums) ermöglichen möchte, sollte eher eine 

verlängerte Sanktionsdauer, nicht aber ein höherer Kürzungsbetrag als bei Sanktionen für erste 

Pflichtverletzungen, vorgesehen werden. 

Das Ausmaß der Sanktionen könnte zudem stärker mit der Art des Verstoßes variieren. Beispiels-
weise wären relativ strenge Sanktionen bei einer abgelehnten Arbeitsaufnahme denkbar, die eine 

deutliche Reduzierung der Hilfebedürftigkeit erbrächte. Die Ablehnung einer Fördermaßnahme 

ohne unmittelbare Integrationswirkung sollte hingegen weniger stark sanktioniert werden. Dabei 
könnten verschiedene Verstöße mit einer einheitlichen monatlichen Leistungsminderung, aber 
unterschiedlich langen Sanktionsdauern verbunden sein. Letztere könnten dabei durchaus über 
feste gesetzliche Vorgaben geregelt werden. Da den Betroffenen der Zweck einer Maßnahme, für 
deren Ablehnung oder Abbruch sie sanktioniert wurden, nicht immer klar zu sein scheint, ist noch 

ein weiterer Schritt zu diskutieren. Mit der Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen soll die Inte-
gration in Arbeit oder Ausbildung unterstützt oder zumindest der Weg dahin geebnet werden. Es 

sollte daher ohnehin Teil der Potenzialanalyse im Rahmen des Beratungsprozesses sein, gemein-
sam mit den Betroffenen die Ziele und die notwendigen Schritte zur Zielerreichung zu entwickeln 

und festzulegen. Im Zuge der gesetzlich geregelten Eingliederungsvereinbarung kann auch fest-
gestellt werden, in welche Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche die Betroffenen vermittelt werden 

sollen. Hier könnte eine Reform der gesetzlichen Regelungen ansetzen: So sollte in diesem Pro-
zess besprochen und in der Eingliederungsvereinbarung oder einem Beratungsprotokoll festgehal-
ten und begründet werden, welche Fördermaßnahmen für einen zu spezifizierenden Zeitraum als 

zweckmäßig erachtet werden. Als Pflichtverletzung sollte dann die Verweigerung oder der Abbruch 

eben dieser Maßnahmen gelten. 

Eine ähnliche Vorgehensweise wäre gegebenenfalls auch bei der Ablehnung von Stellenangebo-
ten denkbar, um negative Effekte auf die Beschäftigungsqualität abzumildern oder zu vermei-
den. So könnte die Erwerbshistorie der Leistungsbeziehenden im Eingliederungsprozess stärker 
berücksichtigt und in Abstimmung mit den Leistungsbeziehenden die angestrebten Tätigkeiten 

definiert werden. Als Pflichtverletzungen würden dann lediglich Ablehnung oder Abbruch dieser 
vorher definierten Tätigkeiten gelten. Allerdings wäre es in der Praxis vermutlich nur sehr schwer 
zu bestimmen, welche Stellen konkret zu den Zieltätigkeitsbereichen gehören, in die der- oder 
diejenige vermittelt werden soll. Zudem müsste der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, 
die eine stärkere Berücksichtigung der Beschäftigungsqualität im Beratungsprozess ermöglichen. 
Die bestehenden strengen Zumutbarkeitsregelungen für ALG-II-Beziehende dürften hier momen-
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tan eher hinderlich sein. Eine Anpassung dieser Regelungen könnte deshalb die negativen Auswir-
kungen der Sanktion auf die Beschäftigungsqualität abmildern. Denkbar wäre beispielsweise eine 

Karenzzeit, während der die derzeit bestehenden Zumutbarkeitsregelungen ganz oder teilweise 

ausgesetzt sind. 
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1. Vorbemerkung 

Das Ministerium für Arbeit, I ntegration und Soziales des Landes N RW hat das ISG Institut für Sozial

forschung und Gesellschaftspolitik GmbH, Köln, mit der Durchführung einer "Una bhängigen wissen

schaftlichen Untersuchung zur Erforschung der U rsachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 

31  SGB 11 und nach dem SGB 111 in N RW" beauftragt. Den H intergrund bi ldet der Beschluss des Land

tages N RW, eine von der Fraktion DIE LIN KE beantragte Untersuchung zu den Sanktionen nach § 31 

SGB I I  durchführen  zu lassen. I n  diesem Beschluss wurde der Untersuchungsgegenstand um die Sank

tionen nach dem SGB 111 (Sperrzeiten nach § 144 SGB I I I )  e rweitert. Die Entscheidung zur Durchfüh

rung der U ntersuchung erfolgte ungeachtet des G rundsatzes der Diskontinuität, dem der Antrag nach 

der zwischenzeitl ichen Auflösung des Landtags N RW unterfa l len ist. Das ISG legt hiermit den For

schungsbericht zu dieser Untersuchung vor. 

2. Forschungsfragen und Hintergrund der Untersuchung 

2.1. Der Auftrag des Landtags 

Die Fraktion D IE  LIN KE hat a m  15.02.2011 im Landtag Nordrhein-Westfa len einen Antrag mit dem 

Titel "Sanktionen für Erwerbslose aussetzen - für eine repressionsfreie Mindestsicherung" gestellt 

( Landtags-Drs. 15/1309).  Darin wird ein "Sanktionsmoratorium" gefordert mit der Begründung, dass 

die geltende Sanktionsregelung nach § 31 SGB 11 in ihren Auswirkungen inhuman, in der Anwendung 

ungerecht und möglicherweise auch rechtswidrig sei. Die im Antrag genannten Probleme lassen sich 

so zusammenfassen :  

• Durch die Sanktionen würden die ohnehin knapp bemessenen Leistungen der G rundsicherung 

unter das N iveau des soziokulture l len Existenzminimums abgesenkt. Dies füh re bei den Be

troffenen zu materiel len Mangelsituationen und psych ischer Demotivation. 

• Unterschiedl iche Sanktionsquoten in den Kommunen (Daten für Oktober 2011 :  zwischen 1,8% 

der erwerbsfähigen Leistungsbezieher im Kreis Kleve und 8,1% der erwerbsfähigen Leistungsbe

zieher in der Stadt Leverkusen) l ießen eine unterschiedl iche Praxis der Leistungsträger erkennen, 

die nicht a l lein auf das Verha lten der Sanktionierten zurückführbar und somit ein Anzeichen für 

eine Ungleichbehandlung sei. 

• Die intensivere Sanktionierung von jungen Erwerbspersonen (arbeitslose Leistungsbezieher un

ter 25 Jahren  würden drei Mal so häufig sanktioniert wie a rbeitslose Leistungsbezieher ab 25 

Jahren) wird als ein weiteres I ndiz für Ungleichbehand lungen in  der Umsetzung gesehen. 

• Eine Erfolgsquote von Widersprüchen in Höhe von 36% bzw. der erfolgreichen Klageverfahren in 

Höhe von 54% (Jahr  2009) zeige, dass rechtl iche Bedenken gegen die Anwendung der Sanktio

nen in einem erheblichen Umfang berechtigt seien. Dies betreffe unter anderem auch die Frage, 
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i nwieweit e i ne Reduktion der existenznotwendigen Mittel a ls  I nstrument e iner a rbeits

marktbezogenen Diszip l i n ierung genutzt werden dürfe. 

Der Antrag der Fraktion D IE  LINKE vertritt zu den Wirkungen von Sanktionen die These, "dass Sankti

onen die materiel le Verelendung, d ie gesundhe itl iche Beeinträchtigung und die sozia le Ausgrenzung 

Erwerbsloser weiter  versch l immern.  Sie fördern Überschuldung sowie Wohnungslosigkeit und brin

gen i nsbesondere unter  25-jährige Sanktionierte i n  d ie Gefah r  strafrechtl ich sanktionierten Verha l

tens. I n  wen igen Fä l len dürften Sanktionen auch dazu führen, dass die Betroffenen den Konta kt zur 

Behörde gänzl ich abbrechen und ih re Ansprüche n icht mehr geltend machen" (Landtags-Drs.  

15/1309, S. 2) .  

2.2. Rechtlicher Hintergrund 

Die beiden zu untersuchenden Rege lungen betreffen e inen unterschiedl ichen Personenkreis und 

unterscheiden sich durch den sanktionsauslösenden Sachverhalt ebenso wie  durch Rege lungen der 

Häufigkeit und Dauer der Sanktion. 

Durch die Sanktionsvorschriften des SGB 11 und die damit verbundenen Leistungskürzungen sol l  der 

zentra le Grundsatz des Forderns umgesetzt und insbesondere e ine Aktivierung der Leistungsberech

tigten erreicht werden.  H i lfeleistung sol l  nu r  erhalten, wer a l le  Mögl ichkeiten zur Beendigung oder 

Verringerung seiner H i lfebedü rftigkeit und der H i lfebedürftigkeit der mit i hm in Beda rfsgemeinschaft 

lebenden Angehörigen unter E insatz seiner Arbeitskraft ausschöpft ( BT-Drs. 15/1516, S. 60). 

(a) Sanktionen im SGB 11 (in der Fassung vom 20.12.2011) 

§ 31 Pflichtverletzungen 

(1 )  Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen i h re Pfl ichten, wenn sie trotz schriftl icher Belehrung ü ber die 

Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

1.  sich weigern, in der Eingl iederungsvereinbarung oder in  dem d iese ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 

Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pfl ichten zu erfü l len, i nsbesondere i n  ausreichendem Umfang Eigenbemühungen 

nachzuweisen, 

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbi ldung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder ein nach § 16e geför

dertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr  Verhalten verhindern, 

3. eine zumutbare Maßnahme zur E ingl iederung in Arbeit n icht antreten, abbrechen oder Anlass für den Ab

bruch gegeben haben. 

Dies gi lt n icht, wenn erwerbsfäh ige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr  Verhalten darlegen und 

nachweisen. 

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, wenn 

1. sie nach Vol lendung des 18. Lebensjahres ihr E inkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert haben, 

die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes 11 herbeizuführen, 

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen, 
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3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer 

Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat, oder 

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfül len, die das Ruhen 

oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 

§ 31 a Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld 11 in einer ersten Stufe um 30 Pro

zent des für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Rege lbedarfs. Bei der ers

ten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld 11 um 60 Prozent des für die 

erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren wieder

holten Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld 11 vol lständig. Eine wiederholte Pflichtverlet

zung l iegt nur  vor, wenn bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn 

des vorangegangenen Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückl iegt. Erklären sich erwerbsfähige Leis

tungsberechtigte nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige Träger die M inde

rung der Leistungen nach Satz 3 ab diesem Zeitpunkt auf 60 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden Regel

bedarfs begrenzen. 

(2) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vol lendet haben, ist das Ar

beitslosengeld 11 bei einer Pfl ichtverletzung nach § 31 auf die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leis

tungen beschränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfä llt das Arbeitslosengeld 11 vollständig. 

Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebens

jahr noch nicht vol lendet haben, nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der Träger unter 

Berücksichtigung a l ler Umstände des Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe nach § 22 zu 

erbringenden Leistungen gewähren. 

(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes 11  um mehr als 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regel

bedarfs kann der Träger auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte 

Leistungen erbringen. Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit min

derjährigen Kindern in einem Haushalt leben. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes 11 um mindestens 60 

Prozent des für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Rege lbedarfs sol l  das Ar

beitslosengeld 11, soweit es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 erbracht wird, an den 

Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden. 

(4) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gi lt Absatz 1 und 3 bei Pfl ichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 

Nummer 1 und 2 entsprechend. 

§ 31 b Beginn und Dauer der Minderung 

(1) Der Auszah lungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirksamwerden des 

Verwa ltungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minderung der Leistung feststel lt. In den 

Fäl len des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die M inderung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des 

Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. Der Minderungszeitraum beträgt d rei Monate. Bei erwerbsfähigen Leis

tungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vol lendet haben, kann der Träger die Minderung des 

Auszah lungsanspruchs in Höhe der Bedarfe nach den §§ 20 und 21 unter Berücksichtigung al ler Umstände des 

Einzelfal ls auf sechs Wochen verkürzen.  Die Feststel lung der Minderung ist nur  innerhalb von sechs Monaten 

ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung zulässig. 

(2) Während der Minderung des Auszah lungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hi lfe zum Le

bensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches. 
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§ 32 Meldeversäumnisse 

(1 )  Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer 

Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei einem ärztlichen oder psychologischen 

Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach, mindert sich das Arbeitslosengeld 11 oder das Sozialgeld jeweils 

um 10 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Dies gilt nicht, wenn Leistungsberechtigte 

einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.  

(2)  Die Minderung nach dieser Vorschrift tritt zu e iner M inderung nach § 31a hinzu. § 31a Absatz 3 und § 31b 
gelten entsprechend. 

(b) 5perrzeit nach § 1595GB 111 

§ 1595GB 111 Ruhen bei 5perrzeit 
( 1) Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer sich versicherungswidrig verhalten, ohne dafür einen wich

tigen Grund zu haben, ruht der Anspruch für die Dauer einer Sperrzeit. Versicherungswidriges Verhalten 

liegt vor, wenn 

1 .  die oder der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein arbeitsvertragswidriges Verhal

ten Anlass für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses gegeben und dadurch vorsätzlich oder grob fahr

l ässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat (Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe), 

2.  die bei der Agentur für Arbeit als arbeitsuchend gemeldete (§ 38 Absatz 1) oder die a rbeitslose Person trotz 

Belehrung über die Rechtsfolgen eine von der Agentur für Arbeit unter Benennung des Arbeitgebers und 

der Art der Tätigkeit angebotene Beschäftigung nicht annimmt oder nicht antritt oder die Anbahnung eines 

solchen Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere das Zustandekommen eines Vorstel lungsgespräches, 

durch ihr Verhalten verhindert (Sperrzeit bei Arbeitsablehnung), 

3. die oder der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen die von der Agentur für Arbeit geforderten 

Eigenbemühungen nicht nachweist (Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen), 

4. die oder der Arbeitslose sich weigert, trotz Belehrung über die Rechtsfolgen an einer Maßnahme zur Aktivie

rung und beruflichen Eingliederung (§ 45) oder einer Maßnahme zur beruflichen Ausbildung oder Weiter

bi ldung oder einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen (Sperrzeit bei Ablehnung einer 

beruflichen Eingliederungsmaßnahme), 

5 .  die oder der Arbeitslose die Teilnahme an einer in  Nummer 4 genannten Maßnahme abbricht oder durch 

maßnahmewidriges Verhalten Anlass für den Ausschluss aus einer dieser Maßnahmen gibt (Sperrzeit bei 

Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme), 

6 .  die oder der Arbeitslose einer Aufforderung der Agentur für Arbeit, sich zu melden oder zu einem ärztlichen 

oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen (§ 309), trotz Belehrung ü ber die Rechtsfolgen 

n icht nachkommt oder nicht nachgekommen ist (Sperrzeit bei Meldeversäumnis), 

7. die oder der Arbeitslose der Meldepflicht nach § 38 Absatz 1 n icht nachgekommen ist (Sperrzeit bei verspä

teter Arbeitsuchendmeldung). 

Formen und Dauer der Sperrzeiten werden in  § 159 Abs. 3 und 4 5GB  111 genannt: 

(3) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe beträgt zwölf Wochen. Sie verkürzt sich 

1. auf drei Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb von sechs Wochen nach dem Ereignis, das die Sperr

zeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte, 

2. auf sechs Wochen, wenn 

a) das Arbeitsverhältnis innerhalb von zwölf Wochen nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine 

Sperrzeit geendet hätte oder 

b) eine Sperrzeit von zwölf Wochen für die arbeitslose Person nach den für den Eintritt der Sperrzeit maßgeben

den Tatsachen eine besondere Härte bedeuten würde. 
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(4) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme 

oder bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme beträgt 

1. im Fall des erstmaligen versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art drei Wochen 

2. im Fall des zweiten versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art sechs Wochen 

3. in den übrigen Fällen zwölf Wochen. 

Im Fall der Arbeitsablehnung oder der Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme nach der Meldung 

zur frühzeitigen Arbeitsuche (§ 38 Absatz 1) im Zusammenhang mit der Entstehung des Anspruchs gilt Satz 1 

entsprechend. 

(5) Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen beträgt zwei Wochen. 

(6) Die Dauer einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis oder bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung beträgt eine 

Woche. 

Im  M itte lpunkt der Studie stehen somit - bezogen auf beide Rechtskreise - die Auswirkungen von 

Leistungskürzungen auf die Lebenslage der Leistungsbezieher. I m  Bereich der G rundsicherung fü r 

Arbeitsuchende wird i nsbesondere die Frage verfolgt, i nwieweit Sanktionen zu der vom Gesetzgeber 

i ntendierten Ü berwindung des Leistungsbezugs und der I ntensivierung der I ntegrationsbemühungen 

sowie zur Erhöhung der Kooperationsbere itschaft mit den Vermitt lungsfachkräften beitragen .  

3. Untersuchungsschritte 
Die wesentl iche empirische Basis d ieser U ntersuchung b i ldet e ine i n  Nordrhein-Westfa len durchge

führte Repräsentativbefragung von a) a rbeitslos gemeldeten erwerbsfäh igen Leistungsbeziehern 

gemäß SGB 11 und b)  von Beziehern von Arbeitslosengeld 1 gemäß SGB 111. Es wurden Leistungsbezie

her mit und ohne Sanktionserfahrungen befragt. Das Stichprobendesign der Befragung basiert somit 

auf e inem Vergle ichsgruppenansatz, bei dem jewei ls, d .h .  in den beiden Rechtskreisen, zum e inen 

Leistungsbezieher m it Sanktionserfahrung befragt wurden, und zum anderen a ls  - kleinere - Ver

gleichsgruppe Leistungsbezieher ohne Sanktionserfahrung. Erstere s ind defi n iert a ls  Personen, denen 

im Zeitra u m  Anfang 2012 bis zum Befragungszeitpunkt (15 .11 .2012 bis 09.02 .2013) Leistungen ge

mindert (SGB 11) bzw. gesperrt (SGB 111) wurden. Die Vergleichsgruppe der Nicht-San ktionierten ist 

a na log defin iert als Personen, die im besagten Zeitraum kei ne Sanktion (Leistungskürzung bzw. 

Sperrzeit) e rfahren  haben.  Die vergleichenden Auswertungen beziehen sich i nsbesondere auf die ggf. 

durch Sanktionen i nduzierten Veränderungen i m  Handeln, der Befind l ichke it und auf die Auswirkun

gen auf die sozio-ökonomische Situation der Sanktionierten .  

D ie  Befragung wurde vom SOKO-I nstitut, Bie lefeld, durchgeführt. Es  erhielt gemäß Datenantrag des 

ISG auf Übermittl ung von Sozia ldaten fü r ein Forschungsvorhaben nach § 75 SGB X von IAB/ITM rd. 

15.400 Adressen von Leistungsbeziehern aus Nordrhein-Westfa len, darunter rd. 12 .000 Adressen von 

Leistungsberechtigten gemäß SGB 11. Das Merkmal, " innerha lb  eines defi n ierten Zeitraums sanktio

n iert worden" konnte aus Datenschutzgründen n icht ü bermittelt werden .  Somit konnte erst im I nter

view geklärt werden, ob e ine Ziel person auf Basis der entsprechenden Angaben zur Tei lgruppe der 

"Sanktionierten"  gehört .  Befragt wurden i nsgesamt 1.825 Personen mit Leistungsbezug gemäß SGB 

11, darunter 1 .240 "Sanktionierte" m it verwertbaren Angaben zu i h rer  letzten Sanktion im Zeitraum 
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01.01.2012 bis Interviewtermin sowie 407 Personen mit Leistungsbezug gemäß 5GB 111, darunter  198 

mit entsprechenden Angaben zu i h rer im angegebenen Zeitraum erfahrenen Sperrzeit. 

Die Verweigerungsrate lag m it 24% im Bereich U25 und 39% im Bereich Ü25 angesichts des Befra

gungsthemas Leistungsminderung aufgrund von Regelverletzungen durch die Befragungspersonen 

erwartungsgemäß etwas höher a ls  i n  vergleichbaren, vom sei ben Befragungsinstitut durchgeführten 

Befragungen von Beziehern von SGB-I I-Leistungen.  I nsgesamt ist der Ante i l  der Interviewverweige

rungen a ls  eher moderat  e inzuschätzen, wenn  auch nicht gänzl ich ausgeschlossen werden kann, dass 

d iese Befragungsergebn isse mögl icherweise auf einer gewissen methodisch bed ingten Positivselekti

on beruhen, sofern von der Interview- und Auskunftsbereitschaft entsprechende inha ltl iche Effekte 

ausgehen.  

Die Ziel personen wurden vom SOKO-Institut zuvor angeschrieben (s. An lage). Der Briefversand war 

aus datenschutzrechtl ichen Gründen erforderl ich, verfolgte aber auch das Z ie l ,  d ie Akzeptanz  der 

Studie und damit die Tei lnahmebereitschaft der Zielpersonen zu erhöhen. Die Angeschriebenen hat

ten d ie Mögl ichkeit, ( über  die Hotline/ per Brief/ Fax/ Mai l )  Terminwünsche durchzugeben oder be

reits im Vorfeld die Te i lnahme a n  der Befragung abzulehnen.  

Die Befragung wurde im Zeitraum vom 08.11 .2012 bis 09.02.2013 durchgeführt. Die durchschn ittli

che Interviewdauer betrug 31 Minuten (5GB 1 1) bzw. 21 Minuten (5GB 1 1 1 ) .  

Die Übermittlung der erhobenen Daten an das ISG erfolgte ausschl ießl ich in  anonymisierter Form, die 

e ine Re-Identifikation der befragten Personen unmöglich macht. 

Aus methodischen Gründen können auf Grund lage der Befragungsdaten keine Repräsentativaussa

gen über  den Ante i l  der Sanktionierten unter den Leistungsbeziehern getroffen werden.  H ierzu wäre 

e ine Repräsentativbefragung aller Leistungsbezieher erforderl ich. Da jedoch der Antei l  der Leistungs

bezieher mit aktuel ler Sanktionserfah rung, wie beispielsweise Tabel le 1 zu den Sanktionen im Be

reich 5GB II zeigt, gering ist - er betrug im September 2012 deutsch landweit 3,5% und in NRW 3,2%

, wäre ein solcher Stichproben- und Befragungsansatz zu zeit- und kostenaufwändig, um den daraus 

resultierenden Erkenntn isgewinn  im Rahmen des vorl iegenden Forschungsauftrags zu rechtfertigen. 

D ieser zielt im Wesentl ichen auf d ie subjektive Wahrnehmung, die Hand lungskonsequenzen und die 

Auswirkungen a uf die sozioökonomische Situation der von Sanktionen Betroffenen .  Aus diesem 

Grund wird zur Darste l l ung des U mfangs der Sanktionen, bezogen auf die Grundgesamtheit a l ler  

Leistungsbezieher, ergänzend auf vor l iegende Statistiken der Bundesagentu r  für Arbeit mit entspre

chenden Eckwerten zurückgegriffen .  

Als weitere empirische Ergänzung wurden in  fünf ausgewählten Jobcentern (zwei gemeinsame E in

richtungen und d re i  zugelassene kommuna le  Träger) qua l i tativ-explorative le itfadengestützte Ge

spräche mit jewei ls zwei Repräsenta nten dieser Jobcenter geführt. Gesprächspartner waren jewei ls 

e ine Person auf Leitungsebene (Geschäftsfüh rung, Bere ichs- oder Fachbereichs- oder Tea mleitu ng) 

und auf der operativen Ebene aus dem Bereich der aktiven Leistungsgewährung ( I ntegrationsfach

kraft, Sachbearbeiter, Persona ldisponent u.ä .), die im unmittelbaren Kontakt mit den Leistungsbe

rechtigten stehen. Ziel d ieser Gespräche war es, vertiefende E inb l icke i n  Sanktionspraxis  sowie Ein

schätzungen zu einem aus Sicht der Jobcenter a ngemessenen und zielführenden U mgang mit Sankti

onen bzw. zu den mit dem gesetz l ichen Sanktions-Im perativ verbundenen Problemfeldern zu gewin

nen.  
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4. Sanktionen im Rechtskreis SGB 11 

4.1. Umfang und Entwicklung von Sanktionen im Rechtskreis SGB 11 an hand statisti

scher Eckwerte der Bundesagentur für Arbeit 

Im Jahr  2012 wurden in NRW gut 35 .000 von rd. 1,2 M io. erwerbsfäh igen Le istungsberechtigten ge

mäß 5GB-l i -Leistungen aufgrund einer wirksamen Sanktion gemindert (Berichtsmonat September  

2012). Das s ind 3,2% a l ler erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten Nordrhein-Westfa lens. Bundesweit 

bel ief sich diese Quote auf 3,5%, in Westdeutsch land auf 3,4% (Tabelle 1, Spa lte 7). Rd. die Hä lfte der 

erwerbsfäh igen Leistungsbezieher haben sich a rbeitslos gemeldet. U nter i hnen beträgt die Sanktio

nierten-Quote im erwähnten Zeitraum i n  N RW 4,5% (Deutsch land :  5, 1%, West: 4,9%). 

Tabelle 1 :  Sanktionen gegenüber erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 2012 

Bestand elb Neu fes tges tell te Sa nkti onen 
Bestand eLb mit mindestens einer 

Sanktion 

Bestand arbeitslose elb mit 

mindestens einer Sanktion 

Sanktionen gegenüber Anzahl 

erwerbs fä hi gen durch neu Quote in Quote in Quote in 

leistungsberechtigten (eLb) 
Insgesamt 

darunter fes tgestell te Bezug auf 
absolut 

Bezug auf 
absolut 

Bezug auf 

Beri chtsmonat September arbeitslos Sanktionen alle eLb alle elb alle arbeitsi Qsen 

2012 betroffene in% in% eLb in % 

elb 

1 2 3 4 6 7 8 9 
. . : . ' C' . '.' .,�, .. �', '.",;; J " '. '; y'. '):c';.:'i.,.�'� . :'. "" ;':"\ti;.:. .. :: � .... 

Deutschland 4.385.061 1.833.002 71.050 1,6 154.062 3,5 92.612 5,1 
Westdeutschland 2.954.591 1.253.682 46.653 1,6 101.278 3,4 61.506 4,9 
Nordrhein-Westfalen 1.119.733 516.377 16.035 1,4 35.389 3,2 23.173 4,5 

;, " . ....::: , 

Deutschland 747.227 148.898 18.873 2,5 38.388 5,1 17.378 11,7 
.' 

Westdeutschland 541.014 100.823 12.442 2,3 25.554 4,7 11.383 11,3 --
Nordrhein-Westfalen 214.238 44.100 4.774 2,2 9.961 4,6 5.123 11,6 

. · F ... ' '. t· 
Deutschland 2.426.368 1.163.084 46.038 1,9 101.281 4,2 66.183 5,7 
Westdeutschland 1.632.455 807.128 29.941 1,8 65.828 4,0 43.772 5,4 
Nordrhein-Westfalen 623.387 335.509 10.094 1,6 22.690 3,6 16.139 4,8 

. , 'I<-iy"" :,: ' :.. ' " "  . " ,.' .. " Ji . ,' . .. ' ;, " .. ....... . 

Deutschland 1.211.466 521.020 6.147 0,5 14.393 1,2 9.051 1,7 
Westdeutschland 781.122 345.731 4.278 0,5 9.896 1,3 6.351 1,8 
Nordrhein-Westfalen 282.108 136.768 1.170 0,4 2.738 1,0 1.911 1,4 

Im:!:m ..... " f: . 

Deutschland 2.118.934 966.642 48.583 2,3 104.586 4,9 63.708 6,6 
Westdeutschland 1.401.583 650.999 31.562 2,3 67.996 4,9 41.778 6,4 
Nordrhein-Westfalen 538.797 270.774 10.921 2,0 23.977 4,5 15.888 5,9 

I!m!m!i . � : . .' " 
Deutschland 2.266.127 866.360 22.467 1,0 49.476 2,2 28.904 3,3 
Westdeutschland 1.553.008 602.683 15.091 1,0 33.282 2,1 19.728 3,3 
Nordrhein-Westfalen 580.936 245.603 5.114 0,9 11.412 2,0 7.285 3,0 

. � . '., . , .. 1 
Deutschland 920.364 361.822 13.100 1,4 27.950 3,0 16.359 4,5 
Westdeutschland 755.941 305.332 10.359 1,4 22.057 2,9 13.133 4,3 
Nordrhein-Westfalen 292.902 129.152 3.679 1.3 7.929 2,7 5.039 3,9 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (01/2013): Statistik der Grundsicherung für Arbeit5uchende nach dem SGB 11; eigene Berechnungen. 

U nter 25-jährige Leistungsberechtigte werden deutl ich häufiger sanktioniert. I n  N RW waren im Sep

tember 2012 in dieser Altersgruppe 4,6% a l le r  e rwerbsfäh igen Leistungsberechtigten und 1 1,6% der 

arbeitslosen erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten von einer aktuel len Sanktion betroffen, a lso rd. 

zweiei nha lbmal  so häufig, wie arbeitslose SGB- l i-Leistungsbezieher im Alter von 25 bis unter 50 Jah-
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ren und rd. achtmal häufiger a ls a rbeitslose Leistungsbezieher ab  50 Jahren .  Diese Größenordnungen 

finden sich in etwa auch in  West- oder Gesamtdeutsch land.  

Männer werden i n  NRW wie bundesweit etwa doppelt so häufig sanktion iert wie Frauen ( N RW:  

Männer: 2,0%, Frauen:  1,9%). Dies trifft auch auf Arbe itslose zu (Männer:  5,9%, Frauen: 3,0%) . 

Ausländische Leistungsbezieher gemäß SGB 11 werden in NRW wie auch bundesweit etwas se ltener 

sanktion iert a ls  deutsche. I n  NRW betrug die Sanktionierten-Quote im September 2012 bei  den Leis

tungsberechtigten ohne deutsche Staatsbürgerschaft i nsgesamt 2J% (mit 3,2%). Auch die a rbeitslo

sen Leistungsbezieher ohne deutsche National ität werden seltener sanktioniert (NRW: 3,9%) als jene 

mit (4,5%). 

Gemäß den von der Bundesagentur für Arbeit veröffentl ichten Eckdaten zu den Sanktionstatbestän

den im SGB 11 entfie len im Berichtsmonat September 2012 in  NRW i nsgesamt rd. 45 .500 Sanktionen 

(hier n icht ausgewiesen) auf rd. 35 .400 e rwerbsfäh ige Leistungsberechtigte, bei denen zum Stichtag 

mindestens e ine Sanktion wirksam war. Dies bedeutet, dass rein  rechnerisch auf jeden Sanktion ier

ten rd. 1,5 Sanktionen entfa l len .  

Tabelle 2:  Leistungsberechtigte nach Sanktionen und Sanktionen nach Art der Leistungsminderung. 
Jahresdurchschnittswerte 2007 bis 2011 

Region 

Deutschland 

West

deutschland 

Nordrhein

Westfalen 

Beri chtszeitra um 

(Ja hresdurchschnitt) 

Bestand eLB 

(Jahresdurch

schnitt) 

Anzahl eLb mit mi nd.l Sanktion 

I nsgesamt 

absolut 

Quote i n  

Bezug auf 

Bestand eLb i n  

Art der gemi nderten Leistung i n  % 

sonstige 

eLb mit Kürzung eLb mit Kürzung Kürzungen 

Regel-leistung KdU {Mehrbedarf, 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012): Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 5GB 11; Zeitreihe zu 
Sanktionen nach Ländern; Zeitreihe zu Strukturwerten 5GB II nach Lä ndern; eigene Berechnungen. 

Tabel le 1 zu den auch auf Landesebene von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesenen Eckwerten 

zu Sanktionstatbeständen im Leistungsbezug SGB 11 ist n icht zu entnehmen, welcher Art die Leis

tungsm inderung ist und mit welcher Begründung sie verhängt werden.  Diese I nformationen finden 

s ich in der von der Bundesagentur fü r Arbeit herausgegebenen Statistik der Grundsicherung für Ar

beitsuchende nach dem SGB 11 "Zeitre ihe zu Sanktionen nach Ländern" ( h rsg. 10/2012) .  Demnach 
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bezogen sich in mehr a ls  neun von zehn Fä l len die Sanktionen auf die M inderung der Rege l le istung 

ohne gleichzeitige Minderung der Leistungen für  Wohnung und He izung (KdU - Kosten der Unter

ku nft) (Tabelle 2) .  Auf d iese Sanktionsa rt entfa l len im verfügbaren Beobachtungszeitraum 2007 bis 

2012, bezogen auf al le Leistungsbezieher, zwischen 93% und 94% a l ler Sanktionen; wobei sich weder 

im Zeitver lauf noch zwischen den drei regiona len Abstufungen (Deutsch land, Westdeutsch land, 

N RW) erwähnenswerte Unterschiede zeigen .  Rd. 14% bis 18% der Leistungsminderungen sch l ießen 

zusätzl ich auch e ine M inderung der Leistungen für  Wohnung und Heizung e in .  Die rest l ichen 3% bis 

4% der Sanktionen beziehen sich auf sonstige Kürzu ngen wie des Mehrbedarfs oder des Zusch lags 

zum Arbeits losengeld gemäß § 24 SGB 11, auf den bis M itte 2011 e in Anspruch bei vormaligem Bezug 

von Arbeitslosengeld 1 bestand. Auch diesbezüglich ist eine sehr hohe regionale (West, Ost, N RW) 

wie zeit l iche Konstanz festzuste l len .  

I nsgesamt gesehen ist  a l lerdings die Sanktionshäufigkeit in  den letzten fünf Jahren angestiegen, bun

desweit stieg die Sanktionierten-Quote unter den SGB-I I-Leistungsbeziehern von 2,3% (2007) auf 

3,4% (2012) an, dies bedeutet eine Steigerung um rd . 45% (Tabelle 3) .  I n  Nordrhei n-Westfa len ist e in 

etwas geringerer Anstieg von 2,2% auf 3,0% (rd .  35%) zu verzeichnen.  Wie den letzten drei Zei len 

dieser Tabel le zu entnehmen ist, ist die Sanktionshäufigkeit re lativ l inear angestiegen, d .h .  i n  keiner 

der dort ausgewiesenen Personengru ppen und Regionen ist ein deutl ich überproportiona ler  oder 

d iskont inu ier l icher Anstieg zu verzeichnen. Am vergleichsweise geringsten fie l  der Anstieg - ausge

hend vom höchsten Sanktionsniveau - unter den unter 25-Jährigen aus. Von 2007 auf 2012 erhöhte 

sich die Sanktionsquote bei ihnen in  NRW um rd . 20%, während sie bei den 25- bis unter 50-Jährigen 

um 50% angestiegen ist und bei den Frauen, Ausländern und 50-Jährigen und Älteren um 40%. Bei 

den Männern fä l lte der Anstieg mit 30% ist in diesem Zeitraum etwas geringer aus als bei den Frau

en .  

Tabelle 3:  Sanktionierte erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Geschlecht, Alter und National i
tät. Jahresdurchschnittswerte 2007 bis 2011 

Quote i n  Bezug auf a l le  eLb mit jewe i l igem Merkmal i n  % 

Region Berichtszeitraum 25 bis unter 50 bis unter 
Ingesamt Männer Frauen A usländer unter 25 Jahre 

50Jahre 65 Jahre 

2012 3,4 4,7 2,1 2,9 5,0 4,0 1,1 

Deutsch land 
2010 2,8 3,9 1,7 2,4 4,4 3, 1 0,9 

I·�t��! .. ,, -,. fI···?'" y,..�\;<:� .... 
2008 2,5 3,6 1,5 2,3 3,9 2,8 0,9 

�;�;���" ," :" -" :K';�'��' rh "':k::�' • •  " ' �;\;;!J,"''"'' • . .''t;,·n'.:" •. 
2012 3,3 4,7 2,1 2,8 4,6 3,9 1,2 

It''':� 7dIIi'P, �f,� �",\n:T"f "",,·,, ·t.;·:\,,�,: �.�.,. ,,! ;� :J.r . : 
West- 2010 2,8 4,0 1,7 2,4 4,0 3,2 1,0 

deutschland L&> ',:,;, 
2008 2,7 3,9_ 1,6 2,3 3,8 3,0 1,0 

:,,,, '::;:.( 'i)t 1i!.  · :',/': W:.t �� �" , �" .... , ',,:.;� • . j.� 
2012 3,0 4,3 1,9 2,6 4,4 3,5 1,0 

";'I'��!' ... �� ,,�.;.;";8li" 
Nordrhein- 2010 2,7 3,8 1,6 2,2 4,1 3,0 0,8 

Westfalen ..... < . � ..... , •. ,,;,I.�.': 
2008 2,4 3,5 1,4 2, 1 3,7 2,7 0,7 

�c::';:'," : � ' -" , . ,,'.,.;,:,,,.. ,,: 
Deutschland 

Veränderung 
1,4 1,4 1,5 1,3 1,3 1,6 1,5 

Westen 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 1,4 

N RW 
Quoten 2012: 2007 

1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,5 1,4 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012): Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchend e  nach dem SGB 11; Zeitreihe zu 
Sanktionen nach Lä ndern; Zeitreihe zu Strukturwerten SGB 11 nach Ländern; eigene Berechnungen. 
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Knapp zwei Dritte l der Sanktionen werden a l s  Reaktion auf e in Meldeversäumnis im Jobcenter 

("beim Träger" oder "be im ä rztl ichen oder psychologischen Dienst") verhängt (2012: N RW: 65,8% + 

2,3%, Deutsch land:  67,9% + 0,9%, Tabelle 4), die e ine 10%-ige Kürzung der SGB-I I -Regel leistungen 

nach sich z iehen. Rd. 28% der Sanktionen beziehen sich (2012) auf Pfl ichtverletzungen in Form der 

Weigerung, Verpfl ichtungen aus der Eingl iederungsvere inba rung nachzukommen (NRW:  15,9%, 

Deutsch land:  14,2%) oder der Weigerung, eine angebotene Arbeit, Ausbi ldung oder arbeitsmarktpo

l itische Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen (NRW: 11,9%, Deutschland: 13,4%). Je nach AI

tersgruppe (unter oder ab 25 Jahren)  ziehen diese e ine M inderung der Rege l le istungen um 100% 

(U25) oder m indestens 30% (Ü25) nach sich. Al le anderen Sanktionsgründe fa l len  quantitativ kaum 

ins  Gewicht. 

Tabelle 4: Neu festgestellte Sanktionen nach Sanktionsgründen. Jahressummen 2007 bis 2011 

,(Qu )ten bezogen uf neu festges eilte Sanktion, , in %) 

Weigerung, Weigerung 
Eintritt 

Erfüllung der neu Verminde- Sperrzeit 
festgestellte 

Pflichten der Aufnahme 
Meldever-

Meldever- Fortset-zung Vorrauss. für 
Region Berichtszeitraum Eingliede- oder Fortf. säumnis beim 

rung von 
"h,f. 

oder Er-
:säumnis beim 

i Eintritt Sanktionen 
Arbeit, Ausbil 

Einkommen 
lichen Verhai· 

löschen des 
rungsverein- ärzt l .  oder Sperrzeit absolut Träger bzw. Anspruchs 
bahrung zu dung, Maß- psych. Dienst tens 

nach dem 5GB 
inach dem 5GB 

erfüllen nah me 
Vermögen 

1 1 1  
1 1 1  

2012 1.024.621 14,2 13,4 67,9 0,9 0,2 0,0 1,8 1,6 

Deutschland 
2010 817.503 17,6 16,4 �: 0,8 0,3 0,0 2,4 2,2 

2008 765.753 18,0 I 21,8 1,0 0,4 0,1 2,6 2,9 

2012 659.108 15,8 13,8 65,0 1,2 0,2 0,0 2,1 1,9 
'0'-' .• <;» :.;,,� 

West- 2010 i! 18,9 I 16,5 58,0 0,8 .0,3 0,1 2,7 2,7 
deutschland '�ja.', 

2008 19,5 I 22,0 50,7 1,0 0,4 0,1 2,8 3,5 

"'< •• � 
2012 218.449 15,9 I 11,9 65,8 2,3 0,2 0,1 2,0 1,7 

'.,� ,) t "I).C,:�' ' 112', ' . .... '2;. I '" , -,10 , 
Nordrhein- 2010 185.010 18,0 I 15,5 60,4 0,8 0,3 0,1 2,5 2,4 
Westfalen ,�!" : " " ." 1"H :'z'-1It " 

2008 166,722 19,4 20,5 52,7 1,0 0,4 0,1 2,8 3,2 
',,.,, "" __ ',,,',. c,'c I ·"; " ,>", _tC '.':.J.;�. ,» ,�" "U 

Deutschland 
Veränderung 

1,3 0,8 0,6 1,3 0,9 0,4 0,4 0,7 0,6 
West 1.2 0,8 0,6 l,� 1,0 0,4 0,5 0,8 0,6 
NRW 

Quoten 2012, 2007 
1,3 0,9 0,5 1,3 2,1 0,5 0,5 0,7 0,6 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012): Statistik d er Grundsicherung für Arbeitsuchende nach d em SGB 11; Zeitreihe zu 
Sanktionen nach Lä ndern; Zeitreihe zu Strukturwerten SGB 11 nach Lä ndern; eigene Berechnungen, 

Im Beobachtungszeitraum 2007 bis 2012 hat - relativ gesehen - vor a l lem die Sanktionierung des 

Meldeversäumnisses beim Träger (Jobcenter) zugenommen.  I h r  Antei l  an a l len Sanktionen stieg bun

desweit wie in NRW um rd. 30% an .  Noch höher, a ber nur  i n  N RW, stieg die Sanktionierung der Mel

deversäumnisse beim ärztl ichen oder psycho logischen Dienst. Sie hat sich mehr als verdoppelt. Al ler

d ings basiert s ie auf vergleichsweise geringen Fa l lza h len .  Al le anderen Sanktionsgründe kamen - re la

tiv - 2012 seltener zur  Anwendung a ls  2007. Die re lative Bedeutungszunahme des MeIdeversäumnis

ses beim Träger um 30% bedeutet in d iesem Fa l l  auch absolut gesehen e ine Erhöhung u m  rd . 57 .000 

Sanktionen - von rd . 87.000 (NRW 2007) auf rd . 144.000 Sanktionen (2012) -, was e iner rd, 65%-igen 

Steigerung entspricht (absolute Zah len der Sanktionstatbestände werden in  dieser Tabel le der Bun

desagentu r fü r Arbeit n icht ausgewiesen) ,  
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Deutl ich - relativ - seltener a ls 2007 wurde 2012 vor a l lem die Weigerungen sanktioniert, e ine Ar

beit, Ausb i ldung oder Maßnahme a nzutreten .  Wie Tabel le 4 zu entnehmen ist, verl ief dieser re lative 

Rückgang über die Jahre kontinu ierl ich und in i nsgesamt vergleichsweise hohem Ausmaß. Im be

trachteten Fünfjahreszeitraum reduzierte sich der Ante i l  d ieses Sanktionsgrundes in NRW um rd. 

50%, in West- und Gesamtdeutsch land um rd. 40%. D ieser relativ starke Rückgang bedeutet in die

sem Fall a uch einen a bsoluten Rückgang. So wurden 2007 in NRW noch rd. 37.000 Weigerungen, 

eine Arbeit, Ausb i ldung oder Maßnahme zu beginnen, sanktioniert, waren es 2012 nur noch rd. 

26.000, a lso rd. 30% weniger. 

Auch die Sanktionierung der Nichterfü l lung von P l ichten  aus der E ingl iederungsvere inbarung ging 

re lativ gesehen etwas zurück, um rd. 10%. Angesichts der i nsgesamt deutl ichen Anhebung des Sank

tionsn iveaus erhöhte sich aber  auch diese Form der Sanktion ierung i n  absoluten Zahlen, und zwar i n  

NRW von rd. 30.000 (2007) auf  rd. 35.000 (2012). 

4.2. Die Sanktionspraxis aus der Perspektive der Betroffenen 

4.2.1. Sanktionshöhe, Sanktionsgründe, Rechtsjolgenbelehrung und vorzeitige Beendi-

gung der Sanktion 

Es ist schwierig, i m  Rahmen e iner Telefonbefragung zweifelsfrei zu klären, ob es sich bei e inem be

richteten Sanktionstatbestand um eine Erstsanktion oder um e ine wiederholte Sanktion im S inne des 

§ 31a Abs. 1 Satz 4 SGB 11 hande lt. 1 Es kann  n icht erwartet werden, dass a l le  Befragten in der Inter

viewsituation die jur istisch maßgebl ichen Sachverha lte zwischen dem Vorl iegen e ines gesetzesgemä

ßen Wiederholungsfa l les und einer erneuten  Sanktionierung im Sinne einer bereits früher erlebten 

Sanktionierung exakt u nterscheiden können.  Deswegen wurden aus forschungspragmatischen Grün

den bei der Befragung genere l l  auf die erste i m  Jahr  2012 erlebte Sanktion fokussiert und von dort 

aus nach ggf. weiteren späteren oder früheren Sanktionen gefragt, auch wenn  damit nicht i n  a l len 

Fä l len zweifelsfrei geklärt werden kann, um die wievielte Sanktion i n  Folge es s ich hande lt. 

Abbildung 1 gibt e inen Überbl ick über  die Angaben der Befragten zu Höhe bzw. Art der Sanktion ie

rung für die im Jahr  2012 erste erfahrene Leistungsminderung und die ggf. da ra uf folgende weitere 

M inderung. Für knapp zwei Drittel (61%) der sanktionierten unter 25-Jährigen bestand die Sanktion 

i n  e iner 10%-igen M inderung der Rege l leistung, d .h ., es wurde e in Meldeversäumn is sanktion iert. Für  

e in gutes Drittel wurde e ine  sog. Tota lsanktion (gänzl iche M inderung der Regel le istung, Beschrän

kung auf die Bedarfe für Unterkunft und He izung) verhängt. 34% dieser Sanktionierten wurden ein 

weiteres Mal sanktion iert, 19% nochmals für e in Meldeversäumnis, 15% für e ine Pfl ichtverletzung. 

1 Gemäß jurisPK-5GB 11, 3. Auflage, § 31a 5GB 11, Rn .  16ff liegt beispielsweise nur  dann eine wiederholte Pflicht

verletzung vor, wenn bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde und der Beginn  des vorangegangenen 

M inderungszeitraums weniger als ein Jahr zurückl iegt. Zudem stel len Verstöße, die unmittelbar aufeinander 

folgen, ohne dass jeweils eine Absenkung festgestellt wurde, keine wiederholte Pfl ichtverletzung dar. Kein 

Wiederholungsfal l  soll nach dieser Auffassung ebenfa l ls vorliegen, wenn etwa dieselbe Arbeit, Ausbildung oder 

Maßnahme mehrfach angeboten wird und der erwerbsfähige Leistu ngsbezieher bei seiner Weigerung bleibt -

und zwar unabhängig davon, ob der Leistungsträger zwischenzeitl ich eine Minderung festgestel lt hat und dann 

dieselbe Leistung erneut a nbietet. 
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Bei den 25-Jährigen und Älteren werden im Wesentl ichen neben Meldeversäumn issen m it e iner 

10%-igen nur  (erste) Pfl ichtverletzungen mit e iner 30%-igen Leistungsminderung sanktioniert .  Beide 

machen zusammen genommen 87% al ler (ersten)  im Jahr 2012 erlebten San ktionen aus.  Sanktionen 

für wiederholte Pfl ichtverstöße sind äußerst selten (60%: 5%; 100%: 8%), insbesondere wenn man 

bedenkt, dass nur rd. 1,5% der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sanktioniert werden (vg l .  Ta

bel le 4) .  

Abbildung 1 :  Art und Höhe der Sanktionen 

Art der M i nderung der ersten Sanktion im Jahr 2012 und ggf. einer darauf folgenden 

weiteren Sanktion - U25 und Ü25 
Nur 2012 Sanktionierte. Angaben der Befragten in Prozent 

10 20 30 40 50 60 U25 

Meldeversäumnis (10%) 

Pflichtverletzung (100%) 

Ü25 

10% 

30% 

60% 

100% 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

70 

Der obige Befund aus den Sanktions-Statistiken der Bundesagentu r fü r Arbeit (vgl .  Kap.  4 .1)  wird 

somit durch d ie Angaben der Befragten bestätigt. Auch nach i h ren Angaben werden MeIdeversäum

n isse fü r e inen Beratungstermin im Jobcenter am weitaus häufigsten sanktioniert .  54% der unter 25-

Jährigen und 55% der 25-Jäh rigen und  Älteren gaben an, dass ihnen gegenüber  d ie Leistu ngsminde

rung mit diesem Versäumnis für i h re (erste) Sanktion im Jahr  2012 begründet wurde (Abbildung 2).2 

Mit 21% (U25) und 14% (Ü25) wurde dieser Grund auch bei der Nachfrage zur ggf. erneuten Sanktion 

am häufigsten genannt. 

2 
Bei mehrfach Sanktionierten muss die erste Sanktion im Jahr 2012 nicht unbedingt die erste der Sanktionsfol

ge bedeuten. Aus befragungstechnischen Gründen wurde jedoch der Jahresbeginn 2012 als Anfangspunkt für 

die d ifferenziertere retrospektive Nachfrage zu den persönlichen Sanktionserfahrungen gesetzt. 
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Abbi ldung 2: Sanktionsgründe nach Angaben der sanktionierten erwerbsfähigen Leistungsberech
tigten. Erste Sanktion im Jahr 2012 und gegebenenfalls erneute Sanktion - U25 und Ü 25 

Sanktionen 2012 - U25 
N u r  2 0 1 2  Sanktion ierte. Angaben d er Befragten in Prozent 

M eldeversäu mnis Beratungsterm i n  / PD 
od er ÄD 

pflichten aus  Eingliederungsverei nbarung 
n icht erfüllt 

N icht i ntensiv gen ug n ach Arbeit gesucht 

Vo rgeschlagene Arbeit, Ausbild ung, 
Maßnahme nicht a ngetreten 

Arbeit, Ausbildung, M aß nahme vorzeitig 
beendet 

Vermögen/Einkommen w issentlich n icht 
korrekt a ngegeben 

Absichtlich Vermögen/Einko mmen redu ziert 
um höheres Alg 2 zu erhalten 

Erhöhung des H H-Ein kom mens wg. höheren 
E in ko mmens a nderer 

Que l l e :  ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

Sanktionen 2012 - Ü25 

o 2 0  40 60 

Angaben der Befragten in  P rozent ( Mehrfacha ntworten mögl ich) 

M eldeversäumnis  Berat ungstermin / PD 
od er ÄD 

pflichten aus  Eingliederungsverei nba rung 
nicht erfüllt 

N icht i ntensiv gen ug n ach Arbeit gesucht 

Vo rgeschlagene Arbeit, Ausbild un g, 
Maßnahme nicht a nget reten 

Arbeit, Ausbildung, Maßnahme vorzeitig 
beendet 

Vermögen/Einko mmen w issentlich nicht 
korrekt a ngegeben 

Absichtlich Vermögen/E inko m men redu ziert 
um höheres A lg 2 zu erhalten 

Erhöhung des H H-Ein kommens wg. höheren 
E in ko mmens a nd erer 

Quelle:  ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

o 2 0  40 60 

• (erste) ion 2012 

• erne ute nktion 

80 

80 

"Und was wurde als Grund für die Kürzung angegeben? Fa lls es in diesem Zeitra um mehrere Kürzungen gab, fangen Sie 
bitte mit der ersten im Jahr 2012 an" 
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Zwar wurde den Sankt ionierten gemäß ihren Angaben die Sanktion auch häufig mit der N ichterfü l

l ung von Pfl ichten aus der Eingl iederungsvere inbarung begründet. 42% (U25)  und 48% (Ü25) nannten 

d iese Begründung für ih re (erste) Sanktion im Jahr  2012, 13% (U25 und Ü25) fü r ihre erneute Sankti

on. H ierbei ist jedoch zu bedenken, dass Mehrfachantworten möglich waren, a lso mehrere Sankti

onsgründe angegeben werden konnten. Häufig wurde die Angabe, Pfl ichten aus der Eingl iederungs

vere inbarung nicht erfü l lt zu haben, mit der Nennung ei nes zweiten Sanktionsgrundes kombin iert, 

am häufigsten damit, sich nicht bei e inem Maßnahmenträger gemeldet oder nicht i ntensiv genug um 

Arbeit bemüht zu haben .  D ie  Sanktionsgründe, d ie sich auf d ie Verminderung von E inkommen bzw. 

Vermögen oder die Fortsetzung unwirtschaftl ichen Verhaltens beziehen, spielen, wie auch in den 

"amtl ichen" Statistiken (vgl .  Kap. 4.1) , in  den Angaben der Befragten kau m  eine Rol le .  

Sehr auffä l l ige U nterschiede zwischen den Altersgruppen U25 und Ü25 zeigen s ich nicht. Der größte 

Unterschied besteht darin, dass die Sanktionierten unter 25 Jahren doppelt so häufig (20%) angaben, 

sanktioniert worden zu sein, wei l  s ie eine Arbeit, Ausbi ldung oder Maßnahme vorzeitig beendet, d .h .  

abgebrochen haben a ls  d ie Älteren (Ü25:  10%). Außerdem spielt bei den  unter 25-Jährigen bei den  

erneuten Sanktionierungen d ie Tatsache, sich zu einem Beratungstermin n icht gemeldet zu haben, 

eine nennenswert größere Rol le a ls  bei den Älteren (U25: 2 1%; Ü25:  14%). 

Abbildung 3 :  Angaben zu den Sanktionsgründen aus Sicht der Befragten - U25 und Ü 25 

Sanktionsgründe nach eigener Wahrne hmung - U25 und Ü25 

Nur 2012 Sa n ktion ierte ( Erste Sa n ktion i n  2012) .  Angaben der Befragten in  
P rozent ( n u r  e ine Antwort mögl ich) 

o 10 20 30 40 

Term i n  bei Betreuer  n icht wa hrge n ommen  

Pfl ichte n  a us EGV n icht e rfü l lt 

n icht genügend Bewerb ungen verschickt 

Qua l ifi z ieru ngsmaßnahme abge b roch e n  

Qua l if izie ru ngsmaßna hme nicht a nget reten  

Arbe itsge legen heit n icht anget rete n  

Arbeits ge l egen heit  abge b ro ch e n  

Term i n  be im P D  / ÄD n icht wa hrge n ommen  

Sonstiges, kei ne Anga be 

Que l l e :  ISG-SO KO-Befragung  2012/13 NRW 

45 

45 

50 

"Und wie sehen Sie das aus  Ihrer Sicht? Was genau haben Sie gemacht oder nicht gemacht, dass es zu d ieser Leistungskür
zung gekommen ist?" 
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Für die Situation der Sanktionierten ist sel bstredend a m  bedeutsamsten, ob d ie Sanktionen a ls ge

ringfügigeres Meldeversäumnis ausgesprochen wird, welches e ine lO%-ige Kürzung der Rege l leistun

gen nach sich zieht, oder a ls Pfl ichtverletzung, die beim ersten Mal  mit e iner 30%-igen Leistungskür

zung, bei u nter 25-Jährigen in der Regel mit e iner 100%-igen Kürzung der Rege l leistung verbunden 

ist. Darüber hinaus ist fü r das Verständnis der Betroffenen jedoch auch aufsch lussreich, ob sie mit 

den ihnen gegenüber genannten Sanktionsgründen übereinstimmen, oder ob s ie meinen, aus  ande

ren Gründen a ls den offiz ie l l  angeführten sanktioniert worden zu sein. Aus d iesem Grund werden i n  

Abbildung 3 d ie  aus  de r  Sicht de r  Befragten zutreffenden Gründe dargeste l lt und abzuschätzen ver

sucht, i nwieweit d iese m it den in Abbi ldung 2 genannten "offizie l lenIl Sanktionsgründen überein

stimmen.  

Wiederu m wird das Meldeversäumnis be im Berater oder beim Psychologischen bzw. Ärztl ichen 

Dienst in  beiden Altersgruppen am weitaus häufigsten a ls  Grund für die erste im Jahr 2012 erfahrene 

Sanktion genannt (45%). Danach fo lgen mit deutl ichem Abstand Pflichtverletzungen :  Pfl ichten aus 

E ingl iederungsvereinba rung n icht erfü l lt (U25 12%, Ü25 13%L n icht genügend Bewerbungen ver

schickt (U25 7%, Ü25 10%L Qua l ifiz ierungsmaßnahme n icht angetreten (U25 8%, Ü25 4%) oder ab

gebrochen (U25 10%, Ü25 4%) sowie Arbeitsge legenheit n icht angetreten (U25 5%, Ü25 6%) oder 

abgebrochen (U25 5%, Ü25 4%) . 

Auch bei d iesen Antworten wird e ine gewisse U nschärfe sichtbar. Der Sanktionsgrund " Pflichten aus 

der Eingl iederungsvere inbarung n icht erfül ltll ist de facto e in Sammelbegriff fü r a l le i n  der Grafik  

nachfo lgend aufgeführten Pfl ichtverletzungen .  Denn mit Ausnahme der Meldeversäumn isse und 

selten sanktionierter anderer leistungsrechtl icher Tatbestände können nur  Pfl ichtverstöße sanktio

niert werden, die sich a uf in  der Eingliederungsvereinba rung festge legte Verpfl ichtungen der Leis

tungsberechtigten beziehen.  Dass mit 12 bzw. 13% diese "Sammel kategoriell genannt wird, verweist 

darau( dass der konkrete Anlass nicht mehr genau erinnert wi rd, z .B .  bei mehreren erfahrenen Le is

tungsminderungen, oder n icht genau genannt werden sol l .  

Trotz dieser für retrospektive Befragungen typ ischen gewissen Unschä rfe im Antwortverha lten zeigt 

sich, dass die "offizie l len Il Begründungen der Leistungsminderung von den Sanktionierten im Großen 

und Ganzen getei lt werden .  D .h ., es finden sich keine substanziel len H i nweise darauf, dass Sanktio

nen in nennenswertem Umfang aufgru nd von Kommun ikationsproblemen, Missverständnissen oder 

einer sonstigen d iskrepanten Wahrnehmung der Sachverha lte zustande kommen.  

Dies wird auch nochmals i n  den in  Abbildung 4 dargestel lten Antworten der Sanktionierten deutl ich.  

Sie s ind nach der Beantwortung der Frage zu dem aus ihrer S icht aussch lagenden Sanktionsgrund 

nochmals u m  eine Erklä rung fü r i h r  Verha lten gebeten worden, warum s ie der entsprechenden Ver

pfl ichtung nicht nachgekommen sind oder n icht nachkommen wollten .  N u r  wenige Antworten deu

ten auf Missverständn isse und Kommun ikationsprobleme hin. Drei bzw. vier Prozent der Antworten 

benannten d iese expl iz it, ein weiteres Prozent reku rriert auf " Unwissenheitll• Auch die vergleichswei

se wenigen Antworten, die " Probleme mit dem Betreuerll oder "Wi l l kür  des Arbe itsamtesll angeben, 

könnten noch auf Missverständn isse oder d iskrepante Auffassungen h inweisen .  I nsgesamt schei nen 

sich d ie Sanktionierten jedoch über den Zusammenhang zwischen ihrem Hande ln  und der erfahrenen 

Leistungskürzung im Klaren zu sei n .  
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Abbildung 4: Angaben, warum man den Verpflichtungen nicht nachgekommen ist - U25 und Ü 25 

Persönliche Erklärung für sanktioniertes Verhalte n  - U25 und Ü25 
Nur 2012 Sanktionierte (E rste Sanktion in  2012 ) .  Angaben d er Befragten in 

P rozent 

o 10 20 30 40 

Termin nicht ei ngehalten 

Maßna hme abgebrochen/ Arbeit gekünd igt 

(privater) Stress/ Verpfl ichtu ng 

gesundheitl iche Probleme/ Krankheit 

Brief n icht erhalten 

vergessen 

keine/ mangelnde Bewerbungsaktivitäten 

Missverständnis/ falsche Kommunikation 

keine Lust 

Probleme mit Betreuer 

psychische Probleme 

Wi l lkür des Arbeitsamtes 

Unwissenheit 

Urlaub, Auslandsaufenthalt 

Sonstige Gründe 

Quel le :  ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

so 

"Und warum haben Sie das gemacht? Erklären Sie bitte aus Ihrer Sicht, warum Sie dieser Verpflichtung n icht nach kommen 
konnten oder wollten." 

Mit d ieser i nsgesamt relativ kongruenten Sicht auf d ie Sanktionserfahrungen korrespondiert, dass 

fast a l le  sanktionierten erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten angeben, zuvor über die Rechtsfolgen 

einer Pfl ichtverletzung belehrt worden zu sein (U25 :  92%, Ü25: 91%, Abbildung 5) .  Gut d ie Hä lfte 

wurden sch rift l ich und münd l ich (U25 :  55%, Ü25 :  52%), etwa e in Dritte l nur  schrift l ich (U25 :  29%, 

Ü25:  33%) und wenige sagen, sie seien nur  münd l ich (U25 :  8%, Ü25 :  6%) belehrt worden.  
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Abbildung 5: Auskunft der sanktionierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten über Rechtsfol
genbelehrung - U25 und Ü 25 

Über Rechtsfolgen belehrt worden - U25 und Ü25 
Nur 2012 Sanktion ierte ( Erste Sanktion in  2012) .  Angaben in  Prozent 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"10 

U25 

Ü25 

• nur  schrift l ich 

33 . ,
'

, 9 

• schriftl ich u nd m ündlich • nur mündlich • weder noch 

Quel le :  ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

Über Rechtsfolgen belehrt worden nach Art der Sanktion - U25 
Nur 2012 Sanktion ierte ( Erste Sanktion  in  2012) .  Angaben in  Prozent 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"10 

Meldeversäumnis (10%) 

Pfl ichtverletzu ng (100%) 

• nur schrift l ich • schriftl ich und m ündlich • nur mündl ich • weder noch 

Que l le :  ISG-SO KO-Befragung 2012/13 NRW 

Über Rechtsfolgen belehrt worden nach Höhe der Sanktion - Ü25 
Nur 2012 Sanktionierte ( Erste Sanktion  in  2012) .  Angaben in  Prozent 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10% 

30% 

60% 

100% 

• nur  schriftlich • schriftl ich und m ü ndlich • nur mündlich . w eder no ch 

Que l le:  ISG-SOKO-Befragu ng 201 2/13 NRW 
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An dieser Verte i lung ändert sich kau m  etwas, wenn  die Antworten nach Art bzw. Höhe d ieser Sankti

on d ifferenziert werden (vgl . Abbi ldung 5 M itte und unten) .  Tendenzie l l  steigt zwar mit der Höhe der 

Leistungskürzung der Antei l  jener, d ie angaben, weder schriftl ich noch münd l ich über d ie Rechtsfol

gen belehrt worden zu sein .  Aber d ies ist - soweit d ie Erläuterungen zu d iesem Sachverhalt aus den 

exemplarischen Gesprächen in  den Jobcentern vera l lgemeinerbar s ind - wohl vor a l lem dadurch zu 

erklä ren, dass es sich h ier um wiederholte Sanktionierungen handelt, bei welchen d ie I ntegrations

fachkräfte davon ausgehen, dass die Betreffenden bereits aus der früheren Sanktionserfahrung über 

die Rechtsfo lgen Bescheid wissen und n icht mehr erneut expl izit münd l ich belehrt werden müssen .  

De  facto kann  es  e ine  Sanktionierung ohne zumindest sch rift l iche Rechtsfolgenbelehrung nicht ge

ben. Sie ist obl igater Bestandtei l jeder sch rift l ichen Ein ladung zu einem so genannten "Anhörungs

termin", zu dem vor einer Leistungsminderung Gelegenheit gegeben werden muss, um zu k lären, ob 

ein "wichtiger Grund" für das als sanktionswürdig angesehene Hande ln  vorl iegt, sodass in d iesem Fa l l  

e ine  Leistungskürzung rechtswidrig wäre. 

Die in  der Wahrnehmung der Befragten tei lweise zu beobachtende "Ausblendung" oder das N icht

Erinnern der schrift l ichen Belehrung über die Rechtsfolgen steigt bei den wiederholt Sanktionierten 

auf rd . 25% an (Abbildung 6). Dies bestärkt den E indruck, dass bei mehrfacher Sanktionserfah rung 

die ei nzelne oder letzte Belehrung n icht mehr in a l len Fäl len er innert wird, d ies aber nicht bedeutet, 

dass d ie Betroffenen über die Rechtsfolgen nicht Bescheid wüssten. Denn neun von zehn Sanktio

n ierten (U25 :  89%; Ü25:  92%, Wert grafisch nicht dargestel lt) gaben an, d ie Rechtsfo lgenbe lehrung 

verstanden zu haben. 

Abbildung 6: Auskunft der sanktionierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten über Rechtsfol
genbelehrung bei erneuter Sanktionierung - U25 und Ü 25 

Über Rechtsfolgen der erneuten Sanktion belehrt worden - U25 und Ü25 
In 2012 erneut Sanktion ierte. Angaben in  Prozent 

0% 

U25 

Ü25 

20% 40% 60% 80% 

• nur schrift lich • schriftlich u nd m ündlich • nur  mündlich • weder noch 

Quel le :  ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

100% 

Am häufigsten ist dies der Fa l l ,  wenn sie nach eigenen Angaben münd l ich und schrift l ich i nformiert 

wurden (U25 :  94%; Ü25:  95%, Abbildung 7) .  Aber auch d ie ledigl ich sch rift l iche oder münd l iche 

Rechtsfo lgenbelehrung führt nach Auskunft der Befragten i n  acht von zehn Fäl len dazu, dass man 

wusste, dass die Leistungen gekürzt würden, wenn man der entsprechenden Aufforderung der I nteg

rationsfachkraft n icht nachkommt. Nur  in den wenigsten Fä l len (weniger a ls  zwei von zehn) kann a lso 
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unterste l lt werden, dass eine sanktionsbewehrte Unterlassung mögl icherweise aufgrund von N icht

wissen über die Konsequenzen stattfi ndet. Al lerd ings ist hervorhebenswert, dass gerade bei den 

100%-Kürzungen der Rege l leistungen sowoh l  bei den U25 a ls  auch den Ü25 in knapp 10% der Fäl le 

seltener a ls bei den geringen Kürzungen wegen Me ideverstößen geäußert wurde, über die Kürzungs

fo lgen Bescheid gewusst zu haben.  Ob die Befragten es tatsächl ich nicht gewusst oder nicht damit 

gerechnet haben, dass ihnen d ie Regel leistung zu 100% gestrichen wird, kann h ier nicht weiter ge

klärt werden.  

Abbildung 7: Verständnis der Rechtsfolgenbelehrung - U25 und Ü 25 

Belehrung verstanden nach Art der Belehrung - U25 und Ü25 
Nur  2012 Sanktionierte (erste Sanktion 2012) .  Angaben in Prozent 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

nu r schriftl ich 

schriftlich und mündl ich 

nur münd l ich 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

Belehrung verstanden nach Art der Minderung- U25 und Ü25 
Nur 2012 Sanktion ierte (erste Sanktion 2012) .  Angaben in Prozent 

o 20 40 60 80 

U25 

Meld evers äumni s  (10%) 

Pfl ichtverletzung (100%) 

Ü25 

10% 

30% 

60% 

100% 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 
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Im  Bereich U25 kann der reguläre M inderungszeitraum von 3 Monaten nach Ermessen des Jobcen

ters, d . h .  in  der Regel der  betreuenden I ntegrationsfachkraft, nachträgl ich auf 6 Wochen verkürzt 

werden (§ 31b  SGB 1 1 ) .  Von dieser Mögl ichkeit wird nach Auskunft der Befragten insgesamt gesehen 

sehr selten Gebrauch gemacht. Nur in  einem von zehn Fäl len wurde im Sanktionszeitraum davon 

Gebrauch gemacht, sowoh l  bei der ersten Sanktion im Jahr  2012 als auch bei der ggf. erneuten Sank

tionen (Abbildung 8).  Dabei ist es offenku ndig unerhebl ich, ob  es sich u m  eine 10%-ige Minderung 

wegen e ines Meldeversäumnisses oder um eine Tota lminderung wegen einer Pflichtverletzung han

delt (Abbildung 9). 

Abbildung 8: Angaben zur nachträglichen Verkürzung des Minderungszeitraums nach erster und 
wiederholter Sanktion - U25 

Nachträgliche Verkürzung der Minderungszeit - erste und wiederholte 
Sanktion 2012 - U25 
Nur 2012 Sanktionierte. Angaben der Befragten in Prozent 

2 4 6 8 10 

Erste Sanktion 2012 

Wiederho lte Sanktion 2012 

Ouel le :  ISG-SO KO-Befra�un� 2012/13 NRW 

1 2  

Abbildung 9: Angaben zur nachträglichen Verkürzung des Minderungszeitraums nach Art der Sank
tion - U25 

Minderung über gesamten regulären Zeitraum oder auf 6 Wochen verkürzt - U25 
Nur 2012 Sanktionierte (erste Sanktion 2012) .  Angaben in Prozent 

Pflichtverletzung 
( 100%) 

Meldeversäu mnis 
( 10%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100"Ai 

_ Minderung erfolgte über 3 Monate _ Minderung wurde a uf 6 Wochen verkürzt _ wei ß n icht 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 
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4.2.2. Einbeziehung der Kosten tür Wohnung und Heizung, Ausgabe von Lebensmittelgut-

scheinen und erneute Sanktionierung 

Das erwähnte methodische Problem, mittels Befragung keine letztgü ltig exakten I nformationen ge

nerieren zu können, ob es sich bei e iner Sanktion um eine erste oder e ine wiederholte handelt, füh rt 

bei der Frage, inwieweit auch d ie Kosten für Wohnung und Heizung gemindert wurden, zu U nschär

fen .  Denn bei e iner wiederholten Pfl ichtverletzung im Bereich U25 entfä l lt das Arbeitslosengeld 11, 
damit auch die Leistungen für Unterkunft und Heizung, vol lständig. M it den Befragungsdaten lässt 

sich jedoch n icht zweifelsfrei klä ren, wie häufig d ies bei wiederholten Pfl ichtverstößen tatsächl ich 

gehandhabt wurde. Sondern es lässt sich nur festste l len, wie häufig berichtet wird, dass dies gleich

zeitig mit einer 100%-igen Minderung der Rege l le istungen vorkam .  

Abbildung 10: Angaben zur  Einbeziehung der Leistungen für Wohnung und  Heizung in Sanktionie
rung - U25 

Einbeziehung KdU in Sanktionierung bei Pfl ichtverletzung - erste und wiederholte 
Sanktion 2012 U25 
2012 Sanktionierte mit 100%-Kürzung Regelsatz. Angaben in Prozent 

Kd U wurden weiterbezahlt 

Kd U wurden gestrichen 

Falls KdU gestrichen 

Kd U über gesamten Zeitraum 
gestrichen 

Quelle: ISG·SOKO·Befragung 2012/13 NRW 

20 40 60 80 100 

Gemäß der in Abbildung 10 dargestel lten Antworten der sanktion ierten unter 25-Jäh rigen war dies 

bei gut e inem Dritte l (38%) der ersten im Jahr 2012 er lebten sanktionierten Pfl ichtverletzung (mit 

100%-Minderung der Regel leistungen) der Fa l l .  In knapp zwei Dritte ln  der Fä l le (62%) wurden d ie 
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Kosten fü r Wohnung und  Heizung weitergezah lt .  Diese Antei le verändern sich bei e iner ggf. darauf 

folgenden weiteren Sanktionierung auf e ine etwa hälftige Verte i lung (49% zu 51%). Fa l ls d ie Kosten 

für Wohnung und Heizung gestrichen wurden, wurden d iese meist für den gesamten Sanktionsze it

raum e inbeha lten (81% und 88%). 

In der Altersgruppe ab 25 Jahren ist vom Gesetzgeber erst ab der dritten Pfl ichtverletzung in Folge 

e in vo l lständiger Entfa l l  des Arbeits losengeldes 11 ("Tota lsanktionll) vorgesehen. Bei Minderungen des 

Arbeitslosengeldes 11 um mindestens 60% der maßgebenden Regel leistung (wiederho lte Pfl ichtverlet

zung) sol len d ie Kosten für Wohnung und Heizung, soweit sie erbracht werden, d i rekt an die Vermie

ter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.  

Um e ine mit dem Bereich U25 vergleichbare Extremsituation der Sanktionserfah rung für den Bereich 

Ü25 abbi lden zu können, wurden d iejen igen mit einer M inderung der Rege l le istung zusätzl ich ge

fragt, inwieweit ihnen auch d ie Kosten für Wohnung und Heizung gemindert oder anderweitig begl i

chen wurden.  Unter denjen igen (wenigen; 8% Ü25, s .  Abbi ldung 1) mit e iner vol lständigen Kürzung 

des Arbeits losengeld 11 gaben etwa d ie Hä lfte an,  dass ihnen auch die Kosten fü r Wohnung und Hei

zung gestrichen worden seien (Abbildung 1 1 ) .  E in Drittel sagte, sie seien d i rekt an  den Vermieter 

gezah lt worden, 13% hätten sie weiterhin ausbezah lt bekommen. Entsprechende Angaben für d ie 

erneut Sanktionierten s ind aufgrund der geri ngen Fa l lzah len n icht mögl ich.  

Abbildung 11 :  Angaben zur Einbeziehung der Leistungen für Wohnung und Heizung in Sanktionie
rung -Ü25 

Einbeziehung KdU in Sanktionierung bei Pflichtverletzung - erste Sanktion 2012 Ü25 

Auch KdU wurden gestrichen 

Kd U wurden d i rekt an M ieter 
bezahlt 

Kd U wurden weiterh in an mich 
bezah lt 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

Gemäß § 31  a Abs. 3 SGB 11 kann das Jobcenter bei e iner Minderung des Arbeits losengeld 2 um mehr 

a ls 30% "auf Antrag in  angemessenem Umfang ergänzende Sach leistungen oder geldwerte Leistun

gen erbri ngen". Es hat diese zu erbri ngen, "wenn  Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern i n  

e inem Haushalt lebenlI .  

Ungefähr  jeder Fünfte ( 17% ) der unter 25-Jäh rigen, d ie e ine 10%-ige Leistu ngsminderung erfah ren 

hatten, gaben an, Lebensmittelgutscheine vom Jobcenter erha lten zu haben, bei den 25-Jäh rigen und 

Älteren s ind es ha lb  so viele (8%, Abbildung 12) .  Hierbei ist jedoch davon auszugehen, dass es sich 

um lückenhafte Erinnerungen der Befragten handelt. Denn gemäß Gesetzesvorgabe können ergän-
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zende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erst ab  e iner Minderung des Rege lbedarfs um mehr 

a ls 30% erbracht werden.  Sofern eine "Tota lm i nderung" vorgenommen wurde, bezogen nach deren 

Auskunft über d ie Hä lfte der sanktionierten unter 25-Jährigen Lebensm ittelgutscheine (57%), sofern 

die Kosten fü r Wohnung und Heizung n icht ebenfa l ls gestrichen worden s ind .  Wurden auch d iese 

gemindert, reduziert sich d ieser Anteil auf weniger als die Hä lfte (43%) .  

Be i  den 25-jährigen und ä lteren Sanktion ierten steht der Anteil jener, d ie Lebensmittelgutscheine 

bezogen haben, i n  e inem d irekten Zusammenhang mit der Höhe der Minderu ng: Mit deren Höhe 

steigt der Bezug von Lebensmitte lgutscheinen, von 12% bei e iner 30%-igen Minderung über 25% auf 

35% bei e iner gänzl ichen Minderung der Rege l leistung. 

Abbildung 12: Angaben zum Bezug von Lebensmittelgutscheinen - U25 und Ü25 

Bezug von Lebensmitte lgutscheinen nach Art der 
M i nde rung - U25 und Ü25 N u r  2012 S a n kti o n ierte . 
E rste S a n ktio n  2012 

U25 

10% Rege l le istun g  

100% Rege l le i stu ng, Kd U n i c ht 

gestr ic h e n  

100% Rege l le i stu ng, Kd U a u c h  

g estr ic h e n  

Ü25 
10% R ege l l e istun g  

30% Rege l l e istun g  

60% Rege l l e istun g  

100% Rege l le i stu ng 

Que l le : ISG-SO KO-Befragu n g  2 0 1 2/13  NRW 

1 0  2 0  30 40 50 60 

Größtente i ls werden d ie Gutscheine auch eingelöst (U25 :  87%; Ü25 : 93%, Abbildung 13) .  Aus den 

offenen Antworten derjen igen, die sie nicht einge löst haben, wird ersichtl ich, dass es ihnen meist 

23 



unangenehm ist, sie einzu lösen .  Aus anderen spricht der Ärger, Gutscheine statt Geld erha lten zu 

haben. 3 

Abbildung 13: Angaben zur Einlösung der Lebensmittelgutscheine - U25 und Ü25 

Lebensmittelgutscheine eingelöst? - U25 und Ü25 
N u r  2012  Sanktion ierte mit G utscheinbezug {erste Sanktion 2012} .  

Angaben i n  Prozent 

0% 20% 

U25 

Ü25 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

40% 60% 80% 100"10 

I � . 
• !' . . 

83 . " " � I · . ... ... ': 

' . . 

89 I i': " f �. . � .. ,;� . -

• teilweise • nein 

Nur  gut die Hä lfte der Leistungsminderungen wurden It. Angaben der Befragten den Sanktionierten 

zuvor angekündigt bzw. angedroht {Abbi ldung 14).4 Relativ unabhängig von der Altersgruppe und der 

Höhe der ( letzten)  Leistungsminderung bewegt s ich der Anteil mit entsprechenden Antworten zwi

schen rd . 50% und 60%. I nsgesamt kaum seltener - Ausnahme 10%-Kürzung U25 - haben die Befrag

ten n icht damit gerechnet, dass ihnen d ie Leistungen gekürzt würden .  Die Differenzen zwischen den 

untersch iedl ichen Sanktionsstufen s ind n icht besonders groß, aber mit e iner 10%-igen Leistungskür

zung wegen ei nes Meldeversäumnisses wurde i n  beiden Altersgruppen etwas häufiger gerechnet a ls  

mit  den deutl ich stä rkeren Sanktionierungen von Pfl ichtverletzungen.  

3 Nicht immer muss die Ein lösung von Lebensmittelgutscheinen stigmatisierende Effekte für  d ie Leistungsbe

rechtigten haben. So wurde in  einem der besuchten Jobcenter berichtet, dass es im vergangenen Jahr  auf 

elektronische "stigmatisierungsfreie" Gutscheine eines gewerblichen Anbieters umgestiegen sei .  Diesen Gut

schein karten sehe man nicht an, aus welcher Quel le das Geld stamme, das auf diese Karten gebucht wurde. 

Neben dem Jobcenter kämen in diesem Fal le z.B. a uch Firmen i n  Frage, die i hren M itarbeitern Warengutschei

ne als Zusatzgratifikationen böten. 

4 Bei den in  Abbildung 12 dargestel lten Fragen wurden die Sanktionierten, sofern sie mehrere Sanktionen er

lebt haben, um quasi summarische Antworten zu a l len bis dato erfah renen Sanktionen gebeten ("Wenn Sie a n  

die [fa l l s  mehrere: an  a l le) Kürzungen denken, die vorgenommen wurden . . . .  ") .  Die Darstel l ung der Sanktions

höhe bezieht sich auf die letzte vor dem Interview erlebte Leistungsminderung. 
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Abbildung 14: Angaben zur Prospektion der Leistungsminderung - U25 und Ü25 

Prospektion der Leistungsminderung nach letzter Minderung - U25 und Ü25 
Nur 2012 Sanktion ierte. Angaben der Befragten in Prozent 
(Mehrfachantworten) 

U25 
10% Rege l l eistung 

100% Regel le istu ng, Kd U nicht gestrichen 

100% Regelle istu ng, Kd U auch gest richen 

Ü25 
10% Rege l le istung 

30% Rege l l eistung 

60% Rege l le istung 

100% Regelle istung 

Quel le :  ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

• Kürzung zuvor angedroht worden 

• nicht damit gerechnet, dass sie Le istungen kürzen würden 

o Kürzung bewusst in Kauf genommen 

Ebenfa l ls nicht gravierend, aber erwähnenswert, ist der U nterschied zwischen U25 und Ü25 bezüglich 

des Antei ls derjenigen, d ie eine Leistungskürzung bewusst i n  Kauf genommen haben.  Er ist bei den 

u nter 25-Jäh rigen insgesamt etwas größer, am größten ist er bei der 10%-igen Leistungsminderung. 

32% der 25-Jährigen und Älteren, aber 42% der u nter 25-Jährigen haben eine Kürzung wegen ei nes 

Meldeversäumnisses bewusst in  Kauf genommen.  Auffä l l ig  ist zudem, dass gerade d ie "höchste" 

Sanktionierungsstufe, die Tota lminderung der Rege l le istung ei nsch l ießl ich der Kosten für Wohnung 

und  Heizung, a lso d ie komplette Leistungsminderung im Wiederho lungsfa l l, von den u nter 25-

Jährigen It. deren Angaben deutl ich häufiger in Kauf genommen wurde (48%) als die erste Sanktio

nierung einer Pfl ichtverletzung (35%) . Dies verweist darauf - wie dies auch in  den Gesprächen in  den 

Jobcentern berichtet wurde -, dass die Sanktionierung e iner wiederho lten Pfl ichtverletzung, d ie 

ebenfa l l s  d ie Minderung der Kosten für Wohnen und  Heizung mit einsch l ießt, bei den J ugendl ichen in 

der Regel "n icht vom H immel fä l lt" (O-Ton Integrationsfachkraft), sondern deutl ich angekündigt wer

de. Häufig werde die Ge legenheit geboten, dass dieser drohende Leistungsverlust durch Erbringung 

der in der Eingl iederungsvere inba rung verabredeten Pfl ichten abgewendet werden könne, aber von 

n icht wenigen J ugend l ichen werde d ies wissentl ich in Kauf genommen. 

Bei  den 25-Jährigen und  Älteren scheint das bewusste I n-Kauf-Nehmen einer Leistungsminderung 

geringer verbreitet und u nabhängig von der Höhe der drohenden Kürzung zu sein a ls bei den Jüngeren. 
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4.3. Auswirkungen der Sanktionen 

4.3.1. Auswirkungen auf die Lebenssituation 

4.3.1 .1 .  Psychosoziale Befindlichkeit 

Die Leistungskürzungen treffen die Leistungsbezieher nach i h ren Angaben sehr empfind l ich .  Gut 60% 

der unter 25-Jährigen Männer, d ie e ine 10%-ige Leistungsminderung und fast 80% jener, d ie e ine 

100%-Kürzung erfahren haben gaben an, dass s ie  s ich seit der Leistungskürzung Sorgen um i hre Situ

ation machten (Aussage trifft sehr zu und trifft eher zu in  %, Abbildung 15) .  

Unter den sanktionierten jungen Frauen sind d iese Antei le nochmals höher (76% und 85%). Auch in 

der Gru ppe der 25-Jährigen und Älteren bewegen sich die Antei le jener, d ie sagen, dass s ie sich seit 

der Kürzung Sorgen um i h re Situation machten, je  nach Sanktionsgrad und Gesch lecht zwischen rd . 

zwei Dritteln und 80% (Abbildung 16)5 . 

Da die Auswi rkungen der Sanktionspraxis zentra les Thema d ieser U ntersuchung da rste l lt, wurden 

noch weitere Aussagen zur psychosozia len Befind l ichkeit der sanktionierten erwerbsfäh igen Leis

tungsberechtigten erfragt. Die Befragungsergebn isse weisen in die gleiche Richtung. 

Männer wie Frauen erleben d ie erfahrene Leistungskürzung in bei den Altersgruppen als belastend, 

sel bstredend stärker, wenn d ie Leistungskürzungen höher ausfa l len .  Aber auch eine "nur" 10%-ige 

Minderung wird von zwei Dritte l n  der j ungen Männer und vier von fünf j ungen Frauen unter 25 Jah

ren a ls sehr oder eher belastend beschrieben (Abbi ldung 15) . Bei den 25-Jährigen und Älteren l iegen 

d iese Ante i le  in etwa gleich hoch (Abbi ldung 16). Diese Antei le steigen bei den U25 auf rd . 90% bei 

jenen, die eine Tota lminderung h i nnehmen mussten .  Analoge Äußerungen fi nden sich in  der Gruppe 

der Älteren .  

Hervorhebenswert ist zudem, dass von den sanktionierten jungen Männern und Frauen, d ie e ine 

100%-ige Leistungsm inderung erfah ren haben, rd . die Hä lfte d ie Aussage "Seit der Kürzung haben 

sich bei mir seelische Probleme wie Angst oder N iedergesch lagenheit verstärkt" als "sehr" oder "eher 

zutreffend" bezeichnen.  Bezogen auf e ine 10%-ige Minderung sagen d ies immerhin noch rd . e in Drit

tel der  j ungen Männer und etwa d ie Hä lfte der j ungen Frauen .  

5 Aufgrund zu geringer Fa l lzahlen können d ie  Werte für  Frauen ab  25  Jahren mit einer Leistungsminderung von 

60% u nd mehr nicht ausgewiesen werden. 
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Abbildung 15: Angaben zu den Auswirkungen der Leistungsminderung - U25 

Seit dieser Kürzung mache ich mir mehr Sorgen um meine Situation - U25 

0% 20% 40% 

10% Mi nderung 

100",6 Minderung 

10% M i  nderung 

100",6 Minderung 

Ich er lebe die Kürzung als sehr be lastend - U25 

� c c ". :::E 

c Cl> " � 
u.. 

10% Mi nderung 

100% Minderung 

10% Mi nderung 

100",6 Minderung 

0% 20% 40% 

60% 80% 100% 

60% 80% 100% 

Seit der Kürzung habe n sich bei mir see l ische Probleme, wie Angst oder 
Niedergeschlagenheit verstärkt - U25 N u r  2012  San ktion ierte ( Letzte S a n ktion )  

0 %  20% 40% 60% 80% 100% 

� Cl> C C ". :::E 

c Cl> " � 
u.. 

10% M i nderung 

100",6 Minderung 

10% M i nderung 

100",6 Minderung 

Ich finde die Kürzung nicht schlimm. Ich kann gut damit leben - U25 
N u r  2012  S a n ktionierte ( Letzte S a n ktion )  

Cl> C C ". :::E 

c Cl> " � 
u.. 

10% M i nderung 

100",6 Minderung 

10% M i nderung 

100% M i nd e ru ng 

0% 20% 

· se h r  

Que lle : ISG-SO KO-Befragung 2012/13 NRW 

40% 60% 80% 

• e her nicht • überh a u pt nicht 
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Abbi ldung 16: Angaben zu den Auswirkungen der Leistungsminderung - Ü25 

Seit dieser Kürzung mache ich mir mehr Sorgen um meine Situation - Ü25 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"10 

10% M i nderung • 

� I I I I I I I 
c: 

30% Mi nderung c: ,.., :::ii J I 1 I J J 1 
60% und mehr Mi nderung . '  

I I I I I I I 
c: 

10% Mi nderung 
QI I I I I I I I " l! ... 

30% Mi nderung . .  : 
I I I I I I I 

Ich erlebe die Kürzung als sehr belastend - Ü25 

0 %  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"10 

10% Mi nderung 

� I I I I I I I c: 
30% Mi nderung c: ,.., :::ii I I I I I I I 

60% und mehr Mi nderung 

I I I I I I 1 
c: 10% Mi nderung 
QI I I I I I I I " 
� 

30% Mi nderung . .  • 
I I I I I I I 

Seit der Kürzung haben sich bei mir seelische Probleme, wie Angst oder 
Niedergeschlagenheit verstärkt - Ü25 N u r  2012 San ktion ierte ( Letzte S a n ktion )  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"10 

10% Mi nderung 

� I I I I I I I c: 
30% Mi nderung c: : ,.., :::ii I I I I I I 1 

60% und mehr M i nderung • 

I I I I I I I 
c: 

10% Mi nderung 
QI I I I I I I I " 
� 

30% M i nderung ' .  

Ich finde die Kürzung nicht schl imm. Ich kann gut damit leben - Ü25 
N u r  2012 Sanktion ierte ( Letzte S a n ktion )  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"10 

10% Mi nderung 

J I I I I I I I iil 
c: 

30% Mi nderung c: ,.., ::E I I I I 1 1 I I 
60% und mehr Mi nderung 

I I I I I I I I 
c: 10% Mi nderung : , .  
QI 

I I I I I I I I " l! ... 
30% Mi nderung 

I I I I I I I I I I 
trifft . . .  zu 

· se h r  • eher • eher nicht • überhaupt nicht 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 
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Etwas weniger a ls  d ie Hä lfte der 25-Jährigen und Älteren ( Männer: 47%; Frauen 42%) äußern sich in 

d ieser Weise, wenn sie eine 10%ige Leistungskürzung erfahren haben, und gut die Hä lfte sprechen 

von verstärkten seel ischen Problemen, wenn sie e ine 30%-ige Minderung erlebt haben (Männer 54%; 

Frauen 51%). 

Der umgekehrten Aussage, dass die erfahrene Leistungsminderung nicht so sch l imm sei und man gut 

damit leben könne, stimmen 30% der j ungen Männer und 20% der j ungen Frauen zu, d ie " ledigl ich" 

wegen eines Meldeversäumnisses mit e iner 10%-igen Leistungsminderung sanktion iert wurden. Dies 

bedeutet andersherum, dass gut zwei Dritte l (70%) der j ungen Männer und gut drei  Viertel (77%) der 

j ungen Frauen der Aussage n icht zustimmen, s ie könnten mit d ieser 10%-igen Minderung gut leben.  

Bei  e iner Tota lm inderung verringert s ich der Ante i l  jener, d ie mit dieser Sanktion nach eigenem Be

kunden gut leben können, bei beiden Geschlechtern auf 16%. Rd. 60% der j ungen Männer und rd . 

70% der jungen Frauen sagen h i ngegen, dass d ie Aussage, d ie Kürzung sei nicht so sch l imm und sie 

könnten damit gut leben, träfe überhaupt nicht zu. 

Die sanktionierten Älteren äußern sich ähn l ich .  M it e iner 10%-igen Leistungsminderung können ge

mäß ihrer Aussagen nur  rd . 20% der betreffenden Männer und Frauen ab 25 Jahren "gut leben". Vier 

von Fünf können dies h i ngegen nicht, s ie empfinden d iese Minderung a ls "ehe(' oder "sehr  

sch l imm". Be i  den  25-Jährigen und Älteren s ind  abgestuft Leistungsm inderungen fü r Pfl ichtverstöße 

vorgesehen. Dementsprechend ste igen die negativen Bewertungen der Auswirkungen der Kürzungen 

mit deren Höhe. Der Unterschied zwischen einer lO%-igen und einer 30%-igen Leistungskürzung wird 

nicht a ls sehr gravierend erlebt. So steigt der Ante i l  jener, die sagen, sie könnten mit der Kürzung 

nicht gut leben, von jenen mit einer 10%-igen und einer 30%-igen Kürzung bei den Männern nur u m  

4%-Punkte u n d  bei d e n  Frauen um 6 %-Punkte. Bei einer 60%-igen oder höheren Leistungsminderung 

h ingegen steigt d ieser Ante i l  bei den Männern auf 90% und übersteigt damit sogar den entsprechen

den Antei l  bei den unter 25-Jährigen, der bei 86% l iegt.6 

Als weitere - vom Gesetzgeber sicherl ich nicht i ntendierte, aber von Tei len der Fachöffent l ichkeit 

befürchtete (vgl .  etwa Ames 2009: 116) - Folge von Sanktionierungen wird u.a. der Rückzug aus sozi

a len Beziehungen gesehen.  Aus diesem Grund wurden die sanktion ierten Leistungsbezieher auch 

nach dem Zutreffen der Aussage "Seit der Kürzung lebe ich zurückgezogener, treffe mich nicht mehr 

so häufig mit Freunden" gefragt. Soga r bei  e iner nur  10%-igen Leistungsminderung sagen e in  Dritte l 

der unter 25-jährigen Männer und gut 40% der unter 25-jährigen Frauen, dass das "sehr" oder "eher" 

zutreffe (Abbildung 17).  Dieser Anteil steigt bei den jungen Männern im Fal le einer Tota lminderung 

nochma ls um 13%-Punkte auf 47% an, bei den Frauen h ingegen reduziert sich d ieser Ante i l  soga r 

leicht um 8%-Punkte, von 43% auf 35%. Ob der vergleichsweise moderate Anstieg bei den jungen 

Männern und der sogar leichte Rückgang bei den jungen Frauen auf e inen gewissen Gewöhnungsef

fekt, bzw. darauf zu rückgeführt werden kann, dass die letzte einer Fo lge von Sanktionen keinen sol

chen Effekt mehr aus löst, kann an d ieser Ste l le  n icht geklärt bzw. empirisch weiterverfo lgt werden .  

Von e iner  ersten Sanktionserfah rung ( 10% wegen Meldeversäumnis) scheint er jedenfa l ls offenkun

d ig auszugehen.  

6 Entsprechend Werte für  Frauen können aufgrund geringer Fa l lzahlen nicht ausgewiesen werden. 
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I n  der Altersgruppe der 25-Jährigen und Älteren scheinen von Sanktionserfah rungen sozia le  Rück

zugsstendenzen i n  noch stä rkerem Maße auszugehen a ls  bei den Jüngeren; zumindest bei den Män

nern. H ier  (vgl . noch Abbi ldung 17) sagen fast die Hälfte der Männer (47%), dass sie bereits wegen 

einer 10%-igen Kürzung zurückgezogener lebten und sich n icht mehr so häufig m it Freunden träfen .  

Dieser Antei l  steigt auf 56% be i  e iner  Sanktion in Höhe von 60% und mehr. Frauen im  Alter ab  25  

Jahren berichten h ingegen eher  wen iger von sozia len Rückzugstenzen a ls  d ie jüngeren ( 10%-ige Min

derung: Ü25:  36%; U25 43%) . Auch h ier  lassen sich über diesen Untersch ied nur Vermutungen anstel

len .  Mögl icherweise ist bei den Frauen ab  25 Jahren d ie Kommun ikation und sozia le  Vernetzung m it 

Bekannten und Freunden/innen weniger an  außerhäusige und/oder mit Kosten verbundene Aktivitä

ten (Kneipe, D isco, Kino u .ä . )  geknüpft als bei j u ngen Frauen und Männern. 

Abbildung 17: Angaben zu sozialem Rückzug - U25 und Ü25 

Seit der Kürzung lebe ich zurückgezogener, treffe mich nicht mehr so oft mit 
Freunden - U25 Nur 2012 Sanktion ierte ( Letzte Sanktion) 

0% 20% 40% 60% 80% 100"10 

Iii 10% Mi nderung 

c: c: ". :::E 
100"10 Minderung 

10% Mi nderung 
c: ., ::> � 

u.. 

100"10 Minderung 

trifft . . .  z u  
• sehr • eher • eher nicht • überha upt nicht 

Seit der Kürzung lebe ich zurückgezogener, treffe mich nicht mehr so oft mit 
Freunden - Ü25 Nur 2012 Sanktion ierte (Letzte Sanktion) 

� ., 

10% Mi nderung 

c: 
,� 30% Mi nderung 

:::E 

60% und mehr Mi nderung 

10% Mi nderung 

30% Mi nderung 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"10 

trifft . . .  zu 

• sehr • eher • eher nicht • überha upt nicht 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

U m  einen empirischen Anha ltspunkt zu erha lten, i nwieweit sich erwerbsfäh ige Leistungsberechtigte 

m it aktuel len Sanktionserfah rungen von nicht sanktionierten im H inbl ick auf ihre seelische und kör-
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perl iche Befind l ichkeit unterscheiden, wurden d re i  entsprechende Fragen a n  a l le  befragten Leis

tungsberechtigten - unabhängig davon, ob sie sanktioniert wurden oder n icht - gerichtet.7 D ie Fra

gen l auteten :  

Seelische Probleme: "Wie sehr haben Ihnen i n  den letzten 4 Wochen seelische Probleme, wie Angst, Niederge

schlagenheit oder Reizbarkeit, zu schaffen gemacht? Sagen Sie mir bitte, ob Sie Ihnen 

überhaupt nicht, wenig, mäßig, ziemlich oder sehr zu schaffen gemacht haben." 

Gesundheitszustand:  "Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand in den letzten 4 Wochen im Allgemeinen 

beschreiben? War er . . .  sehr gut, gut, zufriedenstel lend, weniger gut oder schlecht?" 

Lebenszufriedenheit: "Und nun noch eine a bschließende Frage: Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, a l les in  

a l lem, mit Ihrem Leben? 0 bedeutet, dass Sie ganz und gar  unzufrieden sind, 10 bedeutet, 

Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen von 1 bis 9 können Sie Ihr Urteil abstufen." 

Die körperl iche und seelische Befind l ichke it ist von vielen Lebensumständen a bhängig und kann  des

wegen nicht monokausal auf ein best immtes Faktum, h ier  etwa die Sanktionserfahru ng, zurückge

führt werden.  Um die Auswirkungen solcher Lebensumstände - soweit sie im Rahmen d ieser Befra

gung m ittels erfragter Merkmale "greifba r" werden - berücksichtigen zu können, wurden in d ie nach

folgend dargestel lte vergleichende Auswertung neben der Sanktionserfahrung fo lgende Merkmale 

a ls  sog. Kovariate zur "Erklärung" der subjektiven Befind l ichke it m ittels der drei erwähnten Items 

berücksichtigt: 8 

• Dauer des Leistungsbezugs 

• Vorherige Erwerbstätigkeit 

• Frühere Sanktionserfah rung (vor Beobachtungszeitraum ab  2012) 

• Qua l ifikationsniveau 

• Fami l ienstand (a l le in lebend, a l lei nerziehend, Paar mit Kind(ern ), bei Eltern lebend, 

• Gesch lecht 

• Alter 

• M igrationsh intergrund 

• Akzepta nz/ E insicht i n  d ie erfahrene Sanktion 

Bei den i n  Tabel le 5 vorgestel lten Auswertungsergebn issen handelt es sich um die Resu ltate von Re

gressionsschätzungen ( Probit-Model l ) .  Diese können model l ieren, i nwieweit zwischen der abhängi

gen Variable (h ier: jewei l iges Merkmal der subjektiven Befindl ichke it)  und den e inbezogenen unab

hängigen Variab len (h ier: d ie oben erwähnten sog. Kovariate und d ie  Variablen zur Sanktionserfah

rung) statistische Zusammenhänge bestehen, wobei die zwischen d iesen Variablen bestehenden 

Korrelationen "auspart ia l is iert", d .h .  n ive l l iert werden, so dass d ie e inzelnen statistischen Zusam

menhä nge als "Netto-Assoziat ionen" angesehen werden können.  In Tabel le 5 werden nur auszugs

weise d ie  Werte für d ie h ier i nteressierenden Variablen der Sanktionserfahru ng ausgewiesen .  Die 

gesamten Tabel lenauszüge zu den Regressionsschätzungen finden sich im Anhang. 

7 Diese Fragen sind aus dem Panel Arbeitsmarkt und sozia le Sicherung (PASS) des lAB entnommen. Sie stel len 

vielfach bewährte Fragen zur Operational isierung seelischer und körperlicher Gesundheit und a l lgemeiner 

Lebenszufriedenheit dar. 

g Als Kovariate werden Variablen bezeichnet, von denen vermutet wird oder bekannt ist, dass sie a ls Drittvari

able den Zusammenhang zwischen anderen Variablen beeinflussen. 
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Diese Auswertungen ergeben im H inbl ick a uf die Erfahrung einer 1O%-igen Leistungskürzung wegen 

eines Meldeversäumnisses ein e indeutiges Ergebnis. Sie steht in keiner der beiden Altersgruppen mit 

keinem der drei  Merkmale zur subjektiven Befind l ichkeit i n  Zusammenhang. Das heißt, auch wenn, 

wie in  den Abbi ldungen 15 und 16 dargestel lt, d ie sanktion ierten Leistungsberechtigten häufig ä u

ßern, dass sie auch e ine 10%-ige Leistungskürzung a ls  belastend erleben u nd teilweise berichtet wird, 

dass sich seitdem die seelischen Probleme verstärkt hätten, zeigt diese vergleichende Auswertung, 

dass sich - al lerd ings nur  - a uf der Ebene einer 10%-igen Leistungsminderung sanktionierte und  nicht 

sanktionierte Leistungsberechtigten h insichtl ich ihrer Befind l ichkeit n icht substanziel l  u nterscheiden 

(solche Zusammenhänge bestehen zwar auch bei  der 10%-igen Leistungsminderung der Richtung 

nach, aber n icht auf signifi ka ntem Niveau ) .  

Tabelle 5: Ausgewählte Schätzergebnisse zum statistischen Zusammenhang zwischen Angaben zur 
subjektiven Befindlichkeit und Sanktionserfahrung (Probit-Modelle) - U25 und Ü25 

Merkmale der subjektiven Befindlichkeit 

Merkmale der Sanktionserfahrung 

U25 

10% Leistungsminderung 

100% Leistungsminderung (einschI. Minderung KdU )  

UE25 

10% Leistungsminderung 

30% Leistungsminderung 

60% und höhere Leistungsminderung 

Seelische 

Probleme 

n.s. 

+14** 

n.s. 

+20** 

+32***  

Tabelle enthält n u r  ausgewählte Variable. Vollständiger Tabellenauszug im Anhang. 
• signifikant (P < 5%) 

hoch signifikant (P < 1%) 
• • •  höchst signifikant (P < 1%0) 
n.s. nicht signifikant 

Gesundheits

zustand 

n.s. 

-27*** 

n.s. 

n.s. 

Es wurden für beide Altersgruppen jeweils drei Modelle, für jedes Merkmal zur subjektiven Befindlichkeit, geschätzt. 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 N RW 

allgemeine 

Lebenszufrie

denheit 

n.s. 

-19** 

n.s.  

n.s.  

n.s.  

Zwischen den stärkeren Leistungsminderungen zwecks Sanktion ieru ng von Pflichtverstößen beste

hen a l lerd ings statistisch sign ifikante Zusammenhänge. Unter 25-Jährige mit e iner Tota lminderung 

ih rer  Regel leistungen (und ggf. zusätzlich der Minderung der Kosten für Wohnung und Heizung) ga

ben mit einer um 14% höheren Wahrsche in l ichkeit an, dass i hnen in  den letzten 4 Wochen seelische 

Probleme, wie Angst, N iedergesch lagenheit oder Reizbarkeit, z ieml ich oder sehr zu schaffen gemacht 

hätten als jene, die keine solche Sanktion erfahren haben.  Noch deutlicher wird der U nterschied be

züglich der Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands. Bei Erfahrung e iner Tota lminderung sagten 

die unter 25-Jährigen mit einer um 27% geringeren Wahrschein l ichkeit gegenüber den N icht

Sanktionierten, dass i h r  a l lgemeiner Gesundheitszustand in den letzten 4 Wochen sehr gut oder gut 

gewesen sei .  Diese Differenzen spiege ln  sich auch in den Aussagen über d ie a l lgemeine Lebenszufrie

denheit. Sie wird mit 19%-iger Wahrschein l ichkeit seltener a ls  hoch eingeschätzt (Nennung der Ska

lenwerte 7-10), sofern eine solche Sanktionserfahrung vorliegt. 

Bei den Leistungsberechtigten ab 25 Jahren zeigt sich e in  Zusammenhang zwischen subjektiver Be

find l ichkeit und Sanktionserfahrung nur  im H inbl ick auf die Aussagen zu den seelischen Problemen. 

Bei M inderung der Regel le istungen um 30% gaben die Befragten mit einer 20%-igen Wahrschein l ich

keit häufiger a ls  N icht-Sanktionierte a n, dass i hnen solche Probleme in  den letzten 4 Wochen zu 
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schaffen gemacht hätten .  Handelt es sich bei der letzten Sanktion um e ine 60%-ige Leistungsminde

rung, a lso um e ine wiederholte Sanktionierung i nnerha lb  e ines Jahres, steigt d ie  Wahrschein l ichkeit 

auf 32%.9 

D iese Ergebnisse dürfen a ber keinesfal ls  kausal i nterpretiert werden, d .h .  d ie offenkundig schlechte

re subjektive Befind l ichkeit der Sanktionierten darf nicht als Auswirkung der San ktionserfahrung auf

gefasst werden.  D ies l ieße sich methodisch n icht rechtfertigen .  Sichtbar wird h ier  ledigl ich e in  syste

matischer negativer Zusammenhang zwischen Sanktionserfahrung und Befindl ichkeit. Es ist durchaus 

ebenfa l l s  p lausibel anzunehmen - was aufgrund der i n  den qua l itativen I nterviews mit Vertretern der 

Jobcenter gewonnenen E inb l icke und Einschätzungen eher zu vermuten ist -, dass Menschen mit 

seel ischen und gesundheit l ichen Problemen häufiger Gefahr  laufen, sanktioniert zu werden als die 

anderen .  Aber auch d ieser Zusammenhang kann  auf Basis der vorl iegenden Ergebnisse nur vermutet 

werden.  Um empirische Evidenz für diesen Zusammenhang zwischen Befind l ichke it und Sanktionser

fahrung zu generieren, bedürfte es weiterer U ntersuchungen mit anderen  Untersuchungsansätzen, 

als d ies bei e iner Querschn ittsbefragung mit e inem Beobachtungszeitraum möglich ist. 

4.3. 1 .2. Verschuldung 

I m  Grunde a l le  re levanten Studien und Ste l lungnahmen, die sich mit den Auswirkungen von Sanktio

nen im SGB 11 befassen, gehen davon aus, dass d ie Sanktionspraxis i m  Bereich des SGB 11 die Ver- oder 

Ü berschuldung der betroffenen Leistungsbezieher verstärkt (vgl .  etwa Schreyer et. a l  2012, S. 218, 

lAB-Stel lungnahme 5/2011:  13 oder Antrag der Fraktion BÜ NDN IS 90/DI E  GRÜN EN " Rechte der Ar

beitsuchenden stärken - Sanktionen aussetzen", Bundestag-Drs. 17/3207, S. 1) .  Auf Grund lage der 

Befragungsdaten lässt sich e ine entsprechende Kausa lität aus methodischen Gründen n icht überprü

fen .  Auch wenn  sanktionierte erwerbsfäh ige Leistungsberechtigte häufiger Schu lden haben als nicht 

sanktionierte (s.u . ), darf d ies methodisch gesehen nicht a ls  empirischer Beleg für e ine Verursachung 

einer erhöhten Verschu ldung durch die Sanktion ierung gewertet werden.  

Tabelle 6 zeigt zunächst auf rei n  deskriptiver Ebene, dass von den unter 25-jährigen erwerbsfäh igen 

Leistungsberechtigten, d ie 2012 n icht sanktion iert wurden, 43% angaben, Schu lden zu haben.  Dieser 

Ante i l  steigt auf 60% und auf 67% unter jenen unter 25-Jäh rigen, d ie in d iesem Zeitraum eine 10%

ige bzw. 100%-ige Leistungsminderung erfah ren haben.  E in  vergleichbarer Zusammenhang findet 

sich bei den Älteren .  U nter den n icht sanktion ierten 25-Jährigen und Älteren haben nach deren  An

gaben 61% Schu lden, unter den Sanktion ierten l iegt dieser Ante i l  bei 72% bis 77%. 

Relativ selten wird von einer ( lä ngerfristigen) Kred itaufnahme für größere Anschaffungen wie Möbel  

oder Auto berichtet. D iese Kreditform zeigt a uch keine Zusammenhänge mit der Sanktionserfahrung. 

Am weitesten verbreitet ist der (einzelne) Bankkredit oder d ie Aufnahme von Schu lden bei Freunden 

und Verwandten .  Diese Form des Schu ldenmachens steht i n  e inem deut l ichen Zusa mmenhang m it 

der Sanktionserfahrung. Bei den unter 25-Jährigen verdoppelt sich d ieser Ante i l  von rd . 20% bei den 

N icht-Sankt ionierten auf 43 bis 51% u nter den Sanktionierten .  U nter den 25-Jährigen und Älteren ist 

d iese Form der Kred itnahme i nsgesamt etwas häufiger verbreitet, sie steigt von etwa einem Drittel 

9 Es sei nochmals darauf verwiesen, dass sich diese statistischen Zusammenhänge bei Kontrolle der oben er

wähnten Merkmale wie Dauer des Leistungsbezugs, Famil ienstand (Single, Paar, Kinder oder keine), Ge

schlecht, Alter etc. zeigen. 
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bei den N icht-Sanktionierten auf - je nach Höhe der erfahrenen Leistungsminderung - gut 50% bis 

60% der Sanktionierten. 

Ebenfa l ls in  der ä lteren Gruppe verbreiteter a ls  in  der j üngeren ist das Überziehen des G i rokontos zur 

Kompensierung fi nanzie l ler Engpässe. Auch d iese Form des Schu ldenmachens steht insbesondere bei 

den 25-Jährigen und Älteren i n  e inem Zusammenhang mit der Sanktionserfah rung. 

Tabelle 6: Angaben zu Schulden nach Sanktionierung (Höhe der Leistungsminderung) in 2012 (An

gaben in Prozent) 

unter 25 Jahren I 25 Jahre und älter 
Sanktion ( Höhe Leistun€sminderu ng) 

keine 10% 100% keine 10% 30% 60% u . m .  

f!.:, " :l' :"� . "" '," .< " , Y,':' 
u n d  zwar: 

Kredit, leasingvertrag oder Ratenzahlung zur Finanzierung von 
10 7 7 14 11 10 11 

Anschaffung wie Möbel oder Auto 
Anderer Bankkredit oder private Sch ulden bei Verwandten oder 

21 45 49 32 49 54 59 
Fre u nden 
Konto e i nes oder mehrerer Haushaltsmitgl ieder m i n destens u m  
1.000 { überzogen o d e r  entsprechenden Dispokredit i n  Anspruch 5 9 8 10 6 9 14 
ge nommen 
Sonstige Schu lde n  oder Kredite (n icht für sel bstgenutztes 

22 29 36 29 45 41 47 
Wohne igentum) 

Anz. Fälle (n) 299 268 172 286 344 348 102 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 N RW 

Aus ana lytischer Perspektive entscheidend ist, inwieweit d iese Untersch iede zwischen Sanktionierten 

und N icht-Sanktionierten sign ifikant sind, d .h .  ob  diese a ls mehr oder minder zufä l l ig anzusehen s ind, 

oder ob  sich sanktionierte von nicht sanktionierten SGB-I I-Leistungsbeziehern h i nsichtl ich des Antei ls 

an  Personen mit Schu lden systematisch unterscheiden. H ierzu wurden Sign ifikanztests durchgeführt, 

deren Ergebn isse in  Tabelle 7 dargeste l lt s ind.  

Das in  der Tabel le  mit Asterix-Sternen dargestellte Signifikanzniveau erlaubt e ine Aussage darüber, wie 

verlässl ich die Abweichungen der Anteilswerte der jewei l igen Gruppe der Sanktionierten von der ent

sprechenden Gruppe der Nicht-Sanktionierten ist. Von einem verlässl ichen oder systematischen Un

terschied kann mit großer Sicherheit ausgegangen werden, wenn das Signifikanzniveau eine I rrtums

wahrschein l ichkeit von unter 5 % aufweist (P < 5 %). Dieses ist mit * gekennzeichnet und bedeutet, 

dass sich die beiden Gruppen h insichtlich des Antei ls von Personen mit Sch u lden in der ausgewiesenen 

Richtung mit mindestens 9S-prozentiger Wahrscheinl ichkeit unterscheiden. I n  d iesem Fal l  spricht man 

von einem statistisch signifikanten Unterschied. H insichtlich des Ausmaßes der Sicherheit, mit der man 

von e inem systematischen Zusammenhang ausgehen kann,  s ind weitere Abstufungen mögl ich. Man 

kann mit sehr  großer Sicherheit e inen  systematischen Unterschied unterstel len, wenn die I rrtums

wahrschein l ichkeit zwischen 1% und 5% l iegt, diese wird als hoch signifikanter U nterschied bezeichnet 

und mit zwei Sternchen (* * ) gekennzeichnet. Liegt d ie I rrtumswahrschein l ichkeit unter 1 %0, spricht 

man von einem höchst signifikanten Unterschied (* * * ) . Da die Überprüfung der Anteilsunterschiede 

immer auf der Grund lage von 4-Felder-Tabel len durchgeführt wurden (Schulden ja/nein vs. Sanktion 

ja/nein), wurde den Signifi kanztests das Assoziationsmaß des PHI-Koeffiz ienten zugrunde gelegt und 

ausgewiesen.  E in PH I-Wert von 0,0 bedeutet "kein" und von 1,0 bedeutet "perfekter" Zusammenhang. 

Dabei entspricht der Wert des PH I-Koeffizienten dem entsprechenden Unterschied in  %-Punkten). 

Da das Signifikanzn iveau  unmitte lbar  von der G röße der U nterstichprobe abhängig ist (d .h .  auch fak

tische, in der Grundgesamtheit bestehende systematische Zusammenhänge können nicht signifikant 

werden, wenn die den Auswertungen zugrunde l iegenden Stichproben zu klein ist), wurden die rela

tiv kleinen G ruppen der höher Sanktionierten zusammengefasst, sodass bei den unter 25-Jäh rigen 
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und den 25-Jährigen und Älteren jewei ls nu r  zwischen zwei Gruppen von Sanktionierten untersch ie

den wird; jenen m it e iner Leistungsminderung von 10% wegen eines Meldeversäumnisses und jenen, 

die wegen m indestens einer Pfl ichtverletzung (30% und mehr bzw. 100%) sanktion iert wurden .  Zu

sätz l ich werden a l le  Gruppen nach dem Geschlecht unterschieden.  

Tabelle 7:  Statistische Zusammenhänge zwischen Angaben zu Verschuldung und Sanktionierung 
(Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sanktion) - U25 und Ü 25 

* 
* 
* * *  

�gnifi kanz 
Stat. Assoziation mit "kei ne" ( PHI )  

n 

Signifikanz 
Stat. Assoziation mit "ke ine" (PH I )  

Signifi kanz 
Stat. Assoziati on mit "keine" (PH I )  

Signifi kanz 
Stat. Assoziati on mit "kei ne" ( PH I )  

n 

Signifi kanz 
Stat. Assoziation mit "kei ne" ( PH I )  

n 

Signifi kanz 
Stat. Assoziation mit "ke ine" ( PHI )  

n 

Signifi ka 
Stat. Assoziation mit "ke ine" ( PHI) 

Signifi ka 
Stat. Assoziation mit "kei ne" (PH I )  

n 
signifikant (P < 5%) 

hoch signifikant (P < 1%) 
höchst signifikant (P < 1%0) 

n.s. "nicht signifikant" 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 
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0,12 
161 
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n .s. 

97 

98 
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Die Hä lfte (51%) der erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten insgesamt, d .h .  ohne Unterscheidung 

nach Alter und Gesch lecht, gaben an, Schu lden zu haben (zur Erläuteru ng: Diese Aussage basiert auf 

den Angaben 579 Befragter). U nter den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die 2012 i rgendeine 

Leistungsminderung erfahren haben, l iegt d ieser Antei l  bei rd . zwei Dritte ln  (69%). Dieser dort um 

18%-Punkte höhere Anteil von Personen mit Schu lden gegenüber jenen ohne Schulden ste l lt e inen 

höchst s ignifikanten Untersch ied dar ( * ** ) .  

Betrachtet man d ie Angaben der Befragten getrennt nach der Höhe der erfahrenen Leistungsminde

rung, l iegt die Schu ldenquote bei den wegen ei nes Meideverstoßes Sanktionierten ( Le istungsminde

rung um 10%) bei 66% und bei den wegen einer Pfl ichtverletzung Sanktionierten (Leistungsminde

rung um 30% und mehr) bei 72%. Beide Gruppen zeichnen sich gegenüber der Gruppe der N icht

Sanktionierten höchst signifikant durch einen höheren Ante i l  an Personen mit Schulden aus.  

Diese Aussagen treffen im Wesentl ichen auf beide Gesch lechter zu .  Mit einer Ausnahme:  Frauen, die 

e ine vergleichsweise geringe Leistungsminderung von 10% wegen ei nes Meldeversäumn isses erfah

ren haben, unterscheiden sich nicht signifikant h i nsichtl ich des Antei ls an Personen mit Schu lden .  Auf 

Frauen mit einer mindestens 30%-igen Leistungsminderung trifft d ies a l lerd i ngs in höchst signifikan

ter Weise zu. Sanktionierte Männer scheinen genere l l  (noch) häufiger als Frauen Schu lden zu haben .  

Geben sanktionierte Frauen zu 63% an, Schu lden zu haben, s ind es be i  den Männern 72%. 

Durchgängig geben erwerbsfäh ige Leistungsberechtigte unter 25 Jahren seltener als die 25-jährigen 

und Älteren an, Schulden zu haben .  U nter den N icht-Sanktionierten s ind es bei den Jüngeren 43% 

und bei den Älteren 61%. Diese Antei le  erhöhen sich bei den Jüngeren auf 63% und bei den Älteren 

auf 72%, sofern sie angaben, sanktioniert worden zu sei n .  Somit steigt die "Schu ldenquote" bei den 

unter 25-Jährigen deutl ich stärker, und zwar um 20 Prozentpunkte, a ls  bei den 25-Jäh rigen und  Älte

ren (um +9 Prozentpunkte), sofern sie von einer Sanktionserfah rung in 2012 berichteten .  Da d iese 

höhere Steigerung bei den J üngeren von einem nied rigeren Ausgangsniveau ausgeht, bedeutet sie 

dort eine Erhöhung um nahezu 50% (20% / 43% = 0,47), während sie bei den Älteren um 15% höher 

l iegt (9% / 61% = 0, 15). Sie ist a lso bei den Jüngeren d re ima l  so hoch wie bei den Älteren. Vergleicht 

man jeweils d ie Gruppe der am höchsten Sanktionierten mit den N icht-Sanktion ierten in den beiden 

Altersklassen, steigt der Ante i l  der Personen mit Schu lden bei den unter 25-Jäh rigen von 43% auf 

67%, was eine Steigerung um 56% bedeutet, und bei den 25-Jährigen und Älteren von 61% auf 73%, 

a lso um 20%. 

Auch bei der U nterscheidung nach Alter wird sichtba r, dass bei den Männern die Sanktion ierten ge

genüber den N icht-Sanktionierten deutl ich höhere Antei le an Personen mit Schu lden aufweisen a ls 

bei  den Frauen .  Bei den unter 25-jährigen Männern l iegt der Anteil an  Personen mit Schu lden um 25 

Prozentpunkte höher, wenn sie sanktioniert wurden, bei den Frauen um 12 Prozentpunkte höher. Bei 

den 25-Jährigen und Älteren beträgt die vergleichbare Differenz bei den Männern 16 Prozentpunkte, 

bei den Frauen 5 Prozentpunkte . 

Es sei an  d ieser Ste l le nochmals ausdrücklich darauf h ingewiesen, dass es durchaus p lausib le Gründe 

geben mag, diese berichteten U ntersch iede der "Schu ldenquoten" (beruhend auf den Angaben der 

Befragten, dass sie Schulden hätten bzw. keine hätten)  zwischen Sanktionierten und N icht

Sanktion ierten a ls mehr oder minder d irekte Wirkung der berichteten Le istungskürzungen zu sehen. 
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Methodisch gesprochen kann aber nur  e in sign ifikanter statistischer Zusammenhang, d .h .  e ine zeit

gleiche Kontingenz zwischen d iesen beiden Sachverha lten festgestel lt werden. lO 

Soweit d ie sanktion ierten erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten selbst zu Wort kommen, ste l len 

v ie le der Befragten i h re Verschu ldungssituation in  e inen d i rekten Zusammenhang mit  der erfahrenen 

Leistungsminderung. 43% der unter 25-Jährigen und 41% der 25-Jährigen und Älteren gaben an, we

gen der Leistungskürzung einen Kredit aufgenommen zu haben oder Schu lden gemacht haben zu 

müssen (Tabelle 8). Plausibler Weise steigt in beiden Altersgruppen d ieser Ante i l  mit der Höhe der 

Kürzung. Gut d ie Hä lfte der Jüngeren (56%), d ie eine so genannte Tota lminderung erfahren haben 

( 100% Kürzung der Rege l leistung mit und ohne M inderung der Kosten für Wohnung und Heizung) 

und ebenfa l ls gut die Hä lfte der Älteren (54%), deren Regel leistungen zu 60% oder 100% gemindert 

wurden, gaben an, wegen dieser Leistungsminderung Schu lden gemacht haben zu müssen .  

Tabelle 8: Angaben zu Kreditaufnahme/ Schuldenmachen wegen leistungsminderung nach Sankti
onierung (Höhe der leistungsminderung, gemäß letzter Sanktion) - U25 und Ü 25 

"Mussten Sie wegen der Kürzung I hres unter 25 Jahren 25 Jahre und älter 
Arbeitslosengelds eine (weiteren) Kredit Sanktion ( Leistungsminderung) 

aufnehmen oder Schulden machen?" 10"10 100% insgesamt 10"10 30% 60% u.m. insgesamt 

... . .  . .  : ... , '" 11 - .. '*' .- .- • • 41" 

n 247 197 444 321 333 139 793 

Quel le:  ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

Die finanzie l len Engpässe, d ie aus  den Leistungskü rzungen resu ltieren, werden nach Auskunft der 

befragten Leistungsberechtigten im Wesentl ichen zu kompensieren oder zu überbrücken versucht, 

i ndem man sich im Freundes- und Fami l ienkre ise Geld le iht (Tabelle 9). In beiden Altersgruppen (U25 

und Ü25) gaben gut 50% der Befragten, d ie nach eigenen Angaben Schu lden wegen der Leistungskü r

zungen machen mussten, an, Schu lden bei Beka nnten und Freu nden gemacht zu haben und noch

ma ls rd . 70%, sich Geld bei Verwandten ge l iehen zu haben .  

Professione l le F inanzi nstitute oder sonstige Geldverle iher sp ie len h i ngegen zur Kompensation der 

finanzie l len Problem lage wegen der erfah renen Leistungskürzungen kaum eine Ro l le .  Vier b is  fünf 

Prozent nennen d iesbezügl ich Banken und Sparkassen und nur zu rd. e in Prozent Ge ldverle iher. Han

delt sich um hohe Le istungskürzungen, steigt deren Bedeutung etwas an .  

10 
Die Daten bzw. hier dargestellten Ergebnisse erlauben beispielsweise nicht die empirische Widerlegung einer 

mögl ichen Behauptung, dass - aus welchen Gründen auch immer - überwiegend Personen sanktioniert wür

den, die in prekären finanziel len Verhä ltnissen lebten, weswegen Sanktionierte häufiger a ls Nicht-Sanktionierte 

Schulden hätten.  
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Tabelle 9: Angaben, bei wem der Kredit aufgenommen oder Schulden wegen der Leistungsminde
rung gemacht wurden, nach Sanktionierung (Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sankti
on) - U25 und Ü 25 

"Wo oder wie haben Sie den Kredit 
aufgenommen oder Schulden wegen der 

Kürzung gemacht?" 

und zwar bei :  

Bank/ Sparkasse 4 6 5 5 3 7 5 

2 1 1 4 1 

53 52 53 60 53 48 54 

71 70 71 65 67 81 70 

5 2 3 1 0 

134 132 133 132 124 140 130 

77 103 180 110 129 73 312 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 N RW 

Sicherl ich bei nha lten Befragungsdaten zur Höhe des Schu ldenstands des Hausha lts U nschärfen .  Um 

jedoch e ine ungefähre Abschätzung der Höhe der Verschu ldung zu erha lten, wurden die erwerbsfä

h igen Leistungsberechtigten nach der Höhe i h rer Schu lden gefragt, sofern sie zuvor angegeben hat

ten, welche zu haben.  Die Höhe wurde in Kategorien erfragt (s. Erläuterung Tabelle 10).  Tabel le 10 

stellt d ie auf den genannten Kategorien basierenden Angaben a ls Mittelwerte (mean) dar, wobei 

behelfsmäßig jewei ls die Kategorienmitte a ls Betragshöhe ei ngesetzt wurdell. Des Weiteren ist zu 

beachten, dass d ie Hausha ltsgröße bei d ieser Da rste l lung n icht berücksichtigt wurde. Es werden je

wei ls zwei M itte lwerte ausgewiesen .  Der erste bezieht sich jewei ls  auf a l le e rwerbsfäh igen Leis

tungsberechtigten, d . h ., für jene, die angegeben hatten, keine Schulden zu haben, wurde der Wert 

,,0" ei ngesetzt. Der zweite bezieht sich aussch l ießl ich auf die Befragten mit Schu lden .  

Tabelle 10:  Angaben zur Höhe der Schulden des Haushalts nach Sanktionierung (Höhe der Leis
tungsminderung, gemäß letzter Sanktion) - U25 und Ü 25 

Höhe der Kredite, Schulden und u nter 25 Jahre n  25 Jahre u n d  älter 
Kontoüberziehungen al ler Sanktion ( Le istungsminderung) 

Ha ushaltsmitglieder* keine 10% 100% keine 10010 30% 60% u .m.  

€ € € € € € € 
Mitte lwert auf Basis Kategorie n mitte 

I- , llUdt oflM �, 2.100 4.4QP ·8.450 Jt.1OO �250 1U!lO 

nur Befralne mit Schulden  4.750 4.750 6.500 12.900 13.450 12.200 15.000 

n (al le/mit Schu l den)  294/122 248/146 197/133 285/187 323/233 333/353 139/108 

• "Wenn Sie einmal die Schulden, Kredite und Kontenüberziehungen a ller Haushaltsmitglieder zusammenzählen: Wie hoch ist dieser Betrag 
dann ungefähr? Bitte berücksichtigen Sie dabei keine Kredite für eine selbstgenutzte Wohnung oder eine selbst genutztes Haus. Sind es . . .  

. . .  weniger als 500 € / 500 € bis unter 1.000 € /1.000 € bis unter 2.500 € / 2.500 € bis unter 5.000 € / 5.000 € bis unter 10.000 € / 10.000 € 
bis unter 20.000 € / 20.000 € bis unter 50.000 € / 50.000 € und mehr." 

Quel le:  ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

11 
Bei der ersten Kategorie "weniger als 500 €" wurde 250 € eingesetzt, die höchste ,,50.000 € und mehr" wur

de mit 50.000 € approximiert. 
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E ingedenk a l ler  genannter U nsicherheits- und Unschärfeaspekte verweisen d ie Werte dara uf, dass 

zumindest bei den unter 25-Jährigen ein sehr deutl icher Zusammenhang zwischen Schu lden höhe und 

Sanktionstatbestand besteht. Al lerd ings zeigt sich d ieser Zusammenhang erst ab  der gänzl ichen Min

derung der  Leistungen. N icht sanktionierte unter 25-Jäh rige gaben - sofern s ie  Schulden haben - an, 

dass s ie sich auf rd . 4.750 € bel iefen .  Dies gaben auch jene unter 25-Jährigen an,  deren letzte Sankti

on vor dem Interview in e iner Le istungsminderung um 10% bestand.  Wurden ihnen die Leistungen zu 

100% gemindert, steigen die Schu lden nach eigenen Angaben auf rd . 6.500 €. 

Die Höhe der Schu lden der 25-Jährigen und Älteren unterscheidet sich bis zu e iner Sanktion in Höhe 

von 30% der Regel leistungen nicht substanzie l l  zwischen jenen mit und ohne aktuel le Sanktionser

fahrung. Sie werden in  d iesen U ntergruppen mit ungefähr  13.000 € angegeben.  Beträgt d ie letzte 

Minderung hi ngegen 60% und mehr, wird d ie Schu ldenhöhe des Hausha lts h ingegen mit rd . 15 .000 

angegeben. Weil die 25-Jährigen und Älteren im Durchschnitt häufiger und wenn, dann deutl ich hö

here Schulden haben a ls  d ie Jüngeren (vgl .  Tabel le 6), ist der Schuldenstand bei den Älteren - auf a l le 

bezogen - insgesamt höher a ls  bei den J üngeren .  Der M itte lwertunterschied der Schu ldenhöhe zwi

schen den Sanktionierten und N icht-Sanktionierten ist in dieser G ruppe jedoch zu geri ng (Tabel le 10), 

um gemäß üb l icher Standards als sign ifikant bezeichnet werden zu können.  In der Gruppe der unter 

25-Jährigen s ind h ingegen a l le  e rwähnten Mitte lwertunterschiede als höchst sign ifikant anzusehen .  

4.3.1.3. Lebensqualität und finanzielle Spie/räume 

Neben einer mögl ichen d i rekten Auswirkung auf d ie fi nanzie l le Situation, wie sie soeben im H inb l ick 

a uf die Verschu ldung da rgestel lt wurde, kann eine Leistungsminderung auch ind i rekte Folgen zeiti

gen, etwa, indem auf den Kauf neuer Kleidung oder nicht verschreibungspfl ichtiger Medikamente 

verzichtet wird, man seltener ins Kino geht oder M iete und Strom nicht mehr rege lmäßig bezah lt. U m  

d iese Aspekte z u  erfassen, wurde in  der ISG-Befragung auf das erprobte Fragen inventa r des Panel 

Arbeitsmarkt und soz ia le Sicherung (PASS) des lAB zurückgegriffen, für welches umfangreiche Items 

zur Messung von Deprivation entwickelt wurden .  

I n  Tabelle Ha sind d ie Ergebnisse zu den hierfür ausgewäh lten Items nach der Höhe der letzten er

fahrenen Leistungsminderung für d ie beiden Altersgruppen getrennt ausgewiesen. Das in der  l inken 

Spa lte mit  Asterixsternchen dargeste l lte Signifi kanzniveau bezieht s ich jeweils auf den Untersch ied 

zwischen genere l l  sanktioniert vs. n icht sanktioniert (wiederum bezogen auf den PH I-Koeffiz ienten). 

66% der n icht sanktionierten unter 25-Jährigen und 44% der n icht sanktionierten 25-Jäh rigen und 

Älteren geben an, sich ab  und zu neue Kleider zu kaufen, auch wenn d iese noch nicht abgetragen 

s ind .  D ieser Ante i l  s inkt in beiden Altersgruppen deutl ich mit der Höhe der zu letzt erfahrenen Leis

tungsminderung, auf 47% und 33% in der jewei ls höchsten "Sanktionskategorie", weswegen sich die 

Antei lsunterscheide zwischen den Sa nktionierten und den N icht-Sanktionierten in beiden Gruppen 

a ls  statistisch höchst signifikant erweisen (U25 *** / Ü25 *** ) .  Die Jüngeren (U25) unterscheiden s ich 

auch h insichtl ich des Antei ls, der täglich eine warme Mah lzeit e inn immt. Die Sanktionierten unter 

ihnen tun dies signifikant se ltener a ls N icht-Sanktionierte, während es diesen Unterschied bei den 

25-Jäh rigen und Älteren kaum gibt. 

H i nsichtlich der beiden fü r sozia le Vernetzung und sozia le/ kulture l le  Tei lhabe stehenden Items 

" M indestens e inmal  im Monat Freunde zum Essen nach Hause e in laden" und "Jeder in  der Fami l ie 
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bzw. ich kann  mindestens e inmal  im Monat ins Kino, Theater oder Konzert gehen" zeigen sich in bei

den Altersgruppen keine signifi kanten Untersch iede zwischen den sanktionierten und nicht

sanktionierten Leistungsberechtigten insgesamt. Al lerd ings weisen d ie Unterschiede zwischen den 

geringer und stärker Sanktionierten bezügl ich der Bewirtung von Freunden zu Hause insbesondere in 

der j üngeren Altersgruppe darauf h in ,  dass d iese mit der Höhe der Leistungsminderung d u rchaus 

abn immt. Dies trifft bei den unter 25-Jährigen auch auf Aktivitäten der kulturel len Te i l habe zu, nicht 

aber bei den Älteren .  

Tabelle lla:  Angaben zu al ltäglichen Ausgaben u.Ä. nach Sanktionierung (Höhe der Leistungsmin
derung, gemäß letzter Sanktion) - U25 und Ü 25 (Angaben in %) 

"We lche der folgenden Di nge 

* Original-Fragentext: Rezeptfreie Medikamente - wie z.B. Kopfschmerztabletten oder Mittel gegen Erkältung - kaufen, wen n  sie jemand 
braucht, auch wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt. 

Legende für Signifikanzniveau (keine Sanktion vs. Sanktion insgesamt): 
* signifikant (P < 5%) 
* hoch signifikant (P < 1%) 
* . .  höchst signifikant (P < 1%0) 
n .s. n icht signifikant 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

Alle weiteren Items zur Abbi ldung von fi nanzie l len Freiräumen bzw. Engpässen zur Bewältigung a l l

tägl icher Anforderungen - wie e inen festen monatl ichen Betrag sparen, unerwartete Ausgaben fü r 

Reparaturen begleichen, n icht von der Kasse übe rnommene Medikamente kaufen zu können, oder 

M iete und Strom rechnung pünktl ich bezah len zu können - stehen bei den unter 25-Jährigen durch

gängig in einem hoch- oder höchst sign ifikanten Zusammenhang mit der zu letzt erfah renen Leis-
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tungsminderung. Bei den 25-Jährigen und Älteren s ind d iese Items bis auf das monatl iche Spa ren 

durchgängig höchst sign ifikant mit  der Sanktionserfahrung assozi iert. 

Al len Befragten, d ie angegeben hatten, dass s ie d ie genannten Dinge n icht täten, wurde jewei ls  d ie 

Nachfrage geste l lt, ob d iese Einschränkung durch finanzie l le  oder andere Gründe bed ingt ist. Mit 

dieser Nachfrage werden in der Deprivationsforschung d iejen igen, d ie aus Gründen ihres Lebenssti ls 

auf etwas verzichten (z .B .  Desinteresse an Ku ltu r oder warmen Mah lzeiten), von denen unterschie

den, d ie sich aus finanz ie l len Gründen e inschränken müssen .  Zu sehr hohen Antei len wird der Ver

zicht bzw. die Unterlassung der genannten D inge mit finanz ie l len Engpässen begründet (Tabelle llb) .  

Tabelle llb:  Begründung, warum die alltäglichen Ausgaben u.Ä. nicht getätigt werden nach Sank
tionierung (Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sanktion) - U25 und Ü 25 (Angaben in %) 

Nur  Befragte mit Antwort "tun wir / tue ich n icht" 

"Und wa r u m  tu n Si e das n icht, a us t-----------......... ---------------j 
fi nanzi el l en Gründen oder a us 

• Original-Fragentext: Rezeptfreie Medikamente - wie z.B.  Kopfschmerztabletten oder Mittel gegen Erkältung - kaufen, wen n  sie jemand 
braucht, auch wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt. 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

Für die Frage nach den Auswirkungen der Sanktionen auf die Lebenssituation der betreffenden Leis

tungsberechtigten ist sel bstredend entscheidend, inwieweit d ieser aus Sicht der Befragten aus fi nan

ziel len G ründen erforderl iche Verzicht mit den e rfahrenen Leistungsminderungen in  Zusammenhang 

steht. Deswegen wurden jene, die angegeben hatten, d ie betreffenden Di nge aus  fi nanzie l len G rün

den nicht tun zu können und e ine Leistungsminderung erfahren zu haben, gefragt, ob sie d ies wegen 

der Leistungskürzung n icht mehr  könnten oder ob dies m it der Leistungskürzung n ichts zu tun habe. 

Da der Kreis der Befragten, an  d ie d iese Fragen gerichtet werden können, relativ klein ist, kann  aus 

41 



statistischen Gründen n icht mehr zwischen den unterschiedl ichen Kürzungshöhen untersch ieden 

werden. Beibeha lten wurde jedoch d ie Unterscheidung zwischen den Alterskategorien U25 und Ü25. 

Wie den in  Tabelle 11e dargeste l lten Befragungsergebnissen zu entnehmen ist, begründen d ie unter 

25-Jährigen durchgängig ihren "Verzicht" auf die einzelnen Aktivitäten häufiger mit der erfahrenen 

Leistungsminderung a ls d ie 25-Jäh rigen und Älteren .  Am häufigsten werden d ie - vergleichsweise 

seltenen - Aussagen, die Miete oder die Stromrechnung n icht mehr pünktl ich zah len zu können, i n  

beiden Altersgruppen m i t  de r  erfahrenen Leistungskürzung begründet (M iete: U25  85%; Ü25 76%; 

Stromrechnung:  U25 73%; Ü25 66%), am seltensten wird d ie Angabe, einen monatl ichen Betrag nicht 

zu sparen (U25 30%; Ü25 27%) oder unerwartete Ausgaben fü r eine kaputte Waschmaschine o .ä .  

n icht tätigen zu können (U25 34%; Ü25 28%) mit  der Leistungskürzung i n  Zusammenhang gebracht. 

Tabelle 1 1e:  Angaben, inwieweit die al ltäglichen Ausgaben u.Ä. wegen der erfahrenen Leistungs
minderung nicht getätigt werden können - U25 und Ü 25 (Angaben in %) 

Nur  sanktionierte Befragte mit Antwort "tun wir / tue ich aus fi nanziel len Gründen n icht" 

"Können Sie das wegen der Leistungskürzung nicht mehr oder hat 
unter 25 Jahren 25 Jahre und älter 

das mit der Kürzung nichts zu tun?" 

l A.k  LiII. i � ""  n JA. . ,; ? 
wg. Leistungskürzung n icht (%) 48 38 

Basis (Anzahl Fäl le )  197 482 

. , ' '''. " C  

wg. Le istungskürzung n icht (%) 51 51 

Basis (Anzahl Fäl le )  57 101 

· a-.... 'ntch �. t' l n  ... n.  : 

wg. Leistungskürzung nicht (%) 43 37 -
Basis (Anzahl Fäl l e )  166 454 

1"..,./ ...:"" t h  .. I<f �.11tPt., oder Komert lehe ..... 

wg. Leistungskürzung nicht (%) 40 32 

Basis (Anzahl Fäl l e )  253 575 

IlIMtl ;C:, ' ?f ' ;. ,'. 

wg. Leistungskürzung nicht (%) 30 27 

Basis (Anzahl Fäl l e )  346 695 

unftwertet 1f1]fO..�, oJ'. , .. . �L . ., ".-.. � rf,. I'� •. ftne lttDUtte WaKMtasth lne ersetttn. 

wg. Leistungskürzung nicht (%) 34 28 

Basis (Anzahl Fä l le )  257 535 

Re-'e .. "' .... . '� . .•.. r.. ".- 1 .·.t8rikt .... . ftlcht btuhlt. " 

wg. Leistungskürzung nicht (%) 48 41 

Basi s (Anzahl Fä l le )  106 230 

Oie MIet , .... 01.0< . ..;,"""' ... fOt _ �fDMum Immer DOnktUdt zah len .  

wg. Leistungskürzung nicht (%)  85 76 

Basis (Anzahl Fä l le )  41 71 

DI. � 
. 

wg. Leistungskürzung n icht (%) 73 66 

Basi s (Anzahl Fäl l e )  63 144 

* Fragentext: "Rezeptfreie Medikamente - wie z.B. Kopfschmerztabletten oder Mittel gegen Erkältung - kaufen, wenn sie jemand braucht, 
auch wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt". 

Quel le: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 N RW 
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Um die in den Tabel len lla-c einzeln ausgewiesenen Ergebn isse zu insgesamt neun unterschiedl i

chen Items in einem kom pa kten Maß da rste l len zu können, wurde e in add itiver I ndex gebi ldet, bei 

dem jede der neun mit IIJa,  tun wir / tue ich(( beantwortete Frage mit 11 1
(( 

kodiert wurde und mit 110
((

, 

wenn  sie mit IINe in, tun  wir / tue ich nicht(( beantwortet wurde .  Folgl ich kann d ieser Summenindex 

ganzzah l ige Werte zwischen 110
(( 

(wenn a l le Fragen mit IINein(( beantwortet wurden) und 11 9
(( 

(wenn 

a l le  Fragen mit  ,,Ja (( beantwortet wurden) annehmen.  Es  se i  in  d iesem Zusammenhang nochmals 

explizit darauf aufmerksam gemacht, dass bewusst a l le neun Einzelitems zur  Abbi ldung von (min ima

len) finanzie l len Spiel räu men i n  die I ndexbi ldu ng e inbezogen wurden, a lso auch jene, d ie in  keinem 

oder e inem höchst geringen Umfang mit der Sanktionserfahrung stehen (vgl .  Tabel le l1a) .  

Abbildung 18 ste l lt d ie Verte i l ung d ieses I ndexes über die Gesamtstichprobe dar. Demnach haben 

nur  e in Prozent der befragten erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten ke ine d ieser Aussagen mit ,,Ja,  

tun wir / tue ich(( beantwortet und  nur 3% ledig l ich e ine Aussage. Auch der umgekehrte Fa l l ,  dass 

(fast) a l le Aussagen bejaht wurden, ist ebenfa l ls selten .  7% haben bis auf eine und  3% a l le mit ,)a (( 

beantwortet. Die überwiegende Mehrheit (knapp 60%) haben zwischen vier und sechs d ieser Aussa

gen für sich als zutreffend beze ichnet. 

Abbi ldung 18: Angaben, inwieweit die al ltäglichen Ausgaben u .Ä. wegen der erfahrenen Leis
tungsminderung n icht getätigt werden können - U25 und Ü 25 (Angaben in %) 

Summenindex " Finanziel le Spie lräume" 

20% 

1% 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Anza h l  Zustimm u nge n "ja, t u n  wir / tue ich" 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

Sowoh l  die unter 25-Jäh rigen a l s  auch die 25-Jährigen und  Älteren unterscheiden sich hi nsichtl ich 

dieses Summenindexes, der approximativ (m in imale)  IIfi nanzie l le Spie lräume(( abbi lden sol l ,  sign ifi

kant, wenn  sie sa nktion iert bzw. n icht san kt ioniert wurden.  U nter 25-Jährige ohne San ktionserfah

rung weisen einen I ndex-M ittelwert von 5,9 auf, haben a lso im Durchschn itt rd . sechs der neun Aus

sagen a l s  fü r sich zutreffend beantwortet (Abbildung 19). Wurde ihre Leistung um 10% gemindert, 

s inkt d ieser Durchschn ittswert quasi um eine ha lbe Antwortkategorie auf einen M ittelwert von 5,4. 

Sofern es sich bei der letzten berichteten San ktion um eine IITota lminderu ng(( ( Leistungsminderung 
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von 100%, ohne weitere Differenzierung nach zusätz l icher Minderung der Kosten für Wohnung und 

Heizung) handelt, wurde im Durchschn itt e iner der insgesamt neun Aussagen seltener zugestimmt 

( I ndexwert 4,9; Leistungsberechtigen ohne aktue l le  Sanktionserfahrung: 5,9). 

Abbildung 19: Summenindex "Finanzielle Spielräume" nach Sanktionierung (Höhe der leistungs
minderung, gemäß letzter Sanktion)  und Geschlecht - U25 und Ü 25 

Mittelwerte Summenindex I Fi nanziel le Spie l räume" 

u nter 25 Jahre n  

keine Sankti on 

10% Kürzung 

100% Kürz ung 

25 Jahre und älte r  

keine Sankti on 

10% Kürzung 

30% Kürzung 

60% Kürzung u .m.  

5,0 
5,0 
5,0 

5,9 
6,0 
5,9 

• insgesa mt 

• M ä nner 

• Frauen 

Additiver Index auf Basis der in Tabel le x6a - 6c aufgeführten neun Items. Jeweilige Kodierung: "Ja, tun wir / tue ich" = 1; "Nein, tun wir / 
tue ich nicht" = O. 
Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

Alle drei  berichteten M ittelwertunterschiede unterscheiden sich bei den unter 25-Jährigen hoch oder 

höchst sign ifikant untereinander (Tabelle 12a ) .  D ie dort ausgewiesenen Signifikanzniveaus zeigen, 

dass diese substanz ie l len U ntersch iede nicht nur  zwischen den Sanktionierten und N icht

Sanktionierten, jeweils in den beiden Ausprägungen 10%-ige und 100%-ige Leistungsminderung, be

stehen.  Auch zwischen den beiden Sanktionierten-Gruppen sel bst bestehen nochma ls höchst sign ifi

kante U nterschiede. 
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Mit einer Ausnahme treffen d iese statistisch substanziel len U nterschiede auf beide Geschlechter zu .  

Nu r  der M ittelwertunterschied zwischen den mit 10%-iger und  100%-iger Leistungsminderung sank

t ionierten Frauen u nter 25 Jahren ste l lt keine substanziel le Differenz dar  {es handelt sich h ierbei auch 

ledig l ich um den U nterschied zwischen einem I ndex-Mitte lwert von 5,3 und  5,2, s. Abb. 18). 12 

Tabelle 12a : Ergebnisse von Signifikanztests (t-Test) für Mittelwertunterschiede Summenindex 
"Finanzielle Spielräume" nach Sanktionierung (Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sank
tion) und Geschlecht - U25 

10 % Mi nderu ng 
u nte r 2S J ah re n  

i nsg. I Männer  I Frauen  

* 
* 
* * *  

n.s.  

ke ine  Sanktion  * * *  

10 % Minderu ng 

signifikant (P < 5%) 
hoch signifikant (P  < 1%) 
höchst signifikant (P < 1%0) 
n icht signifikant 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

* *  * *  

100 % M inderung  

i nsg. I Männer  I Frauen  
* * *  * * *  * * *  

* * *  * * *  n . 5 .  

I n  der Gru ppe der  2S-Jährigen und  Älteren zeigt sich erst ab  e iner  Sanktion i n  Höhe von 30% Leis

tungsminderung ein substanzie l ler U nterschied im Vergleich zu den N icht-Sanktionierten (Tabelle 

12b). Beide Gruppen von sanktionierten Leistungsberechtigten (mit 30%-iger und mindestens 60%

iger Leistungsminderu ng) weisen e inen signifikant niedrigeren M ittelwert beim Summenindex " M i

n imale fina nziel le Spielräume" auf (4,4; 4,2, Abbi ldung 18) a l s  d ie Gru ppe der N icht-Sanktionierten 

(S,O). Die stä rker Sanktionierten (30% und mindestens 60%) u nterscheiden sich h insichtl ich d ieses 

Indexwertes auch von jenen, die "nur" e ine 10%-ige Leistungsminderung erfahren haben.  Zwischen 

der "mitt leren" (30%) und "höchsten" Sanktionshöhe (60% und höher) b i lden sich ke ine signifikanten 

Unterschiede ab .  

Tabelle 12b: Ergebnisse von Signifikanztests (t-Test) für Mittelwertunterschiede Summenindex 
"Finanzielle Spielräume" nach Sanktionierung (Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sank
tion) und Geschlecht - UE25 

25 J a h re u n d  ä lter  
10 % Mi nderu ng 

* 
* 
* * *  

n .s. 

i n sg. 

ke i n e  Sankt ion n .s .  

10 % M inderung 

30 % M inderung 

signifikant ( P  < 5%) 
hoch sign ifikant (P < 1%) 
höchst signifikant (P  < 1%0) 
nicht signifikant 

I Män n e r  I F rauen  

n .s .  n.s .  

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 N RW 

30 % Minderung 60 % Minderu ng und  höher  

i n sg. I Män n e r  I Fra u e n  i nsg. I Männer  I F rauen  
* * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  

* * *  * *  * *  * * *  * * * *  

n .s .  n .s .  n . s .  

1 2  Einschränkend muss bei dem Indexwert für Frauen unter 25 Jahren  mit Tota lminderung angemerkt werden, 

dass er auf nur 62 Fäl len beruht. Ebenfa l ls vergleichsweise gering ist mit n=88 die Fal lzah l  der um 10% leis

tungsgeminderten Frauen unter 25 Jahre. Al le anderen U25-l ndexwerte beruhen auf mindestens 100 Fäl len.  
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Die statistisch greifba re Zäsur h insichtl ich der finanzie l len Spiel räume verläuft bei den über 25-

Jährigen demnach nicht zwischen den genere l l  Sanktionierten und N icht-Sanktionierten, sondern 

zwischen den mit einer geringen Leistungsminderung von 10% (und ke iner) und jenen mit mindes

tens 30% Leistungsminderung sanktionierten erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten .  D ies trifft auf 

beide Gesch lechter zu .  

Zwischenfazit zu den Auswirkungen auf die Lebenssituation: Zusammenfassend bedeuten d iese Er

gebnisse zu den Auswirkungen der Sanktionierung von Meldeversäumn issen und Pfl ichtverletzungen 

durch abgestufte Leistungsminderungen auf die Lebenssituation der Betroffenen, dass sich die er

werbsfäh igen Leistungsberechtigten mit aktuel ler Sa nktionserfah rung deutl ich und substanzie l l  h in

sicht l ich ih rer finanz ie l len Situation von jenen ohne Sanktionserfah rung unterscheiden. Die Sanktio

nierten geben an, häufiger verschu ldet zu sein und häufiger aus  finanzie l len Gründen auf Aktivitäten 

verzichten zu müssen, fü r die ein M in imum an finanzie l lem Spie lraum erforderl ich ist, wie ins Kino 

gehen, Freunde zu sich zum Essen e in laden oder sich Kleidung zu kaufen, auch wenn d ies nicht unbe

d ingt erforderl ich ist. 

Empi risch lässt sich d ieser offenkundige und statistisch substanzie l le  Zusammenhang zwischen Sank

tionserfahrung und fi nanzie l len Engpässen sowie verminderter fi nanzie l ler Fre iräume der Lebensge

sta ltung n icht kausal attribu ieren, d . h .  d ie verstärkten finanz ie l len Einschränkungen können metho

d isch gesprochen nicht zwingend als Auswirkung der Leistungsminderungen ansehen werden.  Die 

befragten Sanktionierten sel bst sehen dies aber sehr deutl ich als kausalen Zusammenhang. Zum 

überwiegenden Tei l  führen sie i h re h insichtl ich Tei lhabeaktivitäten ( ins Kino, Konzert gehen, Freunde 

ein laden) und Lebensqua l ität ( Kle idung, Medikamente kaufen) reduzierte Lebensweise sowie ihre 

häufigere Verschu ldung auf d ie Sanktionen zu rück. 

Zu d iesem Befund passt, dass nach ih ren Angaben auch ihre Befind l ichkeit deutlich unter der Sankti

onserfah rung leidet, sie d iese häufig a ls sehr belastend erleben und sich seitdem vermehrt Sorgen 

um ih re Lebenssituation machen .  Dieser negative Zusammenhang zwischen Sanktionserfah rung und 

subjektiver Befind l ichkeit (see l ische Probleme, Gesundheitszustand, a l lgemeine Lebenszufriedenheit) 

zeigt sich auf dem höheren Sanktionsn iveau fü r Pfl ichtverletzungen auch im Vergleich zu N icht

Sanktionieren. 

4.3.2. Auswirkung auf Eigenbemühen und das Verhältnis zum Jobcenter 

4.3.2. 1 .  Verhältnis zum Jobcenter 

Neben den mit den Leistungskürzungen verbundenen Auswirkungen auf fi nanzie l le  Engpässe und 

deren Folgen, werden in  der Fachl iteratur auch Konsequenzen thematisiert, d ie sich auf das Verhä lt

nis zum Jobcenter beziehen.  Beispie lsweise wird im erwähnten Gutachten des lAB zum Antrag "Rech

te der Arbeitsuchenden stärken - Sanktionen aussetzen"  der Bundestagsfraktion Bündnis gO/Die 

Grünen (Bundestags-Drs.  17/3207) auf der Grund lage von 26 qua l itativ-explorativ interviewten Fach

kräften berichtet, dass verei nzelt beobachtet würde, dass Sanktionierte aus dem Leistungsbezug 

(vorübergehend) verschwänden und der Kontakt zu ihnen und damit die Mögl ichke it der Aktivierung 

verloren gehen könnten (vgl .  lAB-Ste l l ungnahme 5/2011:  13). 
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Abbildung 20a: Aussagen über das Verhältnis zum Jobcenter nach erfahrener Sanktion (Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sanktion) und Ge
schlecht (Antworten "trifft sehr" und "trifft eher zu" in  %) - U25 

H abe Kontakt zum JC abgebrochen 

10% Kürzung 

100"/0 K ü rz u ng 
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D i e  Prozentangaben beziehen sich a u f  d i e  Zusammenfassung d e r  ersten beiden Antwortwortkategorien a u s  d e r  vierstufigen Antwortskala: trifft sehr (1), trifft eher (2), trifft eher nicht (3), trifft überhaupt nicht (4) zu. 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 
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Abbildung ZOb:  Aussagen über das Verhältnis zum Jobcenter nach erfahrener Sanktion (Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sanktion) und Ge
schlecht (Angaben in %) - ÜZ5 

Habe Kontakt zum JC abgebrochen 

10% Kürzung 

30% Kürzung 

60% Kü rzung u . m. 
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Die Prozentangaben beziehen sich auf die Zusammenfassung der ersten beiden Antwortwortkategorien aus der vierstufigen Antwortskala: trifft sehr (1), trifft eher (2), trifft eher nicht (3), trifft überhaupt nicht (4) zu. 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 
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Um d ieser Frage im Rahmen der vorliegenden Repräsentativbefragung nachgehen zu können, wur

den den sanktionierten Leistungsbeziehern sechs Aussagen vorgegeben, denen sie mitte ls e iner vier

stufigen Ska la  zust immen konnten (vg l .  Erläuterungen zu den Abbi ldungen 20a und  20b). 

Von den u nter 25-Jährigen äußerten 17%, dass sie wegen der erfah renen Sanktion den Kontakt zum 

Jobcenter abgebrochen hätten (" Ich habe seit der  Kürzung den Kontakt zum Jobcenter ganz abgebro

chen" - trifft sehr/eher zu) (Abbildung 20a) .  Weder  nach Höhe der ( letzten)  Sanktion noch nach dem 

Geschlecht zeigen sich nennenswerte U nterschiede. Zehn  Prozent der Befragten sagten, dass s ie 

keine Leistungen mehr beantragen würden (" Ich werde seit d ieser Kürzung überhaupt keine Leistung 

mehr beim Jobcenter beantragen"  - trifft sehr/eher zu) .  Auch hier antworten sankt ionierte Männer 

und  Frauen u nter 25 Jahren vergleichsweise ähn l ich .  Al lerd ings steigt die Zustimmu ng zu d ieser Aus

sage mit der Höhe der Leistungskürzung an (von 9% auf 13%, Werte für i nsgesamt). 13 

Sehr deutl ich im Zusammenhang mit der Höhe der erfahrenen Leistungsm inderung steht der von den 

Befragten berichtete Vertrauensver lust. Stimmen knapp e in Drittel (31%) der für e in MeIdeversäum

nis sanktionierten Leistungsbezieher u nter 25 Jahren der Aussage zu " Ich habe seit der Kürzung kei n  

Vertrauen mehr  zu meinem Berater/ meiner Beraterin" (sehr  oder eher), steigt dieser Ante i l  unter 

den mit einer Tota lsanktion sanktionierten Leistungsberechtigten auf gut die Hä lfte (54%). 14 

Diesen auf Abwendung und Rückzug vom Jobcenter verweisenden Antworten eines vergleichsweise 

geringen Tei l s  an sanktionierten erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten u nter 25 Jahren stehen Äu ße

rungen der überwiegenden Mehrheit gegenüber, d ie Verständnis für die Sanktionspraxis des Jobcen

ters signa l isieren .  Zwei D rittel der mit der "m i lden" Sanktion einer 10%igen Leistungskürzung ver

hängten u nter 25-Jäh rigen stimmten der Aussage (sehr oder eher) zu :  "Mein  Berater/ meine Berate

rin musste die Kürzung vornehmen.  Er/ sie hat sei ne/ ihre Vorschriften und  hat keine andere Wahl" .  

Etwas geri nger, aber mit 62% noch von einer deut l ichen Mehrheit geäußert, fä l lt d ie Zust immung zu 

d ieser Aussage bei jenen aus, d ie e ine Tota lsanktion (teilweise einsch l ieß l ich der M inderung der Kos

ten für Wohnen u nd Heizung) erha lten hatten .  

Sehr hohe Zustimmung u nter den  Sanktion ierten unter 25 Jahren erfah ren d ie  beiden Aussagen " I ch  

verstehe, dass das  Jobcenter Kürzungen androhen und  durchführen muss" und  "Wenn das  Jobcenter 

nicht die Mögl ichkeit hätte, Leistungen zu kürzen, würden a l le Leistungsbezieher machen, was sie 

wol len" (80% und 84% - trifft sehr/ eher zu). Zwar fä l lt die Zust immung zu diesen beiden Statements 

unter den unter 25-Jährigen, d ie mit e iner Tota lsanktion belegt wurden, etwas geringer aus (-4 Pro

zentpunkte und  -7 Prozentpunkte). Dennoch verweisen die Antworten auf eine insgesamt sehr weite 

Übereinstimmung mit der Auffassung, dass die Leistungsgewährung des Sozia lstaats sanktionsbe

wehrt, d . h .  an bestimmte, vom Leistungsberechtigten zu erbringende Voraussetzungen oder Mitwi r

kungsaktivitäten gebunden sein müsse. 

Im Wesentl ichen antworteten d ie 25-Jährigen und  Älteren ana log zu den J üngeren (Tabelle 20b) .  Der 

größte U nterschied findet sich bei den Äu ßerungen zum Abbruch des Kontakts zum Jobcenter. Sagen 

17% der u nter 25-Jährigen, dass sie seit der Kürzung den Kontakt ganz abgebrochen hätten, sind es 

13 Aufgrund der geringen Fal lzahlen mussten die Antworten der beiden Gruppen mit Tota lsanktionen ( Kürzung 

100% Regelleistung ohne KdU und Kürzung 100% Regel le istung mit KdU )  zusammengefasst werden. Die in  

diesem Fal le inhaltl ich zwar wichtige Differenzierung würde jedoch keine val iden Ergebnisse erbringen.  

14  Die Werte für die unter 25-jährigen Frauen mit Tota lsanktion beziehen sich auf 60 Fäl le und s ind deswegen 

nur  bedingt aussagefähig. 
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bei den Älteren mit 9% nur  rd . ha lb  so vie le .  Al le anderen Antworten verweisen nicht auf e ine grund

sätzl ich zwischen den beiden Altersgruppen d ivergierende Sicht auf die Sanktionspraxis und die ver

meintl iche Sanktionserfordernis der Jobcenter sowie d ie Ha ltung ihm bzw. den Beratern oder Berate

r innen gegenüber. 

4.3.2.2. Arbeitssuche 

Als zentra le Begründung für d ie Sanktionierung von Versäumn issen und Pfl ichtverletzungen via Leis

tungskürzungen gilt d ie Vermutung des Gesetzgebers, dass sie auf d ie M itwi rkungsbereitschaft der 

Le istungsempfänger positiv E influss nähme. So formul ieren etwa die Autoren der e rwähnten IAB

Ste l l ungnahme:  IIZiel e ines a rbeitsmarktpo l it ischen ,Sanktionsinstrumenta riums' ist es, potentie l len  

Fehlanreizen i n  Arbeits losenversicherungssystemen oder  Sozia lh i lfesystemen entgegenzuwi rken und 

damit s icherzustel len, dass die Leistungsbezieher mit den Mita rbeiterinnen und M ita rbeitern von 

Arbeitsagenturen oder Jobcente rn kooperieren" (vg l .  lAB-Ste l lungnahme 5/2011 :  9). Ob verhängte 

Sanktionen - quasi ex post - die M itwirkungsbereitschaft in termin i  der I ntensivierung der Arbeitssu

che erhöhen, ist bis lang empirisch nicht be legt. 15 

Zwar konnten Bookmann  et a l .  (2009) und Schneider (2010) in quantitativen Studien H inweise auf 

positive Beschäftigungseffekte von Sanktionen im Bereich des SGB 1 1  fi nden.  Bookmann et a l .  kom

men auf Grund lage e i nes kombin ierten Datensatzes (administrative und Befragungs- Ind ividua ldaten 

kombin iert mit bei Jobcentern erhobenen I nformationen, u .a .  zur Sanktionspraxis) fü r den Beobach

tungszeitrau m  2006 bis 2007 zum Schluss, dass sowoh l  der Austritt aus dem Leistungsbezug a ls auch 

d ie Aufnahme einer sozialversicherungspfl ichtigen Beschäftigung nach erfolgter Sanktion zunehmen 

(Bookmann et a l .  2009 : 21) .  Schneider konnte ebenfa l ls e inen positiven Effekt der Sa nktionserfah

rung auf die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung nachweisen, a l lerd ings explizit ke inen auf 

eine verstärkte Arbe itssuche oder das Sinken des Reservationslohns, d .h .  auf d ie Bere itschaft, auch 

bei geringerer Entlohnung eine Beschäftigung aufzunehmen (Schneider 2010: 35ff) . Zudem - darauf 

verweisen auch d ie Autoren der lAB-Ste l l ungnahme - konnten in beiden Studien ke ine Aussagen 

über die Nachha ltigkeit und die Qua l ität der du rch die Sanktionserfa h rung mögl icherweise forcierten 

Arbeitsaufnahme gemacht werden .  

D ie  I ntensivierung der Arbeitssuche infolge der  e rfahrenen Leistungskürzung war ebenfa l l s  Gegen

stand der vorl iegenden Repräsentativbefragung. Die klassische Frage zur IIMessung" der I ntensität 

der Arbeitssuche im Rahmen von Erhebungen lautet, ob man in den letzten vier Wochen nach einer 

Erwerbstätigkeit gesucht hat .  57% der befragten a rbeitslos gemeldeten e rwerbsfäh igen Leistungsbe

rechtigten unter 25 Jahren, die gemäß ihrer Auskunft n icht sanktioniert wurden und dem Arbeits

markt zur  Verfügung stehen müssen, bejahten d iese Frage (Abbildung 21) .  16 Wurden sie mit einer 

10%-igen Leistungskü rzung sanktioniert, beträgt d ieser Ante i l  60%. Bestand ihre letzte Sanktion in  

e iner Tota lsanktion, steigt er auf 66%. 

15 
Ebenso ist bislang n icht untersucht - und methodisch auch sehr schwierig, wenn nicht wegen ihrer ubiquären 

Wirkung n icht operationa l isierbar - wie hoch die so genannte ex ante Wirkung von Sanktionen, a lso schon 

deren Existenz oder Androhu ng, auf die Generierung regel konformen Handeins einzuschätzen ist (vgl .  Schreyer 

et a l .  2012: 21Sf) . 
16 

Einige Befragte gaben an, das Jobcenter verlangte aktuel l  von ihnen nicht, Arbeit zu suchen, sie täten es aber 

dennoch. Diese wurde in den in  Abbi ldung 20 dargestellten Auswertungen ebenfa l ls berücksichtigt. 
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Bei den 25-Jährigen und Älteren zeigt sich e in solcher Zusammenhang mit der zu letzt erfah renen 

Sanktionierung nicht. M it Ausnahme bei  der 10%-igen Leistungskürzung beträgt der Ante i l  der Be

fragten, die angaben, in  den letzten vier Wochen nach einer Erwerbstätigkeit gesucht zu haben, zwi

schen 65% und 69%. 

Die Gründe und Bedingungen, die h inter der Motivation stehen, aktuel l  Arbeit zu suchen oder keine  

zu  suchen, können vie lfä ltig se i n .  E i ne  re in  deskriptive, bivariate Darste l l ung des Zusammenhangs 

zwischen (Angaben zu) Sanktionserfah rung und Arbeitssuche, wie in Abbi ldung 20 dargestel lt, darf 

n icht ohne weiteres kausal  interpretiert, d . h .  letztere a ls Folge der ersteren angesehen werden.  

Abbildung 21:  Aussagen über die Arbeitssuche in den letzten vier Wochen nach Sanktionierung 
(Höhe der Leistungsminderung, gemäß letzter Sanktion) und Geschlecht (Angaben in  %) - U25 und 
Ü25 

" H aben Sie in den letzten vie rWochen eine Erwerbstätigkeit gesucht?" 

u nter 25 Jahre n  

keine Sankti on 

10% Kürzung 

100% Kürzung 

• insgesamt 

• Männer 

25 Jahre und älter • Frauen 

ke ine Sanktion 75 

10% Kürzung 

30% Kürzung 74 

60% Kürzung u .m. 

Arbeitslos gemeldete erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die angaben, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen zu müssen oder eine 
Arbeit zu suchen, obwohl s ie dies nicht müssen. 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 
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Um der Frage d ifferenzierter nachzugehen, i nwieweit d ie  - zumindest bei den unter 25-Jährigen -

erhöhte Arbeitssuche unter den Sanktionierten möglicherweise durch andere Zusammenhänge a l s  

m i t  der Sanktionierung zu erklären ist, wurden Regressionsschätzungen ( Probit-Model le) du rchge

führt, in welche, soweit im Rahmen der Befragungsdaten verfügbar, weitere i nd ividuel le Merkmale 

a ls potenziel l  "erklärende Variab len" der Arbe itssuche e inbezogen wurden .  

Folgende Merkmale wurden be i  den Regressionsschätzungen a ls  sog. Kovariate der Sanktionserfah

rung zur  "Erklärung" der Arbeitssuche berücksichtigt: 17 

• Dauer des Leistungsbezugs 

• Vorherige Erwerbstätigkeit 

• Frühere Sanktionserfahrung (vor Beobachtungszeitrau m  ab  2012) 

• Qualifikationsn iveau 

• Fami l ienstand (a l le in lebend, a l lei nerziehend, Paar m it Kind(ernL bei Eltern lebend, 

• Geschlecht 

• Alter 

• Migrationshintergrund 

• Akzeptanz/ E insicht i n  d ie  erfahrene Sanktion 

Tabelle 13: Ausgewählte Schätzergebnisse zur Erklärung der Antworten zur Arbeitssuche ("in den 
letzten vier Wochen nach Erwerbstätigkeit gesucht") - Probit-Modell - U25 und Ü25 

"erklärende" Merkmale 

Leistungsbezug (U25:  max. 1 Jahr; Ü25 mind. 4 Jahre) 

Vorherige Erwerbstätigkeit ( U25: mind. 6 Monate) 

Hohe Qual ifikation (Abitur und mind. Lehre) 

Allein lebend 

Junges Alter (25 bis 34 Jahre, nur U25) 

Akzeptanz/ Einsicht in  Sanktionsgrund 

Sanktionen (gemäß letzter Sanktion) 

10% Leistungsminderung 

30% Leistungsminderung (nur Ü25) 

60% und höhere Leistungsminderung (nur Ü25) 

100% Leistungsminderung (einsch I .  Minderung KdU, nur U25) 

Tabelle enthält nur ausgewählte Variablen. Vollständiger Tabellenauszug im Anhang. 
signifikant (P < s%) 
hoch signifikant (P < 1%) 

* * *  höchst signifikant (P  < 1%0) 
n.S. nicht signifikant 
./. nicht zutreffend 

Marginale Effekte (in %) 

unter 25 Jahre 25 Jahre und ä lter 

+23**  n.s. 

+14* n.s. 

n.s. +20** 

-29**  

./. +18* 

n.s. n.s. 

n.s. -15** 

./. n.s. 

./. n.s . 

+13* ./. 

Es wurden für beide Altersgruppen jeweils zwei Modelle geschätzt. Einmal mit "Sanktion ja/nein" als unabhängige Variable und einmal mit 
mehreren, nach der Minderungshöhe abgestuften Sanktionsvariablen. 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 NRW 

Von den a ls  potenziel le "Erklä rungsvar iablen" e inbezogenen Merkmalen steht bei den unter 25-

Jährigen d ie  Wohnform des a l le in  Lebens im stärksten - negativen - Zusammenhang mit der Angabe, 

17 Als Kovariate werden Variablen bezeichnet, von denen vermutet wird oder bekannt ist, dass sie als Drittvari

able den Zusammenhang zwischen anderen Variablen beeinflussen.  
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i n  den letzten vier Wochen nach Arbeit gesucht zu haben (Tabelle 13).  Die Al le in lebenden sagten m it 

e iner u m  29% n iedrigeren Wahrschein l ichke it, Arbeit gesucht zu haben a ls jene, d ie  e ine andere 

Wohnform nannten - a l le  anderen e inbezogenen Variablen a ls  unverändert vorausgesetzt. 18 Der 

zweitgrößte Zusammenhang besteht mit dem vergleichsweise kurzen Leistungsbezug. Unter 25-

Jährige, d ie  sagten, sie bezögen höchstens seit e inem Jahr Arbeitslosengeld 2, äußerten mit e iner 

23% höheren Wahrschein l ichke it, i n  den letzten v ier Wochen Arbeit gesucht zu haben a ls jene, d ie  

e inen längeren Leistungsbezug nannten. E in  geringer, aber statistisch noch systematischer Zusam

menhang zeigt sich auch zwischen den Angaben zur Arbeitssuche u nd zur vorherigen Erwerbstätig

keit. Wer von den unter 25-Jährigen angab, i nsgesamt bereits m indestens sechs Monate erwerbstätig 

gewesen zu sein, äußerte mit e iner um 14% höheren Wahrschein l ichke it, a ktuel l  nach e iner Erwerbs

tätigkeit gesucht zu haben, als jene, die bis lang nu r  kürzer oder noch nie erwerbstätig waren .  Dies 

kann e inerseits als I ndiz dafü r a ngesehen werden, dass bei jungen Menschen l angandauernder Leis

tungsbezug, in der Regel verbunden mit vergleichsweise langer Arbeitslosigkeits- u nd geringer Er

werbserfah rung, mit Demotivation und/oder dem Verlust des Zutrauens verbunden sind, e inen E in

stieg i n  kontinuierl iche und auskömm liche Erwerbsa rbeit bewerkstel l igen zu können .  Andererseits 

sche int e ine größere Arbeitsmarktnähe bzw. Erwerbserfahrung bei Jugend l ichen die Arbeitssuche zu 

bestärken .  

I n  der  Altersgruppe ab  25 Jahren zeigen sich d iese Zusammenhänge der Dauer  des  Leistungsbezugs 

und der Erwerbserfahrung mit der aktiven Arbeitssuche n icht. Bei ihnen erweisen sich im Rahmen 

dieser Schätzmodel le  e ine höhere Qua l i fikation (Abitur und m indestens Lehre) und e in  vergleichs

weise j unges Alter (25 - 34 Jahre) a ls  positiv mit e iner aktuel len Arbeitssuche assozi iert (+20% u nd 

+18%). 

In etwa gleicher Stärke, in der bei den unter 25-Jäh rigen die vorherige Erwerbstätigkeit mit der aktu

el len Arbeitssuche statistisch assozi iert ist, steht auch die erfah rene 100%-ige-Leistungsminderung 

mit d ieser im Zusammenhang. Jene unter 25-Jährigen, d ie von einer Tota lminderung des Leistungs

bezugs (tei lweise e insch l ießl ich der Minderu ng der Kosten für Heizung u nd Wohnung) berichteten, 

sagen - ceteris par ibus - mit e iner 13% höheren Wahrschein l ichkeit, e ine Arbeit gesucht zu haben, 

a ls jene, d ie n icht oder nur  mit 10% Leistungskürzung sanktioniert worden s ind.  

Die bei Tota lminderung i ntensivere Arbeitssuche der unter 25-Jährigen scheint weniger darauf zu

rückzufüh ren zu sein,  dass die Sanktionserfah rung die E insicht i n  d ie Angemessenhe it " rege lkonfor

mes" Verha lten - in diesem Fa l le  das Eigenbemühen um Erwerbsarbeit - stärken würde. Vie lmehr 

scheint s ie i n  erster Lin ie aus  materie l ler Notwendigkeit geboren .  D ies kann  zum e inen aus der Tatsa

che gefo lgert werden, dass die Variab le "Akzeptanz/ Einsicht in Sanktionsgrundll - in beiden Alters

gruppen - keine signifi ka nten Effekte aufweist. 

Methodische Erläuterung: In die obige Regressionsschätzung zur "Erklärungll der I ntensität der Arbeitssu

che wurde ein I nd ikator einbezogen, der die Einsicht in die Sanktionserfordernis abbi lden solle. Er wurde 

defin iert als die Ablehnung folgender d rei Aussagen über die erfahrene Sanktion :  (i) "Ich empfinde die 

18 
Die Prozentangabe bezieht sich auf die in  Tabelle 13 ausgewiesenen marginalen Effekte. Der margina le Effekt 

eines Merkmals oder einer "erklärenden" Variable gibt an, wie sich die durchschnittl iche Wahrscheinl ichkeit, 

h ier: dass die Antwort " in  den letzten vier Wochen Erwerbstätigkeit gesucht" gegeben wurde, verändert, wenn 

d iese Variable statt des Wertes ,,0" (trifft n icht zu) den Wert ,,1"  (trifft zu) ann immt. Diese Aussagen ü ber die 

Stärke dieses Zusammenhangs gelten immer unter der Ceteris-paribus-Bed ingung, d.h. u nter der (hypotheti

schen) Annahme, dass die anderen Merkmale ansonsten u nverändert bleiben. 
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Kürzung als ungerecht", ( i i )  " Ich habe die Kürzung nur  erhalten, weil mich mein Betreuer / meine Betreue

rin n icht leiden kann" und ( i i i )  "Andere hätten d ie Kürzung für die gleiche Sache nicht bekommen". Wer 

von den Sanktionierten Leistungsberechtigten a l le drei Aussagen ablehnte, erhielt bei der Dummy

Variable IIAkzeptanz/ Einsicht in die Sanktion" den Wert ,,1", a l le anderen den Wert ,,0".19 22% der unter 

25-Jährigen und 16% der 25-Jährigen und Älteren mit Sanktionserfahrung wurden auf diese Weise a ls 

"einsichtig" in i h r  Sanktioniert-Werden eingestuft. 

Wären die verstärkte Arbeitssuche der sanktionierten Leistungsberechtigten auch auf e ine durch die 

Leistungskürzung induzierte E insicht zurückzufüh ren, dass man aufgrund seines Leistungsbezugs 

auch die Verpfl ichtung hat, sich eigenaktiv um Arbeit zu bemühen, müsste dieser Ind ikator mit den 

Angaben der Sanktionierten über d ie intensivere Arbeitssuche statistisch sign ifikant assozi iert sein .  

Gewiss ist d ieser Versuch, Akzeptanz und Einsicht in  d i e  erfolgte Sanktion m ittels d ieses Ind i kators 

empirisch a bzubi lden, nur  e ingeschränkt belastbar. Das damit erzielte Ergebnis deckt sich jedoch 

i nha lt l ich mit den in  den Jobcentern gefüh rten explorativen Expertengesprächen m itgetei lten Erfah

rungen u nd Einschätzungen. Vergleichsweise durchgängig wurde berichtet, dass Leistungskürzungen 

in eher seltenen Ausnahmefä l len zu Einste l l ungsänderungen füh rten .  Jedoch sei durchaus häufiger zu 

beobachten, dass der durch d ie Leistungsminderung veru rsachte tei lweise sehr massive finanzie l le 

Engpass dazu führe, dass s ich Leistungsberechtigte "notgedrungen" um Arbeit bemühen würden. 

D ies i mpl iz iere aber keinesfa l l s  per se e ine Ei nmündung i n  kont inu ierl iche und bedarfsdeckende Er

werbsa rbeit, sondern bewirke häufig ledigl ich e ine kurzfristige Arbeitsaufnahme zur Überbrückung 

der a ktuel len f inanzie l len Notlage . Erfahrungsgemäß würden Leistungskü rzungen nur selten zu nach

haltigen Arbeitsmarkt integrationen führen. 

Bei den 25-Jährigen und Älteren steht die aktuel le Arbeitssuche in  keinem positiven, sondern i n  ei

nem mehr oder m inder negativen Zusammenhang mit der berichteten Sanktionserfahrung. Al le drei 

e inbezogenen Sanktions-Va riablen (10% Minderung, 30% Minderung, 60% und höhere Minderung) 

weisen der Richtung nach negative statistische Zusammenhänge mit der Antwort zur  aktuel len Ar

beitssuche auf. Sign ifikant gemäß übl ichen Kriterien kann  jedoch nur  der Zusammenhang mit der 

Angabe e iner erfahrenen 15%-igen Leistungskürzung bezeichnet werden.  Auch d ies kann  a ls  e in  H in

weis darauf gewertet werden, dass von Sanktionserfahrungen - sofern sie n icht zu drastischen finan

z ie l len Notlagen führen ( 100%-ige Leistungsminderungen kommen im Bereich Ü25 äußerst selten 

vor) - kei ne positiven Wirkungen h insichtl ich der Arbeitssuche entfa lten dürften .  

Zwischenfazit zur Auswirkung auf Eigenbemühen: Die h ier  da rgelegten Befragungsergebn isse legen 

die Sch lussfolgerung nahe, dass von Leistungsminderungen bei den 25-jährigen und ä lteren Leis

tungsbeziehern keine substanzie l l  positiven Wirkungen auf die M itwirkungsbere itschaft in Gestalt 

e iner I ntensivierung der Arbeitssuche ausgehen.  Vie lmehr tritt ein entsprechender negativer Zu

sammenhang zutage. Sanktionierte 25-Jährige u nd Ältere geben - bei Kontrol le einer Reihe weiterer 

i ndividue l le r  Merkmale (s.o.) - tendenziel l  seltener an, in den letzten vier Wochen Arbeit gesucht zu 

haben, a ls  jene, d ie von kei ner Sanktion berichten .  Ob von der Erfahrung d ieser Leistungskürzung 

selbst e ine entsprechend demotivierende Wirkung ausgeht oder ob es andere G ründe gibt, warum 

sanktionierte Arbeitslose in  der G rundsicherung ab 25 Jahren  etwas seltener Arbeit suchen als nicht 

sanktionierte, kann  hier n icht weiter geklä rt werden.  

1 9  Die Zustimmung zu diesen Aussagen wurden mittels einer vierstufigen Antwortskala erfragt (trifft sehr, trifft 

etwas, trifft eher nicht, trifft überhaupt n icht zu) .  Als Ablehnung dieser Aussagen wurden die beiden Antwort

kategorien "trifft eher nicht" und "trifft überhaupt nicht zu 11 gewertet. 
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Bei den unter 25-Jährigen wird e in  positiver Zusammenhang zwischen berichteter Sanktionserfah

rung u nd berichteter Arbeitssuche sichtbar. Die quantitativen Ergebn isse sprechen - unterstützt 

durch entsprechende Aussagen der Gesprächspartner in den Jobcentern - dafür, dass die vermeh rte 

Arbeitssuche der unter 25-Jährigen, d ie e ine Tota lminderung erfahren haben, auf d ie  du rch sie verur

sachte finanzie l le Notlage zurückzuführen ist. Doch darf d iese gemäß der Berichte der Gesprächs

partner in  den Jobcentern n icht ohne weiteres gleichgesetzt werden mit dem Beginn  einer Einmün

dung i n  nachhaltige Beschäftigung. Außerdem würden d ie Leistungsminderungen nur  bei e inem Tei l  

der J ugendl ichen, und zwar nur  dann zu d rastischen finanziel len Notlagen führen, sofern s ie  nicht 

mehr bei i hren Eltern wohnten oder auf kein sonstiges fami l iäres Netzwerk (z.B. Großeltern ) oder 

e inen Freundeskreis zurückgreifen könnten, um den dreimonatigen F inanzengpass zu ü berbrücken .  

4.4. Zusammenfassung 5GB 1 120 

Wahrnehmung und Praxis der Leistungsminderung 

Die Befragungsergebn isse geben Grund zur  Annahme, dass es nur  selten aufgrund von Kommunikati

onsproblemen oder sonstigen M issverständn issen zu Sanktionierungen kommt. Den sanktion ierten 

erwerbsfäh igen Leistungsberechtigten ist nach e igenem Bekunden meist k lar, warum ihnen Leistun

gen gemindert wurden.  D ies ist i nsbesondere daraus zu sch l ießen, dass der von ihnen benannte 

Sanktionsgrund ("Und wie sehen Sie das? Was genau haben Sie gemacht oder nicht gemacht, dass es 

zu d ieser Leistungskürzung gekommen ist?") im Wesentl ichen mit dem berichteten "offiz ie l len" 

Grund übere instimmt " U nd was wurde als Grund für d ie Kürzung angeben?". Zudem reku rrieren nur 

sehr selten Antworten auf e ine entsprechende offene Nachfrage ("Und warum haben Sie das ge

macht? Erklären Sie bitte aus I hrer Sicht, warum Sie d ieser Verpfl ichtung n icht nachkommen konnten 

oder wol lten .") auf Missverständnisse, Kommun ikationsprobleme, U nwissenheit, oder Wi l lkürl ichkei

ten des Betreuers oder des Jobcenters. 

D ieses im Wesentl ichen zwischen den Sanktionierten und Sanktionierenden kongruente Bild über  das 

Sanktionsgeschehen wird dadurch abgerundet, dass fast a l le (neun von zehn) angaben, zuvor über 

d ie Rechtsfolgen belehrt worden zu sein .  Von d iesen sagten wiederu m neun von zehn, d iese auch 

verstanden zu haben.  Demnach kann bei maxima l  etwa 10-20% der Sanktionierten n icht unbedi ngt 

davon ausgegangen werden, dass d ie Betreffenden über d iese Konsequenzen ih res Handeins voll

ständig im B i lde waren .  

Auch d ie Tatsache, dass der Bezug der G ru ndsicherungsleistung mi t  best immten Pflichten fü r d ie  

Leistungsbezieher verbunden und grundsätz l ich sanktionsbewehrt ist, stößt auf hohe Akzeptanz, 

auch u nter den Sanktionierten .  Etwa jeder zweite Leistungsberechtigte mit aktuel ler Sanktionserfah

rung sti mmt den beiden Aussagen zu, dass, wenn das Jobcenter n icht d ie Mögl ichke it zur Le istungs

kürzung hätte, a l l e  Leistungsbezieher machen würden, was sie wol lten und dass sie verstünden, dass 

das Jobcenter Kürzungen androhen u nd durchführen müsse. 

20 
Die Aussagen beziehen sich auf Sanktion, die im  Wesentl ichen im  Jahr 2012 (01.01.2012 bis I nterviewtermin; 

Feldzeit 08.11.2012 bis 09.012.2013) wirksam waren. 
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Von der für unter 25-Jährige vorgesehenen Mögl ichkeit zur  nachträgl ichen Verkürzung der Minde

rungsdauer von d re i  Monaten a uf sechs Wochen wird nach Auskunft der Befragten nur  selten, i n  

etwa e inem von zehn Fäl len, Gebrauch gemacht; und zwar u nabhängig davon, ob es sich um d ie  

Sanktionierung e ines Meldeversäumnisses oder einer Pfl ichtverletzung handelt. Be i  e inem guten 

Drittel der wegen e iner Pflichtverletzung mit 100%-iger M inderung der Rege l leistung sanktion ierten 

unter 25-Jährigen wurden nach deren Auskunft auch die Kosten für Wohnung und Heizung e inbeha l

ten (erste Sanktion i n  2012). Hande lte es sich um eine i m  Jahr  2012 wiederholte Sanktion, wurden 

d iese Kosten i n  jedem zweiten Sanktionsfa l l  e inbeha lten .  I nwieweit d ie  E inbehaltung der Mietkosten 

zu Wohnungslosigkeit füh rt, konnte im Rahmen d ieser Befragung n icht geklärt werden, da woh

nungslose Menschen mittels der übl ichen Standards der Stichprobenziehungsverfahren nur  in  Aus

nahmefä l len erreicht werden. E ine systematische E inbeziehung dieser Personengruppe und da rauf 

basierende vera l lgemeinerbare Aussagen waren deswegen n icht mögl ich.  

Etwa d ie Hä lfte der unter 25-Jährigen, d ie m it e iner Tota lminderung sanktioniert wurden, erhielten 

Lebensmittelgutscheine, bei den Sanktionierten ab 25 Jahren  ist d ieser Ante i l  wesentl ich geringer, er 

steigt von 12% bei einer 30%-igen Leistungsminderung auf 35% bei einer 100%-Minderung. Sofern 

d iese Gutscheine bezogen, d .h .  beantragt hatten, werden diese in der Regel, in rd. neun von zehn 

Fäl len, auch e ingelöst. 

Subjektive Befindlichkeit 

Etwa d ie Hälfte der Sanktionierten, unter den 25-Jährigen und Älteren tendenzie l l  etwas häufiger, 

haben n icht dam it gerechnet, dass ihnen die Leistungen gekürzt würde. Trat der Fa l l  ein, trafen sie 

die Kürzungen nach eigenem Bekunden i n  der Rege l empfindl ich.  Gut 60% der unter 25-jährigen 

Männer, die eine 10%-ige Leistungsminderung und fast 80% jener, die e ine 100%-Kürzung erfahren 

haben, gaben an, dass s ie s ich seit der Leistungskürzung Sorgen u m  ihre Situation machten .  Bei den 

jungen Frauen s ind d iese Ante i le  nochmals höher (76% und 85%). Auch i n  der Gruppe der 25-

Jährigen und Älteren bewegen sich die Antei le jener, d ie sagten, dass s ie sich seit der Kürzung Sorgen 

um ihre Situation machten, je nach Sanktionsgrad und Geschlecht zwischen rd . zwei Drittel n  u nd 

80%. Ebenso bewirke die Leistungskürzung nach Auskunft der Befragten häufig e inen Rückzug aus 

dem sozia len Umfeld .  Auch bei e iner "nurll 10%-igen Leistungsminderung sagten e in  Drittel der unter 

25-jährigen Männer und gut 40% der unter 25-jährigen Frauen, dass der Aussage "Seit der Kürzung 

lebe ich zurückgezogener, treffe mich n icht mehr so häufig mit FreundenIl auf s ie "sehrll oder "eherll 

zutreffe. I m  Fa l le  e iner Tota lm inderung erhöht sich dieser Antei l bei den jungen Männern auf fast 

50%, während er sich bei den Frauen etwas reduziert, auf rd . e in  Drittel .  

In der Altersgruppe der 25-Jährigen und Älteren scheinen von Sanktionserfahru ngen sozia le Rück

zugsstendenzen i n  noch stärkerem Maße auszugehen a ls  bei den Jüngeren; zumindest bei den Män

nern. Fast d ie  Hä lfte der Männer sagten, dass s ie bereits wegen einer 10%-igen Kürzung zurückgezo

gener lebten und sich n icht mehr so häufig m it Freunden träfen .  Dieser Ante i l  steigt auf 56% bei e iner 

Sanktion i n  Höhe von 60% u nd mehr. Frauen d ieser Altersgruppe berichten hingegen eher seltener 

a ls  d ie j üngeren von sozialen Rückzugstenzen .  

Vergleichende Analysen m i t  n icht sanktion ierten Leistungsbeziehern zeigen jedoch, dass Leistungs

minderungen in Höhe von 10% kei nen U ntersch ied generieren hinsichtl ich d reier I nd ikatoren zur  

subjektiven Befind l ichke it (Aussagen zu seel ischen Problemen, Gesundheitszustand u nd a l lgemei ner 

Lebenszufriedenheit) .  Sofern a ber  e ine höhere Leistungsminderung (U25: 100%; Ü25 30% und mehr) 
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zum Tragen kam, unterscheiden sich Sanktionierte und N icht-Sanktionierte h ingegen signifikant h in

sichtl ich i h rer  Aussagen zur Befind l ichke it .  U nter 25-Jährige mit erfahrener Tota lm inderung gaben 

signifikant häufiger a ls  N icht-Sanktionierte an (+14% stat. Wahrschein l ichkeit), dass ihnen i n  den 

letzten 4 Wochen seelische Probleme, wie Angst, N iedergeschlagenheit oder Reizba rkeit, z ieml ich 

oder sehr zu schaffen gemacht hätten .  Noch deutl icher wird der U nterschied bei der Selbsteinschät

zung des Gesundhe itszustands. U nter 25-Jährige berichten mit e iner u m  27% geringeren  statistischen 

Wahrschein l ichkeit gegenüber den N icht-Sanktionierten, dass i h r  Gesundheitszustand in  den letzten 

4 Wochen sehr gut oder gut gewesen sei. D iese D ifferenzen spiege ln  sich auch in den Aussagen über  

d ie a l lgemeine Lebenszufriedenheit. S ie  wird m i t  19%-iger Wahrschei n l ichkeit seltener a ls  hoch e in

geschätzt, sofern e ine solche San ktionserfah ru ng ( 100% Leistungsminderung) vorliegt. 

Bei den Leistungsberechtigten a b  25 Jahren zeigt sich e in  Zusammenhang zwischen subjektiver Be

find l ichke it und Sanktionserfahrung nur  im H i nbl ick auf d ie  Aussagen zu seelischen P roblemen.  Bei 

M inderung der Regelleistungen um 30% gaben die Befragten mit e iner 20%-igen statistischen Wahr

schein l ichke it häufiger a ls N icht-Sanktionierte an, dass ihnen solche Probleme i n  den letzten 4 Wo

chen zu schaffen gemacht hätten .  Handelte es sich bei der letzten Sanktion um eine 60%-ige Leis

tungsminderung, a lso um eine wiederho lte Sanktionierung innerha lb  e ines Jahres, steigt die Wahr

sche in l ichkeit auf 32%. 

Es ist bedeutsam in d iesem Zusammenhang, darauf h inzuweisen, dass die - auf Selbstaussagen der 

Befragten beruhende - sch lechtere Befind l ichkeit der Sanktionierten aus methodischen Gründen 

n icht kausa l  auf d ie Sanktionserfa hrung zu rückgeführt werden darf. Auf Bas is der vorliegenden Be

fragungsergebnisse kann "nur" der offenkundige, d .h .  statistische sign ifikante negative Zusammen

hang zwischen Sanktionserfahrung und subjektiver Befi nd l ichkeit konstatiert werden .  Auch e ine a n

dere a ls  e ine kausale Attri bution der sch lechteren subjektiven Befind l ichkeit auf d ie  Sanktionserfah

rung ist denkbar: Es kann  ebenfa l ls durchaus p laus ibel  vermutet werden, dass Menschen mit seel i 

schen u nd gesundheitl ichen Problemen häufiger a l s  andere Gefahr  laufen, sankt ioniert zu werden, 

wei l  i h re Passivität mögl ichweise als Ausdruck von Motivationsproblemen i nterpretiert wird, welchen 

m ittels Sanktion "entgegengewirkt" werden sol l .  

Verschuldung 

Erwerbsfäh ige Leistungsberechtigte mit berichteter Sanktionserfahrung i n  2012 geben sign ifikant 

häufiger als N icht-Sanktionierte an, Schu lden zu haben .  U nter Letzteren gab jeder Zweite an, Schu l 

den zu haben .  Sofern e ine 10%-ige Leistungskürzung berichtet wurde, steigt d ieser Ante i l  auf zwei 

D rittel an .  Bei e iner m indestens 30%-igen Leistungsminderung erhöht sich der Ante i l  auf 72%. U nter 

25-Jährige geben generell seltener a ls  d ie 25-Jährigen und  Älteren an, Schu lden zu haben .  U nter den 

N icht-Sanktionierten s ind es  bei den Jüngeren 43%, be i  den Älteren 61%. Diese Ante i le  erhöhen sich 

bei den Jüngeren auf 63% und bei den Älteren a uf 72%, sofern sie angaben, sankt ioniert worden zu 

sein .  Somit steigt d ie "Schu ldenquote" im Fa l le  der Sanktionserfahrung bei den unter 25-Jährigen 

deutl ich stärker als bei den 25-Jährigen u nd Älteren .  Vergleicht man jewei ls die G ruppe der a m  

höchsten Sanktionierten mit d e n  N icht-Sankt ionierten i n  d e n  beiden Altersklassen (U25 :  100%, Ü25 

mind. 60%), steigt der Anteil der Personen m it Schu lden bei den unter 25-Jährigen von 43% auf 67%, 

was e ine Steigerung um 56% bedeutet, und bei den 25-Jährigen und Älteren von 61% auf 73%, a lso 

um 20%. 
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Der erhöhte Schu ldenstand der Sanktionierten darf methodisch gesehen n icht kausal auf d ie erfah

rene Leistungsminderung zurückgeführt werden .  Viele der Befragten selbst sehen jedoch ihre Schu l

densituation a ls  deren Resultat: 43% der unter 25-Jährigen und 41% der 25-Jäh rigen und Älteren 

gaben an, wegen der Leistungskürzung einen Kredit aufgenommen oder Schu lden gemacht haben zu 

müssen .  Dieser Anteil steigt i n  beiden Altersgruppen mit der Höhe der Kürzung. Gut d ie Hä lfte der 

J üngeren (56%), d ie eine so genannte Tota lm inderung erfahren haben und ebenfa l l s  gut die Hä lfte 

der Älteren (54%), deren Rege l le istungen zu 60% oder mehr gemindert wurden, gaben a n, wegen 

d ieser Leistungsminderung Schu lden gemacht haben zu müssen .  

A m  häufigsten werden nach Auskunft d e r  Befragten d i e  a u s  d e n  Leistungskürzungen resu lt ierenden 

finanzie l len Engpässe du rch Ge ld-Le ihen i m  Freundes- und Fami l ienkreise kompensiert. I n  beiden 

Altersgruppen gaben gut d ie Hä lfte der Befragten, d ie nach eigenen Angaben Schu lden wegen der 

Leistungskürzungen machen mussten, an, Schu lden bei Bekannten und Freunden gemacht, und 

nochmals rd . 70%, sich deswegen Geld bei Verwandten gel iehen zu haben .  

Nach  Auskunft der Befragten s ind  nicht sanktionierte unter 25-Jährige - sofern s ie  Schu lden haben -

mit rd . 4.750 € verschu ldet. D ie gleichen Antworten gaben auch J ugend l iche, d ie von e iner 10%-igen 

Leistungskürzung berichteten .  Sofern ihnen jedoch It. i h rer  Angaben d ie Leistungen um 100% gemin

dert wurden, erhöht s ich der von ihnen genannte Schu ldenstand auf durchschn ittl ich 6.500 €. Unter 

E inbeziehung auch jener ohne (Angaben zu)  Schulden steigt d ie du rchschn ittl iche Verschu ldung i n  

d ieser Altersgruppe von rd. 2 .000 € (eLB U25 ohne Leistungsminderu ng) über 2 .800 € (eLb U25 m it 

10% Leistungsminderung) auf 4.400 € (eLb U25 mit 100% Leistungsminderu ng). 

Bei den 25-Jährigen und Älteren unterscheiden sich d ie Angaben zur Höhe ih rer Schu lden bis zu einer 

Sanktion i n  Höhe von 30% Leistungsminderung n icht substanzie l l  von jenen ohne Sanktionserfah

rung. Sie werden in  d iesen U ntergruppen (kei ne, 10% u nd 30% Leistungsminderung) mit ungefähr  

13 .000 € angegeben.  Betrug d ie letzte berichtete Minderung h ingegen 60% und mehr, wird d ie  

Schu ldenhöhe m i t  rd . 15.000 angegeben. Bezieht man auch  in  d ieser Altersgruppe ebenfa l ls j ene  mit 

e in, d ie angaben, keine Schu lden zu haben, steigt der durchschn itt l iche Schu ldenstand von rd . 8 .450 

€ (eLb Ü25 ohne Leistungsminderu ng) auf rd . 11.650 € (eLb Ü25 mit 60% Leistungsminderung und 

mehr) an .  Die Mittelwertunterschiede der Schu ldenhöhe zwischen den Sanktion ierten und N icht

Sanktion ierten s ind in d ieser Altersgruppe jedoch zu gering, um gemäß übl icher Standa rds als s ignifi

kant bezeichnet werden zu können .  In der Gruppe der unter 25-Jährigen s ind h ingegen erwähnten 

Mitte lwertunterschiede a ls  höchst signifikant anzusehen. 

Lebensqualität und finanzielle Spie/räume 

Zur Abbi ldu ng materie l l  begründeter Lebensqua l ität bzw. von finanzie l len Frei räumen oder Engpäs

sen zur  Bewä ltigung a l ltägl icher Anforderungen wurde i n  der ISG-Befragung auf e in bewährtes Fra

gen inventa r aus dem Panel  Arbeitsmarkt u nd soz ia le Sicherung ( PASS) des lAB zurückgegriffen .  Dem

nach unternehmen sanktionierte Leistungsberechtigte folgende Dinge signifikant seltener a ls  nicht 

sanktionierte: ab und zu neue Kleidu ng kaufen, auch wen n  d ie a lte noch n icht abgetragen ist; uner

wartet anfa l lende Ausgaben bezahlen, z .B .  für e ine Waschmaschine; rezeptfreie Medikamente kau

fen, auch wenn d ie Krankenkasse sie n icht bezah lt; d ie M iete bzw. d ie Zinsen für das Wohneigentum 

sowie d ie Stromrechn u ng immer pünktl ich bezah len .  Die unter 25-Jährigen essen nach ih ren  Anga

ben auch signifi kant seltener e inma l  am Tag mindestens e ine warme Mah lzeit oder sparen seltener 

e inen festen monatl ichen Betrag, wenn sie von Sanktionserfah rungen berichteten .  Zu sehr hohen 

58 



Antei len s ind der Verzicht auf bzw. d ie U nterlassung der genannten D inge finanzie l l  begründet.  Diese 

Einschränkungen begründen d ie unter 25-Jährigen häufiger mit der erfahrenen Leistungsminderung 

a ls  d ie 25-Jährigen und Älteren .  Am häufigsten werden d ie  - vergleichsweise seltenen - Aussagen, 

die M iete oder die Stromrechn u ng n icht mehr pünktl ich zah len zu können, in  beiden Altersgruppen 

mit der erfahrenen Leistungskürzung begründet (Miete : U25 85%; Ü25 76%; Stromrechnung:  U25 

73%; Ü25 66%). 

Aus den neun aus dem PASS übernommenen Items zur Deprivation wurde ein Summenindex gebi l

det, bei dem jede der neun mit "Ja, tun wirf tue ich" beantwortete Frage mit ,,1"  kodiert wurde u nd 

mit ,,0", wenn  sie mit "Ne in, tun wirf tue ich n icht" beantwortet wurde. Sowohl  d ie  unter 25-Jährigen 

als auch d ie 25-Jährigen und Älteren weisen h insichtl ich d ieses Summen i ndexes, der a pproximativ 

" Fi nanzie l le Spielräume" abbi lden sol l , sign ifi kant n iedrigere Werte a uf, wenn sie sanktioniert wur

den.  Bei  den unter 25-Jährigen n immt d ieser Wert nochmals sign ifikant a b, wenn  es sich statt e iner 

10%-igen Leistungsminderung u m  e in  100%-ige Minderung handelt. Bei den 25-Jährigen und  Älteren 

verläuft d iese statistisch greifba re Zäsur h insicht l ich der F inanzspie lräume h ingegen n icht zwischen 

genere l l  Sanktion ierten und N icht-Sanktion ierten, sondern zwischen erwerbsfä h igen Le istungsbe

rechtigten mit e iner geringen Leistungsminderung von 10% (und keiner) auf der e inen e iner mindes

tens 30%-igen Minderung auf der anderen Seite . 

Rückzug aus Leistungsbezug und Arbeitssuche 

Dass das Vertrauen i n  das Jobcenter bzw. zum Berater - zumindest vorübergehend - häufig leidet, 

wenn  man e ine Leistungsminderung erfährt, ist nahel iegend .  Gut die Hälfte der unter 25-Jährigen, 

denen d ie  Leistungen zu 100% gemindert wurden, sagten, s ie hätten kei n Vertrauen mehr zu i h rem 

Berater oder  i h rer Berater in .  I n  ähn l ichen G rößenverhältnissen fa l len auch d ie entsprechenden Ant

worten der 25-Jährigen und Älteren in Abhängigkeit von der Höhe der erfahrenen Leistungsminde

rung aus. E in du rch d ie Leistungsminderung bewirkter gänzl icher Rückzug aus dem Leistungsbezug 

scheint in etwa für jeden zehnten Sankt ionierten eine mehr oder minder rea l istische Option zu sein .  

Knapp 10% bis 15% der Sanktionierten stimmten je nach Höhe der zu letzt erfahrenen Minderung der 

Aussage zu " Ich werde seit d ieser Kürzung überhaupt keine Leistung mehr beim Jobcenter beantra

gen"  (trifft sehr oder eher zu) .  

Gemessen an  der ,,klassischen" Frage zur aktiven Arbe itssuche ("Haben Sie in  den letzten vier Wo

chen e ine Erwerbsa rbeit gesucht?") ist aufgrund der Befragungsergebn isse davon auszugehen, dass 

ab  e inem Alter von 25 Jahren - von der ind ividuel len Sanktionserfahrung kei ne d ie Arbeitssuche i n

tensivierende Wirkung ausgeht. Vie lmehr tritt eher e in entsprechender negativer Zusammenhang 

zutage. Sanktionierte 25-Jährige und Ältere gaben - bei  Kontro l le e iner Re ihe ind ividuel ler Merkmale 

wie Dauer des Leistungsbezugs, frühere Erwerbsarbeit, Alter, Gesch lecht, Qua l ifikation, Fami l ien

stand, M igrationshintergrund - tendenzie l l  seltener a n, i n  den letzten vier Wochen Arbeit gesucht zu 

haben, a ls  jene, d ie  von kei ner Sanktion beri chteten; wobei a l lerd ings nu r  der negative Zusammen

hang mit e iner 10%-igen Leistungsminderung s ign ifikant wurde. 

Bei den unter 25-Jährigen h i ngegen wird e in  positiver Zusammenhang zwischen berichteter Sankti

onserfahrung u nd Arbeitssuche sichtbar; jedoch nur, sofern d ie letzte Sanktion in e iner 100%

M inderung der Regel le istungen bestand (ggf. e insch l ießl ich der Minderung der Kosten für Wohnung 

und  Heizung). Die quantitativen Ergebnisse sprechen - u nterstützt du rch entsprechende Einschät

zungen der Gesprächspartner in den Jobcentern - dafür, dass d ie vermeh rte Arbeitssuche der unter 
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25-Jährigen bei Tota lm inderung eher auf d ie  du rch sie verursachte finanzie l le Notlage zu rückzufüh

ren ist als auf e ine durch sie generierte E insicht in  die Angemessenheit und/oder Erfordernis des 

e igenen Bemühens um Arbeit. Denn e in zur a pproximativen Abbi ldung von Akzeptanz und Einsicht i n  

den  Sanktionstatbestand  erstel lter Ind ikator steht - übrigens in  beiden Altersgruppen - i n  kei nem 

signifikanten Zusammenhang mit  der I ntensität der Arbeitssuche. 
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5. Sanktionen im Rechtskreis SGB 1 1 1  

5.1. Umfang und Entwicklung von Sanktionen i m  Rechtskreis SGB 1 1 1  anhand statisti

scher Eckwerte der Bundesagentur für Arbeit 

Sperrzeiten bei Bezug des Arbeitslosengelds gemäß SGB 111 sol len gemäß der Auskunft der Bundesre

gierung verhindern, dass Beitragszah ler  zur  Arbeitslosenversicherung mit Versicherungsleistungen 

e intreten, wenn  ein e inzelner Versicherter die Arbeitslosigkeit - ohne wichtigen G rund  - herbeiführt 

oder deren Beend igung vereitelt , s ich a lso versicherungswidrig verhä lt.21 

Im  Zeitraum der zurückl iegenden vier Jahre bis heute betrug d ie Sanktionsquote bei Leistungsbezug 

nach dem SGB 111 bundesweit zwischen 5,2% u nd 7,5%, in  N RW zwischen 5,4 und  8,0% (Berichtsmo

nat Februar, Tabellen 14a und 14b, Spa lte 2) .  Die vergleichsweise geringfügigen Schwankungen zwi

schen den Jahren lassen in NRW u nd bundesweit keine längerfristige Tendenz, etwa h insichtl ich e iner  

generel len Zunahme oder Abnah me der Sanktionsquoten, erkennen.  Letzteres trifft auch auf d ie  

untersch iedl ichen Gründe für  d ie  Sperrzeiten zu .  

Der weitaus größte Ante i l  der San ktionsgründe entfä l lt i m  SGB 111 auf d ie verspätete Arbeitsuchend

meldung, d ie e ine Sperrfrist von e iner Woche nach sich z ieht .  Im  Februar 2013 machte sie bundes

weit 44,1% a l ler G ründe für Sperrzeiten aus, im Februar 2011 lag i h r  Ante i l  in Deutsch land bei rd . 

40%, im Februar 2009 bei rd. 52% (Tabe l le  14a, Spa lte 9) .  I n  N RW l iegen d iese Antei lswerte auf nahe

zu gleichem N iveau, meist um rd . 1,5 Prozentpunkte bzw. ein ha lbes Prozent unterhalb des Bundes

du rchschnitts (Ta bel le 14b, Spalte 9) .  M it gut 22% bis 29% al ler  Sanktionsgründe ste l len Sperrzeiten 

wegen e ines Meldeversäumnisses in  der Arbeitsagentur, d ie ebenfa l l s  eine e inwöchige Minderung 

des Leistungsanspruchs nach sich z ieht, im Bundesgebiet wie i n  N RW die zweithäufigste Sanktion dar, 

wobei s ie i n  N RW durchgängig mit rd . vier bis fünf Prozentpunkten u m  15% häufiger vorkommt. 

Nur geringfügig seltener a ls wegen des Meldeversäumnisses wird bundesweit und i n  N RW der Leis

tungsbezug wegen Arbeitsaufgabe gesperrt, d . h .  in der Regel wegen a rbeitnehmerseitiger Kündigung 

der Arbeitsste l le, e invernehml icher Vertragsauflösung oder wegen arbeitgeberseitiger Künd igung aus 

Anlass e ines a rbeitsvertragswidrigen Verha ltens ( Deutschland :  22% bis 25%; NRW:  22% bis 24%, Ta

bel len 14a und  14b). In d iesem Fa l l  - wie sonst nu r  noch bei Arbeitsablehnung oder Ablehnung u nd 

Abbruch e iner berufl ichen Eingl iederu ngsmaßnahme i m  dritten Wiederholungsfa l l - tritt d ie Sanktion 

e iner Sperrzeit von 3 bis 12 Wochen i n  Kraft. 

Neben den genannten d re i  vergleichsweise häufigen G ründen fü r Sperrzeiten machen d ie G ründe 

Ablehnung e iner vorgesch lagenen Arbeit, Ablehnung oder Abbruch einer vorgeschlagenen E ingl iede

rungsmaßnahme sowie mangelndes Eigenbemühen zusammengenommen deutsch landweit wie i n  

21 
Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten .. .  und der Fraktion D IE  L INKE 

- Sanktionen im Bereich des Zweiten Buches Sozia lgesetzbuch u nd für Sperrzeiten im Bereich des Dritten Bu

ches Sozialgesetzbuch. Bundestagsdrucksache 17/1837, S.  4. 
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Nordrhei n-Westfa len etwa drei bis sechs Prozent aus, d . h .  s ie spielen quantitativ gesehen e ine sehr 

u ntergeordnete Rol le .  

Männer werden deutl ich häufiger sanktioniert a ls Frauen .  I m  Zeitraum von 2009 bis 2013 lag d ie 

Sanktionsquote der Mä nner im Bundesgebiet nahezu durchgängig um etwa zwei Drittel über jener 

der Frauen .  In  Nord rhein-Westfa len fä l lt d iese Vertei l ung noch etwas extremer aus .  Dort l iegt d ie 

Sanktionsquote der Männer meist um mindestens drei  Viertel höher a ls jene der Frauen .  E ine Aus

nahme h iervon bi l det ledigl ich das Jahr  2010, in  dem sowohl  im gesamten Bundesgebiet als a uch i n  

Nordrhein-Westfa len de r  U nterschied de r  Sanktionsquote zwischen den  Männern und Frauen deut

lich geringer ausfä l lt, als in den anderen Jahren .  

Tabelle 14a: Sperrzeiten nach Geschlecht und Gründen 2009 bis 2013 - Deutschland 

Bezieher Sperrzeiten darun ter wegen: 

Unzureichende 
Ablehnung Abbruch berufl. 

Verspätete 
jeweils AlG 1 Arbe,saufgabe 

Arbe's-
Bgenbe-

berufl. Bnglieder- Einglieder- MeIde-
Arbeitssuchend Insgesamt 

ablehnung ungsrreß- ungsrraß- versäurmis Februar insgesamt rrOhungen rreldung 
nahrre nahrre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Insgesamt 
2013 abs.· 1.151.265 69.809 16.233 1.680 775 567 277 19.484 30.793 

in % (von Sp. 1) 100 6,1 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 1,7 2,7 

in % (von Sp. 2) 100 23,3 2,4 1,1 0,8 0,4 27,9 44,1 

2012 abs.* 1.043.330 71.951 16.615 2.177 1.070 755 344 21.059 29.931 

in % (von Sp. 1)  100 6,9 1,6 0,2 0,1 0,1 0,0 2,0 2,9 

in  % (von Sp. 2) 100 23,1 3,0 1,5 1,0 0,5 29,3 41,6 

2011 abs.* 1.105.288 72.499 18.248 2.106 1.198 733 379 21.217 28.618 

in % (von Sp. 1) 100 6,6 1,7 0,19 0,11 0,07 0,03 1,92 2,59 

in % (von Sp. 2) 100 25,2 2,9 1,7 1,0 0,5 29,3 39,5 

2010 abs.* 1.427.740 73.724 18.229 1.447 1.033 1.092 527 20.672 30.724 

i n % {von Sp. l) 100 5,2 1,28 0,10 0,07 0,08 0,04 1,45 2,15 

i n % (von Sp. 2) 100 24,7 2,0 1,4 1,5 0,7 28.0 41,7 

2009 abs.* 1.227.434 83.925 18.232 1.747 854 862 317 18602 43.311 

i n % {von Sp. l) 100 7 1,49 0,14 0,07 0,07 0,03 1,52 3,53 

in %(von 5p. 2} 100 21,7 2,1 1,0 1,0 0,4 22,2 51,6 

2013 abs.* 693.486 49.854 10.499 1.269 602 441 218 15.055 21.770 

i n % {von Sp. l) 100 7,19 1,51 0,18 0,09 0,06 0,03 2,17 3,14 

i n % (von Sp. 2) 100 21,1 2,5 1,2 0,9 0,4 30,2 43,7 

2012 abs.* 620.541 50.893 10.679 1.607 817 541 266 16.206 20.777 

in % (von Sp. 1) 100 8,20 1,72 0,26 0,13 0,09 0,04 2,61 3,35 

i n % (vonSp.2) 100 21,0 3,2 1,6 1,1 0,5 31,8 40,8 

2011 abs.· 621.919 50.550 11.576 1.515 918 541 292 16.330 19.378 

in % (von Sp. 1) 100 8,13 1,86 0,24 0,15 0.09 0,05 2,63 3,12 

in  % (von Sp. 2) 100 22,9 3,0 1,8 1,1 0,6 32,3 38,3 

2010 abs.* 899.177 52.925 11.867 1.067 834 829 415 16.478 21.435 

i n % (von Sp. 1)  100 5,89 1,32 0,12 0,09 0,09 0,05 1,8 2,38 

i n % (von Sp. 2) 100 22,4 2,0 1,6 1,6 0,8 31,1 40,5 

2009 abs.· 793.727 61.170 12.239 1.322 657 656 241 14.639 31.416 

in % (von Sp. 1) 100 7,71 1,54 0,17 0,08 0,08 0,03 1,8 4,0 

in % (von 5p. 2) 100 20,0 2,2 1,1 1,1 0,4 23,9 51,4 

2013 abs.· 457.779 19.955 5.734 411 173 126 59 4.429 9.023 

in % (von Sp. 1) 100 4,36 1,25 0,09 0,04 0,03 0,01 0,97 1,97 

in % (von Sp. 2) 100 28,7 2,1 0,9 0,6 0,3 22,2 45,2 

2012 abs.· 422.789 21.058 5.936 570 253 214 78 4.853 9.154 

in % (von Sp. 1) 100 4,98 1,40 0,13 0,06 0,05 0,02 1,15 2,17 

in % (von Sp. 2) 100 28,2 2,7 1,2 1,0 0,4 23,0 43,5 

2011 abs.· 449.444 21.949 6.672 591 280 192 87 4.887 9.240 

in % (von Sp. 1) 100 4,88 1,48 0,13 0,06 0,04 0,02 1,09 2,06 

in % (von Sp. 2) 100 30,4 2,7 1,3 0,9 0,4 22,3 42,1 

2010 abs.· 528.563 20.799 6.362 380 199 263 112 4.194 9.289 

in % (von Sp. 1) 100 3.94 1,20 0,07 0,04 0,05 0,02 0,79 1,76 

in % (von 5p. 2) 100 30,6 1,8 1,0 1,3 0,5 20,2 44,7 

2009 abs.· 498.340 22.755 5.993 425 197 206 76 3.963 11.895 

in % (von 5p. 1) 100 4,57 1,20 0,09 0,04 0,04 0,02 0,80 2,39 

in % (von 5p. 2) 100 26,3 1 9  0,9 0,9 0 3  17,4 52 3 

Quel le:  Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Statistik ü ber Leistungen nach dem SGB 111. Arbeitslosengeld nach 
dem SGB 1 1 1 .  Ausga be Deutschland, jeweils Stand 02/2013, 02/2011, 06/2009; eigene Berechnungen, 
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Tabelle 14b: Sperrzeiten nach Geschlecht und Gründen 2009 bis 2013 - Nordrhein-Westfalen 

Bezieher Sperrzeiten darunter wegen: 

Unzureichende 
Ablehnung Abbruch beruf!. 

Verspätete 
jeweils AlG 1 Arbensaufgabe 

Arbens-
Bgenbe-

beruf!. Einglieder· 6nglieder· Melde-
Arbeitssuchend Insgesamt 

ablehnung ungsmaß- ungsmaß- versäurmis Februar insgesamt rriJhungen rreldung 
nahrre nahrre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Insgesamt 
2013 abs.* 229.823 13.899 3.076 252 104 72 34 4.407 5.954 

in % (von Sp. 1) 100 6,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 1,9 2,6 

in % (von Sp. 2) 100 22,1 1,8 0,7 0,5 0,2 31,7 42,8 

2012 abs,* 204.708 15.345 3.392 385 151 107 75 5.146 6.089 

in  % (von Sp. 1) 100 7,5 1,7 0,2 0,1 0,1 0,0 2,5 3,0 

i n  % (von Sp. 2) 100 22,1 2,5 1,0 0,7 0,5 33,5 39,7 

2011 abs,* 218.368 14.891 3.519 334 191 111 69 4.978 5.689 

in  % (von Sp. 1) 100 6,8 1,6 0,15 0,09 0,05 0,03 2,28 2,61 

in  % (von Sp. 2) 100 23,6 2,2 1,3 0,7 0,5 33,4 38,2 

2010 abs,* 281.629 15.175 3.440 280 175 187 89 5.035 5.969 

i n  % (von Sp. 1) 100 5,4 1,22 0,10 0,06 0,07 0,03 1,79 2,12 

i n  % (von Sp. 2) 100 22,7 1,8 1,2 1,2 0,6 33,2 39,3 

2009 abs.* 230.419 17.499 3.762 410 128 141 65 4281 8.712 

in  % (von Sp. 1) 100 8 1,63 0,18 0,06 0,06 0,03 1,86 3,78 

; n  % (von So. 21 100 21,5 2,3 0,7 0,8 0,4 24,5 49,8 

2013 abs.* 138.469 10.108 2.069 201 79 66 27 3.436 4.230 - -

in % (von Sp. 1) 100 7,3 1,5 0,1 0,1 0,0 0,0 2,5 3,1 

i n  % (von Sp. 2) 100 20,5 2,0 0,8 0,7 0,3 34,0 41,8 

2012 abs,* 121.776 11.118 2.256 288 121 80 54 4.075 4.244 

i n  % (von Sp. 1) 100 9,13 1,85 0,24 0,10 0,07 0,04 3,35 3,49 

i n  % (von Sp. 2) 100 20,3 2,6 1,1 0,7 0,5 36,7 38,2 

2011 abs,* 120.253 10.643 2.353 242 145 82 57 3.901 3.863 

i n  % (von Sp. 1) 100 8,85 1,96 0,20 0,12 0,07 0,05 3,24 3,21 

in  % (von Sp. 2) 100 22,1 2,3 1,4 0,8 0,5 36,7 36,3 

2010 abs,* 178.777 11.171 2.349 199 149 145 76 4.054 4.199 

i n  % (von Sp. 1) 100 6,25 1,31 0,11 0,08 0,08 0,04 2,3 2,35 

i n  % (von Sp. 2) 100 21,0 1,8 1,3 1,3 0,7 36,3 37,6 

2009 abs,* 150.181 12.888 2.567 335 110 108 56 3.390 6.322 

i n  % (von Sp. 1) 100 8,58 1,71 0,22 0,07 0,07 0,04 2,3 4,2 

;n % (von 50. 2) 100 19,9 2,6 0,9 0,8 0,4 26,3 49,1 

2013 abs.* 91.354 3.791 1.007 51 25 6 7 971 1.724 

i n  % (von Sp. 1) 100 4,1 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 

i n  % (von Sp. 2) 100 26,6 1,3 0,7 0,2 0,2 25,6 45,5 

2012 abs.· 82.932 4.227 1.136 97 30 27 21 1.071 1.845 

i n  % (von Sp. 1) 100 5,10 1,37 0,12 0,04 0,03 0,03 1,29 2,22 

i n  % (von Sp. 2) 100 26,9 2,3 0,7 0,6 0,5 25,3 43,6 

2011 abs.· 89.272 4.248 1.166 92 46 29 12 1.077 1.826 

i n  % (von Sp. 1) 100 4,76 1,31 0,10 0,05 0,03 0,01 1,21 2,05 

i n  % (von Sp. 2) 100 27,4 2,2 1,1 0,7 0,3 25,4 43,0 

2010 abs.· 102.852 4.004 1.091 81 26 42 13 981 1.770 

in % (von Sp. 1) 100 3,89 1,06 0,08 0,03 0,04 0,01 0,95 1,72 

i n  % (von Sp. 2) 100 27,2 2,0 0,6 1,0 0,3 24,5 44,2 

2009 abs.· 94.935 4.611 1.195 75 18 33 9 891 2.390 

i n  % (von Sp. 1) 100 4,86 1,26 0,08 0,02 0,03 0,01 0,94 2,52 

; n  % (von 50. 21 100 25,9 1,6 0,4 0 7  0,2 19 3 51 8 

Quel le:  Bu ndesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Statistik ü ber Leistungen nach dem SGB "" Arbeitslosengeld nach 
dem SGB " "  Ausgabe Land Nordrhein-Westfa len, jeweils Stand 02/2013, 02/2011, 06/2009; eigene Berechnungen. 

Was d ie relative Bedeutung der unterschied l ichen Sanktionsgründe betrifft, zeigt sich nur  ein nen

nenswerter U nterschied zwischen den Gesch lechtern. Bei den Männern steht das nur  mit e iner Wo

che Sperrzeit geahndete Meldeversäumnis  an zweiter Ste l le  (34 %), die drei- bis zwölfwöch ige Sper

rung des Arbeits losengelds wegen Arbeitsaufgabe folgt bei ihnen an dritter Ste l le  (20,S %). Bei den 

Frauen verhä lt sich dies umgekehrt. Nach der verspäteten Arbeitsuchendmeldung (45,S %) folgt bei 

ihnen an zweiter Ste l le d ie drei- bis zwölfwöchige Sperrung des Arbeits losengelds wegen Arbe itsauf

gabe (26,6 %). Das Meldeversäumnis folgt knapp dah inter (25,S %). Dieses Bi ld zeigt sich sowohl  bei 

bundesweiter wie l andesweiter Betrachtung. 

M it der für Gesamtdeutsch land und das Land Nord rhein-Westfa len da rgeste l lten Häufigkeit der ver

hängten Sperrze iten nach den Sanktionsgründen korrespondiert d ie Dauer der Sperrzeiten ,  Bundes-
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weit wie i n  Nordrhei n-Westfa len dauern d ie Sperrzeiten im Zeitraum 2009 bis 2013 i n  drei von vier 

Fä l len eine Woche (Tabellen iSa und iSb). Die längste (12 Wochen ), in  den meisten Fä l len wegen 

Arbeitsaufgabe verhängte Sperrung des Arbeitslosenge ldbezugs macht insgesamt rd . 20% a l ler  Sperr

zeiten aus .  Zwei, d rei oder sechs Wochen dauernde Sperrungen spielen e ine äußerst untergeordnete 

Ro l le .  
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Tabelle iSa: Sperrzeiten nach Geschlecht und Dauer 2009 bis 2013 - Deutschland 

jewe i l s  

Fe bruar  

Insgesamt 
2013 

2012 

2 0 1 1  

2010 

2009 

Männer 
2013 

2012 

2011  

2010 

2009 

Frauen 
2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

Bezi e h e r  

ALG 1 

i nsgesa mt 

1 

a b s .  1 .15 1 . 2 65 

in % von Sp. 2 

in % von Sp. 1 100 

a bs .  * 1 .043.330 

i n % von Sp. 2 

in % von Sp. 1 

a bs . *  

i n  % von S p .  2 

in % von Sp. 1 

a bs · 

i n  % von Sp. 2 

100 

1 . 105.288 

100 

1 .427 .740 

i n  % von Sp. 1 100 

a bs.  * 1 .292 .067 

i n  % vo n  Sp. 2 

i n  % von Sp. 1 

a bs .  

i n  % von S p .  2 

i n  % von Sp. 1 

a bs . *  

i n  % von S p .  2 

in % von Sp. 1 

a bs.  * 

in % von Sp. 2 

in % von Sp. 1 

a bs.  * 

in % von Sp. 2 

i n  % von Sp. 1 

a bs.  * 

in % von Sp. 2 

in % von Sp. 1 

a bs .  

i n  % von S p .  2 

in % von Sp. 1 

a bs . *  

i n  % von S p .  2 

in % vo n  Sp. 1 

a bs · 

i n  % von Sp. 2 

i n  % von Sp. 1 

a b s .  * 

i n  % von Sp.  2 

i n % von Sp. 1 

a b s .  * 

in % von Sp. 2 

in % von Sp. 1 

100 

145.599 

100 

136.420 

100 

655 .844 

100 

899.177 

100 

793.727 

100 

2 3 2 . 1 1 1  

100 

7 9 . 180 

100 

449.444 

100 

528.563 

100 

498.340 

100 

Spe rrze iten 

Insge s a mt 

2 

69 .809 

100 

6,1 

71 .951  

100 

6,9 

72 .499 

100 

6,6 

73.724 

100 

5,2 

83.925 

100 

6,5 

49 .854 

100 

34,2 

50.893 

100 

37,3 

50.550 

100 

7,7 

52 .925 

100 

5,9 

61 . 170 

100 

7,7 

19.955 

100 

8,6 

21 .058 

100 

26,6 

21 .949 

100 

4,9 

20.799 

100 

3,9 

22.755 

100 

4,6 

darun ter nach Dauer: 

1 Woche 

3 

50.277 

72,0 

4,4 

50.990 

71 

4,9 

49.835 

68,7 

4,5 

5 1 .396 

69,7 

3,6 

6 1 .9 1 3  

73,8 

4,8 

36.825 

73,9 

25,3 

36.983 

72,7 

27,1  

49.835 

98,6 

7,6 

37.913 

71 ,6  

4,2 

46.055 

75,3 

5,8 

13 .452 

67,4 

5,8 

14.007 

66,5 

17,7 

14.127 

64,4 

3 ,1  

13 .483 

64,8 

2,6 

15.858 

3,2 

3 ,2  

2 Wochen 

4 

775 

1,1 

0,1  

1 .070 

1 

0,1  

1 . 198 

1,7 

0,1 

1.033 

1,4 

0,1 

854 

1,0 

0,1 

602 

1,2 

0,4 

817 

1 ,6 

0,6 

1 . 198 

2,4 

0,2 

834 

1,6 

0,1 

657 

1 ,1  

0,1  

173 

0,9 

0,1 

253 

1,2 

0,3 

280 

1,3 

0,1  

199 

1,0 

0,0 

197 

0,0 

0,0 

3 Woch e n  

5 

2 .788 

4,0 

0,2 

3 .437 

5 

0,3 

3 .833 

5,3 

0,3 

3 .523 

4 ,8  

0,2 

3 . 363 

4,0 

0,3 

2 .074 

4,2 

1,4 

2 .434 

4,8 

1,8 

3 .833 

7 ,6  

0 ,6  

2 .569 

4,9 

0,3 

2 .484 

4 ,1  

0 ,3  

714 

3,6 

0,3 

1 .003 

4,8 

1 ,3  

1 .309 

6,0 

0,3 

954 

4,6 

0,2 

879 

0,2 

0,2 

6 Wochen  

6 

684 

1,0 

0,1 

830 

1 

0 ,1  

781  

0,1  

0,1  

699 

0,9 

0,0 

748 

0,9 

0 ,1  

482  

1 ,0  

0 ,3  

S79 

1 ,1  

0 ,4  

781 

1 ,5  

0 ,1  

494 

0,9 

0,1  

545 

0,9 

0,1 

202 

1,0 

0,1  

251 

1,2 

0,3 

258 

1,2 

0,1 

205 

1,0 

0,0 

203 

0,0 

0,0 

12 Wochen 

7 

15 .285 

2 1,9 

1,3 

15 .624 

2 1,7 

1 ,5  

16 .852 

1,2 
1,5 

17 .073 

23,2  

1,2 

17 .047 

20,3 

1,3 

9 .871  

19,8 

6,8 

10.080 

19,8 

7,4 

16 .852 

33,3  

2,6 

1 1 . 1 15 

21 ,0  

1 ,2  

1 1 .429 

18,7 

1,4 

5 .414 

27,1  

2 ,3  

5 .544 

26,3 

7,0 

5 . 975 

27,2 

1 ,3  

5.958 

28,6 

1,1 

5 . 618 

1 ,1  

1, 1 

Quel le :  Bu ndesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Statistik über Leistungen nach dem SGB 1 1 1 .  Arbeitslosengeld nach 
dem SGB 111 .  Ausga be Deutschland, jeweils Stand 02/2013, 02/2011, 06/2009; eigene Berechnungen. 
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Tabelle lSb: Sperrzeiten nach Geschlecht und Dauer 2009 bis 2013 - Nordrhein-Westfa len 

jewe i l s  

Februa r 

Insgesamt 
2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

Männer 
2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

Frauen 
2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

a bs .  

i n % von Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs .  * 

i n % von Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs . *  

i n % von Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs . *  

i n % von Sp. 2 

in % von Sp. l 

a bs . *  

i n  % von Sp. 2 

in % von Sp. l 

a bs .  

i n yo von Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs .*  

i n % von Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a b s . *  

i n  % von  S p .  2 

i n % von Sp. l 

a bs . *  

i n % von Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs . *  

i n % von S p .  2 

in % von Sp. l 

a bs .  

i n % von Sp. 2 

in % von Sp. l 

a bs . *  

i n  % von  Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs . *  

i n  % von  Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs . *  

i n % von Sp. 2 

i n % von Sp. l 

a bs . *  

in  % von S p .  2 

in % von Sp. l 

Bezieher  Spe rrze iten 

ALG 1 

i nsgesamt 

1 

229.823 

100 

204.708 

100 

218.368 

100 

281.629 

100 

245 . 1 16 

100 

138.469 

100 

121 .776 

100 

120.253 

100 

178.777 

100 

150 .181  

100 

9 1 .354 

100 

82.932 

100 

89.272 

100 

102.852 

100 

94.935 

100 

Insgesamt 

2 

13.899 

100 

6,0 

15 .345 

100 

7,5 

14.891 

100 

6,8 

15 .175  

100 

5,4 

17 .499 

100 

7,1 

10.108 

100 

7,3 

1 1 . 1 1 8  

100 

9,1  

10.643 

100 

8,9 

1 1 . 1 7 1  

1 0 0  

6,2 

12.888 

100 

8,6 

3 . 7 9 1  

1 00 

4,1 

4 .227 

100 

5 ,1  

. 4.248 

100 

4,8 

4.004 

100 

3,9 

4.6 1 1  

100 

4,9 

darunter nach Dauer: 

1 Woche 2 Wochen 3 Wochen 6 Wochen 12 Wochen 

3 

10 .361  

74,5 

4,5 

1 1 . 235 

73  

5 ,5  

10.667 

71,6 

4,9 

1 1 .004 

72,5 

3,9 

12.993 

74,2 

5,3 

7.666 

75,8 

5,5 

8 .319  

74,8 

6,8 

10.667 

100,2 

8,9 

8 .253 

73,9 

4,6 

9 .712  

75,4 

6,5 

2 .695 

71 ,1  

3 ,0  

2 .916  

69,0 

3,5 

2.903 

68,3 

3,3 

2.751 

68,7 

2,7 

3.281 

3,5 

3,5 

4 

104 

0,7 

0,0 

1 5 1  

1 

0,1 

191 

1,3 

0,1 

175 

1,2 

0,1 

128 

0,7 

0,1 

79 

0,8 

0,1  

121 

1,1 

0,1 

191  

1 ,8  

0,2 

149 

1,3 

0,1 

1 10 

0,9 

0,1 

25 

0,7 

0,0 

30 

0,7 

0,0 

46 

1 ,1  

0,1 

26 

0,6 

0,0 

18 

0,0 

0,0 

5 

455 

3,3 

0,2 

634 

4 

0,3 

583 

3,9 

0,3 

639 

4,2 

0,2 

693 

4,0 

0,3 

356 

3,5 

0,3 

451 

4, 1 

0,4 

583 

5,5 

0,5 

481 

4,3  

0,3 

542 

4,2 

0,4 

99 

2,6 

0 ,1  

183 

4,3 

0,2 

160 

3,8 

0,2 

158 

3,9 

0,2 

1 5 1  

0,2 

0,2 

6 

108 

0,8 

0,0 

137  

1 

0,1 

129 

0,1 

0,1 

125 

0,8 

0,0 

167 

1,0 

0 ,1  

87 

0,9 

0,1 

99 

0,9 

0,1 

129 

1,2 

0,1 

88 

0,8 

0,0 

1 3 1  

1,0 

0 ,1  

21  

0 ,6  

0 ,0  

38 

0,9 

0,0 

47 

1,1 

0, 1 

37  

0,9 

0,0 

36 

0,0 

0,0 

7 

2 .871  

20,7 

1,2 

3 . 1 88 

20,8 

1,6 

3 . 3 2 1  

),�-
1,5 

3.232 

2 1,3 

1,1 

3 .518  

20,1 

1,4 

1.920 

19,0 

1,4 

2 .128 

19,1  

1 ,7 

3 .321 

3 1,2 

2,8 

2 .200 

19,7 

1 ,2 

2 .393 

1 8,6  

1 ,6 

951 

25,1 

1,0 

1 .060 

25,1  

1,3 

1 .092 

25,7 

1,2 

1.032 

25,8 

1,0 

1 .125  

1 ,2  

1,2 

Quel le :  Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Statistik ü ber Leistungen nach dem SGB 111. Arbeitslosengeld nach 
dem SGB 1 1 1 .  Ausgabe Land Nordrhein-Westfa len, jeweils Stand 02/2013, 02/2011, 06/2009; eigene Berechnungen. 
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5.2. Die Praxis der Verhängung von Sperrzeiten aus der Perspektive der Betroffenen 

I n  der in Nordrhei n-Westfa len durchgeführten Repräsentativbefragung wurde auch nach den seitens 

der Arbeitsagenturen genannten Gründen fü r die Sperrzeit gefragt. Die Antworten der Befragten 

spiege ln  in etwa die oben da rgeste l lten statistischen Eckwerte wider (Abbildung 22). Am häufigsten 

wurde nach Angaben der Befragten m it 38% das Arbeitslosengeld fü r eine Woche wegen verspäteter 

Arbeitsuchendmeldung gesperrt. Der am zweithäufigsten genannte Grund ste l l t  mit 29% die e inwö

ch ige Sperrung wegen ei nes Meldeversäumn isses in der Agentur dar. Als dr ittwichtigster Grund wur

de mit 27% der Nennungen die Sperrung des Arbeitslosengelds fü r bis zu 12 Wochen wegen Arbe its

aufgabe genannt. Die anderen d rei bzw. vier Gründe (unzureichende Eigenbemühungen, Arbeitsab

lehnung und  Ablehnung sowie Abbruch e iner Eingl iederungsmaßnahme) spielen, wie auch in den 

amtl ichen Statist iken der Bundesagentur fü r Arbeit ausgewiesen, e ine sehr u ntergeordnete Rol le .  

Abbildung 22:  Angaben der Befragten zu den genannten Gründen der (ersten) Sperrzeit in 2012 

Sperrzeit 2012. Gründe für Sperrzeiten 
Angaben der Befragten in Prozent 

Sperrzeit wegen . . .  

. . .  verspäteter Arbeitssuchendmeldung (1  Woche) 

. . .  Meldeversäu m n isses (1 Woche) 

. . .  unzureichender Eigenbem ü h u ngen (2 Wochen )  

. . .  Ableh n u ng oder Abbruch e iner  berufl ichen 
Eingl iederu ngsma ßnahme (3/6/12 Wochen) 

. . .  Arbeitsa b lehnung (3/6/12 Wochen )  

. . .  Arbeitsaufgabe (3/6/12 Wochen )  

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 N RW 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

" Und was wurde als Grund für die Sperrzeit angegeben ? Falls es in diesem Zeitraum mehrere Sperrzeiten gab, fangen Sie 

bitte mit der ersten im Jahr 2012 an. " 

Gut die Hä lfte der Sanktionierten ist jedoch mit der Verhängung der Sperrzeit n icht einverstanden.  

52% der Befragten, die eine Sperrzeit erha lten hatten, sagten, dass der von der Arbeitsagentur ge-
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nannte Grund n icht den Tatsachen entspräche, dies relativ unabhängig davon, um welchen Grund es 

sich im Einze lnen hande lte (Abbildung 23). 

Abbildung 23: Bewertung der Begründung der Sperrzeit 

Sperrzeit 2012. Übereinstimmung der Sicht der Sanktionierten mit dem 
von der Arbeitsagentur genannten Grund für Sperrzeit. 
Angaben der Befragten in Prozent 

Sperrzeiten insgesamt 

darunter: 

Sperrzeit wegen . . .  

... verspäteter 

Arbeitsuchendmeldung 

... Meldeversäumnisses 

...  Arbeitsaufgabe 

• nein, entspricht nicht Tatsachen 

I Quelle: ISG-SOKO-aefraeune 2012/13 NRW 

ja, entspricht Tatsac:hen 

" Und wie sehen Sie das mit der Sperrzeit? Entspricht der von der Arbeitsagentur angeführte Grund den Tatsachen, oder 

sehen Sie das anders?" 
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Achtung:  auch i n  der Grafik :  Arbeitssuchendmeldung durch Arbeitsuchendmeldung (so im SGB 111) 
ersetzen 

Den vergle ichsweise größten Dissens gibt es offenkundig im H inbl ick auf die ei nwöchige Sperru ng 

wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldung (56%) oder wegen e ines Meldeversäumnisses (54%). Die 

Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe scheint geri ngfügig weniger strittig zu sein (49%).22 

Da d ie Begründung der Sperrzeiten offenkundig häufig strittig ist - jeder zweite Kunde ist der  Auffas

sung, dass der seitens der Agentur genannte Grund nicht den Tatsachen entspreche - und somit e in 

n icht unerheb l iches U nzufriedenheitspotenzia l  zu bergen schei nt, werden im Folgenden d ie offenen 

Antworten zu der Nachfrage, warum nach Ansicht der Befragten die Begründung nicht den Tatsachen 

entspreche, einzeln wört l ich wieder gegeben (vg l .  Tabelle 16) .  

Bei Sperrze iten wegen Arbeitsaufgabe scheint insbesondere bemängelt zu werden, dass seitens der 

Arbeitsagentur die h inter den formal gesehen a rbeitnehmerseitigen Kündigungen l iegenden tatsäch

l ichen Gründe nicht (e in)gesehen werden, dass etwa der Arbe itgeber fa lsche Angaben gemacht hätte 

oder die fristlose Kündigung n icht gerechtfertigt sei. Bei Sperrzeiten wegen Arbe itsab lehnung oder 

Ablehnung/Abbruch einer Eingl iederungsmaßnahme wird meist die feh lende Einsicht der Agenturen 

beklagt, dass d ie Arbeit oder Maßnahme unzumutbar bzw. überflüssig sei .  Bei verspäteter Arbeitsu

chendmeldung und bei Meldeversäumnissen führen neben - gemäß den Angaben der Befragten -

gewissen Wi l l kür l ichkeiten der Betreuer vor a l lem fo lgende Ursachen zu diskrepanter Auffassung 

oder Ärger: 

• U nwissenheit der Kunden, 

• klei n l iche Anwendung, bereits ein Tag Verspätu ng füh rt zur Sperrung, 

• Perspektive : mehr oder m inder sta rke Aussicht auf Verlängerung des Arbe itsvertrags, 

• telefonische Meldung wird n icht anerkannt, 

• aus Sicht der Kunden triftige persön l iche Gründe werden n icht a nerkannt. 

22 
Die anderen Gründe für Sperrzeiten können wegen zu geringer Fal lzahlen hier nicht aufgeführt werden. 
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Tabelle 16: Angaben auf die offene Frage, warum der von der Arbeitsagentur angeführte Grund für die Sperrzeit n icht den Tatsachen entspricht. Nur 
Befragte, die Auffassung der AA nicht teilen "Bitte schildern Sie kurz, warum der angeführte Grund für die Sperrzeit aus Ihrer Sicht nicht den Tatsachen entspricht. " 

· . . . . 

• Arbeitgeber hat bescheinigt, dass er sowieso gekündigt hätte; ich habe nur für meinen Lebenslauf selber gekündigt. 

• Arbeitgeber hat unberechtigt angekreuzt, dass ich mich vertragswidrig verhalten habe. 

• Weil viele Menschen krank wurden auf der Arbeit und der Chef nutzt aus. Man kann sich nicht krankschreiben lassen, weil man sonst Ärger bekommt. 

• Ich habe nicht die Ausbildungsstelle aus gesundheitlichen Gründen gekündigt. Ich wurde dort unterfordert. Sie behauptet, dass ich gekündigt hätte, obwohl mir gekündigt wurde. 

• Da ich keinen Betreuungsplatz für mein Kind hatte, konnte ich eine Vollzeitstelle nicht fortführen.  

• Der Arbeitgeber hat e ine völlig ungerechtfertigte fristlose Kündigung ausgesprochen, wurde dann auch durch Urteile vom Arbeitsgericht (Landesarbeitsgericht) als unzulässig gewertet. 
Grund: 3 Monate kein Arbeitslosengeld erhalten, obwohl der Sachverhalt dem Arbeitgeber bekannt war; es wurde benutzt, um mich unter Druck zu setzen. 

• Der Arbeitsverlust kam nicht zu 100 % von meiner Seite aus. Deshalb denke ich, dass die Sperrzeit überflÜSSig ist, weil ich nur Teilschuld daran habe. 

• Der Grund der Kündigung war nicht gerechtfertigt ! Vor Gericht auch bestätigt. 

• Der Kündigungsgrund "fristlos" führt beim AA direkt zur Sperrzeit - dabei war es eine "widerrechtl iche".  

• Die Arbeitsagentur gibt mir keine Hi lfestel lung. S ie fordert nur noch willkürlich irgendwelche Sachen und erfüllt gar nicht mehr den ursprünglichen Sinn.  Die Entscheidungen über die Sperr-
zeiten sind willkürlich und entsprechen nicht mehr dem Ermessensspielraum, den die Beamten eigentlich haben. 

• Direkt alles eingereicht - fristlos gekündigt, weil mir unterstellt wurde, einen Kunden bevorzugt zu haben, was aber nicht der Fall war. 

• Finde generell eine Leistungskürzung unnötig und man sollte die Freiheit haben, einen Job kündigen zu dürfen. 

• Habe einen neuen Arbeitsvertrag bekommen, beim gleichen Arbeitgeber, mit neuer Probezeit und bin dann in  dieser Probezeit gekündigt worden. 

• Hat mir persönlich nicht zugesagt, konnte den Beruf nicht mit mir selbst vereinbaren. 

• Ich habe den Arbeitsplatz aus Krankheitsgründen gekündigt. 

• Ich habe Widerspruch eingelegt, der wurde abgelehnt. 

• Ich hatte eine Differenz mit meinem Arbeitgeber vor Weihnachten. Dieser sagte zu mir, dass ich meine Überstunden abfeiern sollte und dann wäre alles wieder in  Ordnung. Ich habe dann 
nachträglich die Kündigung zwischen Weihnachten und Neujahr bekommen, wo mein Arbeitgeber mir vorwarf, dass ich die Baustelle einfach so verlassen hätte, und dass es das Gespräch 
niemals gegeben hat. 

• Ich war bis zum [Datum) krankgeschrieben, und hierfür hatte ich auch einen Krankenschein. Zusätzlich hatte ich ab dem [Datum) bis zum [Datum + 5 Tage) noch Resturlaubstage übrig. Aber 
diese wurden mir fälschlicherweise als unentschuldigte Fehlstunden angerechnet. 

• Im engeren Umfeld ist ein Kind verstorben, weswegen ich meinen Beruf nicht mehr ausführen konnte. 

• Kündigung wegen Wohnortwechsels oder zu aufwändige Wege - Zug-Bus -Arbeitsamt habe das als eigene Kündigung nicht akzeptiert. 

• Mein Arbeitgeber hat mir unter Zwang gedroht, zu kündigen. 

• Mir wurde gesagt, wenn ich den Aufhebungsvertrag unterschreibe, würde ich keine Probleme bekommen, laut Personalchef. 

• Schlecht behandelt am Arbeitsplatz, terrorisiert und gemobbt worden.  Kündigung war der einzige Ausweg. 

• Trotz fristloser Kündigung kein Arbeitslosengeld. 

• Weil ich den nicht aus freien Stücken aufgegeben habe, sondern aus gesundheitlichen Gründen. 

• Weil ich einen Aufhebungsvertrag geschlossen habe, in  beiderseitigem Einverständnis, man hätte mir sowieso gekündigt. 

• Weil ich mich sehr bemüht habe, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Ich habe einen Fragebogen (Grund der Kündigung) bekommen, den ich m. E. richtig ausgefüllt habe und trotzdem die 
Sperrung bekommen. 

unterschrieben - deshalb habe ich Widers ruch ein eie t und wurde ab elehnt, obwohl ich noch nicht arbeitslos war -
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ich hatte noch einen Monat vor mir liegen un atte Weiterbildung - und das mit Absp meiner Arbeitgeber - aber dennoch habe ich die Sperrung bekommen. 

• Weil mir gesagt wurde, dass quasi ich die Sperrzeit verursacht habe, durch meine Kündigung - aber mein damaliger Chef mich eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt kündigen wollte und ich 
dadurch mehr Zeit verschafft habe. 

• Wurde willkürlich gekündigt. 

• Die angebotene Stelle vom Arbeitsamt wurde unter Tarif bezahlt und auch nur befristet, daher nicht für mich annehmbar. 

• Ich bin nicht faul und kriege trotzdem Sperre, und ich gebe mir Mühe, bewerbe mich selber - zurzeit bin ich krankgeschrieben und kriege trotzdem kein Geld, habe nur noch Probleme mit 
den Behörden - wie soll man sich ohne Geld bewerben. 

• Ich habe mich mehrmals bei der Firma gemeldet, diese meinten, sie riefen mich an, wenn ich eine Arbeit bekomme. Sie haben sich nicht gemeldet, und man hat mir vorgeworfen, bei der 
Agentur für Arbeit, ich hatte den Job nicht angenommen. 

• Ich wurde willkürlich einem Arbeitsort zugewiesen - Arbeit war zu schwer, und ich war zu klein - die Tätigkeit war körperlich für mich also nicht möglich. Arbeit macht generell Spaß, aber 
wenn ich 3 Schichten hintereinander machen und nachts alleine nach Hause gehen soll, habe ich Angst. 

e Weil ich gelernter Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik bin, und mir nur Angebote als Elektriker angeboten wurden. Ich bin aber kein Elektriker. 

• Arbeitgeber hat mich beschuldigt, dass ich Sachen gemacht habe, die ich nicht gemacht habe. War 4 bis S Monate vor Gericht. Konnte mich nicht beschweren, weil ich nicht wusste, wie. Ar
beitsamt hat mich 3 Monate gesperrt. 

• Der Termin konnte nicht wahrgenommen werden, da an dem Tag meine Oma im Krankenhaus auf die Intensivstation musste. Das habe ich auch so erklärt, aber es wurde sich nicht dafür 
interessiert. Ich wohne bei meiner Oma, das sollte man vielleicht dazu sagen.  

• Die haben nur e inen Grund gesucht, mir das Geld zu sperren. 

• Die Mitarbeiter wollen die Arbeitslosen irgendwohin schicken - ich kann Bewerbungen schreiben, kann das alles und fühlte mich verarscht, zwangsweise zur Bewerbungsmaßnahme ge
schickt zu werden .  

e Habe einen neuen Arbeitsvertrag bekommen, beim gleichen Arbeitgeber, mit neuer Probezeit u n d  b i n  dann in  dieser Probezeit gekündigt worden. 

• 1.  Da ich keine ärztliche Bescheinigung hatte, habe ich eine Sperrzeit erhalten, obwohl der Grund derselbe war (mit ärztlicher Bescheinigung wäre er durchgegangen). 2. Ich hatte mich a n  
d e r  Uni  angemeldet u n d  wieder abgemeldet. Dann hatte i c h  mich arbeitslos gemeldet und habe d a n n  verspätet erst Arbeitslosengeld erhalten. 

• Abbruch der Ausbildung - aus persönlichen Gründen hat es einige Zeit gedauert, bis ich es der Arbeitsagentur gemeldet habe. 

• Agentur für Arbeit hat die Information nicht aufgenommen, obwohl es telefonisch gemeldet wurde, dass die Befristung für die Arbeitsstelle abläuft. Zweimal gemeldet, bei m  zweiten Mal 
wurde mir die Sperrzeit verhängt. 

• Arbeitgeber vermittelt das Gefühl, dass man weiterhin arbeiten kann und es nicht nötig ist, sich als arbeitslos zu melden, Arbeitsagentur erkennt das nicht an. 

• Aussicht auf weitere Arbeit nach Ende des Arbeitsvertrags. 

• Bei Leihfirmen, wenn man vorher denkt, es gibt einen Festvertrag und gibt das beim Arbeitsamt so an, und dann kommt es doch anders, von der Leihfirma - das finden die vom Arbeitsamt 
auch schlecht, und trotzdem machen die das, um sparen zu können - bei Leihfirmen hat man keine Chance, sich durchzusetzen. 

• Der Kündigungsgrund "fristlos" führt beim AA direkt zur Sperrzeit - dabei war es eine "widerrechtliche". 
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• Ich bin neu auf dem Arbeitsmarkt und hatte keine Unterstützung. Ich wusste nicht, dass man melden muss. Die Arbeitsagentur könnte ruhig beim ers-
ten Mal ein Auge zudrücken. 

• Ich dachte, der AV würde verlängert, daher habe ich mich nicht beim Arbeitsamt gemeldet. 

• Ich finde das nicht angemessen - es sind zwar die Gesetze, aber weil ich mich einen Tag verspätet habe, habe ich direkt 1 Woche Sperre bekommen. 

• Ich habe meinen Antrag pünktlich per Brief abgegeben, habe zur Sicherheit auch noch eine E-Mail geschrieben. Die Agentur für Arbeit sagte mir, das wäre in Ordnung. Am Ende lag der An
trag doch zu spät vor. Deswegen wird mir am Ende eine Woche das Geld gesperrt. 

• Ich hatte das Gefühl, dass auf die Menschlichkeit der Person keine Rücksicht genommen wurde. Es wurde nicht auf meine Bedürfnisse eingegangen.  

• Ich hatte eine Krankschreibung - ich habe bei  der entsprechenden Hotline der Agentur für  Arbeit angerufen. Die meinten, ich sol l  mich melden, wenn ich wieder gesund bin. Die eine Hand 
wusste offensichtlich nicht, was die andere macht. 

• Ich hatte einfach keine Möglichkeit, früher zum Arbeitsamt zu kommen, weil ich so viel arbeiten musste. 

• Ich hatte mich rechtzeitig telefonisch arbeitslos gemeldet. Bei dem Termin vor Ort wurde mir gesagt, ich hätte mich nicht gemeldet. 

• Ich hätte mich über Weihnachten bei der Arbeitsagentur melden müssen. Und zwischen den Jahren und an den Feiertagen hat die Arbeitsagentur ja geschlossen. 

• Ich musste voll arbeiten, dann war ein Feiertag. Deswegen konnte ich mich nicht pünktlich melden. Ein Tag zu spät, dann direkt Sperrung. 

• Ich war pünktlich am ersten da, um mich als arbeitsuchend zu melden. Da ich krankgeschrieben war, konnte ich mich jedoch nicht arbeitslos melden. 

• Ich war zum ersten Mal arbeitslos und kannte mich mit den Fristen nicht so a us und war im Urlaub, als die Kündigung kam. 

• Ich wurde in  der Probezeit gekündigt, deswegen war es nicht möglich, 3 Monate vorher der Arbeitsagentur Bescheid zu sagen. Zudem hatte ein Chef mir gesagt, dass er  mich wieder einstel
len würde, aber das geschah nicht. Ich habe nicht mit der Kündigung gerechnet. 

• Ich wusste nicht, dass man sich sofort arbeitslos melden muss. Bin 2 Wochen nach meiner Kündigung zum Arbeitsamt gegangen. 

• Probearbeit für 3 Monate angetreten, dadurch wurde ich aus dem ALGl gestrichen. Der Vertrag wurde nicht verlängert, das AA meinte - obwohl ich mich eine Woche vorher telefonisch ge-
meldet hatte -, ich hätte mich zu spät arbeitsuchend gemeldet. 

• Schichtdienst im Weihnachtsbetrieb - in einem anderen Ort tätig - habe mich deswegen 3 Tage zu spät gemeldet. 

• War im Urlaub, während die Kündigung im Postkasten lag, wusste es selber nicht. 

• War nicht ausreichend informiert - kenne mich da nicht aus, mit der Arbeitslosigkeit. 

• Weil ein befristeter Vertrag bestand und dieser unerwartet nicht fortgesetzt wurde. 

• Weil ich erst einen Tag vorher informiert wurde, dass Vertrag doch nicht verlängert wird. 

• Weil ich mich knapp einen Monat vorher arbeitslos angemeldet hatte - ich fragte, ob ich mich nach einem Monat nochmal anmelden muss - sie hatte das vermerkt, also m usste ich nicht, 
wurde mir gesagt, aber war ja doch nicht so. 

• Zu kurze Frist, da Aussicht auf Weiterbeschäftigung bestand. 

• Zu spät beim Arbeitsamt gewesen.  

• Der Termin wurde zwar versäumt, aber zuvor telefonisch abgesagt und nach einem neuen Termin gefragt. 

• Die Einladung kam viermal am selben Tag, sowie der Termin gesetzt war, hatte ich keine Vorbereitungszeit. 

• Eine telefonische Info meines Beraters wäre hi lfreich gewesen. 

• Einspruch eingelegt, wurde sofort anerkannt. Termin telefonisch abgesagt, wurde nicht notiert. 

• Ich habe den Leistungsbogen gleich nachdem ich wusste, dass mir gekündigt würde, zur Arbeitsagentur gebracht und habe dort auf einen Termin gewartet. Man hat mir an diesem Tag kei
nen Termin mehr geben können, und ich habe einen Stempel von einem Mitarbeiter bekommen, mit den Worten, mein Erscheinen sei damit (mit dem Stempel) vermerkt, ich solle die 
nächste Woche wiederkommen. Als ich dann eine Woche später bei einem anderen Mitarbeiter war, sagte mir dieser, es sei alles in  Ordnung und ich bräuchte diesen Leistungsbogen nicht 
mehr und warf diesen . Damit war auch der Stern hat er aber als den Termin eine Woche Somit war der Termin blich zu von mir 
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wahrgenommen und der Stempel  des Mitarbeiters im Mü l le imer untergegangen. Ich hatte keine Möglichkeit, d iesen Stempel nachzuweisen. 

• Ich habe den Termin nicht absichtlich vergessen, und trotz meiner Entschuldigung habe ich d ie Sperrzeit bekommen. Ich empfinde d iese Reaktion a ls  überzogen. 

• Ich habe einen Te rmin nicht wahrgenommen und leicht verspätet abgesagt - aus meiner Sicht auch begründet, ansonsten war ich immer sehr zuverlässig. 

• Ich hatte diese Frist versäumt, die Lohnabrechnung abzugeben. 

• Ich hatte e ine Krankschre ibung - ich habe bei der entsprechenden Hotl ine der Agentur für Arbeit angerufen.  Die meinten, ich soll m ich melden, wenn ich wieder gesund b in .  Die eine Hand 
wusste offensichtlich n icht, was d ie andere macht. 

• Ich hatte viel Stress zu der Zeit, kurz vor Weihnachten, aber es war der erste Termin, der nicht wahrgenommen wurde. 

• Ich musste m ich für d ie mündl iche Absch lussprüfu ng vorbereiten, aber d ie Agentur akzeptiert nur a ls  Grund entweder krank (mit Besche in igung) oder Job gefunden.  Al le a ndere n  Gründe 
gelten nicht, egal  wie wichtig ! 

• Probe gearbeitet, nicht gemeldet und dadurch Sperrzeit. 

• Versehentl ich das Datum verpasst und dann d irekt die Sanktion bekommen. 

• Weil das so nicht stimmte - ich kam zu spät, wegen dem Auto, wegen dem Wetter, und somit kam ich spät an und habe Sperre bekommen.  

• Weil die den Fehler gemacht haben und mir den Fehler so gesehen u nterjubeln wol lten. 

• Weil ich al les erledigt ha be, aber  nicht in das Büro kam. 

• Wenn Kind kran k  ist, zu hardcore; vor al lem wenn man al lein erziehend ist. 
• Wenn man eigenhä ndig das Attest in den Briefkasten wirft, kann es n icht sein, dass es n icht ankommt. 

Quel le :  ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 
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Auch wenn viele der sanktionierten Arbeitslosen mit den für die Sperrzeit genannten Gründen nicht einver

standen sind, gaben so gut wie a l le an, zuvor über die mögl ichen Konsequenzen i hres Handeins belehrt worden 

zu sein. Sofern die Möglichkeit zur Rechtsfolgenbelehrung vor der Verhängung der Sperrzeit besteht - dies ist 

bei Arbeitsaufgabe und verspäteter Arbeitsuchendmeldung in der Regel n icht der Fal l  - wurden die Sanktio

nierten in  rd. neun von zehn Fäl len zuvor über die Rechtsfolgen des sogenannten versicherungswidrigen Ver

haltens informiert; fast immer auf schriftlichem Wege, oft auch noch zusätzlich mündl ich (Abbildung 24). 

Abbildung 24: Angaben zur Rechtsfolgenbelehrung 

Zuvor über Konsequenzen versicherungswidrigen Verhaltens informiert 

worden? 

Nur Sanktion ierte ohne Sperrzeit wg. Arbeitsaufgabe oder verspäteter 

Arbeitsuchendmeldung (n=60). Angaben der Befragten in Prozent 

o 10 20 30 

schriftl ich 

münd l ich und schriftlich 

mündl ich 

weder noch 

Quelle: 15G-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

40 50 

"Sind Sie über die Konsequenzen eines sogenannten versicherungswidrigen Verhaltens mündlich oder schriftlich belehrt 

worden? Hat man Ihnen die Konsequenzen, die sogenannten Rechtsfolgen erläutert?" 

Abbi ldung 25: Angaben zum Verständnis der Rechtsfolgenbelehrung 

Belehrung verstanden? 

Nur Sanktionierte ohne Sperrzeit wg. Arbeitsaufgabe oder verspäteter 

Arbeitsuchendmeldung (n=60). Angaben der Befragten in Prozent 

Wusste, dass Arbeitslosengeld gesperrt 
wird (ja) 

Wusste, wie lange das Arbeitslosengeld 
gesperrt wird (ja) 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

20 40 60 80 100 

" Und hatten Sie diese Belehrung oder Erläuterung auch verstanden, wussten Sie also, dass Ihnen das Arbeitslosengeld ge

sperrt wird, wenn Sie diesen Anforderungen nicht nachkommen?" 

" War Ihnen auch klar, für wie lange Ihnen das Arbeitslosengeld gesperrt wird?" 
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Diese Beleh rungen scheinen e indeutig zu sein .  So gut wie a l le  (92%) der Befragten sagen, s ie hätten 

Bescheid gewusst, dass ihnen das Arbeits losengeld gekü rzt würde, fa l l s  sie den entsprechenden An

forderungen nicht nachkämen (Abbildung 25).  Die Hä lfte (47%) wusste auch über die Dauer dieser 

Sperrung Bescheid. 

Te i lweise werden die Sperrzeiten von den arbeitslos Gemeldeten e inka lku l iert. I nsbesondere bei der 

Arbeitsaufgabe, wozu neben der Künd igung du rch den Arbeitnehmer auch die einvernehm l iche Ver

tragsauflösung gehört, gaben 42% an, die damit verbundene drei- bis zwölfwöchige Sperrzeit be

wusst in Kauf genommen zu haben (Abbi ldung 26). Bei der einwöchigen Sperrzeit wegen e ines Mel

deversäumnisses ist die bewusste I nkaufnahme d ieser Sanktion nahezu gleich hoch (39%). Bei der  

ebenfa l ls einwöchigen Sperrung des Arbeitslosengelds wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldung ist 

der Anteil mit 23% hingegen deutl ich geringer. H ier  dürften, wie aus den offenen Antworten in Tabel

le 16 hervorgeht, häufig auch Unwissenheit oder Fehlei nschätzungen eine wichtigere Rol le spielen.23 

Abbi ldung 26: Angaben zur Inkaufnahme der Sperrzeit 

Sperrzeit bewusst in Kauf genommen nach Sanktionsgrund 
Anga ben der  Befragten in Prozent 

o 10 20 
Sperrzeit wegen . . .  

. . .  verspäteter Arbeitsuchendmeldung 

. . .  M eldeversäumnisses 

.. . Arbeitsaufgabe 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 N RW 

30 40 

" Wenn Sie an die Sperrung denken, welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu ?" 

Antwortvorgabe u.a. : "Ich habe die Sperrung bewusst in Kauf genommen. " 

50 

5.3. Auswirkungen der Sperrzeit auf die finanzielle Situation und Alltagsgesta ltung 

Die - insbesondere finanzie l len - Auswirkungen der Sperrzeiten fü r den Bezug des Arbeits losengelds 

stehen sel bstredend in  einem sehr d i rekten Zusammenhang mit der Dauer dieser Sperrzeiten .  Aus 

d iesem Grund ist es bedeutsam, sie bei den folgenden Auswertungen zu berücksichtigen .  H ierbei 

23 Die Angaben zu den anderen Gründen für Sperrzeiten können wegen zu geringer Fal lzahlen hier ebenfal ls 

n icht aufgeführt werden. 
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muss a l lerdings bedacht werden, dass bei den Angaben der Befragten zur Dauer der verhängten 

Sperrzeit gewisse methodisch bedingte Unschärfen in  Kauf genommen werden müssen .  Dies wird in 

etwa daran deutl ich, dass die Angaben zur Sperrzeitdauer tei lweise deutl ich von den in  Ta bel le 15b 

oben ausgewiesenen Eckwerten der Bundesagentur für Arbeit abweichen .  Gemäß BA-Statist ik ist 

davon auszugehen, dass in  Nordrhein-Westfa len knapp drei Viertel der Sperrzeiten nur  für die Dauer 

von einer Woche verhängt werden.  Die Befragten bezifferten sie h ingegen nur  i n  knapp einem Drittel 

auf e ine Woche, weitere 15% auf zwei und in 9% auf drei  Wochen (Abbildung 27). Diese beiden Va ri

anten kommen jedoch gemäß BA-Statist ik insgesamt nur  zu 5% vor. Auch kann nicht geklärt werden, 

ob die Angaben von 4% der Befragten zu einer Sperrzeitdauer von vier Monaten auf Fehleinschät

zungen beruhen oder auf dem seltenen Fa l l  der Reihung von mehreren Sperrzeiten für dasse lbe Er

eignis gemäß § 159 Abs. 2 SGB 111. Dennoch sol len d ie Angaben der Befragten zur  Dauer der Sperrzeit 

a ls  ungefährer  Richtwert für die fo lgenden Ana lysen genutzt werden. 

Abbildung 27: Angaben zur Dauer der Sperrzeit 

Dauer der Sperrzeit. 
Angaben der Befragten in Prozent 

4 Monate u.m. 

bis 1 Woche 

2 Wochen 

3 Wochen 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 NRW 

" Und wie lange wurde Ihnen deshalb das Arbeitslosengeld gesperrt?" 

Nach Auskunft der Befragten bringt sie die vorübergehende Sperrung des Arbeitslosengeldbezugs 

durchaus i n  finanzie l le  Schwierigkeiten .  Bereits bei e iner ei nwöchigen Sperrzeit sagen 37%, dass dies 

"seh r", und nochmals 16%, dass dieses "eher" auf sie zuträfe . Dauert sie e inen Monat oder länger, 

halten dies zwei Drittel fü r "sehr" oder "eher" zutreffend (Abbi ldung 28) . 
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Abbildung 28: Angaben zu den finanziellen Auswirkungen der Sperrung 

Finanzi e l le Auswirkung der Spe rrung nach Dauer der Sperrzeit. 

Angaben in  Prozent 

"Sperrzeit bringt mich in großefinanzielle Schwierigkeiten. "  

0 %  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% lO(Y% 

1 b is 2 Wochen 

3 bis 4 W ochen 

1 Monat und länger 

" . . .  m uss mich wegen Sperrzeitfinanziell sehr einschränken, muss auf 

bestimmte Dinge verzichten, die ich vorher gemacht habe . " 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1000,,(, 

1 b is 2 Wochen  

3 bis 4 W ochen 

1 Monat und länger 

" . . .  m uss wegen Sperrzeit bei Freunden oder Verwandten Schulden 

machen. " 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100"A. 

1 bis 2 Woch en  

3 b i s  4 W ochen 

1 Monat und länger 

"Sperrzeit hatfür mich keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. " 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 bis 2 Wochen 

3 b is  4 W ochen 

1 Monat und länger 

• trifft s e h r  z u  • trifft eher zu • trifft eher nicht zu • trifft überhaupt nicht zu 

Quelle: 15G·SOKO·Befragung 2012/13 NRW 
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Gut die Hälfte bis vier Fünftel der Befragten äußern, - je nach Dauer der Sperrzeit - dass sie sich we

gen der Sperrung des Arbeitslosengelds einschränken und auf Dinge verzichten müssten, die sie vor

her gemacht hätten ("trifft sehr" und "trifft eher zu" zusammengenommen) .  M it der Dauer der 

Sperrzeit ansteigend, geben rd . e in Dritte l bis d ie Hä lfte an, wegen der Sperrung Schu lden bei Freun

den oder Verwandten gemacht haben zu müssen .  Umgekehrt stimmen bei  einer ein- bis zweiwöchi

gen Sperrung rd. die Hä lfte der Aussage zu, dass s ie keine wesentl ichen fi nanzie l len Auswirkungen 

gehabt hätten. Dieser Antei l  s inkt jedoch auf rd . 30% bei einer Sperrzeitdauer von einem Monat und 

länger. 

Abbildung 29: Angaben zu Kreditaufnahme 

Kreditaufnahme oder Schulden wegen Sperrzeit .  
Angaben der Befragten in Prozent 

"Mussten Sie wegen der S perrung einen Kredit a ufnehmen oder 

S ch ulden machen ?" 

fa l ls  ja, be i . . .  * 

Verwa ndten 

Bekannten oder Freunde n  

B a n k  od er Spa rkasse 

a nderen Geldve rl eih ern 

Que l l e :  ISG·SOKO·Befragung 2 0 1 2/13 NRW 

* Zu 100% fehlende Anga ben : Sonstiges, weiß nicht, keine Angabe. 

" Mussten Sie wegen der Sperrung einen Kredit aufnehmen oder Schulden machen ?" Falls ja: 

" Wo oder wie hoben Sie den Kredit aufgenommen oder die Schulden wegen der Sperrung gemacht?" 
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Sofern nach Auskunft der Befragten wegen der Sperrung des Arbeitslosengelds e in  Kredit aufge

nommen oder Schu lden gemacht werden mussten, wurde das Geld im Verwandten- und Freundes

kreis ge l iehen (Abbildung 29). Eine Kred itaufnahme bei F ina nzinstituten und anderen Ge ldverleihern 

wurde vergleichsweise selten genannt .24 

Die bis lang dargestel lten Ergebn isse zu den fi nanzie l len Auswirkungen der Sperrzeiten beziehen sich 

nur auf den Personenkreis der Sanktionierten und er lauben deswegen keine Aussagen darüber, in

wieweit d ie temporä re Sperrung des Arbeitslosengeldbezugs signifikante Auswirkungen auf d ie Le

benssituation der Betroffenen im Vergleich zu den N icht-Sanktionierten zeitigen .  Dies ist jedoch bei 

den nachfolgenden Befragungsergebn issen möglich, d ie sich auf Fragen beziehen, die an a l l e, a lso 

auch jene zu Vergleichszwecken befragten n icht sanktionierten Arbeits losenge ldbezieher geste l lt  

wurden.  

Ana log zur Befragung der sanktion ierten und n icht-sanktionierten Bezieher des Arbeits losengelds 2 

wurde zur  Abbi ldung von finanz ie l len Freiräumen bzw. Engpässen zur  Bewä ltigung a l ltägl icher Anfor

derungen auf das erprobte F ragen inventa r des Panel  Arbeitsmarkt und sozia le Sicherung (PASS) des 

lAB zurückgegriffen, welches zur Messung von Deprivation im N iedrige inkommensbereich entwickelt 

wurde. Gefragt wird hierbei danach, inwieweit etwa ab und zu neue Kleidung gekauft wird, auch 

wenn die a lte noch nicht abgetragen ist, mindestens e inmal  pro Tag eine warme Mah lzeit zu sich 

genommen wird oder rezeptfreie Medikamente gekauft werden, auch wenn die Krankenkasse d iese 

n icht bezah lt, etc. (Tabelle 17). In d ieser Tabel le s ind die Ergebnisse zu den zur Abbi ldung fi nanzie l ler 

Freiräume ausgewählten Items vergleichend für d ie Bezieher mit und ohne Sperrung des Arbeitslo

senge ld-1-Bezugs dargestel lt .  Bei Sperrung wird nochmals dichotom zwischen einer Sperrzeit bis zu 

drei  Wochen und darüber untersch ieden. Das i n  der l inken Spa lte mit Asterixsternchen dargeste l lte 

Signifi kanzn iveau bezieht sich jewei ls auf den generel len U nterschied zwischen Personen mit und 

ohne Sperrung des  Arbeitslosengeldbezugs. 

Das mit Asterix-Sternen dargestel lte Signifikanzniveau er laubt eine Aussage darüber, wie verlässl ich die 

Abweichungen der Antei lswerte der jewei l igen Gruppe mit und ohne Sperrzeit s ind.  Von einem verlässl i

chen oder systematischen Unterschied kann mit großer Sicherheit ausgegangen werden, wenn das Signi

fi kanzniveau eine I rrtLimswahrscheinl ichkeit von unter 5 % aufweist (P  < 5 %). Dieses ist mit * gekenn

zeichnet und bedeutet, dass s ich die beiden Gru ppen hinsichtlich des Anteils mit Antworten "tun wir / 

tue ich n icht" in der ausgewiesenen Richtung mit mindestens 9S-prozentiger Wahrsche in l ichkeit unter

scheiden. In diesem Fal l  spricht man von einem statistisch signifikanten U nterschied. H insichtl ich des 

Ausmaßes der Sicherheit, mit der man von einem systematischen Zusammenhang ausgehen kann, sind 

weitere Abstufungen möglich. Man kann mit sehr großer Sicherheit einen systematischen Unterschied 

u nterstel len, wenn die I rrtumswahrschein l ichkeit zwischen 1% und 5% l iegt, diese wird a ls  hoch signifi

kanter Unterschied bezeichnet und mit zwei Sternchen ( * * )  gekennzeichnet. Liegt die I rrtumswah r

schein l ichkeit unter 1 %0, spricht man von einem höchst signifikanten U nterschied ( * * * ) .  Da die Über

prüfung der Antei lsunterschiede immer auf der Grundlage von 4-Felder-Tabel len durchgefüh rt wurden 

(Sperrzeit ja/nein),  wurde den Signifikanztests das Assoziationsmaß des PH I-Koeffizienten zugrunde ge

legt und ausgewiesen. Ein PH I -Wert von 0,0 bedeutet "kein" und von 1,0 bedeutet "perfekter" Zusam

menhang. Dabei entspricht der Wert des PH I-Koeffizienten dem entsprechenden U nterschied in  %

Punkten ) .  

24  Eine weitere Differenzierung der Antworten nach der Dauer der Sperrzeit ist wegen der geringen Fal lzahl  

nicht s innvol l .  
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Tabelle 17: Angaben zu a l ltäglichen Ausgaben u .Ä. nach Dauer der Sperrzeit (Angaben in %) 

"We lche der fol genden Di nge tun Sie 

oder Ihr Haushalt?" 
Sankt ion (Sperrze it) 

Quel le:  ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 

Deutl ich a nders a ls  bei der Befragung der Bezieher des Arbeitslosengelds 2 unterscheiden sich d ie 

Bezieher des Arbeitslosengelds 1 bei  den meisten Items n icht signifikant danach, ob sie e ine Sperrzeit 

erfahren haben oder n icht. Nur  bei zwei bzw. drei Aussagen weisen Personen ohne Sperrzeiten im  

Jahr  2012 signifikant höhere Zustimmungswerte auf a ls j ene  mit: Dass s i e  ab  und zu neue K le idung 

kauften, auch wenn  d ie a lte noch n icht abgetragen sei, gaben 72% der N icht-Sanktion ierten an, wäh

rend es unter den Sanktionierten 61% (Sperrzeit 1 - 3 Wochen) und 56% (Sperrzeit 1 Monat und län

ger) waren .  Aus diesen U ntersch ieden ergibt sich ein sign ifikanter PH I-Koeffizient von 0, 15 (vg l .  Ta

bel le 17). 

Der andere sign ifi kante U nterschied bezieht sich auf d ie pünkt l iche Bezah lung der M iete und Strom

rechnung. Auch in dieser H insicht weisen N icht-Sanktionierte m it 97% und 96% höhere Zust im

mungswerte auf a ls  jene aus der G ruppe der Sanktionierten (Sperrzeit 1 - 3 Wochen:  jewei ls 87%; 

Sperrzeit 1 Monat und länger: 89% und 94%). 

Diese d rei  Verha ltensweisen können a ls  vergle ichsweise unmittelbare Reaktionen auf e inen ku rzfris

tig eintretenden fi nanzie l len Engpass gesehen werden.  üb sie a l lerd ings a ls Reaktion bzw. d i rekte 

Fo lge der Sperrung des Arbeits losenge lds zu werten s ind, kann aus methodischen Gründen nicht 

geklärt werden.  Die Befragten sel bst geben h ierzu folgende Auskunft (Tabelle 18) : Von den sehr We

nigen (19 und 13 Personen), d ie sagten, sie könnten die M iete oder d ie Stromrechnung aus finanzie l

len Gründen nicht immer pünktl ich bezah len, gaben zwei Drittel an, dass sie dies wegen der Sperrung 

nicht könnten. H ingegen führte nur e in Viertel jener, d ie angaben, sich aus finanzie l len G ründen nicht 
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ab  und zu neue Kleidung kaufen zu können, auch wenn diese noch nicht abgetragen sei, d ies auf die 

Sperrung zu rück. 

Tabelle 18: Angaben, inwieweit die a l ltägl ichen Ausgaben u.Ä. wegen der Sperrung des Arbeitslo
sengelds n icht getätigt werden können. 

Nur Befragte, d ie angegeben hatten, d ies aus fi nanzie l len Gründen n icht le isten zu können.  

Hat mit der 

Quel le:  ISG-SOKO-Befragung 2012/2013 

Wegen der geringen Fa l lzahlen dü rfen die Antworten auf die Frage, ob d ie Zurückhaltung beim Kauf 

neuer Kleidung und die Unrege lmäßigkeiten bei der Zah lung der Miet- und Strom kosten a uf die Sper

rung des Arbeits losenge lds zu rückzufüh ren ist oder damit n ichts zu tun hat, n icht überinterpretiert 

werden.  I n  der Gesamtschau auf den in Tabel le 17 genere l l  sichtba r werdenden geri ngen Zusam

menhang der verschiedenen Items zur  Abbi ldung des finanzie l len Spie lraums mit der Sanktionserfah

rung ist jedoch davon auszugehen, dass Sperrzeiten im SGB 111 in der Regel keine gravierenden Aus

wirkungen auf die Lebenssituation der Leistungsbezieher haben.  

5.4. Auswirkungen der Sperrzeit auf die Arbeitssuche 

Die Sperrung des Arbe its losenge lds 1 hat offenkundig keine Auswi rkung auf die Arbeitssuche, weder 

in  hemmender noch in  fördernder H insicht. Dies lässt s ich aus den in  Abbildung 30 vergleichend fü r 

die a rbeitslos gemeldeten sanktionierten und nicht-sanktionierten Bezieher des Arbeits losengelds 1 

dargeste l lten Antworten sch l ießen .  Denn a l le dort ausgewiesenen Angaben der Befragten zur  Ar

beitssuche in den letzten 4 Wochen unterscheiden sich zwischen d iesen beiden G ruppen nicht signi

fikant, d . h ., sie weisen ke inen statistischen Zusammenhang mit der Sanktionserfahrung auf. Dies gilt 

auch fü r den bei den Sanktionierten um 4 Prozentpunkte höheren Ante i l  jener, die angaben, in  den 

letzten 4 Wochen nach e iner Erwerbsarbeit gesucht zu haben (73% vs .  69%, ohne Minijobber) .  

Zudem ist den i n  dieser Grafik dargeste l lten Werten zu entnehmen, dass so gut wie n iemand (4% 

bzw. 5%) der Arbeitslosengeld-1-Empfänger - sofern nicht triftige Gründe wie beispie lsweise Krank

heit, Ausbi ldung, Schu le oder e ine bereits e rfo lgreich abgesch lossene Arbeitssuche vorliegen - an

gab, sich nicht aktiv um Arbeit zu bemühen.  
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Abbildung 30: Aussagen über die Arbeitsuche in den letzten vier Wochen nach Dauer der Sperrzeit 

Arbeitsuche in den letzten 4 Wochen bzw. Gründe, warum in dieser Zeit 
keine Arbeit gesucht wurde. Nur Befragte ohne Erwerbseinkommen über 

400 Euro monatl. (Angaben in Prozent ) 

Arbeit gesucht 

in schul ischer oder beruflicher Ausbi ldung, 
Stud ium 

Kra nkheit, Unfa l l  oder  vorübergehende 
Behinderung 

Arbeitsuche erfolgreich abgeschlossen 

in  einer Weiterb i ldungsmaßnahme 

Betreuung von Kindern/Pflegebed ü rftigen 

dauerhaft verminderter Erwerbsfähigkeit 
oder Behinderung 

in Mutterschutz/Schwangerschaft 

Wiedereinstel lung erwartet 

keine Arbeitsuche ohne triftigen Grund 

o 

o 

o 
1 

20 

4 

40 60 

• Sanktion i 2012 

80 

73 

5 • keine San in 2012 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 N RW 

" Wir haben nun ein paar Fragen zum Thema Arbeitsuche an Sie. Haben Sie in den letzten 

4 Wochen eine bezahlte bzw. berufliche Tätigkeit gesucht?" Falls nein: 

"Aus welchem Hauptgrund suchen Sie keine Tätigkeit?" 

Auch wenn, wie sich i n  Abbi ldung 30 zeigt, d ie Erfa hrung einer Sperrzeit - gemessen an  den Antwor

ten der Befragten - keine nennenswerte Verha ltensänderung in Richtung Arbeitsuche bewi rkt, 

scheint sie auf menta ler Ebene gewisse Eins ichten oder Absichten zu stimu l ieren .  Zwar  wird auch in  

der Da rste l l ung der Antworten der Sanktionierten i n  Abbi ldung 31a  deutl ich, dass d ie temporä re 

Sperrung des Arbeits losengelds nu r  eine deutl ich beschränkte Auswirkung auf d ie Arbeitssuche hat. 

Denn zwischen rd . 50% bis 80% der Arbe its losen, die 2012 e ine Sperrzeit h innehmen mussten, 

stimmten der Aussage "sehr" oder "eher" zu, dass die Sperrzeit für sie n ichts verändert hätte, und sie 

genauso weiter machten wie bisher. Und die Zustimmung zu d ieser Aussage steht zudem nicht i n  

e inem systematischen Zusammenhang m i t  de r  Dauer de r  Sperrzeit, denn  gerade d i e  am stärksten 

Sanktionierten stimmen der Aussage am seltensten zu, dass die Sperrung des Arbeits losenge lds sie 

zu e iner Veränderung ih res Arbeitsuchverha ltens bewegt hätte. 
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Abbildung 31a: Angaben zu möglichen Auswirkungen der Sperrzeit auf Arbeitsuche 

Mögliche Auswirkung der Sperrung auf Arbeitsuche. 
Angaben in Prozent 

"Die Sperrzeit hat für mich nichts verändert. Ich werde genauso weiter 

machen wie bisher. " 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 bis 2 Wochen 

3 bis 4 Wochen 

1 Monat und l änger 

• trifft sehr zu • trifft eher zu • trifft eher nicht zu • trifft überhaupt nicht zu 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 

Abbildung 31b: Angaben zu möglichen Auswirkungen der Sperrzeit auf Arbeitsuche 

Mögliche Auswirkung der Sperrung auf Arbeitsuche. N u r  Befragte, d ie  

sagten, dass Sperrzeit für s i e  etwas verändert habe. 

Angaben in  Prozent 

Die Spe rrzeit hat bei mir  bewirkt, 

dass ich mich jetzt verstärkt u m  

e ine Arbeitsstel le  bemühe 

Habe m i r  se i t  der  Sperrzeit 

vorgen o m men, mich  besser a n  

d i e  Vorga ben u n d  Vorsch läge 

meines  Beraters / meiner  

Beraterin zu ha lten 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• trifft sehr zu • trifft eher zu • trifft eher nicht zu • trifft überhaupt nicht zu 

Quelle: ISG-SOKO-Befragung 2012/13 

Aber jene insgesamt rd . 40% (h ier nicht dargestel lt), die sagten, dass d ie Sperrung für sie etwas be

wirkt habe, gaben knapp zur Hä lfte an (Abbildung 31b), sich wegen der Sperrzeit verstärkt um eine 

Arbeitsste l le  zu bemühen und zu rd . 70%, dass s ie s ich se it  der Sperrzeit vorgenommen hätten, s ich 

besser an  d ie  Vorgaben und Vorsch läge des Beraters oder der Beraterin zu ha lten .  
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5.5. Zusammenfassung 5GB 1 1 1  

Umfang und Art der Sperrzeiten 

I n  Nordrhein-Westfa len sind ungefähr  sechs Prozent der Bezieher von Arbeitslosengeld 1 gemäß SGB 

1 1 1  von Sperrzeiten betroffen (Berichtsmonat Februar 2013).  Das Gros der Sperrzeiten umfasst die 

M inderung des Rechtsanspruchs auf Arbeitslosengeld um die Dauer von einer Woche (75%), über

wiegend wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldung (rd. 44%) oder e inem Meldeversäumnis bei der 

ört l ichen Agentur für Arbeit (rd. 30%) . Die drei- bis zwölfwöch ige Sperrung des Arbeitslosengeldbe

zugs wegen Arbeitsaufgabe, machte in Nordrhein-Westfa len rd . 22% a l ler  im Berichtsmonat wirksa

men Sanktionen aus .  Dazu gehören die Eigenkündigung e ines bestehenden Arbeitsverhä ltn isses 

durch den Arbeitnehmer, die e invernehml iche Vertragsauflösung und die arbeitgeberseitige Kündi

gung aus An lass e ines arbeitsvertragswidrigen Verhaltens des Arbe itnehmers. Die weiteren Sankti

onsgründe und damit verbundenen Sperrzeitda uern spie len in Nordrhein-Westfa len wie im gesam

ten Bundesgebiet e ine quantitativ sehr untergeordnete Rol le .  

Diskrepante Auffassungen über die Angemessenheit der Sperrzeiten 

Aus Sicht der Betroffenen s ind d ie verhängten Sperrzeiten nu r  etwa zur Hä lfte gerechtfertigt. Beson

ders kritisch wird die e inwöchige Sperrung wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldung (56%) und 

wegen e ines Meldeversäumnisses (54%) gesehen.  D ie  Sperrze it wegen Arbeitsaufgabe scheint etwas 

weniger strittig zu sein (49%). 

Einka/ku/ation von Sperrzeiten 

Sofern e ine Rechtsfolgenbelehrung vor der Verhängung der Sperrzeit möglich ist, wurden die Sankti

onierten nach deren Auskunft in neun von zehn Fäl len zuvor ü ber die Konsequenzen ih res Handeins 

i nformiert. I n  n icht unerhebl ichem Maße werden die Sperrzeiten von den Arbeitslosen jedoch be

wusst in Kauf genommen, am häufigsten bei Arbeitsaufgabe (42%) und Meldeversäumnis, am sel

tensten bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung (23%), bei der oft auch Unkenntnis über die Ver

pfl ichtung zur  rechtzeitigen Meldung der anstehenden oder drohenden Arbeitslosigkeit herrscht. 

Auswirkungen auf finanzielle Situation und Alltags/eben 

Nach Auskunft der Befragten bringt s ie d ie  vorübergehende Sperrung des Arbeitslosenge ldbezugs 

durchaus i n  finanzie l le Schwierigkeiten .  Bereits e ine e inwöchige Sperrzeit bringt 37% der Befragten 

nach eigenem Beku nden "sehr" und nochmals 16% "eher" in finanzie l le Schwierigkeiten .  Dauert s ie 

e inen Monat oder länger, berichten zwei Dritte l von mehr oder minder großen fi nanzie l len Schwie

rigkeiten .  

Gut  die Hä lfte b i s  vier Fünftel der Befragten äußern - je nach Dauer der  Sperrzeit - dass s ie  s i ch  we

gen der Sperrung des Arbeitslosengelds einschränken und a uf Dinge verzichten müssten, d ie  sie vor

her gemacht hätten .  Ebenfa l ls mit der Dauer der Sperrzeit a nsteigend geben rd . e in  Drittel bis d ie  

Hä lfte der Befragten a n, wegen der Sperrung des Arbeitslosengelds Schu lden be i  Freunden oder 

Verwandten gemacht haben zu m üssen. Bezogen a uf a l le  Sanktion ierten s ind das 39%. 

Da bei der Repräsentativbefragung auch Arbeitslosengeld-Bezieher befragt wurden, die ke ine Sperr

zeiten erfahren haben, s ind vergleichende Auswertungen für sanktionierte u nd nicht-sanktionierte 

Personen möglich .  D iese zeigen, dass die Auswirkungen der Sperrzeiten auf das Al ltagsleben und 
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sozia le  Aktivitäten deutl ich geringer s ind, a ls  d ies bei den sanktionsbedingten Minderungen der SGB

l i-Leistungen der Fa l l  ist. Bei den meisten Items, d ie  zur Abbi ldung von finanziel len Fre i räumen bzw. 

Engpässen zur Bewältigung a l ltägl icher Anforderungen aus dem Frageninventa r des Panel Arbeits

markt und sozia le  Sicherung (PASS) des lAB übernommen wurden, zeigten sich keine s ign ifikanten 

Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Sperrzeiten .  Nur  im H inb l ick auf den n icht unbedingt 

erforderl ichen Kle idungskauf und das pünktl iche Bezah len von M iete und Stromrechnung antworte

ten d ie  Befragten mit Sperrzeiten zurückhaltender a ls  jene ohne. I n  der ana log bei a rbeitslosen SGB

I I-Leistungsbeziehern durchgeführten Befragung gaben d ie Personen, d ie  eine Leistungsminderung 

erfahren hatten, h ingegen auch signifi kant seltener a ls  d ie anderen an, täglich eine warme Mah lzeit 

zu essen, einen festen Betrag pro Monat zu sparen, unerwartet anfa l lende Ausgaben, etwa für eine 

kaputte Waschmasch ine, zu tätigen, oder rezeptfreie Medikamente zu kaufen.  In beiden Befragun

gen dürfen d iese Unterschiede zwischen Sanktion ierten und N icht-Sanktionierten aus methodischen 

Gründen nicht kausal i nterpretiert, a lso zwingend auf  d ie Leistungsminderung zurückgeführt werden.  

Die Befragten selbst taten dies jedoch im Fa l l  der  M inderung des Arbeitslosengelds 2 deutl ich strin

genter als bei der Sperrung des Arbeitslosengelds 1. 

Auswirkungen auf Arbeitsuche 

Auf d ie Arbeitsuche n immt d ie  Sperrung des Arbeits losengeld 1 laut Auskunft der Befragten keinen 

nennenswerten Einfluss. Insbesondere deswegen n icht, wei l  im Grunde a l le  Befragten i m  Leistungs

bezug SGB 111 - sofern keine triftigen G ründe wie Krankheit, Ausbi ldung oder bereits erfo lgreich abge

schlossene Arbeitssuche dagegen sprachen - bekundeten, nach Arbeit zu suchen, unabhängig davon, 

ob sie eine Sperrzeit h innehmen mussten oder n icht. 
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Anhang 

Pro bit-Schätzung Arbeitsuche U25 

Prob i t  regre s s ion , repo r t i n g  marginal e ff e c t s  

L o g  p s eudo 1 i ke 1 ihood = - 3 4 7 . 67 0 7 7  

Robu s t  
A-Suche I dF/dx S t d .  E r r . z P> l z l 

Numbe r  of obs 
Wa l d  chi2 ( 1 4 )  
Prob > chi 2  
P s eudo R2 

x-bar 9 5 %  

5 6 1  
2 9 . 7 0 

0 . 0 0 8 4  
0 . 0 9 0 9  

C . 1 .  
- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
max 1 j  - 2 *  . 2 3 3 1 4 4 1  . 0 7 1 8 7 4 4  3 . 0 1 0 . 0 0 3  . 2 9 2 6 9 5  . 0 92 2 7 3  . 3 7 4 0 1 5  
min 6M E T *  . 1 3 8 7 0 3 2 . 0 7 2 1 0 5 2  1 .  9 2  0 . 0 5 5  . 6 3 6 9 0 2  - . 0 0 2 6 2  . 2 8 0 0 2 7  

p revcu t *  . 1 1 2 7 3 5 2  . 0 9 5 7 8 1 4  1 . 1 3 0 . 2 5 8  . 1 6 6 3 7 4  - . 0 7 4 9 9 3 . 3 0 0 4 6 3 
qua l i l ow *  - . 0 8 3 9 8 1 6  . 0 6 9 7 9 1 4  - 1 . 2 0  0 . 2 3 1  . 5 6 0 5 2 5  - . 2 2 0 7 7  . 0 5 2 8 0 7  

qua 1 i h i * . 2 3 0 5 4 8  . 1 9 9 7 1 8 9  0 . 9 3 0 . 3 5 3  . 0 1 8 8 9 1  - . 1 6 0 8 9 4  . 6 2 1 9 9  
s i n g l e *  - . 2 8 5 8 7 2 6  . 1 0 5 4 0 3 1  - 2 . 6 0 0 . 0 0 9  . 2 2 3 3 7 2  - . 4 9 2 4 5 9  - . 0 7 9 2 8 6  

fam* - . 1 6 9 5 5 8 9  . 1 2 2 2 7 1 1  - 1 . 3 8  0 . 1 6 9  . 1 1 6 7 2 7  - . 4 0 9 2 0 6  . 0 7 0 0 8 8  
e l t e r n *  - . 0 5 3 2 4 2 8  . 1 0 0 3 0 6 2 - 0 . 5 3 0 . 5 9 5  . 4 0 3 3 4  - . 2 4 9 8 3 9  . 1 4 3 3 5 4  

a l l e i n - z *  - . 1 9 8 5 0 1 3  . 1 5 6 7 6 4 6 - 1 . 2 4  0 . 2 1 5  . 0 7 1 8 9  - . 5 0 5 7 5 4  . 1 0 8 7 5 2 
frau*  . 0 1 4 8 5 1 3  . 0 7 5 3 1 3 7  0 . 2 0  0 . 8 4 4  . 4 1 4 7 4 6  - . 1 3 2 7 6 1  . 1 62 4 6 3  
migh* . 0 5 2 0 6 6 7 . 0 7 0 2 3 1 5  0 . 7 4 0 . 4 5 9  . 5 1 1 0 9 4  - . 0 8 5 5 8 5  . 1 8 9 7 1 8  

s a n k 1 0 *  . 0 2 6 4 5 1 4  . 1 1 7 1 1 7 5  0 . 2 2 0 . 8 2 3  . 0 4 5 1 0 7 - . 2 0 3 0 9 5  . 2 5 5 9 9 8  
s a n k 1 0 0 p *  . 1 2 7 9 5 6 7  . 0 5 8 3 6 0 9  2 . 1 2 0 . 0 3 4  . 0 2 1 3 5 1  . 0 1 3 5 7 1  . 2 4 2 3 4 2  

accept * . 0 8 4 4 2 7 6  . 1 3 4 0 3 1 7  0 . 6 1 0 . 5 4 3  . 0 4 6 9 7 2  - . 1 7 8 2 7  . 3 4 7 1 2 5  
- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

obs . P I . 5 7 5 4 7 0 9  
pred . P I . 5 8 3 8 7 7 9  ( at x-bar)  

- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pro bit-Schätzung Arbeitsuche UE25 

Probit regre s s ion , repo r t i n g  marginal e ff e c t s  

L o g  p s eudo l i ke l ihood = - 5 1 3 . 5 7 8 5 7 

Robu s t  
A-Suche I dF/dx S t d . E r r . z P> l z l 

Numb e r  of obs 
Wald chi2 ( 1 7 )  
Prob > chi2 
P s eudo R2 

x-bar 9 5 %  

8 8 3  
2 9 . 7 4 

0 . 0 2 8 3  
0 . 0 6 8 3  

C . 1 .  
- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
min 5 j  - 2 *  - . 0 1 8 0 8 7 4  . 0 6 4 4 1 2  - 0 . 2 8  0 . 7 7 8  . 3 5 2 5 2 5  - . 1 4 4 3 3 3  . 1 0 8 1 5 8  -

mi n 4 J  E T *  . 1 6 2 9 1 4 9  . 1 3 5 2 2 8 8  1 .  2 6  0 . 2 0 7  . 9 3 2 9 5 2  - . 1 0 2 1 2 9  . 4 2 7 9 5 8  
prevcu t *  . 0 6 4 3 1 3 8  . 0 7 5 4 7 4 2  0 . 8 2 0 . 4 1 2 . 1 62 4 9 2 - . 0 8 3 6 1 3  . 2 1 2 2 4 1  

qua l i l ow *  - . 0 6 5 1 1 7 1  . 0 7 4 1 9 9 3  - 0 . 9 0 0 . 3 6 9  . 2 3 7 4 3 5  - . 2 1 0 5 4 5  . 0 8 0 3 1 1  
qua l i h i *  . 2 0 1 4 4 4 8  . 0 6 5 3 4 9 4  2 . 4 9 0 . 0 1 3  . 1 6 0 0 1 7  . 0 7 3 3 6 2 . 3 2 9 5 2 7  

s i n g l e *  - . 1 2 8 1 8 3 5  . 1 0 0 3 5 1 7  - 1 . 2 9  0 . 1 9 5  . 3 5 5 1 9  - . 3 2 4 8 6 9 . 0 6 8 5 0 2  
fam* - . 0 5 7 8 8 1 1  . 1 1 1 8 6 5 2  - 0 . 5 3 0 . 5 9 8  . 2 2 3 0 0 5  - . 2 7 7 1 3 3  . 1 6 1 3 7 1  

e l t e r n *  - . 1 0 0 2 8 6 2 . 1 7 0 8 8 5 8  - 0 . 6 1 0 . 5 4 0  . 0 65 3 0 4  - . 4 3 5 2 1 6  . 2 3 4 6 4 4  
a l l e i n - z *  - . 0 5 4 1 1 8  . 1 1 4 9 2 8 8  - 0 . 4 8 0 . 6 3 1  . 2 1 9 3 5 1  - . 2 7 9 3 7 4  . 1 7 1 1 3 8  

frau*  - . 1 0 5 7 9 4 2  . 0 6 8 7 2 5 1  - 1 . 5 4  0 . 1 2 5  . 4 4 7 2 3 8  - . 2 4 0 4 9 3 . 0 2 8 9 0 4  
mi gh *  - . 0 4 3 5 1 4 2  . 0 6 2 0 9 8 8  - 0 . 7 0 0 . 4 8 1  . 4 0 7 8 8 1  - . 1 6 5 2 2 6  . 0 7 8 1 9 7  
j ung* . 1 7 7 2 7  . 0 6 8 8 8 1 3  2 . 3 6 0 . 0 1 8  . 2 8 8 9 0 6  . 0 4 2 2 6 5 . 3 1 2 2 7 5  

a l t *  . 0 1 9 8 6 7 2  . 0 6 9 5 9 8  0 . 2 8 0 . 7 7 6  . 4 0 9 5 2 5  - . 1 1 6 5 4 2  . 1 5 6 2 7 7  
u e 2 5  1 0 *  - . 1 5 4 4 4 8 1  . 0 5 4 8 7 2 1  - 2 . 8 3 0 . 0 0 5  . 0 2 1 5 8 8  - . 2 6 1 9 9 5  - . 0 4 6 9 0 1  
u e 2 5  3 0 *  - . 1 0 7 6 6 4 7  . 0 8 8 2 9 7 3  - 1 . 2 6  0 . 2 0 8  . 0 2 7 1 4 3  - . 2 8 0 7 2 4  . 0 6 5 3 9 5  

ue 2 5  6 0p *  - . 0 6 2 6 1 9 2 . 0 6 4 9 5 5 3  - 0 . 9 8  0 . 3 2 7  . 0 0 9 2 9 9  - . 1 8 9 9 2 9  . 0 6 4 6 9 1  
accept * . 0 2 4 9 7 2 1  . 0 5 6 7 3 5  0 . 4 3 0 . 6 6 6  . 0 0 8 3 0 3  - . 0 8 6 2 2 6  . 1 3 6 1 7 1  

- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

obs . P I . 6 8 3 4 2 7 9  
pred . P I . 6 9 9 0 1 4 8  ( at x-ba r )  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1 Ankündigung Telefoninterview für eine wissenschaftliche Untersuchung zum Thema "Auswir
kungen von Leistungskürzungen und Sperrzeiten bei Arbeitslosigkeit" 

Bie lefe ld,  im N ove m ber 2012 

Seh r  geeh rte .",  

wir, das  Befragu ngsi nstitut SO KO, fü h ren i m  Auftrag des M i n isteri ums für Arbeit, I ntegration 

und Sozia les des La ndes Nordrhei n-Westfa len e ine Befragung zu m Thema ,,Auswirku ngen von 

Le istu ngskürzu ngen u n d  Sperrzeiten bei Arbeitslosigkeit" d u rch.  Es so l l e n  d a bei  sowo h l  Pe rso

n e n  befragt werden, d i e  e ine  solche Sa n ktion ( Le istu ngskürzu ng oder Sperrzeit) e rha lten h a ben 

a lso a uch solche, d ie  b isher keine erha lten h a be n .  M it d iesem Brief möchten wir  Sie ü be r  d i ese 

Befragung informiere n .  

Sie s i n d  f ü r  d iese Befragung nach e inem Zufal lsverfahren ausgewä hlt  word e n .  W i r  wissen aus  

Datensch utzgrü nden n icht, o b  Sie bereits e inmal  e ine  so lche Sa n ktion ( Le istu ngskürzung oder 

Sperrzeit) erhalten haben oder n icht. D a m it d ie  Befragung telefon isch d u rchgefü h rt werden 

kann,  haben wir von d e r  B u nd esagentur fü r Arbeit I h ren N a men, I hre Ansch rift u n d  Te lefon

n u m m e r  erha lte n .  Die B u ndesagentur fü r Arbeit d a rf n u r  in  besonderen, begrü ndeten Ausnah

m efä l l e n  Daten fü r Forsc h u ngszwecke an Forsch u ngsinstitute weite rgeben .  Es m uss s ich u m  

wichtige U ntersuchungen ha n d e l n, d ie  d e r  Verbesserung der  Sozia lsystem e  d i e nen u n d  i m  öf

fent l ichen I nteresse ste hen - wie das h ier, bei  d e r  U ntersuchung d e r  Auswi rku ngen von "Sa n k

t ionen" bei  Arbeitslosigkeit d e r  Fa l l  ist. D ie  Weiterga be der  Daten u nte r l iegt stre ngen gesetzl i

chen Regel u ngen (§  75 SGB X " Ü bermitt l u ng von Sozia ldaten fü r die Forsch u ng u nd P l a n u ng") .  

Worum geht es? "Sa n ktio n e n ", a lso Le istungskü rzu ngen oder Sperrze iten so l l e n  dazu fü h ren, 

dass s ich a rbeitslos gemeld ete Menschen nach i h re n  M ögl ichkeiten sel bst d a r u m  bemü hen, 

sch n e l l  wieder i n  Arbeit z u  kom me n .  A l lerd ings wird von e i n igen Seiten i n  Frage geste l lt, ob 

Sa n ktionen d ies bewi rken .  M it d ieser Stu d i e  sol l  herausgefu nd e n  werden,  wie s ich Sa n ktionen 

oder d eren Andro h u ng bei  a rbeitslosen M enschen tatsäch l ich  a uswi rke n .  D ie  wisse nschaft l iche 

Auswe rtung der  Befragung wird vom ISG I nstitut für Sozia lforsch u ng u n d  Gese l lschaftspol itik, 

Köl n, d u rchgefü h rt. 



Sie sind gefragt: Bei d ieser U ntersuch u ng sol len a rbeitslos geme ldete Menschen sel bst zu Wort 

kom m e n .  Deswegen wird Sie e i n  I nterviewer u nseres I nstituts i n  d e n  nächsten Tagen a n rufen .  

Wir  wären Ihnen sehr d a n kbar, wenn Sie a n  d e r  Befragung te i l ne h m e n  würd e n .  Es ist egal, ob 
Sie bereits e ine solche Sanktion, a lso eine Leistungskürzung oder Sperrzeit, erhalten haben 
oder nicht. 

Dieses Schreiben erha lten S ie vorab, um o h n e  Zeitd ruck entsche iden zu können,  ob Sie a n  d e r  

Befragung tei l ne h m e n  wol l e n .  Ob Sie e i n  Telefon interview geben o d e r  n icht, best immen ganz 

a l l e i n  S ie .  

Die Tei lnahme ist a lso freiwi l l ig, aber bitte machen Sie mit! 

Fa l l s Sie an der  Befragung n icht te i l ne h m e n  wol le n, können Sie uns d ies ü ber  das kostenlose 
Servicetelefon 0800 - 5254500 von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr m ittei l e n .  Andernfa l l s  

werden S i e  in  d e n  näch sten Tage n  von e iner  I nterviewerin o d e r  e i nem I nterviewer a ngerufe n .  

S i e  kön n e n  d a n n  e ntweder sofort a n  der  Befragu ng te i l n e h m e n, e i n e n  Term i n  ve re i n b a re n, zu 

dem Sie fü r das I nterview a nge rufe n  werden möchten, oder a uch d ie Tei l n a h m e  a bl e h n e n .  

Wie ist das mit dem Datenschutz? D a s  SOKO-I nstitut a chtet d i e  Vorsch riften d e s  Datensch ut

zes. A l l e  I h re Angaben werd e n  streng vertra u l ich behande lt. Die E rgebnisse der  Befragung wer

den n u r  a nonymisiert veröffentl icht.  N ie m a n d  i n  I h re m  Jobcenter oder I h rer  Arbeitsagentur 

wird e rfa h ren, ob S ie an der  Befragung tei lgenommen oder welche Antworten Sie gege ben ha

ben.  

Wen n  Sie weite re I nformationen wünschen,  wenden Sie s ich  b itte a n  das kostenlose Service
telefon 0800 - 5254500. Dort wird I h n e n  gern Ausku nft gegeben.  

Bitte machen Sie mit ! M it I h rer  Tei l n a h m e  trage n Sie dazu be i ,  d ass wir  fü r d i e  vera ntwortl i

chen Pol it iker einen a ussagefä h igen Bericht erarbeiten kön n e n, der sich auf  die Auskü nfte vie

ler M e nschen stützt. 

M it fre u n d l ichen G rü ßen 

Dr.  H e n ry Puhe 
(Geschäftsfüh rer  SOKO) 
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Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II  
Fachliche Weisungen  

 
§§ 31, 31a, 31b SGB II 

 
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 5. November 2019 gelten die 

Ausführungen dieser Weisung nur bis ein-
schließlich 4. November 2019. 
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Wesentliche Änderungen 

Fassung vom 04.05.2017 

• Rz. 31.3: Anforderungen an EinV (BSG v. 23.6.2016 - B 14 AS 30/15 R) 

• Rz. 31.10a: Abgrenzung Sanktionstatbestände vom sozialwidrigen Verhalten nach § 34 

• Rz. 31.15a: Belehrung über die Rechtsfolgen durch die Agentur für Arbeit bei Arbeitslo-
sengeld-Aufstockern  

• Rz. 31.16: Ergänzung zum Umgang mit weiteren Pflichtverletzungen ohne Rechtsfolgen-
belehrung über Wiederholungstatbestand.  

• Rz. 31.19: Aufenthalt im Frauenhaus regelmäßig wichtiger Grund 

• Rz. 31.20: Konkretisierung zur Absicht bei der Pflichtverletzung im Zusammenhang mit 
Verminderung von Einkommen und Vermögen. 

• Rz. 31.25: Sperrzeiten und Sanktion bei Arbeitslosengeld-Aufstockern 

• Rz. 31.28: Konkretisierungen zum Erlass des Verwaltungsaktes wurden vorgenommen; 
die Regelung, einen Berechnungsbogen beizufügen wird verpflichtend, um der erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten Person auf einfachem Wege die ggf. verbleibenden Leis-
tungsansprüche zu erläutern (vgl. BSG-Urteile vom 29.04.2015 - B 14 AS 19/14 R, B 14 
AS 20/14 R).  

• Rz. 31.30a (neu): Hinweis, dass bei einer Sanktion, die zum vollständigen Wegfall des 
KdU-Anteils führt, in einer Mehrpersonen-BG nach den Urteilen des BSG vom 
23.05.2013 - B 4 AS 67/12 R und vom 02.12.2014 - B 14 AS 50/13 R einzelfall- und be-
darfsbezogen vom Kopfteilprinzip abgewichen werden kann; eine abschließende Rege-
lung hierzu obliegt jedoch dem kommunalen Träger. 

• Rz. 31.31: Konkretisierung; Minderungsbeträge, die vor dem Jahreswechsel festgesetzt 
wurden, bleiben für den Minderungszeitraum bestehen. 

• Rz. 31.37: Streichung eines überholten Beispiels. 

• Rz. 31.40: Beispiel ergänzt 

• Rz. 31.48a – 31.48e: Erläuterung der Zusammensetzung des Orientierungswertes auf 
Grundlage des Regelbedarfsermittlungsgesetzes (vgl. BSG-Urteil vom 29.04.2015 - B 14 
AS 19/14 R); Ausführungen zum Umgang in besonderen Fällen sowie der Sanktionie-
rung von Mehrbedarfen. 

• Rz. 31.49a: Konkretisierung bei der Übernahme der Stromdirektzahlung; keine Decke-
lung auf den Höchstbetrag der maßgeblichen Abteilung im Regelbedarfsermittlungsge-
setz; nachgewiesene Stromabschläge können weiterhin übernommen werden. 

• Rz. 31.51: Ergänzung der Ausnahme für minderjährige Kinder bei der Sachleistungsge-
währung. 

• Rz. 31.53: Ergänzung, dass ergänzende Sachleistungen auch dann zu erbringen sind, 
wenn ein minderjähriges Kind selbst sanktioniert wird.  
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Fassung vom 22.04.2014 

• Rz. 31.13 Klarstellung, dass für den Sanktionstatbestand nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
ein Maßnahmeabbruch aufgrund des maßnahmewidrigen Verhaltens vorliegen muss 

• Rz. 31.28, 31.30 geänderte Rechtsauffassung: Es bedarf einer Aufhebungsentscheidung 
für den bestehenden Bewilligungszeitraum  

• Rz. 31.48 Als Orientierungswert für die Höhe von ergänzenden Sachleistungen kann für 
alle Leistungsberechtigten der halbe Regelbedarf für Alleinstehende zugrunde gelegt 
werden 

• Rz. 31.50 Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Beseitigung sozialer Überforderung bei 
Beitragsschulden in der Krankenversicherung; bei Wegfall des Krankenversicherungs-
schutzes aufgrund einer Vollsanktion greift der Schutz der Nachrangversicherung 

• Rz. 31.53 Klarstellung aufgrund BSG, Urteil vom 23.05.2013 - B 4 AS 67/12 R; die Sach-
leistungspflicht besteht gegenüber der sanktionierten Person auch dann, wenn ein min-
derjähriges Geschwisterteil im Haushalt lebt 

• Rz. 31.63 Neuaufnahme eines Verweises auf die FH zu § 43 bei einer Aufrechnung wäh-
rend zeitgleicher Sanktion 

• Anpassung an die ab dem 01.01.2014 geltenden Werte (FH und Anlagen) 
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Gesetzestext  

§ 31 SGB II 
Pflichtverletzungen 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Be-
lehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese ersetzenden Verwal-
tungsakt nach § 15 Absatz 3 Satz 3 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausrei-
chendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen, 

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder ein 
nach § 16e gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung 
durch ihr Verhalten verhindern, 

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder An-
lass für den Abbruch gegeben haben. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhal-
ten darlegen und nachweisen. 

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, 
wenn 

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht 
vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslo-
sengeldes II herbeizuführen, 

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhal-
ten fortsetzen, 

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das 
Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des Drit-
ten Buches festgestellt hat oder 

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfül-
len, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 

 

§ 31a SGB II 
Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II in einer ersten 
Stufe um 30 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßge-
benden Regelbedarfs. Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das 
Arbeitslosengeld II um 60 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach 
§ 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 
entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn 
bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des voran-
gegangenen Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Erklären sich erwerbsfähige 
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Leistungsberechtigte nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige 
Träger die Minderung der Leistungen nach Satz 3 ab diesem Zeitpunkt auf 60 Prozent des für 
sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzen. 

(2) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, ist das Arbeitslosengeld II bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die für die Bedarfe 
nach § 22 zu erbringenden Leistungen beschränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 
entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Absatz 1 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. Erklä-
ren sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der Träger unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe nach § 22 
zu erbringenden Leistungen gewähren. 

(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des nach § 20 maß-
gebenden Regelbedarfs kann der Träger auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende 
Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen. Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 
zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt leben. 
Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 Prozent des für den erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosen-
geld II, soweit es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 erbracht wird, 
an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden. 

(4) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gilt Absatz 1 und 3 bei Pflichtverletzungen nach 
§ 31 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechend. 

§ 31b SGB II 
Beginn und Dauer der Minderung 

(1) Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirk-
samwerden des Verwaltungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minde-
rung der Leistung feststellt. In den Fällen des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung mit 
Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. Der 
Minderungszeitraum beträgt drei Monate. Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger die Minderung des Auszahlungsan-
spruchs in Höhe der Bedarfe nach den §§ 20 und 21 unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls auf sechs Wochen verkürzen. Die Feststellung der Minderung ist nur innerhalb 
von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung zulässig. 

(2) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches. 
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1. Allgemeines 
(1) Dem in § 2 verankerten Grundsatz des Forderns entsprechend 
sollen die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verpflichtet wer-
den, konkrete Schritte zur Behebung ihrer Hilfebedürftigkeit zu un-
ternehmen. Sie haben sich nicht nur vorrangig und eigeninitiativ um 
die Beendigung ihrer Erwerbslosigkeit zu bemühen, sondern auch 
aktiv an allen Maßnahmen mitzuwirken, die ihre Eingliederung un-
terstützen.  

(2) Kommen die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ihren inso-
weit bestehenden Obliegenheiten (in der Eingliederungsvereinba-
rung oder dem ersetzenden Verwaltungsakt) ohne wichtigen Grund 
nicht nach, so hat dies Sanktionen in Form einer Minderung oder 
des Wegfalls der Leistungen zur Folge. Gleiches gilt im Falle weite-
rer Pflichtverletzungen, wie z. B. Ablehnung zumutbarer Arbeit oder 
Ablehnung oder Abbruch einer zumutbaren Maßnahme zur Einglie-
derung. 

(3) Ab dem ersten Tag, für den Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts beansprucht werden (Beginn des Bedarfszeitraums) 
ist ein Verletzen von Pflichten und Obliegenheiten i. S. der §§ 31 
und 32 sanktionsbewehrt, grundsätzlich auch dann, wenn noch 
nicht über den Leistungsanspruch entschieden ist bzw. der leis-
tungsberechtigten Person ein Bewilligungsbescheid noch nicht vor-
liegt. Dies gilt nicht, wenn eine Eingliederungsvereinbarung unter 
Vorbehalt abgeschlossen wurde (siehe auch FW zu § 15, 
Rz. 15.12).  

(4) Der leistungsberechtigten Person ist im Rahmen der Aufklärung 
des Sachverhalts zum Vorwurf der Pflichtverletzung und evtl. vorlie-
genden wichtigen Gründen für ihr Verhalten Gelegenheit zu geben, 
sich hierzu zu äußern (§ 24 SGB X). Die Anhörung sollte schriftlich 
erfolgen, soweit sie mündlich erfolgt, ist sie zu dokumentieren. Die 
Sanktionsentscheidung ist in den Leistungsunterlagen ausführlich 
zu dokumentieren. 

(5) Beispiele zu den finanziellen Auswirkungen der einzelnen Sank-
tionen befinden sich in der Anlage 1. 

2. Pflichtverletzungen nach § 31 Abs. 1 

2.1 Verstoß gegen in der Eingliederungsvereinbarung 
festgelegte Pflichten/fehlende Eigenbemühungen 

(1) Mit dem Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung (EinV) 
nach § 15 wird das Sozialrechtsverhältnis zwischen der erwerbsfä-
higen leistungsberechtigten Person und dem zuständigen Jobcenter 
konkretisiert. Die EinV soll verbindliche Aussagen zum Fördern und 
Fordern der erwerbsfähigen Person enthalten, insbesondere zu den 
abgesprochenen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und zu Art 
und Umfang der Bemühungen um berufliche Eingliederung (zu den 

Intention 
(31.1) 

Beispiele 
(31.2) 

Eingliederungsver-
einbarung  
(31.3) 
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Voraussetzungen vgl. FW zu § 15). Nach der Rechtsprechung des 
BSG v. 23.06.2016 (B 14 AS 30/15 R) sind an die Wirksamkeit der 
Eingliederungsvereinbarung hohe Anforderungen zu stellen. Sie 
muss individuelle, konkrete und verbindliche Leistungsangebote zur 
Eingliederung in Arbeit enthalten, die in der EinV bestimmten Oblie-
genheiten müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den vom 
Jobcenter zu übernehmenden Leistungsverpflichtungen stehen. So-
weit die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ihre Obliegen-
heiten nicht oder nicht in ausreichendem Maße erfüllt, liegt ein Tat-
bestand des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 vor. 

(2) Bei Weigerung der leistungsberechtigten Person, eine EinV ab-
zuschließen, liegt kein Sanktionstatbestand vor. Bei Nichtzustande-
kommen einer EinV sind die zu bestimmenden Rechte und Pflichten 
in einem Verwaltungsakt (VA) nach § 15 Abs. 3 Satz 3 verbindlich 
zu regeln. 

(3) Von § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden auch Verstöße gegen Re-
gelungen erfasst, die nach § 15 Abs. 3 Satz 3 durch VA bekannt ge-
geben wurden. 

2.2 Ablehnung zumutbare Arbeit/Ausbildung/Arbeits-
gelegenheit/geförderte Arbeit 

(1) In Anbetracht der o. g. Selbsthilfeverpflichtung und des Umstan-
des, dass es sich bei dem Arbeitslosengeld II um eine steuerfinan-
zierte Sozialleistung handelt, unterliegen erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte deutlich schärferen Zumutbarkeitskriterien als Empfän-
ger von Leistungen nach dem SGB III (vgl. FW zu § 10).  

(2) Hinsichtlich der Weigerung, eine Ausbildung aufzunehmen oder 
fortzuführen, ist das Grundrecht der freien Berufswahl zu beachten. 
Eine Pflichtverletzung kann nur vorliegen, wenn die angebotene 
Ausbildungsstelle den Berufswünschen des Jugendlichen oder jun-
gen Erwachsenen entsprochen hat. Sofern nichts darauf hindeutet, 
dass eine generelle Weigerungshaltung besteht, sind die Angaben 
zum wichtigen Grund (s. Kapitel 2.5) großzügig zu beurteilen.  

(3) Eine Pflichtverletzung liegt auch vor, wenn sich erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte weigern, eine Arbeitsgelegenheit nach § 16d 
oder eine nach § 16e geförderte Arbeit aufzunehmen oder fortzufüh-
ren. 

(4) Die Weigerung zur Aufnahme oder Fortführung einer zumutba-
ren Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, einer geförderten Arbeit 
oder einer zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit ohne 
wichtigen Grund stellt eine Pflichtverletzung dar, unabhängig davon, 
ob das Angebot in einer EinV, einem die EinV ersetzenden VA nach 
§ 15 Abs. 3 Satz 3 oder als Sofortangebot unterbreitet wurde. 
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(5) Der Tatbestand nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 (z. B. Weigerung, 
zumutbare Arbeit oder AGH aufzunehmen) erfasst auch Pflichtver-
letzungen, bei denen erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen 
durch ihr - negatives - Verhalten eine Einstellung vereiteln. 

(6) Das Vorliegen einer der v.g. Pflichtverletzungen, insbesondere 
die Weigerung der Aufnahme oder Fortführung einer zumutbaren 
Arbeit, indiziert nicht zugleich das Vorliegen eines sozialwidrigen 
Verhaltens im Sinne des § 34 SGB II. Ob eine Pflichtverletzung als 
sozialwidriges Verhalten im Sinne des § 34 SGB II zu einer Ersatz-
pflicht führt, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu bestimmen 
(Verweis auf FW zu § 34). 

2.3 Nichtantritt/Abbruch/Anlass für Abbruch einer zu-
mutbaren Maßnahme 

(1) Nach § 10 Abs. 3 gelten die Regelungen zur Zumutbarkeit einer 
Erwerbstätigkeit entsprechend für die Teilnahme an einer Maß-
nahme zur Eingliederung in Arbeit (vgl. Rz. 31.6 und FH zu § 10). 

(2) Sowohl der Nichtantritt, der Abbruch oder der Anlass für den Ab-
bruch einer zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit stel-
len eine Pflichtverletzung dar. Hierbei ist es unerheblich, ob die Teil-
nahme an der Maßnahme in einer EinV, einem die EinV ersetzen-
den VA oder einem Maßnahmeangebot direkt unterbreitet wurde 
(vgl. Rz. 31.9).  

(3) Ein maßnahmewidriges Verhalten - welches zum Maßnahmeab-
bruch führt (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) - liegt vor, wenn erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte den Ablauf der Maßnahme beeinträchtigen 
bzw. den eigenen Maßnahmeerfolg derart gefährden, dass das 
Maßnahmeziel nicht mehr erreicht werden oder ihr Verbleib in der 
Maßnahme dem Maßnahmeträger nicht zugemutet werden kann. 
Dies kann z. B. der Fall sein bei einem wiederholt unentschuldigten 
Fehlen oder einer häufigen Missachtung der Unterrichts- bzw. Be-
triebsordnung (ggf. mit vorheriger, erforderlicher Abmahnung durch 
den Maßnahmeträger). Das Vorliegen eines solchen Verhaltens ist 
durch den Maßnahmeträger zu bescheinigen und zur Akte zu neh-
men (vgl. § 61). 

2.4 Rechtsfolgenbelehrung/Kenntnis über die Rechts-
folgen 

(1) Eine Sanktion nach § 31 Abs. 1 kann nur eintreten, wenn die er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person vorher über die Rechtsfol-
gen schriftlich belehrt wurde oder die Rechtsfolgen kannte. Die leis-
tungsberechtigte Person muss konkret, verständlich, richtig und voll-
ständig über die Rechtsfolgen belehrt worden sein. Die alleinige 
Aushändigung eines Merkblattes reicht nicht aus (vgl. BSG, Urteil 
vom 18.02.2010 - B 14 AS 53/08 R = BSGE 105, 297 ff.; ferner 
BSG, Urteil vom 17.12.2009 - B 4 AS 30/09 R = SozR 4-4200). In 
der Rechtsfolgenbelehrung ist demnach auch auf die verschärften 
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Folgen wiederholter Pflichtverletzungen hinzuweisen. Die Belehrung 
ist zu dokumentieren. Ist diese Voraussetzung bei Tatbeständen 
nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 (Fortführung zumutbarer Arbeit) nicht 
erfüllt, ist zu prüfen, ob ein Sachverhalt vorliegt, der nach § 159 
SGB III ohne vorherige Rechtsfolgenbelehrung zum Eintritt einer 
Sperrzeit führen würde, und damit eine Sanktionierung nach § 31 
Abs. 2 Nr. 4 (Sperrzeitfiktion) erfolgen kann (vgl. Kapitel 3.4).  

(2) Grundsätzlich sollte die Rechtsfolgenbelehrung schriftlich erfol-
gen. Eine Sanktion wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 1 
kann auch eintreten, wenn die leistungsberechtigte Person die 
Rechtsfolgen ihres Verhaltens kannte. Davon kann regelmäßig aus-
gegangen werden, wenn zeitnah zu der aktuellen Pflichtverletzung 
wegen einer gleichartigen Pflichtverletzung bereits einmal eine 
Sanktion eingetreten ist. Die Kenntnis von den Rechtsfolgen kann 
sich auch aus anderen Umständen ergeben. Es müssen konkrete 
Anhaltspunkte für die Kenntnis vorliegen, die zu dokumentieren 
sind. 

(3) Bei Alg-Aufstockern hat die Belehrung über die Rechtsfolgen 
durch die Agentur für Arbeit zu erfolgen. Denn durch eine solche 
Belehrung hat die leistungsberechtigte Person zumindest Kenntnis 
über die Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung erlangt. 

(4) Eine verschärfte Sanktion wegen einer wiederholten Pflichtver-
letzung setzt die Bekanntgabe der vorangegangenen Sanktionsent-
scheidung durch Bescheid voraus (vgl. Kapitel 4.2 Abs. 2). Der vo-
rangegangene Sanktionsbescheid muss auf die verschärften Folgen 
wiederholter Pflichtverletzungen hinweisen. Tritt eine weitere 
“gleichrangige“ Pflichtverletzung ein und ist zu der vorangegange-
nen Pflichtverletzung ein Sanktionsbescheid noch nicht erlassen, 
kann in den Überschneidungsmonaten keine zusätzliche Minderung 
erfolgen (sog. Additionsverbot).     

Beispiel: 

Am 13.04.2015 Pflichtverletzung aus EinV; Sanktionsbescheid ergeht 
am 27.04.2015; Sanktionszeitraum: 01.05. bis 31.07.2015. Maßnahme-
ablehnung am 24.04.2015. 

Es liegt keine wiederholte Pflichtverletzung vor, da für die vorangegan-
gene Pflichtverletzung noch kein Bescheid erlassen wurde. Sanktionsbe-
scheid ergeht am 20.05.2015, Sanktionszeitraum: 01.06.2015 bis 
31.08.2015. Die zweite Sanktion wirkt sich für die Überschneidungsmo-
nate Juni und Juli nicht aus. 

2.5 Beurteilung eines wichtigen Grundes 
(1) Wichtig sind alle Gründe, die für die leistungsberechtigte Person 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter 
Abwägung des individuellen Grundes der leistungsberechtigten Per-
son im Verhältnis zu den Interessen der Allgemeinheit, die die Leis-
tungen an ihn und die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (BG) aus 
Steuermitteln erbringt, besonderes Gewicht haben. Ein wichtiger 
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bei Aufstockern 
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Grund kann im Regelfall nur anerkannt werden, wenn die leistungs-
berechtigte Person erfolglos einen zumutbaren Versuch unternom-
men hat, den Grund zu beseitigen, zu vermeiden oder ein solcher 
Versuch erfolglos geblieben wäre.  

Vor dem Hintergrund des Grundprinzips des Forderns, das in § 2 
verankert ist, ist neben den strengen Zumutbarkeitsregelungen (vgl. 
Kapitel 2.2. Abs. 1) auch bei der Prüfung des wichtigen Grundes ein 
strenger Maßstab anzulegen. Die Anerkennung eines objektiv wich-
tigen Grundes setzt voraus, dass der leistungsberechtigten Person 
eine nicht zumutbare Konsequenz bei der Einhaltung der auferleg-
ten Pflicht entsteht.  

Irrt sich die leistungsberechtigte Person bei der Beurteilung des 
wichtigen Grundes, verhindert dies nicht den Eintritt einer Sanktion. 

(2) Grundsätzlich hat das Jobcenter im Rahmen des Untersu-
chungsgrundsatzes alle Umstände, die für den Eintritt einer Minde-
rung maßgeblich sind, von Amts wegen zu ermitteln (vgl. § 20 
Abs. 1 SGB X). Die Regelung des § 31 Abs. 1 Satz 2 trifft jedoch 
eine Aussage dazu, zu wessen Lasten es geht, wenn einzelne Tat-
sachen nicht nachgewiesen werden können.  

Kann das Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht nachgewiesen 
werden, geht dies zu Lasten der leistungsberechtigten Person. Die 
leistungsberechtigte Person ist verpflichtet insbesondere Umstände, 
die sich aus ihrer Sphäre oder aus ihrem Verantwortungsbereich er-
geben (z. B. behauptete Glaubens- und Gewissensgründe oder reli-
giös-weltanschauliche Bindungen), darzulegen und nachzuweisen.  

Den leistungsberechtigten Personen ist insoweit eine Nachweis-
pflicht aufzuerlegen. Dies ist dadurch begründet, dass die leistungs-
berechtigten Personen sich auf Tatbestände aus ihrem persönlichen 
Bereich leichter berufen bzw. nachweisen können als das Jobcen-
ter. Gleiches gilt, wenn die leistungsberechtigten Personen nach-
träglich Gründe geltend machen, für deren Aufklärung seitens des 
Jobcenters mangels entsprechender zeitnaher Angaben zunächst 
kein Anlass bestand. 

(3) Im Falle des Aufenthalts in einem Frauenhaus liegt regelmäßig 
ein wichtiger Grund für das Verhalten vor. Dabei sind die konkreten 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere die seelische Verfassung 
zu berücksichtigen. Des Weiteren darf die Zielsetzung der Hilfe im 
Frauenhaus - insbesondere Gewährung von Schutz und Zuflucht 
vor dem gewalttätigen Ehemann - durch das Tätigwerden des zu-
ständigen Jobcenters nicht gefährdet werden. 
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weislast 
(31.18) 

Aufenthalt im Frau-
enhaus 
(31.19) 



Fachliche Weisungen §§ 31, 31a, 31b SGB II   
 
 

BA-Zentrale-GR 11 Seite 6 
Stand: 04.05.2017 

3. Pflichtverletzungen nach § 31 Abs. 2 

3.1 Verminderung von Einkommen und Vermögen 
(1) Eine Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 liegt vor, wenn leis-
tungsberechtigte Personen nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
ihr Einkommen oder Vermögen vermindern und mit ihrem Verhalten 
zugleich die Absicht verfolgt haben, die Voraussetzungen für die 
Gewährung oder Erhöhung der Leistungen herbeizuführen. Dem 
Vorgehen der leistungsberechtigten Person muss zudem (unmittel-
barer) Vorsatz (Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung) 
zugrunde gelegen haben; grobe Fahrlässigkeit i. S. des § 45 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 3 des SGB X reicht dagegen nicht aus. Der Begriff der 
„Absicht“ beschreibt die stärkste Form des Vorsatzes. Die absichtli-
che Verminderung des Einkommens oder des Vermögens muss ge-
rade deswegen erfolgen, um (höheres) Alg II zu beziehen. Nimmt 
die leistungsberechtige Person den Bezug oder die Erhöhung des 
Alg II billigend in Kauf – d. h. als Nebenfolge eines aus anderen 
Gründen erfolgten Handelns (z. B. etwa durch Unterlassung berufli-
cher Umschulungsmaßnahmen) – ist keine Absicht gegeben. Auch 
verantwortungsloses Handeln genügt für die Absicht nicht.  

(2) Gibt eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person (z. B. eine 
Person, die Arbeitslosengeld bezieht) eine bestehende, weniger als 
15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung auf, weil dieser 
Hinzuverdienst unter den Anrechnungsbedingungen des § 11b nicht 
mehr lohnend erscheint, liegt ein Sanktionstatbestand nach § 31 
Abs. 2 Nr. 1 vor, wenn die erwerbsfähige leistungsberechtigte Per-
son keinen wichtigen Grund für ihr Verhalten nachweist. Die Kündi-
gung der geringfügigen Beschäftigung erfolgt in diesem Falle mit 
dem Ziel, die Voraussetzungen für eine Erhöhung des Alg II herbei-
zuführen. 

(3) Im Falle des Eintritts einer Sanktion nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 ist zu 
prüfen, ob ein Ersatzanspruch nach § 34 besteht. Näheres regeln 
die FW zu § 34. 

3.2 Unwirtschaftliches Verhalten 
(1) Unwirtschaftliches Verhalten im Sinne der unter § 31 Abs. 2 
Nr. 2 genannten Pflichtverletzung liegt dann vor, wenn eine leis-
tungsberechtigte Person unter Berücksichtigung der ihr durch die 
Allgemeinheit gewährten Hilfe bei allen oder einzelnen ihrer Hand-
lungen jede wirtschaftlich vernünftige Betrachtungsweise vermissen 
lässt und dadurch weitere Hilfebedürftigkeit auslöst.  

Die leistungsberechtigte Person ist vorher individuell über die ggf. 
eintretenden Rechtsfolgen zu belehren. In diesem Zusammenhang 
ist ihr deutlich aufzuzeigen, dass und wie sie ihr unwirtschaftliches 
Verhalten unterlassen soll. 
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3.3 Sanktion bei Eintritt einer Sperrzeit nach §§ 159 o-
der 161 SGB III 

(1) Die Anwendung des § 31 Abs. 2 Nr. 3 setzt voraus, dass die 
Agentur für Arbeit, als der für die Arbeitslosenversicherung zustän-
dige Träger, bei einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person 
mit Anspruch auf Arbeitslosengeld einen Bescheid nach § 159 oder 
§ 161 SGB III erlassen hat. Auf die Dauer der festgestellten Sperr-
zeit kommt es hierbei nicht an. Das für die Gewährung des Arbeits-
losengeld II (Alg II) zuständige Jobcenter ist an diese Feststellung 
gebunden, da der nach § 37 SGB X wirksam gewordene Sperrzeit-
bescheid Tatbestandswirkung entfaltet. 

(2) Liegt ein Sanktionstatbestand nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 vor, ist 
nach den Umständen des Einzelfalles zu bestimmen, ob dies als so-
zialwidriges Verhalten im Sinne des § 34 SGB II zu einer Ersatz-
pflicht führt(siehe auch FH zu § 34). 

(3) Mit dem zum 1. Januar 2017 eingetretenen Übergang der ver-
mittlerischen Betreuung der Arbeitslosengeld-Aufstocker von den 
Jobcentern zu den Agenturen für Arbeit ist die Schnittstelle zwi-
schen Sperrzeitenrecht im SGB III und Sanktionen im SGB II zu be-
achten. Ein Meldeversäumnis kann nach § 159 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 in Verbindung mit Absatz 6 SGB III zu einer einwöchigen 
Sperrzeit hinsichtlich des Arbeitslosengeldes führen, während ein 
Meldeversäumnis nach § 32 in Verbindung mit § 31b SGB II für drei 
Monate zu einer Minderung des Arbeitslosengeldes II in Höhe von 
10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs führen kann. Die Re-
gelungen des § 32 SGB II regeln die Sanktionsfolgen für Meldever-
säumnisse abschließend. Dies bedeutet, dass eine Sperrzeit auf-
grund eines Meldeversäumnisses, die die Voraussetzungen des § 
31 Absatz 2 Nummer 3 SGB II erfüllt, hinsichtlich der Rechtsfolgen 
im Wege der Auslegung nach § 32 SGB II und nicht nach § 31a 
SGB II zu lösen ist. Die Minderung des Arbeitslosengeldes II um 10 
Prozent des maßgebenden Regelbedarfs wird nicht durch eine Min-
derung nach § 31a SGB II um 30 Prozent des maßgebenden Regel-
bedarfs überholt, ergänzt oder ersetzt. 

Voraussetzung für den Eintritt von Sanktionen im SGB II ist, dass 
das Jobcenter von der Pflichtverletzung Kenntnis erlangt, und die 
leistungsberechtigte Person über die Rechtsfolgen, die sie nach den 
Regelungen des SGB II treffen, schriftlich belehrt wurde oder von 
diesen Kenntnis hatte. Regelmäßig muss die entsprechende Beleh-
rung durch die zuständige Agentur für Arbeit bereits mit der Auffor-
derung zur Meldung erfolgen. 

(4) Bei durch die Agentur für Arbeit festgestellten Sperrzeiten nach 
§ 159 Abs. 1 Nr. 7 SGB III (verspätete Arbeitsuchendmeldung) ist 
keine Minderung nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 vorzunehmen. 

Festgestellte Sperr-
zeit 
(31.24) 

Sperrzeiten und 
Sanktion bei Alg-Auf-
stockern 
(31.25) 

Sperrzeiten bei ver-
späteter Arbeitsu-
chendmeldung 
(31.26) 



Fachliche Weisungen §§ 31, 31a, 31b SGB II   
 
 

BA-Zentrale-GR 11 Seite 8 
Stand: 04.05.2017 

3.4 Sperrzeitfiktion 
(1) Eine Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 2 Nr. 4 liegt vor, wenn eine 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person dem Grunde nach die 
Voraussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit nach dem SGB III 
erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeits-
losengeld begründen würde. Im Gegensatz zur Regelung der Nr. 3 
hat das zuständige Jobcenter selbst zu entscheiden, ob und inwie-
weit die maßgeblichen Tatbestandsmerkmale gegeben sind. 

(2) Von der Vorschrift des § 31 Abs. 2 Nr. 4 werden grundsätzlich 
nur Sachverhalte erfasst, bei denen ein Sperrzeittatbestand im 
Sinne des § 159 Abs. 1 Nr. 1 SGB III (Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe) 
gegeben ist, die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld (z. B. wegen Nichterfüllung der Anwartschaftszeit) aber 
nicht vorliegen.  

Bei der Minderung des Leistungsanspruchs wegen Arbeitsaufgabe 
ist es unerheblich, ob die Beschäftigung vor oder während des 
Alg II-Bezuges aufgenommen worden ist. Maßgeblich ist lediglich, 
dass es sich bei dem beendeten Beschäftigungsverhältnis um eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 24 SGB III) handelte. So 
kann auch bei einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person, 
die neben ihrem Arbeitsentgelt ergänzend Alg II bezieht, eine Sank-
tion eintreten, wenn sie ihre versicherungspflichtige Beschäftigung 
aufgibt (vgl. BSG, Urteil vom 17.12.2009 - B 4 AS 20/09 R = BSGE 
105, 194 ff.). Zum Eintritt einer Sanktion bei Aufgabe einer geringfü-
gigen Beschäftigung wird auf Randziffer 31.21 verwiesen. 

4. Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (§ 31a) 

4.1 Höhe der Minderung 
(1) Nach § 31a Abs. 1 mindert sich das Alg II in einer ersten Stufe 
um 30 % des für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach 
§ 20 maßgebenden (ungeminderten) Regelbedarfs, wenn eine der 
in § 31 genannten Pflichtverletzungen vorliegt. Trotz der gesetzli-
chen Formulierung ("mindert sich" = Rechtsfolge tritt kraft Gesetz 
ein), bedarf es nach der Rechtsprechung des BSG eines klarstellen-
den Verwaltungsaktes (Rechtsschutzbedürfnis des Kunden), der die 
Pflichtverletzung feststellt und die Aufhebung in Höhe des Minde-
rungsbetrages nach § 48 Abs. 1 SGB X für den letzten maßgebli-
chen, vorangegangenen Bewilligungs- oder Änderungsbescheid der 
betroffenen Monate bzw. des betroffenen Monats regelt. Der Sankti-
onsbescheid ist daher als kombinierter Verwaltungsakt auszugestal-
ten, der sowohl die Feststellung der Pflichtverletzung und deren 
Umsetzung mittels Aufhebung nach § 48 Absatz 1 SGB X beinhal-
tet. Zur Erläuterung ist dem Sanktionsbescheid ein Berechnungsbo-
gen beizufügen, mit dem die Aufhebungsentscheidung in ihren Aus-
wirkungen auf die Leistungshöhe dargestellt ist.  

Tatbestände nach 
§§ 159, 161 SGB III 
(31.27) 

Erste Stufe 
(31.28) 
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Soweit jedoch der Bewilligungszeitraum kürzer als der eingetretene 
Minderungszeitraum ist, so ist die Aufhebungsentscheidung im 
Sanktionsbescheid auf das Ende des Bewilligungszeitraums zu be-
grenzen. Bei einer erneuten Bewilligung (nach Weiterbewilligungs-
antrag), die innerhalb des Minderungszeitraums fällt, ist im Bewilli-
gungsbescheid das geminderte Arbeitslosengeld II für den maßgeb-
lichen Monat auszuweisen. Im Bewilligungsbescheid ist als Begrün-
dung ein Verweis auf den Sanktionsbescheid aufzunehmen. 

Sind zum Zeitpunkt der Feststellung einer Sanktion die Leistungen 
für den folgenden Monat zur Zahlung angewiesen, ist darauf zu ach-
ten, dass der Sanktionsbescheid unter Beachtung der sechsmonati-
gen Ausschlussfrist (s. Rz. 31.61) erst im Folgemonat zugestellt 
wird, um Überzahlungen zu vermeiden. Überzahlungen des Alg II 
sind vom eLb zu erstatten. 

(2) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 24 (Abweichende 
Erbringung von Leistungen) und § 27 (Leistungen für Auszubil-
dende) sowie zur Deckung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe 
nach § 28 zählen nicht zum Alg II und können daher nicht gemindert 
werden. 

(3) Weitere Pflichtverletzungen nach § 31 ziehen folgende Minde-
rungen nach sich: 

• Erste wiederholte Pflichtverletzung: Minderung des Alg II um 
60 % des maßgebenden Regelbedarfs. 

• Jede weitere wiederholte Pflichtverletzung: Vollständiger 
Wegfall des Alg II (einschließlich evtl. Mehrbedarfe und Be-
darfe für Unterkunft und Heizung).  

Auch für die wiederholten Pflichtverletzungen gilt, dass ein vorange-
gangener Bewilligungs-/Änderungsbescheid wegen des Eintritts ei-
ner Sanktion aufzuheben ist.  

(4) Im Falle einer Mehrpersonen-BG kann der vollständige Wegfall 
des KdU-Anteils der sanktionierten Person (beispielsweise bei ei-
nem Partner, einer alleinerziehenden Mutter oder einem Kind); vgl. 
BSG, Urteile vom 23.5.2013, Az: B 4 AS 67/12 R und vom 
02.12.2014, Az: B 14 AS 50/13 R, nach einzelfall- und bedarfsbezo-
gener Bewertung dazu führen, dass von der kopfteiligen Festset-
zung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung für die übrige Bedarfs-
gemeinschaft abzuweichen ist. Dies gilt in denjenigen Fällen, in de-
nen wegen des aufgrund einer Sanktion wegfallenden Kopfteils die 
Kosten der Unterkunft nicht mehr vollständig gedeckt sind. Dadurch 
würde nämlich eine „Haftung“ der übrigen BG-Mitglieder für das 
Fehlverhalten der sanktionierten Person eintreten. Die weiteren Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft können jedoch nicht darauf verwie-
sen werden, die Bedarfslücke bei den Kosten für Unterkunft- und 
Heizung (mietvertragliche Verpflichtung) aus dem eigenen Regelbe-
darf, aus Mittel von Dritten oder aus nicht zu berücksichtigendem 
Einkommen und Vermögen zu schließen.  

Teilhabeleistungen 
(31.29) 

Wiederholte Pflicht-
verletzungen 
(31.30) 

KdU bei Vollsanktion 
für übrige BG-Mitglie-
der  
(31.30a) 
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Dies bedeutet, dass bei einer rechtmäßigen Minderung die sanktio-
nierte Person bei der kopfteiligen Festsetzung der Bedarfe für Un-
terkunft und Heizung unberücksichtigt bleibt. Für den Zeitraum der 
Minderung aufgrund einer Sanktion ist entsprechend für die übrigen 
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft die KdU neu zu berechnen. 
Verfügt die sanktionierte Person über eigenes Einkommen ist dies 
vorrangig zur Deckung der Unterkunftskosten einzusetzen. Eine ab-
schließende Regelung hierzu obliegt jedoch allein dem jeweiligen 
kommunalen Träger. 

(4) Grundlage für die Ermittlung des Minderungsbetrages ist der am 
Tag der Feststellung der Pflichtverletzung maßgebende (ungemin-
derte) Regelbedarf nach § 20. Bezieht die leistungsberechtigte Per-
son zu diesem Zeitpunkt kein Alg II, so ist auf den Regelbedarf zu 
Beginn des Minderungszeitraumes abzustellen. Dies gilt auch für 
vor dem Jahreswechsel festgesetzte Minderungsbeträge. Änderun-
gen in den persönlichen Verhältnissen der sanktionierten leistungs-
berechtigten Person während des Minderungszeitraumes (z. B. 
Wechsel der BG) haben keine Auswirkungen auf die Höhe des ein-
mal festgesetzten Minderungsbetrages. Dies gilt nur dann nicht, so-
weit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass des Sanktionsbeschei-
des das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt 
ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist (§ 44 Abs. 1 
Satz 1 SGB X). 

(5) Die Überlappung von Minderungszeiträumen wegen erster und 
erster wiederholter Pflichtverletzung führt nicht zu einer Minderung, 
die über das für die erste wiederholte Pflichtverletzung vorgesehene 
Maß von 60 % hinausgeht (Additionsverbot). 

Beispiel: 

Pflichtverletzung am 05.04.2012; Sanktionsbescheid vom 10.04.2012; 
Minderungszeitraum vom 01.05. bis 31.07.2012 

Wiederholte Pflichtverletzung am 20.06.2012, Bescheid vom 
25.06.2012; 
Minderungszeitraum vom 01.07. bis 30.09.2012 

Für den Monat Juli 2012 (Überlappungsmonat) beträgt die Minderung 
nur 60 % des maßgebenden Regelbedarfs (nicht 60 % plus 30 %). 

(6) Bei kumulativer Verletzung von Pflichten nach § 31 und § 32 lau-
fen die Minderungen parallel ab, d. h. die Minderungsbeträge wer-
den in Überschneidungsmonaten addiert. 

Beispiel: 

Sanktionen von 30 % (wegen Ablehnung Arbeitsangebot) und 10 % (we-
gen Meldeversäumnisses) des Regelbedarfs von 409,00 EUR ergeben 
folgende Minderungen: 122,70 EUR + 40,90 EUR = 163,60 EUR. 

(7) Ab der dritten Pflichtverletzung (= zweite wiederholte) kann unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls die Sanktion auf 
eine Minderung um 60 % des Regelbedarfs begrenzt werden (§ 31a 
Abs. 1 Satz 6). Voraussetzung ist allerdings, dass sich die erwerbs-
fähige leistungsberechtigte Person nachträglich bereit erklärt, ihren 

Maßgebender Regel-
bedarf 
(31.31) 

Überlappung von 
Minderungszeiträu-
men 
(31.32) 

Kumulative Pflicht-
verletzung 
(31.33) 

Milderung im Einzel-
fall - Ermessen 
(31.34) 
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Pflichten nachzukommen. Der maßgebliche Zeitpunkt, ab dem die 
Abmilderung erfolgen kann, ist der Zeitpunkt der Erklärung der oder 
des Betroffenen, d. h. soweit eine Sanktion bereits laufend zu einer 
Minderung führt, kann eine Milderung nur für den Rest des Minde-
rungszeitraumes erfolgen. 

Beispiel: 

Vollständiger Wegfall des Alg II wegen weiterer wiederholter Pflichtver-
letzung vom 01.06.2016 bis 31.08.2016 (Sanktionsbescheid vom 
20.05.2016). Am 13.07.2016 erklärt der erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte seinen Pflichten nachzukommen. 

Eine Milderung der Sanktion auf 60 % des maßgeblichen Regelbedarfs 
ist ab dem 13.07.2016 möglich. 

Die leistungsberechtigte Person muss glaubhaft darlegen, dass sie 
gewillt ist, künftig ihre Obliegenheiten zu erfüllen, wie z. B. 

• einzelnen Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung 
nachzukommen,  

• auf Vermittlungsvorschläge unverzüglich zu reagieren und 
sich auf die angebotene Stelle zu bewerben bzw. Kontakt mit 
Arbeitgebern aufzunehmen, 

• jede zumutbare Arbeitsgelegenheit anzunehmen bzw. die an-
gebotene anzutreten, sofern dies noch möglich ist. 

4.2 Wiederholte Pflichtverletzung 
(1) Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor, wenn innerhalb ei-
nes Jahres seit Beginn des vorangegangenen Minderungszeitrau-
mes eine der in § 31 aufgeführten Pflichten erneut verletzt wird. 

(2) Voraussetzung für die Feststellung einer wiederholten Pflichtver-
letzung ist, dass bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde, 
also die Bekanntgabe einer vorangegangenen Sanktionsentschei-
dung durch Bescheid erfolgt ist. 

Beispiel:  

Der eLb gibt seine Beschäftigung ohne wichtigen Grund auf. Sein An-
spruch auf Arbeitslosengeld erlischt damit (AA hat Erlöschen mit Be-
scheid festgestellt) und es tritt eine Sanktion nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 ein. 
Drei Tage nach Zugang des Bescheides über die Sanktion (mit Rechts-
folgenbelehrung) lehnt er eine zumutbare Arbeit ohne wichtigen Grund 
ab. 

Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor. 

 

(3) Grundsätzlich ist jede weitere Pflichtverletzung, die sich nach 
Zugang des Sanktionsbescheides ereignet, eine wiederholte Pflicht-
verletzung mit Zählwirkung. Mit § 31a Abs. 1 Satz 5 wird lediglich 
das Ende der Zählwirkung festgelegt, d. h. der Beginn des vorange-
gangenen Minderungszeitraumes ist nur maßgeblich, um das Ende 
der Zählwirkung festzustellen. Alle Ereignisse, die nach Zugang des 

Gleichartigkeit 
(31.35) 

Vorangegangener 
Sanktionsbescheid 
(31.36) 

Beispiele für wieder-
holte Pflichtverlet-
zung 
(31.37) 

Jahresfrist/ Zählwir-
kung 
(31.38) 
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Sanktionsbescheides und vor dem Ende der Zählwirkung liegen, 
sind daher verschärft zu sanktionieren. Die Zählwirkung selbst um-
fasst häufig einen Zeitraum, der länger als ein Jahr ist. 

Beispiele: 

1. Pflichtverletzung nach § 31 am 13.04.2016; Zugang des Bescheides 
am 21.04.2016  
Beginn des Minderungszeitraumes: 01.05.2016; Ende der Zählwirkung: 
30.04.2017; Zeitrahmen: 22.04.2016 - 30.04.2017 

2. Pflichtverletzung nach § 31 am 26.04.2016 = wiederholte Pflichtverlet-
zung; Zugang des Bescheides am 06.05.16 
Beginn des Minderungszeitraumes: 01.06.2016; Ende der Zählwirkung: 
31.05.2017; Zeitrahmen: 07.05.2016 - 31.05.2017 

(4) Zu beachten ist, dass jede Sanktion, also auch eine Sanktion 
wegen wiederholter Pflichtverletzung, eine eigene Zählwirkung (Jah-
resfrist) auslöst. Bei jeder Pflichtverletzung ist zu prüfen, ob sie von 
der Zählwirkung der vorangegangenen Sanktion erfasst wird. Die 
festzustellende Minderung des Leistungsanspruchs richtet sich nach 
der Höhe der vorangegangenen Sanktion. 

 
 

(5) Die Jahresfrist läuft kalendermäßig ab; Unterbrechungen des 
Leistungsbezuges wirken sich nicht fristverlängernd aus. 

4.3 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Alter von 
15 bis unter 25 Jahren 

(1) § 31a Abs. 2 enthält eine Sonderregelung für junge erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte zwischen 15 bis unter 25 Jahren.  

Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb März Apr Mai 
Minderung 30 %              

Zählwirkung „Erste Pflichtverletzung“     
   2.PV Minderung 60 %          
    Zählwirkung „Zweite Pflichtverletzung“ 
            PV    

             Innerhalb der Zähl-
wirkung der vorange-
gangenen Sanktion 
 Wegfall des An-
spruchs* 

* Die Zählwirkung der ersten Pflichtverletzung ist für die weitere wiederholte Pflichtverletzung nicht von Bedeu-
tung. Es ist daher unerheblich, dass die 3. Pflichtverletzung außerhalb der Zählwirkung der ersten Pflichtverlet-
zung liegt.  

Eine weitere Pflichtverletzung innerhalb der Jahresfrist vom 01.03.- 28.02. des Folgejahres führt zum Wegfall 
des Anspruchs. 

Unterbrechungen 
(31.39) 
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(2) Bei jungen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist bei einer 
ersten Pflichtverletzung nach § 31 der Leistungsanspruch auf die 
Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung be-
schränkt, soweit sie zuvor über die Rechtsfolgen belehrt wurden 
bzw. die Rechtsfolgen kannten. Die Leistungen für Unterkunft und 
Heizung mindern sich wegen einer ersten Sanktion somit nicht; d. h. 
der Minderungsbetrag fällt je nach Höhe der maßgebenden Regel-
und/oder Mehrbedarfe unterschiedlich hoch aus.  

Beispiel:  

Max, 20 Jahre alt (im Haushalt der Eltern wohnend): Regelbedarf nach 
Anrechnung von Kindergeld 136,00 EUR, KdU 200,00 EUR. Wegen ei-
ner ersten Pflichtverletzung ist der Anspruch auf 200,00 EUR Leistungen 
für Unterkunft und Heizung beschränkt; die Minderung beträgt somit 
136,00 EUR. 

Besteht wegen der Anrechnung von Einkommen nur ein Bedarf an 
Leistungen für Unterkunft und Heizung, geht eine Sanktion aufgrund 
einer ersten Pflichtverletzung ins Leere. Wegen der Belehrung über 
die Rechtsfolgen bei einer wiederholten Pflichtverletzung ist jedoch 
ein Sanktionsbescheid zu erteilen.  

Führt eine Sanktion zur Beschränkung auf die Leistungen zur De-
ckung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung, kann sich bei einer 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse auch die Höhe des Minde-
rungsbetrages ändern. 

Beispiel: 

Erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, 23 Jahre alt und mit Partnerin in 
BG lebend: nach Pflichtverletzung Beschränkung des Anspruchs auf 
Leistungen zur Deckung des Bedarfs für Unterkunft und Heizung, d. h. 
der Regelbedarf in Höhe von 368,00 EUR entfällt. 

Nach Auszug der Partnerin grundsätzlich Anspruch auf Regelbedarf für 
Alleinstehende (= 409,00 EUR), der wegen Beschränkung auf die Leis-
tungen zur Deckung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung für die 
Dauer des Minderungszeitraumes entfällt. 

Der Zugang der erwerbsfähigen jugendlichen Leistungsberechtigten 
zu Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, also auch zu Beratungs- 
und Betreuungsdienstleistungen, wird davon nicht berührt; dies gilt 
auch bei Sanktionen auf Grund wiederholter Pflichtverletzung. 

(3) Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 fällt das Alg II (ein-
schließlich der Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung) vollständig weg. Ergänzend wird auf die Rz. 31.30a 
verwiesen.  

(4) Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor, wenn sie innerhalb 
eines Zeitraumes von einem Jahr seit Beginn des letzten Minde-
rungszeitraumes – auch eines verkürzten (vgl. Kapitel 4.2. Abs. 2) -
liegt (Zählwirkung). Da jede Sanktion eine neue Zählwirkung aus-
löst, führt jede wiederholte Pflichtverletzung zum vollständigen Weg-
fall des Alg II, wenn der Beginn des vorangegangenen Minderungs-
zeitraumes nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 

Beschränkung auf 
Leistungen nach § 22 
bei erstmaliger 
Pflichtverletzung bei 
U25 
(31.40) 

Wiederholte Pflicht-
verletzung bei U25 
(31.41) 

Zählwirkung U25 
(31.42) 
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(5) Eine wiederholte Pflichtverletzung innerhalb der Jahresfrist ist 
nach § 31a Abs. 1 zu beurteilen, wenn die leistungsberechtigte Per-
son zwischenzeitlich das 25. Lebensjahr vollendet hat. Die wieder-
holte Pflichtverletzung hat dann eine Minderung um 60 % des für 
die leistungsberechtigte Person maßgebenden Regelbedarfs zur 
Folge. 

(6) Maßgeblich für die Feststellung der Pflichtverletzung ist das Alter 
der leistungsberechtigten Person am Tag des sanktionsbegründen-
den Ereignisses. 

(7) Unter Berücksichtigung des Einzelfalls kann das Jobcenter nach 
pflichtgemäßem Ermessen Leistungen zur Deckung der Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung erbringen. Voraussetzung ist, dass sich die 
leistungsberechtigte Person nachträglich bereit erklärt, ihren Pflich-
ten nachzukommen. Die Ausführungen unter Rz. 31.34 gelten ent-
sprechend. Daneben wird hier insbesondere die Frage der drohen-
den Wohnungslosigkeit entscheidungserheblich sein (siehe auch 
Rz. 31.59)  

4.4 Absenkung und Wegfall von Sozialgeld  
(1) Die für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten beim Alg II vor-
gesehenen Sanktionen gelten eingeschränkt auch für nicht erwerbs-
fähige Angehörige, die Sozialgeld beziehen. Wie die Leistungen des 
Alg II können sich auch die Leistungen, die als Sozialgeld erbracht 
werden, bei Pflichtverletzungen mindern oder ganz wegfallen (§ 31a 
Abs. 4). Bei nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mindert 
sich das Sozialgeld nach den Bestimmungen des § 31a Abs. 1, 
auch wenn sie noch keine 25 Jahre alt sind. 

(2) Sanktionen sind bei nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
festzustellen, wenn diese 

• nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder 
Vermögen in der Absicht vermindern, die Voraussetzungen 
für die Erhöhung des Sozialgeldes herbeizuführen oder 

• trotz Belehrung über die Rechtsfolgen ein unwirtschaftliches 
Verhalten fortsetzen. 

4.5 Ergänzende Sachleistungen, geldwerte Leistun-
gen, Kranken- und Pflegeversicherungsschutz  

(1) Bei einer Minderung um mehr als 30 % des Regelbedarfs kann 
das Jobcenter auf Antrag im Rahmen einer Ermessensentschei-
dung in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder 
geldwerte Leistungen als Zuschuss erbringen, insbesondere in 
Form von Lebensmittelgutscheinen. Das Jobcenter hat in angemes-
senem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistun-
gen von Amts wegen zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit 
minderjährigen Kindern in einem Haushalt leben (vgl. Rz. 31.53). 

Vollendung 25. Lj. in-
nerhalb Zählwirkung 
(31.43) 

Maßgebliches Alter 
(31.44) 

KdU im Ermessen 
des Jobcenters 
(31.45) 

Grundsatz 
(31.46) 

Voraussetzungen 
(31.47) 

Ergänzende Sach-
leistungen und geld-
werte Leistungen 
(31.48) 



Fachliche Weisungen §§ 31, 31a, 31b SGB II   
 
 

BA-Zentrale-GR 11 Seite 15 
Stand: 04.05.2017 

Unabhängig vom Grad der Sanktion bzw. der Inanspruchnahme er-
gänzender Leistungen bleibt der Zugang des erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten zu Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, also 
auch zu Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen, erhalten. 

Die zu erbringenden Sachleistungen beziehen sich auf den Teil des 
Alg II, der über 30 % der Minderung hinausgeht. Sachleistungen 
sind insbesondere in Form von Gutscheinen zu erbringen. Im Gut-
schein sind die Warengruppen, die davon erfasst sind, zu benen-
nen.  

(2) Als Orientierungswert für die Ermittlung der ergänzenden Sach-
leistungen kann für alle Leistungsberechtigten ein Betrag in Höhe 
von 50 % des vollen Regelbedarfs (RB) nach § 20 Abs. 2 Satz 1 –  
für das Jahr 2017: 205,00 EUR (gerundet) zugrunde gelegt werden 
(beispielhafte Ermittlung für alle Regelbedarfe siehe Anlage 3).  

In der Summe der verbleibenden Leistung für den Regelbedarf und 
dem Wert der Sachleistung sollen der leistungsberechtigten Person 
mindestens Leistungen in Höhe eines halben Regelbedarfs für ei-
nen Alleinstehenden (205,00 EUR) verbleiben. 

Beispiele: 

a) Minderung um 60 % des Regelbedarfs in Höhe von 409,00 EUR. Bei 
einem Orientierungswert von 205,00 EUR ergeben sich rund 62,00 EUR 
als Wert einer möglichen Aufstockung (205,00 EUR x 30 %; auf volle 
EUR kaufmännisch gerundet).  

b) Minderung um 60 % (wiederholte PV nach § 31) + 30 % (drei x 10 % 
wegen Meldeversäumnissen) des Regelbedarfs in Höhe von 
409,00 EUR (vier Sanktionen verlaufen zumindest teilweise parallel). Bei 
einem Orientierungswert von 205,00 EUR ergeben sich rund 
123,00 EUR als Wert einer möglichen Aufstockung (205,00 EUR x 
60 %). Verbleibender Regelbedarf (40,90 EUR) und Sachleistungen er-
geben nur 163,90 EUR. Die Sachleistungen können daher um 
41,10 EUR auf rund 164,00 EUR aufgestockt werden. 

Die Höhe der ergänzenden Sachleistung kann der Anlage 3 entnommen 
werden. 

(3) Der Orientierungswert entspricht dem Pauschalierungsgedanken 
des Regelbedarfes und soll dem eLb auch im Falle der Sachleis-
tungsgewährung eine eigenständige Lebensführung ermöglichen. 
Das BSG hat in seinem Urteil vom 29.04.2015, Az: B 14 
AS 19/14 R, zur Ermittlung des Sachleistungsbetrages auch die aus 
der Ermittlung des Regelbedarfs einzubeziehenden Verbrauchsaus-
gaben benannt (vgl. § 5 Regelbedarfsermittlungsgesetz; eingeflos-
sene Abteilungen der Verbrauchsausgaben) einbezogen.  

 

 

 

Orientierungswert 
31.48a 

Zweck Orientierungs-
wert  
31.48b 
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Tabelle der eingeflossenen Abteilungen der Verbrauchsausgaben - 
Fortschreibung des vollen Regelbedarfes mit jährlichen Hochrech-
nungsfaktoren für das Jahr 2017: 

Abteilung Art 

Anteilig in 
EUR aus RB 
2017  

1 Nahrung, alkoholfreie Getränke 142,60 
3 Bekleidung, Schuhe 35,84 

4 
Wohnen, Energie, Wohninstandhal-
tung 36,27 

5 
Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und -gegenstände 25,21 

6 Gesundheitspflege 15,54 
7 Verkehr 34,08 
8 Nachrichtenübermittlung 36,58 
9 Freizeit, Unterhaltung, Kultur 39,24 
10 Bildung 1,05 

11 
Beherbungs- und Gaststättendienst-
leistungen 10,17 

12 andere Waren und Dienstleistungen 32,43 
Gesamt (gerundet 
auf volle EUR)   409 

 

(4) Nach der Entscheidung des BSG sind für den Sachleistungsbe-
trag grundsätzlich nur Verbrauchsausgaben des physischen Exis-
tenzminiums zuzuordnen. Dies sind die Abteilungen 1 (Nahrung, al-
koholfreie Getränke), 6 (Gesundheitspflege), 10 (Bildung) und 12 
(andere Waren und Dienstleistungen, u. a. Körperpflege). Der Ori-
entierungswert in Höhe von 205,00 EUR übersteigt den vom BSG 
begründeten Wert der o. g. Abteilungen in Höhe von 191,62 EUR 
und dient der Verwaltungsvereinfachung. 

(5) Für die Sachleistungsgewährung nicht relevant sind die Abteilun-
gen 3 (Bekleidung, Schuhe) und 5 (Innenausstattung, usw.), weil 
diese nicht jeden Monat anfallen bzw. von der sog. Anschaffungs-
rücklage nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 SGB II umfasst sind.  

(6) Verbrauchsausgaben für soziale Teilhabe sind grundsätzlich 
nicht von der Sachleistungsgewährung erfasst. Dies sind die Abtei-
lungen 7 (Verkehr), 8 (Nachrichtenübermittlung), 9 (Freizeit, usw.) 
und 11 (Beherbergung). In besonders gelagerten Fällen, die dem 
JC auf Vortrag der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person be-
kannt werden, kann im Einzelfall eine Gewährung von soziokulturel-
len Bedarfen erfolgen (z. B. Übernahme der Fahrkarte für zwingend 
notwendige Fahrten). Grundsätzlich sollte der den Richtwerten des 
BSG übersteigende Orientierungswert jedoch geringfügig überstei-
gende Bedarfe der sozialen Teilhabe abdecken.  

Bemessung Orientie-
rungswert 31.48c 

Nicht erfasste Be-
darfe 31.48d 

Einzelfallentschei-
dung über Bedarfe 
soziale Teilhabe und 
Mehrbedarfe 31.48e 
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Bei der Sanktionierung von Mehrbedarfen (insbesondere bei Ernäh-
rung und Schwangerschaft) kann ein Ausgleich mittels Sachleis-
tungsgewährung erfolgen. Der Mehrbedarf für Warmwasseraufbe-
reitung kann direkt an den Empfangsberechtigten gezahlt werden 
(analog zum Vorgehen bei Stromabschlägen, vgl. Rz. 31.49a). 

(7) Unabhängig vom Zeitpunkt der Vorsprache des Leistungsbe-
rechtigten, sollten die ergänzenden Sachleistungen wegen des Mo-
natsprinzips in Höhe des vollen Betrages erbracht werden (keine 
Anteilsberechnung). In begründeten Einzelfällen (z. B. Leistungsbe-
rechtigter hat erforderliche Mittel bislang von Dritten erhalten) kann 
eine abweichende Entscheidung angezeigt sein.  

Beispiel: 

Minderung um 60 % des Regelbedarfs vom 01.04.2016 bis 30.06.2016. 
Die Höhe der ergänzenden Sachleistung beträgt jeweils rund 61,00 EUR 
für die Monate April bis Juni. Der Leistungsberechtigte erscheint am 
15.04.2016 und beantragt ergänzende Sachleistungen. 

Der Gutschein ist in voller Höhe von 61,00 EUR für den Monat April aus-
zustellen. 

Das Jobcenter kann während des Minderungszeitraumes zusätzlich 
die Abschläge für Stromzahlungen (vgl. Abteilung 4 - Wohnen, 
Energie, Wohninstandhaltung), jedoch in nachgewiesener Höhe - 
unabhängig vom Höchstbetrag der Abteilung 4 - als Zuschuss direkt 
an die Energieversorger zahlen, wenn diese auf Grund von offenen 
Zahlungen die Abstellung des Stroms ankündigen.  

(8) Soweit bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen der An-
spruch auf Alg II vollständig wegfällt, entfällt im Minderungszeitraum 
auch der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz nach § 5 Abs. 1 
Nr. 2a SGB V und § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2a SGB XI, weil kein Leis-
tungsbezug vorliegt (s. auch FW zu § 26 Rz. 26.17). In der Regel 
sind im Falle der Vollsanktion ergänzende Sachleistungen zu ge-
währen. Dann liegt weiterhin ein Leistungsbezug vor. Liegt jedoch 
kein Leistungsbezug vor, weil auch keine Sachleistungen erbracht 
werden,  greift - soweit sich die Leistungsberechtigten nicht nach 
§ 9 SGB V freiwillig versichern - der Schutz der Nachrangversiche-
rung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a SGB V und § 20 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 12 SGB XI. Im Regelfall werden diese vorgenannten Per-
sonen jedoch freiwillig versichert nach § 9 SGB V sein (siehe § 188 
Abs. 4 SGB V). 

Sowohl bei der Freiwilligen Versicherung als auch der Nachrangver-
sicherung ist der Leistungsberechtigte beitragspflichtig, d. h. wäh-
rend dieser Zeit muss der Leistungsberechtigte die anfallenden 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge selbst tragen. Ist er 
hierzu nicht in der Lage, entstehen Beitragsrückstände, die jedoch 
für die Dauer der Hilfebedürftigkeit keine negativen Auswirkungen 
hinsichtlich der Leistungen durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung entfalten. Wenn diese Beitragsrückstände bei Beendigung der 

Zeitraum 
(31.49) 

Stromabschläge 
(31.49a) 

Sozialversicherungs-
pflicht  
(31.50) 
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Hilfebedürftigkeit noch bestehen, greifen die Regelungen zum Ru-
hen des Anspruchs auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nach § 16 Abs. 3a SGB V, sofern sie nicht mit der Kranken-
kasse eine Ratenzahlungsvereinbarung treffen und die Raten ver-
einbarungsgemäß zahlen. Werden ergänzende Sachleistungen o-
der geldwerte Leistungen gewährt, tritt hingegen die Versicherungs-
pflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V und § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2a 
SGB XI mit Beginn des Monats wieder ein, für den die Sach- oder 
geldwerten Leistungen erbracht werden (siehe Rz. 31.49).  

Auch die hilfebedürftige Person, die privat kranken- und pflege-ver-
sichert ist, kann während der Zeit einer Vollsanktion nur einen Zu-
schuss nach § 26 SGB II erhalten, wenn ergänzende Sach-leistun-
gen bzw. geldwerte Leistungen erbracht werden (s. auch FW zu 
§ 26 Rz. 26.17). 

(9) Um zeitnah eine Entscheidung bezüglich ergänzender Sachleis-
tungen oder geldwerter Leistungen als Zuschuss treffen zu können, 
sind die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bereits in der Anhö-
rung zur Sanktion (§ 24 SGB X) auf die Möglichkeit der Gewährung 
ergänzender Sachleistungen hinzuweisen. Den Leistungsberechtig-
ten ist auch zu verdeutlichen, dass Sachleistungen nur gewährt wer-
den, wenn sie diese beantragen (Ausnahme: bei minderjährigen 
Kindern im Haushalt). In Fällen des Wegfalls des Anspruchs ist da-
rauf hinzuweisen, dass zwar der Kranken- und Pflegeversicherungs-
schutz erhalten bleibt; dieser jedoch für den Leistungsberechtigten 
zu Beitragszahlungen führt. Dieses Ergebnis kann durch die Ge-
währung von ergänzenden Sachleistungen vermieden werden (vgl. 
Rz. 31.52). 

(10) In der Ermessensentscheidung sind insbesondere die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der sanktionierten Person zu beachten. 
Die Bewilligung von ergänzenden Sachleistungen oder geldwerten 
Leistungen setzt voraus, dass der sanktionierten Person weder so-
fort verwertbares Schonvermögen, noch sonstige Einnahmen (auch 
anrechnungsfreies Einkommen) zur Bestreitung des Lebensunter-
haltes zur Verfügung stehen. Bei erwerbstätigen Leistungsberech-
tigten darf jedoch nicht vernachlässigt werden, dass der Anreiz zur 
Fortsetzung der Arbeit geschmälert werden könnte, wenn der Er-
werbstätigenfreibetrag vollständig zur Sicherung des Lebensunter-
halts eingesetzt werden muss. Auch Verschuldungsproblematiken, 
z. B. durch zukünftige Beitragszahlungen für den Kranken- und Pfle-
geversicherungsschutz aufgrund der Freiwilligen Versicherung oder 
der Nachrangversicherung, und eine drohende Wohnungslosigkeit 
sind relevante Ermessensgesichtspunkte. Der leistungsberechtigten 
Person soll ermöglicht werden, verfügbares Einkommen und/oder 
Vermögen vorrangig zur Sicherung der Unterkunft einzusetzen. 

(11) Wird ein Sanktionsbescheid erlassen, so hat dieser deutlich er-
kennen zu lassen, welche Umstände die Behörde bei der Ausübung 
des Ermessens berücksichtigt und wie sie diese bewertet hat (§ 35 
Abs. 1 Satz 3 SGB X). 

Anhörung 
(31.51) 

Ermessensgesichts-
punkte 
(31.52) 
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(12) Für den Fall, dass die erwerbsfähige leistungsberechtigte Per-
son mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt lebt, hat das Job-
center in den Grenzen des § 31a Abs. 3 Satz 1 ergänzende Sach-
leistungen oder geldwerte Leistungen zu erbringen, um zu verhin-
dern, dass minderjährige Kinder dadurch übermäßig belastet wer-
den, dass sich das Alg II wegen Pflichtverletzungen mindert. Der 
Gesetzeswortlaut erfasst damit nicht nur Personen in der Bedarfs-
gemeinschaft, sondern es ist zu prüfen, ob im Haushalt der sanktio-
nierten Person ein minderjähriges Kind lebt. Die Pflicht zur Erbrin-
gung von ergänzenden Sachleistungen besteht folglich auch, wenn 
ein minderjähriges Geschwisterteil im Haushalt lebt (BSG, Urteil 
vom 23.05.2013 - B 4 AS 67/12 R Rn. 22). Ergänzende Sachleistun-
gen sind auch von Amts wegen zu erbringen, wenn die sanktionierte 
Person selbst minderjährig ist. Sofern ergänzende Sachleistungen 
erforderlich sind, sind diese auch dann zu erbringen, wenn die zu 
sanktionierende Person diese, auch nach Hinweisen in der Anhö-
rung, nicht beantragt. Für den Lebensunterhalt einzusetzendes Ein-
kommen (ohne Frei-/Absetzbeträge) oder sofort verwertbares 
Schonvermögen kann auch in diesen Fällen den angemessen Um-
fang der ergänzenden Sachleistungen auf null reduzieren (vgl. Rz. 
31.51). 

5. Direktüberweisung an Vermieter 
(1) Bei einer Minderung des Alg II um mindestens 60 % des nach 
§ 20 maßgebenden Regelbedarfs soll das Alg II der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten, soweit es für den Bedarf für Unterkunft und 
Heizung nach § 22 Abs. 1 erbracht wird, direkt an die/den Vermie-
ter/in oder andere Empfangsberechtigte (z. B. Energieversorgungs-
unternehmen) gezahlt werden (vgl. § 31a Abs. 3 Satz 3). Das Job-
center soll demnach während des Minderungszeitraumes die den 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten noch zustehenden Leistun-
gen für die Miete direkt an die Vermieterin oder den Vermieter und 
Abschläge für die Nebenkosten ggf. direkt an die Versorgungsunter-
nehmen zahlen. Sofern weitere leistungsberechtigte Personen in 
der BG leben, bleiben deren Leistungen von dieser Regelung 
grundsätzlich unberührt. 

(2) Zur Vermeidung von Nachteilen – insbesondere für die Vermie-
ter, die die Miete in Fällen der abweichenden Leistungserbringung 
i. S. d. § 31a Abs. 3 Satz 3 in mehreren Teilbeträgen erhalten, und 
entstehenden Mehraufwand an die Mieter weitergeben könnten - 
sollte bei BG mit mehreren Mitgliedern diese Regelung regelmäßig 
i. V. m. § 22 Abs. 7 Satz 2 zur Anwendung kommen. Nach dieser 
Vorschrift sollen die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die 
gesamte BG an die Vermieterin oder den Vermieter bzw. andere 
Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die zweckentspre-
chende Verwendung nicht sichergestellt ist. Dies ist anhand der 
Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Die Zweckrichtung beider 
Vorschriften – die Sicherung der Unterkunft - ist identisch, gewähr-
leistet ist dies jedoch nur bei Direktzahlung der kompletten Miete für 

Sachleistungspflicht 
bei Haushalt mit min-
derjährigen Kindern 
(31.53) 

KdU an Vermieter 
(31.54) 
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die BG. Im Übrigen bleiben die Regelungen der kommunalen Träger 
zu § 22 Abs. 7 unberührt. 

6. Beginn und Dauer der Minderung (§ 31b) 
(1) § 31b Abs. 1 Satz 3 bestimmt die Dauer der in § 31a geregelten 
Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen. Die Minderung des Alg II tritt 
kraft Gesetzes ein und ist auf jeweils drei Monate festgelegt. Die 
Dauer dieser Rechtsfolge gilt unabhängig davon, ob die Pflichtver-
letzung zwischenzeitlich beendet wurde. 

(2) Ein die Pflichtverletzung und die Minderung der Leistung fest-
stellender VA wird mit seiner Bekanntgabe wirksam (§ 37 i. V. m. 
§ 39 SGB X); die Sanktionen treten grundsätzlich mit Beginn des 
Folgemonats ein. 

Beispiele: 

a) Ein Sanktionsbescheid wird am 29.05. erstellt und noch am gleichen 
Tag aufgegeben. Am 01.06. gilt der Sanktionsbescheid gem. § 37 Abs. 2 
Satz 1 SGB X als bekannt gegeben. Der Zugang wird von der leistungs-
berechtigten Person nicht bestritten. Die Sanktion tritt ab Beginn des 
Folgemonats (01.07.) ein. 

b) Ein Sanktionsbescheid wird am 28.05. erstellt und noch am gleichen 
Tag aufgegeben. Am 31.05. gilt der Sanktionsbescheid als bekannt ge-
geben. Der Zugang wird von der leistungsberechtigten Person nicht be-
stritten. Die Sanktion tritt ab dem 01.06. ein. Ein "Verschieben" des Be-
ginns auf den 01.07., weil zum Zeitpunkt der Bescheiderteilung die Leis-
tungen für den Monat Juni bereits angewiesen waren, ist nicht zulässig. 

(3) Bei einer Sanktion nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 beginnt die Sanktion 
zeitgleich mit dem Beginn der Sperrzeit oder dem Erlöschen des Ar-
beitslosengeldanspruchs. Der Minderungszeitraum beträgt unab-
hängig von der Dauer der Sperrzeit drei Monate und läuft kalender-
mäßig ab (z. B. 05.03. - 04.06.).  

(4) Die Sanktionen wirken ausschließlich für die drei Monate, für die 
sie festgesetzt worden sind. Bei mehreren "gleichrangigen" Pflicht-
verletzungen dürfen sich Sanktionszeiträume nicht überlappen (vgl. 
Rz 31.32).  

(5) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, kann unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls die Dauer der Sanktion auf sechs Wochen 
verkürzt werden. 

Auch bei einer Sanktion wegen wiederholter Pflichtverletzung ist bei 
jungen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten eine Verkürzung 
möglich. 

Ermessensrelevante Tatbestände (beispielhaft): 

• Verhalten der/des Leistungsberechtigen (zeigt sich nach Ab-
lehnung einer Beschäftigung doch arbeitsbereit, akzeptiert 

Dauer 
(31.55) 

Beginn 
(31.56) 

Sanktionen nach § 31 
Abs. 2 Nr. 3 
(31.57) 

Minderungszeitraum 
(31.58) 

Verkürzung des Min-
derungszeitraums 
bei U25 
(31.59)  
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Eingliederungsvereinbarung; Bereitschaft, Eigenbemühun-
gen nachzuweisen), 

• Alter der/des Leistungsberechtigten (Minderjährige, die die 
Tragweite ihres Verhaltens nicht erkannt haben – Minderjäh-
rigenschutz), 

• Verschuldungsproblematiken oder drohende Wohnungslosig-
keit. 

(6) Eine Verkürzung des Minderungszeitraumes von drei Monaten 
auf sechs Wochen ist auch möglich, wenn über den Eintritt der 
Sanktion bereits ein Bescheid erlassen wurde und die oder der 
junge erwerbsfähige Leistungsberechtigte Gründe nachträglich vor-
trägt, die eine geringere Sanktion rechtfertigen. 

(7) Die Feststellung der Minderung des Leistungsanspruchs ist nur 
innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverlet-
zung zulässig. 

(8) In den Fällen der Leistungsminderung oder Streichung besteht 
kein Anspruch auf ergänzende Leistungen nach dem SGB XII. 

 

(9) Zum Umgang mit einer möglichen Aufrechnung oder einer lau-
fenden Aufrechnung während eines zeitgleichen Sanktionszeit-
raums wird auf die FW zu § 43 Rz. 43.13 verwiesen. 
 

Verkürzung einer be-
reits beschiedenen 
Sanktion 
(31.60) 

Ausschlussfrist 
(31.61) 

Kein Anspruch auf 
SGB XII-Leistungen 
(31.62) 

Aufrechnung wäh-
rend zeitgleichem 
Sanktionszeitraum 
(31.63) 
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Anlage 1: Beispiele für den Eintritt von Sanktionen 
Beispiel 1: 

Sanktion nach § 31 Abs. 1:  
Der VA wird am 14.05. wirksam (§§ 37, 39 SGB X). 

Der dreimonatige Zeitraum umfasst damit die Zeit vom 01.06. bis 31.08. 

Sanktion nach § 32:  
Der VA wird am 16.05. wirksam.  

Der dreimonatige Zeitraum umfasst damit die Zeit vom 01.06. bis 31.08. 

Sanktion wegen wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 1: 
Der VA wird am 19.06. wirksam. 

Der dreimonatige Zeitraum umfasst damit die Zeit vom 01.07. bis 30.09. 
 

Die Sanktionen wirken sich auf den von den Sanktionen betroffenen 
Leistungsberechtigten wie folgt aus (RB aus 2017 in EUR): 

 Mai Juni Juli August September 

§ 31a  
Abs. 1 

 30 % 30 % 30 %  
 122,70 122,70   122,70 

§ 32  
Abs. 1 

 10 % 10 % 10 %  
 40,90 40,90 40,90 

§ 31a  
Abs. 1 

  60 % 60 % 60 % 
 245,40 245,40 245,40 

Gesamt  163,60 286,30 286,30 245,40 
 

Minderungszeiträume auf Grund von Pflichtverletzungen (§ 31) und 
Meldeversäumnissen (§ 32) laufen parallel ab. Überlappen sich die 
Minderungszeiträume auf Grund von Pflichtverletzungen, so wirkt im 
Überlappungsmonat nur die Sanktion wegen der wiederholten 
Pflichtverletzung. Bei parallelen Minderungszeiträumen sind die 
Minderungsbeträge zu addieren. 

Beispiel 2: 

Der erwerbsfähige Leistungsberechtigte C. erhält für sich, die Ehefrau 
und zwei minderjährige Kinder (5 und 7 Jahre) seit dem 01.09.2015 
Alg II/Sozialgeld. 

• Ohne nähere Angabe weigert sich C. im Monat April 2016 die Erfüllung 
der in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Eigenbemühungen 
nachzuweisen. Sanktionsbescheid geht am 09.05.2016 zu. 

• Weiterhin versäumt er es schuldhaft, sich am 31.05.2016 bei dem zu-
ständigen Jobcenter zu melden. Bescheid über Meldeversäumnis geht 
am 06.06.2016 zu. 

• Am 27.06.2016 lehnt C. ohne wichtigen Grund eine ihm seitens des 
Jobcenters angebotene zumutbare Arbeit ab. Sanktionsbescheid geht 
am 04.07.2016 zu. 
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• Zudem kommt er am 29.06.2016 einer schriftlich ergangenen Aufforde-
rung, sich zu einem psychologischen Untersuchungstermin einzufinden, 
vorsätzlich nicht nach. Bescheid über Meldeversäumnis geht am 
04.07.2016 zu. 

• Am 25.07.2016 lehnt C. wiederum ohne wichtigen Grund eine angebo-
tene zumutbare Beschäftigung ab. Sanktionsbescheid geht am 
02.08.2016 zu. 

• Schließlich versäumt er am 17.10.2016 erneut einen Meldetermin beim 
Jobcenter. Auch in diesem Falle steht ihm für sein Verhalten kein wichti-
ger Grund zur Seite. Bescheid über Meldeversäumnis geht am 
22.11.2016 zu. 

Über die Rechtsfolgen ist C. jeweils belehrt worden. 

 

Daraus ergeben sich rein rechnerisch folgende Minderungszeit-
räume und Minderungsbeträge (in EUR): 

 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 

§ 31a 
Abs. 1 

 30 % 30 % 30 %        
109,20 109,20 109,20 

§ 32 
Abs. 1 

  10 % 10 % 10 %       
36,40 36,40 36,40 

§ 31a 
Abs. 1 

   60 % 60 % 60 %      
218,40 

 

218,40 218,40 

§ 32 
Abs. 1 

   10 % 10 % 10 %      
36,40 36,40 36,40 

§ 31a 
Abs. 1 

    Wegfall des gesamten 
Anspruchs 

    

§ 32 
Abs. 1 

       10 % 10 % 10 %  
36,40 36,40 36,40 

Ge-
samt 

 30 % 40 % 80 % Wegfall des gesamten 
Anspruchs 

10 % 10 % 10 %  
 109,20 145,60 291,20 36,40 36,40 36,40  

 

Minderungszeiträume auf Grund von Pflichtverletzungen (§ 31) und 
Meldeversäumnissen (§ 32) laufen parallel ab und können sich 
überlappen. Überlappen sich Minderungszeiträume auf Grund von 
Pflichtverletzungen, so greift im Überlappungsmonat nur die Sank-
tion wegen der wiederholten Pflichtverletzung.  

Beispiel 3: 

Regelbedarf vom 01.03.2016 bis 31.05.2016: 364,00 EUR; ab 
01.06.2016 wegen Auszugs der Partnerin 404,00 EUR. 

1. Pflichtverletzung am 04.04.2016, Bescheid vom 15.04.2016 führt zu 
einer Minderung von 30 % von 364,00 EUR (= 109,20 EUR) für die Mo-
nate Mai, Juni und Juli 2013. 
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2. Pflichtverletzung am 06.06.2016, Bescheid vom 15.06.2016 führt zu 
einer Minderung von 60 % von 404,00 EUR (= 242,40 EUR) für die Mo-
nate Juli, August und September 2016. 

Die Sanktionen wirken sich auf den von den Sanktionen betroffenen 
Leistungsberechtigten wie folgt aus (Sanktionsbeträge in EUR): 

 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 

§ 31a  
Abs. 1 

 30 % 30 % 30 %   
109,20 109,20 109,20 

§ 31a  
Abs. 1 

   60 % 60 % 60 % 
242,40 242,40 242,40 

Gesamt 
 30 % 30 % 60 % 60 % 60 % 

109,20 109,20 242,40 242,40 242,40 
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Anlage 2: Übersicht über die Höhe der Sanktionsbeträge  
     2017 

 

 Höhe des ungeminderten Regelbedarfs in EUR 

Sanktion in 
Prozent 

409,00 368,00 311,00 327,00 
Alleinstehende, Alleiner-
ziehende oder mit min-
derjährigem Partner 

Beide Partner 
volljährig 

Minderjährige Kin-
der oder Partner 
(14-17 Jahre), Um-
zug ohne Zustim-
mung 

Junge Erwachsene 
in BG der Eltern 
(18-24 Jahre) 

 Minderungsbetrag in EUR 
10 40,90 36,80 31,10 32,70 
20 81,80 73,60 62,20 65,40 
30 122,70 110,40 93,20 98,10 
40 163,60 147,20 124,40 130,80 
50 204,50 184,00 155,50 163,50 
60 245,40 220,80 186,60 196,20 
70 286,30 257,60 217,70 228,90 
80 327,20 294,40 248,80 261,60 
90 368,10 331,20 279,90 294,30 
100 409,00 368,00 311,00 327,00 



Fachliche Hinweise §§ 31, 31a, 31b SGB II   
Anlage 3 
 

BA-Zentrale-GR 11 Seite 1 
Stand: 04.05.2017 

Anlage 3: Berechnung zur Höhe der ergänzenden Sach-
leistungen 2017 

 

Regelbedarf: 409,00 
Ermittlungsgröße halber Regelbedarf eines Alleinstehenden:* 205,00 EUR 
Höhe der Sanktion 
(Minderung Regelbe-
darf) 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Verbleibender Regelbe-
darf 

245,40 204,50 163,60 122,70 81,80 40,90 0,00 

Gutschein* 21,00 41,00 62,00 82,00 103,00 123,00 144,00 
Verfügbare Leistung 266,40 245,50 225,60 204,70 184,80 163,90 144,00 
Fehlbetrag zum Orien-
tierungswert 

0,00 0,00 0,00 0,00 20,20 41,10 61,00 

Gesamtgutscheinhöhe* 21,00 41,00 62,00 82,00 123,00 164,00 205,00 
 

Regelbedarf: 368,00 
Ermittlungsgröße halber Regelbedarf eines Alleinstehenden:* 205,00 EUR 
Höhe der Sanktion 
(Minderung Regelbe-
darf) 

40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Verbleibender Regelbe-
darf 

220,80 184,00 147,20 110,40 73,60 36,80 0,00 

Gutschein* 21,00 41,00 62,00 82,00 103,00 123,00 144,00 
Verfügbare Leistung 241,80 225,00 209,20 192,40 176,60 159,80 144,00 
Fehlbetrag zum Orien-
tierungswert 

0,00 0,00 0,00 12,60 28,40 45,20 61,00 

Gesamtgutscheinhöhe* 21,00 41,00 62,00 95,00 131,00 168,00 205,00 
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Regelbedarf: 327,00 
Ermittlungsgröße halber Regelbedarf eines Alleinstehenden:* 205,00 EUR 
Höhe der Sanktion 
(Minderung Regelbe-
darf) 

40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Verbleibender Regelbe-
darf 

196,20 163,50 130,80 98,10 65,40 32,70 0,00 

Gutschein* 21,00 41,00 62,00 82,00 103,00 123,00 144,00 
Verfügbare Leistung 217,20 204,50 192,80 180,10 168,40 155,70 144,00 
Fehlbetrag zum Orien-
tierungswert 

0,00 0,50 12,20 24,90 36,60 49,30 61,00 

Gesamtgutscheinhöhe* 21,00 42,00 74,00 107,00 140,00 172,00 205,00 
 

Regelbedarf: 311,00 
Ermittlungsgröße halber Regelbedarf eines Alleinstehenden:* 205,00 EUR 
Höhe der Sanktion 
(Minderung Regelbe-
darf) 

40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Verbleibender Regelbe-
darf 

186,60 155,50 124,40 93,30 62,20 31,10 0,00 

Gutschein* 21,00 41,00 62,00 82,00 103,00 123,00 144,00 
Verfügbare Leistung 207,60 196,50 186,40 175,30 165,20 154,10 144,00 
Fehlbetrag zum Orien-
tierungswert 

0,00 8,50 18,60 29,70 39,80 50,90 61,00 

Gesamtgutscheinhöhe* 21,00 50,00 81,00 112,00 143,00 174,00 205,00 
*) Beträge auf volle EUR kaufmännisch gerundet 
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Wesentliche Änderungen 

Fassung vom 01.01.2023 

• Umfangreiche Anpassung aufgrund der neuen Regelungen des Bürgergeld-Gesetzes 
vom 16.12.2022 (BGBl. 2022 Teil I, Seite 2328) zum 01.01.2023, insbesondere zu Höhe 
und Dauer der Minderung 

Fassung vom 02.12.2019 

• Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 05.11.2019 (1 BvL 7/16), 
Leistungsminderungen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von 
Arbeitslosengeld II sind teilweise verfassungswidrig. 

 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s2328.pdf%27%5D__1671524057384
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
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Gesetzestext  

§ 31 SGB II 
Pflichtverletzungen 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher 
Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese ersetzenden 
Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 3 Satz 3 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in 
ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen, 

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, oder ein nach § 16e gefördertes 
Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten 
verhindern, 

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder 
Anlass für den Abbruch gegeben haben. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr 
Verhalten darlegen und nachweisen. 

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, 
wenn 

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht 
vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des 
Bürgergeldes nach § 19 Absatz 1 Satz 1herbeizuführen, 

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches 
Verhalten fortsetzen, 

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das 
Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des 
Dritten Buches festgestellt hat oder 

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit 
erfüllen, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 
 
 

§ 31a SGB II 
Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Bürgergeld um 10 Prozent des nach 
§ 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. Bei einer weiteren Pflichtverletzung nach § 31 
mindert sich das Bürgergeld um 20 Prozent des nach § 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. 
Bei jeder weiteren Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Bürgergeld um 30 Prozent des 
nach § 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. Eine weitere Pflichtverletzung liegt nur vor, 
wenn bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des 
vorangegangenen Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Minderungen nach den 
Sätzen 1 bis 3 sind aufzuheben, sobald erwerbsfähige Leistungsberechtigte diese Pflichten 
erfüllen oder sich nachträglich ernsthaft und nachhaltig dazu bereit erklären, diesen künftig 



Fachliche Weisungen §§ 31, 31a, 31b SGB II   
 

BA-Zentrale-GR 11 Seite 2 
Stand: 01.01.2023 

nachzukommen. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 gelten bei Pflichtverletzungen nach § 31 
Absatz 2 Nummer 3 in Fällen einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis nach § 159 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 8 des Dritten Buches die Rechtsfolgen des § 32.  
 
(2) Vor der Feststellung der Minderung nach Absatz 1 soll auf Verlangen der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten die Anhörung nach § 24 des Zehnten Buches persönlich erfolgen. 
Verletzen die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wiederholt ihre Pflichten oder versäumen 
wiederholt Meldetermine nach § 32, soll die Anhörung persönlich erfolgen.  

(3) Eine Leistungsminderung erfolgt nicht, wenn sie im Einzelfall eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde.  

(4) Leistungsminderungen bei wiederholten Pflichtverletzungen oder wiederholten 
Meldeversäumnissen nach § 32 sind auf insgesamt 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden 
Regelbedarfs begrenzt. Die sich rechnerisch ergebenden Zahlbeträge für die Kosten der 
Unterkunft und Heizung dürfen durch eine Leistungsminderung nicht verringert werden.  

(5) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten die Absätze 1 bis 4 bei 
Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechend.  

(6) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
sollen innerhalb von vier Wochen nach Feststellung einer Leistungsminderung ein 
Beratungsangebot erhalten, in dem die Inhalte des Kooperationsplans1 überprüft und bei Bedarf 
fortgeschrieben werden. 
 
 
 
 

§ 31b SGB II 
Beginn und Dauer der Minderung 

(1) Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das 
Wirksamwerden des Verwaltungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der 
Minderung der Leistung feststellt. In den Fällen des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung 
mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. 
Die Feststellung der Minderung ist nur innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Pflichtverletzung zulässig. 

(2) Der Minderungszeitraum beträgt 
 
1. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 1 einen Monat, 
2. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 2 zwei Monate und 
3. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 3 jeweils drei Monate. 
In den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 6 ist die Minderung ab dem Zeitpunkt der Pflichterfüllung 
oder der Erklärung der Bereitschaft zur Pflichterfüllung aufzuheben, soweit der 
Minderungszeitraum mindestens einen Monat betragen hat, andernfalls nach Ablauf dieses 
Monats. 
 

                                                
1 Die Neuregelungen zum Kooperationsplan treten zum 01.07.2023 in Kraft. Vorher ist hier somit statt 
„Kooperationsplan“ noch „Eingliederungsvereinbarung“ zu verstehen. 
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(3) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches 
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1. Allgemeines 
(1) Dem in § 2 verankerten Grundsatz des Forderns entsprechend 
sollen die erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen 
verpflichtet werden, konkrete Schritte zur Behebung ihrer 
Hilfebedürftigkeit zu unternehmen. Sie müssen alle Möglichkeiten 
zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit 
ausschöpfen und aktiv an allen Maßnahmen mitzuwirken, die ihre 
Eingliederung unterstützen. 

(2) Kommen die erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen 
ihren insoweit bestehenden Pflichten (aus der 
Eingliederungsvereinbarung (EinV) oder dem diese ersetzenden 
Verwaltungsakt) ohne wichtigen Grund nicht nach, so kann dies 
Leistungsminderungen zur Folge haben. Gleiches gilt im Falle 
weiterer Pflichtverletzungen, wie z. B. Ablehnung zumutbarer Arbeit 
oder Ablehnung oder Abbruch einer zumutbaren Maßnahme zur 
Eingliederung. Den Grundsatz des Förderns und Forderns hat das 
BVerfG mit seiner Entscheidung vom 05.11.2019 (Az: 1 BvL 7/16) 
bestätigt, jedoch strenge Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit 
aufgestellt. 

Das BVerfG hat entschieden, dass Mitwirkungspflichten und deren 
Durchsetzung mithilfe von Leistungsminderungen im Grundsatz 
verfassungskonform sind. Die in §§ 31 bis 31b verankerten 
Minderungsregelungen waren jedoch teilweise unverhältnismäßig 
und bedurften einer Neuregelung durch den Gesetzgeber. 

Diese gesetzliche Neuregelung ist durch das Bürgergeld-Gesetz 
zum 01.01.2023 erfolgt. 

2. Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 1 

2.1 Verstoß gegen in der Eingliederungsvereinbarung2 
festgelegte Pflichten/fehlende Eigenbemühungen 

(1) Mit dem Abschluss einer EinV nach § 15 wird das 
Sozialrechtsverhältnis zwischen der erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person und dem zuständigen Jobcenter 
konkretisiert. Die EinV soll verbindliche Aussagen zum Fördern und 
Fordern der erwerbsfähigen Person enthalten, insbesondere zu den 
abgesprochenen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und zu Art 
und Umfang der Bemühungen um berufliche Eingliederung (zu den 
Voraussetzungen vgl. FW zu § 15). Nach der Rechtsprechung des 
BSG v. 23.06.2016 (B 14 AS 30/15 R) sind an die Wirksamkeit der 
EinV hohe Anforderungen zu stellen. Sie muss individuelle, 
konkrete und verbindliche Leistungsangebote zur Eingliederung in 
Arbeit enthalten. Zudem müssen die in der EinV bestimmten 
Pflichten in einem angemessenen Verhältnis zu den vom Jobcenter 
zu übernehmenden Leistungsverpflichtungen stehen. Soweit die 
                                                
2 Die Neuregelungen zum Kooperationsplan treten zum 01.07.2023 in 
Kraft.  

Leitgedanke aus der 
Entscheidung des 
Bundesverfassungs-
gerichtes (BVerfG) 
(Rz. 31.1) 

Eingliederungs-
vereinbarung  
(Rz. 31.2) 
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erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ihre Pflichten nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße erfüllt, liegt ein Tatbestand des § 31 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vor. 

(2) Bei Weigerung der leistungsberechtigten Person, eine EinV 
abzuschließen, liegt kein Minderungstatbestand vor. Bei 
Nichtzustandekommen einer EinV sind die zu bestimmenden 
Rechte und Pflichten in einem Verwaltungsakt (VA) nach § 15 
Absatz 3 Satz 3 verbindlich zu regeln. 

(3) Von § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden auch Verstöße 
gegen Regelungen erfasst, die nach § 15 Absatz 3 Satz 3 durch VA 
bekannt gegeben wurden. 

2.2 Ablehnung zumutbarer Arbeit, Ausbildung oder 
geförderter Arbeit 

(1) In Anbetracht der o. g. Selbsthilfeverpflichtung und des 
Umstandes, dass es sich bei dem Bürgergeld um eine 
steuerfinanzierte Sozialleistung handelt, unterliegen erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Personen deutlich schärferen 
Zumutbarkeitskriterien als leistungsberechtigte Personen im SGB III 
(vgl. FW zu § 10). 

(2) Hinsichtlich der Weigerung, eine Ausbildung aufzunehmen oder 
fortzuführen, ist das Grundrecht der freien Berufswahl zu beachten. 
Eine Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn die angebotene 
Ausbildungsstelle den Berufswünschen der leistungsberechtigten 
Person entsprochen hat. Sofern nichts darauf hindeutet, dass eine 
generelle Weigerungshaltung besteht, sind die Angaben zum 
wichtigen Grund (s. Kapitel 2.5) großzügig zu beurteilen. 

(3) Die Weigerung zur Aufnahme oder Fortführung einer 
zumutbaren Arbeit, Ausbildung, einer geförderten Arbeit oder einer 
zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit ohne wichtigen 
Grund stellt eine Pflichtverletzung dar, unabhängig davon, ob das 
Angebot in einer EinV, einem die EinV ersetzenden VA nach § 15 
Absatz 3 Satz 3 oder als Sofortangebot unterbreitet wurde. 

(4) Der Tatbestand nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (z. B. 
Weigerung, zumutbare Arbeit aufzunehmen) erfasst auch 
Pflichtverletzungen, bei denen erwerbsfähige leistungsberechtigte 
Personen durch ihr - negatives - Verhalten eine Einstellung 
vereiteln.  

(5) Das Vorliegen einer der v. g. Pflichtverletzungen, insbesondere 
die Weigerung der Aufnahme oder Fortführung einer zumutbaren 
Arbeit, indiziert nicht zugleich das Vorliegen eines sozialwidrigen 
Verhaltens im Sinne des § 34 SGB II. Ob eine Pflichtverletzung als 
sozialwidriges Verhalten im Sinne des § 34 SGB II zu einer 
Ersatzpflicht führt, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu 
bestimmen (siehe auch FW zu § 34). 

Keine 
Leistungsminderung 
bei Weigerung, eine 
EinV abzuschließen 
(Rz. 31.3) 

Verstöße gegen in 
VA nach § 15 
festgelegte Pflichten 
(Rz. 31.4) 

Zumutbare 
Erwerbstätigkeit 
(Rz.31.5) 

Ausbildung 
(Rz. 31.6) 

Verstöße gegen 
Angebote außerhalb 
von EinV oder VA 
nach § 15 
(Rz. 31.7) 

Vereitelung 
(Rz. 31.8) 

Abgrenzung 
Minderungs-
tatbestände vom 
sozialwidrigen 
Verhalten nach § 34  
(Rz. 31.9) 
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2.3 Nichtantritt, Abbruch oder Anlass für Abbruch 
einer zumutbaren Maßnahme 

(1) Nach § 10 Absatz 3 gelten die Regelungen zur Zumutbarkeit 
einer Erwerbstätigkeit entsprechend für die Teilnahme an einer 
Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit (vgl. Rz. 31.5 und FW zu 
§ 10). 

(2) Sowohl der Nichtantritt, der Abbruch als auch der Anlass für den 
Abbruch einer zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit 
stellen eine Pflichtverletzung dar. Hierbei ist es unerheblich, ob die 
Teilnahme an der Maßnahme in einer EinV, einem die EinV 
ersetzenden VA oder einem Maßnahmeangebot direkt unterbreitet 
wurde (vgl. Rz. 31.7). 

(3) Ein maßnahmewidriges Verhalten, welches zum 
Maßnahmeabbruch führt (§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3), liegt 
vor, wenn erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen den Ablauf 
der Maßnahme beeinträchtigen bzw. den eigenen Maßnahmeerfolg 
derart gefährden, dass das Maßnahmeziel nicht mehr erreicht oder 
ihr Verbleib in der Maßnahme dem Maßnahmeträger nicht 
zugemutet werden kann. Dies kann z. B. der Fall sein bei einem 
wiederholt unentschuldigten Fehlen oder einer häufigen 
Missachtung der Unterrichts- bzw. Betriebsordnung (ggf. mit 
vorheriger, erforderlicher Abmahnung durch den Maßnahmeträger). 
Das Vorliegen eines solchen Verhaltens ist durch den 
Maßnahmeträger zu bescheinigen und zur Akte zu nehmen (vgl. 
§ 61). 

2.4 Rechtsfolgenbelehrung oder Kenntnis über die 
Rechtsfolgen 

(1) Eine Leistungsminderung nach § 31 Absatz 1 kann nur eintreten, 
wenn die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person vorher über die 
Rechtsfolgen schriftlich belehrt wurde oder die Rechtsfolgen kannte. 
Die leistungsberechtigte Person muss konkret, verständlich, richtig 
und vollständig über die Rechtsfolgen belehrt worden sein. Die 
alleinige Aushändigung eines Merkblattes reicht nicht aus (vgl. 
BSG, Urteil vom 18.02.2010 – B 14 AS 53/08 R = BSGE 105, 
297 ff.; ferner BSG, Urteil vom 17.12.2009 – B 4 AS 30/09 R = 
SozR 4-4200). Die Belehrung ist zu dokumentieren. 

Ist diese Voraussetzung beim Tatbestand nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 (Fortführung einer zumutbaren Arbeit) nicht erfüllt, 
ist zu prüfen, ob ein Sachverhalt vorliegt, der nach § 159 SGB III 
ohne vorherige Rechtsfolgenbelehrung zum Eintritt einer Sperrzeit 
führen würde und damit eine Minderung nach § 31 Absatz 2 
Nummer 4 (Sperrzeitfiktion) zur Folge hätte (vgl. Kapitel 3.4). 

(2) Grundsätzlich sollte die Rechtsfolgenbelehrung schriftlich 
erfolgen. Eine Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung 
nach § 31 Absatz 1 kann auch eintreten, wenn die 
leistungsberechtigte Person die Rechtsfolgen ihres Verhaltens 

Zumutbare 
Maßnahme 
(Rz. 31.10) 

Nichtantritt 
Maßnahme 
(Rz. 31.11) 

Maßnahmewidriges 
Verhalten 
(Rz. 31.12) 

Rechtsfolgenbelehru
ng 
(Rz. 31.13) 

Kenntnis über die 
Rechtsfolgen 
(Rz. 31.14) 



Fachliche Hinweise §§ 31, 31a, 31b SGB II   
 

BA-Zentrale-GR 11 Seite 4 
Stand: 01.01.2023 

kannte. Davon kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn 
zeitnah zu der aktuellen Pflichtverletzung wegen einer gleichartigen 
Pflichtverletzung bereits einmal eine Minderung eingetreten ist. Die 
Kenntnis von den Rechtsfolgen kann sich auch aus anderen 
Umständen ergeben. Es müssen konkrete Anhaltspunkte für die 
Kenntnis vorliegen, die zu dokumentieren sind. 

(3) Bei Arbeitslosengeld-Aufstockenden hat die Belehrung über die 
Rechtsfolgen durch die Agentur für Arbeit zu erfolgen. Durch eine 
solche Belehrung hat die leistungsberechtigte Person zumindest 
Kenntnis über die Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung 
erlangt.  

2.5 Beurteilung eines wichtigen Grundes 
(1) Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 
darlegt und nachweisen kann, § 31 Absatz 1 Satz 2. Der wichtige 
Grund bezieht sich auf die Nichterfüllung der Mitwirkungspflicht und 
das konkrete Verhalten der leistungsberechtigten Person - nicht 
jedoch auf die dann folgende Minderung. 

(2) Wichtig sind alle Gründe, die für die leistungsberechtigte Person 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter 
Abwägung des individuellen Grundes im Verhältnis zu den 
Interessen der Allgemeinheit, die die Leistungen an sie und die 
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (BG) aus Steuermitteln erbringt, 
besonderes Gewicht haben. Ein wichtiger Grund kann im Regelfall 
nur anerkannt werden, wenn die leistungsberechtigte Person 
erfolglos einen zumutbaren Versuch unternommen hat, den Grund 
zu beseitigen, zu vermeiden oder ein solcher Versuch erfolglos 
geblieben wäre.  

(3) Vor dem Hintergrund des Grundprinzips des Forderns (§ 2) ist 
wie bei den strengen Zumutbarkeitsregelungen (vgl. Kapitel 2.2 und 
Kapitel 2.3, FW zu § 10) bei der Prüfung des wichtigen Grundes 
ebenfalls ein strenger Maßstab anzulegen. Die Anerkennung eines 
objektiv wichtigen Grundes setzt voraus, dass die eingeforderte 
Mitwirkung der leistungsberechtigten Person aufgrund der 
konkreten individuellen Umstände in diesem Fall nicht zumutbar ist. 

Irrt sich die leistungsberechtigte Person bei der Beurteilung des 
wichtigen Grundes, verhindert dies nicht die Feststellung einer 
Leistungsminderung. Der Weigerungstatbestand setzt jedoch eine 
individuelle Erkenntnismöglichkeit voraus. Dabei muss die 
leistungsberechtigte Person ihr Verhalten und die Rechtsfolgen 
reflektieren können (persönliche Einsichtsfähigkeit). Fehlt diese 
Möglichkeit kann dieses Verhalten einen wichtigen Grund 
darstellen.  

(4) Im Falle des Aufenthalts in einem Frauenhaus liegt regelmäßig 
ein wichtiger Grund für das Nichterfüllen der Pflichten vor. Dabei 
sind die konkreten Umstände des Einzelfalls, insbesondere die 

Belehrung durch 
Agentur für Arbeit 
bei Aufstockenden 
(Rz. 31.15) 

Wichtiger Grund 
(Rz. 31.16) 

Aufenthalt im 
Frauenhaus 
(Rz. 31.17) 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sgbii-grundsicherung
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seelische Verfassung der leistungsberechtigten Person zu 
berücksichtigen. Des Weiteren darf die Zielsetzung der Hilfe im 
Frauenhaus - insbesondere Gewährung von Schutz und Zuflucht 
vor dem gewalttätigen Ehemann - durch das Tätigwerden des 
Jobcenters nicht gefährdet werden. 

3. Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 

3.1 Verminderung von Einkommen und Vermögen 
(1) Eine Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 liegt vor, 
wenn leistungsberechtigte Personen nach Vollendung des 
18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen vermindern und 
mit ihrem Verhalten zugleich die Absicht verfolgt haben, die 
Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung der Leistungen 
herbeizuführen. Dem Vorgehen muss zudem (unmittelbarer) 
Vorsatz (bewusste Tatbestandsverwirklichung) zugrunde gelegen 
haben; grobe Fahrlässigkeit i. S. des § 45 Absatz 2 Satz 3 
Nummer 3 des SGB X reicht dagegen nicht aus. Der Begriff der 
„Absicht“ beschreibt die stärkste Form des Vorsatzes. Die 
absichtliche Verminderung des Einkommens oder des Vermögens 
muss gerade deswegen erfolgen, um (höheres) Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 zu beziehen. Nimmt die leistungsberechtige 
Person den Bezug oder die Erhöhung des Bürgergeldes nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 billigend in Kauf – d. h. als Nebenfolge eines aus 
anderen Gründen erfolgten Handelns (z. B. etwa durch 
Unterlassung beruflicher Umschulungsmaßnahmen) – ist keine 
Absicht gegeben. Auch verantwortungsloses Handeln genügt für die 
Absicht nicht. 

(2) Gibt eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person (z. B. eine 
Person, die Arbeitslosengeld bezieht) eine bestehende, weniger als 
15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung auf, weil dieser 
Hinzuverdienst unter den Anrechnungsbedingungen des § 11b nicht 
mehr lohnend erscheint, liegt ein Minderungstatbestand nach § 31 
Absatz 2 Nummer 1 vor, wenn kein wichtiger Grund für das 
Verhalten nachgewiesen wird. Die Kündigung der geringfügigen 
Beschäftigung erfolgt in diesem Falle mit dem Ziel, die 
Voraussetzungen für eine Erhöhung des Bürgergeldes nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 herbeizuführen. 

(3) Im Falle des Eintritts einer Leistungsminderung nach § 31 
Absatz 2 Nummer 1 ist zu prüfen, ob ein Ersatzanspruch nach § 34 
besteht. Näheres regeln die FW zu § 34. 

3.2 Unwirtschaftliches Verhalten 
Unwirtschaftliches Verhalten im Sinne des § 31 Absatz 2 Nummer 2 
liegt vor, wenn eine leistungsberechtigte Person unter 
Berücksichtigung der ihr durch die Allgemeinheit gewährten Hilfe bei 
allen oder einzelnen ihrer Handlungen jede wirtschaftlich 
vernünftige Betrachtungsweise vermissen lässt und dadurch weitere 
Hilfebedürftigkeit auslöst. 
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Die leistungsberechtigte Person ist vorher individuell über die ggf. 
eintretenden Rechtsfolgen zu belehren. In diesem Zusammenhang 
ist ihr deutlich aufzuzeigen, dass und wie sie ihr unwirtschaftliches 
Verhalten unterlassen soll. 

3.3 Leistungsminderung bei Eintritt einer Sperrzeit 
nach §§ 159 oder 161 SGB III 

(1) Die Anwendung des § 31 Absatz 2 Nummer 3 setzt voraus, dass 
die Agentur für Arbeit als der für die Arbeitslosenversicherung 
zuständige Träger, bei einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Person mit Anspruch auf Arbeitslosengeld einen Bescheid nach 
§ 159 oder § 161 SGB III erlassen hat. Auf die Dauer der 
festgestellten Sperrzeit kommt es hierbei nicht an. Das für die 
Gewährung des Bürgergeldes zuständige Jobcenter ist an diese 
Feststellung gebunden, da der nach § 37 SGB X wirksam 
gewordene Sperrzeitbescheid Tatbestandswirkung entfaltet. 

(2) Liegt ein Minderungstatbestand nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 
vor, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu bestimmen, ob dies 
zu einer Ersatzpflicht im Sinne des § 34 führt (siehe FW zu § 34). 

(3) Mit dem zum 01.01.2017 eingetretenen Übergang der 
vermittlerischen Betreuung der Arbeitslosengeld-Aufstockenden von 
den Jobcentern zu den Agenturen für Arbeit ist die Schnittstelle 
zwischen Sperrzeitenrecht im SGB III und Minderungsrecht im 
SGB II zu beachten. Nach § 31a Absatz 1 Satz 7 treten abweichend 
von der üblichen Regelung bei einer Pflichtverletzung nach § 31 
Absatz 2 Nummer 3 die Rechtfolgen des § 32 ein, mithin eine 
Minderung in Höhe von 10 Prozent für einen Monat (vgl. FW zu 
§ 32).Voraussetzung für den Eintritt von Leistungsminderungen im 
SGB II ist, dass das Jobcenter von der Pflichtverletzung Kenntnis 
erlangt und die leistungsberechtigte Person über die Rechtsfolgen, 
die nach den Regelungen des SGB II eintreten können, schriftlich 
belehrt wurde oder von diesen Kenntnis hatte. Regelmäßig muss 
die entsprechende Belehrung durch die zuständige Agentur für 
Arbeit bereits mit der Aufforderung zur Meldung erfolgen. 

(4) Bei durch die Agentur für Arbeit festgestellten Sperrzeiten nach 
§ 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 SGB III (verspätete 
Arbeitsuchendmeldung) ist keine Pflichtverletzung nach § 31 
Absatz 2 Nummer 3 festzustellen. 

3.4 Sperrzeitfiktion 
(1) Eine Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 2 Nummer 4 liegt vor, 
wenn eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person dem Grunde 
nach die Voraussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit nach dem 
SGB III erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf 
Arbeitslosengeld begründen würde. Im Gegensatz zur Regelung der 
Nummer 3 hat das zuständige Jobcenter selbst zu entscheiden, ob 
und inwieweit die Tatbestandsmerkmale gegeben sind. 

Festgestellte 
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(2) Von der Vorschrift des § 31 Absatz 2 Nummer 4 werden 
grundsätzlich nur Sachverhalte erfasst, bei denen ein 
Sperrzeittatbestand im Sinne des § 159 Absatz 1 Nummer 1 SGB III 
(Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe) erfüllt ist, die Voraussetzungen für 
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld (z. B. wegen Nichterfüllung der 
Anwartschaftszeit) aber nicht vorliegen.  

Bei der Minderung des Leistungsanspruchs wegen Arbeitsaufgabe 
ist es unerheblich, ob die Beschäftigung vor oder während des 
Bürgergeldbezuges aufgenommen worden ist. Maßgeblich ist, dass 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 24 SGB III) beendet 
wurde. So kann auch bei einer erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person, die neben ihrem Arbeitsentgelt 
ergänzend Bürgergeld bezieht, eine Leistungsminderung eintreten, 
wenn sie ihre versicherungspflichtige Beschäftigung aufgibt (vgl. 
BSG, Urteil vom 17.12.2009 – B 4 AS 20/09 R = BSGE 105, 194 ff.). 
Zum Eintritt einer Leistungsminderung bei Aufgabe einer 
geringfügigen Beschäftigung wird auf Rz. 31.19 verwiesen. 

4. Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (§ 31a) 

4.1 Höhe der Minderung 
(1) Nach § 31a Absatz 1 mindert sich das Bürgergeld um einen 
Betrag in Höhe von 10 Prozent des für die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden 
(ungeminderten) Regelbedarfs, wenn eine der in § 31 genannten 
Pflichtverletzungen vorliegt.  

Bei einer weiteren Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das 
Bürgergeld um 20 Prozent des nach § 20 jeweils maßgebenden 
Regelbedarfs (siehe hierzu Kapitel 4.1.4). Bei jeder weiteren 
Pflichtverletzung mindert sich das Bürgergeld um 30 Prozent des 
nach § 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. 

4.1.1 Weitere Pflichtverletzung 
(1) Eine weitere Pflichtverletzung liegt vor, wenn innerhalb eines 
Jahres seit Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraumes 
eine der in § 31 aufgeführten Pflichten erneut verletzt wird. 

(2) Voraussetzung für die Feststellung einer weiteren 
Pflichtverletzung ist, dass bereits zuvor eine Minderung festgestellt 
wurde, also die Bekanntgabe einer vorangegangenen 
Minderungsentscheidung durch Bescheid erfolgt ist. 
(3) Grundsätzlich ist jede weitere Pflichtverletzung, die sich nach 
Zugang des Minderungsbescheides ereignet, eine Pflichtverletzung 
mit Zählwirkung. Mit § 31a Absatz 1 Satz 5 wird lediglich das Ende 
der Zählwirkung festgelegt, d. h. der Beginn des vorangegangenen 
Minderungszeitraumes ist nur maßgeblich, um das Ende der 
Zählwirkung festzustellen. Für alle Ereignisse, die nach Zugang des 
Minderungsbescheides und vor dem Ende der Zählwirkung liegen, 
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sind die Leistungen nach der nächsten Stufe zu mindern. Die 
Zählwirkung selbst umfasst häufig einen Zeitraum, der länger als ein 
Jahr ist. Dies beruht darauf, dass jeweils nur der Zeitraum der 
vorangegangenen Minderung für die Zählwirkung ausschlaggebend 
ist. Z. B. ist es bei einer dritten Pflichtverletzung ausreichend, wenn 
der Beginn des Minderungszeitraums der vorangegangenen 
zweiten Pflichtverletzung nicht mehr als ein Jahr zurückliegt. 

(4) Zu beachten ist, dass jede Leistungsminderung, also auch eine 
Minderung bei einer weiteren Pflichtverletzung, eine eigene 
Zählwirkung (Jahresfrist) auslöst. Bei jeder Pflichtverletzung ist zu 
prüfen, ob sie von der Zählwirkung der vorangegangenen 
Leistungsminderung erfasst wird. Die festzustellende Minderung 
des Leistungsanspruchs richtet sich nach der Höhe der 
vorangegangenen Leistungsminderung. 

(5) Die Jahresfrist läuft kalendermäßig ab; Unterbrechungen des 
Leistungsbezuges wirken sich nicht fristverlängernd aus. 

Beispiel: 
Eintritt der ersten Leistungsminderung (wegen Pflichtverletzung) im 
Februar für einen Monat in Höhe von 10 Prozent. Zugang des Bescheids 
am 20. Januar; Zählwirkung 01.02. – 31.01. des Folgejahres. 

Eintritt einer zweiten Leistungsminderung (wegen Pflichtverletzung) im 
März und April des gleichen Jahres für zwei Monate in Höhe von 
20 Prozent. Zugang des Bescheides am 16. Februar; Zeitrahmen 01.03. 
– 28/29.02 des Folgejahres. 

Eintritt einer dritten Leistungsminderung (wegen Pflichtverletzung) ab 
dem Februar des Folgejahres für drei Monate und in Höhe von 
30 Prozent. Zugang des Bescheides im Januar des Folgejahres; 
Zählwirkung 01.02. des Folgejahres – 31.01. des darauffolgenden 
Jahres. 

Eintritt einer vierten Leistungsminderung wegen Pflichtverletzung ab Juni 
des darauffolgenden Jahres für einen Monat in Höhe von 10 Prozent. 
Zugang des Bescheides am 02. Mai des darauffolgenden Jahres; 
Zählzeitraum ein Jahr ab Juni. 

4.1.2 Aufhebung des Bewilligungsbescheides 
Trotz der gesetzlichen Formulierung ("mindert sich" = Rechtsfolge 
tritt kraft Gesetz ein) bedarf es nach der Rechtsprechung des BSG 
neben dem die Pflichtverletzung feststellenden Verwaltungsakt noch 
der Aufhebung eines bestehenden Bewilligungsbescheides. Dieser 
ist in Höhe des Minderungsbetrages nach § 48 Absatz 1 SGB X für 
den letzten maßgeblichen, vorangegangenen Bewilligungs- oder 
Änderungsbescheid der betroffenen Monate bzw. des betroffenen 
Monats aufzuheben. Der Minderungsbescheid ist daher als 
kombinierter Verwaltungsakt auszugestalten, der sowohl die 
Feststellung der Pflichtverletzung als auch deren Umsetzung mittels 
Aufhebung nach § 48 Absatz 1 SGB X beinhaltet. Zur Erläuterung 
ist dem Minderungsbescheid ein Berechnungsbogen beizufügen, 
aus dem die Auswirkungen der Aufhebungsentscheidung auf die 
Leistungshöhe ersichtlich sind.  

Unterbrechungen 
(Rz. 31.30) 
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Die Aufhebungsentscheidung im Minderungsbescheid ist auf das 
Ende des Bewilligungszeitraums zu begrenzen, wenn der 
Bewilligungszeitraum kürzer als der eingetretene 
Minderungszeitraum ist. Bei einer erneuten Bewilligung (nach 
Weiterbewilligungsantrag), die in den Minderungszeitraum fällt, ist 
im Bewilligungsbescheid das geminderte Bürgergeld für den 
maßgeblichen Monat auszuweisen. Im Bewilligungsbescheid ist als 
Begründung ein Verweis auf den Minderungsbescheid 
aufzunehmen. 

Sind zum Zeitpunkt der Feststellung einer Leistungsminderung die 
Leistungen für den folgenden Monat zur Zahlung angewiesen, ist 
darauf zu achten, dass der Minderungsbescheid unter Beachtung 
der sechsmonatigen Ausschlussfrist (siehe Rz 31.49) erst im 
Folgemonat zugestellt wird, um Überzahlungen zu vermeiden. 
Überzahlungen des Bürgergeldes sind von der 
leistungsberechtigten Person zu erstatten. 

4.1.3 Höchstgrenze 
(1) Leistungsminderungen wegen wiederholten Pflichtverletzungen 
oder wiederholten Meldeversäumnissen sind in der Summe auf 
30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt, § 31a 
Absatz 4 Satz 1. 

(2) Bei den sich ergebenden Minderungsbeträgen, darf keine 
Minderung der Kosten der Unterkunft und Heizung erfolgen, § 31a 
Absatz 4 Satz 2. Dies kann dazu führen, dass keine Minderung der 
Leistungen nach dem SGB II eintritt, wenn durch Einkommen nur 
ein ergänzender Leistungsanspruch besteht. 

Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 24 (Abweichende 
Erbringung von Leistungen) und § 27 (Leistungen für 
Auszubildende) sowie zur Deckung der Bedarfe für Bildung und 
Teilhabe nach § 28 zählen nicht zum Regelbedarf nach § 20 SGB II 
und können daher nicht gemindert werden. 

4.1.4 Maßgebender Regelbedarf 
(1) Grundlage für die Ermittlung des Minderungsbetrages ist der am 
Tag der Feststellung der Pflichtverletzung maßgebende 
ungeminderte Regelbedarf nach § 20. Bezieht die 
leistungsberechtigte Person zu diesem Zeitpunkt kein Bürgergeld, 
so ist auf den Regelbedarf zu Beginn des Minderungszeitraumes 
abzustellen. Dies gilt auch für vor dem Jahreswechsel festgesetzte 
Minderungsbeträge. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen 
der mit einer Leistungsminderung belegten leistungsberechtigten 
Person während des Minderungszeitraumes (z. B. Wechsel der BG) 
haben keine Auswirkungen auf die Höhe des einmal festgesetzten 
Minderungsbetrages. Dies gilt nur dann nicht, soweit sich im 
Einzelfall ergibt, dass bei Erlass des Minderungsbescheides das 
Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt 
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ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist (§ 44 
Absatz 1 Satz 1 SGB X). 

(2) Eine Überlappung von Minderungszeiträumen aufgrund einer 
Pflichtverletzung nach § 31 SGB II mit Minderungen von 
Meldeversäumnissen nach § 32 SGB II ist zulässig. Der monatliche 
Minderungsbetrag darf jedoch nicht 30 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs überschreiten. Der darüber liegende 
Minderungsbetrag wirkt sich nicht mehr aus. Dies gilt analog bei der 
Überlappung zweier oder mehrerer Minderungszeiträume wegen 
§ 31 SGB II (siehe Kapitel 4.1.1). 

Beispiel 1: 

Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 (wegen Ablehnung eines Arbeitsangebots) für Januar 
sowie zweimal 10 Prozent wegen zwei Meldeversäumnissen im selben 
Monat ergeben bei einem Regelbedarf für Alleinstehende von 
502,00 EUR folgende Minderungen: 

50,20 EUR + (2 x 50,20 EUR) = 150,60 EUR 

 Die Minderungshöhe ist auf 30 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs beschränkt. Daraus ergeben sich hier keine Änderungen, 
da insgesamt nur 30 Prozent erreicht werden. 

Beispiel 2: 

Leistungsminderung wegen einer wiederholten Pflichtverletzung nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (wegen der Weigerung ein zumutbares 
Arbeitsverhältnis fortzuführen) in Höhe von 20 Prozent für Januar und 
Februar, sowie wegen zwei Meldeversäumnissen in Höhe von jeweils 
10 Prozent des Regelbedarfs von 502,00 EUR für Februar ergeben 
folgende Minderungen: 

100,40 EUR + (2 x 50,20 EUR) = 200,80 EUR 

 Die Minderungshöhe ist auf 30 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs beschränkt. In diesem Beispielfall würde die 
Minderungshöhe 40 Prozent betragen. Eine Minderung kann und sollte 
an dieser Stelle dennoch ausgesprochen werden, auch wenn die Höhe 
auf 30 Prozent begrenzt ist. Für die Zählwirkung einer weiteren 
Pflichtverletzung ist die Leistungsminderung relevant.  

4.2 Anhörung  
Die leistungsberechtigte Person ist im Rahmen der Aufklärung des 
Sachverhalts zum Vorwurf der Pflichtverletzung und im 
Zusammenhang stehender Umstände anzuhören, § 31a Absatz 2 i. 
V. m. § 24 SGB X. 

Den erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen ist die 
Möglichkeit zu geben, etwaige besondere Umstände wie familiäre 
oder gesundheitliche Probleme oder eine Diskriminierung am 
aufgegebenen Arbeitsplatz darzulegen. Diese Gründe können bei 
objektiver Betrachtung der geforderten Mitwirkung und auch einer 
künftigen Mitwirkung entgegenstehen. Ihm soll beim Vorliegen 
entsprechender Anhaltspunkte die Gelegenheit zur Äußerung in 
einem persönlichen Gespräch gegeben werden. Die 
leistungsberechtigten Personen können dann den Sachverhalt nach 
ihrer Wahrnehmung umfassend vortragen.  
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Auf Verlangen der leistungsberechtigten Person soll die Anhörung 
in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Bei wiederholten 
Pflichtverletzungen oder Meldeversäumnissen der 
leistungsberechtigten Person, soll die Anhörung persönlich erfolgen. 
Ziel ist es, dauerhafte Leistungsminderungen und einen daraus 
gegebenenfalls resultierenden dauerhaften Kontaktabbruch zum 
Jobcenter zu vermeiden und festzustellen, was ursächlich für das 
Verhalten der Leistungsberechtigten ist. Mögliche Härtefälle (vgl. 
Rz. 31.40) sollen identifiziert werden. Dabei ist insbesondere zu 
hinterfragen, ob mit den Maßnahmen des Jobcenters die Ziele der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende erreicht werden können. 

In welcher Form dieses persönliche Gespräch geführt wird, ist unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. 
Hierbei kann auch von alternativen Formen der Kontaktaufnahme 
Gebrauch gemacht werden (z.B. telefonische Kontaktaufnahme 
oder aufsuchende Formen (einschließlich Outbound).  

Dabei ist adressatengerecht die passende Kommunikationsform 
auszuwählen. Soweit aus der bisherigen Zusammenarbeit mit der 
leistungsberechtigten Person bereits Erfahrungen zu zielführenden 
bzw. erfolgslosen Kommunikationsformen vorliegen, ist dieses 
entsprechend zu berücksichtigen.  

Anhaltspunkte, die grundsätzlich für eine Anhörung im persönlichen 
Gespräch sprechen, können sein: Person hat eingeschränkte Lese- 
und Schreibfähigkeiten, gesundheitliche, insbesondere psychischen 
Problemlagen, besondere Belastungssituationen etwa im familiären 
und/oder im finanziellen Bereich oder eine Alkohol- oder 
Drogenerkrankung. 

Um zeitnah eine sachgerechte Entscheidung über die 
Pflichtverletzung und deren Rechtsfolgen treffen zu können, sind die 
erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen bereits in der 
Anhörung zur Leistungsminderung zu möglichen Umständen, die 
einen wichtigen Grund oder eine außergewöhnliche Härte darstellen 
könnten zu befragen. Auf die Vorlage geeigneter Nachweise ist 
hinzuweisen. Das Ergebnis des Gesprächs ist zu dokumentieren. 

Dabei sind insbesondere:  

• der Sachverhalt der Pflichtverletzung darzustellen. 

• Umstände, die einen wichtigen Grund belegen können, 

• Umstände, die auf eine außergewöhnliche Härte hinweisen 
können und 

• Umstände, die eine nachträgliche Erfüllung der Mitwirkung 
bzw. die Bereiterklärung zur Mitwirkung belegen können  

zu erfragen. 

Im Rahmen der Anhörung sind die leistungsberechtigten Personen 
auf die Voraussetzungen einer möglichen Verkürzung des 

Inhalt der Anhörung 
(Rz. 31.38) 
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Minderungszeitraumes hinzuweisen. Die Dokumentation der 
Anhörung erfolgt in einer Form, die den Anforderungen des § 24 
SGB X genügt. 

4.3 Beweislast 
Grundsätzlich hat das Jobcenter im Rahmen des 
Untersuchungsgrundsatzes alle Umstände, die für den Eintritt einer 
Minderung maßgeblich sind, von Amts wegen zu ermitteln (vgl. § 20 
Absatz 1 SGB  X). Daher ist im Rahmen der Anhörung (siehe 
Kapitel 4.2) gemäß § 24 SGB X auch nach Umständen zu fragen, 
die für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von Relevanz sein 
könnten. 

Den leistungsberechtigten Personen obliegt insoweit eine 
Nachweispflicht. Dies ist damit begründet, dass sie Tatbestände aus 
ihrem persönlichen Bereich besser nachweisen können als das 
Jobcenter. Gleiches gilt, wenn die leistungsberechtigten Personen 
nachträglich Gründe geltend machen, für deren Aufklärung seitens 
des Jobcenters mangels entsprechender zeitnaher Angaben 
zunächst kein Anlass bestand. 

Es geht zu Lasten der leistungsberechtigten Person, wenn sie 
erforderliche Nachweise nicht erbringt. 

Die leistungsberechtigte Person ist verpflichtet, insbesondere 
Umstände, die sich aus ihrer Sphäre oder aus ihrem 
Verantwortungsbereich ergeben (z. B. geltend gemachte Glaubens- 
und Gewissensgründe oder religiös-weltanschauliche Bindungen, 
wirtschaftliche Nöte, Auswirkungen auf Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft), darzulegen und ggf. nachzuweisen. 

4.4 Außergewöhnliche Härte 
(1) Eine Minderung erfolgt nicht, wenn sie im Einzelfall eine 
außergewöhnliche Härte bedeuten würde, § 31a Absatz 3. Der 
Begriff der außergewöhnlichen Härte ist als unbestimmter 
Rechtsbegriff gerichtlich in vollem Umfang überprüfbar. 

(2) Abweichend vom Regelsachverhalt muss für eine 
außergewöhnliche Härte eine atypische Ausgangslage vorliegen 
und/oder eine atypische Folge eintreten, die für den Betroffenen 
einen deutlich härteren Einschnitt bedeuten würde, als es die 
Minderung in der Regel nach sich ziehen würde. 

(3) Die Wirkung der Leistungsminderung muss in diesen Fällen ihrer 
Art und Schwere nach so ungewöhnlich und sein, dass im Hinblick 
auf den Zweck der Mitwirkungspflicht (Minderung/Überwindung der 
Hilfebedürftigkeit oder Eingliederung in den Arbeitsmarkt) die 
Minderung schlechthin unvertretbar wäre. Damit liegt eine 
außergewöhnliche Härte insbesondere dann vor, wenn eine 
Minderung in der Gesamtbetrachtung untragbar erscheint. Es muss 
der Ausnahmesituation Rechnung getragen werden, dass 

Nachweise  
(Rz. 31.39) 

Definition der 
außergewöhnlichen 
Härte  
(Rz. 31.40) 
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grundsätzlich eine Mitwirkungspflicht erfüllt werden kann, es aber in 
dem konkreten Einzelfall aufgrund besonderer Umstände 
unzumutbar erscheint, dass das Nichterfüllen der Mitwirkungspflicht 
zu einer Leistungsminderung führt. 

(4) Also kommen vor allem Gründe, die zwar nicht als „wichtig“ im 
Sinne des § 31 Absatz 1 Satz 2 einzuordnen sind, der Grund des 
Säumnisses sich aber objektiv nicht nachteilig auf die Zielsetzung 
der Mitwirkungspflicht ausgewirkt hat, in Betracht. 

(5) Insbesondere zu betrachten sind die Schwere der Belastung, 
das Gewicht der Rechtfertigungsgründe und die Frage, ob das Ziel 
der Verringerung der Hilfebedürftigkeit noch erreicht werden kann.  

(6) Keine „außergewöhnliche Härte“ begründet die üblicherweise mit 
der Minderung von Bürgergeld einhergehende Beschränkung der 
zur Verfügung stehenden Mittel, da der Gesetzgeber diese Folge 
gerade bezweckt hat. Daher ist ohne das Hinzutreten atypischer 
Umstände des Einzelfalls keine „außergewöhnlichen Härte“ 
anzunehmen.  

(7) Eine Ausnahmekonstellation liegt nicht schon allein deshalb vor, 
weil sich die Betroffenen schlicht weigern, an der Überwindung ihrer 
Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken, und damit wissentlich die 
Vorenthaltung staatlicher Leistungen in Kauf nehmen. 

Beispiele: 

Anhaltspunkte, die unter Berücksichtigung des Einzelfalls auf eine 
außergewöhnliche Härte hindeuten können: 

o Drohender Verlust des Kontaktes des Betroffenen mit der 
gemeinsamen Einrichtung oder drohende Obdachlosigkeit 
(kontraproduktiver Minderungsverlauf), insbesondere bei 

 erheblichen psychischen Problemen, 

 Erkrankungen, die die Interaktion mit anderen Personen 
stark einschränken bis unmöglich machen, 

o Gefährdung der Restschuldbefreiung, da die Raten in der 
Wohlverhaltensphase im Rahmen der Insolvenz durch fehlende 
Kompensationsmöglichkeit nicht bedient werden können; diese 
Folge könnte im Ergebnis die ganze Familie betreffen und weit 
über den Minderungszeitraum hinauswirken, 

o Außergewöhnliche Umstände wie familiäre oder gesundheitliche 
Probleme wie: 

 umfangreiche Unterstützung eines nahen 
Familienangehörigen ohne Pflegestufe und dadurch 
familiäres oder gesellschaftliches Unterdruckgeraten der 
erwerbsfähigen leistungsberechtigten  Person bei 
Erfüllung gesetzlich vorgesehener 
Mitwirkungshandlungen, 

 enger zeitlicher Zusammenhang eines 
Vermittlungsvorschlages mit der Nachricht von der 
schweren Erkrankung eines nahen Angehörigen und 
daher nicht sorgfältiges Lesen eines 
Vermittlungsvorschlages. 
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(8) Die außergewöhnliche Härte muss zur Überzeugung der 
entscheidungsbefugten Person vorliegen. Auch wenn es sich um 
eine außergewöhnliche Härte handeln muss, sind die 
Anforderungen daran nicht zu überspannen. Die Bewertung ist 
durch die über den Sachverhalt entscheidende Person 
entsprechend zu dokumentieren. 

(9) In die Prüfung der außergewöhnlichen Härte ist nicht nur die von 
der Leistungsminderung betroffene Person, sondern jedes Mitglied 
der Bedarfsgemeinschaft einzubeziehen. 

4.5 Nachträgliche Mitwirkung/Bereiterklärung zur 
Mitwirkung 

(1) Leistungsminderungen sind nur zumutbar, wenn sie an die 
Eigenverantwortung des Betroffenen anknüpfen. Deshalb muss es 
den Betroffenen tatsächlich möglich sein, die Minderung 
existenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten 
abzuwenden oder die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die 
Leistung auch nach einer Minderung wieder zu erhalten.  

(2) Daher ist eine Leistungsminderung in der Gesamtbetrachtung 
nur zumutbar, wenn sie grundsätzlich nicht eintritt bzw. endet, 
sobald die Mitwirkung erfolgt oder die zukünftige Bereitschaft 
ernsthaft und nachhaltig erklärt wird. Die Erklärung muss dabei 
ernst gemeint und glaubhaft sein. Sie ist zu akzeptieren, wenn keine 
Anhaltspunkte vorliegen, aus denen sich die mangelnde 
Ernsthaftigkeit und Glaubhaftigkeit ergibt. Die Milderung der 
Leistungsminderung kann nicht davon abhängig gemacht werden, 
ob der Pflichtverstoß noch geheilt werden kann oder nicht. Auch 
wenn die erwerbsfähige leistungsberechtige Person bereits in der 
Vergangenheit seine Pflichten nach dem SGB II verletzt und bereits 
eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, ist eine Milderung 
nicht von vornherein ausgeschlossen. Es sind dann ggf. jeweils 
höhere Anforderungen an die Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit 
zu stellen. Es bedarf einer prognostischen Einschätzung, ob die 
Erklärung den Rückschluss erlaubt, dass der Leistungsberechtigte 
in Zukunft seinen Pflichten nachkommen wird und es sich nicht nur 
um eine formelhafte Absichtserklärung handelt. Hierbei sind die 
Umstände im Einzelfall zu würdigen. Die Minderung ist dann 
unverzüglich zu beenden; soweit der Minderungszeitraum 
mindestens einen Monat betragen hat, andernfalls nach Ablauf 
dieses Monats. 

4.6 Nichterwerbsfähige leistungsberechtige Person 
(1) Die für die erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen beim 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 vorgesehenen 
Leistungsminderungen gelten eingeschränkt auch für nicht 
erwerbsfähige Angehörige, die Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 2 beziehen, § 31a Absatz 5. Für diese gelten § 31a Absatz 1 

Eigenverantwortung 
(Rz. 31.41) 

Gesamtbetrachtung 
(Rz. 31.42) 

Nichterwerbsfähige 
Leistungsberechtigte 
Personen 
(Rz. 31.43) 
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bis 4 bei Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 und 2 
entsprechend. 

(2) Leistungsminderungen sind bei nicht erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Personen festzustellen, wenn diese 

• nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder 
Vermögen in der Absicht vermindern, die Voraussetzungen 
für die Erhöhung des Bürgergeldes nach § 10 Absatz 1 
Satz 2 herbeizuführen oder 

• trotz Belehrung über die Rechtsfolgen ein unwirtschaftliches 
Verhalten fortsetzen. 

4.7 Beratungsangebot für unter 25jährige 
Nach § 31a Absatz 6 sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, innerhalb von vier 
Wochen nach Feststellung einer Leistungsminderung ein 
Beratungsangebot erhalten, in dem die Inhalte der 
Eingliederungsvereinbarung (ab 01.07.2023: des Kooperationsplans) 
überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden. Das 
Beratungsangebot erfolgt ohne Ankündigung von Rechtsfolgen. 
Mit dem Beratungsangebot soll vermieden werden, dass jüngere 
Leistungsberechtigte nach einer Leistungsminderung den Kontakt 
zum Jobcenter abbrechen und somit für die 
Unterstützungsleistungen der Jobcenter nicht mehr zu erreichen 
sind. Durch das Angebot sollen die Leistungsberechtigten die 
Möglichkeit erhalten, das Vertrauensverhältnis zum Jobcenter 
aufzubauen. Gleichzeitig stellt die Annahme des Angebotes eine 
Bereiterklärung zur Mitwirkung dar, nach der die Leistungsminderung 
aufzuheben ist.  
Das Beratungsangebot soll sich an den individuellen Bedarfen des 
Einzelfalls ausrichten. Die Jobcenter sollen dabei auch prüfen, ob 
den Leistungsberechtigten Eingliederungsleistungen nach § 16 
Absatz 1 Sätze 2 bis 4 oder §§ 16a bis 16k angeboten werden. 
Dabei ist auch zu prüfen, ob die Möglichkeiten zur Förderung 
schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h erfüllt sind. 
Grundsätzlich können aber auch andere Maßnahmen aus dem 
Leistungsportfolio des SGB II beziehungsweise SGB III in Betracht 
kommen, soweit die individuellen Fördervoraussetzungen erfüllt und 
sie im Einzelfall eine sinnvolle und bedarfsgerechte Förderung 
darstellen 

Insbesondere kann die ganzheitliche Betreuung (§ 16k) genutzt 
werden, um mit dem jungen Menschen in Kontakt zu treten 
(aufsuchende Beratung). 

5. Beginn und Dauer der Minderung (§ 31b) 
(1) § 31b bestimmt die Dauer der in § 31a geregelten Rechtsfolgen 
bei Pflichtverletzungen. Die Minderung des Bürgergeldes nach § 19 

Voraussetzungen 
(Rz. 31.44) 

Beratungsangebot 
U25  
(Rz. 31.45) 

Dauer 
(Rz. 31.46) 
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Absatz 1 Satz 1 tritt kraft Gesetzes ein und ist auf jeweils höchstens 
drei Monate festgelegt (siehe Rz. 31.50). 

(2) Ein die Pflichtverletzung und die Minderung der Leistung 
feststellender VA wird mit seiner Bekanntgabe wirksam (§ 37 
i. V. m. § 39 SGB X); die Leistungsminderungen treten 
grundsätzlich mit Beginn des Folgemonats ein. 

Beispiele: 

a) Ein Minderungsbescheid wird am 29.05. erstellt und noch am gleichen 
Tag zur Post aufgegeben. Am 01.06. gilt der Minderungsbescheid gem. 
§ 37 Absatz 2 Satz 1 SGB X als bekannt gegeben. Der Zugang wird von 
der leistungsberechtigten Person nicht bestritten. Die 
Leistungsminderung tritt ab Beginn des Folgemonats (01.07.) ein. 

b) Ein Minderungsbescheid wird am 28.05. erstellt und noch am gleichen 
Tag aufgegeben. Am 31.05. gilt der Minderungsbescheid als bekannt 
gegeben. Der Zugang wird von der leistungsberechtigten Person nicht 
bestritten. Die Leistungsminderung tritt ab dem 01.06. ein. Ein 
"Verschieben" des Beginns auf den 01.07., weil zum Zeitpunkt der 
Bescheiderteilung die Leistungen für den Monat Juni bereits angewiesen 
waren, ist nicht zulässig. 

(3) Bei einer Leistungsminderung nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 
beginnt die Minderung zeitgleich mit dem Beginn der Sperrzeit oder 
dem Erlöschen des Arbeitslosengeldanspruchs. Der 
Minderungszeitraum ist abhängig von der Dauer der Sperrzeit und 
beträgt höchstens drei Monate. 

(4) Die Feststellung der Minderung des Leistungsanspruchs ist nur 
innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Pflichtverletzung zulässig, § 31b Absatz 1 Satz 5. 

(5) Der Minderungszeitraum ist in Bezug zum Tatbestand der 
Pflichtverletzung gestaffelt und kann sich durch die nachträgliche 
Erfüllung der Mitwirkung bzw. Bereiterklärung zur Mitwirkung 
reduzieren.  

Der Minderungszeitraum beträgt 
 

1. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 1 (erste 
Pflichtverletzung) einen Monat, 
 

2. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 2 (zweite 
Pflichtverletzung) zwei Monate und 
 

3. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 3 (ab der dritten 
Pflichtverletzung) jeweils drei Monate. 
 

Beispiel: 

Die leistungsberechtigte Person weigert sich im April eine zumutbare 
Arbeit aufzunehmen. Daraufhin wird nach erfolgter Anhörung eine 
Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ab dem 01.06. ausgesprochen.  

 Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 1 einen 
Monat (01. bis 30.06.). 

Beginn 
(Rz. 31.47) 

Leistungsminderung
en nach § 31 
Absatz 2 Nummer 3 
(Rz. 31.48) 

Ausschlussfrist 
(Rz. 31.49) 

Gestaffelter 
Minderungszeitraum 
(Rz. 31.50) 
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Im Juni lehnt dieselbe Person ein weiteres zumutbares Arbeitsangebot 
ab. Daraufhin wird nach erfolgter persönlicher Anhörung eine weitere 
Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ab dem 01.08. ausgesprochen. 

 Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 2 zwei 
Monate (01.08. bis 30.09.). 

Eine daraufhin zugewiesene zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit hat diese leistungsberechtigte Person am 15.08. nicht begonnen 
Daraufhin wird nach erfolgter persönlicher Anhörung eine weitere 
wiederholte Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ab dem 01.09. ausgesprochen. 

 Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 3 drei Monate 
(01.09. bis 30.11.). 

Hinweis: 

Da hier im September mehrere Leistungsminderungen zeitgleich 
eintreten, ist  die Minderungshöhe in Summe auf höchstens 30 Prozent 
des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt (vgl. Randzeichen 31.31). 

Dieselbe leistungsberechtige Person lehnt erneut eine zumutbare 
Arbeitet zum 01.10. des Folgejahres ab. Daraufhin wird nach erfolgter 
Anhörung eine Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ab dem 01.11. des Folgejahres 
ausgesprochen. 

 Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 1 einen 
Monat, da seit dem Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraums 
mehr als ein Jahr vergangen ist. 

 

In den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 6 ist die Minderung ab dem 
Zeitpunkt der Pflichterfüllung oder der Erklärung der Bereitschaft zur 
Pflichterfüllung aufzuheben, soweit der Minderungszeitraum 
mindestens einen Monat betragen hat, andernfalls nach Ablauf 
dieses Monats. Nach Ablauf des ersten Monats führt dies dazu, 
dass die Leistungsminderung ggf. untermonatlich taggenau 
aufzuheben ist. 

Hat das Jobcenter über eine Verkürzung der Minderungsdauer 
entschieden, ist bei einem Umzug auch das aufnehmende 
Jobcenter an diese Entscheidung gebunden. Ein Umzug in den 
Zuständigkeitsbereich eines anderen Jobcenters ändert nicht den 
kalendermäßigen Ablauf der Leistungsminderung. 

(8) In den Fällen der Leistungsminderung oder Streichung besteht 
kein Anspruch auf ergänzende Leistungen nach dem SGB XII, 
§ 31b Absatz 3. 

(9) Zum Umgang mit einer möglichen Aufrechnung oder einer 
laufenden Aufrechnung während eines zeitgleichen 
Minderungszeitraums wird auf die FW zu § 43 verwiesen. 

6. Dokumentation 
Alle entscheidungserheblichen Tatsachen sind zu dokumentieren. 

Verkürzung 
Minderungsdauer 
(Rz. 31.51) 

Kein Anspruch auf 
SGB XII-Leistungen 
(Rz. 31.52) 

Aufrechnung 
während 
zeitgleichem 
Minderungszeitraum 
(Rz. 31.53) 

Dokumentationsplich
ten 
(Rz. 31.54) 
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Wird ein Minderungsbescheid erlassen, so hat dieser deutlich 
erkennen zu lassen, welche Umstände die Behörde bei der 
Ausübung des Ermessens berücksichtigt und wie sie diese bewertet 
hat (§ 35 Absatz 1 Satz 3 SGB X). 



 

 

 

Weisung 201912003 vom 03.12.2019 – Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den 
Minderungsvorschriften  

Laufende Nummer:  201912003  

Geschäftszeichen:  GR – II-1313 / II-5215.1 / 5400.1 / 6400.3  

Gültig ab:  03.12.2019  
Gültig bis:  unbegrenzt  

SGB II:  Weisung  
SGB III:  Weisung  
Familienkasse:  nicht betroffen  

Bezug: Fachliche Weisungen (FW) §§ 31, 31a, 31b SGB II, FW § 32 SGB II 

Aufhebung von Regelungen: Die E-Mail-Information mit den ersten Anwendungshinweisen 
vom 05. November 2019 wird mit dieser Weisung ersetzt. 

 
Am 05. November 2019 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) über die Verfas-
sungsmäßigkeit der Leistungsminderungen im SGB II entschieden und eine Über-
gangsregelung getroffen (BVerfG, Az.: 1 BvL 7/16). Die Entscheidung des BVerfG ist 
gemäß § 31 Absatz 1 BVerfGG bindend und hat gemäß § 31 Absatz 2 BVerfGG Geset-
zeskraft. Mit der Weisung wird das Übergangsrecht bis zu einer gesetzlichen Neurege-
lung umgesetzt. 
Im Fall des Bezugs von Arbeitslosengeld und aufstockender Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende sind die Vorgaben des BVerfG auch von den Agenturen 
für Arbeit umzusetzen. Die Fachlichen Weisungen zu §§ 31, 31a, 31b SGB II und § 32 
SGB II wurden angepasst.  



 

 

 

I. Ausgangssituation  

1) Kernaussagen der Entscheidung 

Das BVerfG hat mit Urteil vom 05. November 2019 zu den §§ 31, 31a, 31b SGB II für Leis-
tungsberechtigte ab 25 Jahren entschieden, dass zur Überwindung der eigenen Hilfebedürf-
tigkeit Mitwirkungspflichten auferlegt werden dürfen und die Verletzung solcher Pflichten mit 
einer Leistungsminderung belegt werden darf. 

Unvereinbar mit dem Grundgesetz sind ab der Urteilsverkündung jedoch Leistungsminderun-
gen nach § 31a Absatz 1 Sätze 1 bis 3 SGB II, die die Höhe von 30 Prozent des maßge-
benden Regelbedarfs in Fällen des § 31 Absatz 1 SGB II überschreiten. 

Für Leistungsminderungen nach § 31a Absatz 1 Satz 1 SGB II bis zu 30 Prozent des maß-
gebenden Regelbedarfs gelten ab sofort strengere Anforderungen an die Verhältnismäßig-
keit, insbesondere: 

a) Berücksichtigung einer außergewöhnlichen Härte: 

Eine Leistungsminderung soll nicht erfolgen, wenn dies im konkreten Einzelfall unter Berück-
sichtigung aller Umstände zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde. Eine solche 
liegt insbesondere dann vor, wenn eine Minderung in der Gesamtbetrachtung des Einzelfalls 
untragbar erscheint. Dies ist in den Ausnahmesituationen der Fall, in denen zwar grundsätz-
lich das Erfüllen der Mitwirkungspflicht erwartet werden könnte, es aber in dem konkreten 
Einzelfall aufgrund besonderer Umstände unzumutbar erscheint, das Nichterfüllen der Mit-
wirkungspflicht zu sanktionieren. Insbesondere kann dabei von einer Leistungsminderung 
abgesehen werden, wenn im vorliegenden Einzelfall die Ziele des Gesetzes – Verringerung 
der Hilfebedürftigkeit und der Heranführung bzw. Eingliederung in den Arbeitsmarkt – nur er-
reicht werden können, wenn eine Leistungsminderung unterbleibt. 

b) Verkürzung des Minderungszeitraums bei nachträglicher Erfüllung der Mitwirkungs-
pflicht bzw. Bereiterklärung zur Mitwirkung: 

aa) Eine Leistungsminderung soll grundsätzlich enden, sobald die Mitwirkungspflicht erfüllt 
wird. Die Minderung darf ab diesem Zeitpunkt nicht länger als einen Monat aufrecht erhalten 
bleiben. 

bb) Gleiches gilt, wenn der eLb die ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft zeigt, zukünf-
tig die geforderten Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Ab einer glaubhaften Erklärung, darf die 
Minderung nicht länger als einen Monat aufrecht erhalten bleiben. 

c) Insbesondere ist der betroffenen Person die Gelegenheit zu geben, in einem persönli-
chen Gespräch umfassend vortragen zu können, sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass es 



 

 

 

Leistungsberechtigten nicht gelingt, Umstände ihres jeweiligen Einzelfalles bei einer nur 
schriftlichen Anhörung darzulegen. 

2) Weitere Auswirkungen des Urteils für die Verwaltungspraxis 

a) Die Übergangsregelungen der Entscheidung sind auch auf Pflichtverletzungen nach § 
31 Absatz 2 SGB II anzuwenden. 

b) Die Übergangsregelungen der Entscheidung sind ferner auf Leistungsminderungen 
nach § 31a Absatz 2 SGB II bei Leistungsberechtigten unter 25 Jahren anzuwenden, so-
weit dies nicht zu einer Schlechterstellung der Person unter 25 Jahren im Vergleich zur ge-
setzlichen Regelung des § 31a Absatz 2 SGB II führt. Eine Minderung bei Personen im Alter 
von unter 25 Jahren führt auch weiterhin nicht zu geminderten Auszahlungsbeträgen für die 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung (Günstigkeitsbetrachtung). Insofern ist eine Ver-
gleichsbetrachtung erforderlich. 

c) Minderungszeiträume bei mehreren Pflichtverletzungen nach § 31 SGB II können sich 
zeitlich überschneiden. Die Minderung ist jedoch der Höhe nach auf insgesamt 30 Prozent 
des maßgebenden Regelbedarfs beschränkt. 

d) Die Addition mehrerer Minderungen durch Meldeversäumnisse nach § 32 SGB II ist 
möglich. Anlässlich eines jeden Meldeversäumnisses ist das Vorliegen einer außergewöhnli-
chen Härte sowie die nachträgliche Erfüllung der Mitwirkungspflicht bzw. Bereiterklärung zur 
Mitwirkung zu prüfen. Eine Addition eines monatlichen Minderungsbetrages wegen Melde-
versäumnissen über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs ist unzulässig. 

e) Eine Überlappung von Minderungszeiträumen aufgrund einer Pflichtverletzung nach § 31 
SGB II mit Minderungen von Meldeversäumnissen nach § 32 SGB II ist zulässig. Der monat-
liche Minderungsbetrag darf jedoch insgesamt 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs 
nicht überschreiten. 

f) Bei sog. Aufstockern im Alter ab 25 Jahren ist eine Minderung des Auszahlbetrages der 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung möglich, sofern dies die Folge einer Berücksichtigung 
von Einkommen (u. a. Arbeitslosengeld, Erwerbseinkommen) darstellt. 

3) Zeitlicher Geltungsbereich 

Das Urteil gilt mit sofortiger Wirkung ab dem Tag der Urteilsverkündung (05. November 
2019). Die Entscheidung hat Gesetzeskraft. 



 

 

 

4) Überprüfung festgestellter Leistungsminderungen von Amts wegen oder auf 
Antrag 

Alle entscheidungserheblichen Tatsachen sind zu dokumentieren. 

a) Bestandskräftige Verwaltungsakte (§ 31a Absatz 1 und Absatz 2 SGB II) 

Verwaltungsakte, gegen die ein Rechtsbehelf nicht oder erfolglos eingelegt wurde, sind be-
standskräftig. 

aa) Abgeschlossene Minderungszeiträume 
Nicht zurückzunehmen sind die Bescheide über Leistungsminderungen, deren Minderungs-
zeiträume abgeschlossen sind, d.h., die insgesamt vor dem Tag der Urteilsverkündung (05. 
November 2019) liegen (§ 40 Absatz 3 SGB II i.V.m. § 44 Absatz 1 Satz 1 SGB X). Anträge 
nach § 44 SGB X, die vor der Urteilsverkündung vollständig abgelaufene Minderungszeit-
räume betreffen, sind somit abzulehnen. 

bb) Nicht abgeschlossene Minderungszeiträume 
Für bestandskräftige Minderungsbescheide, deren Zeiträume nicht vollständig vor dem Tag 
der Urteilsverkündung (05. November 2019) abgeschlossen waren, gilt: 

• Minderungsbescheide, die 30 Prozent nicht übersteigen 
Die Minderungsbescheide nach § 31a Absatz 1 Satz 1 SGB II (30 Prozent) sind im 
Hinblick auf die Entscheidung des BVerfG auf das Vorliegen einer außergewöhnli-
chen Härte bzw. nachträglichen Mitwirkung bzw. Bereiterklärung hin zu überprüfen. 
Ggfs. ist eine erneute Anhörung erforderlich. 
Eine Rücknahme kann ab nachträglicher Mitwirkung bzw. im Fall der Feststellung ei-
ner außergewöhnlichen Härte frühestens aber ab dem 05. November 2019 mit Wir-
kung für die Zeit nach der Entscheidung erfolgen. 

• Minderungsbescheide, die über 30 Prozent hinausgehen 
Die Verwaltungsakte nach § 31a Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 SGB II (über 30 
Prozent des maßgebenden Regelbedarfs) sind mit Wirkung für die Zeit nach der Ent-
scheidung (ab dem 05. November 2019) zurückzunehmen, soweit sie über eine Leis-
tungsminderung in Höhe von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs hinausge-
hen. 
Sie sind ebenfalls auf das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte bzw. nachträgli-
cher Mitwirkungspflicht bzw. Bereiterklärung hin zu überprüfen. Ggfs. ist eine erneute 
Anhörung erforderlich. Bei Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte, ist der Verwal-
tungsakt ab dem Tag der Entscheidung vollständig aufzuheben. Eine Rücknahme hat 



 

 

 

ab nachträglicher Mitwirkung bzw. Bereiterklärung, frühestens aber ab dem 05. No-
vember 2019 mit Wirkung für die Zeit nach der Entscheidung erfolgen. 

Ziffer 4a) gilt entsprechend bei wiederholten Meldeversäumnissen und dem Zusammentref-
fen von Meldeversäumnissen mit einer Minderung nach § 31a SGB II (siehe Ziffer 2d und 
2e). 

b) Nicht bestandskräftige Verwaltungsakte 

Verwaltungsakte, bei denen die Rechtsbehelfsfrist noch nicht abgelaufen ist oder in denen 
ein Widerspruchs- oder gerichtliches Verfahren läuft, sind noch nicht bestandskräftig. 

• Minderungsbescheide, die 30 Prozent nicht übersteigen 
Nicht bestandskräftige Verwaltungsakte, in denen die Leistungsminderung nach § 
31a Absatz 1 Satz 1 SGB II (30 Prozent) vor der Urteilsverkündung am 05. No-
vember 2019 festgestellt worden sind, bleiben wirksam. 
Sie sind, soweit kein Rechtsbehelf eingelegt ist, von Amts wegen im Hinblick auf das 
Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte bzw. nachträgliche Erfüllung der Mitwir-
kungspflicht bzw. Bereiterklärung zur Mitwirkung (siehe unter I.1. a)-b)) zu prüfen. 
Ggf. ist ein erneutes Anhörungsverfahren durchzuführen. Eine Rücknahme hat bei 
Vorliegen der Voraussetzungen auch für die Zeit vor der Entscheidung zu erfolgen. 

• Minderungsbescheide, die über 30 Prozent hinausgehen 
Nicht bestandskräftige Verwaltungsakte sind in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 2 
und 3 und Absatz 2 SGB II (über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs) mit 
Wirkung für die Vergangenheit (auch für die Zeit vor der Entscheidung) – unabhängig 
vom eingelegten Rechtsbehelf oder der Prüfung von Amts wegen – zurückzunehmen, 
soweit die Minderung über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs hinausgeht. 
Das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte sowie die nachträgliche Erfüllung der 
Mitwirkungspflicht bzw. Bereiterklärung zur Mitwirkung sind zu prüfen. In gerichtlichen 
Verfahren kann ein (Teil-) Anerkenntnis ausgesprochen werden (ggf. Prüfung Kosten-
last). 

Dies gilt entsprechend bei wiederholten Meldeversäumnissen und dem Zusammentreffen 
von Meldeversäumnissen mit einer Minderung nach § 31a SGB II (siehe Ziffer 2d und 2e). 

Die Ausführungen unter I.4.b) gelten entsprechend für alle Leistungsminderungen, die in Un-
kenntnis der Entscheidung des BVerfG nach der Urteilsverkündung getroffen wurden. 



 

 

 

5) Regelungen für den Bereich Markt und Integration 

a) Eingliederungsvereinbarungen/ersetzende Verwaltungsakte 

Nach dem Urteil des BVerfG, sind die aktuellen Eingliederungsvereinbarungen nach § 15 
SGB II mit fehlerhaften Rechtsfolgebelehrungen versehen. Gleiches gilt für die Verwaltungs-
akte, die eine Eingliederungsvereinbarung ersetzen sollen. Nach § 15 Absatz 3 Satz 1 SGB 
II soll die Eingliederungsvereinbarung regelmäßig, spätestens jedoch nach Ablauf von 6 Mo-
naten, gemeinsam überprüft und fortgeschrieben werden. Die Aktualisierung bzw. Anpas-
sung der Rechtsfolgebelehrung der Eingliederungsvereinbarungen/Ver-waltungsakte (gem. § 
59 SGB X) erfolgt im Zuge dieser Vorgabe im Rahmen der regulären Vorspracheprozesse 
(Fortschreiben der Eingliederungsvereinbarung/des Verwaltungsaktes). 

Die Jobcenter werden durch folgende Maßnahmen unterstützt: 

• Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen stehen voraussichtlich im Dezember 2019 
im IT-Fachverfahren VerBIS zur Verfügung. 

• Nachhaltung und Anpassungsprozesse werden technisch durch VerBIS (gängige 
Suchläufe und Aufgaben) ab sofort unterstützt. Ergänzend dazu stehen opDS – Aus-
wertungen voraussichtlich im Dezember 2019 zur Verfügung. 

b) Vermittlungsvorschläge: 

Nach dem Urteil des BVerfG sind die aktuellen Vermittlungsvorschläge mit fehlerhaften 
Rechtsfolgebelehrungen versehen. Festgestellte Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II sind nach den Maßgaben des Urteils des BVerfG (s. I.1)) 
zu behandeln. 

Die Jobcenter/Agenturen für Arbeit werden mit folgenden Maßnahmen unterstützt: 

• Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen stehen voraussichtlich im Dezember 2019 
im IT-Verfahren VerBIS zur Verfügung. 

c) Angebote und Zuweisungen in Maßnahmen oder geförderte Arbeitsverhältnisse so-
wie Bewilligungsbescheide für Gutscheinmaßnahmen 

Nach dem Urteil des BVerfG sind die Angebote und Zuweisungen in Maßnahmen oder geför-
derte Arbeitsverhältnisse sowie Bewilligungsbescheide für Gutscheinmaßnahmen mit fehler-
haften Rechtsfolgebelehrungen versehen. Festgestellte Verstöße gegen die Mitwirkungs-
pflicht nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II sind nach den Maßgaben des Urteils des 
BVerfG (s. I.1)) zu behandeln. 

Die Jobcenter/Agenturen für Arbeit werden mit folgenden Maßnahmen unterstützt: 



 

 

 

(1) Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen werden bis zur Bereitstellung der zentralen BK-
Vorlagen voraussichtlich im Dezember 2019 im Wordformat im Intranet unter BA Intranet > 
SGB II > Förderung zur Verfügung gestellt. 

(2) Die betroffenen zentralen BK-Vorlagen werden schnellstmöglich sukzessive aktualisiert. 
Die Informationen dazu finden Sie unter BA-Intranet > Interne Dienstleistungen > Informati-
onstechnik > UHD >Vorlagentechnik> Neuerung > Auflistung neuer/geänderter/gelöschter 
BK-Vorlagen. 

d) Sog. Aufstocker (Bezug von SGB II und SGB III – Leistungen) 

Kunden, die sowohl Arbeitslosengeld als auch Arbeitslosengeld II beziehen (sog. Aufstocker) 
werden vermittlerisch von den Agenturen für Arbeit betreut (§ 5 Absatz 4 SGB II). Der Um-
stand, der im SGB III zum Eintritt einer Sperrzeit führt, stellt im SGB II eine Pflichtverletzung 
dar (§ 31 Absatz 2 Nr. 3 SGB II), auf die die Übergangsregelungen der Entscheidung des 
BVerfG anzuwenden sind (s. I.2) a)). Die Entscheidung des BVerfG hat keine Auswirkung 
auf die Sperrzeitentscheidung der Agentur für Arbeit. Im Rahmen der vorzunehmenden An-
hörung gelten - soweit eine Entscheidung über eine Leistungsminderung der Jobcenter vor-
zubereiten ist - die vom BVerfG formulierten Vorgaben zur Prüfung der Härtefälle bzw. nach-
träglicher Mitwirkung (s. I.1) a)-b)) auch für die Agenturen für Arbeit. Die Agenturen für Arbeit 
informieren die Jobcenter über das Ergebnis der Anhörung, damit in der Folge eine Entschei-
dung über die Leistungsminderung durch das Jobcenter getroffen werden kann. 

Die Agenturen für Arbeit werden durch folgende Maßnahmen unterstützt: 

• Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen stehen voraussichtlich im Dezember 2019 
im IT-Fachverfahren VerBIS zur Verfügung und voraussichtlich im Februar 2020 in 
den BK-Vorlagen. Die Arbeitshilfe „Rechtsfolgenbelehrungen bei arbeitsuchen-
den Aufstockern“ vom 20.07.2017 wird überarbeitet und zeitnah zur Verfügung 
gestellt. 

Die Jobcenter und Agenturen für Arbeit werden mit folgenden Maßnahmen unterstützt: 

• Zur Dokumentation der schriftlichen/persönlichen Anhörung werden angepasste 
BK-Vorlagen voraussichtlich im Februar 2020 als BK-Vorlage zur Verfügung gestellt. 
In den Vorlagen sind alle entscheidungsrelevanten Gesichtspunkte (wichtiger Grund, 
außergewöhnliche Härte, Mitwirkungsbereitschaft) enthalten. 

II. Auftrag und Ziel 
Mit der Veröffentlichung dieser Weisung wird die Umsetzung der Entscheidung des BVerfG 
vom 05. November 2019 bis zu einer gesetzlichen Neuregelung geregelt. 



 

 

 

III. Einzelaufträge 
1) Aufträge an die gemeinsamen Einrichtungen und die Agenturen für Arbeit 
Die gemeinsamen Einrichtungen stellen die Umsetzung dieser Weisung mit sofortiger Wir-
kung sicher. 
Die Agenturen für Arbeit stellen die Umsetzung der Regelungen des Urteils des BVerfG für 
den Personenkreis der Aufstocker mit sofortiger Wirkung sicher. 

2) Aufträge an die Regionaldirektionen 
Die Regionaldirektionen stellen die Umsetzung dieser Weisung in den gemeinsamen Einrich-
tungen und den Agenturen für Arbeit sicher. 

IV. Info 
Die Anpassung von Rechtsfolgenbelehrungen in Vorlagen aus VerBIS, ATV und BK sowie 
die Überarbeitung der Anhörungen und Minderungsbescheide in BK-Text werden zeitnah er-
folgen. 

Zur Identifizierung der potenziell betroffenen Leistungsfälle (siehe Punkt 4) steht voraussicht-
lich in der 51. Kalenderwoche eine Informationsliste mit der Bezeichnung 
"0112_BVerfG_Überprüfung_Leistungsminderungen_2019_12" auf der ALLEGRO-Listenab-
lage zur Verfügung. Sofern eine gemeinsame Einrichtung nicht betroffen ist, wird keine Liste 
bereitgestellt. 

Zur technischen Abbildung der Minderungsentscheidungen im IT-Verfahren ALLEGRO steht 
voraussichtlich in der 51. Kalenderwoche die Übergangsregelung 6.3 „Umgang mit Leis-
tungsminderungen aufgrund des BVerfG-Urteils“ im ALLEGRO-Wiki zur Verfügung. 

Die geänderten Fachlichen Weisungen stehen im Intranet/Internet zur Verfügung. 

V. Haushalt 
entfällt 

VI. Beteiligung 
entfällt  

gez. gez. 
Unterschrift Unterschrift 



 

 

 

  
 

  

   

        
        

   
   

   
   

   

 

     

     

   
  

  
 

    
 

    
  

    
  

 

    
  

   

e Bundesagentur für Arbeit 

Weisung 202206014 vom 24.06.2022 – Umsetzung des 
Sanktionsmoratoriums nach § 84 Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II) 

Laufende Nummer: 202206014 

Geschäftszeichen: GR 1 – II-1313 / II-1314 / II-1004.2 / II-1200 / II-5215.1 / 5400.1 / 
5612 / 5614 / 6400.3 / 6801.4 / 7000.3 / 75159 / 75309 

Gültig ab: 24.06.2022 
Gültig bis: unbegrenzt 

SGB II: Weisung 
SGB III: Weisung 
Familienkasse: nicht betroffen 

Bezug: 

• Fachliche Weisungen (FW) §§ 31, 31a, 31b SGB II (Stand 03.12.2019) 

• FW § 32 SGB II (Stand 03.12.2019) 

• Weisungen zum Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum 
Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Sozialschutz-Pakete) sowie ergänzende Regelungen (Stand 08.06.2022) 
(Loseblattsammlung) 

• Weisung 201912003 vom 03.12.2019 – Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu den Minderungsvorschriften 

• Weisung 201705003 vom 04.05.2017 – Rechtsfolgenbelehrungen bei 
arbeitsuchenden Aufstockern (Archiviert, abgelaufen am 30.04.2022) 

• Weisung 201707020 vom 20.07.2017 – Rechtsfolgenbelehrungen bei 
arbeitsuchenden Aufstockern – Technische Umsetzung in den Fachverfahren ATV 
und VerBIS zur PRV 17.02 

• Weisung 202108001 vom 05.08.2021 – Entschädigungsansprüche nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) während des Bezuges von Arbeitslosengeld, 
Aktualisierung FW Alg und weitere Regelungen (Ziffern 1.5, 2.5, 3) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-31-31b_ba015902.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-32_ba015867.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fachliche-weisungen-zu--67-sgb-ii_ba146402.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fachliche-weisungen-zu--67-sgb-ii_ba146402.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fachliche-weisungen-zu--67-sgb-ii_ba146402.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba900098.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba900098.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung201707020_ba013855.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung201707020_ba013855.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung201707020_ba013855.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/-weisung-202108001_ba147157.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/-weisung-202108001_ba147157.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/-weisung-202108001_ba147157.pdf


 

 

 

 

     
   

   

 
 
   

  
   

   
  

  
 

 
   

    
   

     

   
   

   
   

     
 

   
 

  

  
 

  
 

e Bundesagentur für Arbeit 

Aufhebung von Regelungen: 

Die FW §§ 31, 31a, 31b SGB II, die Randzeichen 32.4, 32.7 und 32.9 aus den FW 
zu § 32 SGB II, das Kapitel 2.13 "Minderungen" aus der Loseblattsammlung sowie 
die Weisung 201912003 werden durch die Inhalte dieser Weisung ersetzt. 

Für die Zeit vom 01.07.2022 bis 01.07.2023 werden bei Verstößen gegen 
Mitwirkungspflichten nach § 31 SGB II keine Minderungen festgestellt. Dasselbe gilt 
bei ersten Meldeversäumnissen sowie bei solchen, die eine Minderung von über 
10 Prozent begründen. Soweit bereits ausgesprochene Minderungen auf 
Pflichtverletzungen beruhen oder mehr als 10 Prozent betragen, sind sie für die Zeit ab 
dem 01.07.2022 aufzuheben. Zuweisungen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die 
über den Zeitraum des Moratoriums hinausgehen, erfolgen weiterhin mit Hinweis auf 
die Rechtsfolgen. 

1. Ausgangssituation 
Am 05.11.2019 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) über die Verfassungsmäßigkeit 
der Leistungsminderungen im SGB II entschieden und eine Übergangsregelung getroffen 
(BVerfG, Az.: 1 BvL 7/16). Dem Gesetzgeber wurde in der Entscheidung aufgegeben, die 
Vorschriften zu den Minderungen nach den §§ 31 bis 31b SGB II teilweise neu zu regeln. 

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist vorgesehen, die durch das BVerfG geforderte 
Neuregelung der Leistungsminderungen mit der Einführung eines Bürgergeldes 
vorzunehmen. Als Zwischenschritt zu einer gesetzlichen Neuregelung wurde das "Elfte 
Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch" (11. SGB II-Änderungsgesetz) 
vom 19.06.2022 (BGBl. Teil I Nr. 20, Seite 921) mit folgender Regelung erlassen 
(Sanktionsmoratorium). 

§ 84 SGB II – Übergangsregelung zu Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen und 
Meldeversäumnissen 

(1) § 31a ist bis zum Ablauf des 01.07.2023 nicht anzuwenden. 

(2) § 32 ist bis zum Ablauf des 01.07.2023 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Leistungen erst nach einem wiederholten Meldeversäumnis zu mindern sind. 
Ein wiederholtes Meldeversäumnis liegt vor, wenn das vorangegangene 
Meldeversäumnis weniger als ein Jahr zurückliegt. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/ls20191105_1bvl000716.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl122s0921.pdf


 

 

 

    
    

 
  

   
   

 
   

  
  

  
 

     

   

 

  
          

   

  
   

      
              

 
 

 

 
  

  
 

e Bundesagentur für Arbeit 

(3) Die Minderung nach Absatz 2 ist bei mehreren Meldeversäumnissen auf 
10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt. 

Minderungen bei Pflichtverletzungen sind somit ab Inkrafttreten des 11. SGB II-
Änderungsgesetzes zum 01.07.2022 befristet bis zum 01.07.2023 ausgesetzt. 

Bei Meldeversäumnissen sind die Leistungen im selben Zeitraum erst bei einem 
wiederholten Meldeversäumnis zu mindern. Eine Wiederholung liegt vor, wenn der Zeitraum 
zwischen den Meldeversäumnissen kürzer als ein Jahr ist. Die maximale Minderungshöhe 
wird auf 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs beschränkt. 

2. Auftrag und Ziel 
Diese Weisung sieht zur Umsetzung des Sanktionsmoratoriums in den gemeinsamen 
Einrichtungen (gE), Agenturen für Arbeit und Operativen Services die nachfolgenden 
verbindlichen Regelungen vor. 

2.1 Minderungen bei Pflichtverletzungen nach §§ 31 bis 31b SGB II 

2.1.1 Am 01.07.2022 laufende Minderungen wegen Pflichtverletzungen 

Bereits beschiedene Minderungen von Leistungsansprüchen für Zeiträume nach dem 
30.06.2022 sind für die Zeit ab dem 01.07.2022 aufzuheben. Es ist ein Aufhebungsbescheid 
für die Zukunft bis zum 28.06.2022 zu erlassen (Druckvorlage 0-030 "Änderungsbescheid"). 
Rechtsgrundlage hierfür ist § 40 Absatz 1 Satz 1 SGB II i. V. m. § 48 Absatz 1 Satz 1 
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X). 

Soweit ein Änderungsbescheid im Einzelfall erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird, 
ist die Minderung für die Zeit ab dem 01.07.2022 ggf. ergänzend für die Vergangenheit 
aufzuheben. Rechtsgrundlage hierfür ist in der Regel § 40 Absatz 2 Nr. 3 SGB II i. V. m. 
§ 330 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 und 4 SGB III i. V. m. § 48 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 SGB X. 

Beispiel: 
04.04.2022 Pflichtverletzung 
25.04.2022 Bekanntgabe Minderungsbescheid 

Lösung: 
Eine Minderung aufgrund der Pflichtverletzung wurde für die Zeit vom 01.05.2022 bis 
31.07.2022 ausgesprochen. Die Minderung ist für die Zeit vom 01.07.2022 bis 
31.07.2022 mit Aufhebungsbescheid (Änderungsbescheid) aufzuheben. 



 

 

 

  
        

 

  

  
  

  
   

      
 

 

  

 
    

   
  

   
  

   
 

 

  
 

  
   

    

    

   
   

 

e Bundesagentur für Arbeit 

Sollte nach Inkrafttreten des 11. SGB II-Änderungsgesetzes noch eine Minderung 
ausgesprochen werden, ist diese nach § 40 Absatz 1 SGB II i. V. m. § 44 SGB X 
zurückzunehmen. 

2.1.2 Pflichtverletzungen im Zeitraum vom 01.07.2022 bis 01.07.2023 

Für die Zeit vom 01.07.2022 bis zum 01.07.2023 werden keine Pflichtverletzungen nach § 31 
SGB II festgestellt. 

Eine nachträgliche Feststellung von Pflichtverletzungen, die im Zeitraum des 
Sanktionsmoratoriums vom 01.07.2022 bis einschließlich 01.07.2023 stattfinden, ist – auch 
innerhalb des Sechs-Monats-Zeitraums nach § 31b Absatz 1 Satz 5 SGB II – 
ausgeschlossen. 

2.1.3 Rechtsfolgenbelehrungen bei Pflichtverletzungen 

2.1.3.1 Pflichtverletzungen im Allgemeinen 

Da Minderungen bei Pflichtverletzungen aufgrund des Sanktionsmoratoriums nicht eintreten, 
sind – mit Ausnahme der unter 2.1.3.2 beschriebenen Sachverhaltskonstellation – im 
Zeitraum des Sanktionsmoratoriums keine Rechtsfolgenbelehrungen nach §§ 31 bis 31b 
SGB II zu erteilen. 

Bezüglich der Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen – wie z. B. fehlenden Eigenbemühungen 
oder der Weigerung, die Pflichten aus einer Eingliederungsvereinbarung zu erfüllen bzw. 
eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, – sind die leistungsberechtigten Personen bis zum 
01.07.2023 daher grundsätzlich nicht mehr zu belehren. 

2.1.3.2 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

Lediglich bei Zuweisungen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die über den 01.07.2023 
hinausgehen, ist eine Rechtsfolgenbelehrung zu erteilen. Dasselbe gilt für die Bewilligung 
der Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme (beispielsweise 
Gutscheinverfahren). Die leistungsberechtigten Personen sind in diesen Fällen auf die 
Rechtsfolgen hinzuweisen, die eintreten können, wenn sie die Mitwirkungspflichten nach 
dem 01.07.2023 verletzen. Die zentral zur Verfügung gestellten Rechtsfolgenbelehrungen 
sind wie in Anlage 1 ersichtlich anzupassen. 

2.2 Minderungen bei Meldeversäumnissen nach § 32 SGB II 

Für Aufforderungen im Jobcenter (Meldetermin) oder beim ärztlichen bzw. psychologischen 
Untersuchungstermin zu erscheinen, gelten für den Zeitraum 01.07.2022 bis 01.07.2023 die 
folgenden Regelungen. 



 

 

 

 

 
   

  
 

     
  

 

 

  
 

     
    

   
 

 

 
    

 
 

 
   

      

   

  
     

  
  

 
   

e Bundesagentur für Arbeit 

2.2.1 Erstes Meldeversäumnis 

Bei einem ersten Meldeversäumnis im Zeitraum vom 01.07.2022 bis 01.07.2023 tritt keine 
Minderung nach § 32 SGB II ein. Bereits beschiedene Minderungen für Zeiträume nach dem 
30.06.2022 aus Meldeversäumnissen sind für die Zeit ab dem 01.07.2022 grundsätzlich nicht 
aufzuheben. Eine Aufhebung ist nur für die Minderungen erforderlich, die zu Minderungen 
von mehr als 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs führen (wenn sich mehrere 
Minderungszeiträume aus Meldeversäumnissen überschneiden – vgl. Fallbeispiel unter 
2.2.3). 

Leistungsminderungen aufgrund von einem ersten Meldeversäumnis im Zeitraum des 
Sanktionsmoratoriums sind auch nach Ablauf des Moratoriums ausgeschlossen. Eine 
nachträgliche Feststellung von Minderungen aus erstmaligen Meldeversäumnissen, die im 
Zeitraum des Sanktionsmoratoriums vom 01.07.2022 bis einschließlich 01.07.2023 
stattfinden, ist – auch innerhalb des Sechs-Monats-Zeitraums nach § 31b Absatz 1 Satz 5 
SGB II – ausgeschlossen. 

Die Tatbestandsvoraussetzungen für ein Meldeversäumnis sind dennoch im Wege der 
Anhörung zu prüfen und an geeigneter Stelle zu dokumentieren. Hierzu zählen insbesondere 
das Vorliegen eines wichtigen Grundes oder einer außergewöhnlichen Härte. Nur wenn der 
Tatbestand erfüllt wird, liegt ein zu zählendes Meldeversäumnis vor. Die über das IT-
Fachverfahren ALLEGRO zentral zur Verfügung gestellte Schriftstückvorlage zur Anhörung 
ist wie in der Anlage 3 beschrieben anzupassen. 

Die leistungsberechtigten Personen sind auch im Fall eines ersten Meldeversäumnisses mit 
Bescheid zu unterrichten, da die Feststellung des Meldeversäumnisses eine rechtliche 
Beschwer auslöst. Denn obwohl das erste Meldeversäumnis ab dem 01.07.2022 keine 
Minderung des Leistungsanspruchs zur Folge hat, können sich Auswirkungen auf mögliche 
weitere Meldeversäumnisse ergeben. In dem Bescheid muss zum Ausdruck kommen, dass 
der Leistungsanspruch aufgrund der Regelung des § 84 Absatz 2 SGB II nicht gemindert 
wird und dass nach einem wiederholten Meldeversäumnis mit einer Leistungsminderung in 
Höhe von 10 Prozent gerechnet werden muss. 

Hierfür ist im IT-Fachverfahren ALLEGRO die Vorlage "Freie Textgestaltung" unter 
Verwendung des Textbausteins aus Anlage 4 zu nutzen. 

Wurde das Vorliegen eines ersten Meldeversäumnisses festgestellt und beschieden, so ist 
das Meldeversäumnis aus Dokumentationszwecken und für die Möglichkeit einer 
statistischen Auswertung in ALLEGRO zu erfassen. Die Eingabe in ALLEGRO erfolgt hierbei 
wie üblich, lediglich sind als „Monatlicher Betrag“ abweichend 0,00 EUR zu erfassen. 
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2.2.2 Wiederholtes Meldeversäumnis 

Bei einem wiederholten Meldeversäumnis tritt die in § 32 SGB II vorgesehene Minderung in 
Höhe von 10 Prozent ein. Eine Wiederholung liegt vor, wenn der Zeitraum zwischen dem 
ersten und dem zweiten Meldeversäumnis kürzer als ein Jahr ist. Bei jedem weiteren 
Meldeversäumnis kann erneut eine Minderung in Höhe von 10 Prozent eintreten, soweit 
dadurch ein Gesamtminderungsbetrag von 10 Prozent nicht überschritten wird (vgl. Abschnitt 
2.2.4). 

Meldeversäumnisse, die vor dem 01.07.2022 begangen wurden, sind nicht als erstes 
Meldeversäumnis zu zählen. Dies kann dazu führen, dass ggf. zwei Meldeversäumnisse 
nicht zu sanktionieren sind (vgl. Beispiel 3). 

Beispiel 1: 
01.07.2022 erstes MV (Meldeversäumnis) 
16.08.2022 zweites MV 
(beide ohne wichtigen Grund und außergewöhnliche Härte) 

Lösung: 
MV vom 01.07.2022 bleibt ohne Auswirkungen, ist aber zu dokumentieren, MV vom 
16.08.2022 führt zu einer Minderung in Höhe von 10 Prozent für drei Monate ab 
Bekanntgabe. 

Beispiel 2: 
01.07.2022 erstes MV 
16.08.2022 zweites MV 
13.10.2022 drittes MV 
(alle ohne wichtigen Grund und außergewöhnliche Härte) 

Lösung: 
MV vom 01.07.2022 bleibt ohne Auswirkungen, ist aber zu dokumentieren. MV 
vom 16.08.2022 führt zu einer Minderung in Höhe von 10 Prozent für drei Monate ab 
Bekanntgabe (z. B. vom 01.10.2022 bis 31.12.2022). Das MV vom 13.10.2022 führt 
ebenfalls zu einer Minderung in Höhe von jeweils 10 Prozent für drei Monate ab 
Bekanntgabe, wobei sich der Minderungszeitraum zwar überschneiden darf, eine 
Summierung auf mehr als 10 Prozent jedoch ausgeschlossen ist (z. B. 
Minderungszeitraum vom 01.12.2022 bis 28.02.2023, aufgrund der bereits 
bestehenden Minderung im Monat Dezember 2022 wirkt sich das dritte MV im 
Dezember 2022 jedoch nicht aus). 
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Beispiel 3: 
15.05.2022 erstes MV 
16.08.2022 zweites MV 
13.10.2022 drittes MV 
(alle ohne wichtigen Grund und außergewöhnliche Härte) 

Lösung: 
Soweit die Minderung aufgrund des MV vom 15.05.2022 bis zum 30.06.2022 bekannt 
gegeben wird, ist nach der bis dahin geltenden Rechtslage in Höhe von 10 Prozent 
zu mindern. 

Wenn die Minderung aufgrund des MV vom 15.05.2022 mit Bescheid erst ab dem 
01.07.2022 bekannt gegeben würde, erfolgt aufgrund der Neuregelung keine 
Leistungsminderung. 

Für das MV am 16.08.2022 gilt in beiden Alternativen, dass dieses als erstes MV zu 
bewerten ist. Das MV vom 15.05.2022 liegt vor dem In-Kraft-Treten des Moratoriums 
zum 01.07.2022 und zählt daher nicht. Folglich kann für den 16.08.2022 keine 
Leistungsminderung ausgesprochen werden. 

Das MV am 13.10.2022 führt zu einer Minderung in Höhe von 10 Prozent für drei 
Monate ab Bekanntgabe. 

2.2.3 Begrenzung auf 10 Prozent 

Die maximale Minderungshöhe wegen Meldeversäumnissen wird für die Zeit vom 
01.07.2022 bis 01.07.2023 auf 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs beschränkt. 

Bei mehreren Sanktionen wegen Meldeversäumnissen können die Minderungen parallel 
ablaufen (abhängig vom Datum der Feststellung). Dadurch wurden die Minderungsbeträge in 
Überschneidungsmonaten bislang addiert (max. 30 Prozent). Nach der Neuregelung ist eine 
Addition von mehreren Meldeversäumnissen nicht mehr zulässig. Nach Ablauf des 
Minderungszeitraumes kann eine erneute Minderung eintreten. 

Minderungen aus mehreren Meldeversäumnissen, die in der Summe mehr als 10 Prozent 
betragen, sind für die Zeit ab 01.07.2022 aufzuheben, soweit sie 10 Prozent übersteigen. 
Hierüber ist ein entsprechender Bescheid zu erteilen. Auf das unter Abschnitt 2.1.2) 
beschriebene Verfahren und die dort genannten Rechtsgrundlagen wird verwiesen. 

Beispiel: 
01.05. bis 31.07.2022 Minderung i. H. v. 10 Prozent nach MV 
01.06. bis 31.08.2022 Minderung i. H. v. 10 Prozent nach einem weiteren MV 
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Lösung: 
Die Minderung aus dem ersten MV ist für die Zeit vom 01.07. bis 31.07.2022 mit 
Änderungsbescheid aufzuheben, da ansonsten im Juli 2022 um 20 Prozent 
gemindert würde. 

2.2.4 Anwendbarkeit von Rechtsfolgenbelehrungen im Hinblick auf 
Meldeversäumnisse 

Die Meldeaufforderungen müssen weiterhin fortlaufend Rechtsfolgenbelehrungen enthalten. 
Dabei ist die Formulierung an die neue Rechtslage anzupassen. 

Die leistungsberechtigten Personen sind darauf hinzuweisen, dass sich der 
Leistungsanspruch bei einem wiederholten Meldeversäumnis mindern kann und dass die 
Summe der Meldeversäumnisse in der Höhe 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs 
nicht übersteigen darf. 

Die zentral zur Verfügung gestellten Rechtsfolgenbelehrungen sind wie aus Anlage 2 
ersichtlich anzupassen. 

2.2.5 Besonderheiten bei Aufstockern 

Bei Personen, die Arbeitslosengeld II aufstockend zum Arbeitslosengeld beziehen (sog. 
"Aufstocker") und nach § 5 Absatz 4 SGB II vermittlerisch durch die Agenturen für Arbeit 
betreut werden, bleiben Meldeversäumnisse gegenüber der Agentur für Arbeit aufgrund der 
Neuregelung im SGB II insgesamt folgenlos. Sofern ein Meldeversäumnis nach § 159 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 8 i. V. m. Absatz 6 SGB III zu einer einwöchigen Sperrzeit hinsichtlich 
des Arbeitslosengeldes führt, liegt eine Pflichtverletzung im Sinne von § 31 Absatz 2 Nr. 3 
SGB II vor. Zu der bisherigen Rechtslage war in den Fachlichen Weisungen zu § 32 
(Rz. 32.9) geregelt, dass eine Sperrzeit, welche die Voraussetzungen des § 31 Absatz 2 
Nr. 3 SGB II erfüllt, hinsichtlich der Rechtsfolgen im Wege der Auslegung nach § 32 SGB II 
zu lösen ist. Diese bisherige Auslegung allerdings darf nicht dazu führen, dass die 
Betroffenen von der Regelung des § 84 SGB II ausgeschlossen werden, obwohl nach dem 
Gesetzeswortlaut die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen nach § 31a SGB II einschlägig 
sind. 

Im Ergebnis wird der Anspruch auf SGB II-Leistungen aufgrund des Meldeversäumnisses 
nicht gemindert. Vielmehr kann sich der Anspruch im Einzelfall sogar erhöhen, wenn 
aufgrund der Sperrzeit weniger Arbeitslosengeld als berücksichtigungsfähiges Einkommen 
zufließt. 
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2.3 Unterrichtung nach § 9a SGB III durch die Alg Plus Teams im Operativen 
Service 

Die Operativen Service teilen – unabhängig von den obigen Ausführungen – weiterhin mittels 
BK-Vorlage 3s9a den gE und zugelassenen kommunalen Trägern im Sinne von § 6a SGB II 
(zkT) den Eintritt einer Sperrzeit mit. 

Für die Vorlage an die gE ergeben sich keine Änderungen. Für die Vorlage an die zkT kann 
über das Freitextfeld „Sonstige Eingabe“ statt des Abdrucks der konkreten Belehrung eine 
Mitteilung erfolgen, wenn tatsächlich keine Belehrung für das SGB II erfolgte. Die Mitteilung 
sollte dann wie folgt lauten: „In der Zeit vom 01.07.2022 bis 01.07.2023 erfolgte keine 
Rechtsfolgenbelehrung hinsichtlich der Grundsicherung für Arbeitsuchende“. 

2.4. Hinweise für den Integrationsprozess und die Beratung in den gE 

2.4.1 Allgemeines 

Eines der Hauptanliegen des Sanktionsmoratoriums ist der Nichteintritt von Rechtsfolgen bei 
Pflichtverletzungen im Bereich Markt und Integration. Während eines Übergangszeitraums 
bis zum Inkrafttreten der Neuregelungen durch das Bürgergeld werden Rechtsfolgen bei 
Pflichtverletzungen für Leistungsberechtigte nicht festgestellt. Dementsprechend müssen die 
Leistungsberechtigten über den Eintritt solcher Rechtsfolgen nicht mehr in Kenntnis 
gesetzt/belehrt werden. Betroffen sind vor allem der Abschluss von 
Eingliederungsvereinbarungen, die Zuweisung in Maßnahmen oder die Vermittlung in 
Beschäftigung. 

Das Sanktionsmoratorium bietet für die gemeinsamen Einrichtungen neue 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung eines auf Partizipation, Mitgestaltung und 
Bedarfsgerechtigkeit angelegten Integrationsprozesses. Bereits in der Vergangenheit 
entwickelte Konzepte zur Gewährleistung eines vertrauensvollen und wertschätzenden 
Kundendialogs werden methodisch vielfältig umgesetzt (vgl. z. B. die entsprechenden 
Empfehlungen und Methoden der Beratungskonzeption SGB II sowie die lokalen Ansätze in 
den Konzepten der LZA-Strategie). 

2.4.2 Umsetzung im individuellen Beratungs-/ Integrationsprozess 

Die Leistungsberechtigten sind im Beratungsgespräch darüber zu informieren, 

• dass der Gesetzgeber den Eintritt von Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen in einem 
Übergangszeitraum bis zum 01.07.2023 ausgesetzt hat, 

• dass die leistungsberechtigten Personen weiterhin Mitwirkungspflichten unterliegen, 
auch wenn eine Pflichtverletzung keine Minderung zur Folge hat, 
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• dass die Gründe und die Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen im Kontext der 
Bürgergeldreform neu geregelt werden und 

• dass die Leistungsberechtigten über künftige Änderungen im Bereich von 
Pflichtverletzungen rechtzeitig informiert werden. 

Es ist nach wie vor sinnvoll und geboten, die beiderseitigen Beiträge und Schritte im 
Integrationsprozess in Form einer Eingliederungsvereinbarung fest- und nachzuhalten. 

• Die Eingliederungsvereinbarung ist deshalb ab Inkrafttreten des 
Sanktionsmoratoriums ohne den Hinweis auf Rechtsfolgenbelehrungen 
abzuschließen. Sie hat den Charakter eines „Integrationsfahrplans“ und vermittelt 
beiden Seiten Orientierung und Transparenz über das abgestimmte Integrationsziel 
und die dabei anzugehenden Schritte. 

• Dem Leistungsberechtigten ist ein Exemplar der Eingliederungsvereinbarung 
auszuhändigen. Mit der Unterschrift wird die beidseitige Kenntnisnahme der 
Vereinbarung dokumentiert. 

• Eingliederungsvereinbarungen, die als Verwaltungsakte erlassen wurden, sind für die 
Zeit ab dem Inkrafttreten des Sanktionsmoratoriums nur auf Wunsch der 
Leistungsberechtigten aufzuheben. Sofern die Bescheide nicht aufgehoben werden, 
dürfen die Rechtsfolgen dennoch nicht umgesetzt werden. 

Bei Hindernissen oder Störungen im Integrationsprozess reflektiert die Integrationsfachkraft 
gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten kritisch den eingeschlagenen Weg und ermittelt 
ggf. bedarfsgerechte Alternativen/Angebote zum weiteren Vorgehen. Auf die 
entsprechenden Vorgehensmodelle in der Beratungskonzeption wird verwiesen. 

Auch im Bereich der vorrangig umzusetzenden persönlichen Vorsprachen werden alternative 
Formen der Kontaktaufnahme und der Aufrechterhaltung der Beratungskontinuität 
bedarfsgerecht ausgeschöpft (Video, Walk and Talk, ggf. aufsuchende Beratung). 

Vermittlungsvorschläge werden ab dem 01.07.2022 ohne Rechtsfolgenbelehrungen und 
Einladungen zu Beratungsgesprächen mit der geänderten Rechtsfolgenbelehrung (vgl. 
Anlage 1) versandt. 

2.4.3 Rahmenbedingungen 

Die Führungskräfte der gE setzen den Rahmen für eine bestmögliche Umsetzung der Ziele 
des Sanktionsmoratoriums. Sie richten die Prozesse der gE entlang dieser Ziele aus und 
begleiten die Umsetzung im Dialog mit ihren Integrationsfachkräften und Fallmanagerinnen 
und Fallmanager. 



 

 

 

 
  

  
 

    
 

   
  

 

 

 
 

   
 

   

    

 
 

  
   

  
  

  
 

  

 
 

  

e Bundesagentur für Arbeit 

Die Regionaldirektionen und die Zentrale gewährleisten den dienststellenübergreifenden 
Austausch und identifizieren gemeinsam best-practice-Modelle der Umsetzung. 

3. Einzelaufträge 
Die Regionaldirektionen 

• stellen die Umsetzung dieser Weisung in den gE, den Agenturen für Arbeit und den 
Operativen Services sicher und 

• befördern den überregionalen Austausch, z. B. zu Best Practice-Ansätzen in der 
Beratung / Integrationsarbeit unter den besonderen Bedingungen des 
Sanktionsmoratoriums. 

Die gemeinsamen Einrichtungen 

• schaffen den Rahmen und fördern die Umsetzung des Sanktionsmoratoriums in ihren 
Verantwortungsbereichen 

• beobachten die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen und reagieren 
bedarfsgerecht auf Anpassungserfordernisse. 

Die Agenturen für Arbeit und die Operativen Services 

• stellen die Umsetzung für den Personenkreis der Aufstocker sicher. 

4. Info 
Zur Identifizierung der Leistungsfälle, bei denen Minderungen wegen Pflichtverletzungen 
oder Minderungen von Meldeversäumnissen, die in der Summe 10 Prozent übersteigen 
(Abschnitt 2.2.4), für die Zeit nach dem 30.06.2022 im IT-Fachverfahren ALLEGRO erfasst 
sind, steht den gE voraussichtlich in der 26. Kalenderwoche eine Informationsliste mit der 
Bezeichnung "0150_Sanktionsmoratorium_202206XX" auf der ALLEGRO-Listenablage zur 
Verfügung. Darüber hinaus wird über das ALLEGRO-Wiki ein Textbaustein zur Einfügung in 
den aufhebenden Änderungsbescheid bereitgestellt, der die gemeinsamen Einrichtungen bei 
der Aufhebung von Minderungen ab dem 01.07.2022 unterstützt. 

Die vorliegende Weisung sowie die angepasste Loseblattsammlung stehen im 
Intranet/Internet zur Verfügung. 
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5. Haushalt 
entfällt 

6. Beteiligung 
entfällt 

gez. 
Unterschrift 



 

 

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch und anderer Gesetze - Einführung eines Bürgergeldes 

(Bürgergeld-Gesetz) 

A. Problem und Ziel 

Aktuell erhalten rund 5,2 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. In den 405 Jobcentern werden erwerbsfähige und nicht erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte in ganz unterschiedlichen Lebenslagen beraten und gefördert. 
Dazu gehören Langzeitleistungsbeziehende, Alleinerziehende, Menschen ohne Schul- o-
der Berufsabschluss, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Geflüchtete, aber 
auch Beschäftigte und Menschen, die vorübergehend hilfebedürftig sind. Die Jobcenter un-
terstützen zielgerichtet die rund 3,7 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der 
Arbeits- und Ausbildungsmarktintegration. Wie leistungsfähig und flexibel das Grundsiche-
rungssystem ist, hat sich angesichts der Herausforderungen der vergangenen Jahre ge-
zeigt: So wurde vielen Menschen, deren Lebensunterhalt durch die Auswirkungen der Pan-
demie gefährdet war, ein sicheres Netz geboten.  

Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass eine grundlegende Weiterentwicklung nötig ist, um 
die soziale Sicherung in Deutschland zukunftsfest aufzustellen. Es geht darum, mehr Res-
pekt, mehr Chancen auf neue Perspektiven und mehr soziale Sicherheit in einer modernen 
Ar-beitswelt zu verankern und unnötige bürokratische Belastungen abzubauen. Die Bun-
des-regierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Grundsicherung für Arbeitsuchende mit 
der Einführung eines Bürgergeldes und dazugehörigen grundlegenden Änderungen zu er-
neu-ern, um mehr Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 
Ziel ist ein Sozialstaat, der die Bürgerinnen und Bürger absichert und zugleich dabei unter-
stützt und ermutigt, ihre Potenziale zu entwickeln und neue Chancen im Leben zu ergreifen. 

Auch hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt seit der Einführung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende im Jahr 2005 grundlegend geändert: Arbeitskräfte, insbesondere quali-
fizierte Arbeitskräfte, werden vielerorts gesucht. Der Arbeitsmarkt ist insgesamt in einer gu-
ten Verfassung. Die Zahlen zeigen aber auch, dass Langzeitarbeitslose von dieser positi-
ven Entwicklung oft nicht profitieren können. Hinzu kommt: Die Corona-Pandemie hat den 
strukturellen und digitalen Wandel in der Arbeitswelt noch einmal beschleunigt: Menschen 
ohne Berufsabschluss haben noch geringere Chancen auf eine nachhaltige Integration in 
Arbeit. II   

Ziel der Einführung des Bürgergeldes ist es daher auch, gesetzliche Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen, dass es Menschen im Leistungsbezug möglich wird, sich stärker auf 
Qualifizierung, Weiterbildung und die Arbeitsuche zu konzentrieren. Um vertrauensvolle, 
transparente Zusammenarbeit zwischen Leistungsberechtigten und Jobcentern zu fördern, 
soll der Eingliederungsprozess weiterentwickelt werden. So sollen Respekt, Vertrauen und 
Umgang auf Augenhöhe gesetzlich stärker in den Fokus gerückt und eine neue Vertrau-
enskultur ermöglicht werden. Gleichzeitig soll die Leistung jeder und jedes Einzelnen mehr 
Anerkennung finden und dem Grundbedürfnis Wohnen und dem Erhalt des bisherigen Le-
bensumfelds stärker Rechnung getragen werden. 
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Die Erfahrungen aus der Pandemie haben gezeigt, dass schnelle Hilfen und ein einfacher 
Zugang zu Sozialleistungen das Vertrauen in den Sozialstaat stärken. Der vorliegende Ge-
setzentwurf knüpft daher auch an die pandemiebedingten Vereinfachungen an, damit Bür-
gerinnen und Bürger weiterhin von den Verbesserungen profitieren können.  

Das Bürgergeld soll einfach und digital zugänglich sein. Daher ist das Ziel auch eine einfa-
che und nutzerorientierte Beantragung, die unter anderem durch die Digitalisierung der An-
tragstellung herbeigeführt werden soll. Durch die Karenzzeiten wird zudem eine erhebliche 
Vereinfachung bei der Antragstellung erreicht. Die persönliche Betreuung bei der Antrag-
stellung bleibt daneben wichtig. 

Wissenschaft und Rechtsprechung haben zudem in verschiedenen Bereichen des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) einen Bedarf an Klarstellung und Anpassung aufgezeigt, 
um Verwaltungshürden weiter abzubauen sowie eine nachhaltige Integration in Arbeit zu 
erreichen. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu den Leistungsmin-
derungen im SGB II (sog. Sanktionen) von November 2019 wird mit dem Gesetz umgesetzt. 

B. Lösung 

Folgende Punkte werden mit der Einführung eines Bürgergeldes und dazugehöriger Ände-
rungen umgesetzt:  

Einführung des Bürgergeldes 

Die Einführung des Bürgergelds und dazugehöriger Änderungen begründen eine bedeu-
tende sozialpolitische Reform: Menschen im Leistungsbezug sollen sich stärker auf Quali-
fizierung, Weiterbildung und Arbeitsuche konzentrieren können, die Potenziale der Men-
schen und die Unterstützung für eine dauerhafte Arbeitsmarktintegration sollen stärker im 
Fokus stehen. Zugleich werden das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld durch das Bür-
gergeld abgelöst. 

Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen  

Um den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, sich bei gleichzeitiger Existenzsicherung 
auf die Arbeitsuche zu konzentrieren, sollen in den ersten zwei Jahren des Leistungsbezugs 
Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen eingeführt werden. Diese sorgen dafür, dass in 
diesem Zeitraum bei der Bedürftigkeitsprüfung Vermögen nicht berücksichtigt wird, sofern 
es nicht erheblich ist. Auch selbst genutztes Wohneigentum wird unabhängig von seiner 
Fläche von der Vermögensberücksichtigung ausgenommen. Bei Mietwohnungen und bei 
selbstgenutztem Wohneigentum werden außerdem die Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung in diesem Zeitraum in tatsächlicher Höhe anerkannt. 

Verbesserungen bei der Vermögensfreistellung 

Während der ersten zwei Jahre gelten für die Vermögensprüfung höhere Freibeträge. Auch 
nach Ablauf der Karenzzeit soll die Vermögensprüfung entbürokratisiert werden und es 
werden die Freibeträge für die Bürgergeldbeziehenden angehoben. Auch die bei selbstge-
nutzten Hausgrundstücken oder Eigentumswohnungen anerkannten Wohnflächen werden 
in größerem Umfang als bisher freigestellt. Die weiteren vollständig freigestellten Vermö-
gensgegenstände werden erweitert. So sind künftig alle Versicherungsverträge, die der Al-
terssicherung dienen, nicht als Vermögen zu berücksichtigen. 

Erhöhte Freibeträge für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende 

Anlässlich der Einführung des Bürgergeldes werden die Grundabsetzbeträge für Schüle-
rinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende erhöht, um die Erfahrung zu verstär-
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ken, dass sich eine Arbeitsaufnahme auszahlt. Damit werden die Chancen für Kinder und 
Jugendliche verbessert und die Ungleichheit zwischen Kindern und Jugendlichen aus hil-
febedürftigen Familien und solchen, die es nicht sind, verringert. Gleichzeitig wird insbe-
sondere für Studierende und Auszubildende ein Anreiz zur Aufnahme beziehungsweise 
zum Aufrechterhalten einer Beschäftigung erhöht. 

Weiterentwicklung des Eingliederungsprozesses - Einführung eines Kooperationsplans zur 
Verbesserung der Teilhabe mit Vertrauenszeit 

Die Eingliederungsvereinbarung im SGB II wird durch einen von Leistungsberechtigen und 
Integrationsfachkräften gemeinsam erarbeiteten Kooperationsplan abgelöst. Dieser wird 
von rechtlichen Folgen entlastet und dokumentiert in klarer und verständlicher Sprache die 
gemeinsam entwickelte Eingliederungsstrategie. Er dient damit als „roter Faden“ im Einglie-
derungsprozess und stellt ein Kernelement des Bürgergeld-Gesetzes dar. Im Hinblick auf 
vereinbarte Mitwirkungspflichten (Eigenbemühungen, Maßnahmeteilnahmen und Bewer-
bungen auf Vermittlungsvorschläge) wird die Selbstverantwortung der Leistungsberechtig-
ten und ihre Vertrauensbeziehung zur Integrationsfachkraft gestärkt. Ziel ist eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Es gilt mit Abschluss des Kooperationsplans eine Vertrauens-
zeit. Den Leistungsberechtigten wird für die ersten sechs Monate dieser Vertrauenszeit ga-
rantiert, dass keine Anordnung von Maßnahmen mit Rechtsfolgenbelehrung ergehen. Statt-
dessen wird in diesem Zeitraum ganz besonders auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
und Vertrauen gesetzt. Erst wenn nach den ersten sechs Monaten der Vertrauenszeit Ab-
sprachen zu Mitwirkungspflichten (Eigenbemühungen, Maßnahmeteilnahmen und Bewer-
bungen auf Vermittlungsvorschläge) nicht eingehalten werden, sollen diese Pflichten recht-
lich verbindlich durch Aufforderungen mit Rechtsfolgenbelehrungen festgelegt werden. Die 
Wahrnehmung von Beratungsterminen ist eine Grundvoraussetzung für eine vertrauens-
volle Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Integrationsfachkräften und Leis-
tungsberechtigten. Daher können Einladungen weiterhin mit Rechtsfolgen verknüpft wer-
den. Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ist der kommunikative Austausch 
zwischen Integrationsfachkräften und Leistungsberechtigten gleichwohl auch formlos und 
ohne Verbindung mit Rechtsfolgen möglich. Für Konfliktfälle im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung, Durchführung und Fortschreibung des Kooperationsplans wird ein unabhängi-
ger Schlichtungsmechanismus geschaffen. 

Ganzheitliche Betreuung 

Zur Verbreiterung ihres Förderspektrums kann die Agentur für Arbeit oder ein durch diese 
beauftragter Dritter künftig eine ganzheitliche Betreuung (Coaching) durchführen. Diese 
verfolgt das Ziel eines grundlegenden Aufbaus der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten, die aufgrund von komplexen Problemlagen eine besondere 
Marktferne aufweisen. Das Coaching kann auch aufsuchend oder beschäftigungsbeglei-
tend erfolgen. 

Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, Einführung eines Bürgergeldbonus sowie Verbes-
serung der Anreize und Möglichkeiten für Weiterbildung 

Der Vermittlungsvorrang im SGB II wird abgeschafft. Die Bedeutung der Dauerhaftigkeit 
der Eingliederung in Arbeit auch bei der Auswahl der Leistungen zur Eingliederung im Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wird gestärkt. Durch den Einsatz der Eingliederungs-
instrumente des SGB II sollen lediglich kurzfristige Beschäftigungen vermieden und die 
Chancen auf nachhaltige Integrationen gestärkt werden. Dabei wird für die gesetzlichen 
Regelungen des SGB II ein Gleichklang mit der Regelung des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB III) hergestellt.  

Um weitere Anreize zu schaffen, Geringqualifizierte auf dem Weg zu einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung zu unterstützen und ihnen damit den Zugang zum Fachkräftearbeits-
markt und zu den am Arbeitsmarkt besonders nachgefragten Berufen zu öffnen, erhalten 
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Teilnehmende an einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung im SGB II und SGB III 
künftig ein monatliches Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro, wenn sie arbeitslos sind 
oder als Beschäftigte aufstockende SGB II-Leistungen beziehen. Die Prämienregelungen 
für den erfolgreichen Abschluss der Zwischen- und Abschlussprüfung werden entfristet. 
Zudem wird im SGB II und SGB III ermöglicht, bei Bedarf in drei Jahren eine Umschulung 
im Rahmen einer geförderten beruflichen Weiterbildung zu besuchen anstatt wie bisher in 
zwei Jahren. Für die Teilnahme an Maßnahmen, die für eine nachhaltige Integration von 
besonderer Bedeutung sind, wird im SGB II ein Bürgergeldbonus in Höhe von monatlich 
75 Euro eingeführt. 

Umsetzung des Urteils des BVerfG - Neuregelung der Leistungsminderungen 

Die vom BVerfG geforderte Neuregelung der Leistungsminderungen wird umgesetzt. Die-
ser liegt der durch das BVerfG bestätigte Leitgedanke zugrunde, dass der Gesetzgeber an 
Mitwirkungspflichten festhalten und sie mit verhältnismäßigen Mitteln durchsetzbar ausge-
stalten darf. Die Neuregelung enthält folgende Kernelemente: 

– Leistungsminderungen wegen wiederholter Pflichtverletzungen und Meldeversäum-
nisse betragen höchstens 30 Prozent des maßgebenden monatlichen Regelbedarfs. 
Kosten der Unterkunft und Heizung werden nicht gemindert. 

– Eine Leistungsminderung erfolgt nicht, wenn dies im konkreten Einzelfall zu einer au-
ßergewöhnlichen Härte führen würde. 

– Leistungsminderungen sind aufzuheben, wenn die Leistungsberechtigten die Mitwir-
kungspflichten nachträglich erfüllen oder glaubhaft erklären, ihren Pflichten nachzu-
kommen. 

– Die bisherigen verschärften Sonderregelungen für die unter 25-Jährigen entfallen. Die 
Jobcenter sollen nunmehr im Fall einer Minderung für diesen Personenkreis ein Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot machen. 

– Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen in der Vertrauenszeit (mindestens in 
den ersten sechs Monaten, danach bis zum Ende der Vertrauenszeit) sind ausge-
schlossen. 

– Den Leistungsberechtigten wird die Möglichkeit eröffnet, die Umstände ihres Einzelfal-
les persönlich vorzutragen. Verletzen sie wiederholt ihre Pflichten oder versäumen Mel-
determine, soll das Jobcenter sie aufsuchend beraten. 

Entfristung des Sozialen Arbeitsmarktes 

Der Soziale Arbeitsmarkt wird entfristet und dauerhaft verankert. Mit dem Teilhabechan-
cengesetz wurde zum 1. Januar 2019 die Förderung „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nach 
§ 16i SGB II als Regelinstrument in das SGB II aufgenommen. Ziel der Förderung ist es, 
besonders arbeitsmarktfernen Menschen soziale Teilhabe durch längerfristige öffentlich ge-
förderte Beschäftigung zu ermöglichen („Sozialer Arbeitsmarkt“). Mittel- bis langfristiges Ziel 
ist, Übergänge in ungeförderte Beschäftigung zu erreichen. Bislang ist die Regelung bis 
31. Dezember 2024 befristet.  

Bagatellgrenze 

Zur Rechtsvereinfachung, die insbesondere die Verwaltung entlasten soll, wird eine soge-
nannte Bagatellgrenze für Rückforderungen eingeführt. 

Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der gesetzlichen Ren-
tenversicherung 
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Für Beziehende von Bürgergeld soll der Anspruch auf Übergangsgeld gegen den Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung während der Teilnahme an Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation entfallen, weil es keines Entgeltersatzes in Form von Übergangsgeld 
bedarf.  

Anpassungen im SGB XII 

Im SGB XII wird die Weitergeltung der Karenzzeit von zwei Jahren für die Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung im Anschluss an die erleichterten Bedingungen des Sozial-
schutz-Pakets I festgeschrieben. Weiter werden mit dem Ziel der Klarstellung und Verwal-
tungsvereinfachung Vorschriften ergänzt und angepasst. Dabei werden die Vorschriften zur 
Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung an die entsprechenden Vorschriften 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende angeglichen.. 

Darüber hinaus wird in § 82 SGB XII sowohl das Mutterschaftsgeld, als auch Einkommen 
aus so genannten „Schüler-Jobs“ von der Berücksichtigung als Einkommen ausgenommen. 

Zudem wird in der der Vermögensschonbetrag von 5 000 Euro auf 10 000 Euro erhöht und 
ein angemessenes Kraftfahrzeug von der Vermögensanrechnung ausgenommen. 

Anpassungen im Sozialen Entschädigungsrecht (BVG, KFürsV, SGB XIV) 

Im Sozialen Entschädigungsrecht wirkt sich aufgrund eines Verweises auf das Dritte Kapitel 
SGB XII die dort geregelte Weitergeltung der Karenzzeit von zwei Jahren für die Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung auf die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Bun-
desversorgungsgesetz (BVG) aus. Dies betrifft auch die sonstigen Anpassungen bei den 
Vorschriften zur Berücksichtigung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung im SGB XII.  

Die im SGB II und im SGB XII geregelten Verbesserungen bei der Einkommensberücksich-
tigung werden im BVG direkt nachvollzogen: Das Mutterschaftsgeld wird von der Einkom-
mensberücksichtigung ausgenommen, ebenso das Erwerbseinkommen von Schülerinnen 
und Schülern während der Ferienzeit, aus sogenannten „Ferienjobs“.  

Durch eine Verbesserung der Freibetragsregelung in der Verordnung zur Kriegsopferfür-
sorge (KFürsV) wird das Erwerbseinkommen von Schülerinnen und Schülern außerhalb 
der Ferienzeiten, ebenso das Erwerbseinkommen von Studierenden und von Auszubilden-
den zu einem großen Teil anrechnungsfrei gestellt. Dadurch wird auch im Sozialen Ent-
schädigungsrecht für diesen Personenkreis der Anreiz erhöht, eine Beschäftigung aufzu-
nehmen oder weiter auszuüben. 

Zudem wird auch im Sozialen Entschädigungsrecht der Vermögensschonbetrag erhöht, da-
mit die Vermögensschonbeträge im BVG gegenüber den Schonbeträgen der Sozialhilfe 
weiterhin großzügiger ausgestaltet sind, um der besonderen Lebenslage der Betroffenen 
und der Zielsetzung des Sozialen Entschädigungsrechts angemessen Rechnung zu tragen. 

Mit den Änderungen im SGB XIV werden erforderliche Anpassungen und Klarstellungen 
vorgenommen, damit die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die noch zu erlassende 
Verordnung zum Einkommen und Vermögen vorliegen. 

C. Alternativen 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber zu einer Neuregelung des Rechts der 
Leistungsminderungen aufgefordert. Zu einer gesetzlichen Umsetzung des Urteils gibt es 
daher keine Alternative.  
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Zur Umsetzung der weiteren Ziele bzw. der Erkenntnisse aus Wissenschaft und Rechtspre-
chung sind keine zweckmäßigeren Alternativen ersichtlich.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Mit dem Gesetzentwurf sind Mehrausgaben verbunden, die von rund 650 Millionen Euro im 
Jahr 2023 auf 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2026 anwachsen werden. 

Tabelle 1 – Mehr- und Minderausgaben nach Gebietskörperschaft und Jahr 

  2023 2024 2025 2026 

  in Mio. Euro 

Bund  455 664 952 1.355 

Länder 0 0 0 0 

Kommunen 54 62 70 73 

Bundesagentur für Arbeit 195 359 436 503 

Träger der Rentenversicherung -55 -140 -220 -265 

insgesamt 649 945 1.238 1.666 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Die Bürgerinnen und Bürger werden durch die Neuregelungen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende insgesamt um rund 3,9 Millionen Stunden Erfüllungsaufwand pro Jahr ent-
lastet. In der Arbeitsförderung ergibt sich ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 
rund 2 600 Stunden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Die Wirtschaft ist von den veränderten Regelungen nicht betroffen.  

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Die Wirtschaft ist von den veränderten Regelungen nicht betroffen.  

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

In der Grundsicherung für Arbeitsuchende ergeben sich Einsparungen beim laufenden Er-
füllungsaufwand in Höhe von rund 50 Millionen Euro jährlich. Darüber hinaus entsteht ein 
einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von schätzungsweise 20 Millionen Euro. 

Für die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung ergeben sich Einsparungen beim lau-
fenden Erfüllungsaufwand von 1,2 Millionen Euro jährlich.  
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Für die Bundesagentur für Arbeit ergibt sich eine Erhöhung beim laufenden Erfüllungsauf-
wand in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro jährlich. Darüber hinaus entsteht ein einmaliger 
Erfüllungsaufwand in Höhe von schätzungsweise 1,8 Millionen Euro. 

Für die Länder und Kommunen entsteht im Rahmen der Sozialhilfe nach dem Dritten und 
Vierten Kapitel des SGB XII ein geringer nicht bezifferbarer Erfüllungsaufwand. 

Im Sozialen Entschädigungsrecht entstehen für Länder und Kommunen sowohl Entlastun-
gen als auch Belastungen, die aufgrund der geringen Anzahl der Empfängerinnen und 
Empfänger von ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BVG (Stand: 31. Dezem-
ber 2020: insgesamt 3 000 Personen) nicht bezifferbar sind. 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Referentenentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch - Einführung eines Bürgergeldes 

(Bürgergeld-Gesetz) 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch […] 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird vor dem Wort „Grundsicherung“ das Wort „Bürgergeld, “ einge-
fügt. 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 7a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 7b Erreichbarkeit“. 

b) Die Angaben zu den §§ 15 und 15a werden wie folgt gefasst: 

„§ 15 Potenzialanalyse und Kooperationsplan zur Verbesserung der Teilhabe 

§ 15a Vertrauenszeit und weitere Vertrauenszeit“. 

c) Nach der Angabe zu § 15a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 15b Schlichtung“. 

d) Nach der Angabe zu § 16i werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 16j Bürgergeldbonus 

§ 16k Ganzheitliche Betreuung“. 

e) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 Bürgergeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe“. 

f) In Kapitel 3 Abschnitt 2 wird die Angabe zu Unterabschnitt 2 wie folgt gefasst: 

„Unterabschnitt 2 Bürgergeld“. 

g) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 23 Besonderheiten beim Bürgergeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte“. 

h) In Kapitel 3 Abschnitt 2 wird die Angabe zu Unterabschnitt 5 wie folgt gefasst: 

„Unterabschnitt 5 Leistungsminderungen“. 

i) Die Angabe zu § 54 wird wie folgt gefasst: 

„§ 54 (weggefallen)“. 

j) Die Angabe zu § 65 wird wie folgt gefasst: 

„§ 65 Zwölftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - Einführung 
eines Bürgergeldes“. 

k) Die Angaben zu § 68 wird wie folgt gefasst: 

„§ 68 (weggefallen)“. 

l) Die Angaben zu den §§ 77 und 78 werden wie folgt gefasst: 

„§ 77 (weggefallen) 

§ 78 (weggefallen)“. 

m) Die Angaben zu den §§ 80 und 81 werden wie folgt gefasst: 

„§ 80 (weggefallen) 

§ 81 (weggefallen)“. 

3. § 1 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Nachteile von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus einem der in § 1 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes genannten Gründe überwun-
den werden,“. 

b) Nummer 5 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 5. 

4. § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Leistungsgrundsätze 

(1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit sie zur 
Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit 
für die Eingliederung erforderlich sind. Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
sind zu berücksichtigen 

1. die Eignung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, 

2. die individuelle Lebenssituation der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, insbe-
sondere ihre familiäre Situation, 
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3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten und 

4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. 

Vorrangig sollen Leistungen erbracht werden, die die unmittelbare Aufnahme einer 
Ausbildung oder Erwerbstätigkeit ermöglichen, es sei denn, eine andere Leistung ist 
für die dauerhafte Eingliederung erforderlich. Von der Erforderlichkeit für die dauerhafte 
Eingliederung ist insbesondere auszugehen, wenn leistungsberechtigte Personen 
ohne Berufsabschluss Leistungen zur Unterstützung der Aufnahme einer Ausbildung 
nach diesem Buch, dem Dritten Buch oder auf anderer rechtlicher Grundlage erhalten 
oder an einer nach § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit § 81 des Dritten 
Buches zu fördernden berufsabschlussbezogenen Weiterbildung teilnehmen sollen. 

(2) Bei der Beantragung von Leistungen nach diesem Buch sollen unverzüglich 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Ersten Abschnitt des Dritten Kapitels 
erbracht werden. 

(3) Bei der Erbringung von Leistungen nach dem Ersten Abschnitt des Dritten Ka-
pitels sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

(4) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte, die 

1. nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, vorrangig an einem 
Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, oder 

2. darüber hinaus notwendige berufsbezogene Sprachkenntnisse benötigen, vorran-
gig an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthalts-
gesetzes teilnehmen, 

sofern sie teilnahmeberechtigt sind. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. In den Fällen 
des Satzes 1 ist die Teilnahme am Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes 
oder an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsge-
setzes in der Regel für eine dauerhafte Eingliederung erforderlich. Für die Teilnahme-
berechtigung, die Verpflichtung zur Teilnahme und die Zugangsvoraussetzungen gel-
ten die §§ 44, 44a und 45a des Aufenthaltsgesetzes sowie des § 9 Absatz 1 Satz 1 des 
Bundesvertriebenengesetzes in Verbindung mit der Verordnung über die Durchführung 
von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler und der Verordnung über die 
berufsbezogene Deutschsprachförderung. 

(5) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden, 
soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann. Die nach diesem 
Buch vorgesehenen Leistungen decken den Bedarf der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.“ 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Sozialgeld“ durch das Wort „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 2 “ ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 6 wird gestrichen. 

c) In Absatz 5 wird die Angabe „16i“ durch die Angabe „16k“ ergänzt. 

6. § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
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„2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, das Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2, soweit dieses für den Bedarf für Unterkunft und 
Heizung geleistet wird, die Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 
2 sowie für die Leistungen nach § 28, soweit durch Landesrecht nicht andere Trä-
ger bestimmt sind (kommunale Träger),“ 

7. § 7 Absatz 4a wird aufgehoben. 

8. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 

„§ 7b 

Erreichbarkeit 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Leistungen, wenn sie erreichbar 
sind. Erreichbar sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, wenn sie sich im näheren 
Bereich des zuständigen Jobcenters aufhalten und werktäglich dessen Mitteilungen 
und Aufforderungen zur Kenntnis nehmen können. Ein Aufenthalt im näheren Bereich 
liegt vor, wenn es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten möglich ist, eine Dienst-
stelle des zuständigen Jobcenters, einen möglichen Arbeitgeber oder den Durchfüh-
rungsort einer Integrationsmaßnahme im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Jobcen-
ters in einer für den Vermittlungsprozess angemessenen Zeitspanne und ohne unzu-
mutbaren oder die Eigenleistungsfähigkeit übersteigenden Aufwand zu erreichen. Der 
nähere Bereich schließt auch einen Bereich im grenznahen Ausland ein. 

(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die nicht erreichbar sind, erhalten nur 
dann Leistungen, wenn für den Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs ein wichti-
ger Grund vorliegt und das Jobcenter dem Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs 
zugestimmt hat. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei 

1. Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnahme der medizinischen Vorsorge 
oder Rehabilitation, 

2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die staatspolitischen, kirchlichen oder gewerk-
schaftlichen Zwecken dient oder sonst im öffentlichen Interesse liegt, 

3. Aufenthalten außerhalb des näheren Bereichs, die der Eingliederung in Ausbildung 
oder Arbeit dienen, oder 

4. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn die Eingliederung in Ausbildung 
oder Arbeit nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

Für Abwesenheiten außerhalb des näheren Bereichs auf Grund der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit bedarf es abweichend von Satz 1 keiner Zustimmung des Jobcenters. 

(3) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die ohne wichtigen Grund nicht erreich-
bar sind, erhalten Leistungen, wenn das Jobcenter dem Aufenthalt außerhalb des nä-
heren Bereichs zugestimmt hat und die Eingliederung in Arbeit nicht wesentlich beein-
trächtigt wird. Die Zustimmung zu Abwesenheiten nach Satz 1 soll in der Regel für 
insgesamt längstens drei Wochen im Kalenderjahr erteilt werden. Bei erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten, die weder arbeitslos noch erwerbstätig sind, ist die Zustimmung 
nach Satz 1 zu erteilen.“ 

9. § 11 wird wie folgt geändert: 



 - 12 -  

 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 11a“ die Wörter „sowie Einnahmen, 
die nach anderen Vorschriften des Bundesrechts nicht als Einkommen im Sinne 
dieses Buches zu berrücksichtigen sind“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Einnahmen sind für den Monat zu berücksichtigen, in dem sie zufließen. 
Dies gilt auch für Einnahmen, die an einzelnen Tagen eines Monats aufgrund von 
kurzzeitigen Beschäftigungsverhältnissen erzielt werden.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

(3) „ Entfiele der Leistungsanspruch durch die Berücksichtigung einer als 
Nachzahlung zufließenden Einnahme, die nicht für den Monat des Zuflusses er-
bracht wird, in dem Monat des Zuflusses, ist die als Nachzahlung zufließende Ein-
nahme auf einen Zeitraum von sechs Monaten gleichmäßig aufzuteilen und mo-
natlich beginnend mit dem Monat des Zuflusses mit einem entsprechenden Teil-
betrag zu berücksichtigen.“  

10. § 11a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nummern 5 und 6 werden angefügt: 

5. „ Aufwandsentschädigungen oder Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkei-
ten, die nach § 3 Nummer 12, 26 oder 26a des Einkommensteuergesetzes 
steuerfrei sind, soweit diese einen Betrag in Höhe von 3 000 Euro kalender-
jährlich nicht überschreiten, 

6.  Mutterschaftsgeld nach § 19 des Mutterschutzgesetzes.“ 

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

(7) „ Nicht als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnahmen von Schülerin-
nen und Schülern allgemein- oder berufsbildender Schulen, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, aus Erwerbstätigkeiten, die in den Schulferien ausge-
übt werden. Satz 1 gilt nicht für eine Ausbildungsvergütung, auf die eine Schülerin 
oder ein Schüler einen Anspruch hat. Die Bestimmungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes bleiben unberührt.“ 

11. § 11b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Sätze 3 bis 5 aufgehoben.  

b) Nach Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

„(2b) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 ist anstelle der Beträge nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 bis 5 ein Betrag von insgesamt 520 Euro von dem Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit abzusetzen bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die 

1. eine nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz dem Grunde nach förde-
rungsfähige Ausbildung absolvieren, 

2. eine nach § 57 Absatz 1 des Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfä-
hige Ausbildung absolvieren oder 
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3. als Schülerinnen und Schüler allgemein- oder berufsbildender Schulen außer-
halb der in § 11a Absatz 7 genannten Zeiten erwerbstätig sind.  

Sofern die unter Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Personen die in § 11a Absatz 3 
Satz 2 Nummer 3 bis 5 genannten Leistungen, Ausbildungsgeld nach dem Dritten 
Buch oder einen Unterhaltsbeitrag nach § 10 Absatz 2 des Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetzes erhalten, ist von diesen Leistungen für die Absetzbeträge 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 ein Betrag von mindestens 100 Euro abzu-
setzen, wenn die Absetzung nicht bereits nach Satz 1 erfolgt ist. Satz 2 gilt auch 
für Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr vollendet haben.“ 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„In den Fällen des Absatzes 2b tritt bei der Anwendung des Satzes 1 Nummer 1 
an die Stelle des Betrages von 100 Euro ein Betrag von 520 Euro.“ 

12. § 12 wird wie folgt gefasst: 

§ 12„ 

Berücksichtigung von Vermögen 

(1) Vermögen wird innerhalb der ersten zwei Jahre ab Beginn des Monats, für 
den erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden, nur berücksichtigt, wenn 
es erheblich ist (Karenzzeit). Wird der Leistungsbezug in der Karenzzeit für mindestens 
einen Monat unterbrochen, verlängert sich die Karenzzeit um volle Monate ohne Leis-
tungsbezug. Eine neue Karenzzeit beginnt, wenn zuvor mindestens zwei Jahre keine 
Leistungen nach diesem Buch bezogen worden sind. 

(2) Es wird vermutet, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller dies im Antrag erklärt. Vermögen ist im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 erheblich, wenn es in der Summe 60 000 Euro für die leistungsberech-
tigte Person sowie 30 000 Euro für jede weitere mit dieser in Bedarfsgemeinschaft le-
bende Person übersteigt; Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Berechnung des 
erheblichen Vermögens nach Satz 2 bleiben Vermögensgegenstände nach Absatz 3 
unberücksichtigt; Absatz 3 Nummer 5 gilt dabei mit der Maßgabe, dass ein selbst ge-
nutztes Hausgrundstück oder eine Eigentumswohnung nicht zu berücksichtigen ist. 
Liegt erhebliches Vermögen vor, treten die Beträge nach Satz 2 während der Karenz-
zeit an die Stelle der Freibeträge nach Absatz 4. 

(3) Alle verwertbaren Vermögensgegenstände sind vorbehaltlich Satz 2 als Ver-
mögen zu berücksichtigen. Nicht zu berücksichtigen sind 

1. angemessener Hausrat; für die Beurteilung der Angemessenheit sind die Lebens-
umstände während des Bezugs von Bürgergeld maßgebend, 

2. ein Kraftfahrzeug für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Per-
son, 

3. für die Altersvorsorge bestimmte Versicherungsverträge; zudem andere Formen 
der Altersvorsorge, wenn sie nach Bundesrecht ausdrücklich als Altersvorsorge 
gefördert werden, 

4. weitere von der Inhaberin oder dem Inhaber als für die Altersvorsorge bestimmt 
bezeichnete Vermögensgegenstände, unabhängig von der Anlageform, für jedes 
angefangene Jahr einer hauptberuflich selbständigen Tätigkeit, während dessen 
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keine Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung, an eine öffentlich-rechtliche 
Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung einer Berufsgruppe ent-
richtet wurden, maximal jedoch der Betrag, der sich ergibt, wenn der zum Zeitpunkt 
der Antragstellung geltende Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung 
nach § 158 des Sechsten Buches mit dem zuletzt festgestellten endgültigen 
Durchschnittsentgelt gemäß Anlage 1 des Sechsten Buches multipliziert und an-
schließend auf den nächsten durch 500 teilbaren Betrag aufgerundet wird.  

5. ein selbst genutztes Hausgrundstück mit einer Wohnfläche von bis zu 140 Quad-
ratmetern oder eine Eigentumswohnung von bis zu 130 Quadratmetern; bewohnen 
mehr als vier Personen das Hausgrundstück beziehungsweise die Eigentumswoh-
nung, erhöht sich die maßgebende Wohnfläche um jeweils 20 Quadratmeter für 
jede weitere Person, 

6. Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung ei-
nes Hausgrundstücks oder einer Eigentumswohnung von angemessener Größe 
bestimmt ist, soweit dieses zu Wohnzwecken von Menschen mit Behinderungen 
oder pflegebedürftigen Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch 
den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde sowie 

7. Sachen und Rechte, soweit ihre Verwertung für die betroffene Person eine beson-
dere Härte bedeuten würde. 

(4) Von dem zu berücksichtigenden Vermögen ist für jede Person in der Bedarfs-
gemeinschaft ein Betrag in Höhe von 15 000 Euro abzusetzen. Übersteigt das Vermö-
gen einer Person in der Bedarfsgemeinschaft den Betrag nach Satz 1, sind nicht aus-
geschöpfte Freibeträge der anderen Personen in der Bedarfsgemeinschaft auf diese 
Person zu übertragen.  

(5) Das Vermögen ist mit seinem Verkehrswert zu berücksichtigen. Für die Be-
wertung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Antrag auf Bewilligung oder erneute 
Bewilligung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gestellt wird, bei 
späterem Erwerb von Vermögen der Zeitpunkt des Erwerbs.“ 

13. In § 12a Nummer 1 werden die Wörter „bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres“ ge-
strichen. 

14. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen 
zum näheren Bereich (§ 7b) sowie dazu zu treffen, für welchen Zeitraum und unter 
welchen Voraussetzungen erwerbsfähige Leistungsberechtigte wegen eines Auf-
enthalts außerhalb des näheren Bereichs nicht erreichbar sein dürfen.“ 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

15. Dem § 14 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Dies gilt sowohl für arbeitslose wie 
für nicht arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte.“  

16. Die §§ 15 und 15a werden wie folgt gefasst: 
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„§ 15 

Potenzialanalyse und Kooperationsplan zur Verbesserung der Teilhabe 

(1) Die Agentur für Arbeit soll unverzüglich zusammen mit jeder erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person die für die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit erfor-
derlichen persönlichen Merkmale, beruflichen Fähigkeiten und die Eignung feststellen; 
diese Feststellungen erstrecken sich auch auf die individuellen Stärken sowie darauf, 
ob und durch welche Umstände die berufliche Eingliederung voraussichtlich erschwert 
sein wird (Potenzialanalyse). Tatsachen, über die die Agentur für Arbeit nach § 9a 
Satz 2 Nummer 2 des Dritten Buches unterrichtet wird, müssen nicht erneut festgestellt 
werden, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich Umstände, die für 
die Eingliederung maßgebend sind, verändert haben. 

(2) Die Agentur für Arbeit soll im Einvernehmen mit dem kommunalen Träger un-
verzüglich nach der Potenzialanalyse mit jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Person unter Berücksichtigung der Feststellungen nach Absatz 1 gemeinsam einen 
Kooperationsplan zur Verbesserung der Teilhabe (Kooperationsplan) erstellen. In die-
sem werden das Eingliederungsziel und die wesentlichen Schritte zur Eingliederung 
festgehalten. Neben weiteren individuellen Absprachen sollen insbesondere festgehal-
ten werden, 

1. die zur Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit in Betracht kommenden Leistun-
gen nach diesem Abschnitt, 

2. welche für eine erfolgreiche Überwindung von Hilfebedürftigkeit, insbesondere 
durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit, erforderlichen Eigenbemühungen 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte mindestens unternehmen und nachweisen, 

3. die Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder 
an einer Maßnahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a 
des Aufenthaltsgesetzes, 

4. wie Leistungen anderer Leistungsträger in den Eingliederungsprozess einbezogen 
werden. 

In dem Kooperationsplan kann auch festgehalten werden, 

1. in welche Ausbildung, Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche die erwerbsfähige leis-
tungsberechtigte Person vermittelt werden soll und 

2. welche Leistungen nach diesem Abschnitt für Personen in Betracht kommen, die 
mit der oder dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, um Hemmnisse der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person zu 
beseitigen oder zu verringern; diese Personen sind hierbei zu beteiligen. 

(3) Die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person erhält den Kooperationsplan in 
Textform. Der Kooperationsplan soll spätestens nach Ablauf von jeweils sechs Mona-
ten gemeinsam aktualisiert und fortgeschrieben werden. 
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§ 15a 

Vertrauenszeit 

(1) Mit dem Abschluss eines Kooperationsplans beginnt eine Vertrauenszeit. 
Während der Vertrauenszeit überprüft die Agentur für Arbeit regelmäßig, ob die er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person die im Kooperationsplan festgehaltenen Ab-
sprachen einhält. Während der Vertrauenszeit führt die Verletzung von Pflichten nach 
§ 31 nicht zu Leistungsminderungen nach § 31a. 

(2) Die Vertrauenszeit endet, wenn die leistungsberechtigte Person die im Koope-
rationsplan festgehaltenen Absprachen ohne wichtigen Grund nicht einhält. Dies gilt 
nicht, wenn Absprachen innerhalb der ersten sechs Monate seit erstmaligem Ab-
schluss eines Kooperationsplans nicht eingehalten werden. Bei wiederholtem Zugang 
in den Leistungsbezug beginnt der Zeitraum nach Satz 2 erneut zu laufen, wenn der 
Bezug von Leistungen für mehr als sechs Monate unterbrochen war. 

(3) Nach dem Ende der Vertrauenszeit soll die Agentur für Arbeit die erwerbsfä-
hige leistungsberechtigte Person schriftlich unter Erläuterung der Rechtsfolgen zur Vor-
nahme von notwendigen Mitwirkungspflichten wie Eigenbemühungen, Teilnahme an 
Maßnahmen oder Bewerbung auf Vermittlungsvorschläge auffordern. Erfüllt die er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person nach dieser Aufforderung innerhalb eines 
Zeitraums von drei Monaten die in der Aufforderung genannten notwendigen Mitwir-
kungspflichten und die im Kooperationsplan festgehaltenen Absprachen, so beginnt 
eine neue Vertrauenszeit. Auf diese findet Absatz 3 keine Anwendung. 

(4) Wenn ein Kooperationsplan nicht zustande kommt oder nicht fortgeschrieben 
werden kann, gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend.  

(5) In den Fällen des Absatzes 4 oder Absatz 5 haben die Agenturen für Arbeit 
die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person bei Vorliegen der Voraussetzungen von 
§ 3 Absatz 4 verpflichtend schriftlich unter Erläuterung der Rechtsfolgen zur Teilnahme 
an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder an einer Maß-
nahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsge-
setzes aufzufordern. Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend.“ 

17. Nach § 15a wird folgender § 15b eingefügt: 

„§ 15b 

Schlichtungsverfahren 

(1) Ist die Erstellung, die Durchführung oder die Fortschreibung eines Kooperati-
onsplans aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen Agentur für Arbeit oder 
kommunalem Träger und leistungsberechtigter Person nicht möglich, so kann auf Ver-
langen einer oder beider Seiten ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden. Die 
Agentur für Arbeit schafft im Einvernehmen mit dem kommunalen Träger die Voraus-
setzungen für einen Schlichtungsmechanismus unter Hinzuziehung einer bisher unbe-
teiligten Person innerhalb oder außerhalb der Dienststelle. Das nähere Verfahren ent-
sprechend § 44c Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 legt die Trägerversammlung fest.  

(2) In dem Schlichtungsverfahren soll ein gemeinsamer Lösungsvorschlag entwi-
ckelt werden. 

(3) Während des Schlichtungsverfahrens findet § 15a Absatz 1 Satz 3 entspre-
chende und § 15a Absatz 2 Satz 1 und 3 Satz 1 keine Anwendung. 
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(4) Das Schlichtungsverfahren endet durch eine Einigung oder spätestens mit Ab-
lauf von vier Wochen ab Beginn.“ 

18. § 16 wird wie folgt geändert 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt. 

„(3b) Abweichend von § 87a Absatz 2 des Dritten Buches erhalten erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte auch im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses ein Weiterbildungsgeld, soweit sie die sonstigen Voraussetzungen nach § 87a 
Absatz 1 des Dritten Buches erfüllen.“ 

19. In § 16d Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürger-
geld“ ersetzt. 

20. In § 16g Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „oder § 16f“ durch die Angabe„,§ 16f oder 
§ 16k“ ersetzt. 

21. In § 16i Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „dem Mindestlohngesetz“ durch die Wörter 
„§ 1 Absatz 2 Satz 1 des Mindestlohngesetzes in Verbindung mit der auf der Grundlage 
des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Mindestlohngesetzes jeweils erlassenen Verordnung“ 
ersetzt. 

22. Nach § 16i werden folgende §§ 16j und 16k eingefügt: 

„§ 16j 

Bürgergeldbonus 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten einen Bonus in Höhe von 75 Euro für 
jeden Monat der Teilnahme an einer der folgenden Maßnahmen, die ihnen in der Ver-
trauenszeit von der Agentur für Arbeit vorgeschlagen wird: 

1. Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach §§ 81 und 82 des Dritten Buches 
sowie §§ 117 Absatz 1 in Verbindung mit 81 des Dritten Buches mit einer Mindest-
dauer von acht Wochen, für die kein Weiterbildungsgeld nach § 87a Absatz 2 des 
Dritten Buches gezahlt wird, 

2. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach § 51 des Dritten Buches sowie 
§§ 117 Absatz 1 in Verbindung mit 51 des Dritten Buches, Einstiegsqualifizierun-
gen nach § 54a des Dritten Buches in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3, Maßnahmen in der Vorphase der Assistierten Ausbildung nach § 75a des 
Dritten Buches in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3,  

3. Maßnahmen zur Förderung schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h 
Absatz 1. 
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§ 16k 

Ganzheitliche Betreuung 

Zum Aufbau der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten kann die Agentur für Arbeit oder ein durch diese beauftragter Dritter eine erforder-
liche ganzheitliche Betreuung erbringen.“ 

23. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie gefolgt gefasst: 

„§ 19  

Bürgergeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Sozialgeld“ durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 

24. Die Überschrift zu Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 wird wie gefolgt gefasst: 

„Unterabschnitt 2 

Bürgergeld“. 

25. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Für die ersten zwei Jahre ab Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen 
nach diesem Buch bezogen werden, werden abweichend von Satz 1 Bedarfe 
für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen aner-
kannt (Karenzzeit); Satz 5 bleibt unberührt. Wird der Leistungsbezug in der 
Karenzzeit unterbrochen, verlängert sich die Karenzzeit um die Zeit ohne Leis-
tungsbezug. Eine neue Karenzzeit beginnt nur, wenn zuvor mindestens zwei 
Jahre keine Leistungen nach diesem Buch bezogen worden sind.“ 

bb) In Satz 6 werden nach den Wörtern „sind sie“ die Wörter „nach Ablauf der Frist 
nach Satz 2 bis 4“ eingefügt. 

cc) Nach Satz 6 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Nach Ablauf der Karenzzeit ist Satz 6 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
der Zeitraum der Karenzzeit nicht auf die in Satz 6 genannte Frist anzurech-
nen ist. Verstirbt ein Mitglied der Bedarfs- oder Haushaltsgemeinschaft und 
waren die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung davor angemessen, 
ist die Senkung der Aufwendungen für die weiterhin bewohnte Unterkunft für 
die Dauer von mindestens zwölf Monaten nach dem Sterbemonat nicht zu-
mutbar.“ 
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b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Bedarfe nach Satz 1 gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 nicht.“ 

c) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ 
ersetzt. 

d) In Absatz 8 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ 
ersetzt. 

26. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie gefolgt gefasst: 

„§ 23 

Besonderheiten beim Bürgergeld für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte“. 

b) Das Wort „Sozialgeld“ wird durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 2“ ersetzt. 

27. In § 24 Absatz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ er-
setzt. 

28. § 25 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Haben Leistungsberechtigte dem Grunde nach Anspruch auf Verletztengeld der ge-
setzlichen Unfallversicherung, erbringen die Träger der Leistungen nach diesem Buch 
die bisherigen Leistungen als Vorschuss auf die Leistungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung weiter.“ 

29. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Arbeitslosengeld II und Sozialgeld“ durch die 
Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Das Wort „Sozialgeld“ durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 2“ ersetzt. 

bbb) Das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Arbeitslosengeld II und Sozialgeld“ durch die 
Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Es wird das Wort „Sozialgeld“ durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 2“ ersetzt. 
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bbb) Es wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

30. In § 27 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ 
ersetzt. 

31. Die Überschrift zu Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 5 wird wie folgt gefasst: 

„Unterabschnitt 5 

Leistungsminderungen“. 

32. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. sich weigern, den Mitwirkungspflichten im Sinne des § 15a Absatz 3 Satz 1 
oder Absatz 5 Satz 1 nachzukommen,“. 

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Ausbildung“ das Komma und die Wörter 
„Arbeitsgelegenheit nach § 16d“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürger-
geld“ ersetzt. 

33. § 31a wird wie folgt gefasst: 

„§ 31a 

Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Bürgergeld um 30 Pro-
zent des nach § 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. Eine Minderung nach Satz 1 
ist aufzuheben, sobald erwerbsfähige Leistungsberechtigte diese Pflichten erfüllen o-
der sich glaubhaft nachträglich dazu bereit erklären, diesen künftig nachzukommen. 
Abweichend von Satz 1 gelten bei Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 
in Fällen einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis (§ 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des 
Dritten Buches) die Rechtsfolgen des § 32. 

(2) Auf Verlangen der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten soll die Anhörung 
nach § 24 des Zehnten Buches persönlich erfolgen. Verletzen die erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten ohne das Vortragen eines wichtigen Grundes wiederholt ihre Pflich-
ten oder versäumen Meldetermine nach § 32, soll die Anhörung persönlich erfolgen. 

(3) Eine Leistungsminderung erfolgt nicht, wenn sie im Einzelfall eine außerge-
wöhnliche Härte bedeuten würde. 

(4) Leistungsminderungen durch wiederholte Pflichtverletzungen oder Meldever-
säumnisse nach § 32 sind auf insgesamt 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden Re-
gelbedarfs begrenzt. Die sich rechnerisch ergebenden Zahlbeträge für die Kosten der 
Unterkunft und Heizung dürfen durch eine Leistungsminderung nicht verringert werden. 
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(5) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten Absatz 1 bis 4 bei Pflicht-
verletzungen nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechend. 

(6) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, sollen innerhalb von vier Wochen nach Feststellung einer Leistungsmin-
derung ein Beratungsangebot erhalten, indem die Inhalte des Kooperationsplans über-
prüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden.“ 

34. § 31b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 aufgehoben. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Der Minderungszeitraum beträgt drei Monate. In den Fällen des § 31a Ab-
satz 1 Satz 2 ist die Minderung aufzuheben ab dem Zeitpunkt der Pflichterfüllung 
oder der Erklärung der Bereitschaft zur Pflichterfüllung soweit der Minderungszeit-
raum mindestens einen Monat betragen hat, andernfalls nach Ablauf dieses Mo-
nats.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

35. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ er-
setzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) § 31a Absatz 2 bis 5 und § 31b Absatz 1 und 3 gelten entsprechend. Der 
Minderungszeitraum beträgt einen Monat.“ 

36. Dem § 33 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Übergang von Entschädigungsansprüchen nach dem Siebzehnten Titel des Ge-
richtsverfassungsgesetzes ist ausgeschlossen.“ 

37. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Abweichend von Satz 1 gelten die §§ 45, 47 und 48 des Zehnten Buches mit der 
Maßgabe, dass ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit nicht auf-
zuheben ist, wenn sich ausschließlich Erstattungsforderungen nach § 50 Absatz 1 
des Zehnten Buches von insgesamt weniger als 50 Euro für die Gesamtheit der 
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ergäben. Bei der Prüfung der Aufhebung nach 
Satz 3 sind Umstände, die bereits Gegenstand einer vorherigen Prüfung nach 
Satz 3 waren, nicht zu berücksichtigen. Die Sätze 3 und 4 gelten in den Fällen des 
§ 50 Absatz 2 des Zehnten Buches entsprechend.“ 

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird das Wort „Arbeitslosengeld“ durch das Wort „Bürger-
geld“ ersetzt. 

c) Folgende Absätze 9 und 10 werden angefügt: 

(9) „ § 66 des Ersten Buches gilt mit der Maßgabe, dass, wenn einem Mitglied 
einer Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach diesem Buch versagt oder entzogen 
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werden, die Leistungen auch den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zu 
versagen oder zu entziehen sind, soweit die Mitwirkungspflichten 

1. die Feststellung von Einkommen oder Vermögen betreffen und dieses auch 
bei den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zu berücksichtigen 
wäre, 

2. die Feststellung der Leistungsvoraussetzungen des § 7 Absatz 1 Satz 1 oder 
das Vorliegen von Leistungsausschlüssen nach § 7 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 4 bis 6 betreffen und hiervon auch ein Anspruch auf Sozialgeld abhängt 

(10) § 67 des Ersten Buches gilt mit der Maßgabe, dass die Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende Leistungen gegenüber allen oder einzelnen Mitglie-
dern der Bedarfsgemeinschaft ganz oder teilweise nachträglich erbringen können.“ 

38. § 41a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die vorläufige Leistung ist so zu bemessen, dass der monatliche Bedarf der Leis-
tungsberechtigten zur Sicherung des Lebensunterhalts gedeckt ist; davon ist aus-
zugehen, wenn das vorläufig berücksichtigte Einkommen voraussichtlich höchs-
tens in Höhe des Absetzbetrages nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 von dem 
nach Satz 3 zu Grunde zu legenden Einkommen abweicht.“ 

b) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Überzahlungen, die nach der Anrechnung fortbestehen, sind zu erstatten, sofern 
sie insgesamt mindestens 50 Euro für die Gesamtheit der Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft betragen.“ 

39. § 42a Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Satz 1 gilt nicht, soweit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als Darlehen 
erbracht werden oder soweit bereits gemäß § 43 in Höhe von mehr als 10 Prozent des 
für die Darlehensnehmer maßgebenden Regelbedarfs gegen deren Ansprüche auf 
Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts aufgerechnet wird.“ 

40. § 44g Absatz 2 wird aufgehoben. 

41. In § 44k Absatz 1 wird nach der Angabe „1“ die Angabe „und 2“ gestrichen. 

42. In § 51b Absatz 3 Nummer 3 werden nach der Angabe „§ 48b Absatz 5“ das Komma 
und das Wort „Eingliederungsbilanzen“ gestrichen. 

43. § 53a Absatz 2 wird aufgehoben. 

44. § 54 wird aufgehoben. 

45. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem 
diese ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 3 Satz 3“ gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 bis 4 eingefügt: 
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„ (2) Die Pflicht zur Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Satz 4 entfällt, wenn die in § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Fünften Buches genannten Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 295 Absatz 1 Satz 10 
des Fünften Buches elektronisch an die Krankenkasse zu übermitteln sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 201 Absatz 2 des 
Siebten Buches elektronisch an die Krankenkassen zu übermitteln sind. Die Pflicht 
zur Vorlage nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 4 entfällt, wenn die in § 301 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 7 des Fünften Buches genannten Daten zur stati-
onären Behandlung elektronisch an die Krankenkasse zu übermitteln sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend auch für Teilnehmende an Maßnah-
men der beruflichen Weiterbildung nach § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder Teil-
nehmende einer Maßnahme nach § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung 
mit § 45 des Dritten Buches, auch sofern diese keine Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts erhalten.  

(4) Die nach Absatz 1 erforderliche Datenübermittlung kann, die nach den Absät-
zen 2 und 3 erforderliche Datenübermittlung soll ausschließlich elektronisch erfol-
gen.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5. 

46. § 61 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Maßnahmeträger sind verpflichtet 

1. ihre Beurteilung der oder des Teilnehmenden unverzüglich der Agentur für Arbeit 
zu übermitteln, 

2. der für die einzelne Teilnehmerin oder den einzelnen Teilnehmer zuständigen 
Agentur für Arbeit kalendermonatlich die Fehltage der Teilnehmerin oder des Teil-
nehmers sowie die Gründe für die Fehltage mitzuteilen. 

Dabei haben Sie jeweils die von der Agentur für Arbeit vorgegebenen Verfahren und 
Formate zu nutzen.“ 

47. § 65 wird wie folgt gefasst: 

„§ 65 

Zwölftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze - Einführung eines Bürgergeldes 

(1) § 3 Absatz 2a in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung findet 
bis zum erstmaligen Abschluss eines Kooperationsplans nach § 15, spätestens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2023, weiter Anwendung. 

(2) Sofern die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor dem 1. Januar 
2023 nach § 5 Absatz 3 Satz 1 Leistungsberechtigte aufgefordert haben, eine Rente 
wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen, ist die Stellung eines entsprechenden 
Antrages durch die Träger nach diesem Buch nach dem 31. Dezember 2022 unzuläs-
sig. 

(3) Zeiten eines Leistungsbezugs bis zum 31. Dezember 2022 bleiben bei den 
Karenzzeiten nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und § 22 Absatz 1 Satz 2 unberücksichtigt. 
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(4)  § 15 ist in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2023 geltenden Fassung für bis zu 
diesem Zeitpunkt abgeschlossene Eingliederungsvereinbarungen bis zum erstmaligen 
Abschluss eines Kooperationsplans nach § 15, spätestens bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2023, weiter anzuwenden. §§ 15a und 15b sind in diesen Fällen nicht anzu-
wenden. 

(5) § 22 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht in den Fällen, in denen in einem der vorange-
gangenen Bewilligungszeiträume für die aktuell bewohnte Unterkunft die angemesse-
nen und nicht die tatsächlichen Aufwendungen als Bedarf anerkannt wurden. 

(6) § 31a ist bis zum erstmaligen Abschluss eines Kooperationsplans nach § 15, 
spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023, nicht anzuwenden. 

(7) § 40 Absatz 1 Sätze 3 bis 5 und Absatz 9 sind bei Prüfungen ab dem 1. Januar 
2023 anzuwenden. § 41a Absatz 6 Satz 3 in der ab dem 1. Januar 2023 geltenden 
Fassung ist bei abschließenden Entscheidungen anzuwenden, die ab dem 1. Januar 
2023 erfolgen. 

(8) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die am 31. Dezember 2022 aufgrund von 
§ 53a Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung nicht als arbeits-
los galten, gelten auch weiterhin nicht als arbeitslos, soweit die Voraussetzungen des 
§ 53a Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung weiter vorlie-
gen.“ 

48. Die §§ 68, 77, 78, 80 und 81 werden aufgehoben. 

Artikel 2 

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch […] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 (weggefallen)“. 

b) Nach der Angabe zu § 87 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 87a Weiterbildungsprämie und Weiterbildungsgeld“. 

c) Die Angabe zu § 148 wird wie folgt gefasst:  

„§ 148 Minderung und Erhöhung der Anspruchsdauer“. 

d) Die Angabe zu § 428 wird wie folgt gefasst: 

„§ 428 (weggefallen)“.  

e) Folgende Angabe wird angefügt: 

„§ 456 Zwölftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - Einfüh-
rung eines Bürgergeldes.“ 
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2. In § 4 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „teilnehmen“ das Wort „sollen“ eingefügt. 

3. § 11 wird aufgehoben. 

4. § 81 Absatz 3a wird wie folgt gefasst: 

„(3a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können zum Erwerb von Grundkompe-
tenzen durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn die in Ab-
satz 1 genannten Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
erfüllt sind und ihr Erwerb die Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Weiterbildung 
schafft oder allgemein die Beschäftigungsfähigkeit verbessert.“ 

5. In § 84 Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „Lernmittel,“ die Wörter „notwen-
dige sozialpädagogische Begleitung,“ eingefügt.  

6. Nach § 87 wird folgender § 87a eingefügt: 

„§ 87a 

Weiterbildungsprämie und Weiterbildungsgeld 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach § 81 geförderten be-
ruflichen Weiterbildung teilnehmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf 
führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer 
von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, erhalten folgende Prämien: 

1. nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten Zwischenprüfung eine Prä-
mie von 1 000 Euro und 

2. nach Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1 500 Euro. 

(2) Arbeitslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten bei Teilnahme an 
einer Weiterbildung nach Absatz 1 zusätzlich einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 
150 Euro (Weiterbildungsgeld).“ 

7. § 131a Absatz 3 wird aufgehoben. 

8. § 148 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

§ 148„ 

Minderung und Erhöhung der Anspruchsdauer“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Eingliederungsmaßnahme“ die Wörter „,Ab-
bruch eines Integrationskurses oder einer berufsbezogenen Deutschsprach-
förderung“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „einem Monat“ durch die Wörter „drei Monaten“ 
ersetzt. 

c) Folgender Absatz 3 wird eingefügt: 
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„(3) Ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 die oder der Arbeitslose wegen ei-
ner beruflichen Weiterbildung für eine Dauer von mindestens sechs Monaten ge-
fördert worden, und beträgt die Restdauer des Anspruchs weniger als drei Monate, 
erfolgt einmalig für den Anspruch auf Arbeitslosengeld eine Erhöhung der An-
spruchsdauer auf drei Monate.“ 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

9. § 180 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst: 

„Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen, die 

1. auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereiten oder 

2. Grundkompetenzen vermitteln, deren Erwerb die Grundlage für eine erfolgrei-
che berufliche Weiterbildung schafft oder allgemein die Beschäftigungsfähig-
keit verbessert.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Dauer einer Vollzeitmaßnahme, die zu einem Abschluss in einem all-
gemein anerkannten Ausbildungsberuf führt, ist angemessen im Sinne des § 179 
Absatz 1 Nummer 3, wenn sie gegenüber einer entsprechenden Berufsausbildung 
um mindestens ein Drittel der Ausbildungszeit verkürzt ist, es sei denn, die Maß-
nahme ist auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgerichtet, bei denen nach 
Eignung oder persönlichen Verhältnissen eine erfolgreiche Teilnahme nur bei einer 
nicht verkürzten Dauer erwartet werden kann. Abweichend von Satz 1 ist die 
Dauer einer Vollzeitmaßnahme der beruflichen Weiterbildung auch dann ange-
messen, wenn sie auf Grund bundes- oder landesrechtlichen Regelungen nicht 
um mindestens ein Drittel verkürzt werden kann.“ 

10. § 397 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „haben“ und vor dem Wort „beziehen“ die 
Wörter „oder für die Leistungen beantragt worden sind“ eingefügt und das 
Wort „neun“ durch das Wort „vierzehn“ ersetzt. 

bb) Nach Nummer 1 werden folgende Nummern 2 bis 4 eingefügt: 

2. „ Familienname und Vornamen (§ 28a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Vierten Buches), 

3. Geburtsdatum (§ 28a Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 des Vierten Buches), 

4. Anschrift (§ 28a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Vierten Bu-
ches),“. 

cc) Die bisherigen Nummern 2 bis 7 werden die Nummern 5 bis 10.  

dd) In Nummer 10 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mern 11 bis 13 angefügt: 
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11. „ beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in Euro (§ 28a Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 2 Buchstabe b des Vierten Buches), 

12. den Zeitraum, in dem das Arbeitsentgelt erzielt wurde (§ 28a Absatz 3 
Satz 2 Nummer 2 Buchstabe d des Vierten Buches), 

13. Entgeltersatzleistungen (§ 107 Absatz 1 des Vierten Buches).“ 

ee) In Satz 5 werden nach dem Wort „das“ die Wörter „nach Satz 1 Nummer 11 
genannte“ eingefügt und die Wörter „in der Rentenversicherung oder nach 
dem Rechts der Arbeitsförderung beitragspflichtige“ sowie die Wörter „in Euro 
(§ 28a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b des Vierten Buches)“ gestri-
chen. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

(2) „ Die Bundesagentur darf anhand der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 ge-
nannten Betriebsnummer die Anzahl der Beschäftigten und Auszubildenden in ei-
nem Betrieb ermitteln, um diese mit den von den Arbeitgebern in den Selbstinfor-
mationseinrichtungen angegebenen Daten zu vergleichen, soweit dies zur Verhin-
derung von Datenmissbrauch bei der Vermittlung über Selbstinformationseinrich-
tungen erforderlich ist.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „übrigen“ durch die Wörter „in Absatz 1 und 2 aufge-
führten“, werden die Wörter „in Absatz 1“ durch die Wörter „dort jeweils“ sowie 
die Wörter „gespeichert, verändert, genutzt, übermittelt oder in der Verarbei-
tung eingeschränkt“ durch das Wort „verarbeitet“ ersetzt. 

11. § 428 wird aufgehoben. 

12. Folgender § 456 wird angefügt: 

„§ 456 

Zwölftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze - Einführung eines Bürgergeldes 

(1) § 87a ist auch anzuwenden, wenn die berufliche Weiterbildung vor dem 1. Ap-
ril 2023 begonnen, und nach dem 31. März 2023 beendet worden ist. 

(2) § 131a Absatz 3 ist in der bis zum 31. März 2023 geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden, wenn die berufliche Weiterbildung vor dem 1. April 2023 begonnen wor-
den ist. 

(3) § 148 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 in der ab dem [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 8 Absatz 3 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist auch an-
zuwenden, wenn die berufliche Weiterbildung vor dem [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 8 Absatz 3 dieses Gesetzes] begonnen, und nach dem [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 3 dieses Ge-
setzes] beendet worden ist.“ 
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Artikel 3 

Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5162) geändert worden ist, wird wie folgt geändert 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu § 109a nach den Wörtern „Bunde-
sagentur für Arbeit“ die Wörter „und die Jobcenter“ angefügt. 

2. In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „und 19a“ durch die Angabe „, 19a und 109a“ ersetzt. 

3. In § 23 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

4. § 109a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach den Wörtern „Bundesagentur für Arbeit“ die Wörter 
„und die Jobcenter“ eingefügt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Vorschriften“ die Wörter „des Zweiten 
oder“ und nach den Wörtern „Bundesagentur für Arbeit“ die Wörter „und die Job-
center“ eingefügt. 

c) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„In den Fällen, in denen die Grundsätze Auswirkungen auf die Verfahren mit den 
Jobcentern haben, ist der Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c des Zweiten Bu-
ches zu beteiligen.“ 

Artikel 4 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
Februar 2020 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt geändert durch Artikel 6a des Gesetzes 
vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906), wird wie folgt geändert: 

1. In § 20 Absatz 1 Nummer 3b werden nach den Wörtern „Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Arbeitslosengeld“ das Komma und das Wort „Arbeitslosengeld II“ und nach den 
Wörtern „Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen“ die Wörter „oder im Falle des Bezugs 
von Arbeitslosengeld II zuvor aus Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen“ gestrichen.  

2. § 21 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird der 2. Halbsatz nach den Wörtern „Krankengeldes (§ 47b Fünftes 
Buch)“ gestrichen.  

b) Satz 2 Buchstaben a bis e werden aufgehoben.  
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3. In § 166 Absatz 1 Nummer 2a wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter 
„Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt und die Wörter 
„Übergangsgeld oder“ gestrichen. 

Artikel 5 

Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 Beratung und Unterstützung.“ 

b) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 Vorbereitung und Vereinbarung.“ 

c) Die Angabe zu § 35a wird wie folgt gefasst: 

„§ 35a Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur, Aufwendungen bei Wohnungswechsel, Direktzahlung.“ 

d) Nach der Angabe zu § 35a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 35b Satzung.“ 

e) Die Angabe zu § 39a wird wie folgt gefasst: 

„§ 39a (weggefallen).“ 

2. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Beratung und Unterstützung 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Buches werden die Leistungsberechtigten 
beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. 

(2) Die Beratung betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen 
Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die aktive Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft umfasst auch ein gesellschaftliches Engagement. Zur 
Überwindung der Notlage gehört auch, die Leistungsberechtigten für den Erhalt von 
Sozialleistungen zu befähigen. Die Beratung umfasst auch eine gebotene Budgetbera-
tung nach § 29 des Neunten Buches. Leistungsberechtigte nach dem Dritten und Vier-
ten Kapitel erhalten die gebotene Beratung für den Umgang mit dem durch den Regel-
satz zur Verfügung gestellten monatlichen Pauschalbetrag (§ 27a Absatz 3 Satz 2). 
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(3) Die Unterstützung umfasst Hinweise und, soweit erforderlich, die Vorbereitung 
von Kontakten und die Begleitung zu sozialen Diensten sowie zu Möglichkeiten der 
aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft unter Einschluss des gesellschaftli-
chen Engagements. Soweit Leistungsberechtigte den Wunsch äußern, einer Tätigkeit 
nachgehen zu wollen, umfasst die Unterstützung nach der Maßgabe von § 12 Absatz 1 
auch die Vorbereitung sowie zusätzlich die Begleitung der Leistungsberechtigten. Äu-
ßern Leistungsberechtigte nach Satz 2 den Wunsch, durch die Aufnahme einer zumut-
baren Tätigkeit Einkommen zu erzielen, können sie hierbei durch Angebote von geeig-
neten Maßnahmen für eine erforderliche Vorbereitung unterstützt werden. 

(4) Auf die Beratung und Unterstützung von Verbänden der freien Wohlfahrts-
pflege, von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und von sonstigen Stellen ist 
zunächst hinzuweisen. Ist die weitere Beratung durch eine Schuldnerberatungsstelle 
oder andere Fachberatungsstellen geboten, ist auf ihre Inanspruchnahme hinzuwirken. 
Angemessene Kosten einer Beratung nach Satz 2 sollen übernommen werden, wenn 
eine Lebenslage, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich macht o-
der erwarten lässt, sonst nicht überwunden werden kann; in anderen Fällen können 
Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme kann auch in Form einer pau-
schalierten Abgeltung der Leistung der Schuldnerberatungsstelle oder anderer Fach-
beratungsstellen erfolgen.“ 

3. § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 

Vorbereitung und Vereinbarung 

(1) Die erforderlichen Vorbereitungen für die Aufnahme einer Tätigkeit nach § 11 
Absatz 3 Satz 2 und 3 können insbesondere Maßnahmen umfassen, die geeignet und 
angemessen sind, Einschränkungen aufgrund einer vollen Erwerbsminderung, einer 
Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit soweit auszugleichen oder zu vermin-
dern, dass sie der Ausübung einer Tätigkeit nicht entgegenstehen. Satz 1 gilt entspre-
chend bei Einschränkungen, die sich aus der Pflege eines Angehörigen ergeben. Maß-
nahmen nach Satz 1 können auch die Vermittlung der Betreuung eines Kindes in einer 
Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten Buches 
umfassen. 

(2) Der zuständige Träger der Sozialhilfe kann mit Zustimmung der leistungsbe-
rechtigten Person eine schriftliche, unverbindliche Vereinbarung über die angestrebte 
Tätigkeit, die zur Erreichung hierfür als erforderlich angesehene Unterstützung nach 
§ 11 Absatz 3 sowie die unterstützenden Maßnahmen nach Absatz 1 treffen. Wird eine 
Vereinbarung nach Satz 1 abgeschlossen, soll diese in geeignetem zeitlichem Abstand 
gemeinsam überprüft und gegebenenfalls angepasst werden; dies umfasst auch die 
Überprüfung der Erreichbarkeit des angestrebten Ziels.“ 

4. § 23 Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung in angemessener 
Höhe nach § 35 und § 35a, einschließlich der Bedarfe nach § 30 Absatz 7,“. 

5. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Leistung soll bis auf das für den Lebensun-
terhalt Unerlässliche“ durch die Wörter „Geldleistung soll“ ersetzt. 
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b) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„In Fällen des Satzes 1 kann die monatliche Geldleistung um einen Betrag vermin-
dert werden, der 30 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 
entspricht.“ 

c) Absatz 2 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Die Geldleistung kann mit Ansprüchen des Trägers der Sozialhilfe gegen eine 
leistungsberechtigte Person aufgerechnet werden, wenn  

1. es sich um Ansprüche handelt, die die leistungsberechtigte Person oder ihr 
Vertreter durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige 
Angaben oder durch pflichtwidriges Unterlassen veranlasst hat oder 

2. es sich um Ansprüche auf Kostenersatz nach den §§ 103 und 104 handelt. 

In Fällen des Satzes 1 kann die Aufrechnung mit einem monatlichen Betrag vor-
genommen werden, der 30 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu 
§ 28 entspricht.“ 

6. § 35 wird wie folgt gefasst: 

„§ 35 

Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

(1) Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Auf-
wendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Für die ersten zwei Jahre ab 
Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden, 
werden abweichend von Satz 1 Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tat-
sächlichen Aufwendungen anerkannt (Karenzzeit); § 35a Absatz 2 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. Wird der Leistungsbezug in der Karenzzeit unterbrochen, verlängert sich die Ka-
renzzeit um die Zeit ohne Leistungsbezug. Eine neue Karenzzeit beginnt nur, wenn 
zuvor mindestens zwei Jahre keine Leistungen nach diesem Kapitel, dem Vierten Ka-
pitel oder dem Zweiten Buch bezogen worden sind. Bei Leistungsberechtigten, die in 
den letzten zwei Jahren vor dem Bezug von Leistungen nach dem Dritten oder Vierten 
Kapitel Leistungen nach dem Zweiten Buch bezogen haben, wird die nach § 22 Ab-
satz 1 Satz 2 bis 4 des Zweiten Buches bereits in Anspruch genommene Karenzzeit 
für die Dauer der Karenzzeit nach Satz 2 bis 4 berücksichtigt. 

(2) Der Träger der Sozialhilfe prüft zu Beginn der Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 
bis 5 die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übersteigen 
die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung den der Besonderheit des Einzelfalles 
angemessenen Umfang, teilt der Träger der Sozialhilfe dies den Leistungsberechtigten 
mit dem ersten Bewilligungsbescheid mit und unterrichtet sie über die Karenzzeit nach 
Absatz 1 Satz 2 bis 5 sowie über das Verfahren nach Ablauf der Karenzzeit nach Ab-
satz 3 Satz 2. 

(3) Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung den der Be-
sonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der 
Personen, deren Einkommen und Vermögen nach § 27 Absatz 2 zu berücksichtigen 
sind, anzuerkennen. Satz 1 gilt nach Ablauf der Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 bis 5 
solange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen 
Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu 
senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Eine Absenkung der nach 
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Absatz 1 Satz 1 unangemessenen Aufwendungen muss nicht gefordert werden, wenn 
diese unter Berücksichtigung der bei einem Wohnungswechsel zu erbringenden Leis-
tungen unwirtschaftlich wäre. Stirbt ein Mitglied der Haushaltsgemeinschaft und waren 
die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung davor angemessen, ist die Senkung 
der Aufwendungen für die weiterhin bewohnte Unterkunft für die Dauer von mindestens 
zwölf Monaten nach dem Sterbemonat nicht zumutbar. 

(4) Der Träger der Sozialhilfe kann für seinen Bereich die Bedarfe für die Unter-
kunft durch eine monatliche Pauschale festsetzen, wenn auf dem örtlichen Wohnungs-
markt hinreichend angemessener freier Wohnraum verfügbar und in Einzelfällen die 
Pauschalierung nicht unzumutbar ist. Bei der Bemessung der Pauschale sind die tat-
sächlichen Gegebenheiten des örtlichen Wohnungsmarkts, der örtliche Mietspiegel so-
wie die familiären Verhältnisse der Leistungsberechtigten zu berücksichtigen. Absatz 3 
Satz 1 gilt entsprechend. 

(5) Bedarfe für Heizung umfassen auch Aufwendungen für zentrale Warmwas-
serversorgung. Die Bedarfe können durch eine monatliche Pauschale festgesetzt wer-
den. Bei der Bemessung der Pauschale sind die persönlichen und familiären Verhält-
nisse, die Größe und Beschaffenheit der Wohnung, die vorhandenen Heizmöglichkei-
ten und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

(6) Leben Leistungsberechtigte in einer Unterkunft nach § 42a Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 und Satz 3, sind Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach 
§ 42a Absatz 5 und 6 anzuerkennen. Leben Leistungsberechtigte in einer sonstigen 
Unterkunft nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 sind Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung nach § 42a Absatz 7 anzuerkennen. Für die Bedarfe nach Satz 1 und 2 
gilt Absatz 1 Satz 2 bis 5 nicht. 

(7) Zur Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach Absatz 1 Satz 1 ist die Bildung einer Gesamtangemessenheitsgrenze 
zulässig. Dabei kann für die Aufwendungen für Heizung der Wert berücksichtigt wer-
den, der bei einer gesonderten Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für 
Unterkunft und der Aufwendungen für Heizung ohne Prüfung der Angemessenheit im 
Einzelfall höchstens anzuerkennen wäre. Absatz 3 und § 35a Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(8) § 22 Absatz 11 und 12 des Zweiten Buches gelten entsprechend.“ 

7. Folgender § 35a wird eingefügt: 

„§ 35a 

Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur, Aufwendungen bei Wohnungs-
wechsel, Direktzahlung 

(1) Als Bedarf für Unterkunft werden auch die unabweisbaren Aufwendungen für 
Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum im Sinne des § 90 
Absatz 2 Nummer 8 anerkannt, soweit diese unter Berücksichtigung der im laufenden 
sowie den darauffolgenden elf Kalendermonaten anfallenden Aufwendungen insge-
samt angemessen sind. Übersteigen die unabweisbaren Aufwendungen für Instand-
haltung und Reparatur den Bedarf für die Unterkunft nach Satz 1, kann zur Deckung 
dieses Teils der Aufwendungen ein Darlehen erbracht werden, das dinglich gesichert 
werden soll. Für die Bedarfe nach Satz 1 gilt § 35 Absatz 1 Satz 2 bis 5 nicht. 
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(2) Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft haben Leistungsbe-
rechtigte den dort zuständigen Träger der Sozialhilfe über die nach den Sätzen 1 und 
2 maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu setzen. Sind die Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung für die neue Unterkunft unangemessen hoch, sind diese nur in Höhe 
angemessener Aufwendungen als Bedarf anzuerkennen, es sei denn, der zuständige 
Träger der Sozialhilfe hat den darüber hinausgehenden Aufwendungen vorher zuge-
stimmt. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Genossenschaftsanteile und 
Umzugskosten können bei vorheriger Zustimmung übernommen werden; Mietkautio-
nen und Genossenschaftsanteile sollen als Darlehen erbracht werden. Eine Zustim-
mung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den Träger der Sozialhilfe veranlasst 
wird oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zustimmung eine 
Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann. 

(3) Bedarfe für Unterkunft und Heizung sind auf Antrag der leistungsberechtigten 
Person durch Direktzahlung an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu 
decken; § 43a Absatz 3 gilt entsprechend. Direktzahlungen an den Vermieter oder an-
dere Empfangsberechtigte sollen erfolgen, wenn die zweckentsprechende Verwen-
dung durch die leistungsberechtigte Person nicht sichergestellt ist. Das ist insbeson-
dere der Fall, wenn 

1. Mietrückstände bestehen, die zu einer außerordentlichen Kündigung des Mietver-
hältnisses berechtigten, 

2. Energierückstände bestehen, die zu einer Unterbrechung der Energieversorgung 
berechtigten, 

3. konkrete Anhaltspunkte für ein krankheits- oder suchtbedingtes Unvermögen der 
leistungsberechtigten Person bestehen, die Mittel zweckentsprechend zu verwen-
den, oder 

4. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im Schuldnerverzeichnis einge-
tragene leistungsberechtigte Person die Mittel nicht zweckentsprechend verwen-
det.“ 

8. Der bisherige § 35a wird § 35b und wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 35 Absatz 1 und 2“ durch die Angabe „§ 35 Absatz 1 
Satz 1, Absatz 3 und § 35a Absatz 2“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 35 Absatz 4“ durch die Angabe „§ 35 Absatz 5“ er-
setzt. 

c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 35 Absatz 3 und 4 Satz 2 und 3“ durch die Angabe 
„§ 35 Absatz 4 und 5 Satz 2 und 3“ ersetzt. 

9. § 39a wird aufgehoben. 

10. Dem § 42a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 35 Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt nicht in den Fällen der Absätze 3 und 5 bis 7.“ 

11. § 46a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„(1) Der Bund erstattet den Ländern jeweils einen Anteil von 100 Prozent der 
im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Ka-
pitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach 
diesem Kapitel.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„In den Quartalsnachweisen sind 

1. die Bruttoausgaben für Geldleistungen nach § 46a Absatz 2 sowie die darauf 
entfallenden Einnahmen, 

2. die Bruttoausgaben und Einnahmen nach Nummer 1, differenziert nach Leis-
tungen für Leistungsberechtigte 

a) in Wohnungen und sonstigen Unterkünften nach § 42a Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und 3,  

b) in der besonderen Wohnform nach § 42a Absatz 2 Nummer 2  

c) in Einrichtungen, für die § 42 Nummer 2 Buchstabe b anzuwenden ist, 

3. die Bruttoausgaben und Einnahmen nach Nummer 1, differenziert nach Leis-
tungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Absatz 2, 3 und 3a 

zu belegen.“ 

c) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Länder haben dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Angaben 
nach Absatz 4 Satz 3 entsprechend bis 31. März des jeweils folgenden Jahres in 
tabellarischer Form zu belegen (Jahresnachweis).“ 

12. § 82 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:  

a) In § 82 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird am Satzende das „und“ gestrichen und 
durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  

c) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 angefügt:  

„5. Mutterschaftsgeld nach § 19 des Mutterschutzgesetzes und“ 

d) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 angefügt: 

„6. Einnahmen von Schülerinnen und Schülern allgemein- oder berufsbildender 
Schulen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, aus Erwerbstä-
tigkeiten, die in den Schulferien ausgeübt werden. Dies gilt nicht für Schüle-
rinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Ausbildungsvergütung haben. 
Die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes bleiben unberührt. Fin-
det die Erwerbstätigkeit während der Schulzeit statt, ist ein Betrag von insge-
samt 520 Euro monatlich von dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit abzuset-
zen bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und die eine nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz dem Grunde nach förderungsfähige Ausbildung absolvieren, eine 
nach § 57 Absatz 1 des Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfähige 
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Ausbildung absolvieren oder die Schülerinnen und Schüler allgemein- oder 
berufsbildender Schulen sind.“ 

13. § 90 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In § 90 Absatz 2 Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 angefügt: 

10. „ eines angemessenen Kraftfahrzeuges.“ 

Artikel 6 

Änderung des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Vierzehnte Buch Sozialgesetzbuch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2652), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes über die Entschädigung 
der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldatenversorgungsrechts vom 
31. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Entschädigungszahlungen nach Kapitel 9 und die Einmalzahlung nach 
§ 102 Absatz 4 und 5 sind nicht als Vermögen einzusetzen.“ 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu den Absätzen 2 und 3. 

2. § 145 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 27d Absatz 5 Satz 1 Nummer 1“ durch die An-
gabe „§ 26c Absatz 5 Nummer 1“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 27d Absatz 5 Satz 1 Nummer 2“ durch die An-
gabe „§ 26c Absatz 5 Nummer 2“ ersetzt. 

c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

1. „ bei der Ermittlung der Vermögensschonbeträge nach § 25f des Bundesver-
sorgungsgesetzes in der am 31. Dezember 2023 Fassung an Stelle des Be-
trages von 

a) 40 Prozent des Bemessungsbetrages ein Betrag in Höhe des 40fachen 
der Regelbedarfsstufe 1, 

b) 20 Prozent des Bemessungsbetrages ein Betrag in Höhe des 20fachen 
der Regelbedarfsstufe 1 und 

c) 2 Prozent des Bemessungsbetrages ein Betrag in Höhe des 2fachen der 
Regelbedarfsstufe 1 zugrunde gelegt wird.“ 
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Artikel 7 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5162) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 25d Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 1835a“ durch die Angabe „§ 1878“ ersetzt und 
der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nummern 4 und 5 werden angefügt: 

„4. Mutterschaftsgeld nach § 19 des Mutterschutzgesetzes, 

5. Einnahmen von Schülerinnen und Schülern allgemein- oder berufsbildender 
Schulen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, aus Erwerbstä-
tigkeiten, die in den Schulferien ausgeübt werden. Dies gilt nicht für Schüle-
rinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Ausbildungsvergütung haben. 
Die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes bleiben unberührt.“ 

2. § 25f wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 6 wird die Angabe „und 9“ durch die Angabe „, 9 und 10“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 und Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 wird jeweils die Angabe „20 Prozent“ 
durch die Angabe „35 Prozent“ ersetzt. 

Artikel 8 

Änderung der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge 

§ 24 der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge vom 16. Januar 1979 (BGBl. I S. 80), die 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1948) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt: 

„Bei Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die  

1. eine nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz dem Grunde nach förde-
rungsfähige Ausbildung absolvieren, 

2. eine nach § 57 Absatz 1 des Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfähige 
Ausbildung absolvieren oder 

3. als Schülerinnen und Schüler allgemein- oder berufsbildender Schulen außerhalb 
der in § 25d Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 des Bundesversorgungsgesetzes genann-
ten Zeiten erwerbstätig sind, 
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wird bei der Anwendung der Sätze 1 und 2 an Stelle des Betrages von 40 vom Hundert 
der Regelbedarfsstufe 1 ein Betrag von 520 Euro zugrunde gelegt.“ 

2. Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„In den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 wird bei der Anwendung des Satzes 1 an Stelle 
des Betrages von 40 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 ein Betrag von 520 Euro 
zugrunde gelegt.“ 

Artikel 9 

Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch 

In § 1 Satz 1 Nummer 1 der Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 11. Februar 1988 (BGBl. I S. 150), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. März 2017 (BGBl. I S. 519) geändert worden ist, 
wird die Zahl „5 000“ durch die Zahl „10 000“ ersetzt. 

Artikel 10 

Folgeänderungen 

(1) § 1 Absatz 2 der Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch vom 12. August 2010 (BGBl. I S. 1150), die zuletzt durch […] 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 2 wird das Wort „Sanktionen“ durch das Wort „Leistungsminderungen“ er-
setzt. 

2. In Nummer 4 werden die Wörter „der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarung“ 
durch die Wörter „des erstellten Kooperationsplans“ ersetzt. 

(2) Die Deutschsprachförderverordnung vom 4. Mai 2016 (BAnz AT 4. Mai 2016 V1), 
die zuletzt durch […] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „in einer Eingliederungsvereinbarung nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder aufgrund eines diese ersetzenden Verwal-
tungsaktes“ durch die Wörter „aufgrund einer Aufforderung nach § 15a Absatz 5 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

2. In § 6 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „Eingliederungsvereinbarung oder aufgrund 
eines diese ersetzenden Verwaltungsaktes“ durch die Wörter „Aufforderung nach § 15a 
Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

(3) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 
2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch […] geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 44a Absatz 1 wird wie folgt geändert 
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a) Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „die Teilnahme am Integrationskurs in einer 
Eingliederungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgese-
hen ist“ durch die Wörter „ihn der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach § 15a Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Teilnahme am In-
tegrationskurs auffordert“ ersetzt. 

b) Satz 3 wird gestrichen 

2. In § 45a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „die Teilnahme an der Maßnahme in einer 
Eingliederungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen 
ist“ durch die Wörter „ihn der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
§ 15a Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Teilnahme an der Maß-
nahme auffordert“ ersetzt. 

3. In § 88a Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2 wird jeweils das Wort „der Eingliede-
rungsvereinbarung“ durch die Wörter „des Kooperationsplans oder der Aufforderung 
nach § 15a Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

(4) In § 11 Absatz 1 Satz 10 des Freizügigkeitsgesetzes/EU vom 30. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1950, 1986), das zuletzt durch […] geändert worden ist, werden die Wörter „Ein-
gliederungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch“ durch die Wörter 
„Aufforderung zur Teilnahme an Integrationskursen nach § 15a Absatz 5 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.  

(5) Die Unbilligkeitsverordnung vom 14. April 2008 (BGBl. I S. 734), die durch die Ver-
ordnung vom 4. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2210) geändert worden ist, wird aufgehoben. 

(6) In § 168 Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. November 
2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2754) geändert worden ist, werden die Wörter „; der Wert der vom Ausschluss der Ver-
wertbarkeit betroffenen Ansprüche darf die in § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch bestimmten Beträge nicht übersteigen“ gestrichen. 

(7) Die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 2942), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. März 2021 (BGBl. I 
S. 358), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschift wird wie folgt gefasst: 

„Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtberücksichtigung von 
Einkommen und Vermögen beim Bürgergeld (Bürgergeld-Verordnung - Bürgergeld-

V)“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 9 wird das Wort „Sozialgeldempfängern“ durch das Wort „Bürgergeld-
beziehenden“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

(8) Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988, BGBl. I S. 2477), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2022 
(BGBl. I S. 473), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 203a wird wie folgt gefasst: 
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„§ 203a Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Bürgergeld oder Unterhaltsgeld“. 

b) Die Angabe zu § 246 wird wie folgt gefasst: 

„§ 246 Beitragssatz für Beziehende von Bürgergeld“. 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wör-
ter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Absatz 5a Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürger-
geld“ ersetzt. 

3. § 9 Absatz Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Nummer 7 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

4. In § 186 Absatz 2a wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ 
ersetzt. 

5. In § 190 Absatz 12 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ 
ersetzt. 

6. Die Überschrift zu § 203a wird wie gefolgt gefasst: 

„§ 203a Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Bürgergeld oder Unterhaltsgeld“. 

7. § 232a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort 
„Bürgergeld“ ersetzt. 

b) In Absatz 1a wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ er-
setzt. 

8. § 246 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie gefolgt gefasst: 

„§ 246 Beitragssatz für Beziehende von Bürgergeld“. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

9. § 251 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 

10. In § 252 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürger-
geld“ ersetzt. 



 - 40 -  

 

(9) Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 2020 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt geändert durch Artikel 6a des Ge-
setzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Nummer 3a wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

2. In § 11 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

3. In § 20 Absatz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

4. § 58 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nummer 6 wird jeweils das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter 
„Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

5. § 74 Satz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Nummer 1a wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

6. In § 237 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ die Wörter „Bür-
gergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

7. § 244 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 3 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

8. § 252 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 9 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Absatz 10 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

9. In § 254d Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter 
„Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 
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10. In § 256a Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bür-
gergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

(10) Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, 
BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Artikel 14a des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5162), wird wie folgt geändert: 

1. In § 45 Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bür-
gergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

2. In § 47 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt und das Wort „Arbeitslo-
sengeldes II“ durch die Wörter „Bürgergeldes nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches“ ersetzt. 

3. In § 52 Nummer 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ jeweils durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

4. In § 58 wird in den Sätzen 1, 2 und 4 jeweils das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die 
Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

(11) Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, 
BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 23. Märt 2022 
(BGBl. I S. 482), wird wie folgt geändert: 

1. In § 20 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a werden die Wörter „Arbeitslosengeld II nach dem 
Zweiten Buch“ durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches“ ersetzt. 

2. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 7 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld“ ersetzt. 

3. In § 57 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches“ ersetzt. 

(12) In § 44 Absatz 3 Satz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), werden die Wörter „Arbeitslosen-
geld II oder Sozialgeld“ durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 

(13) In § 2 Absatz 6 Nummer 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) wird 
das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 

(14) In § 3 Absatz 1 Nummer 3 des Regelbedarfsermittlungsgesetzes vom 9. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2855) werden die Wörter „Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld“ durch 
das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 
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(15) In § 6a Absatz 5 Satz 1 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), zuletzt geändert durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906), werden die Wörter „Ar-
beitslosengeldes II oder des Sozialgeldes“ durch das Wort „Bürgergeldes“ ersetzt. 

(16) Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert 
durch Artikel 88 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „Arbeitslosengeld II und Sozialgeld“ durch das 
Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird das Wort „Arbeitslosengeldes II“ durch das Wort „Bürgergeldes“ 
ersetzt. 

c) In Nummer 4 wird das Wort „Arbeitslosengeldes II“ durch das Wort „Bürgergeldes“ 
ersetzt. 

d) In Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeldes II“ durch das Wort „Bürgergeldes“ er-
setzt. 

2. In § 14 Absatz 2 Nummer 30 Buchstabe c) wird das Wort „Sozialgeldes“ durch die Wör-
ter „Bürgergeldes nach § 19 Absatz 1 Satz 2 des zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ 
ersetzt. 

(17) In § 21 Absatz 2 Nummer 7.1 des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. Sep-
tember 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 42 des Gesetzes vom 20. 
November 2019 (BGBl. I S. 1626), werden die Wörter „Arbeitslosengeld II und das Sozial-
geld“ durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 

(18) Das Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt geändert 
durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter 
„Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

2. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a) wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die 
Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ 
ersetzt. 

(19) Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl. I S. 2477, 2557), zuletzt geändert durch Artikel 7d des Gesetzes vom 27. 
September 2021 (BGBl. I S. 4530), wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch die Wörter „Bür-
gergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

2. In § 40 Absatz 5a Satz 1 werden jeweils die Wörter „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort 
„Bürgergeld“ ersetzt. 

3. In § 49 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ durch das Wort „Bürgergeld“ 
ersetzt. 
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(20) In § 3 Nummer 5 der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 152), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Mai 2021 (BGBl. I S. 1170), wird das Wort „Arbeitslosengeld 
II“ durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch“ ersetzt. 

(21) In § 3 Absatz 1 Nr. 1a des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom 
29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 20c des Gesetzes vom 22. 
November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, wird das Wort „Arbeitslosengeld II“ 
durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch“ ersetzt.  

(22) In § 1 Absatz 2 Nummer 1 der Kindesunterhalt-Formularverordnung vom 19. Juni 
1998 (BGBl. I S. 1364), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. November 
2015 (BGBl. I S. 2018), werden die Wörter „Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch“ durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch“ ersetzt und das Wort „Sozialgeldes“ durch das Wort „Bürgergeldes“ er-
setzt. 

(23) In § 250 Absatz 1 Nummer 12 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4607) werden die Wörter „Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch“ durch die Wörter „Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch“ ersetzt. 

(24) Anpassung Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung (reguläres Auslaufen am 
25.11.2022) - @ BMG ändern? 

(25) Artikel 48 des Gesetzes über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und 
zur Neuordnung des Soldatenversorgungsrechts vom 31. August 2021 (BGBl. I S. 3932) 
wird aufgehoben. 

Artikel 11 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 zum 1. Januar 2023 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 2 Buchstaben b, c und d, Nummer 5 Buchstabe c, Nummern 16, 
17, 22, 31, Nummer 32 Buchstabe a, 33, 34 , Nummer 35 Buchstabe b, und Nummer 45 
Buchstabe a, Artikel 10 Absatz 1 Nummer 2 sowie Absatz 2 bis 4 treten am 1. Juli 2023 in 
Kraft.  

(3) Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe b, Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b,  

(4) c und e, Nummern 6 bis 8 und 12 treten am 1. April 2023 in Kraft. 

(5) Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe b tritt zum 1. August 2023 in Kraft. 

(6) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

(7) Artikel 1 Nummer 45 Buchstaben b und c, Nummer 46 und Artikel 3 Nummern 1, 
2 und 4 treten am 1. Januar 2027 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde im Jahr 2005 eingeführt, zu Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit in Deutschland. Auch unter teilweise großen wechselnden Herausforderun-
gen sichern Jobcenter den Lebensunterhalt von Leistungsberechtigten und unterstützen 
und beraten sie in ihren vielfach sehr unterschiedlichen Lebenslagen bei der Arbeitsuche. 

Eine grundlegende Weiterentwicklung des gesamten Systems ist nötig, um die soziale Si-
cherung in Deutschland zukunftsfest aufzustellen und das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in die soziale Sicherung zu stärken. Damit sollen mehr Respekt, Chancen auf neue 
Perspektiven und mehr soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt verankert werden. 
Die Bundesregierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende mit der Einführung eines Bürgergeldes und dazugehöriger Änderungen zu erneu-
ern, um mehr Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ziel ist 
ein Sozialstaat, der die Bürgerinnen und Bürger gegen Lebensrisiken verlässlich absichert, 
aber sie auch dabei unterstützt und ermutigt, ihre Potenziale zu entwickeln und neue Chan-
cen im Leben zu ergreifen.  

Eine Erneuerung ist auch deshalb geboten, weil sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt 
schon seit Jahren anders darstellt als noch bei der Einführung der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende: Arbeitskräfte, insbesondere qualifizierte Arbeitskräfte, werden in vielen Bran-
chen dringend gesucht. Die Arbeitslosenzahlen bewegen sich seit mehreren Jahren auf 
niedrigem Niveau. Doch die Langzeitarbeitslosen in Deutschland können von dieser positi-
ven Entwicklung oft nicht so stark profitieren. Vielfach erschweren eine ganze Reihe von 
Faktoren, dass die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten am Arbeitsmarkt dauerhaft Fuß 
fassen. Die Corona-Pandemie hat zudem den Strukturwandel und die Digitalisierung be-
schleunigt: Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss haben so geringere Chancen, 
eine dauerhafte Beschäftigung zu finden. 

Daher soll, durch die Einführung eines Bürgergeldes und damit verbundener Verbesserun-
gen, eine andere Art der Ansprache durch die Jobcenter ermöglicht werden, um die er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten noch stärker zu ermutigen und ihre Potenziale weiter 
in den Mittelpunkt zu stellen.  

Mit dem Bürgergeld-Gesetz soll der Eingliederungsprozess als wesentlicher Bestandteil 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) weiterentwickelt werden, um eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ zwischen Jobcenter und Bürgerinnen und Bür-
gern zu erleichtern und eine neue Vertrauenskultur zu ermöglichen. Das geltende Recht 
weist der Eingliederungsvereinbarung eine zentrale Funktion für die kooperative Planung 
und Gestaltung des Eingliederungsprozesses in den Arbeitsmarkt und damit im SGB II auch 
für die Überwindung von Hilfebedürftigkeit zu. Sowohl Forschungsergebnisse (Senghaas 
u. a. (2020): Eingliederungsvereinbarungen aus Sicht der Jobcenter: Pflichten der Arbeit-
suchenden nehmen viel Raum ein. (IAB-Kurzbericht 5/2020), Nürnberg) sowie Bernhard; 
Senghaas (2021): Eingliederungsvereinbarungen im Jobcenter schaffen Verbindlichkeit, 
aber die Mitwirkungspflichten dominieren (Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungs-
forschung 2017 bis 2020“) in: IAB-Forum, 7. Juli 2021, Nürnberg) als auch Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes zeigen, dass die vielfältigen gesetzlichen Anforderungen und 
Erwartungen an die Eingliederungsvereinbarung in der Praxis oftmals nicht erfüllt werden 
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können. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist die Eingliederungsverein-
barung ein öffentlich-rechtlicher Vertrag i.S.v. § 55 SGB X und es sind zusätzliche Anforde-
rungen an die Wirksamkeit einer Eingliederungsvereinbarung zu stellen. Daraus ergeben 
sich für die Integrations- und Vermittlungsfachkräfte weitere Herausforderungen bei der 
rechtssicheren Umsetzung dieses Instruments. Dabei geht das Bemühen um Rechtssicher-
heit häufig zu Lasten der Transparenz und der Verständlichkeit der Inhalte für die Bürgerin-
nen und Bürger.  

Um diesen rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten zu begegnen und zugleich den ko-
operativen Ansatz im Integrationsprozess zu stärken, soll die Eingliederungsvereinbarung 
durch einen Kooperationsplan zur Verbesserung der Teilhabe ersetzt werden. Der Koope-
rationsplan soll gemeinsam von der Integrationsfachkraft und der leistungsberechtigten 
Person entwickelt werden. Er soll klar und verständlich formuliert werden. Dieses koopera-
tive Integrationsinstrument soll eine gemeinsame Perspektive für die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt festlegen und ist ein Kernelement des Bürgergeld-Gesetzes. Anders als die 
bisherige Eingliederungsvereinbarung ist er keine rechtliche Grundlage für Leistungsmin-
derungen. Leistungsminderungen ergeben sich künftig nur auf Grund von Verwaltungsak-
ten mit Rechtsfolgenbelehrung, die nur außerhalb der Vertrauenszeit erfolgen können. Für 
Leistungsberechtigte gilt mit Erstellung des Kooperationsplans zunächst eine sechsmona-
tige Vertrauenszeit, in der Leistungsminderungen für Verletzungen der Mitwirkungspflichten 
ausgeschlossen sind. Das bedeutet, dass alle Vereinbarungen zu den Vermittlungsvor-
schlägen, Eigenbemühungen und Teilnahmen an Maßnahmen in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit erfolgen.  

Da das persönliche Gespräch und die direkte Kommunikation zwischen Jobcenter und Leis-
tungsberechtigen die Basis für den gesamten Beratungs- und Eingliederungsprozess ist, 
können Termine im Jobcenter grundsätzlich verpflichtend bleiben. Daher können Einladun-
gen zu Terminen von Beginn des Leistungsbezugs an, auch während der Vertrauenszeit, 
mit Rechtsfolgenbelehrung verschickt werden.  

Während der Vertrauenszeit erfolgen Verwaltungsakte zu Mitwirkungspflichten ohne 
Rechtsfolgenbelehrung und es treten im Sinne der kooperativen Zusammenarbeit keine 
Rechtsfolgen in Form von Leistungsminderungen bei Verletzung dieser Mitwirkungspflich-
ten ein. Wenn die Zusammenarbeit - wie im ganz überwiegenden Normalfall - gut funktio-
niert, bildet die Vertrauenszeit durchgehend die geltende Form der Zusammenarbeit. Die 
Vertrauenszeit endet jedoch bei Vorliegen einer Pflichtverletzung, für die erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte keinen wichtigen Grund vorbringen können. Damit endet die Vertrau-
enszeit und Mitwirkungspflichten (Eigenbemühungen, Maßnahmeteilnahmen, Bewerbun-
gen auf Vermittlungsvorschläge) sollen von Seiten des Jobcenters rechtsverbindlich ge-
macht werden. Zugleich wird die gesetzliche Möglichkeit eingeräumt, nach einer Zeit von 
drei Monaten, in der die Mitwirkungspflichten nachgewiesen wurden, wieder zur Vertrau-
enszeit zurückzukehren und in ein erneutes kooperatives Miteinander zu treten. Diese ver-
änderten Rahmenbedingungen richten den Eingliederungsprozess im Vergleich zur aktuel-
len Rechtslage neu aus. Für Konfliktfälle im Zusammenhang mit der Erarbeitung, Durch-
führung und Fortschreibung des Kooperationsplans wird ein Schlichtungsmechanismus ge-
schaffen. Mit den beabsichtigten Regelungen wird die Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
für alle Beteiligten gestärkt. So sollen Respekt, Vertrauen und Umgang auf Augenhöhe 
auch gesetzlich stärker in den Fokus gerückt werden. 

Mit dem Bürgergeld-Gesetz wird die Bedeutung der Dauerhaftigkeit der Eingliederung in 
Arbeit und der Verbesserung der Arbeitsmarktchancen herausgestellt. Geringqualifizierte 
und Langzeitarbeitslose hatten bereits in den vergangenen Jahren trotz der hohen Nach-
frage am Arbeitsmarkt Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden. Dies wird durch den 
fortschreitenden und durch die Pandemie beschleunigten Strukturwandel sowie die zuneh-
mende Digitalisierung der Arbeitswelt verschärft. Insbesondere für Personen aus dem 
Rechtskreis SGB II soll über den Weg einer Berufsausbildung eine nachhaltige Arbeits-
marktintegration erreicht werden. Allerdings stellt die Teilnahme an einer Weiterbildung für 
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viele Leistungsberechtigte eine hohe Hürde dar, insbesondere für lernentwöhnte Gering-
qualifizierte oder Menschen, die zusätzlich mit Erziehungs- und Pflegeaufgaben betraut 
sind. Ziel ist es, dass möglichst viele Leistungsberechtigte im SGB II ermutigt werden, einen 
Berufsabschluss nachzuholen oder die erforderlichen Qualifikationen anzustreben, damit 
sie dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden können und ihre Hilfebedürftigkeit ver-
mindern oder sogar nachhaltig überwinden können. So kann auch ein Beitrag zur Deckung 
des zunehmenden Fachkräftebedarfes in vielen Berufsbereichen und Branchen geleistet 
werden.  

Die Regelungsvorschläge knüpfen an die Fortentwicklung der Aus- und Weiterbildungsför-
derung in mehreren Gesetzen der vergangenen beiden Legislaturperioden an. Hierzu ge-
hören insbesondere das Qualifizierungschancengesetz aus dem Jahr 2019 und das Arbeit-
von-Morgen-Gesetz aus dem Jahr 2020. Diese waren angesichts der großen Herausforde-
rungen durch den Strukturwandel verstärkt auf die Unterstützung qualifikatorischer Anpas-
sungsprozesse für Beschäftigte und Betriebe ausgerichtet. Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf sollen die Rahmenbedingungen für die Aus- und Weiterbildungsförderung von ar-
beitslosen, insbesondere langzeitarbeitslosen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für 
eine erfolgreiche Weiterbildung verbessert werden. Um den damit verbundenen Herausfor-
derungen Rechnung zu tragen, sollen 

– zusätzliche finanzielle Anreize für arbeitslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und Beschäftigte mit aufstockenden SGB II-Leistungen zur Aufnahme und für einen 
erfolgreichen Abschluss einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung in Form eines 
monatlichen Weiterbildungsgeldes geschaffen und die bisherigen erfolgsabhängigen 
Prämienregelungen entfristet werden;  

– Ausnahmen vom grundsätzlichen Verkürzungsgebot von berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildungen im Vergleich zur Dauer einer Berufsausbildung zugelassen werden; 

– die Förderung des Erwerbs von Grundkompetenzen im Rahmen einer beruflichen Wei-
terbildung erleichtert und fortentwickelt werden; 

– die Restanspruchsdauer auf Arbeitslosengeld nach einer beruflichen Weiterbildung 
von derzeit mindestens einem Monat auf mindestens drei Monate erhöht werden und 

– ein Bürgergeldbonus für Maßnahmen eingeführt werden, deren Bedeutung im Hinblick 
auf eine nachhaltige Integration besonders wichtig sind. 

Die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs durch das Bürgergeld-Gesetz soll sicherstellen, 
dass möglichst viele Leistungsberechtigte im SGB II die Möglichkeit erhalten, einen Berufs-
abschluss nachzuholen oder die erforderlichen Qualifikationen zu erhalten, um dauerhaft in 
den Arbeitsmarkt integriert zu werden und ihre Hilfebedürftigkeit dadurch möglichst weit 
vermindern oder sogar nachhaltig überwinden können. 

Mit den vorgeschlagenen Regelungen zur Weiterbildungsförderung werden Vereinbarun-
gen der Regierungskoalition zur Aus- und Weiterbildung und der Nationalen Weiterbil-
dungsstrategie aufgegriffen und sowohl Vorschlägen der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Fortentwicklung des Weiterbildungssystems 
in Deutschland als auch der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Berufliche 
Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ Rechnung getragen. Diese zielen insbesondere darauf 
ab, die Attraktivität der Aus- und Weiterbildung zu stärken, Personen ohne Berufsabschluss 
stärker zu unterstützen und zusätzliche Anreize für die Aufnahme und den Abschluss einer 
qualifizierten Berufsausbildung zu schaffen. 

Die Erfahrungen aus dem vereinfachten Zugang zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
aufgrund der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass die Sicherung des Lebensunterhalts 
bei Einräumung von Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen einfacher und zielgerichteter 
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möglich ist. Daran knüpft der Regelungsentwurf an: Mit Einführung des Bürgergeldes soll 
es den Leistungsberechtigten ermöglicht werden, dass sie neben der Existenzsicherung 
nicht erst ihr mitunter über einen langen Zeitraum erspartes Vermögen - zum Beispiel für 
die Altersvorsorge - aufbrauchen müssen, obwohl sie nur vorübergehend aufgrund einer 
Notlage auf Bürgergeld angewiesen sind. Die neue Karenzzeit sorgt dafür, dass in den ers-
ten beiden Jahren des Leistungsbezugs bei der Bedürftigkeitsprüfung Vermögen nicht be-
rücksichtigt wird, sofern es nicht erheblich ist. Auch selbst genutztes Wohneigentum wird 
unabhängig von seiner Fläche von der Vermögensberücksichtigung bei der Bedürftigkeits-
prüfung ausgenommen. Bei Mietwohnungen und bei selbstgenutztem Wohneigentum wer-
den außerdem die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in den ersten beiden Jahren 
des Leistungsbezugs in tatsächlicher Höhe anerkannt. So können sich Betroffene während 
der Karenzzeiten besser darauf konzentrieren, den Weg zurück in Arbeit zu finden, statt 
zeitgleich mit dem Leistungsbezug, eine neue Wohnung zu suchen, ggf. vorhandenes Ver-
mögen zu verwerten und das Leben neu ordnen zu müssen. 

Zur weiteren Rechtsvereinfachung, die insbesondere die Verwaltung entlasten soll, wird 
eine sogenannte Bagatellgrenze für Rückforderungen eingeführt. 

Die Verpflichtung aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die geltenden gesetzli-
chen Regelungen zu Leistungsminderungen (sog. Sanktionen) neu zu regeln, wird mit die-
sem Gesetz umgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 5. No-
vember 2019 (1 BvL 7/16) entschieden, dass der Gesetzgeber erwerbsfähigen Bezieherin-
nen und Beziehern von Arbeitslosengeld II grundsätzlich zumutbare Mitwirkungspflichten 
zur Überwindung der eigenen Bedürftigkeit auferlegen kann. Der Gesetzgeber darf vorse-
hen, dass im Falle von Verletzungen solcher Pflichten vorübergehend staatliche Leistungen 
gemindert werden. Aufgrund der dadurch entstehenden außerordentlichen Belastung gel-
ten hierfür allerdings strenge Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit. Diesen Anforde-
rungen genügen die Regelungen zu Leistungsminderungen in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nicht. Sie bedürfen daher einer Neuregelung durch den Gesetzgeber. Das 
Bundesverfassungsgericht hat die gesetzlichen Regelungen für mit dem Grundgesetz un-
vereinbar erklärt, soweit die Minderung nach wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb ei-
nes Jahres die Höhe von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs übersteigt oder gar 
zu einem vollständigen Wegfall der Leistungen führt. Mit dem Grundgesetz unvereinbar 
sind die Leistungsminderungen zudem, soweit der Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung 
auch im Fall außergewöhnlicher Härten zwingend zu mindern ist und soweit für alle Leis-
tungsminderungen eine starre Dauer von drei Monaten vorgegeben wird. Den Betroffenen 
muss es möglich sein, in zumutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die 
Leistung nach einer Minderung wieder zu erhalten.  

Die vom Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil erlassenen Übergangsvorschriften 
wurden zum 1. Juli 2022 in weiten Teilen durch das 11. SGB II-Änderungsgesetz (sog. 
„Sanktionsmoratorium“) abgelöst. Für die Dauer von einem Jahr sind Leistungsminderun-
gen für Pflichtverletzungen ausgesetzt. Bei einem wiederholten Meldeversäumnis können 
die Leistungen weiterhin gemindert werden. Diese sind auf zehn Prozent des maßgeben-
den Regelbedarfs begrenzt. Die Laufzeit dieses Gesetzes wird unter anderem genutzt, um 
den aktuellen Forschungsstand zu Sanktionen und die Erfahrungen aus der Zeit der Pan-
demie auszuwerten. 

Die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen hat die Arbeit in den Jobcentern 
deutlich verändert: Die Möglichkeiten der persönlichen Vorsprache in den Jobcentern und 
die Teilnahme an Maßnahmen waren stark eingeschränkt. Somit mussten neue Wege der 
Zusammenarbeit zwischen Jobcentern und Leistungsberechtigten gefunden werden. Die 
Anzahl der Leistungsminderungen ging stark zurück. Dabei hat sich bestätigt, dass die 
große Mehrheit der leistungsberechtigten Menschen aktiv mitwirkt. Für diesen Personen-
kreis spielen Leistungsminderungen grundsätzlich kaum eine Rolle. Weiterhin wurde fest-
gestellt, dass aufsuchende Instrumente und niedrigschwellige Angebote die Wahrschein-
lichkeit für Leistungsminderungen verringern. Allerdings war auch festzustellen, dass ein 
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Teil der Leistungsberechtigten die fehlenden Möglichkeiten der Jobcenter zur Durchset-
zung von Mitwirkungspflichten genutzt hat, um sich den Integrations- und Vermittlungsbe-
mühungen zu entziehen. So hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass die Erreichbar-
keit und Mitwirkungsbereitschaft von Leistungsberechtigten, die bereits vor der Corona-
Pandemie schwer zu motivieren waren, weiter abnahm oder ganz abriss. Die geprüften 
Jobcenter stellten sodann die Betreuung schwer zu motivierender Personen zurück. 
(Quelle: BRH-Prüfung: Vermittlungsarbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 
bei zkT. - derzeit noch im kontradiktorischen Verfahren).  

Aus der Forschung ist bekannt, dass die bloße Möglichkeit von Leistungsminderungen et-
waigen Pflichtverstößen tendenziell vorbeugt und dadurch zu einer beschleunigten Auf-
nahme von Arbeit oder Ausbildung beiträgt (Ex-ante-Wirkung). Eine tatsächlich erfolgte 
Leistungsminderung verstärkt diese Wirkung (Ex-post-Wirkung). Negative Effekte zeigen 
sich aber bei der Qualität der Beschäftigung: Die Betroffenen haben eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, eine niedrig entlohnte Beschäftigung aufzunehmen als Personen, deren 
Leistungen nicht gemindert wurden. Darüber hinaus haben die betroffenen Personen 
langfristig eine vergleichsweise geringere Wahrscheinlichkeit, qualifikationsadäquat 
beschäftigt zu sein. Weiterhin können Leistungsminderungen die Lebensbedingungen der 
Betroffenen stark beeinträchtigen und auch kontraproduktive Reaktionen wie einen gänzli-
chen Rückzug vom Arbeitsmarkt auslösen. (IAB: „Schneller ist nicht immer besser: Sankti-
onen können sich längerfristig auf die Beschäftigungsqualität auswirken“, In: Serie „Befunde 
aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2017 bis 2020“ vom 24.6.2021; IAB: „Sanktionen 
in der Grundsicherung – was eine Reform anpacken müsste“, In: Serie „Zukunft der Grund-
sicherung“ vom 19. Juni 2019). 

Die Möglichkeit, die Leistungen mindern zu können entspricht zudem dem Gerechtigkeits-
empfinden der überwiegenden Bevölkerung, der leistungsberechtigten Menschen selbst 
und der Jobcenter-Beschäftigten (DIW: „Erzwungene Modernisierung? Arbeitsverwaltung 
und Grundsicherung in der Corona-Pandemie“ In: DIW Berlin: Politikberatung kompakt 161, 
Januar 2021); WSI: „Wie viel Geld ist angemessen? Eine Vignettenstudie zur Akzeptanz 
von Sanktionen im SGB II“, In: WSI-Mitteilungen Ausgabe 06/2021). 

Der vorliegende Gesetzentwurf bündelt in Hinblick auf Leistungsminderungen die vorlie-
genden Erkenntnisse und Erfahrungen: An Leistungsminderungen wird grundsätzlich fest-
gehalten. Diese werden in der Höhe begrenzt und mit verfassungsrechtlich zwingenden 
Elementen der Verhältnismäßigkeit sowie einem kooperativeren Beratungsansatz und der 
Abschaffung des Vermittlungsvorrangs verbunden.  

Schließlich wird eine Harmonisierung der Grundsicherungssysteme des Zweiten und Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch angestrebt, um eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleich-
behandlung zu vermeiden. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Einführung des Bürgergeldes 

Die Einführung des Bürgergelds und dazugehöriger Änderungen begründen eine bedeu-
tende sozialpolitische Reform mit dem Ziel, gesetzliche Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen, dass Menschen im existenzsichernden Leistungsbezug sich stärker auf Qualifi-
zierung, Weiterbildung und die Arbeitsuche konzentrieren können. Sie soll die Potenziale 
der Menschen und die Unterstützung für eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt 
stärker in den Mittelpunkt rücken. Zugleich werden das Arbeitslosengeld II und das Sozial-
geld durch das Bürgergeld abgelöst.  

Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen 

https://www.iab-forum.de/category/serien/grundsicherungsforschung/
https://www.iab-forum.de/category/serien/grundsicherungsforschung/
https://www.iab-forum.de/category/serien/grundsicherung/
https://www.iab-forum.de/category/serien/grundsicherung/
https://www.wsi.de/de/wsi-mitteilungen.htm?input-selectJahrgang=2021&input-selectAusgabe=06


 - 49 -  

 

Mit Einführung der Karenzzzeit soll es den hilfebedürftigen Leistungsberechtigten ermög-
licht werden, dass sie nicht erst ihr ggf. erspartes Vermögen - zum Beispiel für die Alters-
vorsorge - aufbrauchen müssen, obwohl sie nur vorübergehend aufgrund einer Notlage auf 
Bürgergeld angewiesen sind. Zudem können sich Leistungsberechtigte während der Ka-
renzzeiten besser darauf konzentrieren, den Weg zurück in Arbeit zu finden, statt zeitgleich 
mit dem Leistungsbezug, eine neue Wohnung zu suchen, Vermögen zu verwerten und das 
Leben zum Teil neu ordnen zu müssen. 

Zudem haben die Erfahrungen aus dem vereinfachten Zugang zur Grundsicherung für Ar-
beitsuchende aufgrund der Corona-Pandemie gezeigt, dass die Sicherung des Lebensun-
terhalts bei Einräumung einer Karenzzeit einfacher und zielgerichteter möglich ist. Sie führt 
zu höherer Akzeptanz des Sicherungssystems.  

Die neue Karenzzeit sorgt dafür, dass in den ersten beiden Jahren des Leistungsbezugs 
bei der Bedürftigkeitsprüfung Vermögen nicht berücksichtigt wird, sofern es nicht erheblich 
ist. Auch selbst genutztes Wohneigentum wird unabhängig von seiner Fläche von der Ver-
mögensberücksichtigung bei der Bedürftigkeitsprüfungen ausgenommen. Bei Mietwohnun-
gen und bei selbstgenutztem Wohneigentum werden außerdem die Aufwendungen für Un-
terkunft und Heizung in den ersten beiden Jahren des Leistungsbezugs in tatsächlicher 
Höhe anerkannt. Dadurch entfällt zunächst die Prüfung der Angemessenheit der Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung, sowohl bei selbstgenutztem Wohneigentum als auch 
bei Mietwohnungen. Dadurch wird die Rechtssicherheit erhöht und eine Verwaltungsver-
einfachung erreicht, da der Aufwand für die Prüfung der Verwertbarkeit zunächst entfällt. 
Dies führt auch zu entsprechenden Einsparungen bei Verwaltungs- sowie Gerichtskosten. 

Verbesserungen bei der Vermögensfreistellung 

Die nach Ablauf der Karenzzeit durchzuführende Vermögensprüfung wird deutlich entbüro-
kratisiert und es werden die Freibeträge für die Bürgergeldbeziehenden angehoben. Zudem 
werden auch die bei selbstgenutzten Hausgrundstücken oder Eigentumswohnungen aner-
kannten Wohnflächen in größerem Umfang als bisher anerkannt. Damit wird erreicht, dass 
das Familienheim oder die Eigentumswohnung in der Regel einem Bürgergeldbezug nicht 
entgegensteht. Die weiteren vollständig freigestellten Vermögensgegenstände werden er-
weitert. So sind künftig alle Versicherungsverträge, die der Alterssicherung dienen, nicht 
als Vermögen zu berücksichtigen. 

Erhöhte Freibeträge für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende 

Anlässlich der Einführung des Bürgergeldes werden die Grundabsetzbeträge für Schülerin-
nen und Schüler, Studierende und Auszubildende erhöht, um die Erfahrung zu verstärken, 
dass sich eine Arbeitsaufnahme auszahlt. Damit werden die Chancen für Kinder und Ju-
gendliche verbessert und die Ungleichheit zwischen Kindern und Jugendlichen aus hilfebe-
dürftigen Familien und solchen, die es nicht sind, verringert. Gleichzeitig wird insbesondere 
für Studierende und Auszubildende ein Anreiz zur Aufnahme beziehungsweise zum Auf-
rechterhalten einer Beschäftigung erhöht.  

Einführung eines Kooperationsplans zur Verbesserung der Teilhabe 

Zentrales Element der Weiterentwicklung des Eingliederungsprozesses ist eine Neurege-
lung der Eingliederungsvereinbarung. Diese sieht vor, die Eingliederungsvereinbarung 
durch einen rechtlich nicht verbindlichen Kooperationsplan zur Verbesserung der Teilhabe 
zu ersetzen und dadurch einen vertrauensvolleren Beratungs- und Integrationsprozess zu 
ermöglichen. Der Kooperationsplan soll klar und verständlich formuliert werden. Er baut auf 
einer Potenzialanalyse der Leistungsberechtigten auf, in der nicht nur deren Entwicklungs-
bedarfe, sondern auch deren individuelle Stärken festgestellt werden. Ziel ist es, bei der 
Gestaltung der Eingliederungsstrategie sowohl formale Qualifikationen als auch Soft Skills 
zu berücksichtigen. Der Kooperationsplan beschreibt zur Schaffung von größtmöglicher 
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Transparenz alle entscheidenden gemeinsamen Planungsvorstellungen zur Überwindung 
bzw. Verringerung von Hilfebedürftigkeit. Der Kooperationsplan dokumentiert die von Integ-
rationsfachkräften und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gemeinsam entwickelte Ein-
gliederungsstrategie einschließlich der erforderlichen Eigenbemühungen sowie der vorge-
sehenen Maßnahmen zur Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im 
SGB II. Er wird damit entsprechend seiner wesentlichen Funktion als „roter Faden“ im In-
tegrationsprozess dienen und die gemeinsam festgelegten Schritte transparent machen. 
Dabei verzichtet der Kooperationsplan auf die rechtliche Verbindlichkeit seiner Festlegun-
gen und dementsprechend auf Rechtsfolgenbelehrungen. Dass die Beteiligten oftmals 
überfordernde Instrument eines subordinationsrechtlichen öffentlich-rechtlichen Aus-
tauschvertrages wird aufgegeben. Dies greift Forschungsergebnisse des IAB auf und redu-
ziert gleichzeitig die Komplexität des Instruments und entlastet die Verwaltung.  

Für Leistungsberechtigte gilt mit Erstellung des Kooperationsplans zunächst eine sechsmo-
natige Vertrauenszeit, in der Leistungsminderungen für Verletzungen der Mitwirkungspflich-
ten ausgeschlossen sind. Das bedeutet, dass alle Vereinbarungen zu Vermittlungsvor-
schlägen, Eigenbemühungen und Teilnahmen an Maßnahmen in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit erfolgen. Die Vertrauenszeit gilt ansonsten ohne feste Mindestdauer. Während 
der Vertrauenszeit treten im Sinne der kooperativen Zusammenarbeit keine Rechtsfolgen 
in Form von Leistungsminderungen bei Verletzung der Mitwirkungspflichten ein und Ver-
waltungsakte im Zusammenhang mit den Mitwirkungspflichten erfolgen ohne Rechtsfolgen-
belehrung. Wenn die Zusammenarbeit - wie im ganz überwiegenden Normalfall - gut funk-
tioniert, bildet die Vertrauenszeit durchgehend die geltende Form der Zusammenarbeit.  

In Bezug auf die im Kooperationsplan festgehaltenen Mitwirkungspflichten hat während der 
Vertrauenszeit eine regelmäßige Überprüfung zu erfolgen. Ergibt sich, dass die in dem Ko-
operationsplan festgehaltenen Mitwirkungspflichten ohne wichtigen Grund nicht erbracht 
werden, endet die Vertrauenszeit. Dann sollen diese mit einem - nach § 39 Nummer 1 
SGB II sofort vollziehbaren - Verwaltungsakt verpflichtend eingefordert und mit Rechtsfol-
genbelehrungen als Voraussetzung für Leistungsminderungen verbunden werden. Auf 
diese Einforderungen per Verwaltungsakt mit Rechtsfolgenbelehrung kann im Folgenden 
wieder verzichtet werden, sofern für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten keine 
weiteren Pflichtverletzungen mehr festgestellt wurden. In diesem Fall findet die Zusammen-
arbeit wieder im Modus einer Vertrauenszeit statt.  

Die Jobcenter können die Wahrnehmung von Meldeterminen unverändert auch weiterhin 
von Beginn des Leistungsbezugs an - auch während der ersten sechs Monate der Vertrau-
enszeit - rechtsverbindlich einfordern, denn die persönliche Kommunikation zwischen er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten und Jobcenter ist die Grundvoraussetzung für eine er-
folgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Für Konfliktfälle im Zusammenhang mit dem Prozess der Erstellung, Durchführung und 
Fortschreibung der Inhalte eines Kooperationsplans wird ein Schlichtungsmechanismus ge-
schaffen. Bei diesem kann auf Wunsch der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten eine zu-
vor unbeteiligte Person durch das Jobcenter hinzugezogen werden. Diese Schlichtungs-
person kann eine Mitarbeitende oder ein Mitarbeiter des Jobcenters oder eine externe Ver-
trauensperson sein. Die Ausgestaltung des Schlichtungsmechanismus im Einzelnen obliegt 
in den gemeinsamen Einrichtungen gemäß § 44c Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 SGB II der 
Entscheidung der Trägerversammlung. 

Ganzheitliche Betreuung (Coaching) 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte weisen häufig vielfältige und komplexe Problemlagen 
auf, die ihre Beschäftigungsfähigkeit grundlegend beeinträchtigen. Diese erfordern eine 
ganzheitliche Betreuung (Coaching), die die jeweilige Lebenssituation insgesamt in den 
Blick nimmt und dem Ziel eines grundlegenden Aufbaus (und in der Folge Stabilisierung) 
der Beschäftigungsfähigkeit dient. „Aufbau der Beschäftigungsfähigkeit“ bedeutet, dass das 
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Coaching mit den betreffenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an allen Problemla-
gen arbeitet, die diesem Ziel im Weg stehen. Zugleich eröffnet das Coaching auch die 
Chance, deren Potenziale stärker wahrzunehmen und zu nutzen. 

Die Interventions- und Beratungsformen des Coachings ergeben sich aus dem individuellen 
Bedarf und werden deshalb gesetzlich nicht festgelegt. Aufgabe des Coachings ist u.a., 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte über Leistungen Dritter zu beraten und auf die Inan-
spruchnahme dieser Leistungen hinzuwirken. Das Coaching umfasst nach diesem Ver-
ständnis folglich auch Beratungsaufgaben. Insbesondere steht der Coach den betreffenden 
Leistungsberechtigten zur Seite und stärkt sie darin, ihre Lebenssituation selbst zu verbes-
sern. Dabei gilt zugleich, dass die Fallverantwortung in jedem Fall beim Jobcenter verbleibt. 
Da die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses beim Coaching nach § 16k eine wesentli-
che Grundlage des Erfolgs ist, werden erwerbsfähige Leistungsberechtigte nicht mit 
Rechtsfolgen verbunden zur Teilnahme am Coaching verpflichtet. Das Coaching kann auch 
aufsuchend oder beschäftigungsbegleitend erfolgen. 

Abschaffung des Vermittlungsvorrangs 

Ziel des Bürgergeld-Gesetzes ist eine dauerhafte Integration in Arbeit, durch die die Hilfe-
bedürftigkeit möglichst weitgehend vermindert bzw. möglichst überwunden wird. Deshalb 
wird der Vermittlungsvorrang im SGB II abgeschafft - zugunsten einer nachhaltigen Integra-
tion in den Arbeitsmarkt im Gleichklang mit der Regelung im SGB III.  

Bei erwerbfähigen Leistungsberechtigten, die nicht über ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse verfügen, wird in der Regel die Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 43 
des Aufenthaltsgesetzes oder an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach 
§ 45a des Aufenthaltsgesetzes als eine andere, für eine dauerhafte Eingliederung erforder-
liche Leistung, angesehen. Mit dieser Änderung wird die Nachhaltigkeit im Sinne einer län-
gerfristigen und die Hilfebedürftigkeit möglichst weitgehend vermindernden bzw. möglichst 
überwindenden Integration ausdrücklich in den Fokus genommen. 

Einführung eines Weiterbildungsgeldes, Entfristung der Weiterbildungsprämie 

Um Anreize zu schaffen, Geringqualifizierte auf dem herausfordernden Weg zu einer abge-
schlossenen Berufsausbildung zu unterstützen, erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung sowohl im SGB II als auch im SGB III 
einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 150 Euro, wenn sie zuvor arbeitslos waren oder 
als Beschäftigte aufstockende Leistungen nach dem SGB II beziehen. Die bestehenden 
Weiterbildungsprämien für den erfolgreichen Abschluss der Zwischen- und Abschlussprü-
fung werden entfristet. 

Verbesserung des Arbeitslosenversicherungsschutzes  

Personen, die an einer Weiterbildung teilnehmen und in dieser Zeit Anspruch auf Arbeits-
losengeld bei beruflicher Weiterbildung erhalten, haben nach dem Ende der Weiterbildung 
derzeit noch mindestens für einen Monat Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dieser Zeitraum 
kann für eine nahtlose und qualifikationsgerechte Eingliederung zu kurz sein. Deshalb wird 
der Arbeitslosenversicherungsschutz für die Betroffenen verbessert. Die Mindestrestan-
spruchsdauer für das Arbeitslosengeld nach einer Weiterbildung soll künftig drei Monate 
betragen.  

Für Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld bereits vor Beginn der Weiterbildungs-
maßnahme weniger als drei Monate betragen hat und die mindestens sechs Monate in ihre 
Weiterbildung investieren, wird die Anspruchsdauer nach der Weiterbildung ebenfalls auf 
drei Monate erhöht.  

Grundkompetenzen 
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Die Förderung von Grundkompetenzen soll auch losgelöst von berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildungsmaßnahmen erfolgen können, um die Beschäftigungsfähigkeit zu verbes-
sern. 

Sozialpädagogische Begleitung als Unterstützung bei Weiterbildung 

Es wird klargestellt, dass die Kosten einer sozialpädagogischen Begleitung während einer 
Weiterbildung als möglicher integrierter Bestandteil einer Maßnahme übernommen werden 
können. 

Verzicht auf das Verkürzungserfordernis bei Umschulungen in besonderen Fällen 

Die Fördermöglichkeiten einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung werden weiter 
ausgebaut. Um die Aufnahme und den erfolgreichen Abschluss einer abschlussbezogenen 
Weiterbildung auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu ermöglichen, deren Eignung 
und persönliche Verhältnisse eine erfolgreiche Teilnahme nur an einer nicht verkürzten 
Maßnahme erwarten lassen, soll in begründeten Einzelfällen die Teilnahme auch in nicht 
verkürzter Form gefördert werden können. Darüber hinaus soll mit dem Verzicht auf das 
Verkürzungsgebot bei Ausbildungsberufen, die sich aus bundes- oder landesrechtlichen 
Gründen nicht verkürzen lassen, den Fachkräftebedarfen und guten Beschäftigungschan-
cen in diesen Berufen Rechnung getragen werden. 

Einführung eines Bürgergeldbonus 

Es wird ein Bürgergeldbonus für Maßnahmen eingeführt, deren Bedeutung für eine nach-
haltige Integration besonders wichtig sind. Menschen, die an Maßnahmen des Kooperati-
onsplans teilnehmen, erhalten einen monatlichen Bonus von 75 Euro. Für folgende Maß-
nahmen, die innerhalb der Vertrauenszeit beginnen, wird ein Bonus gezahlt: 

– Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, wenn die Maßnahme eine Mindestdauer 
von acht Wochen hat und für die Maßnahme kein Weiterbildungsgeld gezahlt wird, 

– Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, 

– Maßnahmen zur Förderung schwer zu erreichender Jugendlicher. 

Entfristung des Sozialen Arbeitsmarktes 

Der Soziale Arbeitsmarkt wird entfristet und mit dem Bürgergeld dauerhaft verankert. Mit 
dem Teilhabechancengesetz wurde zum 1. Januar 2019 die Förderung „Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ nach § 16i SGB II als Regelinstrument in das SGB II aufgenommen. Ziel der 
Förderung ist es, besonders arbeitsmarktfernen Menschen soziale Teilhabe durch länger-
fristige öffentlich geförderte Beschäftigung zu ermöglichen („Sozialer Arbeitsmarkt“). Mittel- 
bis langfristiges Ziel ist, Übergänge in ungeförderte Beschäftigung zu erreichen. Die Förde-
rung wird seit Inkrafttreten sehr gut angenommen und erreicht im Jahr 2021 einen Förder-
bestand zwischen 42 000 und 43 000. Bislang ist die Regelung bis 31. Dezember 2024 
befristet.  

Umsetzung der Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts - Neuregelung der Leistungs-
minderungen im SGB II 

Mit diesem Gesetz wird die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuregelung der 
Leistungsminderungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende umgesetzt. Der Neure-
gelung liegt der vom Bundesverfassungsgericht bestätigte Leitgedanke zugrunde, dass der 
Gesetzgeber an verhältnismäßigen Mitwirkungspflichten festhalten darf. Darüber hinaus le-
gen wissenschaftliche Untersuchungen nahe, dass die hohen Minderungen für unter 25-
Jährige zwar die Anreize zur Arbeitsuche verstärken, allerdings mit starken unerwünschten 
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Wirkungen verbunden sind. Hierzu zählt u. a. der verstärkte Rückzug aus dem Arbeits-
markt, eine Verschärfung der Verschuldungsproblematik sowie der Verlust der Wohnung 
(IAB-Kurzbericht 5/2017). Für Betroffene unter 25 Jahren sollen gravierende Einschnitte in 
ihre Lebensbedingungen vermieden sowie das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt ge-
stärkt werden. Die Neuregelung beinhaltet die folgenden Kernelemente: 

– Leistungsminderungen wegen wiederholter Pflichtverletzungen und Meldeversäum-
nisse betragen höchstens 30 Prozent des maßgebenden monatlichen Regelbedarfs. Kos-
ten der Unterkunft und Heizung werden nicht gemindert. 

– Eine Leistungsminderung erfolgt nicht, wenn dies im konkreten Einzelfall zu einer 
außergewöhnlichen Härte führen würde. 

– Leistungsminderungen sind aufzuheben, wenn sich die Leistungsberechtigten 
nachträglich glaubhaft bereit erklären, ihren Pflichten nachzukommen oder die Mitwirkungs-
pflicht erfüllen. 

– Die Neuregelung gilt unabhängig vom Alter für alle Bezieherinnen und Bezieher von 
Bürgergeld einheitlich, die bisherigen verschärften Sonderregelungen für die unter 25-jäh-
rigen entfallen. Die Jobcenter sollen nunmehr im Fall einer Minderung für diesen Personen-
kreis ein Beratungs- und Unterstützungsangebot machen. 

– Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen in der Vertrauenszeit (mindestens in 
den ersten sechs Monaten, danach bis zum Ende der Vertrauenszeit) sind ausgeschlossen. 

– Den Leistungsberechtigten wird die Möglichkeit eröffnet, vor Erlass einer Minderung 
die Umstände ihres jeweiligen Einzelfalles persönlich vorzutragen. Verletzen Leistungsbe-
rechtigte ohne das Vortragen eines wichtigen Grundes wiederholt ihre Pflichten oder ver-
säumen Meldetermine, soll das Jobcenter sie persönlich anhören. 

Abschaffung der Pflicht zur Inanspruchnahme vorzeitiger Renten wegen Alters 

Leistungsberechtigte Personen sind grundsätzlich verpflichtet, andere Sozialleistungen zu 
beantragen, sofern dies zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der 
Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. Zu dieser Pflicht gehört bislang auch die Inanspruchnahme 
von Altersrenten vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Bis zur Vollendung des 63. Lebens-
jahres gilt bislang die gesetzliche Ausnahme, dass Altersrenten nicht vorzeitig in Anspruch 
genommen werden müssen. Mit der vorgesehenen Regelung entfällt die Pflicht zur Inan-
spruchnahme vorzeitiger Renten wegen Alters vollständig. Damit werden ältere erwerbsfä-
hige Personen künftig nicht mehr durch Verweisung in die Rente wegen Alters dem Arbeits-
markt entzogen. Zudem führt die Maßnahme zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfa-
chung. 

Erreichbarkeit 

Anlässlich der Einführung des Bürgergeldes wird auch das Erreichbarkeitsrecht neu geord-
net und dabei modernisiert. Die Anforderungen an die Erreichbarkeit Leistungsberechtigter 
werden an die Möglichkeiten moderner Kommunikation angepasst. Regelungen, die keinen 
vorteilhaften Einfluss auf die Eingliederung haben, wie die Pflicht, werktäglich Briefpost per-
sönlich zur Kenntnis nehmen zu können, werden abgeschafft. Der Katalog wichtiger Gründe 
für eine Abwesenheit wird erweitert. 

Verbesserte Leistungen für Familien  

Die Leistungen für Familien werden verbessert, indem Mutterschaftsgeld von der Einkom-
mensberücksichtigung ausgenommen wird. Dies ist eine spürbare sinnvolle Familienförde-
rung und führt gleichzeitig zu einer Verwaltungsvereinfachung bei hilfebedürftigen Familien. 
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Weitere Entbürokratisierung 

Das Gesetz sieht zudem eine Reihe weiterer Änderungen im SGB II vor, die Verbesserun-
gen für die Leistungsberechtigten herbeiführen und das Recht vereinfachen. Dies soll eben-
falls zu einem vertrauensvollen Miteinander beitragen und alle Beteiligten gleichermaßen 
entlasten. Vertrauenskultur gründet auch in einer den Menschen zugewandten Verwaltung. 

Im Einzelnen betrifft dies: 

– Umgestaltung der Freistellung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätig-
keiten von monatlicher auf kalenderjährliche Berücksichtigung; 

– Einführung einer sogenannten Bagatellgrenze bei Rückforderungen; 

– Weitere Anerkennung der Aufwendungen für die Unterkunft als angemessen bis zu 12 
Monate nach dem Tod eines Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft; 

– Berücksichtigung einmaliger Einnahmen grundsätzlich für den Monat, in dem sie zu-
fließen; 

– Integration der allgemein geltenden Gleichbehandlungs- und Nichtdiskriminierungsvor-
schriften unmittelbar in das SGB II. 

Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der gesetzlichen Ren-
ten- und Unfallversicherung 

Für Beziehende von Bürgergeld soll außerdem der Anspruch auf Übergangsgeld während 
der Teilnahme an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gegen den Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung entfallen, weil es keines Entgeltersatzes in Form von Über-
gangsgeld bedarf. Damit wird auch die notwendige Gleichstellung mit den Rehabilitandin-
nen und Rehabilitanden der gesetzlichen Krankenversicherung hergestellt. 

SGB XII 

Um neben den Regelbedarfen auch bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung als dem 
zweiten zentralen Bedarf der Grundsicherungssysteme den Gleichlauf von SGB II und 
SGB XII zu erhalten, werden die Vorschriften zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung 
im SGB XII überarbeitet und neu strukturiert. Dies dient vor allem der Klärung von Ausle-
gungsfragen bei der Rechtsanwendung durch die ausführenden Träger. Die Karenzzeit von 
zwei Jahren ab Leistungsbeginn für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die in diesem 
Zeitraum in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt werden, wird ebenso wie im 
SGB II verstetigt.  

Zur Klarstellung wird normiert, dass es sich bei der Leistungsabsprache zur Aufnahme einer 
zumutbaren Tätigkeit um eine reine Obliegenheit handelt und aus ihr weder für den Sozial-
hilfeträger noch für die leistungsberechtigte Person unmittelbar Rechtspflichten und 
Rechtsansprüche folgen. Damit wird zusätzlich verdeutlicht, dass es sich bei den Leistungs-
absprachen nicht um Maßnahmen zur Integration von Leistungsbeziehenden nach dem 
Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII in den Arbeitsmarkt durch Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit handelt, sondern um die Unterstützung bei der Ausübung einer Betätigung. Hierbei 
ist Einkommenserzielung möglich, nicht aber die Erzielung bedarfsdeckenden Erwerbsein-
kommens. 

Auch im Bereich des Einkommens werden die Änderungen des SGB II nachvollzogen. Da-
mit werden im SGB XII ebenfalls das Mutterschaftsgeld sowie Erwerbseinkommen von 
Schülern und Schülerinnen nicht als Einkommen angerechnet.  
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Im SGB XII werden folgende wichtige Anpassungen beim Vermögen vorgenommen: Der 
Vermögensschonbetrag wird von bisher 5 000 Euro auf 10 000 Euro erhöht und - wie be-
reits im SGB II - zusätzlich auch ein angemessenes Kraftfahrzeug von der Vermögensan-
rechnung freigestellt. 

Soziales Entschädigungsrecht (BVG, KFürsV, SGB XIV) 

Im Sozialen Entschädigungsrecht wirkt sich aufgrund eines Verweises auf das Dritte Kapitel 
SGB XII die dort geregelte Weitergeltung der Karenzzeit von zwei Jahren für die Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung auf die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Bun-
desversorgungsgesetz (BVG) aus. Dies betrifft auch die sonstigen Anpassungen bei den 
Vorschriften zur Berücksichtigung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung im SGB XII.  

Die im SGB II und im SGB XII geregelten Verbesserungen bei der Einkommensberück-
sichtigung werden im BVG direkt nachvollzogen: Das Mutterschaftsgeld wird von der Ein-
kommensberücksichtigung ausgenommen, ebenso das Erwerbseinkommen von Schüle-
rinnen und Schülern während der Ferienzeit aus sogenannten „Ferienjobs“.  

Durch eine Verbesserung der Freibetragsregelung in der Verordnung zur Kriegsopferfür-
sorge (KFürsV) wird das Erwerbseinkommen von Schülerinnen und Schülern außerhalb 
der Ferienzeiten, ebenso das Erwerbseinkommen von Studierenden und von Auszubil-
denden zu einem großen Teil anrechnungsfrei gestellt. Dadurch wird auch im Sozialen 
Entschädigungsrecht für diesen Personenkreis der Anreiz erhöht, eine Beschäftigung auf-
zunehmen oder weiter auszuüben. 

Mit den Änderungen im SGB XIV werden erforderliche Anpassungen und Klarstellungen 
vorgenommen, damit die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die noch zu erlassende 
Verordnung zum Einkommen und Vermögen vorliegen. 

III. Alternativen 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber zu einer Neuregelung der Leistungs-
minderungen aufgefordert. Zu einer gesetzlichen Neuregelung gibt es daher keine Alterna-
tive. 

Zur Umsetzung der weiteren Aufträge aus dem Koalitionsvertrag bzw. der Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Rechtsprechung sind zweckmäßigere Alternativen nicht ersichtlich. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Änderungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt für die Änderungen im Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB II) aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (GG - Ar-
beitsvermittlung) und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (öffentliche Fürsorge) in Verbin-
dung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz im Bereich 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende, da hier die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamt-
staatlichen Interesse mit einer bundesgesetzlichen Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Ab-
satz 2 GG). Nur durch die Gesetzgebung des Bundes lassen sich einheitliche Lebensver-
hältnisse gewährleisten. In der Bundesrepublik Deutschland bestehen beim Beschäfti-
gungsstand und Einkommensniveau erhebliche regionale Unterschiede. Durch eine ein-
heitliche Bundesgesetzgebung im Bereich der öffentlichen Fürsorge wird verhindert, dass 
sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland das Sozialgefüge auseinanderentwickelt.  
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Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Der Bund hat für die Arbeitsvermittlung einschließlich der Arbeitslosenversicherung die kon-
kurrierende Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG. 

Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, des Bundesversorgungsgesetzes 
und der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge und des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das SGB XII, das BVG, die KFürsV und das 
SGB XIV folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (öffentliche Fürsorge) in Verbindung 
mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Nur durch die Gesetzgebung des Bundes las-
sen sich einheitliche Lebensverhältnisse gewährleisten (Artikel 72 Absatz 2 des Grundge-
setzes). Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Bereich der öffentlichen Fürsorge 
wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland das Sozialgefüge aus-
einanderentwickelt.  

Die Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen Regelung ergibt sich für die bei den Leistun-
gen zur Bestreitung des Lebensunterhalts nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB 
XII vorzunehmenden Änderungen daraus, dass diese Vorschriften bundeseinheitlich gere-
gelt sind und im Zusammenhang mit den Ergänzungen und Änderungen des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB II) ebenfalls nur bundeseinheitlich vorgenommen werden 
können. Die Deckung der Bedarfe, die der Sicherstellung einer menschenwürdigen Exis-
tenz dienen, darf nicht vom Wohnort oder regionalen Unterschieden abhängig sein. Rege-
lungen in einzelnen Ländern würden zu einer mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse unvereinbaren Benachteiligung der Einwohner dieser Länder führen und diese deut-
lich schlechter stellen als die Einwohner anderer Länder. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der überwiegende Teil der vorgesehenen Änderungen führt zu Rechts- und Verwaltungs-
vereinfachungen in unterschiedlichem Umfang. Bei der Ausgestaltung der einzelnen Rege-
lung steht der damit verbundene Verwaltungsaufwand sowie die Verständlichkeit der Re-
gelungen für die Bürgerinnen und Bürger an vorderster Stelle. 

Durch den Wegfall des Anspruchs auf Übergangsgeld gegen den zuständigen Träger der 
Rentenversicherung bei der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation entfällt auch der den Trägern der Grundsicherung gegenüber dem zuständigen Trä-
ger der Rentenversicherung bisher zustehende Erstattungsanspruch für das von ihnen als 
Vorschuss auf das Übergangsgeld der Rentenversicherung weiter gezahlte Arbeitslosen-
geld II. 

2. Demografische Auswirkungen 

Der Gesetzentwurf greift wichtige Zielsetzungen der Demografiestrategie der Bundesregie-
rung auf. Er dient der Stärkung des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalts. Zudem 
fördert die bundeseinheitliche Regelung die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Ins-
besondere durch die Einführung der Karenzzeit bei den Wohnbedarfen wird der Erhalt der 
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Lebensqualität der davon profitierenden Leistungsberechtigten auch in Regionen mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt gefördert. 

3. Nachhaltigkeitsaspekte 

Die vorgesehenen Änderungen entsprechen dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Die Rege-
lungen zielen unter anderem darauf ab, den Verwaltungsaufwand in den Jobcentern, den 
kommunalen Trägern der Sozialhilfe sowie für die Hauptfürsorgestellen und kommunalen 
Fürsorgestellen zu reduzieren und das Verwaltungsverfahren in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sowie in der Grundsicherung nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zu vereinfachen. Der Gesetzentwurf trägt damit zu 
einer weiteren Stabilisierung in der Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende und andere Hilfebedürftige bei. 

Zudem wird mit dem Gesetzentwurf das Prinzip der Verbesserung des sozialen Zusam-
menhalts in der Gesellschaft verfolgt. Insbesondere durch die vorgesehenen Leistungsver-
besserungen wird einer möglichen sozialen Ausgrenzung vorgebeugt (zum Beispiel, wenn 
ein Wohnungswechsel während der Karenzzeit entfällt). Leistungserhöhungen und die Her-
ausnahme einzelner Leistungen aus der Einkommensberücksichtigung sowie die mit der 
Erweiterung der Möglichkeiten zur Teilnahme an Weiterbildung verbundene Verbesserung 
der Einkommenschancen wirken der Armut Leistungsberechtigter entgegen. 

Die vorgesehenen Regelungen haben keine negativen Auswirkungen auf künftige Genera-
tionen. 

4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Mit dem Gesetzentwurf sind Mehrausgaben verbunden, die von rund 650 Millionen Euro in 
2023 auf 1,7 Milliarden Euro in 2026 anwachsen werden.  

Tabelle 1 – Mehr- und Minderausgaben nach Gebietskörperschaft und Jahr 

  2023 2024 2025 2026 

  in Mio. Euro 

Bund  455 664 952 1.355 

Länder 0 0 0 0 

Kommunen 54 62 70 73 

Bundesagentur für Arbeit 195 359 436 503 

Träger der Rentenversicherung -55 -140 -220 -265 

insgesamt 649 945 1.238 1.666 

 

4.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

4.1.1 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

Durch die Regelungen entstehen jährliche Mehrausgaben für Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in Höhe von rund 
420 Millionen Euro. Davon entfallen rund 360 Millionen Euro auf den Bund und rund 60 Mil-
lionen Euro auf die Kommunen. Die finanziellen Auswirkungen entfallen auf die einzelnen 
Regelungen wie folgt: 
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Tabelle 2 – jährliche Mehrausgaben für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

nach dem SGB II (hier: 2024) 

    Bund  Kommunen insgesamt 

    in Mio. Euro pro Jahr 

§ 11 SGB II - Berücksichtigung einmaliger Einnahmen 1 0 1 

§ 11a SGB II - Berücksichtigung Mutterschaftsgeld 10 2 12 

§ 11b SGB II - Freibeträge für Schüler, Studenten u.a. 98 14 112 

§ 12 SGB II - Berücksichtigung Vermögen 83 12 95 

§ 12a SGB II - Übergang in Altersrente 78 12 90 

§§ 15, 31-32 SGB II - Leistungsminderungen und Koopera-
tionsplan 26 1 27 

§ 22 SGB II - Angemessenheit Mietwohnungen 28 12 40 

§ 22 SGB II - Angemessenheit KdU bei Todesfällen 8 3 11 

§ 40 SGB II - Bagatellgrenze  13 2 15 

§ 20 SGB VI - Wegfall Übergangsgeld 13 2 15 

insgesamt   358 60 418 

 

Die Berücksichtigung einmaliger Einnahmen lediglich im Monat des Zuflusses (§ 11 SGB II) 
führt in knapp 3 000 Fällen zu Mehrausgaben von etwa 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Durch 
die entfallende Einkommensanrechnung von Mutterschaftsgeld in schätzungsweise 20 000 
Fällen entstehen Mehrausgaben in Höhe von rund 12 Millionen Euro jährlich. Erwerbsein-
kommen von Schülerinnen und Schülern, Studierenden sowie Auszubildenden werden 
künftig in größerem Umfang von der Anrechnung auf Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes freigestellt; dies führt für schätzungsweise 35 000 Fälle zu Mehrausgaben 
in Höhe von 112 Millionen Euro. 

Mit dem Wegfall der Pflicht zur Inanspruchnahme vorzeitiger Altersrenten (§ 12a SGB II) 
entstehen Kosten von zunächst 30 Millionen Euro im Jahr 2023, die auf bis zu 180 Millionen 
Euro ab 2026 anwachsen werden. Gleichzeitig ist mit vorübergehenden Minderausgaben 
in der gesetzlichen Rentenversicherung zu rechnen, die sich im Jahr 2023 zunächst auf 
rund 40 Millionen Euro belaufen und bis zum Jahr 2026 auf rund 250 Millionen Euro an-
wachsen. Langfristig verrechnen sich diese Minderausgaben wieder mit den höheren Ren-
tenzahlungen, da mit aufgeschobenen Rentenbeginn ab der Regelaltersgrenze nun eine 
höhere Rente ohne Abschläge ausgezahlt wird. 

Durch die Einführung einer zweijährigen Karenzzeit bei der Vermögensberücksichtigung 
(§ 12 SGB II) und der Anhebung der entsprechenden Freibeträge wird mit durchschnittlich 
rund 4 000 zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften gerechnet; dies führt zu Mehrausgaben 
von schätzungsweise 50 Millionen Euro jährlich. Auch selbstgenutztes Wohneigentum soll 
unabhängig von der Wohnfläche für die Dauer von zwei Jahren bei der Bedürftigkeitsprü-
fung nicht als vorrangig zu verwertendes Vermögen herangezogen werden. Danach gelten 
– im Vergleich zur heutigen Rechtsprechung – höhere angemessene Wohnflächen für 
Wohneigentum. Dadurch können schätzungsweise 5 000 zusätzliche Bedarfsgemeinschaf-
ten leistungsberechtigt werden. Dies führt zu Mehrausgaben von rund 45 Millionen Euro 
jährlich.  
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Die Änderungen bei der Ausgestaltung der Leistungsminderungen sowie die Änderungen 
beim Kooperationsplan führen zu Mehrausgaben in Höhe von rund 27 Millionen Euro jähr-
lich (§§ 15 und 31 bis 32 SGB II). 

Ebenfalls werden Leistungsberechtigte in Mietwohnungen in den ersten 24 Monaten des 
Leistungsbezugs nicht mehr zur Kostensenkung aufgefordert (§ 22 SGB II). Dadurch ent-
stehen für etwa 22 000 Bedarfsgemeinschaften Mehrausgaben in Höhe von rund 40 Millio-
nen Euro jährlich. Ebenfalls sollen künftig nach dem Tod von Leistungsberechtigten die hin-
terbliebenen Bedarfsgemeinschaftsmitglieder für mindestens zwölf Monate nicht mehr zur 
Senkung der Unterkunftskosten aufgefordert werden; dies führt zu jährlichen Mehrausga-
ben von rund 11 Millionen Euro. 

Aufgrund der Einführung einer sogenannten Bagatellgrenze (§§ 40, 41a SGB II), nach der 
Überzahlungen unter 50 Euro pro Bedarfsgemeinschaft nicht mehr zurückgefordert wer-
den, kommt es bei schätzungsweise 1.100.000 Fällen zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe 
von etwa 15 Millionen Euro. 

Die Änderungen in § 20 Absatz 1 Nummer 3 b) und § 21 SGB VI einschließlich Folgeände-
rungen (Wegfall des Übergangsgeldanspruches gegen den Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung) führen zu Mehrausgaben im SGB II von 14,6 Millionen Euro jährlich.  

4.1.2 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II) 

Tabelle 3 – jährliche Mehrausgaben im Bundeshaushalt für Leistungen zur Eingliederung 

in Arbeit nach dem SGB II 

 

  2023 2024 2025 2026 

 in Mio. Euro 

§ 16i SGB II - Entfristung    200 550 

§ 16j SGB II - Bürgergeldbonus 47 93 93 93 

§ 16k SGB II - Ganzheitliche Betreuung 12 23 23 23 

§ 81 SGB III - Grundkompetenzen 31 61 61 61 

§ 87a SGB III - Weiterbildungsprämie   23 24 26 

§ 87a SGB III - Weiterbildungsgeld 46 64 75 78 

§ 180 SGB III - Drittes Umschulungsjahr 3 24 48 69 

Insgesamt 139 288 524 900 

 

Eine Entfristung des Instruments Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) ermöglicht Zu-
gänge in das Instrument über das Jahr 2024 hinaus. Dadurch entstehen im Jahr 2025 Mehr-
ausgaben von rund 200 Millionen Euro für direkte Förderausgaben. Im Jahr 2026 erhöhen 
sich die Mehrausgaben auf rund 550 Millionen Euro. In den Folgejahren erhöhen sich die 
jährlichen Mehrausgaben weiter, weil ein immer größerer Teil der Förderungen auf die Ent-
fristung zurückgehen. Langfristig belaufen sich bei geschätzten 40 000 Teilnehmenden im 
Bestand die jährlichen Mehrausgaben auf rund 1,1 Milliarden Euro pro Jahr im Vergleich 
zum Auslaufenlassen der Regelung. Den direkten Ausgaben für die Förderung stehen Min-
derausgaben für andernfalls fälliges Bürgergeld gegenüber, daneben fallen Mehreinnah-
men aus Steuern und Sozialbeiträgen an, die sich aus der langfristig verbesserten Arbeits-
marktpartizipation der Teilnehmenden ergeben. 
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Die Einführung des Bürgergeldbonus (§ 16j SGB II) führt durch die Zahlung eines monatli-
chen Geldbetrags während der Teilnahme an einer nicht abschlussorientierten Weiterbil-
dung, berufsvorbereitenden Maßnahmen (berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Vor-
phase der Assistierten Ausbildung sowie Einstiegsqualifizierung) sowie Maßnahmen nach 
§ 16h SGB II mittelfristig zu Mehrausgaben in Höhe von 93 Millionen Euro pro Jahr.  

Die Einführung der ganzheitlichen Betreuung (§ 16k SGB II) führt bei rund 10.000 Zugän-
gen pro Jahr mittelfristig zu Mehrausgaben in Höhe von rund 23 Millionen Euro pro Jahr. 

Die Weiterentwicklung der Förderung von Grundkompetenzen (§ 83 Absatz 3 SGB III 
i. V. m. § 16 Absatz 1 SGB II) führt zu 10 000 zusätzlichen Zugängen pro Jahr. Damit sind 
mittelfristig Mehrausgaben in Höhe von rund 61 Millionen Euro pro Jahr verbunden. 

Die Entfristung der Weiterbildungsprämie (§ 87a Absatz 1 SGB III i. V. m. § 16 Absatz 1 
SGB II) führt mittelfristig zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe von rund 26 Millionen Euro 
pro Jahr. 

Die Einführung eines monatlichen Weiterbildungsgeldes während der Teilnahme an einer 
abschlussorientierten Weiterbildung (§ 87a Absatz 2 SGB III i. V. m. § 16 Absatz 1 SGB II) 
führt mittelfristig zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe von rund 78 Millionen Euro pro Jahr. 

Die Förderung von unverkürzten Umschulungen (§ 180 SGB III i. V. m. § 16 Absatz 1 
SGB II) führt zu 2 000 zusätzlich begonnenen Umschulungen. Daraus ergeben sich mittel-
fristig Mehrausgaben in Höhe von rund 69 Millionen Euro pro Jahr. 

Diese Mehrausgaben sind im Bundeshaushalt aus dem Eingliederungstitel der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende sowie für das Instrument Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) 
zusätzlich über den Passiv-Aktiv-Transfer aus dem Titel für Bürgergeld zu finanzieren. 

4.2. Arbeitsförderung (SGB III) 

Tabelle 4 – jährliche Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit für Leistun-

gen der Arbeitsförderung nach dem SGB III 

 2023 2024 2025 2026 

 in Mio. Euro 

§ 81 SGB III - Grundkompetenzen 15 30 30 30 

§ 87a SGB III - Weiterbildungsprämie   47 48 55 

§ 87a SGB III - Weiterbildungsgeld 103 156 173 181 

§ 148 SGB III - Arbeitslosengeld 70 70 70 70 

§ 180 SGB III - Drittes Umschulungsjahr 7 56 115 167 

insgesamt 195 359 436 503 

 

Die Weiterentwicklung der Förderung von Grundkompetenzen (§ 83 Absatz 3 SGB III) führt 
zu 5 000 zusätzlichen Zugängen pro Jahr. Damit sind mittelfristig Mehrausgaben in Höhe 
von rund 30 Millionen Euro pro Jahr verbunden. 

Die Entfristung der Weiterbildungsprämie (§ 87a Absatz 1 SGB III) führt mittelfristig zu jähr-
lichen Mehrausgaben in Höhe von rund 55 Millionen Euro pro Jahr. 
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Die Einführung eines monatlichen Weiterbildungsgeldes während der Teilnahme an einer 
abschlussorientierten Weiterbildung (§ 87a Absatz 2 SGB III) führt mittelfristig zu jährlichen 
Mehrausgaben in Höhe von rund 181 Millionen Euro pro Jahr. 

Die Verlängerung der Restanspruchsdauer auf Arbeitslosengeld nach einer geförderten 
Weiterbildung von einem auf drei Monate (§ 148 SGB III) führt mittelfristig zu Mehrausga-
ben in Höhe von rund 70 Millionen Euro pro Jahr. 

Die Förderung von unverkürzten Umschulungen (§ 180 SGB III) führt zu 5 000 zusätzlich 
begonnenen Umschulungen. Daraus ergeben sich mittelfristig Mehrausgaben in Höhe von 
rund 167 Millionen Euro pro Jahr. 

Diese Mehrausgaben sind im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit zu veranschlagen. 

4.3 Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) 

Die Änderungen in § 20 Absatz 1 Nummer 3 b) und § 21 SGB VI einschließlich Folgeände-
rungen (Wegfall des Übergangsgeldanspruches gegen den Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung) führen zu Minderausgaben bei den Trägern der Rentenversicherung von 
jährlich 14,6 Millionen Euro.  

4.4 Sozialhilfe nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII 

Bei den Leistungsbeziehenden nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII handelt 
es sich fast ausschließlich um aus gesundheitlichen Gründen oder aus Altersgründen nicht 
mehr erwerbsfähige Personen. Bei Hilfebedürftigen, die ein der Regelaltersgrenze entspre-
chendes Lebensalter bereits erreicht oder überschritten haben, ist unzureichendes Alters-
einkommen auf Lücken in der Altersvorsorge zurückzuführen, weshalb bei diesem Perso-
nenkreis im Bezug von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass ein nennens-
werter Anteil der Leistungsbeziehenden in großen und teuren Wohnungen lebt. Vergleich-
bar ist die Situation bei Menschen einzuschätzen, die wegen einer vollen Erwerbsminde-
rung zeitlch befristet oder dauerhaft leistungsberechtigt nach dem Dritten oder Vierten Ka-
pitel des SGB XII sind. Die Einführung einer Karenzzeit nach § 35 SGB XII dürfte daher nur 
zu geringen Mehrkosten führen. 

Dies gilt auch für die zusätzliche Frist von zwölf Monaten, während der die gemeinsame 
Wohnung von Paaren geschützt wird, wenn einer der Partner verstirbt. Aufgrund dieser 
besonderen Lebenssituation und der Tatsache, dass gerade für ältere Menschen eine Woh-
nungssuche zeitaufwändig ist, ist davon auszugehen, dass die ausführenden Träger nach 
dem SGB XII bereits bislang bei der Anwendung der Sechsmonatsfrist im Rahmen des 
Kostensenkungsverfahrens großzügig angewandt haben. Die Einführung einer Karenzzeit 
von zwölf Monaten dürfte deshalb zu geringen, aber nicht quantifizierbaren Mehrkosten 
führen. 

Bei der Anerkennung von Reparaturen und Instandhaltung als Bedarfe für Unterkunft nach 
§ 35a SGB XII wird durch die Ergänzungen Rechtssicherheit geschaffen. Entsprechende 
Bedarfe wurden aber bereits bisher anerkannt. Die Anzahl zusätzlicher Leistungsfälle dürfte 
deshalb sehr begrenzt sein.  

Die Kosten für die Änderungen durch die §§ 35 und 35a SGB XII werden daher auf eine 
Größenordnung von insgesamt 10 Millionen Euro jährlich geschätzt. 

Die Kosten der Folgen verminderter Einschränkungsmöglichkeiten von Geldleistungen 
nach dem SGB XII durch die Änderung von § 26 SGB XII - betroffen sind im Wesentlichen 
Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII - sowie die ebenfalls das 
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Dritte und Vierte Kapitel des SGB XII betreffenden Änderungen der Einkommensanrech-
nung - Nichtanrechnung der Mutterschutzleistung (§ 82 Absatz 5 SGB XII) und ein höherer 
Absetzbetrag bei Arbeitseinkommens von Schülern (§ 82 Absatz 6 SGB XII) - werden ins-
gesamt auf einen sehr kleinen nicht näher bezifferbaren jährlichen Eurobetrag in niedriger 
einstelliger Millionenhöhe pro Jahr geschätzt. 

Zum Eigentum von Kraftfahrzeugen von potentiell bedürftigen Personen liegen keine Daten 
vor. Da der betroffene Personenkreis eher niedrige Einkommen erzielt haben dürfte, kann 
in der Regel ein geringer Wert für die im Eigentum befindlichen Kraftfahrzeuge angenom-
men werden. Hier wird von einem Wert von 2 000 Euro pro Kraftfahrzeug ausgegangen. 
Die Kosten pro 1 000 Kraftfahrzeuge, die nicht mehr für die Sicherung des Lebensunterhalts 
zu verkaufen wären (§ 90 Absatz 2 Nummer 10 SGB XII), lägen dann bei 2 Millionen Euro. 

Für eine Erhöhung des Vermögensschonbetrags von 5 000 Euro auf 10 000 Euro (Verord-
nung zur Durchführung des § 90 Absatz 2 Nummer 9 des SGB XII) werden die Kosten auf 
eine Größenordnung von etwa 10 Millionen Euro im Jahr geschätzt. 

In Summe ergeben sich rund Mehrausgaben in Höhe von rund 20 Millionen Euro pro Jahr, 
von denen 18 Millionen Euro auf den Bundeshaushalt und 2 Millionen Euro auf die Haus-
halte der Kommunen entfallen. 

4.5 Soziales Entschädigungsrecht (BVG, KFürsV, SGB XIV) 

Aufgrund der geringen Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von ergänzender Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem BVG (Stand: 31. Dezember 2020: insgesamt 3 000 Perso-
nen) fallen im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts geringe nicht bezifferbare Mehr-
ausgaben an. Davon entfallen rund 48 Prozent der Kosten auf die Länder und rund 52 Pro-
zent auf den Bund. 

5. Erfüllungsaufwand 

5.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

Die Bürgerinnen und Bürger werden durch die Neuregelungen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende insgesamt um rund 3,9 Millionen Stunden Erfüllungsaufwand pro Jahr ent-
lastet. Dies ist insbesondere auf den Wegfall von Nachweispflichten im Bereich der Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung zurückzuführen (rund 1,8 Millionen Stunden) sowie auf 
geringere Aufwände durch die Einführung des Kooperationsplanes (rund 1,2 Millionen 
Stunden).  

Die Wirtschaft ist von den veränderten Regelungen nicht betroffen. 

Durch die Regelungen entstehen – größtenteils äußerst kleinteilige – Veränderungen beim 
Erfüllungsaufwand der Jobcenter. Vor dem Hintergrund, dass es für die Erledigung von 
Teilschritten keine belastbaren Zeitangaben gibt und aufgrund der dezentralen Umset-
zungsverantwortung auch deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Jobcentern existie-
ren, sind die folgenden Angaben mit erheblichen Schätzunsicherheiten verbunden. Nach 
§ 46 Absatz 3 SGB II trägt der Bund 84,8 Prozent der Gesamtverwaltungskosten der Job-
center; 15,2 Prozent tragen die Kreise und kreisfreien Städte. Die Änderungen umfassen 
im Einzelnen: 

Tabelle 5 – Änderungen des laufenden Erfüllungsaufwandes der Verwaltung des SGB II 

 

        Jobcenter 
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in Mio. Euro pro 

Jahr 

§ 7 SGB II - Erreichbarkeit       -8 

§ 11 SGB II - Berücksichtigung einmaliger Einnahmen  0 

§ 11a SGB II - Berücksichtigung Mutterschaftsgeld  -1 

§ 11b SGB II - Freibeträge für Schüler, Studenten u.a.  0 

§ 12 SGB II - Berücksichtigung Vermögen   0 

§ 12a SGB II - Übergang in Altersrente   -2 

§§ 15, 15a, 15b SGB II - Kooperationsplan, Vertrauenszeiten, Schlichtung 5 

§ 16j SGB II - Bürgergeldbonus   3 

§ 16k SGB II - Ganzheitliche Betreuung   1 

§ 22 SGB II - Angemessenheit Unterkunftskosten  -1 

§ 31 SGB II - Leistungsminderungen   -3 

§ 40 SGB II - Bagatellgrenze    -41 

§ 56 SGB II - elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung -4 

§ 81 Abs. 3 SGB III - Weiterentwicklung Förderung von Grundkompetenzen 1 

§ 87a Abs. 1 SGB III - Entfristung Weiterbildungsprämie  0 

§ 87a Abs. 2 SGB III - Einführung Weiterbildungsgeld  1 

§ 180 SGB III - Förderung des dritten Umschulungsjahres  0 

§ 20 SGB VI - Wegfall Übergangsgeld   0 

insgesamt       -50 

 

Die Anforderungen an die Erreichbarkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen 
eingeschränkt werden. Deshalb wird in rund 360 000 Fällen pro Jahr keine Prüfung und 
Genehmigung der Ortsabwesenheit durch die Jobcenter erforderlich sein. Ausgehend von 
einer Bearbeitungsdauer von 20 Minuten je Fall ergeben sich Einsparungen von rund 8 Mil-
lionen Euro pro Jahr. 

Einmalige Einnahmen sollen nur in dem Monat berücksichtigt werden, in dem sie zufließen 
(§ 11 SGB II). Eine Verteilung auf die Monate des Bewilligungszeitraums soll künftig nicht 
mehr erfolgen. Ausgehend von geschätzten 2 800 Fällen pro Jahr und einer Bearbeitungs-
dauer von 35 Minuten pro Fall ergeben sich Einsparungen von rund 100 000 Euro pro Jahr. 

Die entfallende Berücksichtigung von Mutterschaftsgeld (§ 11a SGB II) in etwa 20 000 Fäl-
len pro Jahr ist derzeit – da zweistufig und vom konkreten Geburtstermin abhängig – für die 
Jobcenter in der Umsetzung sehr aufwändig. Bei einem Aufwand von 60 Minuten pro Fall 
ergeben sich Einsparungen von rund 1,4 Millionen Euro pro Jahr. 

Die verbesserte Freistellung von Einkommen von Auszubildenden (§ 11a SGB II) wird 
10 000 Fälle betreffen und zu Veränderungen des Erfüllungsaufwandes in Höhe von rund 
230 000 Euro jährlich führen.  

Es wird davon ausgegangen, dass die Änderungen bei der Vermögensberücksichtigung 
(§ 12 SGB II) bei der Bedürftigkeitsprüfung zu gegensätzlichen Wirkungen beim Erfüllungs-
aufwand führen. Einerseits führen zusätzliche Leistungsfälle grundsätzlich zu Verwaltungs-
aufwand für die laufende Fallbearbeitung. Andererseits kann davon ausgegangen werden, 
dass der Großteil dieser Fälle auch bei alter Rechtslage einen zu bearbeitenden Antrag 
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gestellt hätte. Hier werden künftig aufwendige Prüfungen des Jobcenters vereinfacht und 
in Einzelfällen Anstrengungen des Jobcenters entfallen, Vermögen bzw. selbstgenutztes 
Wohneigentum vorrangig zu verwerten, was zeitaufwändig und insbesondere klageanfällig 
ist. Insgesamt wird von Einsparungen in Höhe von knapp 500 000 Euro jährlich ausgegan-
gen. 

Mit dem Wegfall der Pflicht zur Inanspruchnahme vorzeitiger Renten (§ 12a SGB II) entfällt 
die pauschalierte Unbilligkeitsprüfung in 66 000 Fällen pro Jahr. Zudem entfällt die Auffor-
derung zur Rentenantragstellung, die Rentenantragstellung durch die Jobcenter in Fällen, 
in denen keine Mitwirkung durch die Leistungsberechtigten erfolgt, der Wegfall der Erstat-
tungsverfahren bei vorzeitiger Verrentung zwischen den Trägern des SGB II und der Ren-
tenversicherung sowie der Sozialhilfe. Insgesamt wird von Einsparungen von rund 1,7 Mil-
lionen Euro pro Jahr ausgegangen, von denen rund 1,4 Millionen Euro auf die Träger der 
Grundsicherung entfallen. 

Durch den Kooperationsplan (§§ 15, 15a SGB II) inklusive Einführung eines Schlichtungs-
verfahrens (§ 15b SGB II) wird es zu Veränderungen des Erfüllungsaufwandes gegenüber 
der bisherigen Eingliederungsvereinbarung kommen. Ausgehend von einer Aufwandsre-
duktion von 5 Minuten je abzuschließendem beziehungsweise zu aktualisierendem Koope-
rationsplan, zusätzlichem Aufwand für zu erlassende Verwaltungsakte bei Zuweisungen in 
Maßnahmen von 8 Minuten pro Fall und in Fällen mangelnder Eigenbemühungen von 
12 Minuten pro Fall sowie Mehrkosten durch die Einführung eines Schlichtungsmechanis-
mus kommt es insgesamt zu Mehrkosten in Höhe von insgesamt rund 5 Millionen Euro pro 
Jahr. 

Die Einführung eines Bürgergeldbonus während der Teilnahme an ausgewählten Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik (§ 16j SGB II) führt zu einmaligem Umstellungsaufwand 
in den IT-Systemen in Höhe von rund 51 000 Euro pro Jahr. Für rund 97 000 Förderfälle 
ergibt sich bei einer Bearbeitungsdauer von 30 Minuten pro Fall und einem Stundensatz 
von 69,62 Euro ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro pro 
Jahr. 

Die Einführung der ganzheitlichen Betreuung (§ 16k SGB II) führt bei rund 10.000 Fällen 
pro Jahr und einem Bearbeitungsaufwand von 50 Minuten pro Fall sowie einem Stunden-
satz von 69,62 Euro zu einem laufenden Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 580.000 Euro 
pro Jahr. 

Die Änderungen bei der Ausgestaltung der Leistungsminderungen (§§ 31 bis 32 SGB II) 
wie die Verkürzung der Leistungsminderungen bei Meldeversäumnissen auf einen Monat 
sowie die Reduzierung der Anzahl der Leistungsminderungen aufgrund der Einführung der 
Vertrauenszeit führen zu Einsparungen. Diesen Einsparungen stehen zusätzliche Auf-
wände durch die aufsuchende Beratung und das Beratungs- und Unterstützungsangebot 
für die unter 25-jährigen im Falle einer Leistungsminderung gegenüber. Insgesamt wird von 
Einsparungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro pro Jahr ausgegangen. 

Die tatsächlichen Aufwendungen für Mietwohnungen gelten ebenfalls in den ersten 24 Mo-
naten des Leistungsbezugs als angemessen (§ 22 SGB II). Dadurch reduziert sich die An-
zahl von streitanfälligen Kostensenkungsaufforderungen, die grob auf 22 000 Fälle pro Jahr 
geschätzt wird. Geht man davon aus, dass sich in diesen Fällen die Bearbeitungszeit um 
jeweils etwa 25 Minuten reduziert, kommt es zu Einsparungen von rund 600 000 Euro jähr-
lich. 

Rückforderungen unter 50 Euro pro Bedarfsgemeinschaft sollen künftig einer Bagatell-
grenze unterfallen (§§ 40, 41a SGB II). Ausgehend von einer groben Schätzung von etwa 
1.100.000 Fällen pro Jahr und einer Bearbeitungsdauer von schätzungsweise 32 Minuten 
pro Fall ergeben sich jährliche Einsparungen von etwa 41 Millionen Euro. 
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Die Umstellung auf die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (§ 56 SGB II) führt 
zu einem einmaligen Umstellungsaufwand von rund 240 000 Euro für Programmierauf-
wände im Bereich der Jobcenter und rund 1,4 Millionen Euro im Bereich der Krankenkas-
sen. Ab dem Jahr 2027 ergeben sich Einsparungen beim Erfüllungsaufwand in den Job-
centern von rund 4,1 Millionen Euro pro Jahr. Einsparungen oder Mehraufwände bei den 
Krankenkassen sind nicht näher bezifferbar. 

Die zusätzlichen Zugänge in Maßnahmen der Förderung von Grundkompetenzen (§ 83 Ab-
satz 3 SGB III i.V.m. § 16 Absatz 1 SGB II) führen bei rund 45 Minuten pro Förderfall und 
einem Stundensatz von 69,62 Euro für 10 000 zusätzliche Zugänge pro Jahr zu einem Er-
füllungsaufwand von 522 000 Euro pro Jahr. Darüber hinaus kommt es zu einem einmali-
gen Umstellungsaufwand in den IT-Systemen in Höhe von rund 14 000 Euro. 

Die Entfristung der Weiterbildungsprämie (§ 87a Absatz 1 SGB III i.V.m. § 16 Absatz 1 
SGB II) führt zu einem einmaligen Umstellungsaufwand in Höhe von gut 9 000 Euro. Die 
Gewährung der Prämie in über 23 000 Fällen führt bei 20 Minuten Bearbeitungszeit pro Fall 
und einem Stundensatz von 69,62 Euro zu jährlichem Mehraufwand in Höhe von rund 
342 000 Euro pro Jahr. 

Die Einführung eines monatlichen Weiterbildungsgeldes während der Teilnahme an einer 
abschlussorientierten Weiterbildung (§ 87a Absatz 2 SGB III i.V.m. § 16 Absatz 1 SGB II) 
führt zu einmaligem Umstellungsaufwand in Höhe von rund 51 000 Euro pro Jahr. Für 
24 000 Förderfälle ergibt sich bei einer Bearbeitungsdauer von 30 Minuten pro Fall und 
einem Stundensatz von 69,62 Euro ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
845 000 Euro pro Jahr. 

Die Förderung von unverkürzten Umschulungen (§ 180 SGB III i.V.m. § 16 Absatz 1 
SGB II) führt zu einem einmaligen Umstellungsaufwand in Höhe von rund 18 000 Euro. Für 
geschätzt 2 000 zusätzlich begonnene Umschulungen pro Jahr ergibt sich bei einer Bear-
beitungsdauer von 30 Minuten pro Fall und einem Stundensatz von 69,62 Euro laufender 
Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 342 000 Euro pro Jahr. 

Darüber hinaus wird für die Verwaltung des SGB II ein einmaliger Umstellungsaufwand von 
20 Millionen Euro geschätzt, um Schriftstücke, Formulare, Internetseiten, Weisungen oder 
auch Merkblätter anzupassen. Im Weiteren ergeben sich in den Jobcentern Mehraufwände 
für Schulungen und Fortbildungen.  

Die Änderungen in § 20 Absatz 1 Nummer 3 b) und § 21 SGB VI einschließlich Folgeände-
rungen (Wegfall des Übergangsgeldanspruches gegen den Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung) führen bei den Jobcentern aufgrund des Wegfalls von Erstattungsansprü-
chen bei angenommenen 12 000 Fällen jährlich zu 0,4 Millionen Euro Einsparungen.  

5.2 Arbeitsförderung (SGB III) 

Da für die Auszahlung der Weiterbildungsprämie ein Nachweis über erbrachte Prüfungs-
leistungen zu führen ist, entsteht für Bürgerinnen und Bürger in rund 52 000 Fällen ein Er-
füllungsaufwand in Höhe von drei Minuten. Jährlich ergeben sich daraus rund 2 600 Stun-
den. 

Mit dem Wegfall der Eingliederungsbilanz nach § 11 SGB III und § 54 SGB II sind Einspa-
rungen beim Erfüllungsaufwand in der Verwaltung von rund 90 000 Euro pro Jahr verbun-
den. 

Für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit entsteht einmaliger Umstellungsaufwand für 
das gemeinsame IT-Fachverfachen CoSach in Höhe von rund 240 000 Euro. 
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Die zusätzlichen Zugänge in Maßnahmen der Förderung von Grundkompetenzen (§ 83 Ab-
satz 3 SGB III) führen bei rund 45 Minuten pro Förderfall und einem Stundensatz von 
69,62 Euro für 5 000 zusätzliche Zugänge pro Jahr zu einem Erfüllungsaufwand von 
261 000 Euro pro Jahr. 

Die Entfristung der Weiterbildungsprämie (§ 87a Absatz 1 SGB III) führt zu einem einmali-
gen Umstellungsaufwand in Höhe von gut 9 000 Euro. Die Gewährung der Prämie in rund 
52 000 Fällen führt bei 20 Minuten Bearbeitungszeit pro Fall und einem Stundensatz von 
69,62 Euro führt zu jährlichem Mehraufwand in Höhe von rund 797 000 Euro pro Jahr. 

Die Einführung eines monatlichen Weiterbildungsgeldes während der Teilnahme an einer 
abschlussorientierten Weiterbildung (§ 87a Absatz 2 SGB III) führt zu einmaligen Umstel-
lungsaufwand in Höhe von rund 51 000 Euro pro Jahr. Pro Förderfall ergibt sich bei einer 
Bearbeitungsdauer von 30 Minuten pro Fall und einem Stundensatz von 69,62 Euro ein 
laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro pro Jahr. 

Die Förderung von unverkürzten Umschulungen (§ 180 SGB III) führt einmaligen Umstel-
lungsaufwand in Höhe von rund 18 000 Euro . Für geschätzt 5 000 zusätzlich begonnenen 
Umschulungen pro Jahr ergibt sich bei einer Bearbeitungsdauer von 10 Minuten pro Fall 
und einem Stundensatz von 69,62 Euro laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
58 000 Euro pro Jahr. 

Für die Verbesserung des Arbeitslosenversicherungsschutzes (§ 148 SGB III) entstehen 
einmalige IT-Aufwände in Höhe von rund 940 000 Euro. Der bis zum 1. August 2024 befris-
tete manuelle Erfüllungsaufwand bis zur IT-Unterstützung beträgt für rund 48 000 Fälle in 
diesen 16 Monaten bei einer Bearbeitungszeit von rund 10 Minuten pro Fall und einem 
Stundensatz von 61,07 Euro rund 276 000 Euro im Jahr 2023 und 214 000 Euro im Jahr 
2024. 

5.3 Gesetzliche Rentenversicherung 

Die Änderungen zum Übergangsgeld (§ 20 Absatz 1 Nummer 3 und § 21 SGB VI ein-
schließlich Folgeänderungen) führen zu einer Vereinfachung des Verfahrens für die Versi-
cherten, weil diese nur noch Ansprüche auf unterhaltssichernde Leistungen gegenüber ei-
nem Sozialleistungsträger haben. Bei den Trägern der Rentenversicherung führen bei an-
genommenen 25 000 Fällen entfallender Anspruchsprüfungen, Erteilungen von Beschei-
den sowie Erstattungsansprüchen zu Einsparungen von jährlich 0,9 Millionen Euro.  

Mit dem Wegfall der Pflicht zur Inanspruchnahme vorzeitiger Renten (§ 12a SGB II) entfällt 
das Erstattungsverfahren bei vorzeitiger Verrentung zwischen den Trägern des SGB II und 
der Rentenversicherung sowie der Sozialhilfe. Es wird von Einsparungen von rund 300 000 
Euro in der gesetzlichen Rentenversicherung ausgegangen. 

5.4 Sozialhilfe nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII 

Für Bürgerinnen und Bürger haben die Änderungen des SGB XII in der Gesamtbetrachtung 
keine bezifferbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand. 

Durch die entfallende Berücksichtigung von Mutterschaftsgeld (§ 82 SGB XII) ergeben sich 
bei den Trägern der Sozialhilfe Einsparungen von schätzungsweise 60 Minuten pro Fall. 
Die übrigen Änderungen des SGB XII haben bei den Trägern der Sozialhilfe nur geringfü-
gige nicht bezifferbare Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand. Unabhängig davon ent-
steht den Trägern der Sozialhilfe ein einmaliger Aufwand zur Umstellung der für die Leis-
tungserbringung verwendeten Software-Lösungen. 
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Für die Wirtschaft haben die Änderungen des SGB XII keine Auswirkungen auf den Erfül-
lungsaufwand.  

5.5 Soziales Entschädigungsrecht (BVG, KFürsV, SGB XIV) 

Durch die Änderungen im Sozialen Entschädigungsrecht werden die Hauptfürsorgestellen 
und örtlichen Fürsorgestellen der Länder und Kommunen einerseits entlastet (Karenzzeit 
von zwei Jahren für die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, entfallende Berücksich-
tigung von Mutterschaftsgeld), anderseits aber auch belastet (verbesserte Freistellung von 
Einkommen von Schülerinnen und Schüler, Studierenden und Auszubildenden und Erhö-
hung der Vermögensschonbeträge). Entlastung und Belastung sind aufgrund der geringen 
Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem BVG (Stand: 31. Dezember 2020: insgesamt 3 000 Personen) nicht bezifferbar. 

6. Weitere Kosten 

Keine. Nennenswerte Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 

7. Weitere Gesetzesfolgen 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen der Gesetzesänderungen wurden geprüft. Die 
Regelungen sind geschlechtsneutral formuliert. Nach dem Ergebnis der Relevanzprüfung 
sind die Regelungen gleichstellungspolitisch ausgewogen.  

Obwohl Frauen etwas mehr als die Hälfte der Leistungsberechtigten nach dem SGB II aus-
machen, nehmen sie aktuell nur zu etwa 45 Prozent an Maßnahmen der beruflichen Wei-
terbildung teil. Ziel der Regelungen ist es unter anderem, die Chancen auf eine erfolgreiche 
Teilnahme an Weiterbildung zu erhöhen. Frauen übernehmen häufig Erziehungs- und Pfle-
geaufgaben und viele von ihnen scheuen deshalb die mit einer Weiterbildung verbundene 
zusätzliche Belastung. Sie profitieren insbesondere von diesen Regelungen.  

Der überwiegende Teil des Personals in den gemeinsamen Einrichtungen sind Frauen. Für 
die zugelassenen kommunalen Träger liegen keine Angaben vor. Dennoch ist davon aus-
zugehen, dass sich insbesondere vereinfachende Regelungen mit Bezug zu den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern überwiegend auf Frauen auswirken. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Die Regelungen dienen insbesondere der Weiterentwicklung des Eingliederungsprozes-
ses, der Neuregelung der Leistungsminderungen im SGB II und der Verwaltungsvereinfa-
chung und sind daher unbefristet ausgestaltet. Auch die Neuregelungen im SGB XII gelten 
unbefristet. 

Die Untersuchung der Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie der Wirkun-
gen der Arbeitsförderung ist nach § 55 Absatz 1 SGB II sowie nach § 280 in Verbindung 
mit § 282 SGB III gesetzlich normiert und ständige Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit. 
Eines gesonderten Evaluationsauftrages bedarf es für die Rechtsänderungen in Artikel 1 
und 2 daher in diesem Gesetz nicht. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Die Einführung des Bürgergelds ist eine bedeutende sozialpolitische Reform mit dem Ziel, 
gesetzliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen im Leistungsbezug, 
sich stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und die Arbeitsuche konzentrieren können. 
Sie soll die Potenziale der Menschen und die Unterstützung für eine dauerhafte Integration 
in den Arbeitsmarkt stärker in den Mittelpunkt rücken.  

Zu Nummer 2 

Inhaltsübersicht 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 7b. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Neufassung des § 15 und zur Einfügung des § 15a. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zur Einfügung des § 15b. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zur Einfügung des § 16j. 

Zu Buchstabe e 

Folgeänderung zur Umbenennung des § 19. 

Zu Buchstabe f 

Folgeänderung zur Umbenennung des Unterabschnitts. 

Zu Buchstabe g 

Folgeänderung zur Umbenennung des § 23. 

Zu Buchstabe h 

Folgeänderung zur Umbennenung des Unterabschnitts. 

Zu Buchstabe i 

Folgeänderung zur Aufhebung des § 54. 

Zu Buchstabe j 

Folgeänderung zur Neufassung des § 65. 
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Zu Buchstabe k 

Folgeänderung zur Aufhebung des § 68. 

Zu Buchstabe l 

Folgeänderung zur Aufhebung des §§ 77 und 78. 

Zu Buchstabe m 

Folgeänderung zur Aufhebung des §§ 80 und 81. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Mit der Regelung werden die allgemein oder durch Verweise geltenden Gleichbehandlungs- 
und Nichtdiskriminierungstatbestände unmittelbar in das SGB II aufgenommen und 
dadurch dessen Bedeutung für die Umsetzung des SGB II stärker verdeutlicht. 

Zu Buchstabe b 

Die Aufhebung ist eine Folgeänderung zur Änderung in Nummer 3 Buchstabe a. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Nummer 4 

Zu § 3 

Die bestehenden Regelungen des SGB II formulieren keinen ausdrücklichen Vermittlungs-
vorrang, legen jedoch in den Leistungsgrundsätzen (§ 3) einen Schwerpunkt auf die vor-
rangige Berücksichtigung der unmittelbaren Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Im Interesse 
einer möglichst dauerhaften, die Hilfebedürftigkeit vermindernden oder perspektivisch die 
Hilfebedürftigkeit überwindenden Eingliederung sollte bei erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, die nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, in der Regel vor-
rangig auf eine Teilnahme am Integrationskurs und/oder an der berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung hingewirkt werden. Bei einem fehlendem Berufsabschluss sollte eine Ver-
mittlung in Ausbildung oder eine berufsabschlussbezogene Weiterbildung in Betracht ge-
zogen werden. Diese Ansätze finden bisher keinen klaren Niederschlag in der gesetzlichen 
Regelung zur konkreten Auswahl der Eingliederungsleistungen.  

Die Dauerhaftigkeit der Eingliederung in Arbeit ist im SGB II bei der Auswahl der Leistungen 
und Maßnahmen zur Eingliederung zu beachten. Gleichzeitig wird für die Regelungen des 
SGB II ein Gleichklang mit der Regelung des Vorrangs der Vermittlung im SGB III herge-
stellt. Um den in § 1 SGB II normierten Zielen des SGB II gerecht zu werden, stellt die 
Regelung klar, dass es auf eine dauerhafte Eingliederung ankommt, mit der die Hilfebedürf-
tigkeit überwunden oder im Rahmen der Möglichkeiten der oder des Einzelnen und der mit 
ihr oder ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen verringert werden kann. 

§ 3 Absatz 1 

Satz 1 und Satz 2 bleiben unverändert. Satz 3 wird um den Hinweis auf eine gleichrangig 
zu betrachtende unmittelbare Aufnahme einer Ausbildung ergänzt und stellt, angelehnt an 
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die Regelung des § 4 SGB III, eine Modifizierung zur vorrangigen Unterstützung der unmit-
telbaren Aufnahme einer Ausbildung oder Erwerbstätigkeit dar. Die Neuregelung stellt klar, 
dass bei der Entscheidung über die zu erbringenden Eingliederungsleistungen immer dann 
keine Vorrangigkeit der Unterstützung einer unmittelbaren Aufnahme einer Ausbildung oder 
Erwerbstätigkeit besteht, wenn der Einsatz anderer Eingliederungsleistungen für eine dau-
erhafte Integration erforderlich ist.  

Dauerhaft bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten durch die Aufnahme einer Ausbildung oder längerfristigen, d. h. sechs Monate und 
länger andauernden Erwerbstätigkeit ihren und den Hilfebedarf ihrer Bedarfsgemeinschaft 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten vermindern oder beenden können.  

Satz 4 stellt als einen Anwendungsfall dieser Regelung die Erforderlichkeit des Einsatzes 
weitergehender Leistungen zur Eingliederung leistungsberechtigter Personen ohne Berufs-
abschluss klar. Erkenntnisse aus der Wirkungsforschung belegen den überragend hohen 
Stellenwert einer abgeschlossenen Berufsausbildung zur Verringerung des Risikos von Ar-
beitslosigkeit. Bei diesen Personen soll daher vorrangig die Erlangung eines Berufsab-
schlusses unterstützt werden. Sofern dies nicht durch die Unterstützung der Vermittlung in 
eine Ausbildung erfolgen kann, ist hier die Förderung einer berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildung nach § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit § 81 SGB III zu prü-
fen.  

§ 3 Absatz 2 

Der bisherige Satz 2 geht nunmehr in Absatz 1 Satz 3 auf. 

§ 3 Absatz 3 

Der inhaltlich unveränderte Satz 4 des alten Absatzes 1 wurde redaktionell hierher verscho-
ben. 

§ 3 Absatz 4 

Die Regelung baut auf dem alten Absatz 2a auf und wurde entsprechend der Neuregelung 
der §§ 15 und 15a sowie der Modifizierungen im Absatz 1 angepasst.  

Bei den Änderungen in Satz 1 in Nummer 1 und 2 sowie in Satz 3 handelt es sich um Folge-
änderungen aus der Neuregelung der §§ 15 und 15a. Eine Absprache oder Aufforderung 
zur Teilnahme erfolgt gemäß § 15 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 oder § 15a Absatz 6. Bis zum 
Inkrafttreten der §§ 15 und 15a zum 1. Juli 2023, genauer bis zum Abschluss eines Koope-
rationsplans im zweiten Halbjahr 2023, spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023, 
gilt § 15 a.F. entsprechend. 

Bezugnehmend auf Absatz 1 wird klargestellt, dass bei Personen, die nicht über ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse verfügen oder darüber hinausgehende notwendige be-
rufsbezogene Sprachkenntnisse benötigen, die Teilnahme am Integrationskurs oder an der 
berufsbezogenen Deutschsprachförderung in der Regel für eine dauerhafte Eingliederung 
erforderlich ist. In diesen Fällen gilt deshalb der Vorrang der Unterstützung einer unmittel-
baren Aufnahme einer Ausbildung oder Erwerbstätigkeit in der Regel nicht. Mangelnde 
Deutschkenntnisse zählen zu den schwerwiegendsten Vermittlungshemmnissen und Risi-
kofaktoren für Arbeitslosigkeit. Zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse belegen die 
überragende Bedeutung des möglichst frühzeitigen Erwerbs der deutschen Sprache für 
eine dauerhafte und die Hilfebedürftigkeit beendende oder vermindernde Arbeitsmarktin-
tegration. In den Fällen des Satzes 1 hat die Agentur für Arbeit daher in der Regel vorrangig 
auf die Teilnahme am Integrationskurs bzw. der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
hinzuwirken. 
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§ 3 Absatz 5 

Absatz 5 ist inhaltlich unverändert, zur einfacheren Lesbarkeit wurde ein Semikolon durch 
einen Punkt ersetzt. 

Zu Nummer 5 

§ 5 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Änderung von § 12a. Die Regelung war bislang erforderlich, weil die in 
§ 5 Absatz 3 Satz 4 vorgesehene Folgeversagung nach einer Versagung vorrangiger Leis-
tungen wegen Verletzung der Mitwirkungspflichten nicht auch für die vorzeitige Inanspruch-
nahme einer Rente wegen Alters gelten sollte. Durch die Aufhebung der Pflicht, eine Rente 
wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen, kann die Vorschrift entfallen. 

Zu Buchstabe c 

Der mit diesem Gesetz eingeführte Bürgergeldbonus nach § 16j und die ganzheitliche Be-
treuung (Coaching) nach § 16k können auch an erwerbsfähige Leistungsberechtigte er-
bracht werden, für die ein Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX zuständig ist. 

Zu Nummer 6 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 7 

§ 7 

Folgeänderung zur Einfügung des § 7b. 

Zu Nummer 8 

§ 7b 

Mit dem vorliegenden Gesetz soll eine neue Vertrauensbasis zwischen Bürger und Verwal-
tung geschaffen werden. Diese Vertrauensbasis hat auch Auswirkungen auf die Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen Leistungsberechtigte ihre Leistungen beanspruchen können. 
Die im Jahr 2011 geschaffene Regelung in § 7 Absatz 4a ist nach § 77 Absatz 1 nicht in 
Kraft getreten, weil kein Bedarf für den Erlass einer Verordnung durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales bestand. Anlässlich der Einführung des Bürgergeldes werden 
jetzt die Regelungen zur Erreichbarkeit Leistungsberechtigter neu gefasst. Sie führen zu 
deutlichen Verbesserungen für die Leistungsberechtigten bei gleichzeitigem Bürokratieab-
bau. Mit den Vorschriften wird wie bisher das Ziel einer möglichst schnellen und nachhalti-
gen Eingliederung bzw. Verminderung oder Beseitigung der Hilfebedürftigkeit verfolgt. 

Zur näheren Ausgestaltung der Regelungen ist in § 13 Absatz 2 in der ab Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Fassung eine Verordnungsermächtigung vorgesehen, nicht aber 
eine Übergangsregelung. In der Folge ist ein Verordnungserlass zum 1. Januar 2023 unter 
den konkreten Vorgaben des neuen § 7b unerlässlich. Im Einzelnen: 
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Absatz 1 

Die Regelungen zur Erreichbarkeit dienen dem Ziel einer möglichst schnellen und nachhal-
tigen Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit bzw. Verminderung oder Beseitigung der Hil-
febedürftigkeit. Deshalb wird in Satz 1 festgelegt, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
Leistungen erhalten, wenn sie erreichbar sind. Für nicht erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte gelten die Regelungen nicht, weil sie zum einen über die zur Bildung einer Bedarfsge-
meinschaft erforderliche erwerbsfähige leistungsberechtigte Person erreichbar sind und 
zum anderen bei ihnen das Ziel dieser Vorschrift - die Eingliederung in Arbeit - nicht erreicht 
werden kann. 

Die Erreichbarkeit wird in Satz 2 definiert. Danach enthält die Erreichbarkeit zwei Elemente: 
Den Aufenthalt im näheren Bereich des Jobcenters sowie die Möglichkeit, werktäglich Mit-
teilungen und Aufforderungen des Jobcenters zur Kenntnis zu nehmen. 

Der Aufenthalt im näheren Bereich wird mit Satz 3 definiert. Die Möglichkeiten der Leis-
tungsberechtigten werden damit gegenüber der bisherigen Regelung des Aufenthalts im 
„zeit- und ortsnahen Bereich“ erheblich erweitert. Die näheren Festlegungen sollen im Ver-
ordnungsweg erfolgen. Nach Satz 4 schließt der nähere Bereich zeitgemäß künftig auch 
einen Bereich im grenznahen Ausland ein. 

Die Möglichkeit, werktäglich Mitteilungen und Aufforderungen des Jobcenters zur Kenntnis 
zu nehmen, schließt sowohl die Nutzung moderner Kommunikationsmittel in dem daten-
schutzrechtlich möglichen Umfang als auch die Möglichkeit ein, Dritte mit der Sichtung der 
eigenen Briefpost zu beauftragen. Auch diese Möglichkeiten gehen über das bisherige Maß 
hinaus. 

Absatz 2 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können nicht durchgängig für das Jobcenter erreichbar 
sein. Deshalb sind Leistungen auch dann zu erbringen, wenn erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte nicht erreichbar sind und für den Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs ein 
wichtiger Grund vorliegt. Die in Satz 2 Nummer 1 und 2 genannten wichtigen Gründe kön-
nen unabhängig vor einer möglichen Beeinträchtigung der Eingliederung in Arbeit geltend 
gemacht werden. Diese Gründe gehen, wenn sie geltend gemacht werden, gegebenenfalls 
einer Eingliederung in Arbeit vor. Eine Nichterreichbarkeit nach Satz 2 Nummer 3, die der 
Eingliederung dient, ist aus der Natur der Sache heraus anzuerkennen. Für die Anerken-
nung eines wichtigen Grundes zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit gilt die weitere 
Voraussetzung, dass die Eingliederung in Arbeit nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die 
Prüfung ist insbesondere deshalb erforderlich, weil zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit gegebenenfalls auch einer Abwesenheit für einen längeren Zeitraum zugestimmt 
werden kann. 

In den Fällen einer Nichterreichbarkeit ist grundsätzlich die Zustimmung des Jobcenters 
erforderlich. Sie dient der Rechtssicherheit aller Beteiligten und in den Fällen des Satz 2 
Nummer 4 der Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung der Eingliederung. 

Nach Satz 3 bedarf es für Abwesenheiten außerhalb des näheren Bereichs auf Grund der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit keiner Zustimmung des Jobcenters. 

Absatz 3 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten auch dann Leistungen, wenn sie ohne wichti-
gen Grund nicht erreichbar sind. Voraussetzung ist eine Zustimmung des Jobcenters für 
die Prüfung, ob die Eingliederung in Arbeit durch die Nichterreichbarkeit nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird. Wie nach dem bisherigen Recht soll die Zustimmung zu Abwesenheiten 
ohne wichtigen Grund in der Regel für insgesamt längstens drei Wochen im Kalenderjahr 
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erteilt werden. Sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte weder arbeitslos noch erwerbstä-
tig, ist die Beeinträchtigung der Eingliederung ausgeschlossen. Sie haben deshalb einen 
Rechtsanspruch auf die Zustimmung zur Nichterreichbarkeit für den in Satz 2 genannten 
Zeitraum. 

Zu Nummer 9 

§ 11 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung bringt eine Klarstellung. § 11 Absatz 1 Satz 1 SGB II sieht bislang vor, dass 
als Einkommen Einnahmen abzüglich der nach § 11b abzusetzenden Beträge mit Aus-
nahme der in § 11a genannten Einnahmen zu berücksichtigen sind. Tatsächlich enthält das 
Bundesrecht über § 11a hinaus jedoch auch an anderen Stellen Ausnahmen von der Ein-
kommensberücksichtigung (so beispielsweise in § 13 Absatz 5 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch oder § 18 Absatz 1 des Conterganstiftungsgesetzes). Zudem erlaubt auch das 
SGB II selbst in § 13 Absatz 1 Nummer 1 dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, durch Rechtsverordnung un-
ter anderem zu bestimmen, welche weiteren Einnahmen nicht als Einkommen zu bestim-
men sind.  

Zu Buchstabe b 

Die Neuregelung führt zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verwal-
tung. 

Einmalige Einnahmen werden nach bisherigem Recht in dem Monat berücksichtigt, in dem 
sie zufließen, bzw. im Monat danach, wenn für den Monat des Zuflusses schon Leistungen 
erbracht wurden. Ist der Bedarf im Monat der Berücksichtigung gedeckt, wird derzeit das 
einmalige Einkommen verteilt auf sechs Monate berücksichtigt. Diese Verteilung des Ein-
kommens hat sich als aufwendig erwiesen. Die Berechnung des monatlichen Betrages bei 
zu verteilenden einmaligem Erwerbseinkommen (zum Beispiel Weihnachtsgeld) ist kompli-
ziert und für Leistungsberechtigte wenig transparent.  

Bei einer Verteilung auf sechs Monate ist die Einnahme - trotz der normativen Verteilung 
des Zuflusses - oftmals vorzeitig verbraucht, so dass der Lebensunterhalt nicht mehr gesi-
chert ist. Dies wiederum hat aufwendige Darlehensgewährungen (§ 24 Absatz 4 Satz 2) zur 
Folge, deren Rückzahlungsansprüche gegen den Anspruch auf Geldleistungen aufgerech-
net werden müssen.  

Künftig wird daher geregelt, dass einmalige Einnahmen nur im Monat ihres Zuflusses als 
Einkommen berücksichtigt werden. Dies führt zu einer deutlichen Verwaltungsvereinfa-
chung. Bedarfsübersteigende Beträge im Monat des Zuflusses werden nicht mehr als Ein-
kommen berücksichtigt. Sie werden im Folgemonat dem Vermögen zugeschlagen, was - 
wegen der Vermögensfreibeträge - in der Regel nur bei höheren einmaligen Einnahmen, z. 
B. aus Erbschaften, zu einem Wegfall des Leistungsanspruches führt.  

Absatz 2 Satz 2 entspricht der bisherigen Regelung. 

Zu Buchstabe c 

Für den eher seltenen Fall der als Nachzahlung zufließenden Einnahmen verbleibt es hin-
gegen bei der bisherigen Rechtslage. Würden auch Nachzahlungen nur im Zuflussmonat 
berücksichtigt, würde dies missbräuchlich genutzt werden können. Zudem würde die Be-
rücksichtigung einer Nachzahlung von Sozialleistungen nur in einem Monat Leistungsbe-
rechtigte unangemessen bevorteilen. 
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Zu Nummer 10 

§ 11a 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Buchstabe b 

Nummer 5 

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten beziehungsweise Einnahmen aus 
nebenberuflichen Tätigkeiten unterliegen nach § 3 EStG einer steuerlichen Privilegierung 
von bis zu 3 000 Euro jährlich, unabhängig davon, ob die Entschädigung monatlich wieder-
kehrend oder als einmalige Leistung gezahlt wird. Der bislang geltende Absetzbetrag nach 
§ 11b Absatz 2 Satz 3 in Höhe von 250 Euro kann jedoch nur monatlich abgesetzt werden. 
Würde der Absetzbetrag hingegen als jährliche Gesamtsumme berücksichtigt, könnten 
auch einmalige Zahlungen, die den Betrag von 250 Euro übersteigen in vollem Umfang 
abgesetzt werden. Die Umgestaltung des monatlichen Absetzbetrages in einen jährlichen 
Absetzbetrag bedeutet daher eine Angleichung an die steuerrechtliche Regelung und die 
Beseitigung eines systematischen Unterschieds. Damit wird gleichzeitig eine Vereinfa-
chung für die Verwaltung erzielt, da künftig lediglich die Höhe der jährlichen Gesamtsumme 
überprüft werden muss.  

Nicht zuletzt bedeutet die Umgestaltung der Berücksichtigung der Aufwandsentschädigun-
gen beziehungsweise der Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten aber auch eine hö-
here Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit und soll zugleich einen Anreiz setzen, sich ent-
sprechend zu engagieren.  

Zu Nummer 6 

Die Änderung bewirkt eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung. Mutterschaftsgeld kann 
aufgrund seiner Zahlweise in der Praxis nämlich in aller Regel erst nachträglich berücksich-
tigt werden; die Folge sind rückwirkende Aufhebungs- und Erstattungsbescheide bzw. eine 
notwendige Anzeige und Abrechnung von Erstattungsansprüchen nach § 40a. Diese ver-
waltungsaufwändige Rückabwicklung entfällt mit der Neuregelung. Die Neuregelung stellt 
dabei auf Mutterschaftsgeld im Sinne des § 19 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) ab, 
um klarzustellen, dass alle gesetzlichen Formen des Mutterschaftsgeldes erfasst sind, un-
abhängig davon, ob es sich um Mutterschaftsgeld für nach dem Fünften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB V) Versicherte (§ 19 Absatz 1 MuSchG) oder für Nicht-Versicherte (§ 19 
Absatz 2 MuSchG) handelt. Mutterschaftsgeld ist nach geltendem Recht bei den Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende als Einkommen zu berücksichtigen. Daneben 
wird Mutterschaftsgeld aber auch beim Elterngeld angerechnet, mindert also den Elternge-
ldanspruch. Das Elterngeld ist aber wiederum im Rahmen des § 10 Absatz 5 des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) von der Einkommensberücksichtigung im SGB 
II ausgenommen. Um Wertungswidersprüche zu vermeiden, wird das Mutterschaftsgeld, 
soweit es auf das Elterngeld angerechnet wurde, höchstens aber bis zu dem in § 10 Ab-
satz 5 BEEG genannten Betrag, in der Praxis im SGB II schon heute nicht als Einkommen 
berücksichtigt. Die Änderung greift diese Praxis auf. 

Zu Buchstabe c 

Die Freistellung sogenannter „Ferienjobs“ von der Einkommensberücksichtigung be-
schränkt sich nach bisherigem Recht nach § 1 Absatz 4 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Ver-
ordnung auf in den Schulferien ausgeübte Erwerbstätigkeiten, soweit die Einkünfte einen 
Betrag in Höhe von 2 400 Euro kalenderjährlich nicht überschreiten. 
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Durch eine in den Schulferien ausgeübte Erwerbstätigkeit können sich leistungsberechtigte 
Schülerinnen und Schüler Wünsche, die auf Grund der Hilfebedürftigkeit der Eltern nicht 
umsetzbar sind, selbstbestimmt durch eigene Arbeitsleistung erfüllen. Dies soll durch die 
Aufnahme der vollständigen Freistellung in § 11a stärker als bisher unterstützt werden. Die 
Praxis hat überdies gezeigt, dass der Höchstbetrag in der Regel nicht erreicht wird. 

Durch die Neuregelung wird auch das Verwaltungsverfahren erheblich vereinfacht. Es muss 
künftig lediglich geprüft werden, ob die Beschäftigung während der Ferienzeiten ausgeübt 
wurde. Der Zeitpunkt des Zuflusses des Einkommens aus solchen Tätigkeiten ist nicht ent-
scheidend. Ebenso entfällt das Herausrechnen von sogenannten „Taschengeldjobs“ (Ein-
kommen, das monatlich unter dem Grundabsetzbetrag von 100 Euro monatlich liegt) sowie 
die Differenzberechnung bei Überschreiten der Vierwochengrenze oder des Betrages. 

Zu Nummer 11 

§ 11b 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe b. § 11b Absatz 2 Satz 3 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Nummer 12, 26 und 26 a des Einkommensteuergesetzes (EStG) sah bis-
her auch für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit einen erhöhten 
Grundabsetzbetrag von 250 Euro monatlich vor. Diese Regelung erübrigt sich mit der Re-
gelung der Nichtberücksichtigung von Aufwandsentschädigungen in Höhe von bis zu 3 000 
Euro jährlich. Satz 4 erübrigt sich durch die Aufnahme der Aufwandsentschädigungen in 
den Katalog der berücksichtigungsfreien Einnahmen in § 11a. Satz 5 ist in dem neuen Ab-
satz 2a integriert. 

Zu Buchstabe b 

Für Schülerinnen und Schüler gelten derzeit für Erwerbstätigkeiten außerhalb der Ferien-
zeiten die Absetzbeträge nach § 11b Absatz 2 und 3.  

Durch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit sollen sich leistungsberechtigte Schülerinnen 
und Schüler Wünsche, die auf Grund der Hilfebedürftigkeit der Eltern nicht umsetzbar sind, 
selbstbestimmt durch eigene Arbeitsleistung erfüllen können. Dies soll durch die Erhöhung 
des Grundabsetzbetrages, auch während der Unterrichtszeit, unterstützt werden.  

Für Auszubildende, die eine dem Grunde nach dem BAföG förderungsfähige Ausbildung 
absolvieren, die im (aufstockenden) Leistungsbezug stehen, gelten derzeit die Absetzbe-
träge nach § 11b Absatz 2 und 3.  

Hingegen haben Auszubildende, insbesondere Studierende, die die vorrangigen Leistun-
gen nach dem BAföG beziehen, in der Ausbildungsförderung einen monatlichen Freibetrag 
in Höhe von 520 Euro. Für Studierende, die Ausbildungsförderung nach dem BAföG und 
zusätzlich Leistungen nach dem SGB II beziehen, bleiben mithin Einnahmen aus einer ge-
ringfügigen Beschäftigung zwar im BAföG komplett unberücksichtigt, bei der Berechnung 
der Leistungen nach dem SGB II werden sie jedoch als Einkommen berücksichtigt.  

Die Anhebung des monatlichen Absetzbetrages bedeutet daher eine Angleichung an die 
Regelung aus dem Berufsausbildungsförderungsgesetz und die Beseitigung eines syste-
mischen Unterschieds und damit einer Ungleichbehandlung. Nicht zuletzt soll die Anhebung 
des Grundabsetzbetrages einen Anreiz setzen, bereits während des Studiums einer Er-
werbstätigkeit nachzugehen. Gleichzeitig wird der verwaltungsvereinfachende Zweck des 
Absetzbetrages beibehalten.  
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Für Auszubildende, die in einer nach § 57 Absatz 1 des Dritten Buches förderungsfähigen 
Ausbildung stehen und neben der Ausbildungsvergütung sowie ggf. Berufsausbildungsbei-
hilfe oder Ausbildungsgeld Leistungen nach dem SGB II erhalten, gelten derzeit die Absetz-
beträge nach § 11b Absatz 2 und 3. Sowohl die Ausbildungsvergütung als auch sonstige 
Einnahmen aus Erwerbstätigkeit werden damit nach Bereinigung als Einkommen berück-
sichtigt. Um ein Missverhältnis zu den Absetzbeträgen für Studierende zu vermeiden und 
gleichzeitig den Anreiz für die Aufnahme beziehungsweise Beibehaltung einer Erwerbstä-
tigkeit nach Beendigung der Ausbildung zu erhöhen, wird der Grundabsetzbetrag ebenfalls 
auf 520 Euro erhöht. Damit wird auch der verwaltungsvereinfachende Zweck des Grundab-
setzbetrages beibehalten. 

Zu Buchstabe c 

In den Fällen des neuen Absatzes 2b wird der Grundabsetzbetrag auf 520 Euro erhöht. 
Bezugspunkt für die Berechnung der Freibeträge ist der Grundabsetzbetrag von 100 Euro. 
Um zu vermeiden, dass es zu einer doppelten Freistellung kommt, muss in den Fällen des 
Absatzes 2b der Bezugspunkt für die Berechnung der Freibeträge an den erhöhten Grund-
absetzbetrag angepasst werden. 

Zu Nummer 12 

§ 12 

Die Regelungen zur Berücksichtigung von Vermögen bei der Bedürftigkeitsprüfung werden 
im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgergeldes neu gefasst und entbürokratisiert. 
Eine Karenzzeit von zwei Jahren soll dazu beitragen, dass sich Bürgergeldberechtigte zu-
nächst keine Sorgen um ihr ggf. Erspartes (und im Zusammenhang mit der gleichlautenden 
Karenzzeit bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung auch um ihr Zuhause) machen 
müssen.  

Mit der Einführung der Karenzzeit wird ein bewährtes Element der Sonderregelungen zum 
erleichterten Zugang zu Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch während 
der Corona-Pandemie verstetigt.  

Mit der Karenzzeit wird insbesondere auch ein Anreiz geschaffen, innerhalb der Karenzzeit 
den Leistungsbezug durch Erzielung bedarfsdeckenden Einkommens wieder zu verlassen. 
Zudem werden Härten abgefedert, nach Wegfall des Erwerbseinkommens bzw. dem Aus-
laufen des Anspruches auf Arbeitslosengeld. 

Nach Ablauf der Karenzzeit werden die Freibeträge im Vergleich zum bisherigen Recht 
erhöht und gleichzeitig weitgehend vereinfacht. Die Freistellung bestimmter Vermögensge-
genstände wird zudem verbessert und damit gleichzeitig eine deutliche Verwaltungsverein-
fachung erzielt. Im Einzelnen: 

Absatz 1 

In Satz 1 wird die Karenzzeit legal definiert. Sie wird ab Beginn des Monats gerechnet, für 
den die Betroffenen erstmals Bürgergeld beziehen. Unterbrechungen des Leistungsbezugs 
führen nach Satz 2 zu einer Verlängerung der Karenzzeit; ansonsten könnte eine kalender-
mäßig ablaufende Karenzzeit eine Hürde für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit darstel-
len. Eine neue Karenzzeit beginnt, wenn mindestens zwei Jahre keine Leistungen nach 
diesem Buch bezogen worden sind. Maßgeblich ist auch insoweit der Beginn des Monats, 
für den (erneut) Leistungen bezogen werden. Mit der neu beginnenden Karenzzeit ist auch 
ein zusätzlicher Anreiz verbunden, eine neu aufgenommene, bedarfsdeckende Erwerbstä-
tigkeit beizubehalten. 

Absatz 2 
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Absatz 2 regelt die Vermögensberücksichtigung bei der Bedürftigkeitsprüfung während der 
Karenzzeit. Wie während der Geltung des erleichterten Zugangs zu den Grundsicherungs-
systemen ist Vermögen in der Karenzzeit nur zu berücksichtigen, wenn es erheblich ist. 
Aus Gründen der Rechtsvereinfachung wird geregelt, dass vermutet wird, dass das Vermö-
gen nicht erheblich ist, wenn dies im Antrag erklärt wird. 

Erheblich ist ein Vermögen, wenn es in der Summe 60 000 Euro für die leistungsberechtigte 
Person sowie 30 000 Euro für jede weitere mit dieser in Bedarfsgemeinschaft lebende Per-
son übersteigt. Für die Erheblichkeit wird die in der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift ange-
wandte Grenze für erhebliches Vermögen übernommen. Eine Übertragung nicht ausge-
nutzter Beträge zwischen den Personen in der Bedarfsgemeinschaft ist möglich.  

Wie bei der Vermögensberücksichtigung nach Ablauf der Karenzzeit werden die in Absatz 3 
aufgeführten Vermögensgegenstände nicht berücksichtigt. Um das Ziel einer belastungs-
freien Karenzzeit zu erreichen, ist ein selbst genutztes Hausgrundstück oder eine Eigen-
tumswohnung nicht zu berücksichtigen. Liegt erhebliches Vermögen vor, werden für die 
dann durchzuführende Vermögensprüfung die Freibeträge nach Absatz 3 durch die wäh-
rend der Karenzzeit erhöhten Beträge ersetzt. 

Absatz 3 

Der neue Absatz 3 regelt die Berücksichtigung von Vermögensgegenständen. Satz 1 ent-
spricht dem bisherigen Absatz 1. Satz 2 bestimmt die Vermögensgegenstände, die voll-
ständig von der Vermögensberücksichtigung ausgenommen werden. Im Einzelnen: 

Nummer 1 entspricht dem bisherigen Absatz 3 Satz 1 Nummer 1. Der bisherige Absatz 3 
Satz 2, nach dem die Lebensumstände während des Leistungsbezugs für die Beurteilung 
der Angemessenheit maßgeblich sind, ist in die Nummer 1 integriert worden, weil nach der 
Neufassung des Katalogs freigestellter Gegenstände an keiner weiteren Stelle eine Ange-
messenheitsprüfung erforderlich ist. 

Nummer 2 entspricht dem bisherigen Absatz 3 Satz 1 Nummer 2; allerdings entfällt künftig 
die Angemessenheitsprüfung für das Kraftfahrzeug. Der Wegfall der Angemessenheitsprü-
fung führt für die Jobcenter zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung. Im Hinblick auf 
die erhöhten Freibeträge nach Absatz 3 ist zudem davon auszugehen, dass es nur noch in 
seltenen Fällen wegen des Besitzes eines Kraftfahrzeuges zu einer Vermögensberücksich-
tigung gekommen wäre. 

Nummer 3 übernimmt ein Element aus der Praxis der Jobcenter während der Geltung des 
vereinfachten Zugangs zu den Grundsicherungssystemen. Sofern Bürgergeldberechtigte 
für ihre Altersvorsorge Versicherungsverträge abgeschlossen haben, ist es nicht zweckmä-
ßig, dass diese wegen einer möglicherweise nur vorübergehenden Phase des Leistungs-
bezugs aufgelöst werden. Zudem kann ihre Verwertung in Einzelfällen unwirtschaftlich sein. 
Deshalb wird neu geregelt, dass für die Altersvorsorge bestimmte Versicherungsverträge 
künftig vollständig von der Vermögensberücksichtigung ausgenommen werden. Dazu ge-
hören auch alle Versicherungsverträge in der nach Bundesrecht ausdrücklich geförderten 
Altersvorsorge („Riester“). In dieser kann es zudem auch andere Formen als Versiche-
rungsverträge geben (zum Beispiel Banksparpläne). Auch diese sind - wie bisher - vollstän-
dig geschützt. 

Nummer 4 übernimmt ebenfalls ein Element aus der Praxis der Jobcenter während der 
Geltung des vereinfachten Zugangs. Selbständige unterliegen nicht in jedem Fall der 
Pflicht, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder einer entsprechenden öffent-
lich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe, 
zum Beispiel einem Versorgungswerk für freie Berufe, zu leisten. Soweit sich hauptberuflich 
Selbständige im Sinne des § 5 Absatz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nicht frei-
willig in den genannten Systemen versichern, besteht keine verlässliche Alterssicherung in 
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diesem Sinne und es werden keine Beiträge entrichtet. Daher sind diese Selbständigen 
gehalten, eigenverantwortlich für ihr Alter vorzusorgen. Sofern diese Selbständigen für ihr 
Alter im Rahmen von Versicherungsverträgen oder anderen nach Bundesrecht geförderten 
Altersvorsorgeanlagen vorsorgen, greift der Schutz nach Nummer 3. In der Praxis hat sich 
aber gezeigt, dass Selbständige häufig andere Formen der Altersvorsorge wählen (insbe-
sondere Fondssparpläne, Wertpapierdepots oder Bargeld). Um hier für einen angemesse-
nen Ausgleich zu sorgen, wird für diese Personengruppe die Möglichkeit geschaffen, Al-
tersvorsorgevermögen in angemessener Höhe unabhängig von der Anlageform zu schüt-
zen. Als angemessen wird ein Betrag angesehen, der sich an der Beitragszahlung zur all-
gemeinen Rentenversicherung bei einem Verdienst in Höhe des Durchschnittsentgelts ori-
entiert. Dazu wird auf den im Zeitpunkt der Antragsstellung gültigen Beitragssatz zur allge-
meinen Rentenversicherung und das letzte verfügbare endgültige Durchschnittsentgelt 
nach Anlage 1 des Sechsten Buches abgestellt. Der sich ergebende Betrag wird auf den 
nächsten durch 500 teilbaren Betrag aufgerundet. Für das Jahr 2023 ergibt sich damit auf 
Grundlage der aktuell vorliegenden (noch vorläufigen) Daten ein Betrag von 8.000 Euro. 
Die Berechnungsgrundlage hat sich während des vereinfachten Zugangs bewährt und wird 
in die gesetzliche Regelung überführt. Durch die Bezugnahme auf die Rechengrößen nach 
dem Sechsten Buch ist gleichzeitig eine Fortschreibung des Betrages sichergestellt. Durch 
die Neuregelung werden grundsätzlich alle hauptberuflich Selbständigen berücksichtigt und 
nicht wie in der bisherigen Regelung nur die von der Rentenversicherungspflicht befreiten 
Gruppen. Eine ergänzende Anwendung der Härtefallregelung nach der bisherigen Nummer 
6 für einen Teil der Selbständigen ist damit nicht mehr erforderlich. Es gilt für alle hauptbe-
ruflich Selbständigen eine einheitliche Regelung. 

Nummer 5 schafft eine bessere Sicherheit selbst genutzter Immobilien. Bereits nach bishe-
rigem Recht waren selbst genutzte Hausgrundstücke von angemessener Fläche sowie ent-
sprechende Eigentumswohnungen nicht als Vermögen zu berücksichtigen. Die Freistellung 
von der Vermögensberücksichtigung bezweckt dabei nicht den Schutz der Immobilie als 
Vermögensgegenstand, sondern den Erhalt des Wohnraums zur Erfüllung des Grundbe-
dürfnisses „Wohnen“ und als einen räumlichen Lebensmittelpunkt. Dieser Schutzgedanke 
wird für die Zeit nach Ablauf der neuen Karenzzeit effektiver ausgestaltet. 

Selbst genutzte Hausgrundstücke und Eigentumswohnungen sind nach bisherigem Recht 
von der Vermögensberücksichtigung bei der Bedürftigkeitsprüfung ausgenommen, soweit 
sie von angemessener Fläche sind, ohne dass das Gesetz dieses Merkmal bislang defi-
nierte. Die Rechtsprechung hat insoweit auf die Grenzwerte des außer Kraft getretenen II. 
Wohnungsbaugesetzes zurückgegriffen. Nunmehr werden die Grenzwerte - zuzüglich ei-
nes Sicherheitszuschlags von jeweils zehn Quadratmetern - ausdrücklich gesetzlich veran-
kert. Danach ergeben sich Angemessenheitsgrenzen von 140 Quadratmetern Wohnfläche 
für Hausgrundstücke und 130 Quadratmetern für Eigentumswohnungen. Auf die Festle-
gung einer Angemessenheitsgrenze bezogen auf die Grundstücksfläche wird dabei ver-
zichtet, weil sich angesichts der bundesweiten Unterschiede etwa zwischen innerstädtisch 
und ländlich gelegenen Grundstücken keine einheitlichen Maßstäbe finden lassen. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung bleibt es allerdings bei der Wohnfläche als alleini-
gem Angemessenheitskriterium. 

Mit der Neuregelung werden die Angemessenheitsgrenzen zudem teilweise von der Anzahl 
der Bewohnerinnen und Bewohner entkoppelt. Zwar werden die Angemessenheitsgrenzen 
(wie nach der Rechtsprechung auch bislang schon) bei mehr als vier Bewohnerinnen und 
Bewohnern für jede und jeden weiteren um jeweils 20 Quadratmeter erhöht. Wiederum in 
Anlehnung an das II. Wohnungsbaugesetz findet eine Verringerung der Angemessenheits-
grenze bei weniger als vier Bewohnerinnen und Bewohnern dagegen nicht mehr statt. Leis-
tungsberechtigten soll im Interesse des Schutzes des Grundbedürfnisses „Wohnen“ ihr bis-
heriger räumlicher Lebensmittelpunkt in diesen Fällen auch dann erhalten bleiben, wenn 
ein Hausgrundstück beziehungsweise eine entsprechende Eigentumswohnung beispiels-
weise allein aufgrund des Auszugs von Kindern oder des Todes der Partnerin oder des 
Partners plötzlich „zu groß“ wird. 
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Ob die Angemessenheitsgrenzen gegebenenfalls zu erhöhen sind, richtet sich - wie auch 
schon nach bisherigem Recht - nach den Verhältnissen während des Leistungsbezugs 
(siehe § 12 Absatz 3 Satz 2). Eine Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen findet also nur 
statt, wenn während des maßgeblichen Leistungsbezugs mehr als vier Bewohnerinnen und 
Bewohner vorhanden sind. Unerheblich ist dagegen weiterhin, ob vormals mehr als vier 
Personen das Hausgrundstück beziehungsweise die Eigentumswohnung bewohnt haben 
und seinerzeit die Angemessenheitsgrenzen gewahrt waren. Bei entsprechend großen Fa-
milien, insbesondere solchen mit vielen Kindern, kann davon ausgegangen werden, dass 
ein späterer Umzug der Eltern von vornherein - ohne Berücksichtigung eines möglichen 
späteren Leistungsbezugs - in Betracht gezogen werden musste, weil auf der Hand lag, 
dass das Hausgrundstück beziehungsweise die Eigentumswohnung nach einem Auszug 
der Kinder „zu groß“ sein würde. 

Nummer 6 entspricht der bisherigen Regelung in § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 in der bis 
zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung. 

Nummer 7 entspricht teilweise der bisherigen Regelung in § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 
in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung. Bisher galt die Prüfung der Unwirt-
schaftlichkeit der Verwertung eines Vermögensgegenstandes. Anwendungsfall in der Pra-
xis war die Bewertung von Altersvorsorgeverträgen, die nunmehr vollständig von der Ver-
mögensberücksichtigung ausgenommen werden. Die Teilvorschrift kann daher entfallen 
und führt zudem zu einer Verwaltungsvereinfachung durch die wegfallende Prüfpflicht. 

Absatz 4 

Durch die Neufassung der Regelungen zu den freigestellten Vermögensgegenständen kön-
nen die bisherigen Freibeträge für die nach Bundesrecht geförderte Altersvorsorge (die im 
Ergebnis ohnehin zu einer vollständigen Freistellung führten) und zur Freistellung von Ver-
trägen mit Verwertungsausschluss (die nach Absatz 3 Satz 1 schon mangels Verwertbar-
keit nicht zu berücksichtigen sind) entfallen. Die verbleibenden Freibeträge (Grundfreibe-
trag je Lebensalter 150 Euro und Zusatzfreibetrag 750 Euro) werden zusammengefasst und 
gleichzeitig erhöht. 

Künftig gilt ein Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro je Person in der Bedarfsgemeinschaft. 
Aus dem bislang geltenden Freibetrag von 150 Euro pro Lebensjahr, multipliziert mit dem 
Regelalter für den Eintritt in die Altersrente ergab sich bislang ein Höchstfreibetrag von 
10.050 Euro. Im Hinblick auf die Vereinbarung der die Bundesregierung tragenden Par-
teien, das Schonvermögen zu erhöhen, erfolgt um 50 Prozent im Verhältnis zum bisherigen 
altersbedingten Höchstbetrag.  

Der Freibetrag wird unabhängig vom Lebensalter eingeräumt. Das berücksichtigt, dass der 
Betrag im Verhältnis zu den relativ großzügigen Maßstäben in den ersten zwei Jahren, die 
ebenfalls unabhängig vom Lebensalter gesetzt sind, deutlich geringer ist. Zum anderen wird 
die Vermögensprüfung durch die Festlegung eines konkreten Wertes erheblich vereinfacht. 

Der Freibetrag wird zwar personenbezogen eingeräumt, aus Vereinfachungsgründen wird 
aber die Übertragung von nicht ausgenutzten Freibeträgen zugelassen. Das ergibt im Er-
gebnis eine bedarfsgemeinschaftsbezogene Betrachtung des Vermögens, die zugleich 
eine Vereinfachung und Erhöhung des Schonvermögens darstellt. 

Absatz 5 

Absatz 5 entspricht der bisherigen Regelung in § 12 Absatz 4 Satz 1 und 2. Der bisherige 
Satz 3, nachdem wesentliche Änderungen des Verkehrswertes zu berücksichtigen sind, 
wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nicht übernommen. Damit werden die 
Jobcenter von der Prüfung entlastet, ob sich der Wert der zu berücksichtigenden Vermö-
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gensgegenstände (z.B. Aktien) möglicherweise im Laufe des Bewilligungszeitraums so po-
sitiv entwickelt, dass die geltenden Vermögensfreibeträge überschritten werden. Dies führt 
aber nicht zwangsläufig zu höheren Leistungsansprüchen. Sofern die Freibeträge nur 
knapp unterschritten werden und sie durch eine Wertsteigerung der berücksichtigten Ver-
mögensgegenstände im Lauf des Bewilligungszeitraumes überschritten werden könnten, 
kann das Jobcenter den Bewilligungszeitraum im Einzelfall nach § 41 Absatz 3 Satz 2 SGB 
II verkürzen. 

Zu Nummer 13 

§ 12a 

Leistungsberechtigte Personen sind nach § 12a Absatz 1 Satz 1 SGB II verpflichtet, andere 
Sozialleistungen zu beantragen, sofern dies zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder 
Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. Zu dieser Pflicht gehört bislang auch 
die Inanspruchnahme von Altersrenten vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Bis zur Voll-
endung des 63. Lebensjahres gilt bislang die gesetzliche Ausnahme, dass Altersrenten 
nicht in Anspruch genommen werden müssen. Mit der vorgesehenen Regelung entfällt die 
Pflicht zur Inanspruchnahme vorzeitiger Renten wegen Alters vollständig. Unberührt bleibt 
die weiter bestehende Pflicht, eine Rente wegen Alters in Anspruch zu nehmen, sobald die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine ungeminderte Inanspruchnahme vorliegen. 

Die Regelung dient insbesondere dem Ziel, ältere erwerbsfähige Personen nicht durch Ver-
weisung in die Rente wegen Alters dem Arbeitsmarkt zu entziehen. Den Leistungsberech-
tigten soll es künftig ermöglicht werden, eigenständig über den Eintritt in die Altersrente zu 
entscheiden. Die Maßnahme trägt zudem zur Verwaltungsvereinfachung bei, in dem Job-
center künftig nicht mehr nachhalten - und durchsetzen müssen, wann eine Rente wegen 
Alters vorzeitig in Anspruch genommen werden kann. Damit soll insbesondere auch die 
Akzeptanz des neuen Bürgergeldes gesteigert werden. In der Folge entfallen zudem auf-
wendige Erstattungsverfahren zwischen den Jobcentern und den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 

Zu Nummer 14 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Artikel 3 Absatz 5 (Aufhebung der Unbilligkeitsverordnung). In Absatz 2 
war bislang die Ermächtigung für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales enthalten, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und für welche 
Dauer Leistungsberechtigte nach Vollendung des 63. Lebensjahres ausnahmsweise zur 
Vermeidung von Unbilligkeiten nicht verpflichtet sind, eine Rente wegen Alters vorzeitig in 
Anspruch zu nehmen. Durch die Aufhebung der Pflicht, eine Rente wegen Alters vorzeitig 
in Anspruch zu nehmen, ist die Verordnungsermächtigung nicht mehr erforderlich. 

Der bisherige Absatz 3 ist auf Grund der Aufhebung des bisherigen § 7 Absatz 4a und der 
Einfügung des § 7b als Absatz 2 neu zu fassen. 

In der Verordnung kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die gesetzlichen 
Vorgaben des § 7b praxisnah näher konkretisieren. Das betrifft beispielsweise die Voraus-
setzungen, unter welchen Bedingungen Leistungsberechtigte erreichbar sind, wie der nä-
here Bereich definiert wird, wann ein unzumutbarer Aufwand für die Anreise zum Jobcenter 
vorliegt oder aus welchen Gründen eine Zustimmung zur Nichterreichbarkeit erteilt werden 
kann. Auch zur Länge des Zeitraums einer Nichterreichbarkeit können - unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben in § 7b - nähere Regelungen erfolgen. 
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Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 15 

Mit der Ergänzung wird deutlicher als bisher geregelt, dass der Grundsatz des Förderns 
sich auf alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erstreckt. Insbesondere auch Beschäf-
tigte, die ergänzend Bürgergeld erhalten sog. Erwerbsaufstockerinnen und Erwerbsauf-
stocker haben weiter Anspruch auf Unterstützung zur Vermittlung und Betreuung mit dem 
Ziel der Verringerung oder Überwindung von Hilfebedürftigkeit. Damit werden insbesondere 
auch die in diesem Entwurf enthaltenen Verbesserungen bei der beruflichen Weiterbildung 
in dieser Grundsatzvorschrift mit abgebildet. 

Zu Nummer 16 

§ 15 

Mit der Neuregelung wird die Eingliederungsvereinbarung durch einen - nicht rechtsver-
bindlichen - Kooperationsplan zur Verbesserung der Teilhabe (Kooperationsplan) abgelöst.  

Der Kooperationsplan des SGB II stellt ebenso wie der Eingliederungsplan und der Teilha-
beplan im SGB IX und die Leistungsabsprache des SGB XII keinen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag (§§ 53ff. SGB X) dar. Die Einordnung der Eingliederungsvereinbarung im SGB II 
als subordinationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher Austauschvertrag durch das BSG hat die 
Rechtsanforderungen an das Instrument der Eingliederungsvereinbarung in einem Ausmaß 
erhöht, das nach den Studien des IAB und Prüfung des BRH in der Praxis in einer Vielzahl 
von Fällen nicht mehr rechtssicher umsetzbar war. Die sich aus der rechtlichen Einstufung 
ergebenden Anforderungen stellten angesichts der im Handeln zwischen Behörde und Bür-
gerinnen und Bürger vorhandenen Asymmetrie eine rechtskonstruktive und praktische 
Überforderung aller Beteiligten dar. Diese Anforderungen verlangten eine umfassende Dar-
stellung, das ausgewogene Vorhandensein von Leistung und Gegenleistung, die Dokumen-
tation der Nachhaltung und Vollständigkeit und führten bei Rechtswidrigkeit einzelner Ele-
mente zur möglichen Gesamtnichtigkeit. Daher wird dieser Rechtsrahmen aufgegeben. Die 
Schaffung des Kooperationsplans als kooperatives Planungsinstrument entspricht dagegen 
der mit dieser Reform verfolgten kooperativen Beratungssituation, die in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit auf individuelle Bedarfe eingeht und nicht mögliche Rechtsfolgen in den 
Mittelpunkt stellt. 

Der Kooperationsplan ist für beide Seiten rechtlich unverbindlich und bietet selbst keine 
Grundlage für den Eintritt von Leistungsminderungen. Daher wird der Kooperationsplan auf 
seine wesentliche Funktion als Instrument zur kooperativen Planung des Integrationspro-
zesses konzentriert und erleichtert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
Dies greift aktuelle Ergebnisse der Wirkungsforschung auf, wonach die geltende „Funktio-
nenvielfalt“ der Eingliederungsvereinbarung ihre Handhabbarkeit erschwere (vgl. Sarah 
Bernhard u.a., Vertragsbeziehungen zwischen Jobcentern und Arbeitslosen: Eingliede-
rungsvereinbarung aus Sicht von Arbeitsvermittlerinnen und Vermittlern (IAB-Forschungs-
bericht 2/2019), S. 32). 

Der Kooperationsplan wird gemeinsam durch die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
und die Integrationsfachkräfte erarbeitet sowie klar und verständlich formuliert. 

Absatz 1 enthält die Regelungen zur Potenzialanalyse, die bereits mit dem 9. SGB II-ÄndG 
zum 1. August 2016 eingeführt worden sind. Ergänzend wird klargestellt, dass gerade auch 
die Stärken der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit in den Blick genommen werden, 
darunter auch formale und non-formale Qualifikationen und sogenannte Soft Skills. Diese 
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sollen bei der Gestaltung des Eingliederungsprozesses und der Festlegung des Eingliede-
rungsziels berücksichtigt werden. Unverändert dient die Potenzialanalyse dazu, durch eine 
umfassende Betrachtung des Menschen, seine Bedarfe, Fähigkeiten und Verhältnisse, in-
dividuelle Handlungs- und Unterstützungsbedarfe zu erkennen, um die hierzu erforderliche 
Unterstützung zu planen und Handlungsoptionen zu entwickeln. Hierbei ist auch zu prüfen, 
ob Rehabilitationsbedarfe vorliegen (§ 9 Absatz 4 SGB IX) oder soziale Leistungen nach 
§ 16a erforderlich sind. 

Absatz 2 enthält die Regelungen zum Inhalt und Zeitpunkt der Erstellung eines Kooperati-
onsplans. Die Aufzählung („soll“) ist dabei als Qualitätsanspruch für die Gestaltung des In-
tegrationsprozesses zu verstehen. Diese Punkte sollten auf Basis der Potenzialanalyse 
grundsätzlich mit allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten festgehalten werden.  

Zentral sind dabei die in Frage kommenden Unterstützungsleistungen und Fördermöglich-
keiten, mit denen Hilfebedürftigkeit überwunden oder zumindest verringert werden können. 
Ausbildung und Arbeit und die dafür möglichen Unterstützungsleistungen behalten hierbei 
einen zentralen Stellenwert. Der gemeinsam von Integrationsfachkräften und erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten entwickelte Kooperationsplan soll auf Basis der erörterten Po-
tenzialanalyse Mitwirkungspflichten wie Eigenbemühungen und die Teilnahme an Maßnah-
men enthalten. Eigenbemühungen sind dabei alle Handlungen von erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, die für eine Überwindung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit, ins-
besondere durch Eingliederung in Arbeit, erforderlich sind. Dies können neben Bewer-
bungsschreiben auch andere Aktivitäten sein, wie etwa die Teilnahme an Vorstellungsge-
sprächen, das Erstellen eines Lebenslaufs oder das Bemühen um eine Kinderbetreuung. 
Welche Eigenbemühungen erforderlich sind, bemisst sich nach den jeweiligen Umständen 
des Einzelfalls. Durch Bezugnahme auf die Ziele des SGB II – erfolgreiche Überwindung 
von Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit – wird klargestellt, dass 
Eigenbemühungen in Form von Bewerbungen realistisch an den jeweiligen Einstellungs-
chancen auszurichten sind und daneben auch an die Aufnahme anderer Maßnahmen in 
den Kooperationsplan zu denken ist.  

Soweit für Rehabilitandinnen und Rehabilitanden eine Teilhabeplanung nach § 19 SGB IX 
durchzuführen ist, sollen die Inhalte in den Kooperationsplan aufgenommen bzw. darauf 
verwiesen werden.  

Der Kooperationsplan kann daneben auch Arbeitsmarktzugänge über mögliche Tätigkeits-
bereiche näher beschreiben und auf die Unterstützungsmöglichkeiten für andere Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft eingehen. 

Absatz 3 regelt die förmliche Ausgestaltung und die Aktualisierung des Kooperationsplans. 
Die Neuregelung enthält für den Kooperationsplan kein starres Schriftformerfordernis, son-
dern stellt auf die Textform ab. Damit sind grundsätzlich auch alle elektronischen Formate 
und Formen zur Dokumentation möglich. Die gemeinsame Kommunikation zum Kooperati-
onsplan ist flexibel in vielfältiger Form möglich, sei es das persönliche physische Gespräch, 
eine telefonische Kommunikation oder ein digitaler Austausch per Videokommunikation. 
Die Dokumentation des Kooperationsplans sichert die gemeinsame Planungsgrundlage. 
Der Kooperationsplan hat als rechtlich unverbindliches, reines Planungsdokument einen 
anderen Rechtscharakter als die Eingliederungsvereinbarung, die vom Bundessozialgericht 
als öffentlich-rechtlicher Austauschvertrag eingeordnet worden ist. Die zentralen Mitwir-
kungspflichten als Handlungsansätze zur Verringerung bzw. Überwindung von Hilfebedürf-
tigkeit bleiben natürlich auch für den roten Faden im Eingliederungsprozess relevante Be-
standteile. Der Kooperationsplan enthält jedoch anders als die Eingliederungsvereinbarung 
keine Rechtsfolgenbelehrungen. Er kann daher unkompliziert etwa per Brief, per E-Mail 
oder auch per elektronischer Nachricht in sonstiger Weise ausgetauscht und festgehalten 
werden. Der Kooperationsplan soll als „roter Faden“ im Eingliederungsprozess - wie bisher 
grundsätzlich auch die Eingliederungsvereinbarung - regelmäßig in ihren Bestandteilen 
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überprüft und anlassbezogen fortgeschrieben werden. Eine erste Überprüfung erfolgt spä-
testens sechs Monate nach Erstellung und stärkt damit den Integrationsprozess zu Beginn 
des Leistungsbezugs. Die Fortschreibung bietet frühzeitige Chancen, die Eingliederungs-
strategie falls erforderlich anzupassen. Weitere Überprüfungen und Anpassungen des Ko-
operationsplans sollen spätestens jeweils nach Ablauf von sechs Monaten erfolgen. Bei 
jeder Überprüfung und Fortschreibung sind die bisherigen Erkenntnisse aus dem Vermitt-
lungsprozess zu berücksichtigen, die die Überwindung von Hilfebedürftigkeit beeinflussen. 

§ 15a (Vertrauenszeit) 

Absatz 1 regelt und definiert die Vertrauenszeit. Hiermit wird ein gesetzlicher Rahmen ge-
schaffen, der eine bessere und vertrauensvollere Kommunikation zwischen den erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten und den Integrationsfachkräften unterstützt. Die Vertrauens-
zeit ist grundsätzlich unbegrenzt, solange die mit dem Kooperationsplan geplante Integra-
tionszusammenarbeit funktioniert. Absatz 1 Satz 3 regelt, dass es in der Vertrauenszeit 
keine Leistungsminderungen nach §§ 31 ff. gibt. Zuweisungen bzw. Anordnungen erfolgen 
in dieser Zeit ohne Rechtsfolgenbelehrungen. Maßnahmeabbrüche oder die Nichteinhal-
tung von Eigenbemühungen bleiben frei von Leistungsminderungen. Leistungsminderun-
gen bei Meldeversäumnissen nach § 32 i. V. m. § 31b SGB II bleiben dagegen unverändert 
zur bisherigen Rechtslage möglich. Grundvoraussetzung für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit ist die Kommunikation zwischen den Leistungsberechtigten und den Integrati-
onsfachkräften, so dass die Wahrnehmung von Terminen auch Grundvoraussetzung für die 
Zusammenarbeit ist. Wenn diese Kooperation ohne Probleme funktioniert, besteht für einen 
bürokratischen Aufwand keinen Anlass, weshalb Meldetermine grds. auch ohne Rechtsfol-
genbelehrung versehen werden können. Um die gemeinsame Kommunikationsbasis in je-
dem Fall zu sichern, bleibt diese Möglichkeit jedoch erhalten. 

Beim erstmaligen Neuabschluss eines Kooperationsplans bzw. beim erstmaligen Ersatz ei-
ner bisherigen Eingliederungsvereinbarung durch einen Kooperationsplan wird die Vertrau-
enszeit während der ersten sechs Monate nicht durch Nichteinhaltung von Mitwirkungs-
pflichten im Sinne des § 31 SGB II beendet. 

Die auch bei Verletzung von Mitwirkungspflichten ununterbrochene sechsmonatige Ver-
trauenszeit soll einen guten Start der Zusammenarbeit von erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten und Integrationsfachkräften auf Basis des Kooperationsplans ermöglichen und 
ist nicht als Wartezeit zu verstehen: Frühzeitige Angebote und eine frühestmögliche Akti-
vierung sind nach Eintritt in den Bürgergeld-Bezug besonders wichtig, um einen verfestigten 
Leistungsbezug zu verhindern. Die Aktivierungszusammenarbeit startet dabei immer mit 
dem Bestreben der Erarbeitung einer Potenzialanalyse unter besonderer Berücksichtigung 
der Stärken von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und darauf aufbauend dem Bestre-
ben zur Erstellung eines Kooperationsplans. Ein rechtsfolgenbewährtes Verwaltungshan-
deln zur Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit der möglichen Folge von 
Leistungsminderungen aufgrund von Pflichtverletzungen bereits zeitlich vor Beginn der mit 
Abschluss des Kooperationsplans beginnenden Vertrauenszeit lässt das Gesetz nicht zu. 
Der Sechsmonatszeitraum der auch bei Verletzung von Mitwirkungspflichten ununterbro-
chenen Vertrauenszeit ist rechtlich zu unterscheiden von der in § 15 Absatz 3 enthaltenen 
Aktualisierungsregelung zum Kooperationsplan nach jeweils spätestens sechs Monaten. 
Letztere entspricht grundsätzlich dem Aktualisierungsturnus der Eingliederungsvereinba-
rung nach der bisherigen Rechtslage nach § 15 Absatz 3 Satz 1 und stellt keine starre Frist, 
sondern eine Qualitätserwartung des Gesetzgebers an den gemeinsamen Eingliederungs-
prozess dar. Die Regelung zu der in den ersten sechs Monaten auch bei Verletzung von 
Mitwirkungspflichten ununterbrochenen Vertrauenszeit setzt eine Vereinbarung des Koali-
tionsvertrages der 20. Legislaturperiode um und stellt eine feste Schutzfrist dar, in der die 
Zusammenarbeit in jedem Fall mit dem primären Ziel einer Kooperation auf Augenhöhe und 
ohne Leistungsminderungen wegen der Verletzung von Mitwirkungspflichten erfolgen soll. 
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Nach Ablauf von sechs Monaten hat die Vertrauenszeit gemäß Absatz 1 in Verbindung mit 
Absatz 2 keine zeitliche Mindestdauer. Auch in dieser Zeit erfolgen eine Zuweisung in Maß-
nahmen sowie Vereinbarungen zu Eigenbemühungen ausschließlich ohne Rechtsfolgen-
belehrungen. Verletzen erwerbsfähige Leistungsberechtigte in dieser Zeit Absprachen, so 
endet gemäß Absatz 2 Satz 1 die Vertrauenszeit und das Verfahren des Absatz 3 findet 
Anwendung. Werden wiederum gemäß Absatz 3 Satz 2 während der nächsten drei Monate 
die Absprachen aus dem Kooperationsplan oder die in der Aufforderung nach Absatz 3 
Satz 1 enthaltenen Mitwirkungspflichten erfüllt, beginnt erneut eine Vertrauenszeit ohne ga-
rantierte zeitliche Mindestdauer.  

Die Vertrauenszeit ist nach Absatz 2 Satz 1 dann beendet, wenn Absprachen ohne wichti-
gen Grund nicht eingehalten werden. Dabei wird eine Prüfung von Pflichtverletzungen vor-
genommen, so dass ein Fall des § 39 Nummer 1 SGB II vorliegt. Der Prüfungsmaßstab des 
wichtigen Grundes in Absatz 2 entspricht der sonst bei der Frage von Leistungsminderun-
gen vorgenommenen Prüfung. Mit der Neuregelung werden daher Austausch- und Kontakt-
möglichkeiten zwischen Integrationsfachkräften und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
verstärkt. 

Absatz 2 Satz 2 regelt eine garentierte Vertrauenszeit von sechs Monaten. In dieser Zeit 
findet Absatz 2 Satz 1 keine Anwendung. Stattdessen wird in diesem Zeitraum ganz beson-
ders auf eine kooperative Zusammenarbeit auf Augenhöhe gesetzt. Das Nicht-Einhalten 
von Absprachen bleibt folgenlos. Den Leistungsberechtigten wird somit für die ersten sechs 
Monate garantiert, dass keine Anordnung von Maßnahmen mit Rechtsfolgenbelehrung er-
gehen. Absatz 2 Satz 1 findet auch rückwirkend keine Anwendung, wenn Leistungsberech-
tigte während der ersten sechs Monate im Kooperationsplan festgehaltene Absprachen 
nicht eingehalten haben. In dieser Zeit liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Aufbau 
eines Vertrauensverhältnisses und einer Kooperation zwischen erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten und Integrationsfachkräften auf Augenhöhe. 

Nach Absatz 2 Satz 2 besteht die sechsmonatige Vertrauenszeit nur beim erstmaligen 
Neuabschluss eines Kooperationsplans bzw. beim erstmaligen Ersatz einer bisherigen 
Eingliederungsvereinbarung durch einen Kooperationsplan. Absatz 2 Satz 3 regelt, dass 
bei wiederholtem Neuzugang in den Leistungsbezug mit entsprechendem Abschluss eines 
neuen Kooperationsplans der Sechs-Monatszeitraum nur dann erneut Anwendung findet, 
wenn der Leistungsbezug um mindestens sechs Monate unterbrochen war. Bei einer Un-
terbrechung des Leistungsbezuges um weniger als sechs Monate, wird die Vertrauenszeit 
im Zeitraum des Nicht-Leistungsbezugs nicht unterbrochen, sondern läuft weiter. Somit ist 
sowohl für die Bürger als auch die Verwaltung transparent und unbürokratisch der Status 
der Vertrauenszeit nachvollziehbar. Diese Regelung verhindert, dass ein mehrfacher 
Neuzugang in kurzem Abstand jeweils neu volle sechs Monate Vertrauenszeit auslöst.  

Absatz 3 bezieht sich auf die Mitwirkungspflichten (Eigenbemühungen, Maßnahmeteilnah-
men oder Bewerbung auf Vermittlungsvorschläge) und deren mögliche - ggf. teilweise - 
Überführung in die Rechtsverbindlichkeit nach Ende einer Vertrauenszeit. Absatz 3 Satz 1 
stellt klar, dass die Behörde nach dem Ende der Vertrauenszeit Maßnahmen mit Rechtsfol-
genbelehrung anordnen soll (Verwaltungsakt). Erst mit Ende der Vertrauenszeit können 
somit rechtsverbindliche Aufforderungen ergehen. Anders als nach bisheriger Rechtslage 
können Leistungsminderungen nach §§ 31 ff erst erfolgen, wenn rechtsverbindliche Auffor-
derungen nach Absatz 3 Satz 1 ohne wichtigen Grund nicht erfüllt worden sind. Gegen die-
sen belastenden Verwaltungsakt mit rechtsverbindlichen Aufforderungen oder gegen die 
Feststellung von Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen nach §§ 31 ff stehen Leis-
tungsberechtigten die üblichen Rechtsmittel des Widerspruchs oder letztlich der Klage vor 
den Sozialgerichten zur Verfügung. Ein Verwaltungsakt nach § 15a Absatz 3 Satz 1 stellt 
einen Fall des § 39 Nummer 1 SGB II dar. 

Grundsätzlich besteht eine allgemeine Pflicht der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
zur Mitwirkung. Von der Integrationsfachkraft vorgegebene Mitwirkungspflichten sind eng 
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an den Zielen des Gesetzes und den Inhalten des Kooperationsplans auszurichten. Die 
verbindliche Aufforderung ist dann erforderlich und angemessen, wenn ohne eigenständige 
Mitwirkung keine Integrationsfortschritte zur Überwindung bzw. Verringerung von Hilfebe-
dürftigkeit erfolgen können. Somit wird an Mitwirkungspflichten im Eingliederungsprozess 
festgehalten. Generell können Mitwirkungspflichten, die mit Kosten (wie etwa Fahrt- oder 
Bewerbungskosten) für die Leistungsberechtigten verbunden sind, nur dann verbindlich an-
geordnet werden, wenn hierzu eine Regelung zur Kostenübernahme durch das Jobcenter 
getroffen worden ist. Dies folgt bereits aus dem existenzsichernden Charakter des SGB II 
und gilt unabhängig davon, dass der Kooperationsplan einen rechtlich unverbindlichen 
Fahrplan darstellt. 

Der Kooperationsplan nach § 15 bleibt in jedem Fall - auch außerhalb einer Vertrauenszeit 
- die transparente und rechtlich unverbindliche Planungsgrundlage im Eingliederungspro-
zess. 

Werden Mitwirkungspflichten (Eigenbemühungen, Maßnahmeteilnahmen oder Bewerbun-
gen auf Vermittlungsvorschläge) aus dem Kooperationsplan und aus der Aufforderung nach 
§ 15a Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 während der nächsten drei Monate nach dem 
Ende der Vertrauenszeit erfüllt, erfolgt nach § 15a Absatz 3 Satz 2 eine Fortsetzung der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit und es beginnt eine neue Vertrauenszeit ohne garan-
tierte zeitliche Mindestdauer. Eine Aufforderung nach § 15a Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5 
Satz 1 darf den Inhalten des Kooperationsplans nicht widersprechen. 

Absatz 4 betrifft Fälle, in denen die Erstellung eines kooperativ erstellten Kooperationsplans 
nicht gelingt. Die Erstellung, Aktualisierung und Fortschreibung eines Kooperationsplans 
bedarf jeweils eines konstanten Dialogprozesses und vertrauensvollen Miteinanders von 
Integrationsfachkraft und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Daher kann in Fällen, in 
denen dies nicht zustande kommt und ggf. auch ein Schlichtungsverfahren nach § 15b zu 
keiner Lösung führt, auf die Regelungen des Absatz 3 zurückgegriffen werden. Somit kön-
nen in diesen Fällen rechtsverbindliche Anforderungen gestellt werden. Die Ergebnisse der 
Wirkungsforschung zeigen, dass in diesen Fällen die Durchsetzung von Eigenbemühungen 
sinnvoller Weise auf diesem Weg erreicht werden kann (vgl. IAB-Kurzbericht 5/2020). 
Grundsätzlich ist jedoch mit jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person zunächst 
und vorzugsweise einen Kooperationsplan nach § 15 zu entwickeln, sofern dies möglich ist.  

Die Neuregelung in Absatz 5 regelt die verbindliche Teilnahme an Integrationskursen und 
Maßnahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung und deren Pflichtenkontext im 
Hinblick auf mögliche Leistungsminderungen. Dazu ist es erforderlich, in Absatz 5 separat 
zu dem rechtlich nicht verbindlichen Kooperationsplan eine eigene Rechtsgrundlage für ei-
nen Verwaltungsakt zu schaffen. Mit diesem Verwaltungsakt hat die Integrationsfachkraft 
die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person verbindlich zur Teilnahme an einem nach 
§ 3 Absatz 4 für eine dauerhafte Eingliederung erforderlichen Integrationskurs bzw. der 
Maßnahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung aufzufordern. Hierdurch besteht 
während einer Vertrauenszeit ein Gleichlauf mit den sonstigen Regelungen zu Maßnah-
men. 

Zu Nummer 17 

Zu § 15b (Schlichtungsverfahren) 

Für Konfliktfälle im Zusammenhang mit der Erstellung, Durchführung oder Fortschreibung 
eines Kooperationsplans wird ein Schlichtungsverfahren geschaffen. Konflikte können ins-
besondere Unstimmigkeiten über Inhalte des Kooperationsplans sein. Es können aber auch 
sonstige Kommunikationsprobleme zwischen Integrationsfachkräften und erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten mit Hilfe der Schlichtung verbessert und dadurch die gemeinsame 
Abstimmung eines Kooperationsplans erreicht werden. Somit wird dem Bedürfnis der Pra-
xis entsprochen, einen Lösungsweg für die Fälle aufzuzeigen, in denen der angestrebte, 
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kooperative und vertrauensvolle Austausch über die Integrationsstrategie aus unterschied-
lichen Gründen nicht gelingt. Für eine Auflösung von Konflikten, kann häufig bereits die 
Bereitschaft zum Zuhören unter Hinzuziehung einer dritten Person entscheidend sein. Das 
Schlichtungsverfahren wird nach einzelner oder gemeinsamer Anrufung durch erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte und / oder Integrationsfachkräfte unter Hinzuziehung einer bisher 
unbeteiligten dritten Person im oder außerhalb des Jobcenters durchgeführt. Die Schlich-
tung soll zusammen mit den Betroffenen eine einvernehmliche Lösung ermöglichen. Die 
Organisation des Schlichtungsverfahrens im Einzelnen soll in dezentraler Verantwortung 
durch die Trägerversammlung gemäß § 44c Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 SGB II geregelt 
werden. Die gesetzliche Regelung ist damit bewusst offen für verschiedene Umsetzungs-
formen in der Praxis, zu denen es bereits jetzt schon in einigen Jobcentern gute Beispiele 
gibt. Damit wird auf die gesetzliche und bürokratische Vorgabe einer „Einheitslösung“ be-
wusst verzichtet und dezentrale Entscheidungskompetenzen gestärkt. Dies betrifft auch die 
Frage, ob und wenn ja mit welcher Verbindlichkeit die Person des Schlichtenden einen Lö-
sungsvorschlag unterbreiten soll. Etwa bei der Frage, ob eine konkrete Integrationsmaß-
nahme in dem Kooperationsplan vorgesehen werden soll, böte sich ggf. eine Entschei-
dungsverlagerung auf die Schlichtungsperson an. Nicht alle Konflikte sind jedoch mit „ja“ 
oder „nein“ zu beantworten und eignen sich somit für konkrete Entscheidungen, insbeson-
dere wenn es um die Verbesserung der gemeinsamen Kommunikation geht. Daher wird 
auch hierzu auf eine gesetzliche Vorgabe verzichtet.  

Absatz 3 stellt klar, dass ab der Einleitung und während der Dauer eines Schlichtungsver-
fahrens eine Vertrauenszeit nach § 15a nicht unterbrochen wird. Auch während der ersten 
sechs Monate einer Vertrauenszeit nach § 15a Absatz 2 Satz 2 kann eine Schlichtung 
durchgeführt werden; der besonders geschützte Sechsmonatszeitraum wird hierdurch nicht 
berührt. Er wird hierdurch nicht verlängert; vielmehr beginnt bei Erstreckung der Schlichtung 
auf einen Zeitraum vor und nach Ende des Sechsmonatszeitraums nach § 15a Absatz 2 
Satz 2 die nachfolgende Vertrauenszeit ohne dieses Schutzstatus Auch wenn noch gar kein 
Kooperationsplan - neu oder wieder - zustande gekommen ist und somit Vertrauenszeit 
noch nicht oder nicht mehr besteht, gilt während der Dauer einer Schlichtung § 15a Ab-
satz 1 Satz 3, so dass Leistungsminderungen aufgrund von Pflichtverletzungen ausge-
schlossen sind.  

Kommt im Schlichtungsverfahren innerhalb von vier Wochen keine Einigung zustande, so 
endet im Falle einer Verletzung von Mitwirkungspflichten durch leistungsberechtigte Perso-
nen außerhalb des nach § 15a Absatz 2 Satz 2 geschützten Sechsmonatszeitraums eine 
ggf. bestehende Vertrauenszeit. In der Folge sind § 15a Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 an-
wendbar. Dies wird durch Absatz 3 klargestellt. Findet eine Schlichtung außerhalb dieser 
Fälle statt, etwa da erwerbsfähige Leistungsberechtigte eine bestimmte zusätzliche Förder-
maßnahme wünschen, die von Integrationsfachkräften abgelehnt worden ist, hat das Enden 
des Schlichtungsverfahrens keine Auswirkungen auf das Bestehen einer Vertrauenszeit. 
Das Ende der Schlichtung hat ebenfalls keine Auswirkung auf die Vertrauenszeit nach 
§ 15a Absatz 2 Satz 2. Ein Schlichtungsverfahren hat außerhalb einer Vertrauenszeit und 
somit der dann geltenden Regelung des § 15a Absatz 1 Satz 3 keine Auswirkungen auf die 
Anwendung der §§ 31 ff. 

Zu Nummer 18 

§ 16 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 
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Zu Buchstabe b 

§ 16 Absatz 3b regelt, dass das Weiterbildungsgeld unabhängig vom Arbeitslosenstatus 
allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigen gezahlt wird, die die Voraussetzung des § 87a 
Absatz 1 SGB III erfüllen. Das Weiterbildungsgeld umfasst somit auch Beschäftigte, die 
ergänzend zum Erwerbseinkommen Bürgergeld beziehen. 

Zu Nummer 19 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 20 

Sollte während der Durchführung einer ganzheitlichen Betreuung (Coaching) eine Beschäf-
tigungsaufnahme gelingen, kann das Coaching für sechs Monate auch dann weitergeführt 
werden, wenn die Hilfebedürftigkeit durch die Beschäftigungsaufnahme beendet wird. Da-
mit wird ein Beitrag dazu geleistet, dass die Beschäftigung aufrechterhalten wird und es zu 
einer nachhaltigen beruflichen Integration und zur Beendigung des Leistungsbezugs kom-
men kann. 

Zu Nummer 21 

§ 16i 

Mit der Änderung wird auf die einschlägigen Normen des Mindestlohngesetzes zur Bestim-
mung der Förderhöhe verwiesen. Die Anpassung erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlich-
keit. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 

Zu Nummer 22 

§ 16j 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, denen in der Vertrauenszeit von der Agentur für Arbeit 
eine der folgenden Maßnahmen vorgeschlagen wird oder bei denen eine solche Maßnahme 
im Teilhabeplan des Rehabilitationsträgers enthalten ist, erhalten für die Dauer der Maß-
nahmeteilnahme einen Bürgergeldbonus in Höhe von jeweils 75 Euro monatlich. 

In der Vertrauenszeit des Kooperationsplans sind Zuweisungen in Maßnahmen nicht mehr 
rechtsverbindlich. Der Bonus soll die Motivation der erwerbsfähigen Leistungsberechtigen 
zur Mitwirkung steigern und als Anreiz wirken.  

Der Bonus wird nachträglich im Folgemonat für die Teilnahme an einer Maßnahme gezahlt. 
Bei Teilmonaten zu Beginn und Ende der Maßnahme werden für jeden Kalendertag 1/30 
der Monatspauschale von 75 Euro erstattet. Sofern eine Maßnahme, für die ein Bonus ge-
zahlt wird, abgebrochen wird, besteht kein Anspruch auf Weiterzahlung des Bonus. Dies 
gilt auch, wenn die Leistungsberechtigten den Abbruch der Maßnahme nicht zu vertreten 
haben. 

In den Nummern 1 bis 3 werden die Maßnahmen, für die ein Bonus gezahlt wird, benannt. 
Dies sind Maßnahmen, die insbesondere für eine nachhaltige Eingliederung in den Arbeits-
markt von besonderer Notwendigkeit sind.  

Nach Nummer 1 wird der Bonus für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach §§ 81 
und 82 SGB III sowie für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung gezahlt, wenn die Maß-
nahme eine Mindestdauer von acht Wochen hat. Die Mindestdauer sichert eine zweckmä-
ßige Abgrenzung zu den Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach 
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§ 45 SGB III, für die eine Maximaldauer zur beruflichen Qualifizierung von bis zu acht Wo-
chen gilt. Zu den Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung zählen auch Weiterbildungen, 
die der Anerkennung eines ausländischen Abschlusses dienen. Berufliche Weiterbildun-
gen, die das Nachholen eines Berufsabschlusses vorsehen, sind von der Bonuszahlung 
ausgenommen. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer berufsabschlussbezogener Weiter-
bildungen nach § 81 Absatz 2 SGB III wird mit diesem Gesetz ein monatliches Weiterbil-
dungsgeld (§ 87a Absatz 2 SGB III) eingeführt. Eine Doppelförderung von Weiterbildungs-
geld und Bonus wird somit ausgeschlossen. 

Der Bonus nach Nummer 1 wird auch an erwerbsfähige Leistungsberechtigte erbracht, für 
die ein Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX zuständig ist und die an einer beruf-
lichen Weiterbildung nach § 49 Absatz 3 Nummer 4 SGB IX teilnehmen. Die Informationen 
über die Teilnahme an einer solchen Maßnahme erhalten die Jobcenter von den Rehabili-
tationsträgern im Rahmen der Teilhabeplanung nach § 19 SGB IX. Beim Rehabilitations-
träger Bundesagentur für Arbeit wird der Bonus für berufliche Weiterbildungen während 
allgemeiner als auch besonderer Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gezahlt (§§ 112 
ff. SGB III i. V. m. § 49 Absatz 3 Nummer 4 SGB IX). 

Nach Nummer 2 wird der Bonus für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach § 51 
SGB III gezahlt. Die Aufnahme und der Abschluss einer Berufsausbildung ist ein wesentli-
cher Faktor für eine nachhaltige Eingliederung in das Erwerbsleben. Gerade im SGB II ist 
der Anteil derer, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, mit 66,5 Prozent be-
sonders hoch (darunter rund 140.000 junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung). Der Bonus nach Nummer 2 umfasst auch die Vorphase der Assistierten Ausbildung 
nach § 75a SGB III und die Einstiegsqualifizierung nach § 54a SGB III.  

Der Bonus nach Nummer 2 wird auch an erwerbsfähige Leistungsberechtigte erbracht, für 
die ein Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX zuständig ist und die an einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme nach § 49 Absatz 3 Nummer 2 SGB IX teilnehmen. Die 
Informationen über die Teilnahme an einer solchen Maßnahme erhalten die Jobcenter von 
den Rehabilitationsträgern im Rahmen der Teilhabeplanung nach § 19 SGB IX. Beim Re-
habilitationsträger Bundesagentur für Arbeit wird der Bonus für berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen während allgemeiner als auch besonderer Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben gezahlt (§§ 112 ff. SGB III i. V. m. § 49 Absatz 3 Nummer 2 SGB IX). Dies gilt 
auch für die Vorphase der Assistierten Ausbildung nach § 75a SGB III und die Einstiegs-
qualifizierung nach § 54a SGB III. 

Nach Nummer 3 soll der Bonus auch für die Teilnahme an Leistungen nach § 16h Absatz 1 
gezahlt werden, für Jugendliche, die Leistungen nach dem SGB II beziehen. Mit dem Bonus 
sollen die schwer zu erreichenden Jugendlichen motiviert werden, an sozialpädagogischen 
Angeboten und Maßnahmen teilzunehmen und diese nicht vorzeitig abzubrechen. Dies 
kann dazu beitragen, Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern. 

§ 16k 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte weisen häufig vielfältige und komplexe Problemlagen 
auf, die ihre Beschäftigungsfähigkeit grundlegend beeinträchtigen. Dies können etwa psy-
chosoziale Probleme mit Einschränkungen der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit, 
Überforderungen in der Alltagsbewältigung, mangelnde soziale Einbettung, Konflikte in der 
Familie, ein schwieriges sozialräumliches Umfeld, kommunikative Probleme im Umgang mit 
Behörden, gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen, Sucht, Verschuldung, 
schwierige Wohnverhältnisse, nachhaltige Entmutigung, belastende familiäre Verpflichtun-
gen wie Pflege von Angehörigen, schlechte Erfahrungen im Arbeitsleben oder Konflikte mit 
dem Jobcenter sein. Diese nicht abschließend aufgeführten Problemlagen erfordern eine 
ganzheitliche Betreuung (Coaching), die die jeweilige Lebenssituation insgesamt in den 
Blick nimmt und dem Ziel eines grundlegenden Aufbaus (und in der Folge Stabilisierung) 
der Beschäftigungsfähigkeit dient. „Aufbau der Beschäftigungsfähigkeit“ bedeutet, dass das 
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Coaching mit den betreffenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an allen Problemla-
gen arbeitet, die diesem Ziel im Weg stehen. Zugleich eröffnet das Coaching auch die 
Chance, deren Potenziale stärker wahrzunehmen und zu nutzen. 

Die Interventions- und Beratungsformen des Coachings ergeben sich aus dem individuellen 
Bedarf und werden deshalb gesetzlich nicht festgelegt. Aufgabe des Coachings ist u.a., 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte über Leistungen Dritter zu beraten und auf die Inan-
spruchnahme dieser Leistungen hinzuwirken. Das Coaching umfasst nach diesem Ver-
ständnis folglich auch Beratungsaufgaben. Insbesondere steht der Coach den betreffenden 
Leistungsberechtigten zur Seite und stärkt sie darin, ihre Lebenssituation selbst zu verbes-
sern. Dabei gilt zugleich, dass die Fallverantwortung in jedem Fall beim Jobcenter verbleibt. 
Da die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses beim Coaching nach § 16k eine wesentli-
che Grundlage des Erfolgs ist, werden erwerbsfähige Leistungsberechtigte nicht mit 
Rechtsfolgen verbunden zur Teilnahme am Coaching verpflichtet. 

Soweit die betreffenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten dazu bereit sind, kann das 
Coaching auch aufsuchend erfolgen. Viele der genannten Problemlagen haben einen fami-
liären oder sozialräumlichen Bezug. Das Coaching im eigenen Lebensumfeld erhöht häufig 
dessen Wirksamkeit. Die Einbeziehung von familiären oder sozialen Bezugspersonen wird 
deutlich erleichtert, es entsteht ein ganz unmittelbarer Eindruck vom Lebensumfeld des zu 
betreuenden Menschen, der sich z.B. in einem Bürogespräch nicht herstellen lässt. Aufsu-
chendes Coaching kann zudem das Vertrauen in die Integrationszusammenarbeit generell 
stärken und Ausdruck von Respekt und Augenhöhe sein. 

In Abgrenzung zu Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 16 
i.V.m. § 45 SGB III können durch die ganzheitliche Betreuung nach § 16k individuelle För-
derlücken geschlossen und darüberhinausgehende Förderbedarfe gedeckt werden. 

Für den Bereich der beruflichen Weiterbildungsförderung soll mit der auch für das SGB II 
geltenden spezialgesetzlichen Regelung des § 84 Absatz 1 Nummer 1 SGB III klargestellt 
werden, dass auch Kosten einer notwendigen sozialpädagogischen Begleitung, einschließ-
lich eines sogenannten „Coachings“, im Rahmen der Lehrgangskostenerstattung übernom-
men werden können. Die Vorschrift soll insbesondere dazu beitragen, Abbrüche in berufli-
cher Weiterbildung zu vermeiden und verfolgt daher unabhängig von § 16k ein eigenes 
Regelungsziel (siehe hierzu im Einzelnen Begründung zu § 84 Absatz 1 Nummer 1 SGB 
III).  

Jobcenter können das Coaching nach § 16k, wie auch das beschäftigungsbegleitende 
Coaching nach §§ 16e, 16i an Dritte vergeben oder mit eigenem Personal durchführen. Die 
Finanzierung der Eigenvornahme erfolgt aus den Verwaltungskosten. Die Jobcenter kön-
nen diese Entscheidung in eigenem Ermessen treffen. 

Zu Nummer 23 

§ 19 

Zu Buchstabe a 

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden künftig als Bürgergeld bezeich-
net. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten kein Arbeitslosengeld II mehr, sondern 
Bürgergeld. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten kein Sozialgeld mehr, sondern 
ebenfalls Bürgergeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel 
des SGB XII haben. 
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Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 24 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 25 

§ 22 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung dient dem Schutz des Grundbedürfnisses „Wohnen“; die Lebensleistung der 
Menschen wird anerkannt. Deshalb werden die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
künftig innerhalb der ersten zwei Jahre des Leistungsbezugs (Karenzzeit) in tatsächlicher 
Höhe als Bedarf anerkannt. Dies gilt sowohl für Mieterinnen und Mieter als auch für Leis-
tungsberechtigte, die eine eigene Immobilie selbst bewohnen (ausgenommen die Aufwen-
dungen für Instandhaltung und Reparatur, soweit diese unter Berücksichtigung der im lau-
fenden sowie den darauffolgenden elf Kalendermonaten anfallenden Aufwendungen ange-
messen und daher nach § 22 Absatz 2 ohnehin zu übernehmen sind). Damit wird der räum-
liche Lebensmittelpunkt von Leistungsberechtigten nach dem SGB II nach Ablauf der Ka-
renzzeit bei der Vermögensberücksichtigung effektiver geschützt.  

Die Karenzzeit dient, wie die entsprechende Karenzzeit bei der Vermögensberücksichti-
gung, auch als Anreiz, die Hilfebedürftigkeit innerhalb der ersten zwei Jahre zu überwinden. 
Die mit dem Leistungsbezug nach dem SGB II oftmals einhergehende Sorge, dass ab Leis-
tungsbeginn unmittelbar die Familienwohnung gefährdet ist, wird den Betroffenen genom-
men. Zugleich sorgt sie für mehr Rechtssicherheit. Die Beurteilung der Angemessenheit 
der Unterkunftskosten ist in der Praxis noch immer mit nicht unerheblicher Rechtsunsicher-
heit behaftet. Dies schlägt sich insbesondere in einer Vielzahl von Widerspruchs- und Kla-
geverfahren nieder, wenn die tatsächlichen Aufwendungen nicht vollständig anerkannt wer-
den. Diese werden zumindest für die Dauer der Karenzzeit vermieden. 

Wie bei der Vermögensberücksichtigung führen Unterbrechungen des Leistungsbezugs zu 
einer Verlängerung der Karenzzeit; ansonsten könnte die kalendermäßig ablaufende Ka-
renzzeit eine Hürde für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit darstellen. Sie beginnt erst 
erneut zu laufen, wenn der Leistungsbezug für mindestens zwei Jahre unterbrochen war. 

§ 22 Absatz 1 Satz 5 bleibt durch die Karenzzeit unberührt. Das bedeutet, dass zwar die 
bei Antragstellung anfallenden tatsächlichen Aufwendungen unabhängig von ihrer Ange-
messenheit als Bedarf anerkannt werden. Sofern sich die Aufwendungen aber auf Grund 
eines Umzugs erhöhen, werden höheren Kosten nur anerkannt, wenn der Umzug erforder-
lich war. Die Regelung dient demnach der Vermeidung von unnötigen Mehrkosten wegen 
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Umzügen, die unter Ausnutzung der Regelungen zur Karenzzeit erfolgen. Über die Erfor-
derlichkeit eines Umzuges entscheidet der zuständige kommunale Träger im Rahmen der 
gesetzlich vorgesehenen Zusicherung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung zur Einfügung der Sätze 2 bis 4 in Absatz 1. Das Kostensenkungserforder-
nis und die Möglichkeit, unangemessene Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung als 
Bedarf anzuerkennen, gelten nunmehr erst nach Ablauf der neu geregelten Karenzzeit. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Satz 7 

Nach Ablauf der Karenzzeit prüft der zuständige Träger die Aufwendungen auf ihre Ange-
messenheit. Dabei gilt die bisherige Kostensenkungsfrist von in der Regel bis zu sechs 
Monaten (§ 22 Absatz 1 Satz 6). 

Satz 8 

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in der Regel aus Gründen der Verwaltungs-
praktikabilität kopfteilig auf die Mitglieder der Bedarfs- bzw. Haushaltsgemeinschaft verteilt 
(hierzu Bundessozialgericht, Urteil vom 17. Januar 2016 – B 4 AS 2/15 R). 

Ist eine Unterkunft danach angemessen, kann sich durch den Tod eines bei der Aufteilung 
der Aufwendungen berücksichtigten Mitglieds der Bedarfs- oder der Haushaltsgemein-
schaft ergeben, dass die kopfteiligen Aufwendungen für die verbleibenden Bewohnerinnen 
und Bewohner unangemessen sind. Mit der Regelung wird die bereits verbreitete, an § 6 
Absatz 2 Wohngeldgesetz (WoGG) angelehnte Praxis aufgegriffen, die verbleibenden Be-
wohnerinnen und Bewohnern nicht unmittelbar nach dem Tod eines Mitgliedes der Bedarfs- 
oder der Haushaltsgemeinschaft zu einer Kostensenkung aufzufordern, wenn die Gesamt-
kosten nach der reduzierten Kopfzahl eigentlich abstrakt unangemessen sind. Nach Ablauf 
der Frist von 12 Monaten gilt die Regelung des § 22 Absatz 1 Satz 3. 

Einer § 6 Absatz 2 Satz 2 WoGG entsprechenden Regelung für das vorzeitige Ende der 
Sonderfrist von 12 Monaten bedarf es hier nicht: bei Aufgabe der Wohnung sind die Bedarfe 
für Unterkunft und Heizung neu festzusetzen. Erhöht sich die Zahl der Mitglieder der Be-
darfs- oder der Haushaltsgemeinschaft wieder auf die Anzahl vor dem Todesfall, ist davon 
auszugehen, dass die Aufwendungen wie vor dem Todesfall wieder abstrakt angemessen 
sind. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Einführung der Regelungen zur Karenzzeit in Absatz 1 werden künftig für die 
ersten zwei Jahre ab Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen bezogen werden, 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt. 
Zu den tatsächlichen Aufwendungen können auch Bedarfe für die in § 22 Absatz 2 gere-
gelten Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur einer selbstbewohnten, nicht als 
Vermögen zu berücksichtigenden Immobilie gehören. Die Anerkennung der tatsächlichen 
Aufwendungen innerhalb der Karenzzeit gilt nicht für die Aufwendungen für Instandhaltung 
und Reparatur. Diese Aufwendungen werden nach § 22 Absatz 2 bislang nur ausnahms-
weise übernommen - sie führen letztlich zur Werterhaltung der Immobilie. Deshalb ist die 
Anerkennung der (zuschussweisen) Bedarfe für Instandhaltung und Reparatur auf den nicht 
ausgeschöpften Rahmen angemessener Aufwendungen zu begrenzen. Zwar führt die Ein-
schränkung dazu, dass die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende im 
Einzelfall auch während der Karenzzeit eine Angemessenheitsprüfung der Aufwendungen 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 durchführen müssen, sofern Aufwendungen für Instandhaltung 
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und Reparatur geltend gemacht werden. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund erheblicher 
Kostenrisiken gerechtfertigt. Es ist sicherzustellen, dass hier nur Aufwendungen für Maß-
nahmen übernommen werden, die für den Erhalt zwingend erforderlich und die nach Um-
fang und Preis aus wirtschaftlicher Sicht vertretbar sind.  

Die Regelung des § 22 Absatz 2 insgesamt kann künftig ohne Weiteres auch in der Karenz-
zeit in Anspruch genommen werden. Liegen die Aufwendungen nach § 22 Absatz 1 in der 
Karenzzeit bereits über dem üblicherweise angemessenen Maß, können zur Deckung un-
abweisbarer Aufwendungen wie bisher darlehensweise Leistungen erbracht werden. Bei 
der Ermessensausübung ist jedoch zu berücksichtigen, ob die Immobilie nach Ablauf der 
Karenzzeit voraussichtlich gehalten werden kann. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 26 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 27 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 28 

Mit dem Wegfall des Anspruchs auf Übergangsgeld für Beziehende von Bürgergeld wäh-
rend der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in § 20 des 
Sechsten Buches geht ein Wegfall des Erstattungsanspruches zwischen den Trägern nach 
§ 21 Absatz 4 Satz 1, Halbsatz 2 des Sechsten Buches i. V. m. § 25 einher. 

Für die Versicherten treten keine finanziellen Nachteile ein. Sie erhalten von den Trägern 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende weiterhin Bürgergeld.  

Bislang bestand während der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation und sonstigen Leistungen zur Teilhabe ein Anspruch auf Übergangsgeld in Höhe 
des Bürgergeldes (bzw. Arbeitslosengeld II). Eine Auszahlung durch den Träger der Ren-
tenversicherung erfolgte jedoch regelmäßig nicht. Stattdessen zahlte der Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende die Leistungen weiter, und zwar als Vorschuss auf das Über-
gangsgeld der Träger der Rentenversicherung. Die Träger der Rentenversicherung erstat-
teten im Nachhinein den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende das vorschuss-
weise gezahlte Übergangsgeld. Dieser Erstattungsanspruch entfällt durch die Neuregelung. 
Insoweit trägt die Regelung zum Bürokratieabbau bei und führt zu einer Vereinfachung des 
Verfahrens für die Versicherten, weil diese nur noch gegenüber einem Sozialleistungsträger 
Ansprüche auf unterhaltssichernde Leistungen haben.  
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Zu Nummer 29 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 30 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 31 

Der Unterabschnitt wird umbenannt und den Begrifflichkeiten der §§ 31 ff. angepasst. Der 
Begriff „Leistungsminderungen“ wird fortan einheitlich als mögliche Rechtsfolge bei Pflicht-
verletzungen und Meldeversäumnissen verwendet.  

Zu Nummer 32 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 31 Absatz 1 Nummer 1 

Folgeänderung zur Einfügung der Mitwirkungspflichten durch § 15a Absatz 3 Satz 1, Ab-
satz 4 und Absatz 5 Satz 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 31 Absatz 1 Nummer 2 

Redaktionelle Änderung. Arbeitsgelegenheiten nach § 16d sind als Maßnahme bereits in 
Nummer 3 erfasst. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Nummer 33 

§ 31a 

Absatz 1 Satz 1 regelt die Rechtsfolge von Pflichtverletzungen. Wie bisher beträgt die Leis-
tungsminderung 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs.  

Absatz 1 

Bei nachträglicher Pflichterfüllung oder der Bereiterklärung zur Pflichterfüllung ist die Leis-
tungsminderung aufzuheben. Leistungsminderungen sind nur zumutbar, wenn sie an die 
Eigenverantwortung der Betroffenen anknüpfen. Deshalb muss es den Betroffenen tatsäch-
lich möglich sein, die Minderung existenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten 
abzuwenden oder die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach einer 
Minderung wieder zu erhalten.  

Eine Leistungsminderung ist daher in der Gesamtbetrachtung nur zumutbar, wenn sie 
grundsätzlich nicht eintritt bzw. dann endet, wenn die Mitwirkung erfolgt oder die zukünftige 
Bereitschaft erklärt wird. Die Erklärung muss dabei ernst gemeint und insgesamt glaubhaft 
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sein. Es bedarf jeweils einer prognostischen Einschätzung, ob die Erklärung den Rück-
schluss erlaubt, dass die oder der Leistungsberechtigte in Zukunft ihren oder seinen Pflich-
ten nachkommen wird. Hierbei sind die Umstände im Einzelfall zu würdigen. Die Minderung 
ist dann gemäß § 31b Absatz 2 Satz 2 aufzuheben. 

Bei Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 in Fällen einer Sperrzeit bei Melde-
versäumnis (§ 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 SGB III) gelten die Rechtsfolgen des § 32. 
Diese gesetzliche Klarstellung entspricht bereits geltender Praxis und stellt sicher, dass 
Leistungsberechtigte nach dem SGB III, die aufstockende Leistungen nach dem SGB II be-
ziehen, bei Eintritt einer Sperrzeit nach dem SGB III die entsprechende Rechtsfolge bei 
einem Meldeversäumnis nach dem SGB II erhalten.  

Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 regelt die Möglichkeit der persönlichen Anhörung. Leistungsberechtigte 
sind im Rahmen der Aufklärung des Sachverhalts der Pflichtverletzung und im Zusammen-
hang stehender Umstände gemäß § 24 SGB X anzuhören. Soweit die erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten persönlich angehört werden möchten oder Anhaltspunkte vorliegen, 
dass es ihnen nicht gelingt, die Umstände ihres Falles nur schriftlich darzulegen, soll die 
Anhörung in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Dies kann insbesondere bei Personen 
mit eingeschränkten Lese- und Schreibfähigkeiten, mit gesundheitlichen, insbesondere 
psychischen Problemlagen oder mit besonderen Belastungssituationen der Fall sein.  

Nach Absatz 2 Satz 2 soll das Jobcenter persönlich anhören, wenn die Leistungsberechtig-
ten ohne Vortrag eines wichtigen Grundes wiederholt ihre Pflichten verletzen oder Melde-
termine versäumen. Ziel der Regelung ist es, dauerhafte Leistungsminderungen und einen 
daraus ggf. resultierenden dauerhaften Kontaktabbruch zum Jobcenter zu vermeiden und 
festzustellen, was ursächlich für das Verhalten der Leistungsberechtigten ist. Mögliche Här-
tefälle nach Absatz 3 sollen identifiziert werden. Dabei ist insbesondere zu hinterfragen, ob 
mit den Maßnahmen des Jobcenters die Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende er-
reicht werden können. Vor dem Hintergrund der zwingenden Notwendigkeit dieses Ab-
gleichs kann die persönliche Anhörung auch durch alternative Formen der Kontaktauf-
nahme, wie z. B. telefonische oder aufsuchende Kontaktaufnahme stattfinden.  

Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Verpflichtung der Jobcenter bei jeder Leistungsminderung zu prüfen, ob 
diese eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Ist dies der Fall, hat die Minderung zu 
unterbleiben. Die Regelung sichert die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Zumut-
barkeit einer Sanktion im konkreten Einzelfall. So hat das Bundesverfassungsgericht gefor-
dert, Leistungsminderungen in das Ermessen des Jobcenters zu stellen oder durch eine 
Härtefallregelung sicherzustellen, dass von einer unzumutbaren Leistungsminderung ab-
gesehen werden kann. Unter Beachtung der Verwaltungspraktikabilität wird die Härtefall-
prüfung dem Einräumen von Ermessen vorgezogen. Durch die komplett ausbleibende Min-
derung im Härtefall bedarf es keiner Regelung zur Gewährung von Sachleistungen. Die bis 
zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts für Minderungen um mehr als 30 Prozent gel-
tende Regelung ist entbehrlich, da im Härtefall gar keine Minderung erfolgt. Damit entfällt 
für die Jobcenter eine verwaltungsaufwendige Bereitstellung von Sachleistungen.  

Für eine außergewöhnliche Härte muss eine atypische Ausgangslage vorliegen bzw. eine 
atypische Folge eintreten, die für den Betroffenen einen deutlich härteren Einschnitt bedeu-
ten würde, als es die Minderung in der Regel nach sich ziehen würde. 

Die Wirkung der Leistungsminderung muss in diesen Fällen ihrer Art und Schwere nach so 
ungewöhnlich sein, dass im Hinblick auf den Zweck der Mitwirkungspflicht (Minderung oder 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit oder Eingliederung in den Arbeitsmarkt) die Minderung 
unvertretbar wäre. Es muss der Ausnahmesituation Rechnung getragen werden, dass 
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grundsätzlich eine Mitwirkungspflicht erfüllt werden kann, es aber in dem konkreten Einzel-
fall aufgrund besonderer Umstände unzumutbar erscheint, aufgrund des Nichterfüllens der 
Mitwirkungspflicht die Leistungen zu mindern. 

Keine „außergewöhnliche Härte“ begründet allein die üblicherweise mit der Minderung des 
Arbeitslosengeldes II einhergehende Beschränkung der zur Verfügung stehenden Mittel, 
da der Gesetzgeber diese Folge gerade bezweckt hat. Daher ist ohne das Hinzutreten aty-
pischer Umstände des Einzelfalls keine „außergewöhnliche Härte“ anzunehmen.  

In die Prüfung der außergewöhnlichen Härte ist nicht nur die von der Leistungsminderung 
betroffene Person, sondern jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft einzubeziehen. 

Absatz 4 

Nach Absatz 4 sind Minderungen auf 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs be-
grenzt. Der Verzicht auf ein stufenweises Steigern von Minderungsbeträgen bei wiederhol-
ten Pflichtverletzungen trägt dem Gedanken der Verwaltungsvereinfachung Rechnung. 
Minderungszeiträume können sich überschneiden, wenn mehrere Minderungen wegen 
Pflichtverletzungen nach § 31 oder in Kombination mit Meldeversäumnissen nach § 32 zu-
sammentreffen. Der monatliche Minderungsbetrag darf jedoch auch dann nicht 30 Prozent 
des maßgebenden Regelbedarfs überschreiten. 

Die Zahlbeträge für die Kosten der Unterkunft und Heizung dürfen durch eine Leistungs-
minderung nicht verringert werden. Durch die Begrenzung der Minderungshöhe auf höchs-
tens 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs ist im Regelfall eine Minderung der Zahl-
beträge für die Kosten der Unterkunft und Heizung ausgeschlossen. Erhält ein erwerbstäti-
ger Leistungsberechtigter allerdings lediglich aufstockende Leistungen (bspw. bei nicht be-
darfsdeckenden Erwerbseinkommen), bezieht er mitunter nur einen verringerten Regelsatz 
oder sogar ausschließlich Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung. In diesen 
Fallkonstellationen ist die Minderung auf den etwaigen Rest-Zahlbetrag des Regelsatzes 
begrenzt.  

Absatz 5 

Absatz 5 entspricht dem bisherigen Absatz 4. Der Verweis wurde auf alle Absätze des 
§ 31a erweitert. Damit wird sichergestellt, dass die neuen Elemente der Verhältnismäßig-
keitsprüfung auch bei nichterwerbsfähigen Leistungsberechtigten Anwendung finden. 

Absatz 6 

Nach Absatz 6 sollen Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht beendet ha-
ben, im Fall einer Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung innerhalb von vier Wo-
chen ein Beratungsangebot vom Jobcenter erhalten. In dem Beratungsgespräch sollen die 
Inhalte des Kooperationsplans überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden. Das Be-
ratungsangebot erfolgt ohne Ankündigung von Rechtsfolgen. 

Mit der Regelung soll vermieden werden, dass jüngere Leistungsberechtigte durch eine 
Leistungsminderung den Kontakt zum Jobcenter abbrechen und somit für die Unterstüt-
zungsleistungen der Jobcenter nicht mehr zu erreichen sind. Durch das Angebot sollen die 
Leistungsberechtigten die Möglichkeit erhalten, das Vertrauensverhältnis zum Jobcenter 
aufzubauen. Gleichzeitig stellt die Annahme des Angebotes eine Bereiterklärung zur Mit-
wirkung dar, nach der die Leistungsminderung nach Absatz 1 aufzuheben ist.  

Das Beratungsangebot soll sich an den individuellen Bedarfen des Einzelfalls ausrichten. 
Die Jobcenter sollen dabei auch prüfen, ob den Leistungberechtigten eine Eingliederungs-
leistung nach § 16 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 oder §§ 16a bis 16i angeboten werden. Dabei ist 
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auch zu prüfen, ob die Möglichkeiten zur Förderung schwer zu erreichender junger Men-
schen nach § 16h erfüllt sind. Grundsätzlich können aber auch andere Maßnahmen aus 
dem Leistungsportfolio des SGB II bzw. SGB III in Betracht kommen, soweit die individuel-
len Fördervoraussetzungen erfüllt und sie im Einzelfall eine sinnvolle und bedarfsgerechte 
Förderung darstellen.  

Zu Nummer 34 

Zu Buchstabe a 

Satz 3 wird in § 31b Absatz 2 überführt (siehe Buchstabe b). Der Anwendungsbereich des 
bisherigen Satzes 4 entfällt aufgrund des Wegfalls der Sonderregeln für die unter 25-Jähri-
gen. 

Zu Buchstabe b 

Satz 1 entspricht dem bisherigen § 31b Absatz 1 Satz 3 (siehe Buchstabe a). Satz 2 regelt 
die Rechtsfolge bei Pflichterfüllung oder der Erklärung der Bereitschaft zur Pflichterfüllung 
(§ 31a Absatz 1 Satz 2 -neu-). Demnach sind die Leistungen mit der Pflichterfüllung oder 
der Erklärung zur Pflichterfüllung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
grundsätzlich ab diesem Zeitpunkt wieder in vollem Umfang zu erbringen, soweit die Leis-
tungen bereits um einen Monat oder länger gemindert waren. Hat die Leistungsminderung 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen oder noch keinen vollen Monat angedauert, sind 
die Leistungen nach Ablauf eines Monats wieder in vollem Umfang zu erbringen.  

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 35 

§ 32 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Buchstabe b 

Satz 1 regelt die auf die Meldeversäumnisse zu übertragenden Geltungsbereiche der 
Pflichtverletzungen neu. Nach Satz 2 beträgt der Minderungszeitraum bei Meldeversäum-
nissen einen Monat. Um zu vermeiden, dass die Jobcenter nach Meldeversäumnissen ihre 
Ressourcen darauf konzentrieren müssen, die Nachholung von Meldeterminen oder die 
Bereiterklärung der Leistungsberechtigten zu überprüfen, wird der Minderungszeitraum bei 
den Meldeversäumnissen von drei Monaten auf einen Monat reduziert. Die Beibehaltung 
der dreimonatigen Minderung bei Meldeversäumnissen würde allein den Verwaltungsauf-
wand in den Jobcentern enorm erhöhen, ohne dass positive Auswirkungen auf die Zieler-
reichung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu erwarten wären. 

Zu Nummer 36 

Zu § 33 

Die Neuregelung nimmt Ansprüche auf Entschädigung wegen überlanger Gerichts- und 
strafrechtlicher Ermittlungsverfahren nach dem Siebzehnten Titel des Gerichtsverfassungs-
gesetzes vom Anspruchsübergang nach § 33 aus. Mit der gesetzlichen Klarstellung wird 
Rechtssicherheit geschaffen.  
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Zu Nummer 37 

§ 40 

Zu Buchstabe a 

Das Aufhebungs- und Erstattungsverfahren im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende ist zum Teil mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Rückforderungen von 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts müssen die Jobcenter gegenüber den Per-
sonen einer Bedarfsgemeinschaft anteilig mit jeweils eigener Aufhebungs- und Erstattungs-
entscheidung geltend machen. Bei geringen Rückforderungen kann der Verwaltungsauf-
wand die Höhe der Erstattungsforderung übersteigen. Deshalb wird zur Verwaltungsverein-
fachung eine gesetzliche Regelung geschaffen, nach der von der Aufhebung der Leistungs-
bewilligung für die Vergangenheit und Erstattung bereits erbrachter Leistungen abzusehen 
ist, wenn die Erstattungsforderung weniger als 50 Euro je Bedarfsgemeinschaft betragen 
würde. Zur Entlastung der Jobcenter erfolgt bei dieser Prüfung keine individuelle Aufteilung 
der Gesamtforderung auf die Personen in der Bedarfsgemeinschaft. Der Betrag von 50 
Euro orientiert sich an der Regelung zur pauschalen Abgeltung von Erstattungsansprüchen 
zwischen Leistungsträgern nach § 110 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). Mit dieser 
Vorschrift soll eine kostensparende und einfache Abwicklung von Erstattungen zwischen 
Leistungsträgern erreicht werden. Für Bagatellfälle ist in Satz 2 dieser Vorschrift geregelt, 
dass keine Erstattung erfolgt, wenn im Einzelfall ein Erstattungsanspruch voraussichtlich 
weniger als 50 Euro beträgt. Um eine sofortige abschließende Bearbeitung des Vorgangs 
in den Jobcentern zu ermöglichen, findet keine Aufsummierung mit Beträgen unter 50 Euro 
aus vorherigen Prüfungen statt. Liegen jedoch zum Zeitpunkt der Prüfung mehrere zu prü-
fende Änderungssachverhalte vor, sind die sich hieraus ergebenden Nachzahlungsbeträge 
und Erstattungsforderungen in Summe zu betrachten. Da die Fallgestaltungen, die zur Auf-
hebung und Erstattung führen können, sehr vielschichtig sind, ist die Regelung auf alle 
Sachverhalte und verschuldensunabhängig anzuwenden. Hierdurch sind aufwändige Er-
mittlungen insbesondere zu möglichen Verschuldenstatbeständen entbehrlich. 

Soweit Leistungen zur Eingliederung in Arbeit betroffen sind, ist von der Aufhebung für die 
Vergangenheit abzusehen, sofern die Erstattungsforderung weniger als 50 Euro je Leis-
tungsberechtigten betragen würde, da eine Betrachtung je Bedarfsgemeinschaft in diesen 
Fällen nicht angezeigt ist. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Änderung des § 19. 

Zu Buchstabe c 

Die Regelung beseitigt eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung bei der An-
wendung der Vorschriften über die Versagung und Entziehung von Sozialleistungen nach 
§§ 60, 66 des Ersten Buches (SGB I). Diese Vorschriften gelten auch für die Leistungen 
nach dem SGB II (§ 37 Satz 1 SGB I). Sie erlauben die Versagung und Entziehung von 
Sozialleistungen aber nur gegenüber demjenigen, dem die jeweils verletzte Mitwirkungs-
pflicht - etwa zur Vorlage von Einkommensunterlagen - auch obliegt. Gerade bei Bedarfs-
gemeinschaften nach dem SGB II kann es aber sein, dass Mitwirkungspflichten nur einem 
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft obliegen, hiervon letztlich aber auch die Ansprüche an-
derer Mitglieder abhängen. Kommt ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft seinen Mitwir-
kungspflichten nicht nach, legt es also beispielsweise seine Einkommensunterlagen nicht 
vor, und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, können die 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Leistungen zwar dem zur Mitwirkung 
verpflichteten Mitglied der Bedarfsgemeinschaft versagen oder entziehen, nicht aber auch 
den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft. In Bezug auf diese bleibt es bei der - 
schon wegen des Fehlens einer § 67 SGB I entsprechenden Möglichkeit, die Leistungen 
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nachträglich zu gewähren - mehr einschneidenden Rechtsfolge einer Leistungsablehnung 
wegen nicht nachgewiesener Hilfebedürftigkeit. 

Nach der Neuregelung ist nun stattdessen auch gegenüber den übrigen Mitgliedern der 
Bedarfsgemeinschaft lediglich eine Versagung oder Entziehung auszusprechen, nicht aber 
die Leistungen abzulehnen. Alle Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft werden damit gleich-
behandelt. Auch die übrigen Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft, denen die Verletzung 
der Mitwirkungspflicht in aller Regel auch nicht angelastet werden kann, kommen danach 
auch für eine nachträgliche Leistungserbringung gemäß § 67 SGB I in Frage. Die Entschei-
dung, eine Versagungs- oder Entziehungsentscheidung auf die übrigen Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft zu erstrecken, steht dabei, anders als die ursprüngliche Entscheidung 
gegenüber der oder dem Mitwirkungsverpflichten, nicht im Ermessen der Träger. Entschei-
den diese sich, der oder dem Mitwirkungsverpflichteten Leistungen nach dem SGB II zu 
versagen oder zu entziehen, ist diese Entscheidung zwingend auch auf die übrigen Mitglie-
der der Bedarfsgemeinschaft zu erstrecken. Satz 1 Nummer 1 betrifft Fälle, in denen die 
Mitwirkungspflichten Einkommen oder Vermögen der oder des Mitwirkungsverpflichteten 
betreffen, das auch bei den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zu berücksichti-
gen wäre. Satz 1 Nummer 2 trifft eine eigene Regelung für Fälle, in denen ein Anspruch auf 
Sozialgeld davon abhängt, ob die oder der Mitwirkungsverpflichtete als erwerbsfähiger Leis-
tungsberechtigter Zugang zum SGB II hat beziehungsweise ob sie oder er einem Leistungs-
ausschluss unterfällt. 

Satz 2 stellt klar, dass dann, wenn die Verpflichteten ihre Mitwirkung nachholen, die Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende die zuvor versagten oder entzogenen Leistungen 
auch den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft nachträglich gewähren können. Da-
bei kann im Rahmen des den Jobcentern eröffneten Ermessensspielraums gegebenenfalls 
auch zwischen den einzelnen Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft unterschieden und 
beispielsweise berücksichtigt werden, ob ein Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft die Mit-
wirkungspflicht selbst verletzt hat oder ob eine Versagungsentscheidung bloß nach der 
Neuregelung auf ihn erstreckt wurde. 

Zu Nummer 38 

§ 41a 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Klarstellung. Die vorläufige Leistung ist wie bisher an Hand der 
prognostizierten Verhältnisse im Bewilligungszeitraum so zu bemessen, dass der monatli-
che Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts gedeckt ist. Der Freibetrag bei Erwerbstä-
tigkeit bewirkt in der Summe aus Erwerbseinkommen und dem Arbeitslosengeld II ein Ge-
samteinkommen, das in Höhe des Freibetrags über dem Existenzminimum liegt. Im Rah-
men der vorläufigen Leistungsbewilligung kommt es aber nur darauf an, zunächst - auch im 
Hinblick auf die Saldierungsmöglichkeiten nach Absatz 6 - den Lebensunterhalt sicherzu-
stellen. Als Einkommen kann daher bei der vorläufigen Entscheidung auch ein Betrag be-
rücksichtigt werden, der im einzelnen Monat über dem geringsten prognostizierten Betrag 
liegt. Allerdings wird der Freibetrag selbst auch bei dem vorläufig prognostizierten Einkom-
men abgesetzt. In Höhe dieser Absetzung ist es bis zur abschließenden Entscheidung un-
schädlich, wenn das tatsächliche Einkommen hinter dem prognostizierten zurückbleibt. 

Zu Buchstabe b 

Die neue Regelung zur Bagatellgrenze soll bei abschließender Entscheidung über Leis-
tungsansprüche, über die zunächst vorläufig entschieden wurde, ebenfalls angewendet 
werden.  
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Dabei sind jedoch zunächst die Anrechnung und die Saldierung nach Absatz 6 Satz 1 und 
2 zu beachten. Nach erfolgter Anrechnung und Saldierung der Leistungsansprüche der ein-
zelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft für den abschließend zu entscheidenden Bewil-
ligungszeitraum kann sich eine Überzahlung ergeben, die nach Satz 3 zu erstatten wäre. 
Ergibt sich in der Summe der Überzahlungsbeträge der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
ein Erstattungsbetrag von weniger als 50 Euro je Bedarfsgemeinschaft, entfällt aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung die Erstattungspflicht. Dies berücksichtigt, dass in Be-
darfsgemeinschaften davon ausgegangen wird, dass ihre Mitglieder ihren Lebensunter-
haltsbedarf gemeinsam decken. 

Zu Nummer 39 

§ 42a 

Aus verwaltungspraktischen Gründen wird der Vorrang der Aufrechnung von aus Darlehen 
resultierenden Rückforderungsansprüchen aufgegeben. Wird bereits mit einer Forderung 
aufgerechnet, wird diese Aufrechnung weitergeführt. Eine Beendigung der laufenden Auf-
rechnung bei gleichzeitiger Neuaufrechnung mit der Darlehensforderung unterbleibt künftig. 
Nur wenn die Höhe der laufenden Aufrechnung geringer als 30 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs ist, ist der Rückforderungsanspruch aus Darlehen in Höhe von 10 Prozent 
des maßgeblichen Regelbedarfs aufzurechnen. 

Zu Nummer 40 

§ 44g 

Nach bisherigem Recht musste die Geschäftsführung einer gemeinsamen Einrichtung nicht 
erneut zustimmen, wenn Beschäftigten, die bereits dort tätig waren, nach Ablauf der Zuwei-
sungsdauer erneut eine Tätigkeit zugewiesen wurde. Dies diente der Verfahrensvereinfa-
chung insbesondere bei der Umwandlung einer befristeten Zuweisung in eine Dauerzuwei-
sung. Die generelle Zustimmungspflicht nach Absatz 1 sollte davon unberührt bleiben.  

Nach Abschluss der Umstellung der bis dahin befristeten Zuweisungen auf die neue 
Rechtslage ist die Notwendigkeit einer solchen Verfahrensvereinfachung nicht mehr gege-
ben. Vielmehr überwiegt inzwischen das Interesse an einer erneuten Zustimmung der Ge-
schäftsführung mit der entsprechenden Beteiligung der Personalvertretung insbesondere 
in den Fällen, in denen die vorherige Beschäftigung in der gemeinsamen Einrichtung bereits 
länger zurückliegt. Absatz 2 wird aus diesem Grund aufgehoben. 

Zu Nummer 41 

§ 44k 

Folgeänderung zur Aufhebung von § 44g Absatz 2.  

Zu Nummer 42 

§ 51b 

Folgeänderung zur Änderung des § 54. 

Zu Nummer 43 

§ 53 

Die Sonderregelung für Ältere nach § 53a Absatz 2 wird aufgehoben. Die der ursprüngli-
chen Regelung zu Grunde liegende Annahme der faktisch fehlenden Verfügbarkeit ist mit 
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der aktuellen Arbeitsmarktlage und den Herausforderungen des demographischen Wan-
dels nicht mehr vereinbar. Vor dem Hintergrund zunehmender Engpässe am Arbeitsmarkt 
kann auf den Beitrag älterer Leistungsberechtigter nicht verzichtet werden. Mit der Aufhe-
bung der Sonderregelung werden die Potenziale älterer erwerbsfähiger Leistungsberech-
tigter sichtbar, da dieser Personenkreis nun weiterhin als arbeitslos gezählt wird, statt in 
einen Sonderstatus zu wechseln. Darüber hinaus wird eine tatsächliche Gleichbehandlung 
in der Praxis bei Beratung, Vermittlung, Förderung und statistischer Abbildung von Leis-
tungsberechtigen unabhängig vom Alter unterstützt. 

Zu Nummer 44 

§ 54 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Aufhebung des § 11 SGB III, nach dem die 
jährliche Eingliederungsbilanz eingestellt wird. Mit der Regelung entfällt die Verpflichtung 
der Bundesagentur für Arbeit und der Agenturen für Arbeit zur Erstellung der jährlichen 
Eingliederungsbilanz; in der Folge führt der Wegfall der Regelung zur Einsparung von Ver-
waltungsaufwand. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit berichtet bereits vierteljährlich 
auf Ebene des Bundes, der Länder, der Regionaldirektionen und der Jobcenter detailliert 
über den Verbleib von geförderten Personen nach einzelnen Maßnahmearten. Dadurch 
werden nicht nur sofortige Integrationen in Beschäftigung, sondern auch zeitverzögerte 
Übergänge in Beschäftigung bis zu 18 Monate nach Maßnahmeaustritt sowie Fortschritte 
in Bezug auf Überwindung der Arbeitslosigkeit, Überwindung der Hilfebedürftigkeit, Eintritt 
in Folgeförderung sowie kurzfristige Beschäftigungsphasen abgebildet. Eine darüberhin-
ausgehende Messung von Integrationsfortschritten, die objektiv, vergleichbar und manipu-
lationssicher ist, ist anhand der verfügbaren statistischen Daten nicht möglich (vgl. Metho-
denbericht der Statistik der BA, Mai 2020). Die Wirkung der Leistungen zur Eingliederung 
kann nur auf Basis von Wirkungsforschung beurteilt werden (§ 55 Absatz 1 SGB II), nicht 
allein auf Basis deskriptiver statistischer Vergleiche.  

Zu Nummer 45 

§ 56 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu § 15 SGB II. Der Kooperationsplan ist anders als die Eingliederungsver-
einbarung kein rechtsverbindliches Instrument, in dem Mitwirkungspflichten mit unmittelba-
ren Rechtsfolgenwirkungen enthalten sind. Die Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Ar-
beitsunfähigkeit bleibt für erwerbsfähige Leistungsberechtigte bestehen. Dies wird jetzt un-
mittelbar gesetzlich geregelt. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Neufassung wird die Nachweispflicht bei Arbeitsunfähigkeit an die Regelungen zum 
elektronischen Abruf von Daten über eine Arbeitsunfähigkeit angepasst. Entsprechend dem 
im Dritten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehenen Verfahren stellt die Krankenkasse den 
Jobcentern (also den gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b SGB II und den zugelasse-
nen kommunalen Trägern nach § 6a SGB II) für Personen, die gesetzlich krankenversichert 
sind und Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erheben, nach Ein-
gang der Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V eine Mel-
dung zum Abruf bereit. Diese Meldung umfasst u. a. den Beginn und das Ende der Arbeits-
unfähigkeit, den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und die Kennzeich-
nung als Erst- und Folgemeldung. Damit entfällt für den Personenkreis der gesetzlich Ver-
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sicherten bei Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Arzt die Verpflichtung, dem Jobcenter zum Nachweis der Arbeits-
unfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Mit dem elektronischen Nachweis der 
Arbeitsunfähigkeit werden die Betroffenen im Verwaltungsverfahren erheblich entlastet. Zu-
gleich werden mit dem weiteren Ausbau der elektronischen Kommunikation zwischen den 
Leistungsträgern bzw. der Übernahme der elektronischen Meldung in die IT-Fachverfahren 
der Jobcenter die entsprechenden leistungsrechtlichen Verfahren im Sinne digitaler Struk-
turen konsequent weiterentwickelt.  

Die Krankenkassen werden - analog dem Verfahren nach § 311 SGB III - verpflichtet, aus 
den ihnen nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V übermittelten Daten zur Arbeits-
unfähigkeit eine Meldung zum Abruf durch die Jobcenter zu erstellen.  

Die Jobcenter sind abrufberechtigt für Zeiten, für die ein Anspruch auf Bürgergeld erhoben 
wird, und für Zeiten, in denen Personen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder 
einer Maßnahme nach § 45 SGB III teilnehmen (§ 56 Absatz 3 SGB II); dies gilt auch soweit 
eine eingetretene oder fortbestehende Arbeitsunfähigkeit sich mit den genannten Zeiten 
überschneidet. Die Jobcenter sind berechtigt, das elektronische Abrufverfahren zu nutzen. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Nummer 46 

§ 61 

Mit der Neuregelung wird die Übermittlungspflicht der Maßnahmeträger gegenüber den 
Jobcentern klargestellt.  

Zu Nummer 47 

§ 65 

Die Geltungsdauer der bisherigen Regelungen ist abgelaufen. Sie werden deshalb durch 
Neufassung aufgehoben. 

Die neue Vorschrift enthält erforderliche Übergangsregelungen aus Anlass des Gesetzes 
zur Einführung des Bürgergeldes. Im Einzelnen: 

Absatz 1 

Absatz 1 stellt sicher, dass die Regelungen für Integrations- bzw. Sprachkurse im Zusam-
menhang mit den Verpflichtungen aus einer Eingliederungsvereinbarung auch vom 1. Ja-
nuar bis 30. Juni 2023 weiter gelten bzw. so lange weiter Anwendung finden können, bis 
diese im Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2023 durch einen neuen Kooperationsplan ab-
gelöst worden ist. 

Absatz 2 

Durch die vorgesehenen Regelungen in Nummer 13 wird die Pflicht zur Beantragung vor-
zeitiger Renten wegen Alters abgeschafft. Deshalb ist die Stellung von Anträgen durch die 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, auf vorzeitige Inanspruchnahme einer 
Rente wegen Alters auch dann nicht mehr vorzunehmen und daher unzulässig, wenn die 
leistungsberechtigte Person vor Inkrafttreten dieses Gesetzes der Aufforderung nicht Folge 
geleistet hat, 
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Absatz 3 

Die Vorschrift trifft Übergangsregelungen für die neu geschaffenen Karenzzeiten. Für die 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes laufenden Fälle wird geregelt, dass Zeiten eines Leis-
tungsbezugs bis zum 31. Dezember 2022 unberücksichtigt bleiben. Damit soll erreicht wer-
den, dass die neue Karenzzeit für das neue Bürgergeld für alle Bürgerinnen und Bürger 
unabhängig davon gilt, ob vor Inkrafttreten des Bürgergeldes Leistungen nach dem SGB II 
- möglicherweise pandemiebedingt - bezogen wurden. 

Absatz 4 

Die Übergangsregelung stellt sicher, dass bestehende Eingliederungsvereinbarungen nach 
altem Recht im SGB II zunächst weiter Bestand haben. Diese sind in den sechs auf das 
Inkrafttreten der Neuregelung folgenden Monaten auf die neue Systematik des Kooperati-
onsplans umzustellen und verlieren spätestens nach dem 31. Dezember 2023 ihre Gültig-
keit. Damit wird eine verwaltungsaufwändige Umstellung in den Jobcentern vermieden. 

Absatz 5 

Die Regelung stellt klar, dass die Karenzzeit - wie bereits während der Geltung des verein-
fachten Zugangs zu den Grundsicherungssystemen - nicht für Fälle gilt, in denen der zu-
ständige Träger die Aufwendungen in einem der vorangegangenen Bewilligungszeiträume 
- also vor dem Inkrafttreten des § 67 - nur in Höhe der angemessenen Aufwendungen an-
erkannt hat. Sofern Leistungsberechtigte die Herabsetzung der Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung auf das angemessene Maß zu einem früheren Zeitpunkt akzeptiert haben und ihre 
Aufwendungen auch nicht gesenkt haben, besteht kein Grund, mit Einführung der Karenz-
zeit wieder die tatsächlichen Aufwendungen als Bedarf anzuerkennen. 

Zu Absatz 6 

Mit Ablauf des 30. Juni 2023 treten die Regelungen des 11. SGB II-ÄndG (sog. Sanktions-
moratorium) außer Kraft. Demnach wären Leistungsminderungen auch bei Pflichtverletzun-
gen ab dem 1. Juli 2023 nach den Regelungen dieses Gesetzes möglich.  

Zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 31. Dezember 2023 erfolgt die Umstellung auf den 
neuen Kooperationsplan mit der Vertrauenszeit sukzessive im laufenden Beratungsge-
schäft. Nach dem individuellen Abschluss des Kooperationsplans sind in den ersten sechs 
Monaten der Vertrauenszeit Leistungsminderungen wegen Pflichtverletzungen ausge-
schlossen.  

Im Sinne der Verwaltungspraktikabilität stellt die Regelung sicher, dass in diesem Umstel-
lungszeitraum die Minderungsregelungen nicht übergangsweises wieder Anwendung fin-
den.  

Zu Absatz 7 

Die Regelungen zur Bagatellgrenze dienen der Entlastung der Jobcenter. Sie sollen daher 
im Fall von sofort abschließend erfolgten Bewilligungsentscheidungen auf Prüfungen An-
wendung finden, die die Jobcenter ab Inkrafttreten vornehmen. Hierdurch wird klargestellt, 
dass die eingefügten Regelungen unabhängig vom Zeitpunkt der Bewilligungsentscheidung 
oder der zeitlichen Lage des Bewilligungszeitraums bzw. des Kalendermonats, auf den sich 
die Prüfung bezieht, anzuwenden sind. Für abschließende Entscheidungen nach zunächst 
erfolgter vorläufiger Entscheidung gilt dies entsprechend. 

Zu Absatz 8 

Die Regelung ist eine Übergangsvorschrift zu Artikel 1 Nummer 42. 
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Zu Nummer 48 

§§ 68, 77, 78, 80 und 81 

§§ 68, 78, 79 und 80 

Die Geltungsdauer der Regelungen ist abgelaufen. Sie wird deshalb aufgehoben. 

§ 77 

Durch die Regelung in Absatz 1, wonach § 7 Absatz 4a in der bis zum 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung bis zum Inkrafttreten einer nach § 13 Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung weiter galt, war § 7 Absatz 4a in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fas-
sung nicht anzuwenden gewesen; eine Rechtsverordnung nach § 13 Absatz 3 in der bis 
zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung wurde nicht erlassen. Durch die Einführung 
des neuen § 7b und Streichung des § 7 Absatz 4a ist der Regelungsgehalt des Absatzes 1 
entfallen. Die übrigen Regelungen in § 77 sind abgelaufen, so dass die Vorschrift komplett 
aufgehoben wird. 

§ 81 

Nach § 81 wäre § 16i mit Wirkung zum 1. Januar 2025 außer Kraft getreten. Durch die 
Streichung wird § 16i entfristet und die Teilhabe am Arbeitsmarkt als dauerhaftes Instru-
ment etabliert.  

Zu Artikel 2 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Aufhebung des § 11. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Einfügung von § 87a. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 148. 

Zu Buchstabe d 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderung des § 397. 

Zu Buchstabe e 

Folgeänderung zur Einfügung von § 453 

Zu Nummer 2 

§ 4 

Nach § 4 Absatz 2 Satz 1 gilt der Vermittlungsvorrang auch im Verhältnis zu den sonstigen 
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, es sei denn, die Leistung ist für eine dauerhafte 
Eingliederung erforderlich. Satz 2 wird redaktionell ergänzt, um klarzustellen, dass nach der 
Regelung von einer Erforderlichkeit für die dauerhafte Eingliederung insbesondere dann 
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auszugehen ist, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit fehlendem Berufsab-
schluss an einer nach § 81 geförderten beruflichen Weiterbildung teilnehmen sollen. 

Zu Nummer 3 

§ 11 

Mit der Regelung entfällt die Verpflichtung der Bundesagentur für Arbeit und der Agenturen 
für Arbeit zur Erstellung der jährlichen Eingliederungsbilanz; in der Folge führt der Wegfall 
der Regelung zur Einsparung von Verwaltungsaufwand. Die dort berichteten Sachverhalte 
sind bereits in den statistischen Standardveröffentlichungen der Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit enthalten bzw. werden dort aufgenommen. Die Produkte zu den Verbleibsana-
lysen bieten bereits jetzt bessere Vergleichsmöglichkeiten der Eingliederungsquoten zwi-
schen Instrumenten und Regionen an, bereiten diese grafisch auf und werden durch zahl-
reiche weitere Verbleibsquoten ergänzt. So gibt es beispielsweise Veröffentlichungen über 
besonders förderungsbedürftige Personengruppen (u. a. Frauen und Personen mit Migra-
tionshintergrund) und deren relativer Beteiligung an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten; 
zur Zahl der Geförderten, die nach einer bestimmten Zeit beschäftigt sind sowie zur quan-
titativen Veränderung der Maßnahmen im Zeitverlauf und den Rahmenbedingungen des 
Arbeitsmarktes. Die mit der Eingliederungsbilanz verbundenen Ziele, vergleichbar über die 
aktive Arbeitsförderung von Agenturen für Arbeit zu berichten und den Verbleib von geför-
derten Personen nachzuhalten, werden durch die Statistiken weiterhin erfüllt. Die Darstel-
lung erfolgt jedoch zeitnäher und nutzerorientierter als in den bisherigen Eingliederungsbi-
lanzen.  

Zu Nummer 4 

§ 81 

Mit der Regelung sollen die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildungsförderung erwei-
tert werden. Es bedarf insbesondere für leistungsschwächere und bildungsentwöhnte Per-
sonen eines verstärkten Förderangebotes, um im Erwachsenenalter den Erwerb von 
Grundkompetenzen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit zu ermöglichen und 
möglichst daran anschließend an einer beruflichen Weiterbildung erfolgreich teilnehmen zu 
können. Die Förderung des Erwerbs von Grundkompetenzen im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildungsförderung soll zukünftig grundsätzlich auch unabhängig von einer berufsab-
schlussbezogenen Weiterbildung ermöglicht werden, um stärker als bisher arbeitsmarktre-
levante Defizite insbesondere in den Bereichen Mathematik, Schreiben, Lesen und Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ausgleichen zu können. Die Förderung 
setzt derzeit voraus, dass die Grundkompetenzmaßnahme vorbereitend oder begleitend 
auf eine berufliche Weiterbildung mit Berufsabschluss durchgeführt wird. Fehlende Schlüs-
selqualifikationen und mangelnde Grundkompetenzen insbesondere in den genannten Be-
reichen führen jedoch nicht nur zu einem sehr beschränkten Zugang zu beruflichen Weiter-
bildungsangeboten, sondern erschweren generell auch den Zugang in den Arbeitsmarkt 
und erhöhen die Beschäftigungsrisiken von geringqualifizierten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer erheblich. Die Förderung des Erwerbs von Grundkompetenzen wird daher aus-
geweitet und unabhängig einer abschlussbezogenen Weiterbildung ermöglicht, wenn ihr 
Erwerb die Beschäftigungsfähigkeit allgemein verbessert oder die Grundlage für eine er-
folgreiche Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung schafft und damit die Beschäfti-
gungsfähigkeit verbessert. 

Mit der Regelung soll auch einem Prüfauftrag aus der Nationalen Weiterbildungsstrategie 
Rechnung getragen werden. Über § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 SGB II findet die Rege-
lung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II Anwendung. 
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Zu Nummer 5 

§ 84 

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass auch Kosten einer notwendigen sozialpädago-
gischen Begleitung, einschließlich eines sogenannten „Coachings“, im Rahmen der Lehr-
gangskostenerstattung übernommen werden können. Die Unterstützungsleistung hat zum 
Ziel, die Weiterbildung erfolgreich abzuschließen. Sie kann bedarfsorientiert während der 
gesamten Weiterbildung eingesetzt werden und neben dem persönlichen auch den sozia-
len und familiären Kontext berücksichtigen. Hierbei soll ein besonderer Schwerpunkt darauf 
gelegt werden, drohende Abbrüche frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Angebote 
möglichst zu vermeiden.  

Zu Nummer 6 

§ 87a 

Absatz 1 

Nach geltendem Recht erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine berufsab-
schlussbezogene Weiterbildung nach § 81 absolvieren, nach § 131a Absatz 3 eine Prämie 
in Höhe von 1.000 Euro für eine erfolgreiche Zwischenprüfung und eine Prämie in Höhe 
von 1.500 Euro für das Bestehen der Abschlussprüfung. Die Zahlung der Prämien ist ge-
mäß § 131a Absatz 3 für Maßnahmeeintritte bis 31. Dezember 2023 befristet und soll nun-
mehr entfristet und ansonsten unverändert in einer neuen Regelung im vierten Abschnitt 
des dritten Kapitels geregelt werden. Eine aktuelle deskriptive Auswertung des Instituts für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) zeigt, dass vor allem 
die Zugangszahlen von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, Männern, Perso-
nen aus dem Rechtskreis SGB III sowie Beschäftigten in die abschlussorientierte geförderte 
Weiterbildung gestiegen sind. Aufgrund fehlender Vergleichsgruppe kann jedoch keine kau-
sale Wirkungsanalyse der Prämien durchgeführt werden. Angesichts der Notwenigkeit für 
viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich im Strukturwandel neu orientieren zu müs-
sen und den Herausforderungen, die für Teilnehmende mit der Aufnahme und dem Ab-
schluss einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung verbunden sind, sollen die erfolgs-
abhängigen finanziellen Anreize zur Aufnahme entsprechender Weiterbildungen unvermin-
dert aufrechterhalten werden. Damit soll auch ein Beitrag dazu geleistet werden, dass die 
Eintritte in berufsabschlussbezogene Weiterbildungen nach einer pandemiebedingten Un-
terbrechung den positiven Trend bis zum Beginn der Pandemie wiederaufnehmen können. 
Mit der (unbefristeten) Verlängerung der Prämienregelung ist zum einen die Erwartung ver-
bunden, dass die Prämienregelung insbesondere in der Beratungspraxis der Bundesagen-
tur für Arbeit einen stärkeren Stellenwert erhält. Zum anderen soll damit erreicht werden, 
dass die abschlussbezogene berufliche Weiterbildung einen stärkeren Beitrag zur Fach-
kräftesicherung leisten kann. Die Prämienregelung wird in den Folgenjahren wissenschaft-
lich eng begleitet werden, um tiefere Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Regelung ins-
besondere auch mit Blick auf Geringqualifizierte und benachteiligte Personen zu erhalten.  

Absatz 2 

Forschungsergebnisse belegen, dass insbesondere finanzielle Erwägungen und Unsicher-
heiten über den langfristigen Ertrag der Weiterbildung ein Hemmnis zur Aufnahme ab-
schlussbezogener Maßnahmen darstellen. Es ist deshalb erforderlich, zusätzliche Anreize 
zu schaffen, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf dem Weg zu einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung zu unterstützen und ihnen damit den Zugang zum Fachkräftear-
beitsmarkt und zum Arbeitsmarkt besonders nachgefragter Berufe zu öffnen. Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung sollen daher wäh-
rend der Teilnahme über die bestehende Prämienregelung hinaus zusätzlich einen monat-
lichen Zuschuss erhalten. Der Zuschuss soll nicht nur die Anreizwirkung der Prämien bei 
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erfolgreicher Zwischen- und Abschlussprüfung verstärken, sondern auch einen Beitrag 
dazu leisten, um Mehraufwendungen durch die Teilnahme an einer mehrjährigen berufsab-
schlussbezogenen Weiterbildung zu decken, wie z. B. Aufwendungen für digitale Angebote 
oder für die Beschaffung von zusätzlicher Fachliteratur und Arbeitsmaterialien oder für be-
sondere Fahr- und Verpflegungsaufwendungen und andere Aufwendungen, die z. B. im 
Zusammenhang mit der Bildung von Lerngemeinschaften entstehen können und die von 
arbeitslosen Teilnehmenden nicht ohne weiteres über das Arbeitslosengeld bei beruflicher 
Weiterbildung getragen werden können. Die Regelung sieht deshalb einen monatlichen Zu-
schuss von 150 Euro für arbeitslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor, die an einer 
berufsabschlussbezogenen Weiterbildung nach § 81 teilnehmen. Über § 16 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 SGB II findet die Regelung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II 
Anwendung. 

Zu Nummer 7 

§ 131a 

Folgeänderung zu § 87a Absatz 1. Die Voraussetzungen für die Zahlung einer Zwischen-
prüfungsprämie und Abschlussprämie werden ohne Befristung in der neuen Vorschrift des 
§ 87a Absatz 1 geregelt. 

Zu Nummer 8 

§ 148 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung in der Überschrift aufgrund der Änderung in Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe 
c (Einfügung des neuen Absatz 3). 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung berichtigt ein Redaktionsversehen. Mit dem Ausländerbeschäftigungsförde-
rungsgesetz wurden in § 148 Absatz 1 Nummer 3 die Ablehnung oder der Abbruch eines 
Integrationskurses oder einer berufsbezogenen Deutschsprachförderung eingefügt. Die 
Berichtigung nimmt die erforderliche Anpassung vor. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Durch die Regelungen wird der Arbeitslosenversicherungsschutz für Personen, die an einer 
beruflichen Weiterbildung teilgenommen haben, verbessert. Durch die Mindestrestan-
spruchsdauer von drei Monaten soll eine qualifikationsgerechte Eingliederung besser als 
bisher unterstützt werden.  

Zu Buchstabe c 

Für Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld vor Beginn der Weiterbildungsmaß-
nahme weniger als drei Monate betragen hat, soll die nach Beendigung der Maßnahme 
bestehende Anspruchsdauer auf drei Monate erhöht werden. Die Erhöhung soll für Perso-
nen gelten, die erheblich in ihre berufliche Qualifikation investiert haben. Die Regelung um-
fasst deshalb Weiterbildungen, die mindestens sechs zusammenhängende Monate nach 
§§ 81, 144 gefördert worden sind; die maßgebliche Dauer der Weiterbildung beurteilt sich 
nach § 81 Absatz 1 Satz 2. 
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Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 9 

§ 180 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zum neu gefassten § 81 Absatz 3a. Der neu gefasste § 81 Absatz 3a er-
weitert die Möglichkeiten der Förderung des Erwerbs von Grundkompetenzen, wenn sie die 
Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Weiterbildung schaffen oder allgemein die Be-
schäftigungsfähigkeit verbessern. Die bisherige Beschränkung auf solche Grundkompeten-
zen, die zum Erwerb eines Berufsabschlusses erforderlich sind bzw. eine entsprechende 
betriebliche Weiterbildung unterstützend begleiten, entfällt. Diese förderrechtliche Neure-
gelung wird durch die entsprechende Anpassung des § 180 Absatz 3 Satz 2 nachvollzogen. 
Damit soll klargestellt werden, dass entsprechende Maßnahmen zum Erwerb von Grund-
kompetenzen grundsätzlich zulassungsfähig sind. Die erweiterten Zulassungsmöglichkei-
ten für Grundkompetenzmaßnahmen schließen wie bisher auch solche Maßnahmen ein, 
die für den Erwerb eines Abschlusses in einem anerkannten Ausbildungsberuf erforderlich 
sind bzw. eine entsprechende betriebliche Weiterbildung unterstützend begleiten. 

Zu Buchstabe b 

Die Neufassung des § 180 Absatz 4 soll den Zugang und den erfolgreichen Abschluss einer 
berufsabschlussbezogenen Weiterbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer er-
leichtern und damit einen Beitrag zum Abbau der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosig-
keit von Personen ohne Berufsabschluss leisten. Darüber hinaus soll mit dem Verzicht auf 
das Verkürzungsgebot bzw. das grundsätzliche Finanzierungserfordernis des dritten Wei-
terbildungsjahres außerhalb der Arbeitsförderung bei Ausbildungsberufen, die sich aus 
bundes- oder landesrechtlichen Gründen nicht verkürzen lassen, den Fachkräftebedarfen 
und guten Beschäftigungschancen in diesen Berufen Rechnung getragen werden. 

Die bisherige Regelung in § 180 Absatz 4, wonach die Teilnahme an Maßnahmen, die zu 
einem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf führen, nur gefördert werden 
kann, wenn sie gegenüber der regulären Berufsausbildung um ein Drittel verkürzt durchge-
führt werden, soll als Grundsatz erhalten bleiben, da die weitaus überwiegende Zahl ge-
ringqualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgreich an verkürzten berufsab-
schlussbezogenen Weiterbildungen teilnimmt. Mit verkürzten berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildungen wird insbesondere auch dem Erfordernis einer erwachsenengerechten 
Weiterbildung Rechnung getragen.  

Insbesondere in modernisierten und neu entwickelten industriellen und gewerblich-techni-
schen Berufen ist jedoch festzustellen, dass die Anforderungen an Vorkenntnisse im Be-
reich der Grundkompetenzen und die berufsfachliche Qualifikation gestiegen sind und der 
hierfür notwendige Kompetenzerwerb längere Lernzeiten in Theorie und Praxis erfordert. 
Bei einer Befragung Arbeitsloser zu möglichen Schwierigkeiten bei der Aufnahme einer 
Weiterbildung gaben 29 Prozent der Befragten an, das Lernen nicht mehr gewöhnt zu sein 
(Dietz/Osiander 2014, IAB-Kurzbericht 14/2014). Um die Aufnahme und den erfolgreichen 
Abschluss einer entsprechenden Qualifizierung aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zu ermöglichen, deren Eignung und persönliche Verhältnisse eine erfolgreiche 
Teilnahme nur an einer nicht verkürzten Maßnahme erwarten lassen, soll in begründeten 
Fällen die Teilnahme an Weiterbildungen auch in nicht verkürzter Form gefördert werden 
können. Dies soll insbesondere in den Fällen gelten, in denen auch der alternative Erwerb 
eines Berufsabschlusses über Teilqualifikationen oder eine verkürzte betriebliche Ein-
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zelumschulung nicht geeignet sind. Damit sollen Maßnahmeabbrüche reduziert, die Vo-
raussetzungen für eine erfolgreiche Umschulung verbessert und die Bereitschaft zum 
Nachholen eines Berufsabschlusses gestärkt werden. Mit der Regelung wird auch einem 
Prüfauftrag aus der Nationalen Weiterbildungsstrategie Rechnung getragen.  

Die Neuregelung soll außerdem in den Fällen eine dreijährige Förderung von beruflichen 
Weiterbildungen durch die Bundesagentur für Arbeit ermöglichen, in denen die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Verkürzung der zu einem Berufsabschluss führenden Weiterbil-
dung nach den bundes- oder landesrechtlichen Ausbildungsregelungen nicht vorliegen. Da-
mit wird über die bisher geltende Regelung für die Weiterbildung zur Pflegefachkraft nach 
dem Pflegeberufegesetz hinaus, auch in anderen, nicht verkürzbaren Ausbildungsberufen, 
eine Förderung über die gesamte Dauer der Weiterbildung ermöglicht. Hierdurch kann den 
besonderen Fachkräftebedarfen auch in diesen Berufen durch die Weiterbildungsförderung 
verstärkt Rechnung getragen werden. Dies gilt insbesondere für Berufe im Gesundheits- 
und Sozialbereich, wie z. B. in der Logopädie, Ergo- und Physiotherapie, aber auch im Er-
ziehungsbereich. Gleichzeitig eröffnen sich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 
die Weiterbildungsförderung damit weitere gute Beschäftigungschancen in diesen Berufen.  
Mit der Änderung ist die Erwartung verbunden, dass die Reformbemühungen bei der Fort-
entwicklung der Ausbildungsregelungen von Bund und Ländern dazu führen, dass in den 
nicht verkürzbaren Ausbildungsberufen vergleichbar dem Pflegeberufegesetz, grundsätz-
lich die Zahlung einer Ausbildungsvergütung auch für geförderte Weiterbildungsteilneh-
mende vorgesehen sowie eine generelle Schulgeldfreiheit eingeführt wird. 

Die Regelung findet über § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 SGB II auch für die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II 
Anwendung. 

Zu Nummer 10 

§ 397 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Absatz 1 Satz 1 regelt die Möglichkeit, zu den genannten Zwecken einen regelmäßig durch-
laufenden automatisierten Datenabgleich als eine besondere Form der Datenverarbeitung 
einzurichten. Die rechtmäßige Leistungsgewährung und der -bezug wird durch die Bunde-
sagentur geprüft im Zusammenhang mit der Bewilligung oder im Nachgang durch diesen 
automatisierten Datenabgleich, für welche Zeiträume durch Versicherte Einkommen erzielt 
wurde oder Entgeltersatzleistungen bezogen wurden. Durch Analysen zu auffälligen Zah-
lungsvorfällen kann die Bundesagentur Anhaltspunkte für systematischen Leistungsmiss-
brauch identifizieren. Hierbei dürfen nur die Daten verwendet werden, die erforderlich sind, 
um die gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen. 

Im Rahmen der gesetzlichen Prozessstandschaft beantragen Arbeitgeber alle Formen des 
Kurzarbeitergeldes sowie ergänzende Leistungen für ihre Beschäftigten, vgl. § 323 Absatz 
2 SGB III. Durch die Erweiterung des Datenabgleichs auch für Personen, die nicht selbst 
Leistungen beantragt haben, wird es ermöglicht, das Kurzarbeitergeld in den Datenabgleich 
einzubeziehen. 

Die Erweiterung des Bezugszeitraums auf 14 Monate von zuvor neun Monaten ist erforder-
lich, weil das beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro über die Jahresmeldung gemeldet 
wird.  
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Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Versicherungsnummer war bislang das verwendete Prüfkriterium, um einen direkten 
Bezug zwischen den Daten der Bundesagentur zu einer leistungsbeziehenden Person und 
den von der Datenstelle der Rentenversicherung zugelieferten DEÜV-Daten wie beispiels-
weise Beschäftigungsbeginn und -zeitraum herzustellen. Es gibt jedoch Fälle, die nicht zu-
ordenbar sind, weil die Versicherungsnummer durch Leistungsbeziehende (bewusst oder 
unbewusst) falsch angegeben wurde, die Versicherungsnummer nicht bei der Bundesagen-
tur gespeichert ist, zwei Kunden die gleiche Versicherungsnummer haben oder für einen 
Kunden mehrere Versicherungsnummern existieren. Hinzu kommen Fälle mit falscher Na-
mensschreibweise, in denen kein Treffer mit der Versicherungsnummer erzielt werden 
kann. Für eine eindeutige Zuordnung sind über die Versicherungsnummer hinaus weitere 
Zuordnungsattribute wie Vor- und Zuname, Geburtsdatum der Leistungsbeziehenden und 
Anschrift erforderlich, um im Datenabgleich Ergebnisse zu einer Beschäftigung oder einem 
anderen Bezug von Geldleistungen zu erhalten. Daher wurden diese Attribute in den Num-
mer 2 bis 4 ergänzt. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Redaktionelle Folgeänderung, da die bisherigen Nummern beibehalten werden sollen. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

In Nummern 11 bis 13 wurden für den Datenabgleich das beitragspflichtige Entgelt und der 
Bezugszeitraum sowie der Bezug von Entgeltersatzleistungen ergänzt. Ein automatisierter 
Abgleich mit dem zuletzt bezogenen beitragspflichtigen Arbeitsentgelt ist für die Leistungs-
arten Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld und Kurzarbeitergeld erforderlich, um Leistungsmiss-
brauch festzustellen. Ein automatisierter Abgleich mit den Angaben zum Beschäftigungs-
verhältnis für die Gewährung von Entgeltersatzleistungen ist erforderlich, um eine miss-
bräuchliche oder unberechtigte Inanspruchnahme von Leistungen der Arbeitsförderung auf-
zudecken.  

Zu Doppelbuchstabe ee 

Satz 5 enthält eine Bezugnahme als Folgeänderung zur neu eigefügten Nummer 11.  

Zu Buchstabe b 

Eine zentrale Aufgabe der Bundesagentur ist es, den Ausgleich von Angebot und Nach-
frage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen (§ 1 Absatz 1 SGB III). Hierzu 
hat die Bundesagentur Ausbildungsuchenden, Arbeitsuchenden und Arbeitgebern Ausbil-
dungs- und Arbeitsvermittlung anzubieten Die Vermittlung umfasst alle Tätigkeiten, die da-
rauf gerichtet sind, Ausbildungsuchende mit Arbeitgebern zur Begründung eines Ausbil-
dungsverhältnisses und Arbeitsuchende mit Arbeitgebern zur Begründung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses zusammenzuführen (§ 35 Absatz 1). Die Agentur für Arbeit hat Ver-
mittlung auch über die Selbstinformationseinrichtungen nach § 40 Absatz 2 im Internet 
durchzuführen (§ 35 Absatz 3 Satz 1). Die Bundesagentur bietet hierfür eine Online-Job-
börse an. In der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass durch das Anbieten tatsächlich 
nicht existenter Stellen Bewerberinnen und Bewerber ihre Daten an Dritte übermittelt ha-
ben. Dem soll entgegengewirkt werden. Die Bundesagentur soll feststellen können, ob über 
die von ihr betriebene Online-Jobbörse mittels solcher Stellenangebote missbräuchlich Da-
ten erlangt werden sollen. Anhand der Beschäftigtenzahl ist eine Plausibilisierung von Stel-
lenangeboten der Arbeitgeber im Verhältnis zu ihrer Betriebsgröße möglich. Stellt die Bun-
desagentur ein auffälliges Verhältnis der Anzahl der angebotenen Stellen zur Betriebsgröße 
fest, kann eine anschließende Prüfung im Einzelfall durchgeführt werden. Sollte diese Prü-
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fung ergeben, dass es sich nicht um echte Stellenangebote handelt, kann die Bundesagen-
tur die Veröffentlichung der missbräuchlichen Stellenangebote in ihrer Online-Jobbörse un-
terbinden. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Aus Artikel 5 und Artikel 17 der Verordnung (EU) 2016/679 ergibt sich die allgemeine 
Löschpflicht insbesondere für Daten, die nicht mehr für die Zweckerfüllung notwendig sind 
(Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679), für unrichtige Daten (Arti-
kel 5 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/679) sowie auf Verlangen der be-
troffenen Person (Artikel 17 der Verordnung (EU) 2016/679). 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Anpassung an die Begrifflichkeiten in der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 11 

§ 428 

Ein Anwendungsbereich für die Sonderregelung zum Anspruch auf Arbeitslosengeld unter 
erleichterten Voraussetzungen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht 
nicht mehr. Die Regelung kann daher aufgehoben werden. 

Zu Nummer 12 

Zu § 456 (Zwölftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze - Einführung eines Bürgergeldes) 

Zu Absatz 1 

Die Regelung soll klarstellen, dass mit Inkrafttreten der Regelung zu § 87a Absatz 2 zum 
1. April 2023 das Weiterbildungsgeld auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufender 
Maßnahmen gezahlt werden soll. 

Zu Absatz 2 

Die Übergangsregelung soll es der Bundesagentur für Arbeit ermöglichen, noch auf Basis 
der bisherigen Regelung des § 131a Absatz 3 SGB III Prämien für erfolgreiche Zwischen- 
und Abschlussprüfungen zu zahlen, wenn die Weiterbildung vor Wirksamwerden der neuen 
Prämienregelung des § 87a SGB III, d.h. vor dem 1. April 2023, begonnen wurde. 

Zu Absatz 3 

Die mit der Regelung angestrebte bessere Unterstützung der qualifikationsgerechten Ein-
gliederung soll bereits für geförderte berufliche Weiterbildungen gelten, die vor dem Inkraft-
treten der Neuregelung begonnen und nach Inkrafttreten beendet worden sind. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Notwendige Folgeänderung zur Erweiterung des § 109a SGB IV auch auf das Zweite Buch 
Sozialgesetzbuch. 
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Zu Nummer 2 

Notwendige Folgeänderung zur Erweiterung des § 109a SGB IV auch auf das Zweite Buch 
Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 3 

Folgeänderung zur Änderung des § 19 SGB II. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Die Regelungen enthalten die erforderliche Aufnahme des SGB II in § 109a SGB IV, der 
bereits das Verfahren zur eAUB im SGB III regelt. 

Zu Buchstabe b 

Die Regelungen enthalten die erforderliche Aufnahme des SGB II in § 109a SGB IV, der 
bereits das Verfahren zur eAUB im SGB III regelt. 

Zu Buchstabe c 

Die Regelungen enthalten die erforderliche Aufnahme des SGB II in § 109a SGB IV, der 
bereits das Verfahren zur eAUB im SGB III regelt. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Der beabsichtigte Wegfall des Anspruchs auf Übergangsgeld für Beziehende von Bürger-
geld (bislang Arbeitslosengeld II) ist mangels Beitragszahlung zu den Trägern der Renten-
versicherung während des Bezugs von Bürgergeld systemgerecht. Zudem liegen dem Bür-
gergeld keine beitragspflichtigen Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen zugrunde, so 
dass es eines Entgeltersatzes in Form von Übergangsgeld nicht bedarf. Mit der Änderung 
wird zugleich eine Gleichbehandlung der Versicherten der Träger der Rentenversicherung 
mit den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung vollzogen.  

Für die Versicherten treten keine finanziellen Nachteile ein. Sie erhalten von den Trägern 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende weiterhin Bürgergeld (vgl. Ausführungen zu § 25 
des Zweiten Buches).  

Der Wegfall des Übergangsgeldanspruchs betrifft neben der Inanspruchnahme von Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstigen Leistungen zur Teilhabe auch die 
Inanspruchnahme von Leistungen zur Prävention und Nachsorge. Er entfaltet in den beiden 
letztgenannten Fällen jedoch keine praktische Relevanz. Denn die Leistungen zur Präven-
tion werden nur für Versicherte erbracht, die eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit 
ausüben, somit nicht für Beziehende von Bürgergeld. Zudem führte die Inanspruchnahme 
von Leistungen zur Nachsorge bislang nicht zum Anspruch auf Übergangsgeld, weil die 
Versicherten aufgrund des geringen zeitlichen Umfangs der Leistungen eine ganztägige 
Erwerbstätigkeit ausüben konnten, somit der Vermittlung der Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende uneingeschränkt zur Verfügung standen (vgl. Absatz 2). 

Beziehen die Versicherten neben Erwerbseinkommen oder Entgeltersatzleistungen aufsto-
ckend Bürgergeld, richtet sich der Anspruch auf Übergangsgeld weiterhin nach den für die 
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jeweilige Einkommensart geltenden Regelungen. Das heißt, die Jobcenter zahlen bei Vor-
liegen von Bedürftigkeit aufstockende Leistungen nach dem Zweiten Buch zum Übergangs-
geld der Rentenversicherung. 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der im § 20 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
SGB VI getroffenen Regelung, wonach Beziehende von Bürgergeld während der Inan-
spruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstigen Leistungen 
zur Teilhabe vom zuständigen Träger der Rentenversicherung keinen Anspruch auf Über-
gangsgeld haben. 

Zu Nummer 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 20 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b SGB VI. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Neufassung des § 11. 

Zu Buchstabe bb 

Folgeänderung zur Neufassung des § 12. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe c. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zur Einfügung des Einfügung des § 35a. 

Zu Buchstabe e 

Folgeänderung aufgrund der Streichung des § 39a. 

Zu Nummer 2 

§ 11 

§ 11 SGB XII, der in der geltenden Fassung „Beratung und Unterstützung, Aktivierung“ re-
gelt, wird neu gefasst. Durch die Neufassung umfasst der Regelungsinhalt nicht mehr den 
Breich „Akivierung“, weshalb die Überschrift auf „Beratung und Unterstützung“ beschränkt 
wird. Die sich daraus ergebenden Änderungen zur geltenden Fassung beschränken sich 
auf die Absätze 2, 3 und 4. 

In Absatz 2 werden Regelungen zur Beratung von Leistungsberechtigten zusammenge-
fasst. Damit ist neben der Beratung zum Persönlichen Budget nach § 29 SGB IX auch die 
Beratung für den Umgang mit dem durch den monatlichen Regelsatz zur Verfügung gestell-
ten monatlichen Pauschalbetrag nach § 27a Absatz 3 Satz 2 SGB XII in Absatz 2 enthalten.  

In Absatz 3 wird verdeutlicht, dass es sich bei der Unterstützung bei der Aufnahme einer 
zumutbaren Tätigkeit um eine reine Obliegenheit handelt. Ziel der Unterstützung ist die 
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Ausübung einer Betätigung, die im Interesse der Leistungsbeziehenden liegt. Dabei kann 
auch Einkommen erzielt werden, die Erzielung eines bedarfsdeckenden Erwerbseinkom-
mens ist jedoch aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen oder des Alters der Leis-
tungsberechtigten kein Ziel der Unterstützung. Durch eine Betätigung soll stattdesssen den 
Leistungsberechigten ermöglicht werden, selbst zu entscheiden, welche Möglichkeiten ei-
ner aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft sie ergreifen wollen (bspw. ehren-
amtliche Tätigkeit). Aufgrund der Verdeutlichung der Freiwilligkeit, Beratung und Unterstüt-
zung durch den zuständigen SGB XII-Träger in Anspruch zu nehmen, wird auf die bisheri-
gen Regelungen zur Zumutbarkeit ersatzlos verzichtet. Weil es sich dabei um unterstüt-
zende Maßnahmen auf freiwilliger Basis handelt, ist auch der Begriff „Aktivierung“ in der 
Überschrift des Paragrafen zu streichen. 

In Absatz 4 wird der Inhalt des bisherigen Absatzes 5 zur Beratung und Unterstützung durch 
Wohlfahrtsverbände, Schuldnerberatungsstellen und andere unverändert übernommen.  

Zu Nummer 3 

§ 12 

In der geltenden Fassung regelt § 12 SGB XII die „Leistungsabsprache“ zur Umsetzung 
von unterstützenden und aktivierenden Maßnahmen nach § 11 Absatz 3 und 4 SGB XII. 
Aufgrund der Neufassung von § 11 SGB XII und insbesondere der Klarstellung, dass es 
sich dabei um unterstützende Maßnahmen auf freiwilliger Grundlage handelt, kann es keine 
verbindlche „Leistungsabsprache“ im Sinne eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mehr ge-
ben. Die Überschrift der Vorschrift ist deshalb in „Vorbereitung und Unterstützung“ abzuän-
dern. 

Für die Vorbereitung für die Aufnahme einer Tätigkeit nach § 11 Absatz 3 wird in Absatz 1 
dem Sozialhilfeträger ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt. Ziel der Vorbereitung ist 
es, durch geeigente und angemessene Maßnahmen eventuell aufgrund einer vollen Er-
werbsminderung, Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit bestehende Einschrän-
kungen so zu mindern, dass sie der Aufnahme einer Tätigkeit nicht entgegen stehen. Dies 
umfasst auch die Betreuung eines Kindes.  

Anstelle der Leistungsabsprache in der geltenden Fassung wird in Absatz 2 die Möglichkeit 
geschaffen, mit Zustimmung der leistungsberechtigten Person eine schriftliche, aber unver-
bindliche Vereinbarung über die angestrebte Tätigkeit sowie die für erforderlich angesehe-
nen Maßnahmen nach Absatz 1 zu treffen. Eine getroffene Vereinbarung soll in einem ge-
eigneten Zeitraum gemeinsam überprüft werden. Dies schließt auch die Überprüfung der 
Erreichbarkeit des angestrebten Ziels und damit gegebenenfalls auch inhaltliche Anpas-
sungen der Vereinbarung ein. 

Zu Nummer 4 

§ 23 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen in § 35 SGB XII und des neuen 
§ 35a SGB XII – Anpassung der Verweisung. 

Zu Nummer 5 

§ 26  

Nach § 26 SGB XII richten sich Einschränkung und Aufrechnung von Leistungen. Bei bei-
den Maßnahmen handelt es sich nicht um Leistungsminderungen im Sinne von „Sanktio-
nen“, sondern um Maßnahmen, die der Wiederherstellung des Nachrangs der Sozialhilfe 
dienen. Allerdings sind bei Einschränkungen und Aufrechnung bislang Verminderungen der 
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Leistungen bis auf das „zum Lebensunterhalt Unerlässliche“ möglich. Nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 zu den Leistungsminderungen im SGB 
II ist auch im SGB XII die zulässige Höhe der Verminderung einer Leistung zu bestimmen 
und damit auch zu begrenzen.  

Bei der Einschränkung nach Absatz 1 wird in Satz 1 klargestellt, dass die Einschränkung 
nur für Geldleistungen gilt. Die Voraussetzungen für eine Einschränkung in Satz 1 Num-
mer 1 und 2 bleiben unverändert. Zur Begrenzung der Einschränkung in Satz 2 wird eine 
Grenze in Höhe eines Betrags von 30 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu 
§ 28 SGB XII festgesetzt. Bei der Aufrechnung nach Absatz 2 wird durch die Neufassung 
von Satz 1 und den eingefügten neuen Satz 2 ebenfalls für Geldleistungen eine Grenze von 
30 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 vorgesehen. Die Sätze 1 und 2 beinhalten darüber 
hinaus keine Änderungen gegenüber dem geltenden Satz 1. 

Im Vergleich zu dieser Grenze von 30 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 ist bei der Rück-
zahlung von Darlehen im Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII nach § 37 Absatz 4 SGB 
XII die monatliche Einbehaltung aus dem Regelsatz auf höchstens 5 Prozent begrenzt und 
bei einer Aufrechnung nach § 44b Absatz 2 Satz 1 SGB XII als Folge einer Überzahlung im 
Rahmen einer vorläufigen Entscheidung nach § 44a SGB XII ebenfalls auf 5 Prozent der 
Regelbedarfsstufe 1. In den genannten Fällen liegt jedoch kein Verschulden der Leistungs-
berechtigten der Rückzahlung beziehungsweise der Aufrechnung zugrunde. Anders ist dies 
in den Fällen des § 26 SGB XII. Die Einschränkung nach Absatz 1 setzt voraus, dass er-
wachsene Leistungsberechtigte ihr Einkommen oder Vermögen vermindert haben, um 
dadurch Sozialhilfe zu erlangen oder unwirtschaftliches Verhalten trotz entsprechender Be-
lehrung nicht beenden. Einer Aufrechnung nach Absatz 2 liegen zu Unrecht erbrachte Leis-
tungen zugrunde, weil Leistungsberechtigte oder ihr Vertreter grob fahrlässig oder vorsätz-
lich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht haben. Einbezogen sind ferner zu 
Unrecht erbrachte Leistungen, die auf pflichtwidriges Verhalten zurückzuführen sind, sowie 
der Kostenersatz nach den §§ 103 und 104 SGB XII (Kostenersatz bei schuldhaftem Ver-
halten sowie Kostenersatz bei zu Unrecht erbrachten Leistungen). Diese Ursachen für eine 
Einschränkung nach Absatz 1 und für eine Aufrechnung nach Absatz 2 rechtfertigen eine 
Verminderung der Leistung um 30 Prozent. 

Zu Buchstabe c 

Zu Nummer 6 

§ 35 

Mit der Neufassung des § 35 SGB XII wird die Einführung einer Karenzzeit von zwei Jahren 
im SGB II (Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs) auch im SGB XII übernommen. Danach sind 
auch nach § 35 SGB XII die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von 
Leistungsberechtigten nach dem Dritten sowie Vierten Kapitel des SGB XII, auch wenn 
diese hoch sind, für die ersten zwei Jahre des Leistungsbezugs in voller Höhe anzuerken-
nen, eine Kostensenkungsaufforderung ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Die erforder-
lichen Änderungen in § 35 werden mit einer Neustrukturierung des Inhalts der Vorschrift 
und einer Herauslösung einiger Regelungsgehalte in den neuen § 35a verbunden. Dabei 
wird - wie bereits im SGB II enthalten - das Konzept der sogenannten Warmmiete verdeut-
licht, also neben der getrennten Betrachtung der Bedarfe für Unterkunft und der Bedarfe für 
Heizung auch die Gesamtbetrachtung der sich aus den Aufwendungen für Unterkunft und 
für Heizung ergebenden gesamten Aufwendungen für eine Wohnung. Ferner erfolgen in-
haltliche Ergänzungen. Mit der Herauslösung von Regelungsgehalten aus § 35 in den 
neuen § 35a soll § 35 verschlankt und die Bedarfe für Unterkunft und Heizung insgesamt 
übersichtlicher und strukturierter gestaltet werden. Im neu gefassten § 35 werden die Es-
sentialia zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung geregelt. Das sind die Grundnorm 
des § 35 Absatz 1 Satz 1 und die neue Karenzzeit von 2 Jahren, die Regelungen zur Kos-
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tensenkung, zu pauschalierten Unterkunftsbedarfen, zu den Bedarfen für Heizung und zent-
rale Warmwasserversorgung, zu den Verweisen auf die weiteren Wohnformen in § 42a und 
die neu eingefügte Gesamtangemessenheitsgrenze in § 35 Absatz 6. In den neuen § 35a 
werden die Regelungen zu Aufwendungen bei Wohnungswechsel und zur Direktzahlung 
ausgegliedert und eine Regelung zu Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur er-
gänzt. 

Zu Absatz 1 

In Satz 1 wird eine Klarstellung vorgenommen und zudem zusätzlich zu den Bedarfen für 
Unterkunft auch die Bedarfe für Heizung einbezogen. Bereits nach geltendem Recht wer-
den nach Satz 1 Aufwendungen für Unterkunft in Verbindung mit der Regelung des Absat-
zes 2 nur anerkannt, soweit sie angemessen sind. Die Voraussetzung der Angemessenheit 
wird in Satz 1 für die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung übernommen. Satz 2 be-
inhaltet die Karenzzeit von zwei Jahren ab dem Beginn des Monats, für den erstmals Leis-
tungen bezogen werden, innerhalb derer die Aufwendungen der Leistungsberechtigten für 
Unterkunft und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkannt werden. Insofern erfolgt die Über-
nahme der Regelungen im SGB II zur Karenzzeit in Artikel 1 Nummer 24. Satz 2 Halbsatz 
2 stellt klar, dass § 35a Absatz 2 Satz 2 durch die Karenzzeit unberührt bleibt. Damit wer-
den nach einem Umzug in eine Wohnung mit unangemessenen Aufwendungen während 
der Karenzzeit, dem der Träger der Sozialhilfe nicht zugestimmt hat, Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung für die neue Unterkunft nur in Höhe der angemessenen Aufwen-
dungen als Bedarf anerkannt. Die Regelung dient demnach der Vermeidung von unnötigen 
Mehrkosten wegen Umzügen, die unter Ausnutzung der Regelungen zur Karenzzeit erfol-
gen.  

Mit Satz 3 wird geregelt, dass Unterbrechungen des Leistungsbezugs zu einer Verlänge-
rung der Karenzzeit führen. Satz 4 stellt klar, dass die Karenzzeit erst erneut zu laufen be-
ginnt, wenn der Leistungsbezug für mindestens zwei Jahre unterbrochen war. Zudem wird 
in Satz 5 klargestellt, dass der im SGB II bereits in Anspruch genommene Zeitraum der 
Karenzzeit bei einem Übergang vom SGB II in das SGB XII bei der zweijährigen Karenzzeit 
im SGB XII mindernd berücksichtigt wird.  

Die die sogenannte Direktzahlung regelnden Sätze 2 bis 5 aus der geltenden Fassung von 
Absatz 1 werden in den neu einzufügenden § 35a Absatz 2 (Nummer 8) übernommen.  

Zu Absatz 2 

Trotz Einführung der Karenzzeit in Absatz 1 Satz 2 bis 5 prüfen der Träger der Sozialhilfe 
nach Satz 1 bei Neuzugängen die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung. Insofern bedeutet die Karenzzeit keine Änderung gegenüber dem geltenden 
Recht. Sind die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung unangemessen hoch, bestimmt 
Satz 2, dass der Träger der Sozialhilfe die leistungsberechtigte Person hierüber unterrichtet 
und gleichzeitig über die gesetzlichen Regelungen informiert, die nach dem Auslaufen der 
Karenzzeit gelten. Damit erfüllt die Regelung eine „Warnfunktion“ für neu in das System 
des Dritten und Vierten Kapitels kommende Leistungsberechtigte. Sie sollen frühzeitig wis-
sen, dass sie nach Ablauf der Karenzzeit mit einer Kostensenkungsaufforderung rechnen 
müssen und über die Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
aufgeklärt werden. Dies gibt den Leistungsberechtigten die Möglichkeit, sich auf die Verän-
derung nach Ablauf der Karenzzeit einzustellen und abzuwägen, ob die Mietwohnung oder 
das selbst bewohnte Wohneigentum auf lange Sicht beibehalten werden kann (z.B. ob die 
Differenz zwischen der tatsächlichen und der angemessenen Miete anderweitig bestritten 
werden oder das selbst bewohnte Eigenheim zusätzlich in Ansehung von z.B. Instandhal-
tungskosten gehalten werden kann). Den Leistungsberechtigten verbleibt damit für die Ab-
wägung und Entscheidung ein wesentlich längerer Zeitraum als den in der Regel sechs 
Monaten im bisher geltenden Recht. 
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Eine Absatz 2 vergleichbare Regelung findet sich im SGB II (Artikel 1 Nummer 24) nicht. 
Der Grund für die Einführung des Absatz 2 im SGB XII ist der zentrale Unterschied zwi-
schen den Personenkreisen der Leistungsberechtigten nach dem SGB II und nach dem 
Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII. Während Leistungsberechtigte im SGB II erwerbs-
fähig und deshalb grundsätzlich nur vorübergehend im Leistungsbezug sind, ist der Perso-
nenkreis des Vierten Kapitels und weit überwiegend auch des Dritten Kapitels zeitlich un-
befristet im Leistungsbezug. Insofern wird der Personenkreis im SGB XII auch nach Ablauf 
der Karenzzeit in der Regel weiterhin im Leistungsbezug sein. Für ihn bleiben Relevanz 
und Konsequenzen unangemessener Aufwendungen für Unterkunft und Heizung bestehen, 
was die frühzeitige Information hierüber begründet. 

Zu Absatz 3  

Mit der Änderung von Absatz 3 Satz 1, der die Anerkennung von oberhalb der Angemes-
senheitsgrenze liegenden Aufwendungen regelt, werden neben den Aufwendungen für die 
Unterkunft auch die Aufwendungen für die Heizung mit einbezogen. Satz 2 ist eine Folge-
änderung zur Neufassung des Absatz 1 und dem Einführen der Karenzzeit. Das Kosten-
senkungserfordernis und die Möglichkeit, unangemessene Aufwendungen für Unterkunft 
und zusätzlich auch für Heizung als Bedarf anzuerkennen, gelten nunmehr erst nach Ablauf 
der neu geregelten Karenzzeit in Absatz 1 Satz 2 bis 5.  

Mit dem neuen Satz 3 wird der in § 22 Absatz 1 Satz 7 SGB II geregelte sogenannte Mehr-
kostenvergleich auch im SGB XII eingeführt. Damit wird klargestellt, dass bei der Beurtei-
lung der Frage, ob eine Kostensenkung erfolgen soll, auch Wirtschaftlichkeitserwägungen 
zugelassen sind. Die Sozialhilfeträger können von einer Kostensenkungsaufforderung ab-
sehen, wenn die Berücksichtigung der unangemessen hohen Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung als Bedarf geringere Aufwendungen verursacht als bei einem Wohnungs-
wechsel entstehen würden (z.B. durch Übernahme der Mietkaution, der Aufwendungen für 
einen Umzugswagen und die Verpflegung der Helfer). Bei der vom Träger der Sozialhilfe 
anzustellenden Prognoseentscheidung sind die Umstände des Einzelfalls zu berückschti-
gen; Ist z.B. konkret absehbar, dass die Leistungen beziehende Person die zu teure Woh-
nung aufgeben und in ein betreutes Wohnen oder eine Senioreneinrichtung ziehen wird, 
kann ein zuvor veranlasster Umzug in eine kostengünstigere Wohnung z.B. allein im Ver-
hältnis zu den Umzugskosten unwirtschaftlich sein. 

Ebenso wie in § 22 Absatz 1 Satz 8 SGB II (Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe cc) wird in Satz 5 im Fall des Todes eines Mitglieds der Haushaltsgemeinschaft eine 
besondere Regelung eingeführt: Eine Kostensenkungsaufforderung für eine bis zum To-
destag angemessene und von dem oder den anderen Bewohnern weiter bewohnte Unter-
kunft ist für einen Zeitraum von mindestens 12 Monate nach dem Sterbemonat nicht zu-
mutbar. Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung für die bisherige Wohnung werden danach 
zum Beispiel nach dem Tod eines Ehegatten für den überlebenden Ehegatten mindestens 
für zwölf Monate in der bisherigen Höhe weiter anerkannt.  

Der Inhalt der Sätze 3 bis 6 aus der geltenden Fassung des Absatz 2 wird in den neu ein-
zufügenden § 35a Absatz 2 übernommen.  

Zu Absatz 4 

Die Regelungen zu pauschalierten Bedarfen für die Unterkunft in Absatz 4 entsprechen der 
geltenden Fassung des Absatz 3. 

Zu Absatz 5 

Aufgrund der Umsetzung des Konzepts der Warmmiete ist die Angemessenheit auch der 
Bedarfe für Heizung bereits in den Absätzen 1 und 3 mit umfasst. Deshalb ist die eigen-
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ständige Regelung für die Bedarfe für Heizung im bisherigen Absatz 5 nicht mehr erforder-
lich. Der neu zu fassende Satz 1 beschränkt sich deshalb auf die Bestimmung, dass Be-
darfe für Heizung auch die Aufwendungen für eine zentrale Warmwasserversorgung über 
die Heizanlage mit umfasst. Ansonsten ist die geltende Fassung des Absatz 4 unverändert 
in Absatz 6 übernommen worden. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 Satz 1 und 2 verweist für die besondere Wohnform und die sonstige Unterkunft 
auf die Regelungen des § 42a und ist gegenüber der geltenden Fassung des Absatz 5 in-
sofern unverändert geblieben. Mit dem neuen Satz 3 wird klargestellt, dass die Regelungen 
zur Karenzzeit in Absatz 1 Satz 2 bis 5 nicht für Leistungsberechtigte nach dem Dritten 
Kapitel gilt, die in einer besonderen Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 3 oder in einer sonstigen Unterkunft nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 leben. Für 
Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel wird eine entsprechende Regelung in § 42a 
Absatz 1 Satz 2 eingefügt, die den Ausschluss der Karenzzeit zusätzlich für Bedarfe nach 
§ 42a Absatz 3 regelt. 

Zu Absatz 7 

In Absatz 7 werden die Regelungen des § 22 Absatz 10 SGB II zur Bildung einer Gesamt-
angemessenheitsgrenze zur Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Un-
terkunft und Heizung auch in das SGB XII eingeführt. Im SGB II hast sich diese Regelung 
bewährt. Insbesondere stehen dadurch insgesamt mehr angemessene Wohnungen zur 
Verfügung, weil höhere Aufwendungen für die Unterkunft durch geringere Aufwendungen 
für die Heizung ausgeglichen werden können und umgekehrt. Damit entfallen für die Leis-
tungsberechtigten belastende und für die Verwaltung aufwändige Kostensenkungsauffor-
derungen. Durch die Übernahme der Gesamtangemessenheitsgrenze soll eine einheitliche 
Rechtsanwendung im Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII und zugleich eine weitere 
Rechtsvereinheitlichung zwischen SGB II und SGB XII ermöglicht werden.  

Zu Absatz 8 

Mit dem Gesetz zur Reform des Mietspiegelrechts (Mietspiegelreformgesetz - MsRG) vom 
10. Aufgust 2021 (BGBl I 2021, S. 3515) werden mit Wirkung zum 1. Juli 2022 in Artikel 3 
dem § 22 SGB II die Absätze 11 und 12 angefügt, die die Übermittlung und Verarbeitung 
der Daten zur Bestimmung der Angemessenheit der Aufwendungen für die Unterkunft 
regeln. Mit Artikel 4 MsRG wird dem § 35 der Absatz 6 angefügt, der die entsprechende 
Anwendung von § 22 Absatz 11 und 12 SGB II bestimmt.  

Mit der Neufassung von § 35 wird der Inhalt von Absatz 6 in Absatz 8 überführt. 

Zu Nummer 7 

§ 35a  

Die Neufassung des § 35 anlässlich der Einführung der Karenzzeit von zwei Jahren wird 
mit einer Herauslösung einiger Regelungsgehalte in den neuen § 35a und einer Neurege-
lung (Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur) verbunden. Damit soll § 35 ver-
schlankt und die Bedarfe für Unterkunft und Heizung insgesamt übersichtlicher und struk-
turierter gestaltet werden. Im neu gefassten § 35 werden die Grundlagen der Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung geregelt. Das sind die Grundnorm des § 35 Absatz 1 Satz 1 und 
die neue Karenzzeit von 2 Jahren, die Regelungen zur Kostensenkung, zu pauschalierten 
Unterkunftsbedarfen, zu den Bedarfen für Heizung und zentrale Warmwasserversorgung, 
zu den Verweisen auf die weiteren Wohnformen in § 42a und die neu eingefügte Gesamt-
angemessenheitsgrenze in § 35 Absatz 6.  
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Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine Übernahme des Inhalts von § 22 Absatz 2 SGB II. Dort ist die Aner-
kennung von unabweisbaren Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur einer selbst-
genutzten und als Schonvermögen geltenden Wohnimmobilie im Rahmen der Bedarfe für 
die Unterkunft geregelt. Im Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII gibt es hierfür bislang 
keine Regelung. Dementsprechend unterschiedlich ist die Verwaltungspraxis der Träger 
der Sozialhilfe. Durch die Übernahme der Regelung des § 22 Absatz 2 SGB II soll eine 
einheitliche Rechtsanwendung im Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII und zugleich eine 
weitere Rechtsvereinheitlichung zwischen SGB II und SGB XII ermöglicht werden.  

Nach Satz 1 können die Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur von selbst 
bewohntem, nach § 90 Absatz 2 Nummer 8 geschontem Wohneigentum berücksichti-
gungsfähige Unterkunftskosten sein, wenn sie tatsächlich anfallen, unabweisbar sind und 
nicht zu einer Verbesserung des Wohnstandards führen. Eine Anpassung an den Stand der 
Technik kann aber notwendig sein, ohne dass dies von vornherein zur Vermögensbildung 
beiträgt. Unabweisbar sind dabei nur zeitlich besonders dringliche Aufwendungen, die ab-
solut unerlässlich sind. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts müssen 
Eigentümer und Mieter bei der Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Un-
terkunft und Heizung nach den gleichen Grundsätzen behandelt werden. Satz 1 regelt da-
her - wie § 22 Absatz 2 Satz 1 - einerseits die Übernahme von unabweisbaren Aufwendun-
gen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum, begrenzt die 
zu berücksichtigenden Aufwendungen aber andererseits auf die innerhalb von zwölf Mona-
ten insgesamt als angemessen übernahmefähigen Unterkunftskosten, die auch bei Mietern 
berücksichtigt werden könnten. Zu vergleichen ist die angemessene Jahresbruttokaltmiete 
eines Mieters im örtlichen Vergleichsraum mit den für das Eigenheim als berücksichtigungs-
fähig angesehenen Unterkunftskosten inklusive der Aufwendungen für Instandhaltung und 
Reparatur. 

Liegen die tatsächlichen Aufwendungen oberhalb der für Mieter geltenden Obergrenzen, 
werden nach Satz 2 keine Zuschüsse erbracht. Für darüber hinausgehende unabweisbare 
Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur kann nach Satz 2 zur Sicherung der Un-
terkunft ein Darlehen erbracht werden, das in der Regel dinglich gesichert werden soll. 

Ebenso wie im SGB II (§ 22 Absatz 2 Satz 3 neu) und aus den in Artikel 1 Nummer 24 
Buchstabe b) genannten Gründen, bestimmt Satz 3, dass die Anerkennung der tatsächli-
chen Aufwendungen während der Karenzzeit nicht für die Aufwendungen für Instandhaltung 
und Reparatur gilt. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 werden die im Zusammenhang mit dem Wechsel einer Unterkunft stehenden 
Regelungen zusammengefasst, also zum Abschluss eines neuen Mietvertrags, der Höhe 
der Warmmiete für die neue Wohnung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und 
Umzugskosten. Dazu werden aus dem geltenden § 35 Absatz 2 die Sätze 3 bis 6 unverän-
dert übernommen, lediglich Genossenschaftsanteile werden bei den Aufwendungen bei 
Wohnungswechsel ergänzt. 

Zu Absatz 3 

In Absatz 3 werden die Regelungen der geltenden Fassung des § 35 Absatz 1 Satz 2 bis 5 
zur Direktzahlung zusammengefasst. Auch hier wird - wie in § 35 Absatz 1 Satz 1 - die 
Anwendung neben Bedarfen für Unterkunft, also in der Regel der monatlichen Miete, expli-
zit auch für Bedarfe für Heizung geregelt. Abgesehen von der entsprechenden Anwendung 
der Vorschrift über Direktzahlungen im Vierten Kapitel des SGB XII (§ 43a Absatz 3 SGB 
XII) und begrifflichen Anpassungen ergeben sich keine Änderungen zur geltenden Fassung 
in § 35 Absatz 1 Satz 2 bis 5. 
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Zu Nummer 8 

§ 35a in der geltenden Fassung (Satzung) wird § 35b, da der neu einzufügende § 35a Re-
gelungsgehalte des § 35 in der geltenden Fassung aufnimmt und daher systematisch an 
den neu gefassten § 35 anschließen soll. 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung (Anpassung des Verweises) zur Neufassung des § 35. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung (Anpassung des Verweises) zur Neufassung des § 35. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung (Anpassung des Verweises) zur Neufassung des § 35. 

Zu Nummer 9 

§ 39a 

Der § 39a SGB XII stand im systematischen Zusammenhang mit § 11 Absatz 3 Satz 4 a.F. 
SGB XII, wonach Leistungsberechtigte zur Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit sowie an 
einer erforderlichen Vorbereitung verpflichtet waren. Schon damals wurde entsprechend 
der Intention des Gesetzgebers davon ausgegangen, dass es sich bei der Aufnahme einer 
zumutbaren Tätigkeit um eine reine Obliegenheit handelte. Dies wird nunmehr auch dem 
Wortlaut nach in § 11 SGB klargestellt.  

In der Praxis kam der Vorschrift außerdem eine sehr geringe Bedeutung zu, da Personen, 
die unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich 
erwerbstätig sein können, unter den Anwendungsbereich des SGB II fallen und keine Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erhalten. Bei erwerbsfähigen Personen, die nach 
§ 2 Absatz 1 AsylbLG Leistungen in entsprechender Anwendung des SGB XII erhalten, ist 
in der Praxis davon auszugehen, dass Asylbewerbern entsprechende Tätigkeiten in aller 
Regel gar nicht erst angeboten werden. Und wenn es in Einzelfällen Leistungsabsprachen 
gab, dann konnte unterstellt werden, dass diese im Eigeninteresse der Leistungsberechtig-
ten lagen bzw. auf ein von diesen vorgebrachten Anliegen zurückgingen. Für Leistungsein-
schränkungen bestand in diesen Fällen wohl regelmäßig kein Anlass. Insofern ist § 39a zu 
streichen. 

Zu Nummer 10 

§ 42a 

Bei der Änderung in § 42a SGB XII handelt es sich um Folgeänderungen zum neu gefass-
ten § 35 SGB XII. Die neu in § 35 Absatz 1 Satz 2 bis 5 aufgenommene Karenzzeit von 
zwei Jahren ab Leistungsbeginn für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die in diesem 
Zeitraum in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt werden, auch wenn sie un-
angemessen hoch sind, kann nur in Fallgestaltungen greifen, in denen die leistungsberech-
tigte Person tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen hat. Dies ist 
in den Fällen des Absatz 3, in denen ein pauschalierter Betrag nach der Differenzmethode 
als Aufwendungen für Unterkunft und Heizung anerkannt wird, nicht der Fall. So bestimmt 
Absatz 3 Satz 4 SGB XII ausdrücklich, dass es für einen Anspruch nach Absatz 3 SGB XII 
abweichend von § 35 SGB XII auf die nachweisbare Tragung von tatsächlichen Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung nicht ankommt. Dasselbe gilt für Absatz 3 Satz 5 in 
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Verbindung mit Absatz 4 Satz 1. Auch in dieser Fallkonstellation hat die leistungsberech-
tigte Person keine tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen, wes-
halb - ebenso wie für die Übergangsregelung des § 141 Absatz 3 SGB - auch hier die Ka-
renzzeit des § 35 Absatz 1 Satz 2 bis 5 nicht gelten kann. 

Ebenso wenig gelten die Regelungen zur Karenzzeit in § 35 Absatz 1 Satz 2 bis 5 für die 
besondere Wohnform nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 5 und 6 
sowie sonstige Unterkünfte nach Absatz 2 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 7. Denn bei 
den sonstigen Unterkünften gilt eine besondere Obergrenze, die regelmäßig unter der üb-
lichen Angemessenheitsgrenze nach § 35 Absatz 1 Satz 1 liegt und bei der besonderen 
Wohnform werden Aufwendungen für Unterkunft oberhalb der in Absatz 5 definierten An-
gemessenheitsgrenze mit dem 25%-Zuschlag und der Regelung des Absatz 6 Satz 2 spe-
zialgesetzlich geregelt. 

Zu Nummer 11 

Zu § 46a 

In § 46a SGB XII werden die Regelungen über die Erstattungshöhe und die daran ausge-
richteten Jahresnachweise (§ 46a Absatz 1 und 5 SGB XII) um frühere Rechtsstände be-
reinigt sowie die Vorschriften zur Darstellung der Quartalsnachweise entsprechend dem 
geltenden Recht aktualisiert. 

Zu Buchstabe a 

Mit den Änderungen in § 46a Absatz 1 SGB XII erfolgt lediglich eine redaktionelle Straffung 
der Norm, Änderungen in der Höhe der Erstattung des Bundes an die Länder von Netto-
ausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 
dem Vierten Kapitel des SGB XII ergeben sich hieraus nicht. Ebenso bleibt die Erstattungs-
höhe von 75 Prozent für das Jahr 2013 von der Neufassung dieses Absatzes unberührt, da 
diese Neufassung zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Für Erstattungsansprüche, die zum Jahr 
2013 entstanden sind, gilt § 46a Absatz 1 SGB XII in der bis 31. Dezember 2023 Fassung. 

Zu Buchstabe b 

In § 46a Absatz 4 SGB XII wird das Nachweisverfahren an die bereits seit 2019 bzw. 2020 
bestehenden leistungsrechtlichen Gegebenheiten in der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII zum 1. Januar 2024 angepasst. 
Das bereits bestehende Nachweisverfahren in der Bundeserstattung wird dahingehend ge-
gliedert, dass Nettoausgaben von Personen, die in besonderen Wohnformen leben und die 
Nettoausgaben für Leistungsberechtigte nach § 41 Absatz 3a SGB XII ausgewiesen wer-
den. Die Nettoausgaben, die auf diese beiden Bereiche entfallen, werden bereits laufend 
von den Ländern im Erstattungsverfahren gegenüber dem Bund übermittelt; jedoch auf-
grund der bislang fehlenden Aktualisierung des Nachweisverfahrens unzureichend katego-
risiert. Im Übrigen ergeben sich keine Änderungen. 

Zu Buchstabe c 

In § 46a Absatz 5 Satz 1 SGB XII werden die bisherigen Ziffern 1 und 2, die eine unter-
schiedliche Darstellung der Jahresnachweise für die Jahre ab 2015 und ab 2016 erforder-
ten, für die Zukunft gestrichen. Für die bis zum Inkrafttreten der Änderungen erbrachten 
Jahrensnachweise verbleibt es bei den unterschiedlichen Belegen. 
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Zu Nummer 12 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Korrektur. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Korrektur. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu den Änderungen in § 11 a Absatz 1 Nummer 6 SGB II.  

Mutterschaftsgeld ist nach geltendem Recht bei Leistungen nach dem SGB XII grundsätz-
lich als Einkommen zu berücksichtigen. Mit der Gesetzesänderung bleibt das Mutter-
schaftsgeld zukünftig für die Zeit vor der Entbindung sowie nach der Entbindung nach § 82 
Absatz 1 SGB XII als Einkunft unberücksichtigt. Mutterschaftsgeld wird, ebenso wie im SGB 
II, beim Elterngeld angerechnet, mindert also den Elterngeldanspruch. Das Elterngeld wie-
derum ist aber im Rahmen des § 10 Absatz 5 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes (BEEG) als Elterngeldfreibetrag von bis zu 300 Euro von der Einkommensberücksich-
tigung im SGB XII ausgenommen, soweit die Leistung nach dem BEEG auf Erwerbsein-
kommen vor Beginn des Elterngeldbezugs beruht. Um Wertungswidersprüche zu vermei-
den, wird das Mutterschaftsgeld, soweit es auf das Elterngeld angerechnet wurde, höchs-
tens aber bis zu dem in § 10 Absatz 5 BEEG genannten Betrag, nicht als Einkommen be-
rücksichtigt. Mit der Änderung wird die Regelung aus dem SGB II nachvollzogen. 

Auch das SGB XII stellt bei der Neuregelung auf das „Mutterschaftsgeld im Sinne des § 19 
des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) ab, um klarzustellen, dass alle gesetzlichen Formen 
des Mutterschaftsgeldes erfasst sind, unabhängig davon, ob es sich um Mutterschaftsgeld 
für nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch Versicherte (§ 19 Absatz 1 MuSchG) oder 
für Nicht-Versicherte (§ 19 Absatz 2 MuSchG) handelt. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zu den Änderungen in § 11a Absatz 7 (neu) und § 11b Absatz 2b (neu) 
SGB II. Auch Schüler und Schülerinnen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, und sich aufgrund eines Elternteils im Leistungsbezug nach dem SGB XII befinden, 
sollen eigenes Einkommen in den Ferien vollständig behalten dür-fen. Für während der 
Schulzeit erworbenes Einkommen wird ein Freibetrag im Gleichlauf mit den Regelungen im 
SGB II geregelt. Schüler und Schülerinnen soll es möglich sein, sich selbstbestimmt durch 
eigene Arbeitsleistung finanzielle Wünsche zu erfüllen, die auf-grund der Hilfebedürftigkeit 
der Eltern nicht umsetzbar sind. Überwiegend werden Kinder von Leistungsberechtigten 
nach dem Dritten Kapitel oder von vollerwerbsgeminderten El-tern nach dem Vierten Kapitel 
SGB XII, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, von der Einkommensfreilas-
sung profitieren. Aufgrund des kleinen Adressatenkreises ist von einer deutlich kleineren 
Fallzahl auszugehen als im SGB II. 

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe b. 
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Zu Buchstabe b 

Bislang gehören Kraftfahrzeuge im SGB XII grundsätzlich - im Gegensatz zum SGB II - 
nicht zum geschützten Vermögen. Dies wurde damit begründet, dass das Kraftfahrzeug im 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch auch dazu benötigt wird, eine neue Beschäftigung zu fin-
den, und somit als Vermögen nicht angerechnet wird. In Einzelfällen sind jedoch auch im 
SGB XII Kraftfahrzeuge als Vermögen bereits jetzt geschützt, z. B. über den Barbetrag nach 
§ 90 Absatz 2 Nummer 9, wenn der Freibetrag bei einer Verwertung des Fahrzeuges nicht 
überschritten wäre, sowie in Ausnahmefällen über die Härtefallregelung in § 90 Absatz 3. 
Die Neuregelung stellt eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung dar, weil zukünftig keine 
Einzelfallprüfung bei der grundsätzlichen Gestattung eines Kraftfahrzeuges vorzunehmen 
ist. Die Regelung orientiert sich an der bislang geltenden Regelung in § 12 Absatz 3 Num-
mer 2 SGB II, wobei aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen den Leistungssys-
temen im SGB II und im SGB XII eine Angemessenheitsprüfung zu erfolgen hat. Es ist 
davon auszugehen, dass ein Kraftfahrzeug, welches einen Verkehrswert von 7 500 Euro 
nicht überschreitet, angemessen ist. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Durch die Änderung von § 108 SGB XIV wird die Regelung in § 28 Absatz 2 SGB XIV zur 
Vermögensberücksichtigung im SGB II, SGB XII und AsylbLG auch für die Besonderen 
Leistungen im Einzelfall des SGB XIV nachvollzogen. 

Zu Buchstabe a 

Mit der Regelung wird sichergestellt, dass bei der existenzsichernden Leistung des SGB 
XIV Entschädigungszahlungen nach Kapitel 6 nicht als Vermögen berücksichtigt werden. 
Durch die Regelung wird der Gleichklang zu den sonstigen sozialen Mindestsicherungssys-
temen hergestellt, für die § 28 SGB XIV bereits regelt, dass Entschädigungszahlungen nach 
Kapitel 6 nicht als Vermögen zu berücksichtigen sind. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Änderung in Buchstabe a. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Änderung in Buchstabe b. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a und b 

Redaktionelle Änderung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Neunten und des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Rechtsvorschriften vom 30. November 2019 
(BGBl. I S. 1948) 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Änderung von § 108 SGB XIV. Der neue § 108 Absatz 1 SGB XIV führt 
dazu, dass ab dem 01.01.2024 Entschädigungszahlungen nach Kapitel 6 generell nicht als 
Vermögen berücksichtigt werden. Die zu erlassende Verordnung nach § 109 SGB XIV an 
dieser neuen Rechtslage angepasste Vermögensschonbeträge bestimmen. Die Änderung 
von § 145 Absatz 3 Nummer 5 SGB XIV stellt sicher, dass für Bestandsfälle weiterhin die 
Vermögensschonbeträge in § 25f BVG und § 44 KFürsV zur Anwendung kommen können. 
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Damit auch eine Fortschreibung ab dem 01.01.2024 sichergestellt ist, wird der Referenz-
wert „Bemessungsbetrag“ in § 25f BVG durch die „Regelbedarfsstufe 1“ ersetzt. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Bundesversorgungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung des Verweises. Durch das Gesetz zur 
Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, das am 1.1.2023 in Kraft tritt, ist die 
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Vormünder, Pfleger und Betreuer nicht mehr in 
§ 1835a BGB, sondern in § 1878 BGB geregelt. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Regelung wird auch im Sozialen Entschädigungsrecht der Katalog der nicht als Ein-
kommen zu berücksichtigenden Einkünfte bei den fürsorgerischen Leistungen für ein-zelne 
Personenkreise erweitert. Durch die Regelung in § 25d Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 BVG 
wird zukünftig das Mutterschaftsgeld von der Einkommensberücksichtigung ausge-nom-
men. § 25d Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 BVG stellt zudem das gesamte Einkommen von 
Schülerinnen und Schülern aus Erwerbstätigkeiten während der Schulferien, d. h. aus so-
genannten „Ferienjobs“, frei. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Durch die Erweiterung des Verweises gilt die Neuregelung in § 90 Absatz 2 Nr. 10 SGB XII, 
wonach ein Kraftfahrzeug zum Schonvermögen gehört, auch im BVG. Unter Berücksichti-
gung der allgemeinen Zielsetzung des Sozialen Entschädigungsrechts gehörte das privat 
genutzte PKW in diesem Rechtskreis schon bislang zum geschützten Vermögen. Die Än-
derung hat daher lediglich klarstellenden Charakter. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Änderungen in § 25f wird die Erhöhung des Vermögensschonbetrages in der 
Sozialhilfe für die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im BVG nachvollzogen. Die An-
hebung im BVG ist so bemessen, dass die Vermögensschonbeträge im BVG gegenüber 
den Schonbeträgen der Sozialhilfe weiterhin großzügiger ausgestaltet sind, um der beson-
deren Lebenslage der Betroffenen und der Zielsetzung des Sozialen Entschädigungsrechts 
angemessen Rechnung zu tragen.  

Für Beschädigte, den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner, den Partner 
einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft werden bei der Er-
bringung ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt im BVG als kleinere Barbeträge oder 
sonstige Geldwerte einheitlich 35 Prozent des Bemessungsbetrags nach § 33 Absatz 1 
Satz 2 Buchstabe a berücksichtigt (§ 25f Absatz 2 Nummer 2 BVG und § 25f Absatz 2 letz-
ter Halbsatz BVG). Das gleiche gilt für jeden Elternteil, bei dem minderjährige unverheira-
tete Beschädigte leben, sowie den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner 
dieses Elternteils oder einer Person, die mit diesem Elternteil eine eheähnliche oder leben-
spartnerschaftsähnliche Gemeinschaft bildet (§ 25f Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 BVG). Die 
zuvor genannten Personen entsprechen den von § 1 Satz 1 Nummer 1 der Verordnung zu 
§ 90 Absatz 2 Nummer 9 SGB XII umfassten Gruppen volljähriger Personen.  

Ausgehend von einem Bemessungsbetrag von 36 566 Euro, der durch Verordnung ab dem 
1. Juli 2022 gilt, resultiert daraus für das BVG ein Vermögensschonbetrag von 12 798 Euro. 
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Damit wird weiterhin ein großzügigerer Schonbetrag gegenüber der Sozialhilfe eingeräumt, 
in der für alle volljährigen Personen, die zu einer sozialhilferechtlichen Einstandsgemein-
schaft gehören, einheitlich 10 000 Euro pro Person als kleinere Barbeträge oder sonstige 
Geldwerte berücksichtigt werden. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge) 

Zu Nummer 1 

Mit der Regelung in § 24 Absatz 2 Satz 3 KFürsV wird die Anhebung des monatlichen Ab-
setzbetrages im SGB II und SGB XII für das außerhalb der Ferienzeiten erzielte Erwerbs-
einkommen von Schülerinnen und Schülern sowie das Erwerbseinkommen von Studieren-
den und Auszubildenden für die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Sozialen Ent-
schädigungsrecht nachvollzogen. Durch die Erhöhung des Grundfreibetrags auf 520 Euro 
wird auch im Sozialen Entschädigungsrecht der Anreiz erhöht, einer Erwerbstätigkeit nach-
zugehen. 

Zu Nummer 2 

In den Fällen des neuen Absatz 2 Satz 3 wird der Grundfreibetrag auf 520 Euro erhöht. 
Bezugspunkt für die Berechnung der zusätzlichen Freibeträge ist grundsätzlich der Grund-
freibetrag von 40 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1. Um zu vermeiden, dass es zu einer 
doppelten Freistellung kommt, muss in den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 der Bezugspunkt 
für die Berechnung der Freibeträge an den erhöhten Grundfreibetrag angepasst werden. 

Zu Artikel 9 (Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch) 

Durch die Abänderung der Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch wird der Vermögensschonbetrag von bisher 5 000 Euro auf 
nunmehr 10 000 Euro angehoben. Die Leistungsberechtigten im SGB XII erhalten damit 
einen erheblich erweiterten Freiraum, über Barmittel zu verfügen, ohne dass ihre Leistungs-
berechtigung tangiert wird. 

Zu Artikel 10 (Folgeänderungen) 

Zu Absatz 1 

Folgeänderung zur Änderung des § 15 SGB II und der Einfügung des § 15a SGB II. 

Zu Absatz 2 

Folgeänderung zur Änderung des § 15 SGB II und der Einfügung des § 15a SGB II. 

Zu Absatz 3 

Folgeänderung zur Änderung des § 15 SGB II und der Einfügung des § 15a SGB II. 

Zu Absatz 4 

Folgeänderung zur Änderung des § 15 SGB II und der Einfügung des § 15a SGB II. 

Zu Absatz 5 

Unbilligkeitsverordnung 
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Folgeänderung zu Nummer 13 (§ 12a SGB II). In der Unbilligkeitsverordnung waren bislang 
Fälle geregelt, in denen die Pflicht, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu neh-
men, wegen Unbilligkeit entfiel. Durch die Aufhebung der Pflicht, eine Rente wegen Alters 
vorzeitig in Anspruch zu nehmen, ist die Unbilligkeitsverordnung aufzuheben. 

Zu Absatz 6 

Versicherungsvertragsgesetz 

§ 168 des Versicherungsvertragsgesetzes regelt eine mögliche Kündigung des Versiche-
rungsvertrages seitens des Versicherungsnehmers. Grundsätzlich kann der Versicherungs-
nehmer das Versicherungsverhältnis jederzeit für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen. In Absatz 3 Satz 1 ist derzeit eine Ausnahme von diesem Grund-
satz im Zusammenhang mit dem bislang geltenden Freibetrag für Altersvorsorgeverträge 
bestimmt, bei denen eine Verwertung ausgeschlossen wurde. Mit der vollständigen Frei-
stellung von Altersvorsorgeverträgen als Vermögen kann der Bezug auf den Freibetrag ent-
fallen. 

Zu Absatz 7 

Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung 

Zu Nummer 1 

Folgeänderung zur Änderung des § 19 SGB II. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung des § 19 SGB II. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Aufnahme der Freistellung von Einkommen aus in den Schulferien aus-
geübten Erwerbstätigkeiten in eine gesetzliche Regelung in § 11a Absatz 7 SGB II. 

Zu Absatz 8 bis Absatz 24 

Es handelt sich jeweils um eine Folgeänderung zur Änderung des § 19 SGB II. 

Zu Absatz 25 

Folgeänderung zur Änderung von § 145 Absatz 3 Nr. 2 und 3 SGB XIV in diesem Gesetz. 
Die vorangegangene Änderung von § 145 Absatz 3 SGB XIV durch Artikel 48 des Gesetzes 
über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldaten-
versorgungsrechts berücksichtigte nicht die Änderungen von § 27d und § 26c BVG im Ge-
setz zur Änderung des Neunten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Rechtsvorschriften vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1948). Die Änderung in Artikel 48 
muss daher aufgehoben werden. 

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 zum 1. Januar 2023 in Kraft. 
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Zu Absatz 2 

Die Regelungen im Zusammenhang mit der Einführung eines Kooperationsplans zur Ver-
besserung der Teilhabe sowie zu den Leistungsminderungen treten am 1. Juli 2023 in Kraft. 
Damit bleibt für den neuen Kooperationsplan ausreichend Zeit für eine IT-technische Um-
setzung und die Vorbereitung des neuen Verfahrens. Die Geltung der Regelungen zu den 
Leistungsminderungen schließt somit an das bis zum 1. Juli 2023 geltende Sanktionsmo-
ratorium an. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 enthält Artikel 1 
Nummer 47 Absatz 4 und Absatz 6 eine Übergangsregelung. 

Zu Absatz 3 

Durch das Inkrafttreten der Regelungen zum Weiterbildungsgeld, zur Weiterbildungsprä-
mie und zur Verbesserung des Arbeitslosenversicherungsschutzes nach beruflicher Wei-
terbildung zum 1. April 2023, wird der Bundesagentur für Arbeit ermöglicht, die Umsetzung 
im Verwaltungsverfahren vorzubereiten. 

Zu Absatz 4 

Die Regelugen zur Flexibilisierung des Verkürzungsgebotes bei berufsabschlussbezoge-
nen Weiterbildungen treten zum 1. August 2023 in Kraft. Damit bleibt ausreichend Zeit für 
eine IT-technische Umsetzung und die Vorbereitung des neuen Verfahrens. 

Zu Absatz 5 

Die in Artikel 6 enthaltenen Änderungen der §§ 108 und 145 SGB XIV treten zum 1. Januar 
2024 und damit zusammen mit dem neuen SGB XIV in Kraft. 

Zu Absatz 6 

Die Regelungen zur Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im 
SGB II treten zum 1. Januar 2027 in Kraft. Damit bleibt ausreichend Zeit für eine IT-techni-
sche Umsetzung, die Etablierung von Verfahrensabläufen und es können Erfahrungen mit 
der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im SGB III ab 2024 
genutzt werden. 
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Leitsätze
Ist das dem Hilfebedürftigen abverlangte Verhalten bereits in § 31 Abs 1 SGB II geregelt und liegt
keine Beziehung des Hilfebedürftigen zum Rechtskreis des SGB III vor, so ist der

Grundsicherungsträger nicht berechtigt, Arbeitslosengeld II wegen des Vorliegens der
Voraussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit (§ 31 Abs 4 Nr 3 Buchst b SGB II) abzusenken.

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom

18.  Februar  2009  wird  mit  der  Maßgabe  zurückgewiesen,  dass  der  Tenor  des  Urteils  des
Sozialgerichts  Freiburg  vom 30.  Mai  2008 wie  folgt  neu gefasst  wird:  Der  Bescheid  vom 30.
November 2006 und der Änderungsbescheid  vom 10. Januar 2007,  jeweils  in  der Gestalt des
Widerspruchsbescheides  vom 4.  Dezember  2007,  werden  aufgehoben.  Die  Beklagte  trägt  die

außergerichtlichen Kosten der Klägerin.

Gründe:

I

1

Die  Klägerin  wendet  sich  gegen  die  Absenkung  von  Leistungen  zur  Sicherung  des

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland



Lebensunterhalts nach dem SGB II.

2

Die 1950 geborene Klägerin erhält  seit  1.1.2005, im Anschluss an  den Bezug von Sozialhilfe,
Leistungen nach dem SGB II. Für die Zeit vom 1.11.2006 bis 30.4.2007 wurden ihr und den mit

ihr  eine  Bedarfsgemeinschaft  bildenden  beiden  Töchtern  Leistungen  in  Höhe  von  insgesamt
1.229,43 Euro je Monat bewilligt (Bescheid vom 10.10.2006). Diese Leistungen setzten sich unter
Anrechnung von Kindergeld in Höhe von 308 Euro aus der Regelleistung für die Klägerin in Höhe
345 Euro und aus Sozialgeld für die Kinder in Höhe von jeweils 276 Euro, einem Mehrbedarf für

Alleinerziehende in  Höhe von 41 Euro sowie Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von
599,43 Euro zusammen.

3

Nach einem Vermerk der Beklagten hatte sich die Klägerin in einem persönlichen Gespräch zur
Teilnahme  an  einer  am  16.10.2006  beginnenden  Maßnahme  "Sachbearbeitung  für  gelernte
Kaufleute"  entschieden.  Da  die  Teilnehmerliste  schon  voll  gewesen  sei,  sei  sie  auf  die

Nachrückliste  gesetzt  worden.  Ein  Vordruck  für  eine  Eingliederungsvereinbarung  zwischen  der
Klägerin  und  der  Beklagten  sah  vor,  dass  die  Klägerin  alle  Möglichkeiten  nutzen  werde,  den
Lebensunterhalt  aus  eigenen Mitteln  und Kräften  zu  bestreiten  und  an allen  Maßnahmen zur
Eingliederung mitzuwirken. Als derartige Maßnahmen waren insbesondere die Stellensuche und

die  Erstellung  von Bewerbungsunterlagen aufgeführt.  Den Vordruck  hatte  die  Klägerin  jedoch
nicht unterschrieben.

4

Mit Bescheid von 19.10.2006, dem eine Rechtsfolgenbelehrung beigefügt war, gab die Beklagte
der Klägerin auf, ab 23.10.2006 an einer Maßnahme der Eignungsfeststellung/Trainingsmaßnahme
für kaufmännische Sachbearbeitung, die am 16.10.2006 begonnen habe und bis 8.12.2006 dauern

werde, teilzunehmen. Die Klägerin trat die Eingliederungsmaßnahme nicht an. Im Rahmen der
Anhörung teilte sie mit, sie habe nicht teilnehmen können, da sie sich von einer sehr schweren
Grippe habe erholen müssen. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung könne sie nicht vorlegen, da
sie  wegen  der  Praxisgebühr  keinen  Arzt  aufgesucht  habe.  Im  Übrigen  könne  sie  als

Alleinerziehende eine achtstündige Schulung kaum wahrnehmen, lediglich eine vierstündige wäre
ihr möglich.

5

Mit Bescheid vom 30.11.2006 verfügte die Beklagte, das Alg II werde für die Zeit vom 1.1. bis
31.3.2007  monatlich  um  30  %  der  Regelleistung,  maximal  um  104  Euro,  abgesenkt.  Die
ursprüngliche Bewilligungsentscheidung werde insoweit gemäß § 48 Abs 1 SGB X  aufgehoben.

Begründet wurde die Entscheidung, die auf § 31 Abs 1 Nr 2 SGB II gestützt wurde, damit, dass
die  Klägerin  trotz  Belehrung  über  die  Rechtsfolgen  an  einer  zumutbaren  Maßnahme  zur
Eingliederung in Arbeit  nicht teilgenommen habe. Mit  dem Änderungsbescheid  vom 10.1.2007
wurden die der Bedarfsgemeinschaft zustehenden Leistungen für die Zeit vom 1.2. bis 31.3.2007

wegen einer Änderung bei den Nebenkosten angepasst. Den Widerspruch der Klägerin wies die
Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 4.12.2007 zurück.



6

Das SG Freiburg hat den Bescheid vom 30.11.2006 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom  4.12.2007  aufgehoben,  den  Bescheid  vom  10.1.2007  in  der  Gestalt  des
Widerspruchsbescheides vom 4.12.2007 abgeändert und die Beklagte verurteilt, der Klägerin für

die Zeit vom 1.2. bis 31.3.2007 weitere Leistungen in Höhe von 104 Euro je Monat zu gewähren
(Urteil  vom  30.5.2008).  Das  LSG  Baden  Württemberg  hat  die  Berufung  der  Beklagten
zurückgewiesen. Es könne dahingestellt bleiben, ob der Sanktionsbescheid hinreichend bestimmt
sei. § 31 Abs 4 Nr 3 Buchst b SGB II sei in Fällen, in denen ein Sanktionstatbestand des § 144

SGB  III  während  des  Bezugs  allein  von  Alg  II  erfüllt  werde,  nicht  anwendbar.  In  solchen
Fallkonstellationen stelle § 31 Abs 1 SGB II eine spezielle und auch abschließende Vorschrift dar.
Ansonsten habe die Beklagte die Möglichkeit, für den Fall, dass der Nichtantritt einer Maßnahme
sowohl die Voraussetzungen des § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 1 Buchst c SGB II als auch des § 31 Abs 4

Nr  3  Buchst  b  SGB II  erfülle,  auf  die  Sperrzeitregelung  zurückzugreifen,  wenn  die  in  Abs  1
genannten Voraussetzungen nicht vorlägen. Sowohl der von Abs 1 Satz 1 Nr 1 Buchst c SGB II
geforderte  Abschluss  einer  Eingliederungsvereinbarung  als  auch  die  Erteilung  einer
Rechtsfolgenbelehrung sei dem Leistungsträger abzuverlangen (Urteil vom 18.2.2009).

7

Mit der vom LSG zugelassenen Revision rügt die Beklagte eine Verletzung von § 31 Abs 4 Nr 3

Buchst b SGB II. Es handele sich hierbei um eine parallel zu Abs 1 anwendbare Vorschrift. Eine
andere  Sichtweise  führe  zu  einer  Besserstellung  von  Beziehern  von  Alg  II  gegenüber
Leistungsberechtigten nach dem SGB III. Es  sei  nicht  ersichtlich,  dass der  Gesetzgeber einen
Unterschied zwischen den Pflichtenverstößen des § 144 Abs 1 SGB III und den in § 31 Abs 1 SGB

II genannten habe machen wollen.

8

Die Beklagte beantragt, unter Aufhebung der Urteile des Landessozialgerichts Baden-Württemberg
vom 18. Februar 2009 und des Sozialgerichts Freiburg vom 30. Mai 2008 die Klage abzuweisen.

9

Die Klägerin beantragt, die Revision der Beklagten zurückzuweisen.

II

10

Die zulässige Revision der Beklagten ist nicht begründet (§ 170 Abs 1 Satz 1 SGG).

11

1.  a)  Gegenstand  des  Revisionsverfahrens  sind  der  Bescheid  vom  30.11.2006  und  der

Änderungsbescheid  vom  10.1.2007,  jeweils  in  der  Gestalt  des  Widerspruchsbescheides  vom
4.12.2007, soweit damit über eine Absenkung des Alg II der Klägerin für die Zeit vom 1.1. bis



31.3.2007 um 104 Euro je Monat entschieden worden ist.

12

b) Ziel der Klage ist ein Anspruch auf ungeminderte Leistungen, die bereits mit Bescheid vom
10.10.2006 für die Monate Januar bis März 2007 bewilligt worden waren. Daher ist, entgegen der

Auffassung der Vorinstanzen, richtige Klageart ausschließlich die Anfechtungsklage (§ 54 Abs 1
Satz  1  SGG).  Dies  war  im Entscheidungssatz  des  SG  klarzustellen.  Ob  in  Anlehnung an eine
Entscheidung  des  7a.  Senats  auch  dann  eine  Anfechtungsklage  ausreichend  ist,  wenn  die
Absenkung im erstmaligen Bescheid für einen Bewilligungszeitraum umgesetzt und daher bereits

zu Beginn geringere Leistungen festgesetzt worden sind, kann dahinstehen (vgl hierzu BSG SozR
4-1500 § 95 Nr 1 RdNr 6 ff). Eine solche Konstellation liegt hier nicht vor.

13

2. Der angefochtene Sanktionsbescheid vom 30.11.2006 war inhaltlich hinreichend bestimmt (§ 33
Abs  1  SGB  X).  Bei  diesem  Erfordernis  handelt  es  sich  um  eine  materielle
Rechtmäßigkeitsvoraussetzung (Littmann in Hauck/Noftz, SGB X, § 33 RdNr 1, Stand März 2004).

Das  Bestimmtheitserfordernis  verlangt,  dass  der  Verfügungssatz  eines  Verwaltungsaktes  nach
seinem Regelungsgehalt in sich widerspruchsfrei ist und den Betroffenen bei Zugrundelegung der
Erkenntnismöglichkeiten  eines  verständigen  Empfängers  in  die  Lage  versetzen  muss,  sein
Verhalten daran auszurichten. Mithin muss aus dem Verfügungssatz für die Beteiligten vollständig,

klar und unzweideutig erkennbar sein, was die Behörde will. Insoweit kommt dem Verfügungssatz
des Verwaltungsakts Klarstellungsfunktion zu (BSG, Urteil vom 15.5.2002 - B 6 KA 25/01 R = BSG
SozR 3-2500 § 85 Nr 46 S 384 mwN). Unbestimmt iS des § 33 Abs 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt
nur dann, wenn sein Verfügungssatz nach seinem Regelungsgehalt in sich nicht widerspruchsfrei

ist und der davon Betroffene bei Zugrundelegung der Verständnismöglichkeiten eines verständigen
Empfängers nicht in der Lage ist, sein Verhalten daran auszurichten (vgl auch BSG, Urteil vom
17.12.2009 - B 4 AS 30/09 R; BSG SozR 3-4100 § 242q Nr 1; BSG SozR 3-2500 § 85 Nr 46;
Engelmann in von Wulffen, SGB X, 6. Aufl 2008, § 33 RdNr 3; Krasney in KassKomm § 33 SGB X

RdNr 3).  Unschädlich  ist,  wenn zur  Auslegung des  Verfügungssatzes auf  die  Begründung des
Verwaltungsaktes  auf  früher  zwischen  den  Beteiligten  ergangene  Verwaltungsakte  oder  auf
allgemein zugängliche Unterlagen zurückgegriffen werden muss (BSG SozR 4-2600 § 96a Nr 9).

14

Nach diesen Maßstäben lässt sich die Unbestimmtheit des Aufhebungsbescheides nicht feststellen.
Zwar  verfügte  die  Beklagte in  dem streitbefangenen Bescheid  vom 30.11.2006,  dass sich der

monatliche  Absenkungsbetrag  vom  1.1.2007  bis  zum  31.3.2007  auf  30  % der  Regelleistung
belaufe,  woraus  sich  maximal  104  Euro  ergeben  würden.  Damit  brachte  die  Beklagte
unmissverständlich zum Ausdruck, dass der Klägerin ab dem 1.1.2007 Leistungen nicht mehr in
unveränderter  Höhe  zustehen  sollten.  Dem  Verfügungssatz  konnte  die  Klägerin  unter

Hinzuziehung des Bewilligungsbescheides durch einfache Rechenoperationen auch ohne Weiteres
den für sie maßgebenden konkreten Absenkungsbetrag entnehmen. Für die Klägerin war somit
ausreichend und in nachvollziehbarer Weise erkennbar, dass und in welchem Umfang aufgrund
des  Sanktionsereignisses  Zahlungen  von  Alg  II  ab  dem 1.1.2007  erfolgen  sollten.  Schließlich

machte der angefochtene Bescheid auch deutlich, dass der ursprüngliche Bewilligungsbescheid
insoweit aufgehoben werde.
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3. Die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Bescheide misst sich an § 40 Abs 1 Satz 2 SGB II iVm §
330 Abs 3 Satz 1 SGB III iVm § 48 Abs 1 Satz 1 SGB X. Danach ist ein Verwaltungsakt mit
Dauerwirkung  mit  Wirkung  für  die  Zukunft  aufzuheben,  soweit  in  den  tatsächlichen  oder

rechtlichen Verhältnissen, die bei  seinem Erlass vorgelegen haben,  eine wesentliche Änderung
eintritt.

16

a)  Der  Bescheid  vom 30.11.2006  und  der  Änderungsbescheid  vom 10.1.2007,  jeweils  in  der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 4.12.2007, sind jedenfalls deshalb rechtswidrig, weil die
Voraussetzungen für eine Absenkung des Alg II der Klägerin nicht vorliegen. Eine wesentliche

Änderung ist nicht eingetreten. Eine tatsächliche Änderung im Sinne des § 48 Abs 1 Satz 1 SGB X
tritt  ein,  wenn die Voraussetzungen des § 31 SGB II für eine Absenkung des Alg II  und den
Wegfall  des  befristeten  Zuschlags  nach  §  24  SGB  II  vorliegen  (vgl  Urteil  des  Senats  vom
16.12.2008 - B 4 AS 60/07 R, BSGE 102, 201, 211 = SozR 4-4200 § 16 Nr 4 RdNr 14). Es bedarf

als  Voraussetzung  für  eine  Aufhebung  der  Bewilligungsentscheidung  eines  vorgeschalteten,
zusätzlichen feststellenden Verwaltungsaktes nicht (vgl Urteil des Senats vom heutigen Tag - B 4
AS 30/09 R). § 31 Abs 6 Satz 1 SGB II ist lediglich eine - von der Beklagten hier beachtete -
Regelung zur kalendermäßigen Festsetzung des Sanktionszeitraums zu entnehmen.

17

b) Die Vorinstanzen haben zu Recht die Voraussetzungen des § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 1 Buchst c SGB

II idF des Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 20.7.2006
(BGBl I, 1706) und § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 2 SGB II als nicht erfüllt angesehen. Nach § 31 Abs 1
Satz 1 Nr 1 Buchst c SGB II in der genannten Fassung wird das Alg II unter Wegfall des Zuschlags
nach § 24 in einer ersten Stufe um 30 vH der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20

maßgebenden  Regelleistung  abgesenkt,  wenn  der  erwerbsfähige  Hilfebedürftige  sich  trotz
Belehrung über die Rechtsfolgen weigert, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit,
ein  zumutbares  Angebot  nach  §  15a  oder  eine  sonstige  in  der  Eingliederungsvereinbarung
vereinbarte Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen. Die Vorschrift setzt damit voraus, dass

sämtliche  in  ihr  aufgeführten  Maßnahmen Gegenstand  einer  Eingliederungsvereinbarung  sind.
Eine solche wurde zwischen der Klägerin und der Beklagten jedoch nicht geschlossen. Auch einen
die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt (vgl § 15 Abs 1 Satz 5 SGB II) hat die
Beklagte nicht erteilt. Die genannten Rechtsfolgen treten nach § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 2 SGB II auch

ein, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine zumutbare
Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abgebrochen oder Anlass für den Abbruch gegeben hat.
Wird eine Maßnahme erst gar nicht angetreten, liegt schon begrifflich kein Abbruch vor.

18

c) Der zwischen den Beteiligten zuletzt nur noch streitige § 31 Abs 4 Nr 3 Buchst b SGB II ist hier
nicht anwendbar.  Danach gelten  die  Absätze 1 bis  3  entsprechend bei  einem erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen, der die in dem Dritten Buch genannten Voraussetzungen für den Eintritt einer
Sperrzeit  erfüllt,  die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Alg begründen. In Bezug



genommen ist damit zwar auch § 144 Abs 1 Satz 2 Nr 4 SGB III, wonach ein sperrzeitrelevantes
versicherungswidriges Verhalten vorliegt, wenn der Arbeitslose sich weigert, trotz Belehrung über

die Rechtsfolgen an einer Maßnahme nach § 46 SGB III oder einer Maßnahme zur beruflichen
Ausbildung oder Weiterbildung oder einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen
(Sperrzeit bei Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme). § 31 Abs 4 Nr 3 SGB II und
damit  auch  dessen  Buchst  b  ist  jedoch  nicht  anwendbar,  wenn  das  dem  erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen  abverlangte  Verhalten  bereits  in  §  31  Abs  1  SGB  II  geregelt  ist  und  eine
Beziehung des Hilfebedürftigen zum Rechtskreis des SGB III nicht vorliegt. Hierfür sprechen die
Gesetzessystematik  sowie  Sinn  und  Zweck  der  Regelung  unter  Berücksichtigung  der
Rechtsentwicklung.

19

aa) Der Wortlaut des § 31 SGB II lässt offen, ob die in Abs 1 und in Abs 4 Nr 3 geregelten

Tatbestände nebeneinander Anwendung finden sollen. Die Bezugnahme auf die Abs 1 bis 3 in Abs
4 ist eine Rechtsfolgenverweisung (vgl BT-Drucks 15/1516 S 61 zu Abs 3) und trifft folglich keine
Aussage dazu,  ob Abs  1  und  Abs  4  Nr  3 Buchst  b nebeneinander  anwendbar sind  (so  aber
Sonnhoff in jurisPK-SGB II, 2. Aufl 2007, § 31 RdNr 228).

20

bb)  Hinweise  auf  die  systematischen  Zusammenhänge  ergeben  sich  jedoch  aus  der

Entstehungsgeschichte der Norm. § 31 Abs 4 Nr 3 Buchst b SGB II entspricht dem bis 31.12.2004
geltenden  §  25  Abs  2  Nr  3  Buchst  b  BSHG,  zuletzt  idF  des  Dritten  Gesetzes  für  moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2003 (BGBl I 2848). Nach der Gesetzesbegründung
soll die Regelung klarstellen, dass auch bei diesen Obliegenheitsverletzungen Sanktionen eintreten

(vgl  BT-Drucks  15/1516,  S  61  zu  Abs  3).  Die  Anwendungsbereiche  der  einzelnen
Tatbestandsalternativen des § 25 BSHG waren jedoch in dieser gesetzlichen Regelung nicht klar
abgegrenzt, wie der Blick auf dessen Entstehungsgeschichte verdeutlicht.

21

Zunächst war der Normtext der Vorläuferregelung eingliedrig ausgestaltet. § 25 Abs 2 BSHG war
durch  das  Zweite  Gesetz  zur  Änderung des  BSHG vom 14.8.1969 (BGBl  I  1153)  neu  gefasst

worden. Aufgegeben wurde der Hinweis auf das in der Zwischenzeit durch das AFG aufgehobene
AVAVG. Die damit  erfassten  Tatbestände  waren fortan  in  einer  Nr  3  des Abs 2 im Einzelnen
umschrieben: "Die Hilfe kann bis auf das zum Lebensunterhalt Unerlässliche eingeschränkt werden
bei  einem  Hilfesuchenden,  der  sein  Arbeitsverhältnis  gelöst  oder  durch  ein  vertragswidriges

Verhalten Anlass für die Kündigung des Arbeitgebers gegeben hat oder der sich weigert, an einer
Maßnahme zur beruflichen Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung teilzunehmen, oder der die
Teilnahme an einer der genannten Maßnahmen abgebrochen hat, ohne für sein Verhalten einen
wichtigen Grund zu haben." Der Gesetzgeber des BSHG übernahm demzufolge die in § 119 Abs 1

Nr 1, 3 und 4 AFG umschriebenen Obliegenheitsverletzungen wörtlich mit Ausnahme derjenigen,
die an die ebenfalls von § 119 Abs 1 Nr 3 und 4 AFG erfassten Maßnahmen zur Verbesserung der
Vermittlungsaussichten und zur beruflichen Rehabilitation anknüpften.  Rechtsfolge dieser Norm
war die Einschränkung der Leistung auf das zum Lebensunterhalt Unerlässliche. Im Unterschied

dazu  sah §  25  Abs  1  BSHG von  Anfang  an  als  weitergehende  Rechtsfolge  den  Wegfall  des
Anspruchs auf Leistungen vor. Hierin übernahm der Gesetzgeber den Wortlaut aus § 119 Abs 1 Nr



2 AFG ("eine unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit angebotene Arbeit nicht
angenommen  oder  nicht  angetreten")  allerdings  nicht,  sondern  umschrieb  die

Obliegenheitsverletzung mit  "sich weigert,  zumutbare  Arbeit  zu leisten".  Soweit  schon damals
Überschneidungen zwischen § 25 Abs 1 BSHG und dessen Abs 2 Nr 3 gesehen wurden, wurde Abs
1  wegen  der  weitergehenden  Rechtsfolge  als  vorrangige  Regelung  behandelt  (Giese  in
Gottschick/Giese, BSHG, 9. Aufl 1985, § 25 Anm 8.1).

22

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms (FKPG) vom 23.6.1993

(BGBl I 944) wurde § 25 Abs 2 Nr 3 BSHG schließlich zweigliedrig in Buchst a und b ausgestaltet.
Der Gesetzgeber bediente sich fortan der Verweisungstechnik auf das gesamte Sperrzeitrecht des
§ 119 AFG. § 25 Abs 1 BSHG wurde hingegen unabhängig davon und nur insoweit geändert, dass
er  wegen  der  Änderungen  in  §§  18,  19  BSHG  auch  auf  "zumutbare  Arbeitsgelegenheiten"

erstreckt wurde. In dem Gesetzentwurf zum FKPG wurde dazu nur ausgeführt, dass § 25 Abs 2 Nr
3  BSHG nunmehr  Hilfeempfänger  erfassen sollte,  bei  denen das Arbeitsamt den Eintritt  einer
Sperrzeit nach § 119 AFG festgestellt hat und der Anspruch auf Leistungen nach dem AFG ruht
oder erloschen ist. Ihnen gleichgestellt wurden die Hilfeempfänger, die ihre Arbeit aufgegeben und

keinen Anspruch auf Leistungen nach dem AFG hatten (BR-Drucks 121/93, S 215). In der Literatur
wurde Abs 2 Nr 3 Buchst b bei gleichzeitig erfüllten Tatbestandsvoraussetzungen als lex specialis
angesehen (Wenzel in Fichtner, BSHG, 1999, § 25 RdNr 20).

23

c) Für einen eigenständigen Anwendungsbereich von § 31 Abs 1 SGB II einerseits und dessen Abs
4  Nr  3  mit  seinen  Unterfällen  andererseits  sprechen  schließlich  entscheidend  die

Gesetzessystematik sowie der Sinn und Zweck der Regelung. Dem Grundsatz des Förderns und
Forderns entsprechend soll der erwerbsfähige Hilfebedürftige dazu veranlasst werden, konkrete
Schritte zur Behebung seiner Hilfebedürftigkeit zu unternehmen. § 31 SGB II konkretisiert den in §
2 SGB II verankerten Grundsatz des Forderns, demzufolge der erwerbsfähige Hilfebedürftige alle

Möglichkeiten  zur  Verringerung  auch  seiner  Hilfebedürftigkeit  durch  Einsatz  der  Arbeitskraft
auszuschöpfen  hat  (vgl  BT-Drucks  15/1516  S  60).  Vor  diesem  Hintergrund  erklärt  sich  der
gegenüber § 25 Abs 1 BSHG differenzierter ausgestaltete § 31 Abs 1 SGB II. Dieser sanktioniert
dem  Gesetzeszweck  entsprechend  verschiedene  Verhaltensweisen  des  erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen, die erkennen lassen, dass er seine Möglichkeiten zur Selbsthilfe nicht ausschöpft.
Die Absätze 2 und 4 flankieren diese Vorschrift für weitere Obliegenheitsverletzungen. Abs 2 regelt
Fälle  fehlender  Mitwirkung  im  Vorfeld  des  Einsatzes  der  Arbeitskraft.  Abs  4  hat
Obliegenheitsverletzungen  zum  Gegenstand,  die  nicht  im  direkten  Bezug  zum  Einsatz  der

Arbeitskraft stehen (Nr 1 und 2) oder die Bezüge zum SGB III aufweisen (Nr 3). Für § 31 Abs 4 Nr
1 SGB II ergibt sich ein Hinweis auf den zu Abs 1 abzugrenzenden Anwendungsbereich aus den
Gesetzesmaterialien. Dort wird klargestellt, dass hinsichtlich der Minderung des Einkommens oder
Vermögens  nur  eine  unmittelbar  zur  Vermögensverminderung  führende  Handlung  in  Betracht

kommt.  Ausgeschlossen  wird  etwa  eine  Minderung  durch  das  Unterlassen  beruflicher
Umschulungsmaßnahmen, mithin des fehlenden Einsatzes von Arbeitskraft, als Beispiel für eine
indirekte Handlung (vgl BT-Drucks 15/1516 S 61 zu Abs 3). Aus dem fehlenden entsprechenden
Hinweis kann für die Nr 3 hingegen nicht der Umkehrschluss gezogen werden. Vielmehr wäre

dann zu erwarten gewesen, dass der Gesetzgeber die Regelung nicht in Abs 4 bloß angefügt,
sondern einen eigenen Absatz dafür vorgesehen hätte.
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Bei diesem Verständnis  ergibt  sich in  § 31 Abs 4 Nr 3 SGB II  folgendes  Zusammenspiel  der
Tatbestandsvarianten:  Der  Buchst  a  erfasst  die  Fälle,  in  denen  eine  Sperrzeit  nach  dem
Arbeitsförderungsrecht  tatsächlich  verhängt  worden  ist,  wohingegen  in  Buchst  b  die

Konstellationen  geregelt  sind,  in  denen  eine  Sperrzeit  von  der  Bundesagentur  für  Arbeit  nur
deshalb nicht hatte festgestellt werden können, weil bei dem Betroffenen die Voraussetzungen für
einen Anspruch auf Alg nicht gegeben sind, weil er die Anwartschaftszeit (noch) nicht erfüllt. Von
einer bereits im Zusammenhang mit dem FKPG angesprochenen Gleichstellung von Buchst b mit

Buchst a (BR-Drucks 121/93 S 215) kann aber nur dann gesprochen werden, wenn das (an sich)
sperrzeitrelevante  Ereignis  bei  beiden  Alternativen  zu  einem  Zeitpunkt  eintritt,  zu  dem  der
Betroffene  in  einem  Sozialversicherungsrechtsverhältnis  zur  BA  als  SGB  III-Träger  steht,
insbesondere weil er eine versicherungspflichtige Beschäftigung ausübt. § 31 Abs 4 Nr 3 Buchst a

SGB II will,  wie zuvor § 25 Abs 2 Nr 3 Buchst a BSHG, sicherstellen, dass der Ruhens- oder
Erlöschenstatbestand wegen einer im Geltungsbereich des SGB III eingetretenen Sperrzeit nicht
folgenlos bleibt, wenn zwischenzeitlich ein Anspruch auf Alg II dem Grunde nach entstanden ist
(Valgolio in Hauck/Noftz, SGB II, § 31 RdNr 128, Stand Juli 2007). Ergänzend hierzu ordnet § 31

Abs 4 Nr 3 Buchst b SGB II die entsprechende Geltung des § 144 SGB III für Personen an, die die
Anwartschaftszeit für einen Anspruch auf Alg noch nicht erworben haben. Die übereinstimmende
Rechtfertigung für die Einbeziehung beider Personengruppen liegt darin, dass sie aufgrund der
zurückgelegten  Versicherungszeiten  in  einem  Rechtsverhältnis  zur

(Arbeitslosen-)Versichertengemeinschaft stehen, die sich ihrerseits typisierend gegen den Risikofall
der Arbeitslosigkeit zur Wehr setzt, deren Eintritt der Versicherte selbst zu vertreten oder an deren
Behebung er nicht in der gebotenen Weise mitwirkt (BSG, Urteil vom 9.12.1982 - 7 RAr 31/82 =
SozR 4100 § 119 Nr 21 S 104; BSG, Urteil vom 25.4.1990 - 7 RAr 106/89, BSGE 67, 26, 29 = SozR

3-4100 § 119 Nr 3; BVerfG, Beschluss vom 13.6.1983 - 1 BvR 1239/82 = SozR 4100 § 119 Nr 22
S 107). Für den in § 31 Abs 4 Nr 3 Buchst b SGB II genannten Personenkreis kommt folglich in
erster Linie die Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe in Betracht (zutreffend Valgolio in Hauck/Noftz,
SGB II, § 31 RdNr 131).
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Einem derartigen Regelungsregime sind Personen, die keine Versicherungszeiten nach dem SGB

III zurückgelegt haben, hingegen nicht unterworfen. Für sie finden ausschließlich die in § 31 Abs
1,  Abs  2  und  Abs  4  Nr  1  und  2  SGB  II  geregelten  Tatbestände  Anwendung.  Deren
Voraussetzungen liegen - wie bereits dargelegt wurde - nicht vor.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.
Login BRD
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Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 16.
Oktober 2008 aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das
Landessozialgericht zurückverwiesen.

Gründe:

I

1

Die Beteiligten streiten um die Rechtmäßigkeit eines Absenkungsbescheids für die Zeit vom 1.9.
bis 30.11.2006 und die Höhe der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

für diesen Zeitraum.

2

Der  im  Jahre  1969  geborene  Kläger  arbeitete  nach  seinen  eigenen  Angaben  zunächst  als
Fernsehredakteur. Er lebt mit seinem im Dezember 2003 geborenen Sohn in einem Haushalt. Seit
2005  bezieht  er  Leistungen  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  nach  dem  SGB  II.  Der
Beklagte bewilligte durch Bescheid vom 29.3.2006 (Änderungsbescheid vom 7.4.2006) Leistungen
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nach dem SGB II für den Zeitraum vom 1.5. bis 31.10.2006, dabei für die Monate September und
Oktober 2006 in Höhe von 966 Euro, wobei der Kläger eine Regelleistung in Höhe von 345 Euro

(100 vH) monatlich bezog. Der zuständige Sachbearbeiter des Beklagten überreichte dem Kläger
am 6.7.2006 im Rahmen eines "ausführlichen Beratungsgesprächs" zwei Vermittlungsvorschläge,
darunter einen für eine Vollzeittätigkeit bei der Zukunftswerkstatt K. Nach Angaben des Klägers
wurde laut Stellenbeschreibung ein Erzieher zur Anleitung anderer ABM-Helfer mit viel Erfahrung

in sozialen und organisatorischen Bereichen sowie in der Betreuung an Grundschulen gesucht. Der
Vermittlungsvorschlag  enthielt  auch  eine  Rechtsfolgenbelehrung  über  die  Folgen  einer
Nichtaufnahme der angebotenen Arbeit. Auf diese Stelle bewarb sich der Kläger nicht. Auf ein
Anhörungsschreiben  des  Beklagten  hin  antwortete  der  Kläger  am  21.7.2006,  dass  er  den

Vermittlungsvorschlag in seinen Unterlagen abgelegt und dort vergessen habe.

3

Der Beklagte erließ am 26.7.2006 einen Bescheid zur Absenkung des Arbeitslosengelds II (Alg II)
gemäß § 31 SGB II. Darin hieß es wörtlich: "Der Ihnen zustehende Anteil des Arbeitslosengeldes
II wird unter Wegfall des eventuell zustehenden Zuschlages nach § 24 SGB II für die Zeit vom
1.9.2006 bis 30.11.2006 monatlich um 30 % der Regelleistung, höchstens jedoch in Höhe des

zustehenden Auszahlungsbetrages, abgesenkt. Daraus ergibt sich eine Absenkung in Höhe von
maximal  104,00  Euro  monatlich.  Die  ursprüngliche  Bewilligungsentscheidung wird  insoweit  ab
dem 1.9.2006 gemäß § 48 Abs. 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) aufgehoben." Zur
Begründung wurde ausgeführt, der Kläger habe die ihm am 6.7.2006 angebotene,  zumutbare

Arbeit als Erzieher bei der Firma Zukunftswerkstatt K trotz Belehrung über die Rechtsfolgen nicht
angenommen, indem er sich nicht beworben habe.

4

Mit  Bescheid  vom  1.11.2006  (Änderungsbescheid  vom  24.11.2006)  bewilligte  der  Beklagte
Leistungen für den Zeitraum vom 1.11.2006 bis April  2007. Ausweislich der Berechnungsbögen
wurde dabei durch den Änderungsbescheid vom 24.11.2006 für den Monat November 2006 von

einem Minderungsbetrag von 104 Euro ausgegangen. Bewilligt wurden dem Kläger Leistungen in
Höhe von 841,40 Euro.

5

Bereits am 17.8.2006 hatte der Kläger Widerspruch gegen den Sanktionsbescheid vom 26.7.2006
eingelegt.  Diesen wies der Beklagte durch  Bescheid  vom 24.11.2006 zurück.  Zur  Begründung
wurde  ausgeführt,  trotz  eines  zuvor  geführten  intensiven  Gesprächs  hinsichtlich  der

Bewerbungsstrategie und einer Belehrung über die Rechtsfolgen habe der Kläger sich nicht bei der
Zukunftswerkstatt beworben. Er habe hierdurch zum Ausdruck gebracht, dass er die Aufnahme
der angebotenen Tätigkeit verweigere. Einen wichtigen Grund hierfür habe er nicht nachgewiesen.
Die  Tätigkeit  sei  angesichts  seiner  beruflichen  Laufbahn  auch  angemessen  und  zumutbar

gewesen.  Die  Voraussetzungen  für  die  Absenkung  des  Alg  II  um  30  %  der  maßgebenden
Regelleistung seien daher erfüllt. Für den Kläger betrage die Regelleistung 345 Euro, woraus sich
ein  Absenkungsbetrag  in  Höhe  von  gerundet  104  Euro  ergebe.  Die  Sanktion  umfasse  die
Kalendermonate  September  bis  November  2006.  Für  diesen  Zeitraum  sei  die  ursprüngliche

Bewilligungsentscheidung teilweise aufzuheben gewesen.



6

Auf die Klage hat das Sozialgericht (SG) durch Gerichtsbescheid vom 22.1.2008 den Bescheid des
Beklagten  vom  26.7.2006  in  der  Gestalt  des  Widerspruchsbescheides  vom  24.11.2006
aufgehoben.  Zur  Begründung  hat  es  ausgeführt,  der  Sanktionsbescheid  vom  26.7.2006  sei
inhaltlich  nicht  hinreichend  bestimmt  gewesen.  Es  müsse  aus  dem  Sanktionsbescheid  von

vornherein  klar  werden,  in  welcher  Höhe  eine  Absenkung  erfolgen  werde.  Der  Umfang  der
Kürzung müsse deshalb konkret und unmissverständlich dem Bescheid zu entnehmen sein. Durch
die Formulierung in dem Bescheid vom 26.7.2006 "30 % höchstens in Höhe des zustehenden
Auszahlungsbetrages  und  Absenkung  von  maximal  104,00  Euro  monatlich"  sei  dem  Kläger

lediglich  eine  Obergrenze  mitgeteilt  worden.  Es  fehle  an  einem  konkreten  und
unmissverständlichen  Minderungsbetrag.  Die  mangelnde  Bestimmtheit  eines  Verwaltungsaktes
könne auch nicht nach § 41 SGB X geheilt werden, denn es handele sich hierbei nicht um einen
Formmangel. Eine hinreichende Bestimmtheit sei vorliegend auch nicht durch andere Bescheide

hergestellt  worden. Allein aus der durch den Änderungsbescheid  vom 21.8.2006 festgesetzten
Änderung für den Monat Oktober 2006 habe der Kläger nicht den Schluss ziehen können, dass der
Minderungsbetrag 104 Euro betrage. Es könne dahinstehen, inwieweit nicht die Wertung des § 10
Abs 1 Nr 3 SGB II für eine Unzumutbarkeit der angebotenen Vollzeittätigkeit spreche. Aus dieser

Vorschrift folge, dass ein Hilfebedürftiger, der ein unter dreijähriges Kind betreue und erziehe,
nicht zur Aufnahme einer Arbeit verpflichtet werden könne.

7

Das  Landessozialgericht  (LSG)  hat  auf  die  vom SG zugelassene Berufung  des  Beklagten  den
Gerichtsbescheid vom 22.1.2008 aufgehoben und die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es
ausgeführt,  es  könne  dahinstehen,  ob  der  Ausgangsbescheid  wegen  fehlender  inhaltlicher

Bestimmtheit gemäß § 33 Abs 1 SGB X rechtswidrig gewesen sei. Jedenfalls sei diese mangelnde
Bestimmtheit  im  Widerspruchsverfahren  durch  den  Erlass  des  Widerspruchsbescheids  in
entsprechender  Anwendung  des  §  41  SGB  X  geheilt  worden.  Des  Weiteren  liege  auch  ein
Sachverhalt  vor,  der  den  Eintritt  einer  Sanktion  zur  Folge  habe.  Der  Kläger  sei  durch  den

Vermittlungsvorschlag  über  die  Rechtsfolgen  einer  Arbeitsverweigerung  ausreichend  belehrt
gewesen.  Er  habe  sich  auch  geweigert,  eine  Arbeit  aufzunehmen.  Schließlich  sei  auch  nicht
ersichtlich, dass die angebotene Arbeit für den Kläger unzumutbar gewesen wäre. Gemäß § 10
Abs 1 SGB II sei dem Hilfebedürftigen grundsätzlich jede Arbeit zumutbar. Auch der Umstand,

dass der Kläger allein seinen damals noch nicht dreijährigen Sohn erzogen habe, führe nicht zur
Unzumutbarkeit der angebotenen Stelle. Die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr
vollendet habe, sei in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung
oder in Tagespflege sichergestellt sei. Vorliegend sei eine solche Gefährdung der Kindeserziehung

nicht ersichtlich. Der Kläger selbst habe diesen Einwand erstmals im Klageverfahren vorgebracht.
Dies überzeuge bereits deshalb nicht, weil  der Kläger in  seinen früheren Stellungnahmen und
Widersprüchen besonders  betont  habe,  wie sehr  er  sich  um eine  Arbeit  bemühe,  ohne seine
angeblich  eingeschränkte  Vermittelbarkeit  auch  nur  anzudeuten.  Auch  die  vom  Kläger

geschlossene Eingliederungsvereinbarung enthalte keinerlei einschränkende Bedingungen.

8

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner -  vom Bundessozialgericht (BSG) zugelassenen -
Revision. Er rügt eine Verletzung der §§ 33, 41 SGB X und des § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 1c, § 31 Abs



6, § 10 Abs 1 Nr 3 SGB II sowie des § 103 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Er geht zunächst mit dem
SG davon aus, dass der Ausgangsbescheid vom 26.7.2006 nicht hinreichend inhaltlich bestimmt iS

des § 33 Abs 1 SGB X gewesen sei. Die mangelnde Bestimmtheit des Sanktionsbescheids sei auch
nicht durch andere oder spätere Bescheide geheilt worden. Er habe sich auch nicht geweigert,
eine ihm angebotene Arbeit anzunehmen. Er habe lediglich die Arbeitsangebote in seine Mappe
gelegt und dort vergessen. Die angebotene Tätigkeit als voll ausgebildeter Erzieher sei ihm nicht

zumutbar gewesen, zumal dieses Angebot seine Eingliederung nicht gefördert hätte. Zwar spreche
das Vermittlungsangebot nur von einem Erzieher. Da dieser jedoch Andere anleiten habe sollen,
habe darauf geschlossen werden können, dass es sich um einen ausgebildeten Erzieher handeln
sollte.  Das  LSG  überspanne  die  Anforderungen  an  die  Hilfebedürftigen,  wenn  es  trotzdem

verlange, dass er sich zunächst einmal auf die angebotene Stelle als Erzieher hätte bewerben
müssen. Schließlich sei auch die Erziehung seines unter dreijährigen Kindes gefährdet gewesen.
Das  LSG  habe  an  dieser  Stelle  den  Sachverhalt  nicht  vollständig  ermittelt,  denn  es  sei  die
Betreuung seines Sohnes nur für maximal sechs Stunden täglich sichergestellt gewesen. Bei der

angebotenen Stelle habe es sich zudem um eine Vollzeitstelle in K gehandelt. Von seinem Wohnort
aus  in  R  benötige  er  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  etwa  eineinhalb  Stunden  für  eine
Fahrtstrecke bis nach K. Darüber hinaus habe der Sanktionszeitraum auch nicht auf den November
2006 ausgedehnt werden dürfen, weil zum Zeitpunkt der Festsetzung des Sanktionszeitraums eine

Leistungsbewilligung für diesen Zeitraum noch nicht vorgelegen habe.

9

Der Kläger beantragt,  das Urteil  des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 16. Oktober
2008 aufzuheben und die Berufung des Beklagten zurückzuweisen.

10

Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

11

Der Beklagte beruft sich auf den Inhalt des angefochtenen Urteils. Ergänzend weist er darauf hin,
dass  sich  bereits  aus  dem  Ausgangsbescheid  vom  26.7.2006  hinreichend  bestimmt  die
ausgesprochene Rechtsfolge ergebe.

II

12

Die Revision des Klägers ist im Sinne der Zurückverweisung der Sache an das LSG (§ 170 Abs 2
Satz  2  SGG)  begründet.  Aufgrund  der  tatsächlichen  Feststellungen  des  LSG  kann  nicht
abschließend entschieden werden, ob die Absenkung der Leistungen des Klägers für den Zeitraum

vom 1.9. bis 30.11.2006 zu Recht erfolgt ist (hierzu unter 3.), bzw ob dem Kläger aus anderen
Gründen für diesen Zeitraum höhere Leistungen zustanden (sodann unter 4.). Zu Recht hat das
LSG allerdings entschieden, dass der Sanktionsbescheid vom 26.7.2006 nicht wegen fehlender
inhaltlicher Bestimmtheit gemäß § 33 Abs 1 SGB X aufzuheben war (siehe unter 2.).

13



1.a)  Streitgegenstand  sind  die  vom  Kläger  begehrten  Leistungen  nach  dem  SGB  II  für  den

Zeitraum  vom  1.9.  bis  30.11.2006.  Das  BSG  hat  insofern  bereits  entschieden,  dass  ein
Sanktionsereignis  bzw  ein  Sanktionsbescheid  gemäß  §  31  SGB  II  keinen  abtrennbaren
Streitgegenstand darstellt, der isoliert von den übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB
II überprüft werden kann (BSGE 102, 201 = SozR 4-4200 § 16 Nr 4, jeweils RdNr 12). Ob dem

Kläger für den streitigen Zeitraum vom 1.9. bis 30.11.2006 höhere als die abgesenkten Leistungen
zustanden, kann nicht abschließend entschieden werden. Zum einen kann nicht beurteilt werden,
ob  der  Sanktionsbescheid  vom  26.7.2006  (in  der  Gestalt  des  Widerspruchsbescheids  vom
24.11.2006) den Anforderungen der Rechtsprechung des BSG insbesondere an das Vorliegen einer

ausreichenden Rechtsfolgenbelehrung genügte (sogleich unter 3.). Zum anderen könnte selbst bei
einer Rechtmäßigkeit der hier bislang ausschließlich geprüften Sanktionsbescheide die Revision
des Klägers dennoch begründet sein, wenn ihm aus einem anderen Grund höhere Leistungen als
die abgesenkten für den streitigen Zeitraum zustanden (siehe unter 4.).

14

b) Die Anfechtungsklage des Klägers gemäß § 54 Abs 1 SGG (hierzu BSG Urteil vom 17.12.2009 -

B 4 AS 20/09 R - RdNr 12) richtet sich darauf, für den streitigen Zeitraum ungekürzte bzw nicht
abgesenkte Leistungen zu erhalten. Hierbei ist hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung wegen der
vorherigen Leistungsbewilligung für die Monate September und Oktober 2006 zwischen diesen
beiden Monaten einerseits und dem Monat November 2006 andererseits zu unterscheiden.

15

Hinsichtlich der Monate September und Oktober 2006 hatte der Beklagte dem Kläger mit den

Bescheiden vom 29.3.2006 /Änderungsbescheid vom 7.4.2006 bereits Leistungen in Höhe von
zuletzt  966  Euro  monatlich  bewilligt.  Insofern  zutreffend  hat  der  Beklagte  die  vom  Kläger
ausschließlich  angefochtenen  Bescheide  vom  26.7.2006  und  24.11.2006,  mit  denen  er  die
bewilligte  Leistung  absenkte,  auf  §  48  SGB  X  gestützt.  Nach  §  48  Abs  1  SGB  X  ist  ein

Verwaltungsakt  mit  Dauerwirkung  aufzuheben,  soweit  in  den  tatsächlichen  oder  rechtlichen
Verhältnissen, die bei seinem Eintritt vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt. Eine
solche Änderung ist (mit Wirkung für die Zukunft) eingetreten, wenn die Voraussetzungen des §
31 Abs 1 SGB II für eine Absenkung des Alg II vorgelegen haben.

16

Für  den  Zeitraum  ab  1.11.  bis  30.11.2006  hatte  der  Beklagte  Leistungen  lediglich  unter

Berücksichtigung einer um 104 Euro gekürzten Regelleistung bewilligt (Bescheid vom 1.11.2006 in
der Fassung des Änderungsbescheides vom 24.11.2006). Für den Monat November 2006 stehen
dem Kläger die Leistungen ohne Kürzung eines Betrags von 104 Euro zu, wenn er dem Grunde
nach die Voraussetzungen der §§ 7, 19 SGB II für einen Anspruch auf Alg II erfüllt hat und die

Regelleistung nicht nach § 31 Abs 1 SGB II abgesenkt ist. Damit der Kläger dieses Ziel erreichen
kann, müssten (im Wege der Anfechtungs-  und  Leistungsklage gemäß §  54  Abs 4 SGG)  die
Bescheide vom 1.11. bzw 24.11.2006 insofern geändert  werden, was das SG unterlassen hat.
Auch hierüber wird das LSG abschließend zu befinden haben.

17



Dem Gesamtzusammenhang der Feststellungen im Urteil des LSG kann noch mit hinreichender

Klarheit entnommen werden, dass der Kläger die Voraussetzungen des § 7 Abs 1 SGB II für einen
Leistungsanspruch nach dem SGB II erfüllt.

18

2.  Entgegen  der  Rechtsansicht  des  SG  war  bereits  der  angefochtene  Sanktionsbescheid  vom
26.7.2006 inhaltlich hinreichend bestimmt (§ 33 Abs 1 SGB X). Es kommt mithin nicht darauf an,
ob dieser Bescheid noch durch den Widerspruchsbescheid vom 24.11.2006 "geheilt" worden ist,

wovon das LSG ausgegangen ist. Das BSG hat bereits entschieden, dass Sanktionsbescheide mit
dem hier angefochtenen Inhalt den Bestimmtheitsanforderungen des § 33 Abs 1 SGB X genügen
(vgl insbesondere Urteil vom 17.12.2009 - B 4 AS 20/09 R - BSGE 105, 194 = SozR 4-4200 § 31
Nr  2  RdNr  13  ff).  Das  Bestimmtheitserfordernis  des  §  33  Abs  1  SGB  X  verlangt,  dass  der

Verfügungssatz eines Verwaltungsaktes nach seinem Regelungsgehalt in sich widerspruchsfrei ist
und  den  Betroffenen  bei  Zugrundelegung  der  Erkenntnismöglichkeiten  eines  verständigen
Empfängers in die Lage versetzen muss, sein Verhalten daran auszurichten. Mithin muss aus dem
Verfügungssatz  für  die  Beteiligten  vollständig,  klar  und  unzweideutig  erkennbar  sein,  was die

Behörde will. Insoweit kommt dem Verfügungssatz des Verwaltungsakts klarstellende Funktion zu
(BSG Urteil vom 15.5.2002 - B 6 KA 25/01 R = BSG SozR 3-2500 § 85 Nr 46 S 384). Unbestimmt
iS des § 33 Abs 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt nur dann, wenn sein Verfügungssatz nach seinem
Regelungsgehalt in sich nicht widerspruchsfrei ist und der davon Betroffene bei Zugrundelegung

der Verständnismöglichkeiten eines verständigen Empfängers nicht in der Lage ist, sein Verhalten
daran auszurichten (vgl auch BSG Urteil vom 17.12.2009 - B 4 AS 30/09 R - SozR 4-4200 § 31 Nr
3 RdNr 16 mwzN). Unschädlich ist, wenn zur Auslegung des Verfügungssatzes auf die Begründung
des Verwaltungsakts auf früher zwischen den Beteiligten ergangene Verwaltungsakte oder auf

allgemein zugängliche Unterlagen zurückgegriffen werden muss (BSG SozR 4-2600 § 96a Nr 9).
Nach  diesen  Maßstäben  lässt  sich  hier  die  Unbestimmtheit  des  Aufhebungsbescheides  vom
26.7.2006  nicht  feststellen.  Zwar  verfügte  der  Beklagte  in  diesem  Bescheid,  dass  sich  der
monatliche Absenkungsbetrag  vom 1.9.2006 bis  zum 30.11.2006 auf  30 % der  Regelleistung

belaufe,  woraus  sich  maximal  104  Euro  ergeben  würden.  Damit  hat  der  Beklagte  zunächst
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass dem Kläger ab dem 1.9.2006 Leistungen nicht
mehr  in  unveränderter  Höhe  zustehen  sollten.  Allerdings  ist  angesichts  der  teilweise
umfangreichen  Bewilligungsbescheide  nicht  in  jedem  Falle  (so  etwa,  wenn  Nebeneinkommen

gemäß §§ 11, 30 SGB II zu berücksichtigen ist) unschwer ersichtlich, um welchen Betrag das Alg
II abgesenkt werden soll. Hier lag hingegen ein unproblematischer Fall vor, weil der Kläger eine
Regelleistung in  Höhe von 100vH (damals 345 Euro)  erhielt und sonst kein Nebeneinkommen
vorlag.  Insofern  konnte  der  Kläger  dem  Verfügungssatz  des  Absenkungsbescheides  unter

Hinzuziehung seines Bewilligungsbescheids durch einfache Rechenoperation auch ohne weiteres
den für ihn maßgebenden konkreten Absenkungsbetrag entnehmen. Jedenfalls für den Kläger war
somit  ausreichend  und  in  nachvollziehbarer  Weise  erkennbar,  dass  und  in  welchem  Umfang
aufgrund  des  Sanktionsereignisses  Zahlungen  von  Alg  II  ab  dem  1.9.2006  erfolgen  sollten.

Schließlich machte der angefochtene Sanktionsbescheid  vom 26.7.2006 insofern auch deutlich,
dass die ursprünglichen Bewilligungsbescheide insoweit gemäß § 48 SGB X aufgehoben würden
(vgl hierzu BSG Urteile vom 17.12.2009 - B 4 AS 20/09 R - BSGE 105, 194 = SozR 4-4200 § 31 Nr
2 - und - B 4 AS 30/09 R = SozR 4-4200 § 31 Nr 3). Da bereits der Ausgangsbescheid mithin nicht

wegen  fehlender  Bestimmtheit  rechtswidrig  war,  kommt  es  auf  die  weitere  Frage,  ob  eine
eventuell  fehlende  Bestimmtheit  im  Widerspruchsverfahren  bzw  durch  den  Erlass  eines



Widerspruchsbescheids in entsprechender Anwendung des § 41 SGB X heilbar wäre, nicht mehr
an.
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3.  Es  kann nicht  abschließend  entschieden  werden, ob  der  Sanktionsbescheid  vom 26.7.2006

gemäß § 31 SGB II rechtmäßig war und damit gemäß § 48 Abs 1 SGB X die  ursprünglichen
Bewilligungsbescheide vom 29.3.2006/7.4.2006 gemäß § 48 Abs 1 SGB X geändert werden bzw
bei  dem  anschließenden  Bewilligungszeitraum  ab  1.11.2006  eine  um  104  Euro  gekürzte
Regelleistung zu Grunde gelegt werden durfte (Bescheide vom 1.11.2006/24.11.2006).
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Nach § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 1c SGB II wird das Arbeitslosengeld unter Wegfall des Zuschlags nach

§ 24 SGB II in einer ersten Stufe um 30 vH der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20
SGB II maßgeblichen Regelleistung abgesenkt, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz
Belehrung über die Rechtsfolgen weigert, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit
oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Maßnahme aufzunehmen oder

fortzuführen. Anhand der Feststellungen des LSG kann der Senat nicht abschließend entscheiden,
ob die von ihm selbst aufgestellten Anforderungen an eine Rechtsfolgenbelehrung iS des § 31 Abs
1 Satz 1 SGB II im vorliegenden Fall erfüllt wurden (vgl grundlegend Urteil vom 18.2.2010 - B 14
AS 53/08 R - BSGE 105, 297 = SozR 4-4200 § 31 Nr 5).
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a) Es bestehen aufgrund der  tatsächlichen Feststellungen des  LSG zunächst  keine rechtlichen

Zweifel daran, dass der Kläger sich geweigert hat, eine Arbeit anzunehmen. Weigern in diesem
Sinne  bedeutet  regelmäßig  die  vorsätzliche,  ausdrückliche  oder  stillschweigende,  schriftlich,
mündlich  oder  in  anderer  Weise  dem  Leistungsträger  oder  dem  Arbeitgeber  zum  Ausdruck
gebrachte fehlende Bereitschaft, sich an die durch das Gesetz auferlegte Pflicht zu halten. Die

Aufnahme einer  Tätigkeit  kann  mithin  auch  durch  konkludentes  Verhalten  verweigert  werden
(statt vieler Berlit in Münder, LPK-SGB II, 3. Aufl 2009, § 31 RdNr 35 mwN). Insofern zutreffend
hat das LSG aus den Angaben des Klägers, er habe das Angebot schlichtweg vergessen, den
Schluss gezogen, er habe die konkrete Arbeit nicht antreten bzw ausführen wollen.
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b)  Das  LSG  wird  allerdings  nach  der  Zurückverweisung  der  Sache  nochmals  darüber  zu

entscheiden haben, ob die Arbeit dem Kläger tatsächlich zumutbar iS des § 10 SGB II iVm § 31
Abs 1 Satz 1 Nr 1c SGB II war. Nach § 10 Abs 1 Satz 1 Nr 3 SGB II ist die Ausübung der Arbeit
auch dann zumutbar, wenn die Erziehung eines unter dreijährigen Kindes nicht gefährdet ist. Dies
ist dann der Fall, soweit dessen Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne

der Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder auf sonstige Weise sichergestellt ist.
Insofern ist rechtlicher Maßstab für die Zumutbarkeit einer Arbeit ausschließlich, ob die Erziehung
eines Kindes tatsächlich  iS  des  §  10 Abs 1  Nr  3  SGB II  sichergestellt  ist.  Mit  der  vom LSG
angestellten  Hilfserwägung,  der  Kläger  habe  erst  im  Klageverfahren  auf  die  fehlende

Sicherstellung  der  Betreuung seines  Kindes  hingewiesen,  zuvor  aber  stets  sein  Bemühen  um
Erlangung einer Arbeitsstelle betont, kann das Vorliegen dieser tatbestandlichen Voraussetzung



nicht  nachgewiesen  werden.  Maßgeblich  ist  insofern  ausschließlich  die  objektive
Betreuungssituation, die von Amts wegen zu ermitteln ist (§ 20 SGB X iVm § 103 SGG).  Eine

Präklusion  von  Vorbringen,  wovon  das  LSG  offenbar  ausgeht,  ist  insoweit  nur  in  den  engen
Grenzen des § 106a SGG möglich, dessen Voraussetzungen nicht vorliegen. Soweit der Kläger
darüber hinaus im Rahmen der Zumutbarkeit vorgetragen hat, eine Arbeitsstelle als Erzieher sei
ihm als vormaligem Fernsehredakteur generell unzumutbar, verkennt er die Tragweite des § 10

Abs 1  Satz  1  SGB II,  wonach  dem erwerbsfähigen  Hilfebedürftigen  grundsätzlich  jede  Arbeit
zumutbar ist.
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c)  Letztlich  kann  dies  aber  dahinstehen,  solange  nicht  ausreichend  festgestellt  ist,  welche
Rechtsfolgenbelehrung dem Kläger wann überreicht worden ist.  Das LSG hat insofern lediglich
festgestellt: "Der Vermittlungsvorschlag enthielt auch eine Rechtsfolgenbelehrung über die Folgen

einer Nichtaufnahme der angebotenen Arbeit". Aufgrund dieser Feststellung gelangt das LSG zur
Subsumtion:  "Der  Kläger  ist  über  die  Rechtsfolgen  einer  Arbeitsverweigerung  durch  den
Vermittlungsvorschlag  ausreichend  belehrt  gewesen".  Der  erkennende  Senat  ist  zu  einer
revisionsgerichtlichen Überprüfung der rechtlichen Grundlagen dieser Wertung nicht in der Lage,

zumal der Vermittlungsvorschlag auch nicht Gegenstand der  in Bezug genommenen Akten ist.
Auch in den Sanktionsbescheiden des Beklagten findet sich keine inhaltliche Beschreibung bzw
Wiedergabe  der  dem  Kläger  am  6.7.2006  erteilten  Rechtsfolgenbelehrung.  Das  angefochtene
Urteil  lässt  nicht  erkennen,  welche  Anforderungen  das  LSG seiner  rechtlichen  Würdigung der

Rechtsfolgenbelehrung  zugrunde  gelegt  hat.  Es  hätte  festgestellt  werden  müssen,  welchen
konkreten Inhalt die Rechtsfolgenbelehrung hatte, die dem Kläger am 6.7.2006 ausgehändigt bzw
mündlich übermittelt worden ist. Der Inhalt dieser Rechtsfolgenbelehrung ist auch nicht aus den
Akten ersichtlich.
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Der erkennende Senat hat hierzu im Anschluss an die Rechtsprechung des 4. Senats des BSG

(BSGE 102, 201 = SozR 4-4200 § 16 Nr 4 und Urteil vom 17.12.2009 - B 4 AS 30/09 R - SozR
4-4200 § 31 Nr 3 RdNr 19) durch Urteil vom 18.2.2010 (B 14 AS 53/08 R - BSGE 105, 297 = SozR
4-4200 § 31 Nr 5 RdNr 17 ff) im Einzelnen dargelegt, dass die Festsetzung von Sanktionen nach §
31  Abs  1  Satz  1  SGB  II  voraussetzt,  dass  der  Hilfebedürftige  über  die  Rechtsfolgen  einer

Pflichtverletzung konkret, verständlich, richtig und vollständig belehrt worden ist. Dabei kommt es
auf den objektiven Erklärungswert der Belehrung an. Sämtliche in § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB II
genannten Sanktionstatbestände setzen voraus, dass der Hilfebedürftige über die  Rechtsfolgen
einer Pflichtverletzung belehrt worden ist. Diese in der Rechtsprechung der Landessozialgerichte

und in der sozialrechtlichen Literatur weitgehend geteilte Auffassung (vgl die Nachweise in dem
Urteil des BSG vom 18.2.2010 - B 14 AS 53/08 R - BSGE 105, 297 = SozR 4-4200 § 31 Nr 5 RdNr
19) ist insbesondere im Hinblick auf die gravierenden Folgen des § 31 Abs 1 SGB II im Bereich der
existenzsichernden Leistungen aufrecht zu erhalten. Die Anforderungen an eine ordnungsgemäße

Rechtsfolgenbelehrung  orientieren  sich  dabei  an  den  vom  BSG  zum  Arbeitsförderungsrecht
entwickelten Grundsätzen.  Schon die  Gesetzesbegründung knüpft  hieran an,  indem sie darauf
verweist, dass die Rechtsfolgenbelehrung nach § 31 Abs 1 SGB II die Funktion haben soll, dem
Hilfebedürftigen  in  verständlicher  Form  zu  erläutern,  welche  unmittelbaren  und  konkreten

Auswirkungen  auf  seinen  Leistungsanspruch  die  in  §  31  Abs  1  SGB  II  genannten
Pflichtverletzungen haben werden. Die Belehrung soll zeitlich vor der Pflichtverletzung liegen. Im



Hinblick auf die Sperrzeittatbestände hat das BSG entschieden, dass die Rechtsfolgenbelehrung als
Voraussetzung für ihre Wirksamkeit konkret, richtig, vollständig und verständlich sein und dem

Arbeitslosen  zeitnah  im  Zusammenhang mit  einem Arbeitsangebot  zutreffend erläutern  muss,
welche  unmittelbaren  und  konkreten  Auswirkungen  auf  seinen  Leistungsanspruch  eine
unbegründete Arbeitsablehnung haben kann. Dabei hat das BSG auch den zwingenden formalen
Charakter  der  Rechtsfolgenbelehrung  betont  und  dies  aus  dem  übergeordneten  sozialen

Schutzzweck abgeleitet, den Arbeitslosen vor den Folgen einer Pflichtverletzung zu warnen (vgl
BSGE  53,  13,  15  =  SozR  4100  §  119  Nr  18  S  87  mwN).  Der  Warnfunktion  der
Rechtsfolgenbelehrung kommt im Bereich des SGB II  noch eine größere Bedeutung zu als im
Bereich  der  Arbeitsförderung.  Dies  leitet  der  Senat  nicht  zuletzt  aus  der  Entscheidung  des

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 9.2.2010 (1 BvL 1/09, 3/09 und 4/09) ab, in der das
BVerfG  betont  hat,  dass  das  SGB  II  insgesamt  der  Realisierung  des  Grundrechts  auf
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums iS des Art 1 Abs 1 iVm Art 210 Abs 1
Grundgesetz (GG) diene. Entsprechende Feststellungen zum Inhalt der Rechtsfolgenbelehrung und

eine nachfolgende Subsumtion wird das LSG noch vorzunehmen haben.
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d)  Schließlich  wird  das  LSG  auch  zu  überprüfen  haben,  wann  der  Sanktionsbescheid  vom
26.7.2006 dem Kläger bekannt gegeben worden ist.  Gemäß § 31 Abs 6 Satz 1 SGB II  treten
Absenkungen und Wegfall mit Wirkung des Kalendermonats ein, der auf das Wirksamwerden des
Verwaltungsaktes, der die Absenkung oder den Wegfall der Leistung feststellt, folgt. Gemäß § 39

Abs 1 SGB X iVm § 37 Abs 1 SGB X wird ein Verwaltungsakt in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er
bekannt gegeben wurde. Nach § 37 Abs 2 SGB II gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im
Inland durch die Post übermittelt wird, am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben.
Da  der  26.7.2006  ein  Mittwoch  war,  besteht  zumindest  Veranlassung  zu  überprüfen,  ob  der

Bescheid nicht bereits im Juli 2006 bekannt gegeben wurde. Nach der zwingenden Rechtsfolge
des § 31 Abs 6 Satz 1 SGB II hätten möglicherweise Absenkung und Wegfall mit Wirkung des
Kalendermonats eintreten müssen, der auf das Wirksamwerden folgte, was hier der August 2006
gewesen wäre. Da der Bescheid nach § 31 Abs 6 Satz 1 SGB II für das Eintreten der Sanktion

konstitutiv ist, könnte sich hieraus ergeben, dass jedenfalls die dann für den Monat August 2006
zwingend erforderliche Sanktion nicht mehr wirksam nachgeholt werden kann, ggf könnte auch
eine Rechtswidrigkeit der Festsetzung des Sanktionszeitraums insgesamt zu erwägen sein.
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4.  Ergeben  die  Ermittlungen  und  weiteren  rechtlichen  Würdigungen  des  LSG,  dass  der
Absenkungsbescheid vom 26.7.2006 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24.11.2006

rechtmäßig war und dass insofern das LSG auf die Berufung des Beklagten hin die Klage zu Recht
abgewiesen hat, so wird im Einzelnen noch zu prüfen sein, ob dem Kläger nicht aus anderen
Gründen  eine  höhere  Regelleistung  zustand.  Insofern  wären  sämtliche
Tatbestandsvoraussetzungen der §§ 19, 22 SGB II zu überprüfen und auch zu ermitteln, inwieweit

die  dem  Kläger  bewilligten  Kosten  der  Unterkunft  und  ggf  auch  die  Leistungen  für  den
minderjährigen Sohn des Klägers richtig berechnet worden sind. Da der Kläger insofern gegen das
Urteil des LSG Revision eingelegt hat, ist unter jedem rechtlichen Gesichtspunkt zu überprüfen, ob
der Kläger sein Klageziel - ungekürzte Leistungen in der ursprünglich bewilligten Höhe - nicht auf

andere Weise erreichen kann.
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Das  LSG  wird  auch  über  die  Kosten  des  Rechtsstreits  unter  Beachtung  des  Ausgangs  des
Revisionsverfahrens zu befinden haben.
Login BRD
Saved 2011-03-25



L e i t s ä t z e

zum Urteil des Ersten Senats vom 5. November 2019

- 1 BvL 7/16 -

(Sanktionen im Sozialrecht)

1. Die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausge-
staltung staatlicher Grundsicherungsleistungen ergeben sich aus der
grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz-
minimums (Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG). Gesi-
chert werden muss einheitlich die physische und soziokulturelle Exis-
tenz. Die den Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen zu
und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht ver-
loren. Das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber aber nicht, die
Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen an den Nachrang-
grundsatz zu binden, also nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn
Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern können, son-
dern wirkliche Bedürftigkeit vorliegt.

2. Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Menschen, die nicht in der Lage
sind, ihre Existenz selbst zu sichern und die deshalb staatliche Leis-
tungen in Anspruch nehmen, abverlangen, selbst zumutbar an der
Vermeidung oder Überwindung der eigenen Bedürftigkeit aktiv mitzu-
wirken. Er darf sich auch dafür entscheiden, insoweit verhältnismäßi-
ge Pflichten mit wiederum verhältnismäßigen Sanktionen durchzuset-
zen.
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3. Wird eine Mitwirkungspflicht zur Überwindung der eigenen Bedürftig-
keit ohne wichtigen Grund nicht erfüllt und sanktioniert der Gesetzge-
ber das durch den vorübergehenden Entzug existenzsichernder Leis-
tungen, schafft er eine außerordentliche Belastung. Dies unterliegt
strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit; der sonst weite Ein-
schätzungsspielraum zur Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit
von Regelungen zur Ausgestaltung des Sozialstaates ist hier be-
schränkt. Prognosen zu den Wirkungen solcher Regelungen müssen
hinreichend verlässlich sein; je länger die Regelungen in Kraft sind
und der Gesetzgeber damit in der Lage ist, fundierte Einschätzungen
zu erlangen, umso weniger genügt es, sich auf plausible Annahmen zu
stützen. Zudem muss es den Betroffenen tatsächlich möglich sein, die
Minderung existenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten
abzuwenden; es muss also in ihrer eigenen Verantwortung liegen, in
zumutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leis-
tung auch nach einer Minderung wieder zu erhalten.
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Verkündet

am 5. November 2019

Langendörfer

Tarifbeschäftigte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvL 7/16 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
zur verfassungsrechtlichen Prüfung,

ob

1. § 31a in Verbindung mit §§ 31 und 31b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB II) in der Fassung vom 13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850,
2094), gültig ab 1. April 2011, insoweit mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in
Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz – Sozialstaatlichkeit – und dem
sich daraus ergebenden Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums vereinbar ist, als sich das für die Sicherung des soziokul-
turellen Existenzminimums maßgebliche Arbeitslosengeld II aufgrund von
Pflichtverletzungen um 30 Prozent beziehungsweise 60 Prozent des für die er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person maßgebenden Regelbedarfs mindert
beziehungsweise bei weiteren Pflichtverletzungen vollständig entfällt;

2. § 31a in Verbindung mit §§ 31 und 31b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB II) in der Fassung vom 13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850,
2094), gültig ab 1. April 2011, insoweit mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz
vereinbar ist, als Sanktionen, wenn sie zu einer Lebensgefährdung oder Beein-
trächtigung der Gesundheit der Sanktionierten führen, gegen das Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit verstoßen;

3. § 31a in Verbindung mit §§ 31 und 31b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB II) in der Fassung vom 13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850,
2094), gültig ab 1. April 2011, insoweit mit Artikel 12 Grundgesetz vereinbar ist,
als Sanktionen gegen die Berufsfreiheit verstoßen
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- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Sozialgerichts Gotha vom 2. August
2016 (S 15 AS 5157/14) -

hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat -

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter

Vizepräsident Harbarth,

Masing,

Paulus,

Baer,

Britz,

Ott,

Christ,

Radtke

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2019 durch

Urteil

für Recht erkannt:
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1. § 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch in der
Fassung des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Än-
derung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom
24. März 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 453) sowie der Bekanntma-
chung der Neufassung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom
13. Mai 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 850), geändert durch das Ge-
setz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt
vom 20. Dezember 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 2854), geändert
durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch – Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht vom 26. Juli 2016 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 1824), ist für Fälle des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch
Zweites Buch in der genannten Fassung mit Artikel 1 Absatz 1 Grund-
gesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Ab-
satz 1 Grundgesetz unvereinbar, soweit die Höhe der Leistungsminde-
rung bei einer erneuten Verletzung einer Pflicht nach § 31 Absatz 1
Sozialgesetzbuch Zweites Buch die Höhe von 30 Prozent des maßge-
benden Regelbedarfs übersteigt, soweit eine Sanktion nach § 31a Ab-
satz 1 Sätze 1 bis 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch zwingend zu ver-
hängen ist, auch wenn außergewöhnliche Härten vorliegen, und
soweit § 31b Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch für alle
Leistungsminderungen ungeachtet der Erfüllung einer Mitwirkungs-
pflicht oder der Bereitschaft dazu eine starre Dauer von drei Monaten
vorgibt.

2. Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung durch den Gesetzgeber sind
§ 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 und § 31b Absatz 1 Satz 3 in Fällen des
§ 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch in der Fassung folgen-
der Übergangsregelungen weiter anwendbar:

a. § 31a Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch ist in den Fällen
des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Leistungsminderung wegen einer Pflichtverlet-
zung nach § 31 Absatz 1 SGB II nicht erfolgen muss, wenn dies im
konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände zu einer
außergewöhnlichen Härte führen würde. Insbesondere kann von einer
Minderung abgesehen werden, wenn nach Einschätzung der Behörde
die Zwecke des Gesetzes nur erreicht werden können, indem eine
Sanktion unterbleibt.
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3

b. § 31a Absatz 1 Sätze 2 und 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch sind in
den Fällen des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch mit der
Maßgabe anwendbar, dass wegen wiederholter Pflichtverletzungen ei-
ne Minderung der Regelbedarfsleistungen nicht über 30 Prozent des
maßgebenden Regelbedarfs hinausgehen darf. Von einer Leistungs-
minderung kann abgesehen werden, wenn dies im konkreten Einzelfall
unter Berücksichtigung aller Umstände zu einer außergewöhnlichen
Härte führen würde. Insbesondere kann von einer Minderung abgese-
hen werden, wenn nach Einschätzung der Behörde die Zwecke des
Gesetzes nur erreicht werden können, indem eine Sanktion unter-
bleibt.

c. § 31b Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch ist in den Fällen
des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch mit folgender Maß-
gabe anzuwenden: Wird die Mitwirkungspflicht erfüllt oder erklären
sich Leistungsberechtigte nachträglich ernsthaft und nachhaltig be-
reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann die zuständige Behörde un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls ab diesem Zeit-
punkt die Leistung wieder in vollem Umfang erbringen. Die Minderung
darf ab diesem Zeitpunkt nicht länger als einen Monat andauern.

G r ü n d e :

A.

Das Vorlageverfahren betrifft die Frage, ob die Minderung von Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts aufgrund der Verletzung der in § 31 Abs. 1 Sozialge-
setzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – (SGB II) normierten
Mitwirkungsanforderungen nach § 31a Abs. 1, § 31b SGB II bei erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, mit dem Grundgesetz
vereinbar ist.

I.

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch regelt seit dem 1. Januar 2005 die Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts durch die Grundsicherung für Erwerbsfähige
und diejenigen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, mit der Bedarfe
abgedeckt werden, die der Gesetzgeber anerkannt hat, um eine menschenwürdige
Existenz zu sichern. Der Leistungsgewährung liegt das in §§ 1 und 2 SGB II veran-
kerte Konzept des „Förderns und Forderns“ zugrunde, zu dem bestimmte Mitwir-
kungsanforderungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte gehören, deren Verlet-
zung durch Leistungsminderungen sanktioniert wird.

Die hier zu überprüfenden Regelungen wurden sodann im Jahr 2006 beschlossen
und zum 1. April 2011 neu geordnet (Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und
zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März
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2011, BGBl I S. 453). Sie wurden im Jahr 2016 lediglich redaktionell verändert und es
wurde in § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II ein Verweis auf § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II
eingefügt (Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch –
Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht vom 26. Juli 2016, BGBl I S. 1824). Nunmehr finden sich in § 31 Abs. 1
SGB II die hier entscheidungserheblichen Tatbestände der Verletzung der Mitwir-
kungsanforderungen, in § 31a SGB II die leistungsmindernden Rechtsfolgen und in
§ 31b SGB II deren Beginn und Dauer.

1. Sanktionierte Verhaltenspflichten gab es im Sozialrecht schon in der Weimarer
Zeit, in der Zeit des Nationalsozialismus und unter Geltung des Bundessozialhilfege-
setzes. Sie richteten sich zunächst gegen „Arbeitsscheu“ und boten später dem NS-
Regime eine Grundlage für willkürliche Verfolgung. Die nach 1945 bis zum Inkrafttre-
ten des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch weiter geltenden Regelungen wurden von
den Gerichten allerdings enger ausgelegt.

a) Die Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl I
S. 100) ermöglichte in § 19 eine Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit; § 20 der
Reichsverordnung gab vor, dass in einer Anstalt unterzubringen sei, wer zwar ar-
beitsfähig war, aber infolge eines „sittlichen Verschuldens“ selbst der öffentlichen
Fürsorge anheimfiel oder Unterhaltsberechtigte dieser aussetzte, indem er beharrlich
Arbeit ablehnte oder sich der Unterhaltspflicht entzog.

In den Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Für-
sorge vom 4. Dezember 1924 (RGBl I S. 765 f.) normierte § 5 den Nachranggrund-
satz: Hilfsbedürftig war danach nur, „wer den notwendigen Lebensbedarf für sich und
seine unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen
Kräften und Mitteln beschaffen kann und ihn auch nicht von anderer Seite, insbeson-
dere von Angehörigen, erhält“. Nach § 13 der Reichsgrundsätze waren in Fällen der
„Arbeitsscheu“ und des „offenbar unwirtschaftlichen Verhaltens“ die Voraussetzun-
gen der Hilfebedürftigkeit „aufs Strengste zu prüfen sowie Art und Maß der Fürsorge
auf das zur Fristung des Lebens Unerlässliche zu beschränken“. Dies galt auch,
wenn Hilfsbedürftige berechtigten Anordnungen der zuständigen Stellen „beharrlich
zuwiderhandelten“.

Auf Grundlage der §§ 19, 20 der Reichsverordnung und § 13 der Reichsgrundsätze
praktizierten dann ab 1933 zahlreiche Städte die Internierung in bereits existierenden
Arbeitshäusern oder, als „Arbeitsscheue“, in speziellen „Lagern für geschlossene
Fürsorge“, die später als Konzentrationslager betrieben wurden (Rudloff, in: Ho-
ckerts, Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit, 1998, S. 191 <200 f. m.w.N.>; Stoll-
eis, Geschichte des Sozialrechts in Deutschland, 2003, S. 188 f.).

b) Das nach der Verordnung zur Vereinfachung des Fürsorgerechts vom 7. Oktober
1939 (RGBl I S. 2002) geltende Recht und die mehrfach geänderte Reichsverord-
nung sowie die Reichsgrundsätze galten dann bis zum Inkrafttreten des Bundessozi-
alhilfegesetzes (BSHG; BGBl I 1961 S. 815) weiter. Dieses übernahm in §§ 25, 26
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BSHG bis 1974 den Leitbegriff der „Arbeitsscheu“ (Unterabschnitt 4: Folgen bei Ar-
beitsscheu und unwirtschaftlichem Verhalten; BTDrucks 3/1799, S. 42 f. zu §§ 23,
24); keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt hatte nach § 25 Abs. 1 Satz 1
BSHG, wer sich weigerte, zumutbare Arbeit zu leisten. Das Dritte Gesetz zur Ände-
rung des Sozialhilfegesetzes vom 25. März 1974 (BGBl I S. 777) regelte den „Aus-
schluss des Anspruchs auf Hilfe und Einschränkung der Hilfe“ und hob § 26 BSHG
zur Unterbringung in Arbeitseinrichtungen wegen „beharrlicher“ Weigerung zumutba-
rer Arbeit auf. Ab dem 1. August 1996 sah § 25 Abs. 1 Satz 2 BSHG vor, in solchen
Fällen zunächst mindestens 25 % des maßgebenden Regelsatzes zu kürzen. Das
Bundessozialhilfegesetz ermöglichte es auch von Anfang an, Hilfe zum Lebensun-
terhalt auf das „Unerlässliche“ zu beschränken, wenn gezielt Vermögen vermindert
wurde, um Leistungen zu erlangen, oder trotz Belehrung unwirtschaftliches Verhalten
fortgesetzt wurde; desgleichen konnten Leistungen gemindert werden, wenn ohne
wichtigen Grund die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses verschuldet wurde oder
Qualifizierungsmaßnahmen verweigert oder abgebrochen wurden.

Das Bundesverwaltungsgericht legte diese Regelungen allerdings eng aus. Fehlen-
de eigene Bemühungen um Arbeit rechtfertigten nur dann Absenkungen, wenn sol-
che Bemühungen persönlich und finanziell zumutbar waren und nach der (örtlichen
oder regionalen) Arbeitsmarktlage auch konkrete Erfolgsaussichten gehabt hätten
(vgl. BVerwGE 98, 203 <206>). Der Sozialhilfeträger musste zwingend prüfen, ob
Hilfesuchende mit der eigenen Arbeitssuche überfordert wären. Es lag jedoch keine
Weigerung vor, wenn diese zwar noch intensiver hätte ausfallen können, die Betrof-
fenen sich aber ernsthaft und zielstrebig um einen Arbeitsplatz bemühten. Zudem
durfte nur sanktioniert werden, was die Betroffenen auch zu vertreten hatten (vgl.
Schellhorn/Schellhorn, BSHG, 16. Aufl. 2002, § 25 Rn. 2), und dies hatte der Sozial-
hilfeträger zu beweisen (vgl. VG Augsburg, Beschluss vom 19. August 2002 - Au 9 S
02.1026 -, juris; VG Karlsruhe, Urteil vom 13. Juli 2001 - 8 K 2533/98 -, juris, m.w.N.).

c) Auch heute gilt in der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch –
Sozialhilfe – (SGB XII), dass nach § 26 Abs. 1 Satz 1 SGB XII Leistungen auf das
zum Lebensunterhalt Unerlässliche beschränkt werden sollen, wenn erwachsene
Leistungsberechtigte ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert ha-
ben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung der Leistung herbeizu-
führen (Nr. 1), oder ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen (Nr. 2). Zudem werden
Leistungsberechtigte sanktioniert, die entgegen ihrer Verpflichtung ablehnen, eine
Tätigkeit aufzunehmen oder an einer erforderlichen Vorbereitung teilzunehmen; dann
wird der maßgebende Regelbedarf nach § 39a Abs. 1 SGB XII zunächst um bis zu
25 %, bei wiederholter Ablehnung in weiteren Stufen um jeweils bis zu 25 % gemin-
dert. Unterhaltsberechtigte Angehörige oder andere mit den Betroffenen in Haus-
haltsgemeinschaft lebende Leistungsberechtigte sollen nach § 39a Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 26 Abs. 1 Satz 2 SGB XII durch die Einschränkung der Leistung nicht
getroffen werden. Die Regelung des § 1a Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz in der
vom 6. August 2016 bis 20. August 2019 geltenden Fassung (im Folgenden: AsylbLG
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a.F.) begrenzt eine Kürzung von Leistungen auf das „im Einzelfall nach den Umstän-
den unabweisbar“ Gebotene.

2. Der Gesetzgeber hat die Grundsicherung mit dem Vierten Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl I S. 2954) zum 1.
Januar 2005 im Rahmen einer breit angelegten Reform neu gefasst, das landläufig
als „Hartz-IV“-Gesetz bezeichnet wird. Im Vordergrund steht nun mit dem ersten Ka-
pitel – nach §§ 1, 2 SGB II – der „Grundsatz des Förderns und Forderns“ (vgl. BT-
Drucks 15/1516 vom 5. September 2003). Mit den hier zur Überprüfung vorgelegten
Regelungen der §§ 31, 31a, 31b SGB II schuf der Gesetzgeber Mitwirkungspflichten
insbesondere mit dem Ziel der Aufnahme einer Erwerbsarbeit, die mit zwischenzeit-
lich verschärften, zwingend zu verhängenden und starr andauernden Sanktionen ei-
ner Minderung oder des gesamten Wegfalls von Leistungen durchgesetzt werden.

a) Zunächst wurde als Sanktion eine Minderung von Leistungen um 30 % des Re-
gelbedarfs vorgegeben, die sich bei mehrfachen Pflichtverletzungen vervielfachen
konnte. Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
vom 20. Juli 2006 (BGBl I S. 1706) wurde dies geändert; nach § 31 Abs. 3 Satz 1 und
2 SGB II a.F. wurden Regelbedarfsleistungen bei der ersten wiederholten Pflichtver-
letzung im Sinne des § 31 Abs. 1 SGB II nun um 60 % gemindert, bei einer weiteren
Pflichtverletzung fiel das Arbeitslosengeld II völlig weg.

b) Diese Regeln wurden zum 1. April 2011 neu geordnet (Gesetz zur Ermittlung von
Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch vom 24. März 2011, BGBl I S. 453). § 31 SGB II regelt seitdem die Tatbestände
der Verletzung einer Mitwirkungsanforderung, § 31a SGB II legt die leistungsmin-
dernden Rechtsfolgen fest und § 31b SGB II deren Beginn und Dauer. Die hier nicht
zu überprüfenden Leistungsminderungen bei Meldeversäumnissen finden sich in
§ 32 SGB II.

3. § 31 Abs. 1 SGB II lautet in der im Ausgangsverfahren maßgeblichen, seit 1. April
2012 (Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom
20. Dezember 2011, BGBl I S. 2854) geltenden Fassung, die 2016 nur redaktionell
geändert wurde (oben Rn. 3):

§ 31 Pflichtverletzungen

(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten,
wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder
deren Kenntnis

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem
diese ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 1 Satz 6 fest-
gelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Um-
fang Eigenbemühungen nachzuweisen,

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgele-
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genheit nach § 16d oder ein nach § 16e gefördertes Arbeitsver-
hältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr
Verhalten verhindern,

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht an-
treten, abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben.

2Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen
wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

(2) …

Die relevanten Regelungen in §§ 31a, 31b SGB II lauten in der im Ausgangsverfah-
ren maßgeblichen Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom 13. Mai 2011 (BGBl I S. 850):

§ 31a Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen

(1) 1Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeits-
losengeld II in einer ersten Stufe um 30 % des für die erwerbsfähige
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs. 2Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 min-
dert sich das Arbeitslosengeld II um 60 % des für die erwerbsfähige
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs. 3Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach § 31
entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. 4Eine wiederholte Pflicht-
verletzung liegt nur vor, wenn bereits zuvor eine Minderung festge-
stellt wurde. 5Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegan-
genen Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt.
6Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich be-
reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige Träger die
Minderung der Leistungen nach Satz 3 ab diesem Zeitpunkt auf
60 % des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzen.

(2) …

(3) 1Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als
30 % des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs kann der Träger
auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen
oder geldwerte Leistungen erbringen. 2Der Träger hat Leistungen
nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjäh-
rigen Kindern in einem Haushalt leben. 3Bei einer Minderung des
Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 % des für den erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs
soll das Arbeitslosengeld II, soweit es für den Bedarf für Unterkunft
und Heizung nach § 22 Absatz 1 erbracht wird, an den Vermieter
oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.
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(4) …

§ 31b Beginn und Dauer der Minderung

(1) 1Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalen-
dermonats, der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes
folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minderung der
Leistung feststellt. 2In den Fällen des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt
die Minderung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des
Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. 3Der Minderungszeitraum
beträgt drei Monate. 4 … 5Die Feststellung der Minderung ist nur in-
nerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung
zulässig.

(2) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht
kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den
Vorschriften des Zwölften Buches.

4. Die Vorgaben zu gemäß §§ 31a, 31b SGB II sanktionierten Mitwirkungsanforde-
rungen nach § 31 Abs. 1 SGB II richten sich an erwerbsfähige, nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch leistungsberechtigte Personen. Dazu gehören nach § 7
Abs. 1 Satz 1 SGB II in der im Ausgangsverfahren maßgeblichen Fassung Personen,
die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenzen von § 7a SGB II noch nicht
erreicht haben, die erwerbsfähig im Sinne von § 8 SGB II und hilfebedürftig im Sinne
von § 9 SGB II sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland haben. Wer nicht erwerbsfähig ist und nicht in einer Bedarfsgemein-
schaft mit Erwerbsfähigen lebt, hat grundsätzlich Anspruch auf Leistungen der Sozi-
alhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch. Die zu überprüfenden Regelun-
gen folgen dem Nachranggrundsatz (a) und statuieren bestimmte Verhaltenspflichten
(b), deren Verletzung mit gestuften Leistungsminderungen sanktioniert wird (c).

a) Der Gesetzgeber hat sich im System der Grundsicherung entschieden, erwerbs-
fähigen Menschen und denjenigen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben,
staatliche Leistungen wie schon nach früherem Recht (oben Rn. 6) nachrangig zu
gewähren. Hilfebedürftig ist nach § 9 Abs. 1 SGB II nur, „wer seinen Lebensunterhalt
nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Ver-
mögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von
Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält“. Ein Anspruch auf
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form des Arbeitslosengeldes II
nach § 19 Abs. 3 Satz 1 SGB II besteht folglich nur, wenn und soweit der Lebensun-
terhalt nicht selbst gedeckt werden kann.

b) Mit dem Nachranggrundsatz und dem Konzept des „Förderns und Forderns“ ver-
bindet der Gesetzgeber eine aktive Pflicht zur Mitwirkung, um wieder Einkommen zu
erlangen. Dazu sind in § 31 Abs. 1 SGB II Mitwirkungspflichten zur Rückkehr in Er-
werbsarbeit normiert; in § 31 Abs. 2 SGB II finden sich weitere Verhaltenspflichten
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und in § 32 SGB II sind Meldepflichten und Pflichten zur Teilnahme an bestimmten
Untersuchungen geregelt. Vorgaben zur Zumutbarkeit der Mitwirkung finden sich ins-
besondere in § 10 SGB II. Die Mitwirkungspflicht ist nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II
zudem nicht verletzt, wenn ein wichtiger Grund für dieses Verhalten vorliegt.

aa) Die Mitwirkungsanforderungen des § 31 Abs. 1 SGB II konkretisieren den
Grundsatz des Forderns aus § 2 SGB II, wonach Hilfebedürftige zunächst alles un-
ternehmen müssen, um ihre Existenz durch den Einsatz eigener Arbeitskraft selbst
zu sichern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 60; 17/3404, S. 110). Der Gesetzgeber hat
drei Fallgruppen gebildet.

(1) Auf der Grundlage von § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB II wird gemäß § 31a Abs. 1 SGB II
die Weigerung sanktioniert, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese er-
setzenden Verwaltungsakt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II festgelegte Pflichten zu
erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen.
Eine Eingliederungsvereinbarung soll nach § 15 Abs. 1 Satz 2 SGB II in der damals
geltenden Fassung bestimmen, welche Leistungen Erwerbsfähige zur Eingliederung
in Arbeit erhalten (Nr. 1), welche Eingliederungsbemühungen sie wie oft mindestens
unternehmen müssen und in welcher Form diese Bemühungen nachzuweisen sind
(Nr. 2), und welche weiteren Leistungen Dritter sie beantragen müssen (Nr. 3). Es
handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der durch einen Verwaltungsakt
ersetzt werden kann (§ 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II in der Fassung vom 13. Mai 2011);
ist er rechtswidrig, kann er eine Sanktion nach § 31a SGB II nicht rechtfertigen (vgl.
LSG Hessen, Beschluss vom 29. September 2006 - L 9 AS 179/06 ER -, juris, Rn. 8;
Berlit, in: Münder, LPK-SGB II, 6. Aufl. 2017, § 31 Rn. 19). Insbesondere müssen die
Pflichten klar und eindeutig bestimmt sein (LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom
23. Februar 2007 - L 28 B 166/07 AS ER -, juris).

(2) Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II gilt als Pflichtverletzung die Weigerung,
eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d SGB II oder ein
nach § 16e SGB II gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen sowie
deren Anbahnung zu verhindern. Als Arbeit gelten jedenfalls Arbeits- oder Beschäfti-
gungsverhältnisse und geringfügige Tätigkeiten; ob auch selbstständige Tätigkeit er-
fasst wird, ist streitig (dafür Adolph, SGB II, SGB XII, AsylbLG, Stand 1. Januar 2012,
§ 31 Rn. 24; dagegen Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015,
§ 31 Rn. 59; Valgolio, in: Hauck/Noftz, SGB II, März 2018, § 31 Rn. 79). Arbeitsgele-
genheiten nach § 16d SGB II sind zusätzlich verrichtete Arbeiten, die im öffentlichen
Interesse liegen und wettbewerbsneutral sind. Ein gefördertes Arbeitsverhältnis nach
§ 16e SGB II dient der Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Ver-
mittlungshemmnissen, für die Arbeitgeber einen Beschäftigungszuschuss als Aus-
gleich der zu erwartenden Minderleistung und einen sonstigen Zuschuss erhalten.

(3) Nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB II gilt als Pflichtverletzung, wenn Leistungsberech-
tigte eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nach §§ 16 ff. SGB II
(vgl. Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 31 Rn. 93) nicht
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antreten, abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben.

bb) Nach dem Wortlaut von § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 SGB II darf – wie
auch im Fall der allgemeinen sozialrechtlichen Mitwirkungspflichten nach § 65 Abs. 1
Nr. 2 SGB I, der hier ergänzend anwendbar ist (vgl. BSGE 101, 260 <261 Rn. 13>) –
nur eine Mitwirkung verlangt werden, die zumutbar ist. Hinsichtlich der Pflicht, an der
Eingliederung in Arbeit mitzuwirken (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II), ist das in § 10
SGB II näher geregelt. Nach § 10 Abs. 1 SGB II ist eine Arbeit oder Maßnahme zur
Integration in Arbeit nicht zumutbar, wenn körperliche, geistige oder seelische Grün-
de entgegenstehen (Nr. 1). Nicht zumutbar ist eine Mitwirkungspflicht auch, wenn ei-
ne bisherige körperlich besonders fordernde Arbeit durch die Aufnahme der neuen,
im Rahmen der Mitwirkung angebotenen Beschäftigung wesentlich erschwert würde
(Nr. 2). Das gilt zudem, wenn Kinder (Nr. 3) oder Angehörige (Nr. 4) nicht mehr ver-
sorgt werden könnten oder ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht (Nr. 5). Um-
gekehrt ist nach § 10 Abs. 2 SGB II zumutbar, „schlechtere“ Tätigkeiten zu überneh-
men, die der Ausbildung oder früheren Tätigkeit nicht entsprechen (Nr. 1),
geringerwertig erscheinen (Nr. 2), weiter entfernt auszuüben sind (Nr. 3) oder zu
schlechteren Bedingungen (Nr. 4), oder eine andere, zur Existenzsicherung unzurei-
chende Erwerbstätigkeit beendet werden muss, wenn nicht die Annahme begründet
ist, dass durch die bisherige Erwerbstätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet
werden kann (Nr. 5).

Damit besteht hier für erwerbsfähige Hilfebedürftige kein Ausbildungs- und Berufs-
schutz (vgl. Valgolio, in: Hauck/Noftz, SGB II, Dezember 2015, § 10 Rn. 126; Hacke-
thal, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 10 Rn. 21, 31), anders als
in der Arbeitslosenversicherung, wo ein Restberufsschutz nicht die Art der Tätigkeit,
aber die Höhe des Arbeitsentgeltes nach § 140 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Drittes Buch
(SGB III) sichert.

cc) Nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II liegt keine Verletzung einer Mitwirkungspflicht
vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen „wichtigen Grund“ für ihr Verhal-
ten darlegen und nachweisen. Damit sollen – wie im Recht der Sperrzeiten (§ 159
SGB III) – besondere Umstände erfasst werden, die rechtfertigen, dass die Mitwir-
kung unterblieben ist (vgl. Knickrehm/Hahn, in: Eicher/Luik, SGB II, 4. Aufl. 2017,
§ 31 Rn. 63 ff.; Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 31
Rn. 103). Hierzu gibt es Fachliche Hinweise beziehungsweise Weisungen der Bun-
desagentur für Arbeit, die als Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der
§§ 31 ff. SGB II durch diejenigen Jobcenter (§ 6d SGB II) gelten, die als gemeinsame
Einrichtungen (§§ 6, 44b SGB II) der Agentur für Arbeit und des kommunalen Trä-
gers arbeiten, also nicht für die zugelassenen kommunalen Träger (§ 6a SGB II). Da-
nach soll ein wichtiger Grund alles sein, was für die leistungsberechtigte Person un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung mit den
Interessen der Allgemeinheit bei einer Leistung aus Steuermitteln besonderes Ge-
wicht hat; ein wichtiger Grund liege objektiv vor, wenn die Einhaltung der auferlegten
Pflicht für die Hilfebedürftigen nicht zumutbare Folgen hätte. Ein wichtiger Grund kön-
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ne im Regelfall nur anerkannt werden, „wenn die leistungsberechtigte Person erfolg-
los einen zumutbaren Versuch unternommen hat, den Grund zu beseitigen, zu ver-
meiden oder ein solcher Versuch erfolglos geblieben wäre“. Es sei ein strenger Maß-
stab anzulegen und auch ein Irrtum nicht zu berücksichtigen (Fachliche Hinweise
bzw. Weisungen der Bundesagentur für Arbeit <BA>, Ziff. 31.17 Stand 22. April 2014
und 4. Mai 2017; zu den Verfahrensanforderungen unten Rn. 50 ff.).

dd) Vor der Feststellung einer Verletzung von Mitwirkungspflichten gemäß § 31
Abs. 1 Satz 1 SGB II muss über deren Rechtsfolgen belehrt worden sein, oder die
Betroffenen müssen davon positive Kenntnis haben. Die Rechtsfolgenbelehrung hat
eine auch in der fachgerichtlichen Rechtsprechung deutlich ausgearbeitete Warn-
funktion: Sie muss zeitnah zu dem Verhalten erfolgen, das die Sanktion auslöst, und
schriftlich das geforderte Verhalten konkret, richtig, vollständig und verständlich be-
schreiben (vgl. BSGE 105, 297 <301 Rn. 19>; BSG, Urteil vom 17. Dezember 2009 -
B 4 AS 30/09 R -; stRspr). Es muss auch auf die Folgen wiederholter Pflichtverlet-
zungen hingewiesen werden. Im Übrigen kann nach Auffassung der Bundesagentur
für Arbeit von einer Kenntnis der Rechtsfolgen nur dann ausgegangen werden, wenn
zeitnah bereits einmal eine Sanktion eintrat oder andere Umstände vorliegen, die als
konkrete Anhaltspunkte zu dokumentieren sind (Fachliche Hinweise bzw. Weisungen
der BA, Ziff. 31.14 f., Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017).

c) Wird eine zumutbare Mitwirkungsanforderung nach § 31 Abs. 1 SGB II ohne
wichtigen Grund und trotz Rechtsfolgenbelehrung oder Kenntnis der Rechtsfolgen
verletzt, muss dies nach § 31a Abs. 1 SGB II mit einer Minderung der Regelbedarfs-
leistungen bis hin zum vollständigen Wegfall des Arbeitslosengeldes II sanktioniert
werden. Ab dem Monat, der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes folgt, der
dies feststellt (§ 31b Abs. 1 Satz 1 SGB II), wird nach § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II
über den Minderungszeitraum von drei Monaten zwingend eine geminderte oder
überhaupt keine Geldleistung ausgezahlt. Das unterscheidet sich von den allgemei-
nen – und ergänzend auch im Anwendungsbereich des Sozialgesetzbuchs Zweites
Buch (vgl. BSGE 101, 260 <261 Rn. 13>) geltenden – Regelungen zur Verletzung
von Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 62, 65 Sozialgesetzbuch Erstes Buch – All-
gemeiner Teil – (SGB I), wo nach § 66 Abs. 1 Satz 1 SGB I die Leistung ganz oder
teilweise versagt oder entzogen werden kann, dies also nicht zwingend ist. Zudem
werden danach nur Verletzungen von Pflichten sanktioniert, die sich auf den Nach-
weis der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch beziehen. Vergleichbare Vor-
gaben finden sich im Recht der Arbeitsförderung nach dem Sozialgesetzbuch Drittes
Buch. Dort ruht der Anspruch auf Leistungen gemäß § 159 Abs. 1 Satz 1 SGB III
während einer Sperrzeit, wenn sich die leistungsberechtigte Person ohne wichtigen
Grund versicherungswidrig verhält (vgl. § 159 Abs. 3 bis 6 SGB III); sie erhält dann
vorübergehend weder Leistungen nach dem Dritten noch nach dem Zweiten Buch
des Sozialgesetzbuches (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB II).

Der Gesetzgeber will durch die in §§ 31a, b SGB II vorgegebenen Sanktionen die
Mitwirkung nach § 31 SGB II einfordern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 47). Seit der Neu-
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fassung der einschlägigen Regelungen im Jahr 2011 sind in § 31a SGB II die Art
und der Umfang der Minderung festgelegt: Der Gesetzgeber gibt prozentuale Minde-
rungsstufen vor und unterscheidet zwischen unter und über 25-jährigen Leistungsbe-
rechtigten. In § 31b SGB II sind Beginn und Dauer der Minderung geregelt.

aa) Die Minderung nach § 31a Abs. 1 SGB II als Sanktion einer nicht erfüllten Mit-
wirkungsanforderung bezieht sich auf das Arbeitslosengeld II. Dieses setzt sich nach
§ 19 Abs. 1 Satz 3 SGB II aus dem Regelbedarf (§ 20 SGB II), den Mehrbedarfen
(§ 21 SGB II) und den tatsächlichen und angemessenen Kosten von Unterkunft und
Heizung (§ 22 SGB II) zusammen, die erwerbsfähige Leistungsberechtigte zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II erhalten; zusätzlich kön-
nen Dienst- und Sachleistungen sowie Vorschüsse, Zuschüsse und Darlehen für be-
sondere Bedarfe gewährt werden.

Grundsätzlich wird die Regelbedarfsleistung nach § 20 SGB II pauschal gewährt;
die Höhe legt der Gesetzgeber fest. Er ist nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art.
20 Abs. 1 GG verpflichtet, die menschenwürdige Existenz jederzeit realistisch zu si-
chern, wenn Menschen dies selbst nicht können (grundlegend BVerfGE 125, 175
<224 f.>; 132, 134 <160 f. Rn. 67>; 142, 353 <370 Rn. 38>; dazu auch BTDrucks 17/
6833, S. 2). Der Regelbedarf umfasst nach dem hier maßgeblichen § 20 Abs. 1
SGB II insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie
ohne die auf die Heizung entfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens sowie
in vertretbarem Umfang zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Ge-
meinschaft. Es wird nach dem Lebensalter und der Lebenssituation der Bedürftigen
unterschieden. Die Höhe der Regelbedarfsleistung lag in dem im Ausgangsverfahren
maßgeblichen Zeitraum nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II für alleinstehende über
25-jährige Hilfebedürftige bei monatlich 391 Euro.

bb) Die Höhe der Minderung als Sanktion zur Durchsetzung einer Mitwirkungspflicht
aus § 31 Abs. 1 SGB II ist in § 31a SGB II gestuft; dabei ist die Dauer für über 25-jäh-
rige Leistungsberechtigte in § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II starr vorgegeben (näher un-
ten Rn. 40).

Die Minderungsstufen sind in der hier gegenständlichen Fassung des Gesetzes hö-
her als zuvor (oben Rn. 12) und vom Gesetzgeber festgelegt. Nach § 32 SGB II wird
die Verletzung einer Melde- oder Terminspflicht mit einer Minderung in geringerer
Höhe (10 % des Regelbedarfs) sanktioniert, was allerdings im Wiederholungsfall ad-
diert werden und nach § 32 Abs. 2 SGB II ausdrücklich mit der bereits höheren Min-
derung nach § 31a Abs. 1 SGB II zusammentreffen kann. Die Stufen in § 31a Abs. 1
SGB II unterscheiden sich auch von den Minderungsstufen in der Sozialhilfe, wo
nach § 39a SGB XII Leistungen jeweils um bis zu 25 % gekürzt werden, wenn Be-
dürftige ablehnen, eine Tätigkeit aufzunehmen oder an einer Vorbereitung teilzuneh-
men, aber – anders als nach § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II – insbesondere die Kosten
der Unterkunft und Heizung oder Mehrbedarfe stets weiter zu zahlen sind. Desglei-
chen werden nach § 1a Abs. 5 in Verbindung mit § 1a Abs. 2 Satz 2 AsylbLG a.F.
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jedenfalls noch Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft
einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege erbracht.

(1) Verletzen über 25-jährige hilfebedürftige Erwerbsfähige eine in § 31 Abs. 1
SGB II benannte Mitwirkungspflicht, wird ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld II nach
§ 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II zwingend um 30 % des für sie maßgebenden Regelbe-
darfs gemindert.

Diese Leistungsminderung um 30 % konnte – bis zum 31. Juli 2016 – mit anderen
Verringerungen des Auszahlbetrages zusammentreffen, wenn beispielsweise ein
Darlehen zurückgezahlt werden musste (§ 42a SGB II) oder mit Erstattungsansprü-
chen aufgerechnet wurde (§ 43 SGB II). Sachleistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II
konnten nicht erbracht werden, denn diese Norm bezog sich nur auf Fälle, in denen
Minderungen im Sinne von § 31 SGB II oder nach § 32 SGB II bereits für sich ge-
nommen, also ohne Hinzutreten von Leistungsminderungen nach §§ 42a, 43 SGB II,
die Höhe von 30 % überstiegen. Dagegen wurde schon damals eingewandt, die Auf-
rechnung sei dann auszusetzen, weil Mittel zur Sicherung des Existenzminimums
entzogen würden (Berlit, in: Münder, SGB II, 5. Aufl. 2013, § 31a Rn. 41; dazu auch
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Empfehlungen des Deutschen
Vereins zur Reform der Sanktionen im SGB II vom 11. Juni 2013, S. 14 f.). Andere
plädierten dafür, die Aufrechnungsgrenze des § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB II analog an-
zuwenden (Hengelhaupt, in: Hauck/Noftz, SGB II, Februar 2013, § 43 Rn. 134) oder
das Ermessen in § 43 SGB II auf null zu reduzieren, die Leistungskürzungen also im-
mer zwingend auf 30 % zu begrenzen (Kallert, in: Gagel, SGB II/SGB III, Juni 2017,
§ 43 SGB II Rn. 14).

Seit dem 1. August 2016 (Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch – Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht vom 26. Juli 2016, BGBl I S. 1824 <1832>) ist nach § 43
Abs. 3 Satz 1 SGB II für Zeiträume, in denen der Auszahlungsanspruch nach § 31b
Abs. 1 Satz 1 SGB II um mindestens 30 % gemindert ist, keine Aufrechnung zuläs-
sig. Fällt die Minderung geringer aus, ist die Aufrechnung nach § 43 Abs. 3 Satz 2
SGB II auf die Differenz zwischen diesem Minderungsbetrag und 30 % des Regelbe-
darfs begrenzt. Daneben verweist § 42a Abs. 2 Satz 2 SGB II seitdem auf § 43
Abs. 3 SGB II, so dass ein Darlehen während einer Minderung nicht mehr getilgt
wird, wenn die Leistungen ansonsten um mindestens 30 % verringert würden.

(2) Wird innerhalb eines Jahres nach Beginn des Minderungszeitraums (§ 31a
Abs. 1 Satz 5 SGB II) nochmals eine Mitwirkungspflicht nach § 31 SGB II verletzt, er-
höht sich bei über 25-jährigen Leistungsberechtigten die Leistungsminderung nach
§ 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II bei der ersten Wiederholung auf 60 %; es werden also
nur 40 % des für sie maßgebenden Regelbedarfs ausgezahlt.

(3) Haben über 25-jährige Leistungsberechtigte innerhalb eines Jahres (§ 31a
Abs. 1 Satz 5 SGB II) eine weitere wiederholte Pflichtverletzung zu verantworten,
entfällt nach § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II das Arbeitslosengeld II vollständig. Diese
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Sanktion umfasst gemäß § 19 Abs. 1 Satz 3 SGB II den gesamten Regelbedarf
ebenso wie die Bedarfe für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie etwaige Mehr-
bedarfe nach § 21 SGB II für werdende Mütter (Abs. 2), Alleinerziehende (Abs. 3),
für erwerbsfähige behinderte Menschen (Abs. 4), wegen kostenaufwendiger Ernäh-
rung (Abs. 5) und für dezentrale Warmwasseraufbereitung (Abs. 7) sowie für Härte-
fälle (Abs. 6). Den Betroffenen wird im Minderungszeitraum kein Bargeld ausgezahlt.

Das unterscheidet sich von den Vorgaben im Asylbewerberleistungsgesetz. Dort
sind zwar ebenfalls Leistungsminderungen vorgesehen, wenn Mitwirkungs- und Mel-
depflichten verletzt werden (zum Beispiel nach § 1a AsylbLG). Dann werden jedoch
nach § 1a Abs. 2 Satz 2 AsylbLG weiterhin Leistungen für Ernährung und Unterkunft
einschließlich Heizung sowie für Körper- und Gesundheitspflege erbracht. Mangels
Übernahme der Kosten für die Unterkunft besteht dagegen hier das Risiko der Woh-
nungslosigkeit, da nach zwei Monaten des Rückstands mit Mietzahlungen die fristlo-
se Kündigung ausgesprochen werden kann (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB).

Erfasst die Sanktion das gesamte Arbeitslosengeld II, erlischt der Versicherungs-
schutz nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung – (SGB V). Dann entsteht in der Regel eine Auffang-Pflichtversiche-
rung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, oder es besteht, wenn die Voraussetzungen
erfüllt sind, die Möglichkeit einer freiwilligen Mitgliedschaft (§§ 9, 188 Abs. 4 SGB V)
oder einer Familienversicherung (§ 10 SGB V). Für die Auffangversicherung und die
freiwillige Mitgliedschaft (nicht aber für die Familienversicherung) fallen Beiträge an;
diese müssen die Betroffenen grundsätzlich selbst tragen (§ 250 Abs. 2, 3 SGB V),
ohne in dieser Zeit Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch zu erhal-
ten. Sie haben dann zwar im Fall der Hilfebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch
Zweites Buch oder Zwölftes Buch auch ohne Beitragszahlung einen Anspruch auf al-
le Behandlungsleistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (§ 16 Abs. 3a
Satz 4 SGB V; vgl. BSG, Urteil vom 8. März 2016 - B 1 KR 31/15 R -, juris, Rn. 11 ff.).
Doch laufen Beitragsschulden auf. Die Übernahme der Beiträge nach § 26 SGB II
analog durch das Jobcenter ist umstritten (vgl. dafür Knickrehm/Hahn, in: Eicher/Luik,
SGB II, 4. Aufl. 2017, § 31a Rn. 19a; Fachliche Weisungen der BA zu § 26 in der
Fassung vom 20. März 2012 Rn. 26.14 und 17; dagegen jetzt Fachliche Weisungen
zur Kranken- und Pflegeversicherung der Leistungsberechtigten von Arbeitslosen-
geld II in der Fassung vom 1. Januar 2016 Rn. 1.26 und in der Fassung vom 20.
September 2017 Rn. 1.27).

cc) Bei über 25-jährigen Leistungsberechtigten hat der Gesetzgeber durch § 31b
Abs. 1 Satz 3 SGB II die dreimonatige Dauer einer Minderung zur Sanktionierung ei-
ner Mitwirkungspflicht starr vorgegeben. Hier gibt es nicht die Möglichkeit, wie bei
unter 25-Jährigen nach § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II die Minderung nachträglich auf
sechs Wochen zu verkürzen, was dort im Ermessen steht, aber von Amts wegen
auch ohne Antrag der Leistungsberechtigten zu prüfen ist (vgl. Berlit, in: Münder,
LPK-SGB II, 6. Aufl. 2017, § 31b SGB II Rn. 14). Nach § 31a Abs.1 Satz 6 SGB II
besteht für über 25-Jährige nur die Möglichkeit, die Minderung auf den Umfang der
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ersten wiederholten Pflichtverletzung und damit auf 60 % des maßgebenden Regel-
bedarfs zu begrenzen, wenn nachträglich die Bereitschaft erklärt wird, die Pflicht zu
erfüllen. Sie müssen glaubhaft darlegen, dass sie gewillt sind, künftig ihre Obliegen-
heiten zu erfüllen (vgl. Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.34, Stand
22. April 2014 und 4. Mai 2017); ob die Minderung dann begrenzt wird, steht im Er-
messen der Behörde. Anders als nach § 67 SGB I und § 1a Abs. 5 Satz 2 AsylbLG
besteht im Übrigen keine Möglichkeit, Leistungen nachträglich wieder zu erbringen,
wenn die Mitwirkung nachgeholt wird.

dd) Der Gesetzgeber hat darüber hinaus für die Leistungsminderung bei Verletzung
einer Mitwirkungspflicht nach § 31 Abs. 1 SGB II ab einer Höhe von 60 % begleitende
Vorgaben gemacht, die unter bestimmten Bedingungen eine andere Auszahlung, er-
gänzende Leistungen oder Darlehen ermöglichen.

(1) Falls der Regelbedarf um mindestens 60 % gemindert wird, sollen die Leistun-
gen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II gemäß § 31a
Abs. 3 Satz 3 SGB II direkt an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte ge-
zahlt werden. Das soll je nach den Umständen des Einzelfalls die Unterkunft sichern,
wenn die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nicht sichergestellt ist (Fachli-
che Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.54, Stand 22. April 2014 und 4. Mai
2017). Zudem können die Abschläge für Stromzahlungen in nachgewiesener Höhe
als Zuschuss direkt an die Energieversorger gezahlt werden, wenn aufgrund von
Schulden die Abstellung des Stroms angekündigt ist (vgl. Fachliche Hinweise bzw.
Weisungen der BA, Ziff. 31.49a, Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017).

Für Alleinstehende besteht bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen allerdings
das Risiko der Wohnungslosigkeit, da mangels Anspruchs auf Kosten der Unterkunft
die Kündigung der Wohnung droht (oben Rn. 37 f.). Der Träger der Grundsicherungs-
leistungen kann zwar nach § 22 Abs. 8 Satz 1 SGB II durch ein Darlehen Mietschul-
den übernehmen, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer
vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Die Schulden sollen nach Satz 2 übernom-
men werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosig-
keit droht (vgl. Bayerisches LSG, Beschluss vom 21. Dezember 2012 - L 11 AS 850/
12 B ER -, juris). Jedoch müssen die Mietschulden nach dem Wortlaut des Gesetzes
bereits entstanden sein, also nicht nur künftig drohen, und sie werden nur übernom-
men, wenn die Wohnung so auch dauerhaft gesichert werden kann (dazu Blüggel/
Wagner, NZS 2018, S. 677 <678 f.> m.w.N.). Ein Darlehen kann daher nicht schon
bewilligt werden, wenn das Arbeitslosengeld II entfällt und aus Sicht der Betroffenen
das Risiko des Wohnungsverlustes entsteht.

Durch ein Darlehen wird der Verlust der Leistungen auch nicht kompensiert, son-
dern zeitlich auf die Rückzahlung verlagert. Die Praxis variiert. So bejahen Sozialge-
richte zwar einen Anspruch darauf, die Mietschulden ohne Rücksicht auf die Gründe
und damit auch bei Sanktionen darlehensweise zu übernehmen (vgl. Bayerisches
LSG, Beschluss vom 24. Mai 2018 - L 11 AS 356/18 B ER -, juris, Rn. 16 ff.; LSG
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Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 13. März 2012 - L 2 AS 477/11 B ER -, juris, Rn.
28; für Stromschulden LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25. Juni 2013 - L
7 AS 765/13 B ER -, juris, Rn. 31). Doch werden Mietschulden in der Praxis nicht
immer übernommen, wenn sie durch Sanktionen entstanden sind (vgl. Hammel, ZfF
2013, S. 151 <158>). Die Sozialgerichte verneinen zudem einen Anspruch auf Über-
nahme der Mietschulden, wenn solche Schulden wiederholt entstehen und kein Wille
erkennbar ist, dies zu vermeiden (vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 17.
September 2013 - L 19 AS 1501/13 B -, juris, Rn. 22; Schleswig-Holsteinisches LSG,
Beschluss vom 29. März 2012 - L 3 AS 28/12 B ER, L 3 AS 32/12 B PKH -, juris,
Rn. 13).

Die Rechtsprechung ist Belastungen entgegengetreten, die aus dem Verlust der
Kosten der Unterkunft für Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft entstehen. So hat
das Bundessozialgericht entschieden, dass, wenn die Leistung mit der dritten Pflicht-
verletzung um 100 % gemindert wird und der Anspruch auf die Kosten der Unterkunft
entfällt, in einer Bedarfsgemeinschaft vom sonst geltenden „Kopfteilprinzip“ abgewi-
chen werden kann, womit höhere Leistungen an die weiteren Bedarfsgemeinschafts-
mitglieder bewilligt werden können, um vor Wohnungslosigkeit zu schützen (vgl.
BSG, Urteil vom 2. Dezember 2014 - B 14 AS 50/13 R -, juris, Rn. 22).

(2) Werden die maßgebenden Regelbedarfsleistungen um mehr als 30 % gemin-
dert, steht es nach § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II im Ermessen des Trägers, nun ergän-
zende Sachleistungen oder „geldwerte Leistungen“ in angemessenem Umfang zu er-
bringen. Ein Anspruch auf diese ergänzenden Leistungen besteht nach § 31a Abs. 3
Satz 2 SGB II nur, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern zusam-
menleben (vgl. Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.48, Stand
22. April 2014 und 4. Mai 2017).

In der Praxis handelt es sich bei den ergänzenden Leistungen um Gutscheine, die
teilweise auf bestimmte Verkaufsstellen und auf bestimmte Waren wie Lebensmittel
und Hygieneartikel beschränkt sind (vgl. Fachliche Hinweise der BA, Ziff. 31.48,
Stand 4. Mai 2017).

Der Gesetzgeber hat die Höhe der ergänzenden Leistungen nicht selbst bestimmt,
aber in § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II vorgegeben, dass der Ausgleich „in angemesse-
nem Umfang“ erfolgen soll. Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für
Arbeit (Ziff. 31.52, Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017) sind die wirtschaftlichen
Verhältnisse zu beachten. So sei zu berücksichtigen, ob sofort verwertbares Schon-
vermögen oder sonstige Einnahmen zur Verfügung stehen. Umgekehrt sei Verschul-
dungsproblemen zum Beispiel aufgrund von Beitragszahlungen für den Kranken- und
Pflegeversicherungsschutz oder eine drohende Wohnungslosigkeit Rechnung zu tra-
gen. Den Leistungsberechtigten solle ermöglicht werden, verfügbares Einkommen
oder Vermögen vorrangig zur Sicherung der Unterkunft einzusetzen. Des Weiteren
wird als Orientierungswert für die Bemessung die Höhe eines halben Regelbedarfs
für Alleinstehende angegeben, der insgesamt mindestens verbleiben soll (vgl. Fach-
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liche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.48 f., Stand 22. April 2014;
Ziff. 31.48a, Stand 4. Mai 2017). Unabhängig vom Zeitpunkt eines Antrags sollen
ergänzende Leistungen dann für den gesamten Leistungszeitraum erbracht werden
und nur in Einzelfällen anteilig.

(3) Weitere Regelungen ermöglichen Darlehen für besondere Bedarfe. Nach § 24
Abs. 1 SGB II besteht im Einzelfall die Möglichkeit, auf Antrag Darlehen zu gewäh-
ren, wenn ein vom Regelbedarf umfasster, „nach den Umständen unabweisbarer Be-
darf“ sonst nachweislich nicht gedeckt werden kann. Auf diese Möglichkeit wird hier
von der Bundesregierung verwiesen, weil damit Leistungsminderungen abgemildert
werden könnten. Das Darlehen muss jedoch später zurückgezahlt werden; das ge-
schieht ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt, durch monatliche Aufrechnung
in Höhe von 10 % des Regelbedarfs (§ 42a Abs. 2 Satz 1 SGB II). Damit wird die
Leistungsminderung nicht ausgeglichen, sondern als Minderung in Höhe von 10 %
zeitlich verlagert.

ee) Vor einer Minderung von Grundsicherungsleistungen zur Durchsetzung von zu-
mutbaren Mitwirkungsanforderungen müssen bestimmte Verfahrensregeln beachtet
werden, die insbesondere dazu dienen, den Betroffenen zu ermöglichen, die Sank-
tionen zu vermeiden.

(1) Die Minderung von Leistungen zur Durchsetzung einer Mitwirkungspflicht setzt
nach § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB II zunächst voraus, dass zuvor über die Rechtsfolgen
einer Pflichtverletzung schriftlich belehrt wurde oder die Leistungsberechtigten die
Rechtsfolgen kannten.

(2) Die Leistungsberechtigten müssen dann angehört werden, bevor eine Minde-
rung der Leistungen zur Durchsetzung einer zumutbaren Mitwirkung festgestellt wird.
Die Anhörung ist nach den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit möglichst
schriftlich durchzuführen oder, soweit sie mündlich erfolgt, zu dokumentieren (Fach-
liche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.1, Stand 22. April 2014 und 4. Mai
2017). In der Anhörung sei darauf hinzuweisen, dass auf Antrag ergänzend Sachleis-
tungen bezogen werden können und dass bei Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld II zwar der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz erhalten bleibe, aber
Beitragsschulden entstünden, was dann vermieden werden könne (a.a.O.,
Ziff. 31.51).

(3) Für alle Umstände, die für den Eintritt einer Minderung maßgeblich sind, gilt
grundsätzlich der aus dem Grundsatz der Amtsermittlung nach § 40 Abs. 1 Satz 1
SGB II in Verbindung mit § 20 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) folgende Un-
tersuchungsgrundsatz. Soweit ein wichtiger Grund, der nach § 31 Abs. 1 Satz 2
SGB II eine Pflichtverletzung entfallen lässt und damit auch einer Sanktion entgegen-
steht, in der Sphäre der Leistungsberechtigten liegt, haben diese ihn darzulegen und
nachzuweisen. Damit ist die Pflicht des Leistungsträgers zur Erforschung des Sach-
verhalts jedoch nicht aufgehoben (vgl. Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA,
Ziff. 31.18, Stand 22. April 2014 und 4. Mai 2017; Knickrehm/Hahn, in: Eicher/Luik,
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SGB II, 4. Aufl. 2017, § 31 Rn. 69 f.). Eine Beweislastumkehr besteht, soweit sich die
in der Sphäre der Leistungsberechtigten liegenden Tatsachen auch durch Amtser-
mittlung nicht aufklären lassen (so bereits BTDrucks 15/1516, S. 60).

(4) Die Verletzung einer Mitwirkungspflicht ist schließlich durch Verwaltungsakt fest-
zustellen und der Umfang der Minderung durch Aufhebung des Leistungsbescheides
in Höhe des Minderungsbetrages nach § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X vorzunehmen
(Fachliche Hinweise bzw. Weisungen der BA, Ziff. 31.28, Stand 22. April 2014 und 4.
Mai 2017). Die Sanktionsentscheidung ist in den Leistungsunterlagen ausführlich zu
dokumentieren (Fachliche Hinweise der BA, Ziff. 31.1., Stand 22. April 2014).

ff) Rechtsbehelfe gegen einen Leistungsminderungsbescheid haben nach § 39
Nr. 1 SGB II (wie auch nach § 11 Abs. 4 AsylbLG) keine aufschiebende Wirkung.

5. Daneben ist das Unionsrecht mit Blick auf die hier zu überprüfenden sanktionier-
ten Mitwirkungsanforderungen des Grundsicherungsrechts für Erwerbsfähige im So-
zialgesetzbuch Zweites Buch nicht von Bedeutung. Gegenstand dieses Verfahrens
ist nicht die Koordinierung von Sozialleistungen in der Europäischen Union, da kein
grenzüberschreitender Sachverhalt betroffen ist.

II.

Zwar hat der Gesetzgeber in § 55 SGB II vorgegeben, dass die Wirkungen der Leis-
tungen zur Eingliederung und der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
regelmäßig und zeitnah zu untersuchen sind, doch liegt eine solche umfassende Un-
tersuchung für sanktionierte Mitwirkungspflichten nach §§ 31, 31a, 31b SGB II nicht
vor. Aus den sonstigen Studien und den Stellungnahmen in diesem Verfahren ergibt
sich ein heterogenes, vielfach aber insbesondere zu den Wirkungen der Mitwirkungs-
pflichten und der Sanktionen nicht durch tragfähige Daten gefülltes Bild.

1. Die Praxis der Sanktionierung erscheint insgesamt uneinheitlich (vgl. Ames, Ur-
sachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II, 2009, S. 14; Hillmann/
Hohenleitner, Impact of Benefit Sanctions on Unemployment Outflow – Evidence
from German Survey Data, 2012, S. 21). Umfangreiche Studien kommen zu dem
Schluss, es hänge entscheidend vom jeweiligen Jobcenter ab, ob eine Leistungsmin-
derung tatsächlich verhängt werde; die Sanktionsrate variiere nach Alter, Qualifikati-
on, Geschlecht und Lebenssituation sowie nach dem Arbeitsmarkt (Boockmann/
Thomsen/Walter, Intensifying the Use of Benefit Sanctions: An Effective Tool to Shor-
ten Welfare Receipt and Speed Up Transitions to Employment?, 2009, S. 5 f., 8, 12,
auf der Grundlage von Interviews und Daten von 24.563 Leistungsberechtigten und
Fachkräften in 154 Behörden; Wolff/Moczall, IAB-Forschungsbericht 11/2012, S. 23,
25, 65, in Auswertung von über einer Million Datensätzen und Erwerbsbiografien zu
Leistungsminderungen in Höhe von 30 %).

2. Die Gründe, auf die zurückgeführt wird, dass Mitwirkungsanforderungen aus § 31
Abs. 1 SGB II nicht erfüllt werden, sind vielfältig. Sie reichen von Unwillen über Un-
vermögen bis zur subjektiv empfundenen oder objektiv vorliegenden Unmöglichkeit,
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die Mitwirkungspflichten zu erfüllen; wie genau sie verteilt sind, ist nicht bekannt. Es
wird dargelegt, dass oft die Lebensumstände entgegenstünden; es lägen Kompe-
tenzdefizite vor, nicht aber mangelnde Eigenverantwortung oder mangelnde Arbeits-
bereitschaft; dazu kämen Kommunikationsstörungen zwischen den Hilfebedürftigen
und Behörden (vgl. Ames, Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31
SGB II, 2009, S. 171). In der mündlichen Verhandlung wurde erläutert, dass dabei
auch überzogene Anspruchshaltungen ebenso wie der Eindruck behördlicher Willkür
eine Rolle spielten; zudem wurde mehrfach darauf hingewiesen, die hier zu über-
prüfenden Leistungsminderungen träfen gerade psychisch stark belastete Menschen
(vgl. ergänzend zu Wirkungen des Wegfalls der Leistungen Apel/Engels, Unabhän-
gige wissenschaftliche Untersuchung zur Erforschung der Ursachen und Auswirkun-
gen von Sanktionen nach § 31 SGB II und nach dem SGB III in NRW, 2013, S. 26).
Unter Verweis auf Daten der Krankenkassen wird zwar dargelegt, dass es bei je-
der dritten nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch Leistungen beziehenden Per-
son innerhalb eines Jahres eine ärztlich festgestellte psychiatrische Diagnose gebe
(Schubert u.a., IAB-Forschungsbericht 12/2013, S. 79). Bei vielen Menschen sei al-
lerdings schwer zu unterscheiden, ob eine psychische Erkrankung oder Belastung
vorliege oder schlicht Unwilligkeit, Mitwirkungspflichten zu erfüllen, und es werde un-
einheitlich damit umgegangen, ob eine psychische Erkrankung ein wichtiger Grund
sei, um von Leistungsminderungen abzusehen (a.a.O., S. 65).

3. Derzeit liegen ausweislich der in dieses Verfahren auf konkrete Nachfragen ein-
gebrachten Stellungnahmen und der mündlichen Verhandlung keine eindeutigen em-
pirischen und nach der Höhe der Leistungsminderung differenzierenden Erkenntnis-
se zu den Wirkungen der in §§ 31a, 31b SGB II normierten Sanktionen vor. Die
vorliegenden Studien und Untersuchungen trennen zudem weitgehend nicht nach
der verletzten Pflicht, auf die sich eine Sanktion bezieht, und umfassen vielfach auch
die Pflichten nach § 31 Abs. 2 SGB II sowie die Meldeversäumnisse nach § 32
SGB II. Sie differenzieren weitgehend auch nicht nach dem Alter der Betroffenen. Zur
Praxis der ergänzenden Sachleistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II fehlen jedwede
Daten.

a) Die Forschungslage ist insbesondere in den Methoden, der Repräsentativität und
Aussagekraft und in den Ergebnissen uneinheitlich. Es wird daher auch immer wie-
der auf die unbefriedigende Datenlage hingewiesen. So lasse sich eine Kausalität
zwischen Leistungsminderung und der Arbeitssuche und dem Übergang in Beschäf-
tigung nicht belegen (vgl. Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht 10/
2010, S. 4; Wolff/Moczall, IAB-Forschungsbericht 11/2012, S. 31, 36, 65). Ob ver-
hängte Sanktionen die Mitwirkungsbereitschaft durch eine Intensivierung der Arbeits-
suche erhöhen, ist bislang empirisch nicht belegt. Ebenso ist bislang nicht untersucht
und aufgrund der ubiquitären Wirkung auch kaum verifizierbar, wie hoch die soge-
nannte ex ante-Wirkung von Sanktionen, also der Effekt schon aufgrund ihrer Exis-
tenz oder Androhung, auf die Mitwirkungsbereitschaft einzuschätzen ist (Apel/En-
gels, a.a.O. 2013, S. 50).
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b) Es gibt indes mehrere Studien, die positive Wirkungen einer Leistungsminderung
benennen. Ausweislich einer rein quantitativen Studie erhöhen Leistungsminderun-
gen die Wahrscheinlichkeit der Beschäftigungsaufnahme leicht (vgl. Schneider, The
Effect of Unemployment Benefit II Sanctions on Reservation Wages, IAB-Discussion
Paper 19/2008, S. 42; auch Schreyer/Zahradnik/Götz, SozF 2012, S. 215, wonach
aber über die Qualität der Beschäftigung etwa in Hinblick auf Dauer, Entlohnung oder
Ausbildungsadäquanz nichts ausgesagt werden könne). Eine andere Studie gelangt
zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, eine sozialversicherungspflichtige Tä-
tigkeit aufzunehmen, mit einer Sanktion sogar um mehr als 50 % steige (Boockmann/
Thomsen/Walter, a.a.O., 2009, S. 14, 21). Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesagentur für Arbeit sieht eine gewisse empirische Evidenz da-
für, dass Sanktionen in der Grundsicherung Fehlanreizen entgegenwirken und inten-
dierte Beschäftigungseffekte entfalten könnten (Hofmann u.a., IAB-Stellungnahme 5/
2011, S.11, zum Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, BTDrucks
17/3207). Auch finden sich Hinweise darauf, dass die Androhung hoher Sanktionen
davon abschrecken kann, Mitwirkungspflichten zu verletzen; in einem System ohne
Sanktionen sei davon auszugehen, dass sich Menschen anders verhielten, nämlich
höhere Anspruchslöhne sowie eine geringere Suchintensität aufweisen würden (vgl.
Ames, a.a.O., 2009, S. 169 f.; Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht
10/2010, S. 3; Schreyer/Zahradnik/Götz, SozF 2012, S. 215).

In einer weiteren Stellungnahme im Rahmen einer Anhörung zu Anträgen der Bun-
destagsfraktion Die Linke (BTDrucks 18/3549, 18/1115) und der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen (BTDrucks 18/1963) wird dargelegt, dass die Forschung zu
Sanktionen positive arbeitsmarktpolitische Wirkungen zeige, insbesondere den be-
schleunigten Übergang in Beschäftigung. Leistungsminderungen könnten die richti-
gen Anreize setzen und auch Verhaltensänderungen bewirken. Zur Vermeidung be-
sonderer Härten sollten jedoch schwerwiegende Folgen einer Leistungsminderung
wie der Wohnungsverlust vermieden, das Maß der Minderung stärker von der Art des
Verstoßes abhängig gemacht und bei wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb ei-
nes Jahres die Minderungswirkung nicht durch eine höhere Minderung, sondern
durch eine längere Dauer gewährleistet werden (vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme
2/2015, S. 34 f.; dazu auch BRDrucks 66/1/16, S. 29).

c) Daneben findet sich der gemischte Befund, dass bei unter 25-Jährigen ein posi-
tiver Zusammenhang zwischen Sanktionserfahrung und Arbeitssuche sichtbar wer-
de, bei älteren Leistungsbeziehern von Sanktionen aber keine substantiell positiven
Auswirkungen auf die Mitwirkungsbereitschaft in Gestalt einer Intensivierung der Ar-
beitssuche ausgingen (Apel/Engels, a.a.O., 2013, S. 54 f.).

d) Mehrere Studien legen negative Wirkungen der Sanktionen auf Betroffene dar.
Dazu gehören der soziale Rückzug und Isolation, Obdachlosigkeit, schwerwiegende
psychosomatische Erkrankungen oder Kriminalität zur Erschließung alternativer Ein-
kommensquellen (Ames, a.a.O., 2009, S. 172; auch Fischer, Folgen von Sanktionen
im Bezug von Arbeitslosengeld II, 2016, S. 3 ff.). Besonders problematisch seien die
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Gefahr von Kleinkriminalität, Schwarzarbeit oder Verschuldung, der Kontaktabbruch
von Leistungsberechtigten zum SGB-II-Träger, Fehlentscheidungen bei psychisch
Beeinträchtigten und die Betroffenheit der Bedarfsgemeinschaft (Götz/Ludwig-May-
erhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht 10/2010, S. 6). Auch die Untersuchung zur Erfor-
schung der Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II und nach
dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch von Apel/Engels 2013 gelangt zu dem Ergeb-
nis, dass Sanktionen seelische Probleme verstärkten, zum sozialen Rückzug führ-
ten (a.a.O., S. 26, 29; auch Hillmann/Hohenleitner, a.a.O., 2012, S. 21) und Ver-
schuldungsrisiken auftreten könnten, weil unter anderem Miete und Strom nicht
mehr regelmäßig bezahlt würden (Apel/Engels, a.a.O., 2013, S. 37 ff., 46; auch
vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme 2/2015, S. 30; Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schrey-
er, IAB-Kurzbericht 10/2010, S. 6). Bei über 25-Jährigen stehe die aktuelle Arbeits-
suche in keinem positiven, sondern in einem eher negativen Zusammenhang mit der
Sanktionserfahrung (Apel/Engels, a.a.O., 2013, S. 51, 54). Negative Nebenwirkun-
gen seien jedenfalls nicht auszuschließen (vgl. Hofmann u.a., IAB-Stellungnahme 5/
2011, S. 11).

Besonders kritisch bewerten Fachkräfte die Totalsanktion bei wiederholter größerer
Pflichtverletzung, bei der nicht nur die Regelleistung, sondern auch die Leistung für
Miete und Heizung gestrichen wird (Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbe-
richt 10/2010, S. 7; dazu auch Wolff, IAB-Stellungnahme 2/2014, S. 14). Nach einer
Leistungsminderung erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, das Sozialsystem nicht in
Erwerbsarbeit zu verlassen, sondern den Kontakt zum Jobcenter abzubrechen und
dann ohne dessen Unterstützung zu leben (Boockmann/Thomsen/Walter 2009,
a.a.O., S. 14, 21; bestätigt in der Panel-Umfrage Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit
<PASS> von Hillmann/Hohenleitner, a.a.O., 2012, S. 8; vom Berge u.a., IAB-Stel-
lungnahme 2/2015, S. 34). Starre Sanktionen würden dann ihren Zweck konterkarie-
ren (u.a. Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-Kurzbericht 10/2010, S. 4, 6). In In-
terviews zeigte sich, dass wiederholte Sanktion nur in wenigen Fällen zur Mitwirkung
führte (Ames, a.a.O., 2009, S. 167). Zudem seien negative Effekte auf Dauer und
Lohnhöhe der zur Vermeidung von Sanktionen wahrgenommenen Beschäftigung er-
kennbar (Hillmann/Hohenleitner, Impact of Welfare Sanctions on the Quality of Sub-
sequent Employment – Wages, Incomes, and Employment Stability, HWWI Rese-
arch Paper 190, 2019, S. 15, 17; dazu auch vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme 2/
2015, S. 18, 25 ff.; Ehrentraut u.a., WISO-Diskurs 2014, S. 26 f.).

e) Darüber hinaus wird mehrfach berichtet, dass in der Praxis tatsächlich gesetzlich
nicht vorgesehene Ermessensspielräume in Anspruch genommen werden, weil eine
rechtlich gebotene Sanktionierung tatsächlich keinen Sinne mache, denn sie erreiche
das Gegenteil von dem, was eigentlich bezweckt sei (vgl. Karl/Müller/Wolff, ZsfRSoz
2011, S. 101 <124 f.>; Bundesrechnungshof, Unterrichtung an die Bundesagentur für
Arbeit über die Prüfung der Umsetzung der Sanktionsmöglichkeiten nach § 31
SGB II, Gz: 31170-2010-0783, 2012, S. 10; Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, IAB-
Kurzbericht 10/2010, S. 5; vom Berge u.a., IAB-Stellungnahme 2/2015, S. 33).
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III.

Der am 26. Juli 1982 geborene und damit im Jahr 2014 über 25-jährige Kläger des
Ausgangsverfahrens hat eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Lager/
Logistik. Nach dem Bezug von Arbeitslosengeld erhielt er erstmalig ab Juli 2005 Leis-
tungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch. Im Jahr 2006 brach er eine Aus-
bildung zum Kaufmann für Bürokommunikation ab. Das Jobcenter bewilligte zu-
nächst mit Bescheid vom 31. Januar 2014, ausgehend von einem Regelbedarf in
Höhe von 391 Euro und anfallenden Kosten für Unterkunft und Heizung, für den Zeit-
raum vom 1. März 2014 bis 31. August 2014 Arbeitslosengeld II in Höhe von monat-
lich 609,27 Euro.

Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 übersandte das Jobcenter dem Kläger den
Vorschlag für einen bestimmten Arbeitsplatz als Lagerarbeiter und teilte ihm einen
für ihn vereinbarten Vorstellungstermin mit, verbunden mit einer Belehrung über die
Rechtsfolgen eines Pflichtenverstoßes. Bei einer vom Arbeitgeber durchgeführten In-
formationsveranstaltung äußerte der Kläger, kein Interesse an dieser Tätigkeit zu ha-
ben, sondern sich für den Verkaufsbereich bewerben zu wollen. Dies meldete der Ar-
beitgeber an das Jobcenter.

Mit Schreiben vom 20. Mai 2014 wurde der Kläger zum möglichen Eintritt einer
Sanktion angehört. Er teilte mit, dass er sich nicht beworben habe, weil er sich für
den Verkauf bewerbe. In dem Schreiben wurde er auf die Möglichkeit hingewiesen,
dass bei einer Minderung des Auszahlungsanspruches um mehr als 30 % ergänzen-
de Leistungen gewährt werden könnten.

1. Durch Bescheid vom 4. Juni 2014 hob das Jobcenter die Bewilligung für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2014 bis 31. August 2014 teilweise auf und minderte das Arbeitslo-
sengeld II für die Zeit vom 1. Juli 2014 bis 30. September 2014 (den Minderungszeit-
raum) um 30 % des maßgebenden Regelbedarfes, also 117,30 Euro monatlich. Es
habe dem Kläger mit Schreiben vom 25. Februar 2014 ein zumutbares Beschäfti-
gungsverhältnis als Lager- und Transportarbeiter angeboten, dieser habe aber das
Zustandekommen trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen verhindert.

Dagegen legte der Kläger mit Schreiben vom 19. Juni 2014 Widerspruch ein. Das
Arbeitsangebot habe er abgelehnt, da er sich für den Verkauf beworben und mehr-
fach gegenüber seinem Arbeitsvermittler den Wunsch geäußert habe, in diesem Be-
reich eingesetzt zu werden.

Für September 2014 wurden dem Kläger (abgesenkte) Leistungen in Höhe von
491,97 Euro und für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 28. Februar 2015 (ur-
sprünglich nicht abgesenkte und nicht beanstandete) 609,27 Euro monatlich bewil-
ligt.

Den Widerspruch wies das Jobcenter mit Bescheid vom 15. Oktober 2014 als un-
begründet zurück. Anwendung finde § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II. Der Kläger ha-
be sich geweigert, die angebotene und zumutbare Beschäftigung anzunehmen. Das
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Angebot, eine Tätigkeit als Lagermitarbeiter aufzunehmen, sei aufgrund der Aus-
bildung des Klägers im Bereich Lager/Logistik zumutbar gewesen. Vorrangiges In-
teresse an einem anderen Beschäftigungsverhältnis sei kein wichtiger Grund, eine
Arbeitsaufnahme abzulehnen, denn ein solcher Grund müsse im Verhältnis zu den
Interessen der Allgemeinheit besonderes Gewicht haben. Angesichts der Zumut-
barkeitsregelungen des § 10 SGB II sei bei der Prüfung des wichtigen Grundes ein
strenger Maßstab anzulegen. Der Kläger müsse alle Möglichkeiten ausschöpfen, um
seine Hilfebedürftigkeit zu verringern, und auch Tätigkeiten ausüben, die nicht sei-
nen persönlichen Vorlieben entsprächen. Er sei mit dem Schreiben vom 25. Februar
2014 über die Folgen einer Pflichtverletzung belehrt worden.

2. Das Jobcenter verfügte mit dem eine Eingliederungsvereinbarung ersetzenden
Verwaltungsakt vom 21. Juli 2014, dass der Kläger bei einem Arbeitgeber innerhalb
eines Monats einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein einzulösen habe, um
eine praktische Erprobung zu ermöglichen. Der Gutschein bezog sich auf eine prak-
tische Erprobung bei einem Arbeitgeber mit dem Ziel, Berufserfahrung im Verkauf zu
erwerben. Dem kam der Kläger trotz Belehrung über seine Mitwirkungspflichten und
die Rechtsfolgen ihrer Verletzung nicht nach.

Mit Bescheid vom 19. September 2014 minderte das Jobcenter das Arbeitslosen-
geld II für die Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. Dezember 2014 daher um monatlich
60 % des Regelbedarfs, also um monatlich 234,60 Euro, und hob die Bewilligung für
den Minderungszeitraum auf. Der Kläger sei seiner Mitwirkungspflicht trotz Beleh-
rung über die Pflicht und die Rechtsfolgen wiederholt nicht nachgekommen. In dem
Bescheid nahm das Jobcenter bezüglich der ergänzenden Leistungen auf das Anhö-
rungsschreiben vom 22. August 2014 Bezug und wies nochmals auf die Möglichkeit
hin, auf Antrag ergänzende Leistungen zu erhalten.

Der dagegen gerichtete Widerspruch vom 2. Oktober 2014 wurde mit Wider-
spruchsbescheid vom 23. Oktober 2014 wiederum als unbegründet zurückgewiesen.
Die Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 31a Abs. 1
Satz 2 und § 31b SGB II lägen vor. Der Kläger habe sich ohne Grund geweigert, die
im Verwaltungsakt festgelegten Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Da er Arbeit im Ver-
kauf anstrebe, aber dort keine nennenswerte berufliche Erfahrung habe, sei die prak-
tische Erprobung im Rahmen des Gutscheins sinnvoll und angesichts der bisher fehl-
geschlagenen Vermittlungsbemühungen zweckmäßig und notwendig. Der Kläger
müsse alles tun, um seine Hilfebedürftigkeit zu verringern, also den Gutschein frist-
gemäß einlösen. Er habe dies nicht getan und somit innerhalb eines Jahres wieder-
holt Pflichten verletzt. Daher mindere sich das Arbeitslosengeld II um 60 % des maß-
geblichen Regelbedarfs. Bei einer Minderung um mehr als 30 % könnten auf Antrag
in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen
erbracht werden. Hierauf sei der Kläger hingewiesen worden; er habe aber keinen
entsprechenden Antrag gestellt.

3. Mit Schriftsatz vom 13. November 2014 erhob der Kläger Anfechtungsklage ge-

26/62



79

80

81

82

83

gen beide Widerspruchsbescheide. Eine Anstellung als Mitarbeiter im Bereich Lager/
Logistik sei nicht aufgrund seines Verhaltens nicht zustande gekommen. Er habe im
Vorstellungsgespräch gesagt, dass er zu Arbeit im Lager nicht bereit sei, sondern nur
zu einer Tätigkeit im Verkauf. Die erste Leistungsminderung sei gleichwohl ebenso
rechtswidrig wie die Kürzung der Regelleistung um 60 %, denn § 31a SGB II sei ver-
fassungswidrig.

a) Mit Beschluss vom 26. Mai 2015 legte das Sozialgericht Gotha die §§ 31 bis 31b
SGB II dem Bundesverfassungsgericht mit der Frage vor, ob diese mit Art. 1 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG sowie mit Art. 12 Abs. 1 und mit Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG zu vereinbaren seien. Die 3. Kammer des Ersten Senats stellte mit Be-
schluss vom 6. Mai 2016 - 1 BvL 7/15 - die Unzulässigkeit der Vorlage fest. Es fehlte
an hinreichenden Darlegungen zur Entscheidungserheblichkeit, da die Rechtmäßig-
keit der Sanktion mit Blick auf die Rechtsfolgenbelehrung nicht geklärt sei.

b) Das vorlegende Gericht hat am 2. August 2016 aufgrund mündlicher Verhand-
lung (erneut) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 31a in Verbindung mit
§§ 31, 31b SGB II zur Entscheidung vorzulegen. Es hörte den Kläger des Ausgangs-
verfahrens zu seiner Kenntnis der Rechtsfolgen der streitgegenständlichen Pflicht-
verletzungen in der mündlichen Verhandlung an. Dieser erklärte, wiederholt Adressat
einer Leistungsminderung geworden zu sein und sich mit einschlägiger Literatur aus-
einandergesetzt zu haben. Er habe sich zudem sehr gut an Gespräche mit Mitarbei-
tern des Jobcenters im Zusammenhang mit Eingliederungsvereinbarungen erinnern
können, in denen ihm Kürzungen des Leistungsanspruches um 30 % beziehungs-
weise 60 % in Aussicht gestellt worden seien.

c) Das vorlegende Gericht ist überzeugt, die Regelungen in § 31a in Verbindung mit
§ 31 und § 31b SGB II seien verfassungswidrig.

aa) Sie verstießen gegen Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Ge-
messen an den Maßgaben zum einheitlichen Grundrechtsschutz, der die physische
Existenz und die Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen sowie
zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Leben umfasse, gestalteten §§ 31 ff. SGB II die Grundsicherung für erwerbsfähige
Menschen mangelhaft aus. Schon die Koppelung existenzsichernder Leistungen an
ein bestimmtes Verhalten der Betroffenen verstoße gegen die grundgesetzlichen
Vorgaben. Das Existenzminimum sei nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts unabhängig von den Gründen der Hilfebedürftigkeit zu gewähren. Es
dürfe daher nicht von einer Mitwirkung abhängig gemacht werden. Selbst bewusste
Zuwiderhandlungen gegen den Selbsthilfegrundsatz müssten hingenommen wer-
den.

Die bei einer Sanktion verbleibende Leistung sei nicht bedarfsorientiert berechnet,
sondern willkürlich bestimmt. Das vom Gesetzgeber festgelegte Existenzminium sei
aber schon denklogisch nicht unterschreitbar. Es müsse in jedem Fall und zu jeder
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Zeit gewährleistet sein. Leistungsminderungen ab 30 % des maßgebenden Regel-
bedarfs unterschritten die notwendigen Bedarfe evident. Die Sachleistungen nach
§ 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II kompensierten das nicht, denn schon die Weisungen der
Bundesagentur für Arbeit begrenzten ihren Umfang, sie seien antragsabhängig und
stünden im Ermessen, würden also nicht durch den Gesetzgeber, sondern von der
Verwaltung bestimmt.

bb) Die Regelungen verstießen gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12
GG. Schon die Drohwirkung der Minderungsmöglichkeit nach §§ 31 ff. SGB II beein-
trächtige die dort geschützte Freiheit. Der damit bewirkte Arbeitszwang sei auch nicht
gerechtfertigt. Die Minderungen seien schon nicht geeignet, Leistungsempfänger an
den Arbeitsmarkt heranzuführen, kein mildestes Mittel und unangemessen.

cc) Die Minderungsregelungen verletzten die Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 GG.
Der Wegfall des Arbeitslosengeldes II könne zum Wegfall des Kranken- und Pflege-
versicherungsschutzes führen, bei Schwangeren entfalle der Mehrbedarf und eine
mangelhafte Versorgung mit Lebensmitteln habe gesundheitsschädliche Folgen.

d) Eine verfassungskonforme Auslegung oder Anwendung der Minderungsregelun-
gen sei ausgeschlossen. Dem stehe der Wortlaut entgegen. Vorschläge aus Fachli-
teratur und Rechtsprechung bezögen sich nur auf kompensatorische Leistungen in
bestimmten Fällen, lösten das Problem aber nicht.

e) Die Entscheidung über die Klage hänge von der Verfassungsmäßigkeit der vor-
gelegten Normen ab. Die zulässige Anfechtungsklage sei in der Sache unbegründet,
wenn diese verfassungskonform wären, denn die angefochtenen Minderungsbe-
scheide seien dann rechtmäßig. Formelle Rechtsfehler seien nicht ersichtlich. Insbe-
sondere sei der Kläger des Ausgangsverfahrens vor Erlass des Minderungsbeschei-
des nach § 24 SGB X angehört worden. Auch Anhaltspunkte für Zweifel an der
Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechtsfolgenbelehrung bestünden nicht; der Klä-
ger habe im Übrigen Kenntnis von den Rechtsfolgen seines Handelns gehabt. Er ha-
be ein zumutbares Arbeitsangebot abgelehnt und damit eine Pflicht nach § 31 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 SGB II verletzt. Er habe innerhalb eines Jahres eine erste wiederholte
Pflichtverletzung im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II begangen, denn er
habe gegen eine Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II versto-
ßen, indem er einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein mit dem Ziel der prak-
tischen Erprobung bei einem selbstgewählten Arbeitgeber im Bereich Verkauf nicht
eingelöst habe.

IV.

Zu dem Vorlagebeschluss haben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
namens der Bundesregierung, das Bundessozialgericht, der Freistaat Thüringen, die
Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag, die
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, der Deutsche Anwaltverein, der
Deutsche Sozialgerichtstag, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Cari-
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tasverband, die Diakonie Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, der Deut-
scher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Tacheles e.V., der Sozialverband
Deutschland und der Sozialverband VdK inhaltlich Stellung genommen.

Die Bundesregierung hält die Vorlage für unzulässig, hilfsweise für unbegründet.
Die Regelungen seien mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Menschenwürdegarantie
sei auch durch Eigenverantwortung geprägt. Die Ausgestaltung der Sanktionen ge-
nüge dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Die Bundesagentur für Arbeit hebt die Funktion der Sanktionen als wichtiges Len-
kungsinstrument hervor. Die Forschungsergebnisse deuteten darauf hin, dass sie po-
sitive Wirkungen zeigten. Sie ergänzte allerdings in der mündlichen Verhandlung,
dass es der Sanktion des vollständigen Wegfalls der Leistungen nicht bedürfe, weil
sie oft kontraproduktiv wirke (unten Rn. 100).

Auch die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände hält die vorgelegten
Regelungen – insbesondere mit Blick auf den Gestaltungsspielraum des Gesetzge-
bers und einer aus Art. 1 Abs. 1 GG folgenden Selbsthilfeobliegenheit – für verfas-
sungsgemäß.

Das Bundessozialgericht verweist darauf, dass der 14. Senat eine Leistungsminde-
rung um 30 % des maßgebenden Regelbedarfs für verfassungsgemäß gehalten ha-
be (BSGE 119, 17). An die Feststellung einer Obliegenheitsverletzung als Voraus-
setzung für eine Leistungsminderung oder einen -wegfall würden hohe
Anforderungen gestellt. Die Rechtsprechung habe zudem Folgen eines Wegfalls des
Arbeitslosengeldes II für Angehörige der Bedarfsgemeinschaft abgemildert.

Der Deutsche Landkreistag hält die vorgelegten Regelungen für verfassungsge-
mäß, denn das Grundgesetz fordere keine voraussetzungslosen Sozialleistungen.
Ohne die Sanktionen sei eine nachhaltige Integrationsarbeit in den Arbeitsmarkt stark
eingeschränkt. Der Deutsche Städtetag trägt vor, dass die Wirkungen von Sanktio-
nen als überwiegend positiv beschrieben würden.

Der Freistaat Thüringen führt aus, er habe in – erfolglosen – Gesetzesinitiativen zur
Entschärfung des Sanktionsrechts beziehungsweise zur Abschaffung der Sanktionen
im Bundesrat die Vereinbarkeit der Sanktionsregelungen im Sozialgesetzbuch Zwei-
tes Buch mit dem Grundgesetz in Zweifel gezogen.

Der Deutsche Anwaltverein berichtet von Problemen der Praxis. So seien Personen
mit multiplen Vermittlungshindernissen besonders häufig von Sanktionen betroffen,
und neurologisch-psychiatrische Grunderkrankungen oder ähnliche der Vermittlung
in den Arbeitsmarkt entgegenstehende Sachverhalte würden oft erst vor Gericht auf-
geklärt.

Der Deutsche Sozialgerichtstag und der Deutsche Verein für öffentliche und private
Fürsorge halten die Regelungen für teilweise verfassungswidrig. Der Deutsche Sozi-
algerichtstag trägt vor, dass die Grundrechte zwar nicht den Verzicht auf jede Sank-
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tionierung durch Leistungskürzungen forderten. Die derzeitige Ausgestaltung be-
inhalte jedoch keine ausreichenden materiellen und verfahrensmäßigen Sicherungen
zur Gewährleistung des menschenwürdigen Daseins. Der Deutsche Verein für öffent-
liche und private Fürsorge erachtet die Minderung in Höhe von 30 % für verfassungs-
gemäß; sie sei auch von gewichtigen Belangen der die Leistungen finanzierenden
Gemeinschaft getragen. Angesichts der Höhe der anerkannten regelbedarfsrelevan-
ten Verbrauchsausgaben sei es bei einer Leistungsminderung um 60 % überhaupt
nur mit ergänzenden Leistungen denkbar, den existenznotwendigen Bedarf zu de-
cken, doch sei eine Sanktion in dieser Höhe nicht mehr angemessen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutscher Caritasverband, die Diakonie
Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, Tacheles e.V., der Sozialverband
Deutschland und der Sozialverband VdK halten die Normen für insgesamt verfas-
sungswidrig. Teils wird darauf verwiesen, dass existenzsichernde Leistungen hier
nicht bedürftigkeitsabhängig gekürzt würden, teils die Verhältnismäßigkeit bezweifelt
oder verneint, teils auf negative sozialpolitische Folgen abgehoben. Der Paritätische
Gesamtverband verweist auf mildere Mittel, um dauerhaft die erforderliche Mitwir-
kung zu bewirken, wie eine Befristung von Leistungsbestandteilen. Nach Einschät-
zung des Deutschen Caritasverbands seien Verhaltensanforderungen angesichts
der Verantwortung des Einzelnen nicht von vornherein unzulässig, ihre Ausgestal-
tung genüge aber der Verhältnismäßigkeit nicht.

V.

Das Bundesverfassungsgericht hat in der mündlichen Verhandlung am 15. Januar
2019 die Bundesregierung, die Prozessbevollmächtigte des Klägers des Ausgangs-
verfahrens, die Bundesagentur für Arbeit, den Deutschen Landkreistag, den Deut-
schen Städtetag, die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, den Deut-
schen Caritasverband, den Deutschen Gewerkschaftsbund, Tacheles e.V., die
Diakonie Deutschland, den Deutschen Sozialgerichtstag, den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, den Deutschen Anwaltverein, den Deutschen Verein für öffentliche
und private Fürsorge sowie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesagentur für Arbeit gehört.

Die Bundesregierung hat ausgeführt, die Sanktionen dienten der Durchsetzung der
Mitwirkungsobliegenheiten und damit letztlich der Überwindung der Hilfebedürftigkeit
sowie dem Schutz der Steuerzahler. Ihre Abschaffung würde das Prinzip des För-
derns und Forderns konterkarieren und die Mitwirkungsobliegenheiten ins Leere lau-
fen lassen. Im Einzelfall auftretenden Härten und Belastungen Dritter werde hinrei-
chend begegnet. Die Warnfunktion der Leistungsminderung werde beeinträchtigt,
wenn der Minderungszeitraum verkürzt werde. Überwiegend unterbleibe die Mitwir-
kung, weil der Wille fehle.

Die Bundesagentur für Arbeit hat insoweit ergänzend vorgetragen, dass Sanktionen
insbesondere erforderlich seien, um Mitwirkung durchzusetzen und den Kontakt zu
den Hilfebedürftigen nachdrücklich einfordern zu können, denn eine höhere Kontakt-
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dichte verbessere die Vermittlung in den Arbeitsmarkt erheblich. Der völlige Wegfall
der Leistungen sei nicht notwendig, sondern oft sogar kontraproduktiv; insbesondere
eine Gefährdung der Wohnung sei nicht zu rechtfertigen. Gebe es ein Ermessen der
zuständigen Behörde hinsichtlich der Sanktion, sei für die zur Mitwirkung Verpflichte-
ten nicht mehr absehbar, welche Folgen ihr Handeln habe; auch könne das Vertrau-
ensverhältnis zum Sachbearbeiter empfindlich gestört werden. Vorgetragen wurde
auch, dass Leistungsminderungen zeitnah enden und wieder ungeminderte Leistun-
gen ausgezahlt werden könnten, wenn nachgewiesen wird, dass die Mitwirkung nun-
mehr erfolgt.

Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag haben vorgetragen, die
Sanktionen seien grundsätzlich geeignet, das Verhalten der Leistungsberechtigten
zu korrigieren, denn sie seien ein Weckruf. Der Deutsche Landkreistag hat darauf
hingewiesen, dass die Betroffenen auf Fragen nach den Gründen für die Verweige-
rung der Mitwirkung vielfach auf privaten Stress, Überforderung, Amtswillkür oder
Missverständnisse hinweisen; teilweise müsse davon ausgegangen werden, dass
andere Einnahmequellen bestünden oder eine überzogene Anspruchshaltung vorlie-
ge. Es gäbe aber auch negative Effekte von Sanktionen wie den Rückzug vom Ar-
beitsmarkt und die Erschließung illegaler Einnahmequellen. Nach Ansicht des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat sich das
Konzept des Forderns und Förderns bewährt, weil die Mitwirkungsobliegenheit über-
wiegend erfüllt werde. Eine positive Wirkung auf die Vermittlungswahrscheinlichkeit
sei allerdings nicht für alle Sanktionshöhen belegt.

Die Prozessbevollmächtigte des Klägers des Ausgangsverfahrens führte aus, dass
Jobcenter die Sachverhalte oft mangelhaft aufklärten und Mitarbeiter mitunter vorein-
genommen seien. Es würden häufig Personen mit psychischen Erkrankungen sank-
tioniert, bei denen dies ohnehin wirkungslos sei. Der starre Sanktionszeitraum wirke
demotivierend, da eigenes Verhalten ihn nicht verkürzen könne.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund betonte, dass empirische Belege zur Geeignet-
heit von Sanktionen, Betroffene zur Mitwirkung anzuhalten, weithin fehlten. Der Deut-
sche Caritasverband bejahte die Eignung, verneinte aber die Verhältnismäßigkeit der
zwingenden Leistungsminderung und ihrer vorgegebenen Dauer. Eine Kombination
aus Höhe und Dauer der Minderung könne den sehr unterschiedlichen Lebenslagen
besser entsprechen. Sanktionen treffen auch nach den Darlegungen von Tacheles
e.V., der Diakonie Deutschland und der Deutsche Caritasverband insbesondere
Menschen mit multiplen Vermittlungshindernissen und psychisch stark belastete
Menschen, auch wenn dazu keine Statistiken vorliegen. Die Mitwirkung unterbleibe
eher wegen einer Überforderung, insbesondere aufgrund persönlicher Krisen, De-
pressionen oder Krankheiten, und weniger aufgrund von Verweigerung. Es sei auch
nicht belegt, dass Menschen im Leistungsbezug verharrten, wenn es keine Sanktio-
nen gäbe. Es gebe eine Unwucht zwischen Fördern und Fordern.

Nach Darstellung von Tacheles e.V., die unter anderem auf einer selbst durchge-
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führten, nicht repräsentativen Befragung beruht, ist ein Zusammenhang zwischen der
Leistungsminderung und der Eingliederung in Arbeit nicht erkennbar; Erfolge könnten
auch auf die gute Konjunktur zurückgeführt werden. Viele Befragte und die Sozialver-
bände beurteilten die Sanktionen kritisch. Sie sähen in der Überforderung der Sank-
tionierten aufgrund einer psychischen Erkrankung einen wesentlichen Grund, warum
Mitwirkungsanforderungen nicht nachgekommen wird. Häufig seien durch Sanktio-
nen Dritte betroffen. Insgesamt seien Sanktionen kein geeignetes Mittel zur Überwin-
dung der Hilfebedürftigkeit.

B.

Die Normenkontrollvorlage des Sozialgerichts zur Klärung der Verfassungsmäßig-
keit der Regelungen in § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2, 4 und 5, § 31b Abs. 1 Sätze 1, 3 und
5 SGB II in den Fällen des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II ist zulässig (I). Die
Vorlagefrage ist um § 31a Abs. 1 Satz 3 und um die Fälle des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr.
3 SGB II zu erweitern (II).

I.

Der Beschluss des Sozialgerichts genügt den Anforderungen des § 80 Abs. 2
Satz 1 BVerfGG an die Darlegung der Entscheidungserheblichkeit (vgl. BVerfGE
105, 61 <67>; 127, 335 <355>; 133, 1 <10 f. Rn. 35>).

1. Das Sozialgericht rügt ausdrücklich die Verfassungswidrigkeit von § 31a in Ver-
bindung mit § 31 SGB II und § 31b SGB II in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 2011 (BGBl I S. 850) als formelles nachkonstitutionelles Recht. Tatsächlich
findet jedoch die seit dem 1. April 2012 geltende Fassung vom 20. Dezember 2011
(BGBl I S. 2854) Anwendung. Nachfolgend wurde die Norm redaktionell geändert
(oben Rn. 3), blieb aber in den hier zu prüfenden Regelungsteilen identisch. Insoweit
besteht über den Gegenstand der Vorlage kein Zweifel (vgl. BVerfGE 67, 256
<273>).

2. Anders als im ersten Vorlageverfahren ist die Entscheidungserheblichkeit hinrei-
chend dargelegt (zu den Anforderungen vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Ersten Senats vom 6. Mai 2016 - 1 BvL 7/15 -, Rn. 18 ff.). Grundsätzlich ist insoweit
die Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgeblich, soweit diese nicht of-
fensichtlich unhaltbar ist (vgl. BVerfGE 126, 77 <97>; 127, 224 <244>; 131, 1 <15>;
133, 1 <10 f. Rn. 35>; 138, 1 <15 Rn. 41>).

a) Die Entscheidungserheblichkeit ist hier für die Regelung des § 31 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Nr. 2 in Verbindung mit § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2, 4 und 5 SGB II und auch
für die Regelung des § 31b SGB II mit Ausnahme von § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II
hinreichend dargelegt. Das vorlegende Gericht hat vertretbar aufgezeigt, dass die
Leistungsabsenkungen formell wie materiell rechtmäßig sind, wenn die Verfassungs-
konformität dieser Regelungen unterstellt wird. Die Klage wäre dann, anders als im
Fall der Verfassungswidrigkeit der zur Prüfung gestellten Regelungen, abzuweisen.
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b) Das Sozialgericht geht vertretbar davon aus, dass keine formellen Rechtsfehler
vorliegen. Der Kläger des Ausgangsverfahrens ist vor Erlass des Minderungsbe-
scheides nach § 24 SGB X angehört worden. Die Anforderungen an die Rechtsfol-
genbelehrung oder die Kenntnis der Rechtsfolgen (zusammenfassend BSGE 105,
297 <302 f. Rn. 20 f.> m.w.N.) waren damit erfüllt. In Anwendung des § 31 Abs. 1
Satz 1 SGB II legt das Gericht plausibel dar, die erste Rechtsfolgenbelehrung als Be-
standteil des Vermittlungsvorschlags vom 25. Februar 2014 sei für den Kläger un-
missverständlich gewesen und habe erkennen lassen, welche konkreten Auswirkun-
gen seine Weigerung haben werde, die vorgeschlagene Stelle anzunehmen.
Vertretbar ist auch die Annahme, der Kläger habe positive Kenntnis der Sanktions-
folgen und insbesondere der zweiten Leistungsabsenkung gehabt. Dies war aus-
weislich der Niederschrift Gegenstand der mündlichen Verhandlung vom 2. August
2016, wonach sich der Kläger seit dem Bezug von Arbeitslosengeld II „intensiv mit
den Sanktionsregelungen, insbesondere mit den Rechtsfolgen von Pflichtverletzun-
gen, durch Studium des Gesetzes und der einschlägigen Literatur befasst“ habe.

c) Das Gericht legt vertretbar dar, dass die materiellen Voraussetzungen für die An-
wendung der vorgelegten Regelungen erfüllt sind. Insoweit ordnet es die Ablehnung
eines zumutbaren Arbeitsangebots als Lager- und Transportarbeiter als Pflichtverlet-
zung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II ein. Als zweite Pflichtverletzung versteht
es einen Verstoß gegen Anforderungen aus dem Eingliederungsverwaltungsakt im
Sinne von § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II, da der Kläger einen Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein mit dem Ziel der praktischen Erprobung bei einem selbstge-
wählten Arbeitgeber nicht eingelöst hat, ohne dass dafür ein wichtiger Grund im Sin-
ne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II ersichtlich oder vorgetragen sei. Das Gericht hatte
daneben keinen Anlass zu einer Prüfung, ob die Minderung des Regelbedarfs wegen
fehlender Sachleistung nach § 31a Abs. 3 SGB II rechtswidrig sein könnte. Ein dar-
auf gerichteter Antrag war nicht Gegenstand des Ausgangsverfahrens, weshalb sich
das Sozialgericht damit nicht befassen musste.

3. Das Sozialgericht hat seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der vor-
gelegten entscheidungserheblichen Vorschriften (vgl. BVerfGE 133, 1 <12 Rn. 39>;
136, 127 <142 Rn. 45>) ausreichend begründet. Dass sich das Gericht offensichtlich
an einem öffentlich verfügbaren Muster orientierte, steht dem nicht entgegen, da die
Vorlage zeigt, dass sich das Gericht eventuell andernorts formulierte Argumente je-
denfalls zu eigen gemacht hat.

II.

Die Vorlagefrage bedarf der Erweiterung (dazu BVerfGE 139, 285 <297 Rn. 38>
m.w.N.). Das Sozialgericht hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit von § 31a SGB II in Verbindung mit § 31 SGB II und § 31b SGB II in
einem Verfahren vorgelegt, das sich einzig mit der Rechtmäßigkeit einer Sanktion
nach § 31a Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II nach Maßgabe des § 31b SGB II bei Pflicht-
verletzungen nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II befasste.

33/62



114

115

116

117

Die Vorlage betrifft nicht die weiteren Regelungen über Sanktionen nach § 31
Abs. 2 SGB II wegen unwirtschaftlichen Verhaltens und im Zusammenhang mit einer
Sperrzeit oder nach § 32 SGB II wegen Meldeversäumnissen. Eine höhere Belas-
tung von Betroffenen, die entstehen kann, wenn eine andere Leistungsminderung mit
den hier zu prüfenden Sanktionen zusammentrifft, ist nicht Gegenstand dieser Ent-
scheidung. Das Verfahren wirft auch keine Fragen zu den Bestimmungen über Sank-
tionen gegenüber unter 25-jährigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in § 31a
Abs. 2, § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II auf. Die Frage nach ihrer Vereinbarkeit mit dem
Grundgesetz machte eine eigenständige verfassungsrechtliche Würdigung erforder-
lich, ohne durch das Ausgangsverfahren veranlasst zu sein. Dazu fehlt die fachge-
richtliche Aufarbeitung der Sach- und Rechtslage.

Demgegenüber besteht Anlass, die Sanktionen in den Fällen des § 31 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 SGB II in die Prüfung einzubeziehen, da es sich um eine gleichgelagerte Mit-
wirkungspflicht handelt, um die zulässig vorgelegten Normen einheitlich beurteilen zu
können. Desgleichen ist die Sanktionsregelung in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II so ge-
lagert wie die unmittelbar entscheidungserheblichen Sanktionsnormen der § 31a
Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II, weshalb auch sie in die Prüfung einzubeziehen ist.

C.

Im Ausgangspunkt steht die Entscheidung des Gesetzgebers in § 31a Abs. 1
SGB II, existenzsichernde Geldleistungen nach Maßgabe des § 31b SGB II zu min-
dern oder ganz zu entziehen, um Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II
durchzusetzen, mit den Anforderungen des Grundgesetzes in Einklang. Die Rege-
lungen genügen aber in der konkreten Ausgestaltung nicht den hier geltenden stren-
gen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit.

I.

Die zentralen Anforderungen an den Gesetzgeber für die Ausgestaltung der Grund-
sicherungsleistungen für Erwerbsfähige ergeben sich aus der grundrechtlichen Ge-
währleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 20 Abs. 1 GG (1). Gesichert werden muss die physische und
soziokulturelle Existenz als einheitliche Gewährleistung (1 a). Der Gesetzgeber darf
sich dafür entscheiden, existenzsichernde Leistungen nur nach Maßgabe der Bedürf-
tigkeit zur Verfügung zu stellen (1 b). Er verfügt insofern über einen Ausgestaltungs-
spielraum (1 c). Das Grundgesetz steht auch der Entscheidung nicht entgegen, staat-
liche Leistungen zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz nur nachrangig zu
gewähren und sie deshalb an Mitwirkungspflichten zu binden, die darauf zielen, die
Hilfebedürftigkeit zu überwinden, sofern sie gemessen an dieser Zielsetzung verhält-
nismäßig sind (2). Dem Gesetzgeber ist es dann nicht verwehrt, Instrumente zu
schaffen, um derartige Mitwirkungspflichten durchzusetzen; auch sie müssen den
Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen. Entscheidet er sich hierbei wie mit
den vorgelegten Regelungen für das Durchsetzungsinstrument der Leistungsminde-
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rungen, setzt er also im Bereich der Gewährleistung der menschenwürdigen Existenz
selbst an, sind diese Anforderungen besonders streng (3). Bei der Ausgestaltung der
Sanktionen sind im Übrigen weitere Grundrechte zu beachten, wenn ihr Schutzbe-
reich berührt ist (4).

1. Die zu überprüfenden Regelungen zur Ausgestaltung des Grundsicherungs-
rechts müssen den Anforderungen der grundrechtlichen Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums genügen. Das Grundgesetz garantiert mit Art. 1
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG ein Grundrecht auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums. Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen An-
spruch; das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG erteilt dem Gesetzgeber den
Auftrag, ein menschenwürdiges Existenzminimum tatsächlich zu sichern. Das
Grundrecht ist dem Grunde nach unverfügbar und muss durch einen Leistungsan-
spruch eingelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung
durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Ent-
wicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen im
Hinblick auf die konkreten Bedarfe der Betroffenen auszurichten hat. Dem Gesetzge-
ber steht ein Gestaltungsspielraum zu. Bei dessen Ausfüllung hat er auch völker-
rechtliche Verpflichtungen zu berücksichtigen (BVerfGE 142, 353 <369 f. Rn. 36>
m.w.N.).

a) Der verfassungsrechtlich garantierte Leistungsanspruch auf Gewährleistung ei-
nes menschenwürdigen Existenzminimums erstreckt sich auf die unbedingt erforder-
lichen Mittel als einheitliche Gewährleistung zur Sicherung sowohl der physischen
Existenz als auch zur Sicherung eines Mindestmaßes an Teilhabe am gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen Leben (vgl. BVerfGE 125, 175 <223>; 132, 134
<172 Rn. 94>; 137, 34 <72 Rn. 75>; 142, 353 <370 Rn. 37>). Die Verankerung des
Gewährleistungsrechts im Grundrecht des Art. 1 Abs. 1 GG bedeutet, dass Gesetz-
gebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung (Art. 1 Abs. 3 GG) den Menschen
nicht auf das schiere physische Überleben reduzieren dürfen, sondern mit der Würde
mehr als die bloße Existenz und damit auch die soziale Teilhabe als Mitglied der Ge-
sellschaft gewährleistet wird. Es widerspräche dem nicht relativierbaren Gebot der
Unantastbarkeit, wenn nur ein Minimum unterhalb dessen gesichert würde, was der
Gesetzgeber bereits als Minimum normiert hat; insbesondere lässt sich die Gewähr-
leistung aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG nicht in einen „Kern-
bereich“ der physischen und einen „Randbereich“ der sozialen Existenz aufspalten.
Der Gesetzgeber kann auch weder für einen internen Ausgleich noch zur Rechtferti-
gung einer Leistungsminderung auf die Summen verweisen, die in der pauschalen
Berechnung der Grundsicherungsleistungen für die soziokulturellen Bedarfe veran-
schlagt werden, denn die physische und soziokulturelle Existenz werden durch Art. 1
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG einheitlich geschützt (vgl. BVerfGE 137,
34 <91 Rn. 117> m.w.N.).

b) Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Da-
seins notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus eigener Erwerbs-
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tätigkeit noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter erhalten
kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Menschenwürde
und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen für dieses menschenwürdige
Dasein zur Verfügung stehen (vgl. BVerfGE 40, 121 <133 f.>; 125, 175 <222>;
stRspr). Die den entsprechenden Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen
zu, ist dem Grunde nach unverfügbar (vgl. BVerfGE 45, 187 <229>) und geht selbst
durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht verloren (vgl. BVerfGE 87, 209
<228>); sie kann selbst denjenigen nicht abgesprochen werden, denen schwerste
Verfehlungen vorzuwerfen sind (vgl. BVerfGE 64, 261 <284>; 72, 105 <115>). Das
Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vor- und Fürsorge auch für jene, die aufgrund
persönlicher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachtei-
ligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind (vgl. BVerfGE
35, 202 <236>). Diese Verpflichtung zur Sicherung des Existenzminimums ist auch
zur Erreichung anderweitiger Ziele nicht zu relativieren (vgl. BVerfGE 132, 134 <173
Rn. 95>).

c) Der Gesetzgeber verfügt bei den Regeln zur Sicherung des menschenwürdigen
Existenzminimums über einen Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Art und Höhe
der Leistungen (vgl. BVerfGE 125, 175 <222, 224 f.>; 132, 134 <159 ff. Rn. 62, 67>;
137, 34 <72 ff. Rn. 74, 76, 78>; 142, 353 <370 Rn. 38>). Er hat einen Entscheidungs-
spielraum bei der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso wie bei der wer-
tenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs, muss seine Entscheidung jedoch an
den konkreten Bedarfen der Hilfebedürftigen ausrichten (BVerfGE 142, 353 <370
Rn. 38> m.w.N.). Dass dem Gesetzgeber in der Beurteilung der tatsächlichen Ver-
hältnisse in soziokultureller Hinsicht ein weiterer Spielraum zukommt als in der Be-
wertung dessen, was Menschen zur Sicherung ihrer physischen Existenz benötigen
(vgl. BVerfGE 125, 175 <225>; 132, 134 <161 Rn. 67>), trägt der höheren Wandel-
barkeit der soziokulturellen Lebensbedingungen Rechnung, relativiert aber nicht den
einheitlichen Schutz. Die Anforderungen des Grundgesetzes, tatsächlich für eine
menschenwürdige Existenz Sorge zu tragen, dürfen im Ergebnis nicht verfehlt wer-
den (BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 38> m.w.N.).

Dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Bemessung des Existenzmi-
nimums entspricht eine zurückhaltende Kontrolle durch das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfGE 125, 175 <225>; 137, 34 <74 Rn. 80>). Das Bundesverfassungsge-
richt hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, wie hoch ein Anspruch auf Leistungen zur
Sicherung des Existenzminimums sein muss; es ist zudem nicht seine Aufgabe zu
prüfen, ob der Gesetzgeber die gerechteste, zweckmäßigste und vernünftigste Lö-
sung zur Erfüllung seiner Aufgaben gewählt hat. Das Grundgesetz verpflichtet den
Gesetzgeber nicht, durch Einbeziehung aller denkbaren Faktoren eine optimale Be-
stimmung des Existenzminimums vorzunehmen; darum zu ringen ist vielmehr Sache
der Politik (vgl. BVerfGE 137, 34 <73 f. Rn. 77>). Aus verfassungsrechtlicher Sicht
kommt es vielmehr entscheidend darauf an, dass die Untergrenze eines menschen-
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würdigen Existenzminimums nicht unterschritten wird und die Höhe der Leistungen
insgesamt tragfähig begründbar ist (BVerfGE 137, 34 <74 f. Rn. 80> m.w.N.). Auch
im Übrigen muss die Ausgestaltung der existenzsichernden Leistungen verfassungs-
rechtlichen Anforderungen genügen.

2. Das Grundgesetz kennt zwar keine allgemeinen Grundpflichten der Bürgerinnen
und Bürger. Insbesondere die Menschenwürde ist ohne Rücksicht auf Eigenschaften
und sozialen Status, wie auch ohne Rücksicht auf Leistungen garantiert (vgl.
BVerfGE 87, 209 <228>); sie muss nicht erarbeitet werden, sondern steht jedem
Menschen aus sich heraus zu. Die eigenständige Existenzsicherung des Menschen
ist nicht Bedingung dafür, dass ihm Menschenwürde zukommt; die Voraussetzungen
für ein eigenverantwortliches Leben zu schaffen, ist vielmehr Teil des Schutzauftrags
des Staates aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG. Das Grundgesetz verwehrt dem Gesetzge-
ber jedoch nicht, die Inanspruchnahme sozialer Leistungen zur Sicherung der men-
schenwürdigen Existenz an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur dann zur
Verfügung zu stellen, wenn Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern
können (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>; 142, 353 <371 Rn. 39>; siehe auch BVerfGE
120, 125 <154 ff.>).

a) Auch der soziale Rechtsstaat ist darauf angewiesen, dass Mittel der Allgemein-
heit, die zur Hilfe für deren bedürftige Mitglieder bestimmt sind, nur in Fällen in An-
spruch genommen werden, in denen wirkliche Bedürftigkeit vorliegt (BVerfGE 142,
353 <371 Rn. 39>). Eine daran anknüpfende Schonung der begrenzten finanziellen
Ressourcen des Staates sichert diesem künftige Gestaltungsmacht gerade auch zur
Verwirklichung des sozialen Staatsziels.

Mit der Entscheidung für den Nachranggrundsatz gestaltet der Gesetzgeber das
Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG aus. Die Staatszielbestimmung verpflichtet
alle Staatsorgane unmittelbar, bedarf aber zu ihrer Verwirklichung in hohem Maße
der Konkretisierung vor allem durch den Gesetzgeber (vgl. BVerfGE 65, 182 <193>;
71, 66 <80>). Er hat in seinem weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum zu
entscheiden, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln das soziale Staatsziel ver-
folgt werden soll (vgl. BVerfGE 59, 231 <263>; 82, 60 <80>). Eine Grenze findet dies
in der Verpflichtung, jedem Menschen ein menschenwürdiges Existenzminimum zu
sichern (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>). Der Gesetzgeber verfehlt diesen Auftrag
nicht, wenn er die Gewährung staatlicher Hilfe davon abhängig macht, dass sich die
Betroffenen nicht selbst helfen können. Er darf also den Gedanken der Subsidiarität
verfolgen, wonach vorhandene Möglichkeiten der Eigenversorgung Vorrang vor
staatlicher Fürsorge haben.

b) Der Gesetzgeber kann den Nachranggrundsatz nicht nur durch eine Pflicht zum
vorrangigen Einsatz aktuell verfügbarer Mittel aus Einkommen, Vermögen oder Zu-
wendungen Dritter zur Geltung bringen (vgl. BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>). Das
Grundgesetz steht auch einer Entscheidung des Gesetzgebers nicht entgegen, von
denjenigen, die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen,

37/62



127

128

129

130

131

zu verlangen, an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken
oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen.

Demgegenüber kann ein legitimes Ziel solcher Mitwirkungspflichten nicht darin ge-
sehen werden, die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zu fördern. Dem Grundge-
setz ist ein solcher Paternalismus fremd. Es gibt keine „Vernunfthoheit“ staatlicher
Organe über die Grundrechtsberechtigten (vgl. BVerfGE 142, 313 <339 Rn. 74>
m.w.N.); vielmehr fordert das Grundgesetz Respekt vor der autonomen Selbstbe-
stimmung der Einzelnen (vgl. BVerfGE 142, 313 <344 Rn. 86>), ohne den hilflosen
Menschen aber einfach sich selbst zu überlassen (vgl. BVerfGE 142, 313 <338 f.
Rn. 73>). Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde des Menschen, wie er sich in seiner
Individualität selbst begreift und seiner selbst bewusst ist (BVerfGE 49, 286 <298>).
Das schließt Mitwirkungspflichten aus, die auf eine staatliche Bevormundung oder
Versuche der „Besserung“ gerichtet sind (vgl. BVerfGE 128, 282 <308>; zur histori-
schen Entwicklung oben Rn. 5, 7).

c) Mitwirkungspflichten beschränken allerdings – ungeachtet damit eventuell ver-
bundener Sanktionen – die Handlungsfreiheit der Betroffenen und bedürfen verfas-
sungsrechtlicher Rechtfertigung. Verfolgt der Gesetzgeber mit Mitwirkungspflichten
das legitime Ziel, dass Menschen die eigene Hilfebedürftigkeit insbesondere durch
Erwerbsarbeit vermeiden oder überwinden, müssen sie den an diesem Ziel ausge-
richteten Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen, dafür also geeignet, er-
forderlich und zumutbar sein.

3. Der Gesetzgeber darf für sich genommen verhältnismäßige Mitwirkungspflichten
auch durchsetzbar ausgestalten.

a) Das Grundgesetz steht der Entscheidung nicht entgegen, nicht nur positive An-
reize zu setzen oder reine Obliegenheiten zu normieren. Der Gesetzgeber kann für
den Fall, dass Menschen eine ihnen klar bekannte und zumutbare Mitwirkungspflicht
ohne wichtigen Grund nicht erfüllen, auch belastende Sanktionen vorsehen, um so
ihre Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit durchzusetzen; er
berücksichtigt ihre Eigenverantwortung, indem die Betroffenen die ihnen bekannten
Folgen zu tragen haben, die das Gesetz an ihr Handeln knüpft.

Wird die Verletzung einer Mitwirkungspflicht durch eine Minderung existenzsichern-
der Leistungen sanktioniert, fehlen der bedürftigen Person allerdings Mittel, die sie
benötigt, um die Bedarfe zu decken, die ihr eine menschenwürdige Existenz ermög-
lichen. Mit der verfassungsrechtlichen Gewährleistung einer menschenwürdigen
Existenz kann eine Leistungsminderung dennoch vereinbar sein. Sie kann die Anfor-
derungen aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG wahren, wenn sie
nicht darauf ausgerichtet ist, repressiv Fehlverhalten zu ahnden, sondern darauf,
dass Mitwirkungspflichten erfüllt werden, die gerade dazu dienen, die existenzielle
Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Dann dient die Leistungsminderung
wie auch die Pflicht, die mit ihr durchgesetzt werden soll, dazu, den existenznotwen-
digen Bedarf auf längere Sicht nicht mehr durch staatliche Leistung, sondern durch

38/62



132

133

134

die Eigenleistung der Betroffenen zu decken. Der Gesetzgeber kann insofern staatli-
che Leistungen zur Sicherung der Existenz auch mit der Forderung von und Befähi-
gung zu eigener Existenzsicherung verbinden.

b) Es gelten jedoch strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit. Denn die Min-
derung existenzsichernder Leistungen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten
steht in einem unübersehbaren Spannungsverhältnis zur Existenzsicherungspflicht
des Staates aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Bedürftige erhal-
ten in der Zeit der geminderten Leistungen tatsächlich nicht, was sie zur Existenzsi-
cherung benötigen, ohne selbst unmittelbar zur Existenzsicherung in der Lage zu
sein. Der Gesetzgeber enthält vor, was er nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 1 GG zu gewährleisten hat; er suspendiert, was Bedürftigen grundrecht-
lich gesichert zusteht, und belastet damit außerordentlich.

Derartige Leistungsminderungen sind nur verhältnismäßig, wenn die Belastungen
der Betroffenen auch im rechten Verhältnis zur tatsächlichen Erreichung des legiti-
men Zieles stehen, die Bedürftigkeit zu überwinden, also eine menschenwürdige
Existenz insbesondere durch Erwerbsarbeit eigenständig zu sichern. Ihre Zumutbar-
keit richtet sich vor allem danach, ob die Leistungsminderung unter Berücksichtigung
ihrer Eignung zur Erreichung dieses Zwecks und als mildestes, gleich geeignetes
Mittel in einem angemessenen Verhältnis zur Belastung der Betroffenen steht. Das
setzt insbesondere voraus, dass es den Betroffenen tatsächlich möglich ist, die Min-
derung staatlicher Leistungen durch eigenes zumutbares Verhalten abzuwenden und
die existenzsichernde Leistung wiederzuerlangen. Die Anforderungen aus Art. 1
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG sind daher nur gewahrt, wenn die zur
Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen Leistungen für
Bedürftige jedenfalls bereitstehen und es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, in zu-
mutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach ei-
ner Minderung wieder zu erhalten.

c) Hier ist der sonst bestehende Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers be-
schränkt. Zwar verfügt er regelmäßig über einen weiten Spielraum, die Wirkung der
von ihm gewählten Maßnahmen auch im Vergleich zu anderen, weniger belastenden
Maßnahmen zu prognostizieren, und kann sich dabei auch mit geringen Erfolgswahr-
scheinlichkeiten begnügen. Doch ist der Spielraum enger, wenn er auf existenzsi-
chernde Leistungen zugreift. Der Gesetzgeber muss der Wahl und Ausgestaltung
seines Konzepts eine verfassungsrechtlich tragfähige Einschätzung zugrunde legen;
soweit er sich auf Prognosen über tatsächliche Entwicklungen und insbesondere
über die Wirkungen seiner Regelung stützt, müssen diese hinreichend verlässlich
sein (vgl. BVerfGE 88, 203 <262>). Je länger eine Minderungsregel in Kraft ist und
der Gesetzgeber damit in der Lage, fundierte Einschätzungen zu erlangen, umso we-
niger genügt es, sich auf plausible Annahmen zur Wirkung der Durchsetzungsmaß-
nahmen zu stützen. Umso tragfähigerer Erkenntnisse bedarf es dann, um die Eig-
nung, Erforderlichkeit und Angemessenheit dieser Sanktionen zu belegen (zur
abnehmenden Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers: BVerfGE 143, 216
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<245 Rn. 71>).

4. Weitere grundrechtliche Maßgaben sind nur dann zu beachten, wenn deren
Schutzbereich berührt ist (vgl. BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>). Insoweit müssen
Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten, die auf die eigenständige
Existenzsicherung gerichtet sind, etwa dem Schutz der Familie aus Art. 6 GG, dem
Schutz der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG und dem Schutz der Gesundheit
nach Art. 2 Abs. 2 GG Rechnung tragen.

II.

Die zu überprüfenden Regelungen sind zwar im Ausgangspunkt mit dem Grundge-
setz vereinbar. Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die in
§ 31 Abs. 1 SGB II geregelten Pflichten auferlegen, damit diese zumutbar an der
Überwindung der eigenen Bedürftigkeit selbst aktiv mitwirken (1). Er kann sich auch
dafür entscheiden, die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Pflichten nach § 31a und
§ 31b SGB II, wenn nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II kein wichtiger Grund für ihre
Nichterfüllung vorliegt, mit der Sanktion durchzusetzen, dass Leistungen in Höhe des
für die Person maßgebenden Regelbedarfs im Sinne des § 20 SGB II vorübergehend
gemindert werden (2). Die gesetzliche Ausgestaltung der Minderungen wird jedoch
vor dem Hintergrund derzeit nur begrenzter Erkenntnisse zu den Wirkungen solcher
Sanktionen den dafür geltenden strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit in
verschiedener Hinsicht nicht gerecht.

Zwar verfolgt der Gesetzgeber mit § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 in Verbindung mit
§ 31b SGB II ein legitimes Ziel (2 a). Die weiteren Anforderungen der Verhältnismä-
ßigkeit sind jedoch nicht vollständig erfüllt (2 b). Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II
normierte Höhe einer Minderung um 30 % vom maßgebenden Regelbedarf ist für
sich genommen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu beanstanden. Doch genü-
gen den hier strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit die nach § 31a Abs. 1
Satz 1 SGB II in der derzeitigen Ausgestaltung zwingende Vorgabe, auch in Fällen
außergewöhnlicher Härte existenzsichernde Leistungen zu mindern, und die nach
§ 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwirkung der Betroffenen starr vor-
gegebene Dauer nicht (2 b aa). Mit § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II kann sich der Gesetz-
geber zudem grundsätzlich dafür entscheiden, im Fall wiederholter Pflichtverletzung
erneut zu sanktionieren. Eine Minderung in dieser Höhe ist jedoch nach derzeitigem
Erkenntnisstand jedenfalls nicht zumutbar. Das gilt auch hier für die zwingende und
starr andauernde Ausgestaltung (2 b bb). Ebenso wenig ist nach dem derzeitigen
Kenntnisstand der völlige Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3
SGB II verfassungsrechtlich zu rechtfertigen (2 b cc).

1. Die Entscheidung des Gesetzgebers, erwerbsfähige Erwachsene nach § 31
Abs. 1 SGB II zu einer nach § 10 SGB II zumutbaren Mitwirkung zu verpflichten, um
ihre Hilfebedürftigkeit zu überwinden oder zu verhindern, ist mit dem Grundgesetz
vereinbar.
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a) Der Gesetzgeber verfolgt mit den durch die vorgelegten Regelungen sanktionier-
ten Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II zwecks Überwindung der eigenen
Hilfebedürftigkeit legitime Ziele. Er bindet Leistungen zur Sicherung einer menschen-
würdigen Existenz im Grundsicherungsrecht gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II
an die Hilfebedürftigkeit nach § 9 Abs. 1 SGB II. Eine solche wirkliche Bedürftigkeit
darf der Staat voraussetzen, bevor er selbst Leistungen zur Verfügung stellt, um die
Existenz zu sichern (vgl. BVerfGE 125, 175 <222>; 142, 353 <371 Rn. 39>; oben
Rn. 123).

Die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Mitwirkungspflichten entsprechen dem Nach-
ranggrundsatz (oben Rn. 123 ff.); sie konkretisieren den gesetzlich normierten
Grundsatz des Forderns aus § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB II, wonach erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, um ihre Hilfebedürftigkeit zu be-
enden oder zu verringern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 60). Dies dient auch dem legiti-
men Ziel einer Schonung der Mittel der Allgemeinheit (oben Rn. 124).

Gegen die Ausgestaltung der Mitwirkungspflichten in § 31 Abs. 1 SGB II bestehen
keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die dort geregelten Mitwirkungspflichten
zielen auf die Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Er-
werbsarbeit, nach § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB II durch Eingliederung in Arbeit, nach § 2
Abs. 1 Satz 3 SGB II durch eine zumutbare Arbeitsgelegenheit, wenn Erwerbsarbeit
in absehbarer Zeit nicht möglich ist, und nach § 2 Abs. 2 SGB II durch den sonstigen
Einsatz eigener Arbeitskraft. Verfassungsrechtlich unbedenklich sind solche Mitwir-
kungspflichten insbesondere, wenn sie unmittelbar auf die Erzielung eigener Einkünf-
te gerichtet sind. Das gilt aber auch für Pflichten, deren Erfüllung zwar nicht unmittel-
bar Einkünfte erbringt, die sich aber mittelbar auf die Integration in Arbeit beziehen
und damit auf die Überwindung der Hilfebedürftigkeit bezogen sind. In der mündli-
chen Verhandlung wurde vielfach dargelegt, dass die unmittelbare Vermittlung in den
Arbeitsmarkt von Personen, die bereits längere Zeit erwerbslos sind, keinen Schul-
abschluss oder keine berufliche Qualifikation haben oder aber multiple Vermittlungs-
hemmnisse aufweisen, häufig nicht möglich sei (oben Rn. 59, 95, 103). Das rechtfer-
tigt Pflichten, die auf den Abbau dieser Vermittlungshemmnisse gerichtet sind, denn
sie sollen einen zwar nur mittelbaren, aber langfristigen Beitrag zur Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt leisten. Daher kann der Gesetzgeber in § 31 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 SGB II auch fordern, dass eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Ar-
beit angetreten, nicht abgebrochen und kein Anlass für den Abbruch gegeben wird.
Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist auch die Pflicht zur Fortführung zu-
mutbarer Arbeit nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II, weil so der Eintritt von Hilfebe-
dürftigkeit ganz oder teilweise vermieden werden kann. Verfassungswidrig wären
demgegenüber Mitwirkungsanforderungen, die von vornherein ungeeignet sind,
Menschen zumindest mittelbar wieder in Erwerbsarbeit zu bringen; Mitwirkungs-
pflichten dürfen auch in der Praxis nicht zur Bevormundung, Erziehung oder Besse-
rung missbraucht werden (zur historischen Entwicklung oben Rn. 5 ff.; zu den Anfor-
derungen aus Art. 1 Abs. 1 GG oben Rn. 127).
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b) Die in § 31 Abs. 1 SGB II geregelten Mitwirkungspflichten sind im verfassungs-
rechtlichen Sinne geeignet, das legitime Ziel der Rückkehr in Erwerbsarbeit zu errei-
chen. Zwar wurde in der mündlichen Verhandlung berichtet, dass die Mitwirkungs-
maßnahmen nach § 31 Abs. 1 SGB II selbst unter Berücksichtigung ihrer
langfristigen mittelbaren Effekte nur in einem vergleichsweise geringen Teil der Fälle
dazu führen, dass die Betroffenen in dauerhafte reguläre Arbeitsverhältnisse (zurück-
) finden (oben Rn. 62, 66). Dies scheint jedoch auch daran zu liegen, dass hier viel-
fach Menschen mit grundlegenden und mehrfachen Beschäftigungshindernissen be-
troffen sind. Andere kehren offenbar, auch unterstützt durch die befristeten
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch, häufig in reguläre Beschäfti-
gung zurück, bevor das Sozialgesetzbuch Zweites Buch überhaupt Anwendung fin-
det.

Ist eine Mitwirkungspflicht hingegen wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
von vornherein ungeeignet, ihr Ziel zu erreichen, muss dies im Rahmen der nach
§ 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II vorzunehmenden Prüfung aufgefangen werden, ob ein
„wichtiger Grund“ für die fehlende Mitwirkung vorhanden ist. Aus verfassungsrechtli-
chen Gründen ist sicherzustellen, dass es den Hilfebedürftigen möglich ist, etwaige
besondere Umstände wie familiäre oder gesundheitliche Probleme oder eine Diskri-
minierung am aufgegebenen Arbeitsplatz darzulegen, die bei objektiver Betrachtung
der geforderten Mitwirkung entgegenstanden und auch einer künftigen Mitwirkung
entgegenstehen können. Wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, gelingt dies
den Hilfebedürftigen bei einer nur schriftlichen Anhörung vor der Feststellung der
Pflichtverletzung oftmals nicht. Daher muss ihnen bei entsprechenden Anhaltspunk-
ten Gelegenheit gegeben werden, ihre persönliche Situation nicht nur schriftlich, son-
dern auch im Rahmen einer – in der Praxis bislang seltenen (vgl. Bundesrechnungs-
hof, Unterrichtung an die Bundesagentur für Arbeit über die Prüfung der Umsetzung
der Sanktionsmöglichkeiten nach § 31 SGB II, 2012, S. 5) – mündlichen Anhörung
vortragen zu können.

Im Ergebnis steht danach außer Frage, dass die Mitwirkungspflichten nach § 31
Abs. 1 SGB II jedenfalls dazu beitragen, auch Menschen mit großen Schwierigkeiten
wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Dies genügt, um diese Mitwirkungspflich-
ten für sich genommen (zu den daran anknüpfenden Sanktionen unten Rn. 154 ff.)
im verfassungsrechtlichen Sinne für geeignet zu halten. Wäre demgegenüber er-
kennbar, dass die Auferlegung von Pflichten regelmäßig dazu führt, dass der Kontakt
zum Jobcenter ganz abbricht, also ein in den empirischen Untersuchungen und Stel-
lungnahmen beschriebener „Ausstieg aus dem System“ bewirkt wird (oben Rn. 65 f.),
wären sie zur Durchsetzung legitimer Ziele nicht geeignet und mit der Verfassung
nicht zu vereinbaren. Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass dies der Fall ist. Insoweit
begegnet § 31 Abs. 1 SGB II keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

c) Der Gesetzgeber überschreitet mit § 31 Abs. 1 SGB II nicht seinen Einschät-
zungsspielraum zur Erforderlichkeit. Es ist nicht evident, dass weniger belastende
Mitwirkungshandlungen oder positive Anreize dasselbe bewirken könnten wie die
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dort geregelten Maßgaben.

d) Die Ausgestaltung der Mitwirkungspflichten in § 31 Abs. 1 SGB II trägt den An-
forderungen der Zumutbarkeit als Maßgabe der Verhältnismäßigkeit Rechnung.

aa) Einfachrechtlich hat der Gesetzgeber die Mitwirkungspflichten mit § 10 SGB II
an deren Zumutbarkeit gebunden (oben Rn. 23). Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
SGB II liegt eine Pflichtverletzung ausdrücklich nur vor, wenn eine „zumutbare“ Tä-
tigkeit in Rede steht; nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II geht es um eine „zumut-
bare“ Maßnahme der Eingliederung in Arbeit. In § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II fin-
det sich diese Anforderung zwar nicht ausdrücklich. Die dort in Bezug genommene
Eingliederungsvereinbarung (§ 15 Abs. 2 SGB II) oder der sie ersetzende Verwal-
tungsakt dürfen jedoch nur Pflichten festlegen, die für sich genommen nach § 10
SGB II zumutbare Anforderungen an die Mitwirkung der Leistungsberechtigten stel-
len. Das trägt den verfassungsrechtlichen Anforderungen Rechnung.

bb) Der Gesetzgeber überschreitet seinen Gestaltungsspielraum nicht deshalb, weil
er – anders als im Recht der Arbeitsförderung (oben Rn. 24) – keinen Berufsschutz
normiert hat. Das Recht der Sozialversicherung und das Grundsicherungsrecht sind
strukturell in einem Maße verschieden, das diese ungleiche Regelung rechtfertigt. Im
Übrigen ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 GG kein Recht auf einen bestimmten Arbeits-
platz oder unveränderten Arbeitslohn.

Die im Rahmen von § 31 Abs. 1 SGB II durchgängig zu berücksichtigende Rege-
lung zur Zumutbarkeit in § 10 Abs. 2 SGB II ist daher auch insoweit nicht zu bean-
standen, als andere als bislang ausgeübte (Nr. 1), geringerwertige (Nr. 2), aufwendi-
gere (Nr. 3 und Nr. 4) oder nicht gewünschte, aber besser entlohnte Tätigkeiten
(Nr. 5) als zumutbar gelten. Im Übrigen ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 SGB II eine Mitwir-
kungspflicht ausgeschlossen, wenn sie die Ausübung der bisherigen beruflichen Tä-
tigkeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperli-
che Anforderungen stellt, was letztlich auch dem Schutz der Berufsfreiheit aus Art.
12 Abs. 1 GG dient.

cc) Darüber hinaus ist nicht erkennbar, dass, wie das vorlegende Gericht meint, ei-
ne der in § 31 Abs. 1 SGB II benannten Mitwirkungspflichten gegen das in Art. 12
Abs. 2 GG verankerte Verbot der Zwangsarbeit verstoßen würde. Gleichermaßen
steht Art. 12 Abs. 1 GG einer Mitwirkungspflicht nicht entgegen, die eigene Hilfebe-
dürftigkeit durch eine Erwerbstätigkeit zu überwinden, die nicht dem eigenen Berufs-
wunsch entspricht.

Auch im Lichte des einschlägigen Völkervertragsrechts – Art. 4 Abs. 2 EMRK, Über-
einkommen Nr. 29 der ILO vom 28. Juni 1930 sowie Art. 6 und 7 IPwskR – bestehen
keine Bedenken, da nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 in Verbindung mit § 10
SGB II keine unnötig beschwerliche oder gar schikanöse Tätigkeit verlangt werden
darf (dazu BVerfGE 74, 102 <121> unter Hinweis auf die Spruchpraxis der damaligen
Europäischen Kommission für Menschenrechte; sodann EGMR, Entscheidung vom
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23. November 1983, 8919/80, EuGRZ 1985, S. 477 <481 f.>).

dd) Ebenso hat der Gesetzgeber in den allgemeinen Zumutbarkeitsregelungen, die
auch für die Mitwirkungspflichten gelten, den grundrechtlichen Schutz der Familie
(Art. 6 GG) berücksichtigt. Er gibt in § 10 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 SGB II vor, dass die
Erziehung von Kindern je nach dem Lebensalter und der Betreuungssituation und die
Pflege von Angehörigen durch Mitwirkungsanforderungen im Sozialrecht nicht ge-
fährdet werden dürfen. Damit trägt er den verfassungsrechtlichen Anforderungen
Rechnung.

2. Die Entscheidung des Gesetzgebers, im Grundsicherungsrecht nicht nur zumut-
bare Mitwirkungspflichten vorzusehen, um die Bedürftigkeit zu überwinden und ins-
besondere Menschen wieder in Arbeit zu bringen, sondern diese Pflichten in §§ 31a,
31b SGB II mit Sanktionen durchzusetzen, ist verfassungsrechtlich im Ausgangs-
punkt nicht zu beanstanden, weil er damit ein legitimes Ziel verfolgt (a). Die derzeiti-
ge Ausgestaltung dieser Sanktionen in §§ 31a, 31b SGB II genügt allerdings den hier
strengen verfassungsrechtlichen Maßgaben nicht (b).

a) Der Gesetzgeber verfolgt mit den Sanktionsregelungen in § 31a Abs. 1, § 31b
SGB II zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II ein legi-
times Ziel.

aa) Der Gesetzgeber hat sich in §§ 31a, 31b SGB II entschieden, die Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit zur Beseitigung von Hilfebedürftigkeit nicht nur über Anreize zu
fördern, sondern Mitwirkung an der Beseitigung der eigenen Hilfebedürftigkeit auch
sanktionsbewehrt zu fordern (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 47). Die Regelungen der
§§ 31a, 31b SGB II in Verbindung mit § 31 Abs. 1 SGB II folgen damit der für das
derzeitige System der Grundsicherung grundlegenden, mit Blick auf die Finanzier-
barkeit gerechtfertigten Weichenstellung des „Förderns und Forderns“ (oben Rn. 2,
124); mit den in § 31a Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II festgelegten Minderungen der
Geldleistungen des Regelbedarfs und dem in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II festgeleg-
ten Wegfall des gesamten Arbeitslosengeldes II sollen für sich genommen verhält-
nismäßige Mitwirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II (oben Rn. 138 ff.) durchge-
setzt werden. Wie die Mitwirkungspflichten selbst verfolgen damit auch zu ihrer
Durchsetzung verhängte Sanktionen ein legitimes Ziel.

bb) Hingegen ließen sich die zur Prüfung gestellten Sanktionsregelungen von vorn-
herein nicht mit dem für sich genommen legitimen Ziel rechtfertigen, auf verminderte
Bedarfe zu reagieren. Die in § 31a Abs. 1 SGB II normierten Leistungsminderungen
orientieren sich nicht an Bedarfen. Sie sind vielmehr als pauschale Sanktionen kon-
zipiert, um beim ersten Mal bereits deutlich spürbar und im Wiederholungsfall mit zu-
nehmender Härte auf Pflichtverletzungen zu reagieren. Eine Minderung, durch die
der Regelbedarf ungedeckt bleibt, führt unweigerlich dazu, dass der einer bedürftigen
Person tatsächlich gezahlte Betrag nicht dem entspricht, was zur Gewährleistung des
einheitlichen, physische und soziokulturelle Bedarfe umfassenden menschenwürdi-
gen Existenzminimums benötigt wird.
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cc) Die in § 31a Abs. 1 SGB II vorgegebenen Leistungsminderungen lassen sich
auch nicht unter Verweis darauf rechtfertigen, entzogen würden lediglich Leistungen
für soziale Teilhabe und es verbleibe ein „Kernbereich“ (dagegen auch LSG Nord-
rhein-Westfalen, Beschluss vom 24. April 2013 - L 20 AY 153/12 B ER -, juris,
Rn. 53). Aus dem Grundrecht auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde in Art. 1
Abs. 1 GG folgt, dass sich der verfassungsrechtlich in Verbindung mit Art. 20
Abs. 1 GG garantierte Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines menschenwür-
digen Existenzminimums als einheitliche Gewährleistung (vgl. BVerfGE 125, 175
<223>; 132, 134 <172 Rn. 94>) auch auf Mittel zur Sicherung eines Mindestmaßes
an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben erstreckt (vgl.
BVerfGE 125, 175 <223>; 132, 134 <160 Rn. 64>; 137, 34 <72 Rn. 75>; 142, 353
<370 Rn. 37>). Schon deshalb sind diejenigen Mittel, die der Gesetzgeber für soziale
Teilhabe pauschal im Rahmen des Gesamtbudgets veranschlagt, ebenso wenig ver-
fügbar (vgl. BVerfGE 137, 34 <91 Rn. 117>; oben Rn. 119) wie die Mittel, die für an-
dere Bedarfe zur Verfügung gestellt werden.

b) Die hier zu überprüfenden gesetzlichen Regelungen sind aber nicht in jeder Hin-
sicht verhältnismäßig. Nur die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer
Leistungsminderung von 30 % ist derzeit auf der Grundlage plausibler Annahmen
hinreichend tragfähig begründbar. Hingegen genügt die weitere Ausgestaltung den
verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht (aa). Es steht dem Gesetzgeber zwar
frei, im Fall der wiederholten Verletzung einer Pflicht zu zumutbarer Mitwirkung er-
neut Sanktionen zu verhängen, doch sind Minderungen existenzsichernder Leistun-
gen nach § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II in einer Höhe von 60 % des Regelbedarfs im
Ergebnis jedenfalls unzumutbar (bb). Der in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II vorgegebene
vollständige Wegfall existenzsichernder Leistungen ist mit den Anforderungen des
Grundgesetzes ebenfalls nicht zu vereinbaren (cc).

aa) Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebene Minderung der Leistungen des
maßgebenden Regelbedarfs um 30 % ist in der Höhe verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden. Zwar ist schon die Belastungswirkung einer Minderung um 30 % des
Regelbedarfs außerordentlich (1) und die Anforderungen an ihre Verhältnismäßigkeit
sind entsprechend hoch. Hier kann sich der Gesetzgeber jedoch auf plausible An-
nahmen zu ihrer Eignung stützen (2) und davon ausgehen, dass mildere Mittel nicht
ebenso effektiv wären (3). Zumutbar ist eine Leistungsminderung in Höhe von 30 %
des maßgebenden Regelbedarfs jedoch nur, wenn in einem Fall außergewöhnlicher
Härte von der Sanktion abgesehen werden kann und die Minderung nicht unabhän-
gig von der Mitwirkung der Betroffenen starr andauert (4).

(1) Mit § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II hat sich der Gesetzgeber für eine harte Belas-
tung der Betroffenen entschieden. Es entfallen – in der fiktiven und pauschalen Be-
rechnung, also ohne Rücksicht auf die von den Sanktionen betroffenen Lebenslagen
mit häufigen mehrfachen Hürden einer Vermittlung in Arbeit – Leistungen, die Klei-
dung und Schuhe, Haushalt, Freizeit, Bildung oder auch Kommunikation und Verkehr
abdecken sollen; nach anderen Berechnungen verbleibt neben den Posten für Nah-
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rung, Kleidung und Energie über drei Monate hinweg ein Tagesbudget von 1 Euro
(vgl. die Berechnungen bei Berlit, Existenzsicherungsrecht, 2. Aufl. 2013, § 23
Rn. 12). Dabei lässt sich nicht darauf verweisen, hier könne auf soziokulturelle Teil-
habebedarfe verzichtet werden. Verfassungsrechtlich hat der Gesetzgeber zwar ei-
nen Entscheidungsspielraum bei der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse und
der wertenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs, der sich für die unterschiedli-
chen Bedarfe auch unterscheidet (vgl. BVerfGE 142, 353 <370 Rn. 38> m.w.N.; oben
Rn. 121), doch ist eine Hierarchisierung der Bedarfe aufgrund der einheitlichen Ge-
währleistung nicht zulässig (vgl. BVerfGE 125, 175 <223>; 132, 134 <172 Rn. 94>;
oben Rn. 119). Die Minderung unterscheidet sich schließlich auch von einer Aufrech-
nung, die zeitversetzt eine Überzahlung ausgleicht (vgl. BSGE 121, 55 <64 Rn. 38
ff.>), wohingegen hier dauerhaft eine Leistung entfällt.

Die Minderung belastet zudem gegebenenfalls auch Dritte. Zwar hat das Bundes-
sozialgericht entschieden, dass in der Bedarfsgemeinschaft ein gewisser Schutz vor
Wohnungslosigkeit greift (vgl. BSG, Urteil vom 2. Dezember 2014 - B 14 AS 50/13 R
-, Rn. 22; oben Rn. 45). Dennoch wirkt sich die Minderung bei nur einem Mitglied der
Bedarfsgemeinschaft auf die Gemeinschaft belastend aus (oben Rn. 65). Auch der
Gesetzgeber geht bei der Berechnung des Regelbedarfs davon aus, dass in der Be-
darfsgemeinschaft „aus einem Topf“ (BVerfGE 142, 353 <371 Rn. 39>) gewirtschaf-
tet wird.

Zu berücksichtigen ist aber auch, dass in den Fällen der ersten Pflichtverletzung
und anders als bei Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3
SGB II die Mehrbedarfe nach § 21 SGB II und die Kosten der Unterkunft und Heizung
weiter geleistet werden. Zudem können für einmalige Bedarfsspitzen vom Regelbe-
darf umfasste Bedarfe nach § 24 Abs. 1 SGB II auch im Minderungszeitraum als Dar-
lehen gewährt werden, dessen Rückzahlung das Jobcenter nach § 44 SGB II erlas-
sen kann (vgl. BSGE 121, 55 <66 Rn. 44>).

Der Gesetzgeber hat zudem mittlerweile weitere Vorkehrungen getroffen, um zu
verhindern, dass die Leistungsminderung um 30 % mit anderen Verringerungen des
Regelbedarfs wie einer Aufrechnung (§ 43 SGB II) oder den Rückzahlungen solcher
Darlehen (§ 42a SGB II) zusammentrifft (vgl. Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge, Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der Sanktionen im
SGB II vom 11. Juni 2013, S. 14 f.). Seit dem 1. August 2016 ist eine Aufrechnung
nach § 43 Abs. 3 Satz 1 SGB II nicht zulässig für Zeiträume, in denen der Auszah-
lungsanspruch nach § 31b Abs. 1 Satz 1 SGB II um mindestens 30 % gemindert ist
(Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Rechtsver-
einfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
vom 26. Juli 2016, BGBl I S. 1824 <1832>). § 42a Abs. 2 Satz 2 SGB II verweist seit-
dem auf § 43 Abs. 3 SGB II, so dass ein Darlehen während einer Minderung nicht
mehr getilgt wird. Dennoch bleibt die Belastung durch die Minderung des maßgeben-
den Regelbedarfs, den der Gesetzgeber zur Sicherung der menschenwürdigen Exis-
tenz festgelegt hat, hart.
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(2) Die Regelung einer Leistungsminderung in Höhe von 30 % des maßgebenden
Regelbedarfs in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II im Fall einer Pflichtverletzung nach § 31
Abs. 1 SGB II ist im verfassungsrechtlichen Sinne vom Ausgangspunkt her hier nicht
ungeeignet, den gewünschten Erfolg der Mitwirkung an der Beseitigung der eigenen
Hilfebedürftigkeit und der Integration in den Arbeitsmarkt im Recht der Grundsiche-
rung zu fördern (a). Allerdings erlaubt eine zwingende Vorgabe das Absehen von der
Sanktion selbst dann nicht, wenn sie zur Zweckerreichung offensichtlich ungeeignet
ist (b). Auch kann die nach § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwir-
kung der Betroffenen starre Vorgabe eines Minderungszeitraums von drei Monaten
dazu führen, dass Sanktionen andauern, obwohl sie im konkreten Fall den verfolgten
Zweck nicht oder nicht mehr erreichen (c). Der generellen Eignung steht das jedoch
nicht entgegen.

(a) Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Eignung stehen der Entschei-
dung des Gesetzgebers, für eine erste Pflichtverletzung im Sinne des § 31 Abs. 1
SGB II eine Minderung der Regelbedarfsleistungen in Höhe von 30 % vorzugeben,
nicht entgegen.

(aa) Der Gesetzgeber verfügt in der Beurteilung der Eignung einer Regelung über
eine Einschätzungsprärogative. Verfassungsrechtlich genügt grundsätzlich, wenn die
Möglichkeit der Zweckerreichung besteht (vgl. BVerfGE 63, 88 <115>; 67, 157
<175>; 96, 10 <23>; 146, 164 <202 Rn. 101>; stRspr). Der Spielraum des Gesetzge-
bers bezieht sich insofern auf die Einschätzung und Bewertung der tatsächlichen
Verhältnisse, der etwa erforderlichen Prognose und der Wahl der Mittel, um seine
Ziele zu erreichen. Doch ist dieser Einschätzungsspielraum hier begrenzt, weil die
Leistungsminderung als Mittel zur Erreichung legitimer Zwecke das grundrechtlich
geschützte Existenzminimum berührt (oben Rn. 134). Die Regelung in § 31a Abs. 1
Satz 1 SGB II suspendiert, was Bedürftigen nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 1 GG zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens zusteht.

(bb) Es ist ausweislich der derzeit vorliegenden Erkenntnisse (oben Rn. 57 ff.) zwei-
felhaft, ob mit der Leistungsminderung tatsächlich in größerem Umfang erreicht wird,
dass Menschen die in § 31 Abs. 1 SGB II benannten Pflichten erfüllen und letztlich
wieder Arbeit suchen und finden. Schon die Mitwirkungspflichten an der Überwin-
dung der eigenen Hilfebedürftigkeit in § 31 Abs. 1 SGB II führen nur eingeschränkt
dazu, dass die Hilfebedürftigen wieder dauerhaft in Arbeit finden; die Erfolgsquote ist
teilweise sehr begrenzt. Damit ist auch die Effektivität der zur Durchsetzung dieser
Maßnahmen gedachten und letztlich auf Wiedereingliederung in Erwerbstätigkeit zie-
lenden Sanktionen von vornherein begrenzt. Selbst wenn diese Sanktionen den er-
wünschten Lenkungseffekt vollständig erzielten, ginge ihre Eignung zur Erreichung
des eigentlichen Ziels der Eingliederung in Arbeit nicht über diejenige der durchzu-
setzenden Pflichten hinaus. Die Sanktion der Verletzung einer Mitwirkungspflicht
kann insofern keine größere Wirkung entfalten als die Mitwirkungspflicht selbst. Un-
gewiss ist darüber hinaus die unmittelbare Lenkungswirkung der Sanktion selbst. Ob
und in welchem Maße die in § 31a SGB II vorgesehenen Leistungsminderungen
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überhaupt bewirken, dass die Betroffenen ihren Pflichten aus § 31 Abs. 1 SGB II
nachkommen, ist auch nicht durch differenzierte Daten belegt. Dargelegt sind hinge-
gen negative Effekte von Leistungsminderungen (ausführlich oben Rn. 65 f.).

(cc) Doch liegt es im Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers,
die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Sanktion in der Höhe von 30 % der Min-
derung des maßgebenden Regelbedarfs derjenigen, die eine Mitwirkungspflicht nach
§ 31 Abs. 1 SGB II verletzt haben, für geeignet zu halten, sein Ziel zu erreichen.

(α) Der Gesetzgeber kann sich auf Studien stützen, nach denen die Beschäfti-
gungswahrscheinlichkeit bei Personen, denen gegenüber eine erste Leistungsmin-
derung in dieser begrenzten Höhe ausgesprochen wurde, jedenfalls grundsätzlich er-
höht sei, auch wenn über die Qualität der Beschäftigung etwa in Hinblick auf Dauer,
Entlohnung oder Ausbildungsadäquanz keine klaren Aussagen getroffen werden
können (ausführlich oben Rn. 60 ff.). In der mündlichen Verhandlung wurde teilweise
vorgetragen, dass Minderungen in einer Höhe von 30 % eine Lenkungswirkung ent-
falteten; es handele sich für die Jobcenter um ein wichtiges Instrument, um auf die
Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit
hinwirken zu können.

(β) Der Gesetzgeber kann auch von einer ex ante-Wirkung der Leistungsminderun-
gen ausgehen. Er kann insofern als Indiz werten, dass die überwältigende Mehrheit
der Leistungsberechtigten ihre Mitwirkungspflichten erfüllt. Zudem darf er sich auf die
Hinweise stützen, wonach die Androhung von Sanktionen notwendig sei, um zur Mit-
wirkung anzuhalten (oben Rn. 62 f., 93).

(γ) Der Gesetzgeber hat zudem Vorkehrungen getroffen, die den Zusammenhang
zwischen der Mitwirkungspflicht zwecks eigenständiger Existenzsicherung und der
Leistungsminderung zu deren Durchsetzung stärken.

So müssen die Pflichten nach § 31 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 SGB II für die Be-
troffenen zumutbar sein (oben Rn. 23). Hinsichtlich der Pflichten aus einer Eingliede-
rungsvereinbarung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II gilt überdies, dass sie nach
§ 15 Abs. 1 und 3 SGB II mit Blick auf die individuellen Fähigkeiten und die individu-
elle Lebenssituation des Leistungsberechtigten festgelegt und in regelmäßigen Ab-
ständen daraufhin überprüft werden, ob sie insoweit nach wie vor geeignet sind (vgl.
BSGE 121, 261 <265 Rn. 18>; 121, 268 <273 Rn. 18>).

Auch liegt keine Pflichtverletzung vor, wenn sich die Hilfebedürftigen für ihr Verhal-
ten auf einen wichtigen Grund im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II berufen kön-
nen. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff soll Ausnahmen erfassen, die vom Gesetz-
geber nicht berücksichtigt wurden oder nicht vorhersehbar waren. Er erfasst
besondere Umstände des Einzelfalles wie beispielsweise schwierige familiäre Ver-
hältnisse, gesundheitliche Probleme oder Diskriminierungen im vormaligen Arbeits-
verhältnis (vgl. Sonnhoff, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 31
Rn. 103 ff.). Damit kann verhindert werden, dass Betroffene zur Vermeidung von
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Sanktionen Mitwirkungshandlungen erbringen müssten, durch die das Ziel, ihre Be-
dürftigkeit zu überwinden, angesichts der besonderen Umstände ihres Falles von
vornherein nicht erreicht werden könnte. Der wichtige Grund muss objektiv vorliegen;
entsprechende Tatsachen im Verantwortungsbereich der Betroffenen müssen diese
darlegen und erforderlichenfalls nachweisen (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 60). Im Üb-
rigen gilt auch hier der Grundsatz der Amtsermittlung (oben Rn. 53). Der Träger der
Grundsicherung muss also – gegebenenfalls nach Gelegenheit zu mündlicher Anhö-
rung – von Amts wegen prüfen, ob ein wichtiger Grund vorliegt, der die Pflichtverlet-
zung begründet, und eine Sanktion nach §§ 31a, 31b SGB II damit entfällt. Das trägt
dazu bei, dass die Sanktion auch die angestrebten Zwecke erreicht.

Desgleichen fördern die für diese Sanktionen geltenden besonderen Anforderungen
an das Verfahren, dass der Zweck erreicht wird. So muss bereits die Pflicht aus § 31
Abs. 1 SGB II klar und eindeutig bestimmt werden (oben Rn. 20). Dazu kommt die
Rechtsfolgenbelehrung mit ihrer Warnfunktion (vgl. BSGE 102, 201 <211 Rn. 36 -
37>; oben Rn. 26); sie ist nur verzichtbar, wenn – wie im hiesigen Ausgangsverfah-
ren (oben Rn. 68 ff.) – positive Kenntnis von den Rechtsfolgen vorliegt. So ist gesi-
chert, dass die Betroffenen wissen, was konkret auf sie zukommt, wenn sie die Mit-
wirkung verweigern. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, schon mit der Androhung der
Sanktion die Erfüllung der Mitwirkungspflicht zu fördern und trägt damit zur Eignung
von Leistungsminderungen zur Durchsetzung der Mitwirkungspflicht bei. So wird ei-
ne Sanktionierung derjenigen vermieden, die nicht eindeutig wissen, was von ihnen
verlangt wird und was auf eine Weigerung folgt. Des Weiteren müssen die Betroffe-
nen vor der Feststellung einer Pflichtverletzung nach § 31b Abs. 1 Satz 1 SGB II ge-
mäß § 24 SGB X angehört werden. Die Feststellung der Minderung ist nach § 31b
Abs. 1 Satz 5 SGB II zudem nur innerhalb von sechs Monaten nach der Pflichtverlet-
zung zulässig.

(dd) Im Ergebnis ist der Regelung in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II eine generelle Eig-
nung zur Erreichung ihres Zieles nicht abzusprechen. Die Entscheidung für diese
Ausgestaltung des Sozialrechts beruht auf einer prognostischen Einschätzung einer
Vielzahl von Fällen, in denen Sanktionen vor allem ex ante-Wirkung entfalten sollen,
um Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenslagen schon von vornherein zur Mit-
wirkung an der Beseitigung der eigenen Hilfebedürftigkeit zu bewegen. Dies genügt
angesichts der sonstigen Vorkehrungen (oben Rn. 171 ff.), um eine Sanktion in der
nach § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebenen Höhe von 30 % des maßgebenden
Regelbedarfs hinreichend tragfähig zu begründen.

(b) Hingegen lässt die Vorgabe in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II, den Regelbedarf bei
einer Pflichtverletzung zwingend um 30 % zu mindern, nicht zu, dass Minderungen
unterbleiben, wenn sie nach Einschätzung der Behörde im Einzelfall von vornherein
offensichtlich ungeeignet sind, ihr Ziel zu erreichen. Die derzeitige Regelung lässt es
nicht zu, in der Entscheidung über die Sanktion auf den Einzelfall zu reagieren und
den in diesem Verfahren eindringlich beschriebenen unterschiedlichen Lebenslagen
gerecht zu werden. Zwar kann schon im Rahmen der nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II
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vorzunehmenden Prüfung des Vorliegens eines „wichtigen Grundes“ für die fehlende
Mitwirkung aufgefangen werden, wenn von vornherein das Ziel nicht erreicht werden
kann (oben Rn. 25). Doch bezieht sich der wichtige Grund auf die Mitwirkungspflicht
und nicht auf die dann folgende Sanktion. Wenn aber gerade diese Sanktion im kon-
kreten Fall offensichtlich ungeeignet ist, um den Mitwirkungszweck zu erreichen, oder
sogar kontraproduktiv wirkt, ist es der zuständigen Behörde derzeit versagt, von einer
Minderung abzusehen. Insbesondere bei Menschen mit mehrfachen Vermittlungs-
hemmnissen und oft erheblichen psychischen Problemen (oben Rn. 59), die zwar zur
Mitwirkung in der Lage sind, aber nach geltendem Recht mit Leistungsminderungen
belastet werden müssen, kann gleichwohl im Einzelfall erkennbar sein, dass die Min-
derungen die gewünschten Durchsetzungs- und Integrationseffekte nicht, nicht zu
diesem Zeitpunkt oder nicht mehr erreichen. Entsprechend ist dargelegt, dass die zu-
ständigen Behörden entgegen der Rechtslage von einer Sanktion absehen, weil sie
nicht zweckmäßig erscheint, sie aber zur Erreichung des Gesetzeszwecks von der
Auferlegung einer Mitwirkungspflicht nicht absehen wollen. Zudem wollen sie den für
die Integration in den Arbeitsmarkt wichtigen Kontakt zu den Betroffenen nicht verlie-
ren (oben Rn. 65, 100).

Auch die bewusst (vgl. BTDrucks 15/1516, S. 61) starre Regelung zum Minderungs-
zeitraum in § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II verhindert, dass nur konkret geeignete Sank-
tionen bestehen. Sie zwingt dazu, Leistungen zur Sicherung einer menschenwürdi-
gen Existenz immer für den Zeitraum von drei Monaten zu entziehen. Das gilt derzeit
hier völlig unabhängig davon, ob die Betroffenen ihre Pflicht nachträglich doch erfül-
len oder sich dazu ernsthaft und nachhaltig bereit erklären, also davon auszugehen
ist, dass die Erklärung, künftig mitwirken zu wollen, tatsächlich glaubhaft ist. Tun sie
das, ist der Zweck der Sanktion bereits erreicht; jedenfalls diese Mitwirkung kann die
Sanktion dann nicht mehr durchsetzen. Vielmehr kann die starre Fortdauer der Sank-
tion sogar den Anreiz nehmen, eine Mitwirkung nachzuholen, weil die Minderung oh-
nehin weiterläuft. Starre Sanktionen bergen zudem das Risiko, dass Menschen jeden
Kontakt mit dem Jobcenter abbrechen und konterkarieren dann ihren Zweck (oben
Rn. 65 f.). Die Fortsetzung der Leistungsminderung kann dann im Einzelfall bereits
ungeeignet sein, um legitime Ziele zu erreichen. Trotz der im Einzelfall damit mögli-
cherweise fehlenden Eignung der so ausgestalteten Regelungen, das gesetzgeberi-
sche Ziel zu erreichen, ist ihre generelle Eignung im verfassungsrechtlichen Sinne zu
bejahen.

(3) Hinsichtlich der Erforderlichkeit der Sanktionsregelung in § 31a Abs. 1 Satz 1
SGB II erscheint zwar im Hinblick auf Einzelfälle fraglich, ob es sich hier um das mil-
deste unter gleich geeigneten Mitteln handelt, um die angestrebten Ziele zu errei-
chen. Das steht jedoch der generellen Erforderlichkeit im verfassungsrechtlichen
Sinn nicht entgegen.

Auch in der Einschätzung der Erforderlichkeit besteht grundsätzlich ein Einschät-
zungsspielraum des Gesetzgebers; was erforderlich ist, um legitime Ziele zu errei-
chen, ist durch die Verfassung nicht vollständig determiniert. Erforderlich ist ein Ge-
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setz im verfassungsrechtlichen Sinne daher bereits, wenn der Gesetzgeber nicht ein
anderes, gleich wirksames, aber ein Grundrecht nicht oder weniger stark einschrän-
kendes Mittel hätte wählen können (stRspr; vgl. nur BVerfGE 30, 292 <316>; 67, 157
<173, 176>).

(a) Die Einschätzung des Gesetzgebers, dass eine Sanktion zur Durchsetzung von
Mitwirkungspflichten erforderlich ist, und die Entscheidung in § 31a Abs. 1 Satz 1
SGB II für eine Leistungsminderung in Höhe von 30 % halten sich noch in seinem
Einschätzungsspielraum. Hinsichtlich der Sanktion als solcher wie auch im Hinblick
auf diese Höhe ist die gesetzgeberische Annahme hinreichend tragfähig, dass milde-
re, aber gleich wirksame Mittel nicht zur Verfügung stehen. Hinsichtlich einer Minde-
rung in dieser Höhe erscheint jedenfalls plausibel, dass eine spürbar belastende Re-
aktion die Betroffenen dazu motivieren kann, ihren Pflichten nachzukommen, und
eine geringere Sanktion oder positive Anreize keine generell gleichermaßen wirksa-
me Alternative darstellen.

(b) Doch ergeben sich auch hier hinsichtlich der zwingenden Sanktionsvorgabe un-
abhängig vom Einzelfall (oben Rn. 176) sowie hinsichtlich der starren Sanktionsdau-
er unabhängig von der Mitwirkung (oben Rn. 177) jedenfalls erhebliche Bedenken.
Könnte die Behörde von einer Sanktion in offensichtlich ungeeigneten Fällen abse-
hen, belastete dies die Betroffenen nicht, könnte aber gleich wirksam sein, zumal mit
der Leistungsminderung sonst sogar negative Effekte einhergehen könnten (oben
Rn. 65 f.). Weniger belastend wäre es im Einzelfall auch, wenn die Leistungsminde-
rung nicht starr andauerte, sondern beendet würde, wenn die Mitwirkungspflicht er-
füllt wird oder die ernsthafte Bereitschaft dazu wieder nachhaltig vorhanden ist. Auch
wenn es nicht mehr möglich ist, eine konkrete Pflicht zu erfüllen, weil beispielsweise
die Arbeitsgelegenheit nicht mehr besteht, die Leistungsberechtigten aber, wie es der
Gesetzgeber in § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II akzeptiert, ernsthaft und nachhaltig bereit
sind, ihre Mitwirkungspflichten zu erfüllen, wird zudem jedenfalls das Ziel erreicht,
den Kontakt zum Jobcenter aufrechtzuerhalten. Allerdings darf der Gesetzgeber
auch in Rechnung stellen, dass ex ante-Wirkungen nur erzielt werden können, wenn
diese Sanktion im Normalfall verhängt und aufrechterhalten wird.

(4) Die Regelung des § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II wird den hier strengen Anforde-
rungen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne damit zwar hinsichtlich der Höhe
der Minderung gerecht (a), nicht aber in der konkreten Ausgestaltung als ausnahms-
los zwingende (b) und von der Mitwirkung unabhängig andauernde Vorgabe (c).

(a) Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verlangt, dass bei der Gesamtabwä-
gung zwischen der Schwere der Belastung, dem Gewicht und der Dringlichkeit der
sie rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt wird (stRspr; vgl.
nur BVerfGE 51, 193 <208>; 83, 1 <19>; 141, 82 <100 f. Rn. 53>). Der Gesetzgeber
verfügt auch hier über einen – wenn auch nicht unbeschränkten – Einschätzungs-
und Entscheidungsspielraum. Es ist jedenfalls auch bei der Ausgestaltung des Sozi-
alrechts nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, von zahlreichen Faktoren
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abhängige Wertungen selbst vorzunehmen, sondern dem Gesetzgeber überantwor-
tet, eine solche Entscheidung zu treffen (oben Rn. 122). Der Gesetzgeber kann sich
danach trotz der großen Belastung der Betroffenen aufgrund der zumindest plausi-
blen Annahmen zur Wirkung spürbarer Sanktionen (oben Rn. 180) für eine vorüber-
gehende Leistungsminderung um 30 % als Durchsetzungsinstrument einer legitimen
Mitwirkungspflicht entscheiden. Eine höhere Belastung von Betroffenen, die entste-
hen kann, wenn eine andere Leistungsminderung mit den hier zu prüfenden Sanktio-
nen zusammentrifft, ist nicht Gegenstand dieser Entscheidung.

(b) Die Vorgabe in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II, den Regelbedarf bei einer Pflicht-
verletzung ohne weitere Prüfung zwingend zu mindern, ist jedoch unzumutbar. Die
Regelung stellt derzeit nicht sicher, dass Minderungen ausnahmsweise unterbleiben
können, wenn sie außergewöhnliche Härten bewirken, insbesondere weil sie in der
Gesamtbetrachtung untragbar erscheinen. Eine solche Ausnahmekonstellation liegt
nicht schon allein deshalb vor, weil sich die Betroffenen schlicht weigern, an der
Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken, und damit wissentlich
die Vorenthaltung staatlicher Leistungen in Kauf nehmen. Vielmehr muss der Gesetz-
geber der Ausnahmesituation Rechnung tragen, in der es Menschen zwar an sich
möglich war, eine Mitwirkungspflicht zu erfüllen, aber dennoch im konkreten Einzel-
fall aufgrund besonderer Umstände unzumutbar erscheint, die Nichterfüllung mit
Leistungsminderungen zu sanktionieren, insbesondere weil nach Einschätzung der
Behörde – auch im Rahmen eines vom Gesetzgeber einräumbaren Beurteilungs-
spielraums – die Ziele des Gesetzes nur erreicht werden können, indem eine Sankti-
on unterbleibt. Zwar ist dem Gesetzgeber unbenommen, mit einer klaren Sanktions-
regelung auch die klare Botschaft zu verbinden, dass Mitwirkungspflichten auch
durchgesetzt werden. Er muss jedoch erkennbaren Ausnahmekonstellationen Rech-
nung tragen.

Der Gesetzgeber hat mehrere Möglichkeiten, die Zumutbarkeit einer Sanktion im
konkreten Einzelfall zu sichern. So kann er die Sanktion in das Ermessen der zustän-
digen Behörde stellen, die dann von ihr absehen kann, wenn die Sanktion erkennbar
ungeeignet ist. Dem Gesetzgeber sind Ermessensregelungen im Zusammenhang
mit Sanktionen nach §§ 31 bis 31b SGB II auch nicht fremd, wie § 31a Abs. 1 Satz 6
SGB II und § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II ebenso wie § 66 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB I
verdeutlichen. Er kann die Zumutbarkeit der Sanktion im Einzelfall aber auch durch
eine Härtefallregelung sicherstellen, die es der Behörde ermöglicht, von einer unzu-
mutbaren Sanktion abzusehen.

(c) Nach der hier vorzunehmenden Gesamtabwägung ist es auch unzumutbar, dass
die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebene Sanktion in Verbindung mit § 31b
Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwirkung, auf die sie zielt, immer erst
starr nach drei Monaten endet. Zwar ist der Minderungszeitraum von drei Monaten
als solcher nicht zu beanstanden, wenn die Mitwirkungspflicht anhaltend verletzt
wird. Der starr andauernde Leistungsentzug überschreitet aber die Grenzen des ge-
setzgeberischen Gestaltungsspielraums, wenn die Mitwirkung, zu deren Durchset-
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zung diese Sanktion dient, vor Ablauf von drei Monaten nachgeholt wird. Da der
Gesetzgeber an die Eigenverantwortung der Betroffenen anknüpfen muss, wenn er
existenzsichernde Leistungen suspendiert, weil zumutbare Mitwirkung ohne wichti-
gen Grund verweigert wird (oben Rn. 130), ist eine Leistungsminderung in der Ge-
samtbetrachtung nur zumutbar, wenn sie grundsätzlich endet, sobald die Mitwirkung
erfolgt. Die zur Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen
Leistungen müssen für die Bedürftigen grundsätzlich bereitstehen und es muss an
ihnen sein, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die für sie erlangbare Leistung
auch tatsächlich wieder zu erhalten. Tun sie dann, was der Gesetzgeber aufgrund
des Nachrangs staatlicher Leistungen (oben Rn. 123 f.) verlangt, ist insgesamt un-
zumutbar, Leistungen zu mindern, auf die Menschen zur Sicherung ihrer menschen-
würdigen Existenz tatsächlich angewiesen sind. Ist die Mitwirkung objektiv nicht mehr
möglich, wird aber die Bereitschaft zur Mitwirkung ernsthaft und nachhaltig erklärt,
muss die Leistung jedenfalls in zumutbarer Zeit wieder gewährt werden.

Zwar mag der Gesetzgeber davon ausgehen, dass ein präventiver verhaltenslen-
kender Effekt bei einer starren und länger andauernden Minderung größer ist als bei
einer Regelung, die auf nachträgliche Mitwirkung reagiert. Doch ist der sonst weite
Einschätzungsspielraum hier begrenzt, weil der Gesetzgeber mit der Minderung exis-
tenzsichernder Leistungen im durch Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1
GG grundrechtlich geschützten Bereich harte Belastungen schafft, ohne dass sich
die existenziellen Bedarfe der Betroffenen zu diesem Zeitpunkt verändert hätten
(oben Rn. 156). Zwar kann er Sanktionen – vorbehaltlich von Härtefällen – im Hin-
blick auf deren ex ante-Wirkung für einen kurzen Zeitraum wirksam werden lassen.
Er muss jedoch dafür Sorge tragen, dass die existenzsichernden Leistungen in zu-
mutbarer Zeit wiedererlangt werden können. Die starre Frist von drei Monaten ist da-
für deutlich zu lang. Es ist auch nicht erkennbar, dass gerade die nach § 31b Abs. 1
Satz 3 SGB II starr mit drei Monaten vorgegebene Sanktionsdauer dazu beitragen
könnte, die Betroffenen zur Erbringung ihrer Eingliederungsbemühungen anzuhalten.
Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II vorgegebene Sanktion ist daher nach Maßgabe
der hier geltenden strengen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit verfassungs-
rechtlich nur zumutbar, wenn ihre Dauer auf die Mitwirkung der Betroffenen und da-
mit auf deren eigenverantwortliches Handeln bezogen ist.

Dem Gesetzgeber sind Vorgaben, die Sanktionen zumindest abzumildern, wenn
deren Ziel erreicht ist, auch nicht fremd. Er hat bei unter 25-Jährigen die Möglichkeit
geschaffen, alle Minderungen im Härtefall auf sechs Wochen zu verkürzen; nach
dem Wortlaut des § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II steht dort im Ermessen des Trägers,
den Sanktionszeitraum zu halbieren. Desgleichen sieht beispielsweise § 67 SGB I
vor, dass Leistungen wieder erbracht werden, wenn die Mitwirkung nachgeholt wird
(vgl. auch § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II). Warum Sanktionen demgegenüber nach
§ 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II hier starr andauern sollen, wenn die damit durchzuset-
zende Pflicht erfüllt wird, erschließt sich auch vor diesem Hintergrund nicht. Darüber
hinaus ist unstreitig vorgetragen worden, dass es ohne unzumutbaren Aufwand mög-
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lich sei, Leistungen jederzeit und damit auch unmittelbar nach erfolgter Mitwirkung
wieder zu erbringen. Der Gesetzgeber verfügt auch insofern über einen Gestaltungs-
spielraum.

bb) Die in § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II im Fall der ersten wiederholten Verletzung
einer Mitwirkungspflicht nach § 31 Abs. 1 SGB II vorgegebene Minderung der Leis-
tungen des maßgebenden Regelbedarfs in einer Höhe von 60 % ist mit dem Grund-
gesetz in der derzeitigen Ausgestaltung vor allem mangels tragfähiger Erkenntnisse
zur Eignung und Erforderlichkeit einer Sanktion in dieser gravierenden Höhe nicht
vereinbar. Zwar ist es verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen, erneut zu sanktio-
nieren, wenn sich eine Pflichtverletzung wiederholt und die Mitwirkungspflicht tat-
sächlich nur so durchgesetzt werden kann. Doch wird die Regelung des § 31a Abs. 1
Satz 2 SGB II den angesichts der außerordentlichen Härte dieser Belastung strengen
Maßgaben der Verhältnismäßigkeit nicht gerecht, weil sie jedenfalls unzumutbar ist.

(1) Die mit § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebene Minderung von Regelbedarfs-
leistungen in einer Höhe von 60 % bewirkt gravierende Belastungen für die Betroffe-
nen, die die erste Sanktion noch einmal verdoppelt. Damit entfallen im Minderungs-
zeitraum mehr als die im Gesamtbudget für den Regelbedarf vorgesehenen
Pauschalbeträge für Kleidung und Schuhe, Wohnen, Haushalt, Verkehr, Kommuni-
kation, Freizeit und Gaststätten; die Minderung berührt so auch die für Nahrung und
Getränke als bedarfsdeckend angesehenen Summen (vgl. die Berechnungen zu § 5
RBEG, BTDrucks 18/9984, S. 35 ff.). Dabei ist wieder zu berücksichtigen, dass schon
die Pauschalbeträge auf einer knappen Berechnung beruhen, die nur in der Gesamt-
schau für noch verfassungsgemäß befunden wurde, weil nur dann und nur unter Be-
rücksichtigung von Auslegungsspielräumen für Härtefälle davon ausgegangen wer-
den konnte, dass die menschenwürdige Existenz der Hilfebedürftigen tatsächlich
realistisch gesichert ist (vgl. BVerfGE 137, 34 <77 Rn. 86; 92 Rn. 120; 101 f.
Rn. 144>). Eine Minderung in dieser Höhe kann auch deshalb nicht mehr im Rahmen
der Selbstbestimmung über die Verwendung des Budgets ausgeglichen werden. Die
hier entstehende Belastung reicht weit in das grundrechtlich gewährleistete Existenz-
minimum hinein.

Der Gesetzgeber hat zwar gewisse Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern,
dass Menschen die Grundlagen dafür verlieren, überhaupt wieder in Arbeit zu kom-
men. Dazu gehört die Fortzahlung der Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22
SGB II. Zudem ermöglicht es die Regelung des § 31a Abs. 3 Satz 3 SGB II, Geldleis-
tungen zur Deckung des Bedarfs für Unterkunft und Heizung im Fall einer Minderung
von mindestens 60 % direkt an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu
zahlen (oben Rn. 42), was dem Risiko der Wohnungslosigkeit entgegenwirkt.
Schließlich besteht nach § 31a Abs. 3 Sätze 1 und 2 SGB II die Möglichkeit, im Fall
der Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 % in angemessenem Um-
fang ergänzend Sachleistungen oder geldwerte Leistungen zu erhalten (oben Rn. 46
ff.). Dies kann die zum zweiten Mal sanktionierten Betroffenen grundsätzlich vor der
weiteren Verschlechterung ihrer Lebenslage bewahren und die Gefahr ihres Aus-
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stiegs aus dem System verringern.

(2) Gegen die Eignung der mit § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebenen Sanktion
bestehen nach den vorliegenden Erkenntnissen dennoch erhebliche Bedenken.

(a) Die Entscheidung des Gesetzgebers in § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II für eine
Sanktion der Minderung um 60 % des Regelbedarfs kann sich hinsichtlich ihrer Höhe
nicht auf tragfähige Erkenntnisse dazu stützen, dass die erwünschten Wirkungen tat-
sächlich erzielt und negative Effekte vermieden werden. Die Wirksamkeit dieser Leis-
tungsminderung ist bisher weder mit Blick auf das unmittelbare Ziel, die Mitwirkung
zu erreichen, noch mit Blick auf spezial- oder generalpräventive Wirkungen hinrei-
chend erforscht (oben Rn. 60). Es ist zwar nicht auszuschließen, dass eine Leis-
tungsminderung in dieser Höhe in Einzelfällen geeignet ist, die betroffene Person zur
Mitwirkung an der Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch Erwerbsarbeit zu veran-
lassen. Wenn sich dies tragfähig belegen lässt, mag der Gesetzgeber zur Durchset-
zung wiederholter Pflichtverletzungen im Ausnahmefall auch eine besonders harte
Sanktion vorsehen. Hingegen genügt die allgemeine Annahme, diese Leistungsmin-
derung erreiche ihre Zwecke, angesichts der gravierenden Belastung der Betroffenen
nicht, um die Eignung dieser regelhaften Härte der Wiederholungssanktion zur Errei-
chung legitimer Ziele zu begründen.

Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse zeigen zudem, dass mit der Sanktion nach
§ 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II in vielen Fällen auch negative Wirkungen verbunden
sind, welche die Ziele des Gesetzgebers konterkarieren (oben Rn. 66, 83). Dabei
wird auf Wohnungslosigkeit, die Gefahr der Dequalifizierung, verstärkte Verschul-
dung, eingeschränkte Ernährung, unzureichende Gesundheitsversorgung, sozialen
Rückzug sowie seelische Probleme bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten hinge-
wiesen (oben Rn. 59).

(b) Die Regelung zu möglichen ergänzenden Leistungen in § 31a Abs. 3 Satz 1
SGB II beseitigt die Zweifel an der Eignung einer Leistungsminderung in Höhe von
60 % des maßgebenden Regelbedarfs nicht.

Zwar liegt es grundsätzlich im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, wie er die
Leistungsmodalitäten ausgestaltet; entscheidend ist allein, dass der existenznotwen-
dige Bedarf realistisch gedeckt werden kann (oben Rn. 118 ff.). Verfassungsrechtlich
ist daher vom Grundsatz her nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber Ergän-
zungsleistungen in Form von Sachleistungen und geldwerten Leistungen bereitstellt.

Zur Eignung der Sanktion, Menschen letztlich wieder in Arbeit zu bringen, tragen
die Ergänzungsleistungen in der derzeitigen Ausgestaltung jedoch nicht genügend
bei. Die sehr offene Vorschrift des § 31a Abs. 3 Satz 1 SGB II sichert nicht hinrei-
chend, dass die Zweifel an der Eignung entfallen. Das ergibt sich schon daraus, dass
nähere Vorgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen und geldwerten Leistun-
gen fehlen; die Ergänzungsleistungen stehen – jenseits des § 31a Abs. 3 Satz 2 SGB
II – insgesamt im Ermessen und sind in der Höhe nicht quantifiziert.
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(c) Im Übrigen ergeben sich auch hinsichtlich der Regelung des § 31a Abs. 1 Satz 2
SGB II die bereits genannten Zweifel an der zwingenden Vorgabe der Sanktion auch
in erkennbar ungeeigneten Fällen (oben Rn. 176) und an der unabhängig von jeder
Mitwirkung starren Dauer (oben Rn. 177).

(3) Angesichts der bei einer Minderung des Regelbedarfs um 60 % entstehenden
außerordentlichen Belastung der Betroffenen ist jedenfalls sehr zweifelhaft, dass ei-
ner wiederholten Pflichtverletzung nicht durch mildere Mittel hinreichend effektiv ent-
gegengewirkt werden könnte. Ein milderes Mittel wäre eine zweite Sanktion in gerin-
gerer Höhe, erforderlichenfalls bei längerer Dauer, da Studien nahelegen, dass eine
Sanktion durch eine Minderung der Regelbedarfsleistungen um 60 % nicht zu deren
Wirksamkeit beiträgt (oben Rn. 65 f.). Auch in der mündlichen Verhandlung konnte
nicht nachvollziehbar dargelegt werden, dass die zweite Sanktion regelmäßig derart
hoch sein muss, um Wirkung zu entfalten. Sie mag im Einzelfall zu rechtfertigen sein.
Doch fehlen für die Annahme, die nach § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebene Hö-
he von 60 % sei generell erforderlich, um Mitwirkungspflichten durchzusetzen, der-
zeit hinreichende tatsächliche Grundlagen.

(4) In der Gesamtabwägung dieser gravierenden Belastung mit den Zielen der
Durchsetzung von Mitwirkungspflichten und eventuellen Integration in den Arbeits-
markt ist § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II in der derzeitigen Ausgestaltung insbesondere
mangels tragfähiger Erkenntnisse über die Eignung und Erforderlichkeit einer Leis-
tungsminderung in dieser Höhe verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Die Wirk-
samkeit einer Leistungsminderung in Höhe von 60 % des maßgebenden Regelbe-
darfs ist nicht in einer Weise durch tragfähige Erkenntnisse belegt, die eine derart
einschneidende Maßnahme auch bei wiederholten Pflichtverletzungen als zumutbar
erscheinen lassen könnte. Die Möglichkeit, nach § 31a Abs. 3 SGB II ergänzend
Leistungen zu erhalten, ist nach den vorliegenden Erkenntnissen in der derzeitigen
Ausgestaltung nicht geeignet, die Zumutbarkeit einer derart gravierenden Suspen-
dierung von existenzsichernden Leistungen zu sichern, und es fehlt auch hier eine
Regelung, die es ermöglicht, in außergewöhnlichen Härtefällen von einer weiteren
Sanktion abzusehen (oben Rn. 184 f.) und die Sanktion auf die tatsächliche Mitwir-
kung zu beziehen (oben Rn. 186 ff.).

cc) Der vollständige Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3
SGB II ist auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse mit den verfassungsrechtli-
chen Maßgaben nicht vereinbar, die den Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers
bei der Ausgestaltung der Durchsetzungsmittel von Mitwirkungspflichten zur Über-
windung der eigenen Hilfebedürftigkeit begrenzen.

(1) Die Regelung in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II bewirkt, dass bei der dritten Pflicht-
verletzung im Sinne des § 31 SGB II das gesamte Arbeitslosengeld II entfällt. Das
bedeutet nicht nur den Wegfall der Geldzahlungen für den maßgebenden Regelbe-
darf. Es entfallen nach der Definition in § 19 Abs. 1 Satz 3 SGB II auch die Leistun-
gen für Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) und für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II).
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Zwar gibt es die Möglichkeit, ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen
nach § 31a Abs. 3 SGB II zu beantragen, doch steht dies bei Alleinstehenden im Er-
messen und ist in der Praxis derzeit limitiert (oben Rn. 46 ff.).

Nur begrenzten Schutz vor einem Wohnungsverlust schafft auch § 22 Abs. 8
SGB II, wonach die Miete als Darlehen übernommen werden kann, denn das gilt erst,
wenn die Kündigung bereits erfolgt ist. Daher bestehen Zweifel, ob damit die Grund-
lagen der Mitwirkungsbereitschaft erhalten bleiben. Zudem gleicht ein Darlehen die
Härte nur akut aus und verschiebt die Belastung auf einen späteren Zeitpunkt. An-
ders als nach §§ 51, 54 SGB I, die Ansprüche auf Sozialleistungen vor Pfändung
schützen (BSGE 121, 55 <58 f. Rn. 16>; Blüggel/Wagner, NZS 2018, S. 677 <681>),
gibt es einen solchen Schutz vor Rückzahlungsansprüchen des Jobcenters nach
dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch nicht. Die Kosten der Unterkunft werden sonst
erst wieder getragen, wenn nach § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II die Sanktion auf eine
Minderung in Höhe von 60 % begrenzt wird.

Entfällt das Arbeitslosengeld II, entfallen zugleich die Beiträge zur gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung. Auch sie werden erst wieder übernommen, wenn
ergänzende Sachleistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II gewährt werden. Zwar ist das
gesundheitliche Existenzminimum gedeckt, weil nach § 16 Abs. 3a Satz 4 SGB V
weiterhin ein Behandlungsanspruch besteht. Eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG,
die das vorlegende Gericht annimmt, ist insoweit nicht erkennbar. Doch entstehen
Beitragsrückstände bei der Krankenkasse, die auch das Risiko einer Schuldenfalle
mit sich bringen, auch weil § 26 SGB II hier keine Anwendung findet (vgl. Fachliche
Weisungen der BA zur Kranken- und Pflegeversicherung der Leistungsberechtigten
von Arbeitslosengeld II in der Fassung vom 1. Januar 2016 Rn 1.26 und in der Fas-
sung vom 20. September 2017 Rn. 1.27; dazu oben Rn. 39, 42). Es kann auch nicht
davon ausgegangen werden, dass die Betroffenen gerade nach einer Leistungsmin-
derung über Rücklagen verfügen würden, um diese Schulden aufzufangen.

(2) Es liegen keine tragfähigen Erkenntnisse vor, aus denen sich ergibt, dass ein
völliger Wegfall von existenzsichernden Leistungen geeignet wäre, das Ziel der Mit-
wirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit und letztlich der Aufnah-
me von Erwerbsarbeit zu fördern. Durchgreifende Bedenken gegen die Eignung der
Sanktion in dieser Höhe ergeben sich insbesondere daraus, dass der Verlust der
Wohnung droht.

Vorliegende Studien differenzieren regelmäßig nicht nach der Höhe der Leistungs-
minderungen (oben Rn. 60). Sie zeigen daher zwar grundsätzlich, dass Leistungs-
minderungen positive arbeitsmarktpolitische Wirkungen entfalten können (oben
Rn. 62 f.). Dass sie sich auf die Überwindung der Hilfebedürftigkeit der Betroffenen
tatsächlich positiv auswirkten, ist jedoch schon nicht eindeutig belegt (näher oben
Rn. 57 ff.). Auch in diesem Verfahren wurde vielmehr nachdrücklich darauf hingewie-
sen, dass häufig kontraproduktive Effekte eintreten (oben Rn. 90). Das liegt insbe-
sondere nahe, wenn die Gefahr besteht, die Wohnung zu verlieren, oder langfristig
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in eine Schuldenfalle zu geraten (oben Rn. 39, 42). Tatsächlich ginge mit dem Verlust
der Wohnung gerade der Ausgangspunkt dafür verloren, durch Erwerbsarbeit wie-
der selbst für sich sorgen zu können. Gleiches gilt für Schulden, die bei einem Weg-
fall der Leistungen entstehen, wie Stromschulden oder Beitragsschulden gegenüber
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Dann nimmt die Sanktion den
Betroffenen sogar ihre Chance, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Sie entzieht
ihnen die Grundlage dafür, wieder in Erwerbsarbeit zurückzukehren und ihre Exis-
tenz selbst zu sichern (dazu auch der Bericht über die Ergebnisse der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des passiven Leistungsrechts – einschließlich des
Verfahrensrechts – im SGB II [AG Rechtsvereinfachung im SGB II] vom 2. Juli 2014,
S. 14 f.). Zudem besteht die Gefahr, dass leistungsberechtigte Hilfebedürftige im Fall
von Sanktionen nicht etwa dazu motiviert werden, ihre Mitwirkungspflichten zu erfül-
len, sondern den Kontakt zum Jobcenter ganz abbrechen (oben Rn. 65 f.). Insbe-
sondere bei dem in § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II vorgegebenen Entzug des gesam-
ten Arbeitslosengeld II erscheint es zumindest wahrscheinlich, dass Menschen ihre
Bedarfe durch illegale Erwerbsarbeit und Kriminalität zu decken suchen (ausführlich
oben Rn. 65). In der mündlichen Verhandlung hat auch die Bundesagentur für Arbeit
bestätigt, dass sich die Totalsanktion oft als kontraproduktiv erweise (oben Rn. 90).

(3) Auch gegen die Erforderlichkeit der derart gravierenden Sanktion, bei der sämt-
liche Leistungen des Jobcenters entfallen, bestehen erhebliche Bedenken. Der
grundsätzlich bestehende Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers ist hier wie-
derum eng, weil die Sanktion eine gravierende Belastungswirkung im grundrechtlich
geschützten Bereich der menschenwürdigen Existenz entfaltet (oben Rn. 132). Er ist
hier überschritten, weil in keiner Weise belegt ist, dass ein Wegfall existenzsichern-
der Leistungen notwendig wäre, um die angestrebten Ziele zu erreichen, und dass
eine Minderung der Regelbedarfsleistungen in geringerer Höhe, eine Verlängerung
des Minderungszeitraumes oder auch eine teilweise Umstellung von Geldleistungen
auf Sachleistungen und geldwerte Leistungen nicht genauso wirksam oder sogar
wirksamer wäre, weil die negativen Effekte der Totalsanktion unterblieben. Das gilt
hier zudem wieder auch für die ausnahmslos zwingende Vorgabe einer derart gra-
vierenden Sanktion (oben Rn. 176, 184 f.) und erst recht für die derzeitige Maßgabe
in § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II, wonach sogar der völlige Wegfall von Leistungen starr
drei Monate andauern soll, auch wenn die Mitwirkung erfolgt (oben Rn. 177, 186 ff.).

(4) Schon angesichts der Eignungsmängel und der Zweifel an der Erforderlichkeit
einer derart belastenden Sanktion zur Durchsetzung legitimer Mitwirkungspflichten
ergibt sich in der Gesamtabwägung, dass der völlige Wegfall aller Leistungen nach
§ 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II auch mit den begrenzten Möglichkeiten ergänzender
Leistungen nach § 31a Abs. 3 SGB II bereits wegen dieser Höhe nicht mit den hier
strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. Unabhängig davon
hat der Gesetzgeber auch hier dafür Sorge zu tragen, dass trotz Wegfalls des Ar-
beitslosengeldes II die Chance realisierbar bleibt, existenzsichernde Leistungen zu
erhalten, wenn zumutbare Mitwirkungspflichten erfüllt werden oder, falls das nicht
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möglich ist, die ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft zur Mitwirkung tatsächlich
vorliegt.

Anders liegt dies folglich, wenn und solange Leistungsberechtigte es selbst in der
Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit (§ 31
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II) ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittel-
bar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern. Ihre Situation ist dann im
Ausgangspunkt derjenigen vergleichbar, in der keine Bedürftigkeit vorliegt, weil Ein-
kommen oder Vermögen aktuell verfügbar und zumutbar einsetzbar sind. Wird eine
solche tatsächlich existenzsichernde und im Sinne des § 10 SGB II zumutbare Er-
werbstätigkeit ohne wichtigen Grund im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II willent-
lich verweigert, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Be-
sonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, die einer Arbeitsaufnahme bei
objektiver Betrachtung entgegenstehen könnten, ist daher ein vollständiger Leis-
tungsentzug zu rechtfertigen.

D.

Die in diesem Verfahren überprüften Regelungen verstoßen gegen Art. 1 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 und § 31b Abs. 1
Satz 3 SGB II sind in den Fällen des § 31 Abs. 1 SGB II mit dem Grundgesetz unver-
einbar; sie können jedoch bis zum Inkrafttreten der Neuregelung durch den Gesetz-
geber nach Maßgabe dieses Urteils angewendet werden.

I.

1. Die Regelungen in § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 in Verbindung mit § 31b SGB II
sind in den Fällen des § 31 Abs. 1 SGB II insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar,
als der Gesetzgeber in § 31 Abs. 1 SGB II erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
verhältnismäßige Pflichten auferlegt, um im Sinne von § 10 SGB II zumutbar an der
Überwindung der eigenen Bedürftigkeit mitzuwirken. Auch die Entscheidung des Ge-
setzgebers, die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Pflichten nach § 31a und § 31b
SGB II, wenn nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II kein wichtiger Grund für ihre Nichter-
füllung vorliegt, mit der Sanktion durchzusetzen, dass Leistungen in Höhe des für die
Person maßgebenden existenzsichernden Regelbedarfs im Sinne des § 20 SGB II
vorübergehend gemindert werden, hält sich grundsätzlich in seinem Gestaltungs-
spielraum. Die nähere gesetzliche Ausgestaltung der Sanktionen wird den hier gel-
tenden strengen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit jedoch nach derzeitigem
Erkenntnisstand nicht gerecht.

2. Das Bundesverfassungsgericht erklärt nach § 82 Abs. 1 in Verbindung mit § 78
Satz 1 BVerfGG ein Gesetz grundsätzlich für nichtig, das nach seiner Überzeugung
mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Die bloße Unvereinbarkeitserklärung einer ver-
fassungswidrigen Norm ist hingegen regelmäßig geboten, wenn der Gesetzgeber
verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen (BVerfGE
149, 222 <290 Rn. 151>; stRspr).
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Das ist hier der Fall. Der Gesetzgeber kann insbesondere auf die Vorgabe der Leis-
tungsminderungen als Sanktionen verzichten, anstelle von Sanktionen die Umstel-
lung von Geldleistungen auf Sachleistungen oder geldwerte Leistungen vorgeben,
oder auch eine Regelung schaffen, die bei einer Verletzung von Mitwirkungspflichten
geringere als die bisher geregelten oder je nach Mitwirkungshandlung unterschiedli-
che Minderungshöhen vorsieht. Auch hat der Gesetzgeber unterschiedliche Möglich-
keiten, um außergewöhnliche Härten zu verhindern, die durch eine zwingende Sank-
tionierung entstehen können. Zudem kann er die Dauer einer Sanktion
unterschiedlich ausgestalten, indem er nach Mitwirkungshandlungen oder auch zwi-
schen nachgeholter Mitwirkung und der Bereitschaft, in Zukunft mitzuwirken, unter-
scheidet. Die Regelungen sind daher nicht für nichtig, sondern für mit dem Grundge-
setz unvereinbar zu erklären.

3. Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer Leistungsminderung von
30 % des maßgebenden Regelbedarfs im Fall der Verletzung einer Pflicht nach § 31
Abs. 1 SGB II ist nach derzeitiger Erkenntnislage für sich genommen verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden.

§ 31a Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB II sind nach derzeitigem Erkenntnisstand verfas-
sungswidrig, soweit die Minderung wegen einer ersten wiederholten und einer weite-
ren wiederholten Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres die Höhe von 30 % des
maßgebenden Regelbedarfs übersteigt. Die Regelung ist insoweit für mit dem Grund-
gesetz unvereinbar zu erklären.

4. § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 SGB II sind verfassungswidrig und mit dem Grund-
gesetz unvereinbar, soweit danach der Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung auch
im Fall außergewöhnlicher Härten zwingend zu mindern ist oder das Arbeitslosen-
geld II auch dann vollständig entfallen muss.

5. § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II ist verfassungswidrig und mit dem Grundgesetz un-
vereinbar, soweit er für alle hier überprüften Leistungsminderungen eine starre Dau-
er von drei Monaten vorgibt.

II.

1. Die Sanktionsregelungen der § 31a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 und § 31b SGB II
sind in den Fällen des § 31 Abs. 1 SGB II mit den tenorierten Einschränkungen wei-
ter anwendbar. Die Übergangsregelung zu § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II orientiert sich
an der Regelung in § 31a Abs. 1 Satz 6 SGB II.

2. Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG verpflichtet den Gesetzgeber
nicht dazu, rückwirkend Leistungen ohne Minderungen nach § 31a SGB II festzuset-
zen.

a) Für bestandskräftige Verwaltungsakte bleibt es bei der Regelung des § 40 Abs. 3
SGB II als Sonderregelung zu § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X.
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b) Nicht bestandskräftige Bescheide über Leistungsminderungen nach § 31a Abs.
1 Satz 1 SGB II, die vor der Urteilsverkündung festgestellt worden sind, bleiben wirk-
sam.

c) Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung nicht bestandskräftige Bescheide über
Leistungsminderungen nach § 31a Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB II, sind, soweit sie über
eine Minderung in Höhe von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs hinausgehen,
aufzuheben.

3. Die Verfassungswidrigkeit der Regelungen ist im Übrigen bei Kostenentscheidun-
gen zugunsten von klagenden Hilfebedürftigen angemessen zu berücksichtigen, so-
weit dies die gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen (vgl. BVerfGE 125, 175
<259>; 132, 134 <178 f. Rn. 111 ff.>).

III.

Der Gesetzgeber hat neu zu regeln, ob und wie Pflichtverletzungen nach § 31
Abs. 1 SGB II sanktioniert werden. Es liegt in seinem Entscheidungsspielraum, ob er
weiterhin Leistungsminderungen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten vorge-
ben und in unterschiedlicher Höhe ansetzen will.

E.

Die Entscheidung ist im Ergebnis einstimmig ergangen.

Harbarth Masing Paulus

Baer Britz Ott

Christ Radtke
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